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I. Sozialpolitik im Wandel: Gerecht, Sicher und Innovativ

1. Leitbilder sozialpolitischer Verantwortung

1.   Die Sozialpolitik der Bundesregierung in der 14. Legislaturperiode ließ sich von folgenden
Grundgedanken leiten: Der Sozialstaat ist ein wesentlicher und notwendiger Bestandteil unse-
rer gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Kultur. Ohne Sozialpolitik wäre die
marktwirtschaftliche Ordnung nicht denkbar. Sozialpolitik stabilisiert und fördert die Entwicklung
unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Sie trägt zu wirtschaftlichem und sozialem
Ausgleich wie zur Verbesserung der Chancengleichheit bei und ist damit von zentraler Bedeu-
tung für sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Allgemeine und berufliche Qualifikation
und Weiterbildung sowie Rehabilitation fördern den für die deutsche Volkswirtschaft wichtigen
Produktionsfaktor Humankapital. Das System betrieblicher und überbetrieblicher Arbeitnehmer-
Arbeitgeberbeziehungen unterstützt die Produktivität der Gesamtwirtschaft und den sozialen
Frieden in der Gesellschaft. Die Absicherung gegen Lebensrisiken erweitert den Handlungs-
spielraum der Menschen und fördert so die Bildungs-, Mobilitäts-, Anpassungs- und Wagnisbe-
reitschaft. Erst die sozialverträgliche Gestaltung des Strukturwandels schafft in einer demokra-
tischen Gesellschaftsordnung die hierfür notwendige Akzeptanz.

Die Sozialpolitik der Bundesregierung in der 14. Legislaturperiode war ausgerichtet auf Ge-
rechtigkeit, Sicherheit und Innovation. Sie war gekennzeichnet durch Korrektur von Fehlent-
wicklungen, Beseitigung gravierender Defizite, aber auch durch eine innovative Ausrichtung ih-
rer Politik.

Nur so konnte die Sozialpolitik ihren Beitrag zur Verbesserung der Lebenslage des Einzelnen,
zur Wohlfahrt und zur weiteren Entfaltung des Leistungspotenzials unserer Gesellschaft leisten.
Für die Entwicklung konkreter Gestaltungsmaßnahmen in Antwort auf sozialen Wandel und
damit verbundene Herausforderungen orientierte sich die Bundesregierung an zentralen Leit-
bildern. Für den Bereich der Sozialpolitik sind folgende Gestaltungsmaximen herauszustellen:
� Eigenverantwortung und aktivierender Sozialstaat
� Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit
� Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern durch Gleichstellung von Mann und Frau
� Flexibilisierung und Wahlfreiheiten
� Vermeidung sozialer Ausgrenzung, Förderung des sozialen Zusammenhalts
� Einbindung in europäische und internationale Zusammenhänge.
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2. Herausforderungen angenommen

2.   Im Laufe der 90er Jahre war ein beträchtlicher Reformstau aufgelaufen. Der weitgehende
Stillstand der Politik hat die Entwicklungschancen unseres Landes beeinträchtigt. Statt auf Ver-
änderungen zu reagieren, den Sozialstaat zu modernisieren und zukunftsfähig zu machen,
wurden ungerechte Einschritte ins soziale Netz vorgenommen, das Vertrauen in die Zukunft der
gesetzlichen Rentenversicherung beschädigt und die negative Entwicklung des Arbeitsmarktes
passiv hingenommen.

Im Herbst 1998 ist die neue Bundesregierung mit dem Anspruch angetreten, den Reformstau
der vergangenen Jahre aufzulösen, soziale Ungerechtigkeiten zu korrigieren und als Antwort
auf die mit dem wirtschaftlichen und sozialen Wandel verbundenen Herausforderungen die So-
zialpolitik wieder gerecht, sicher und innovativ zu gestalten. Die im Koalitionsvertrag festgehal-
tenen Aufgaben wurden konsequent umgesetzt. Wichtige Handlungsorientierungen in der So-
zialpolitik der 14. Legislaturperiode waren:
� mehr Gerechtigkeit und Zukunftssicherheit in der Rentenversicherung
� mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt
� mehr Gerechtigkeit und Sicherheit für die Arbeitnehmer
� mehr Teilhabe durch eine neue Bildungspolitik
� mehr Qualität in der Gesundheitspolitik
� mehr Gerechtigkeit durch Familien- und Gleichstellungspolitik
� mehr Engagement gegen soziale Ausgrenzung und Förderung des sozialen Zusammen-

halts
� mehr soziale Integration behinderter Menschen
� Mitgestaltung der sozialen Dimension in Europa und der Welt.

Maßnahmen und tiefgehende Reformen werden nur dann nachhaltig Bestand haben, wenn sie
von der Bevölkerung akzeptiert werden. Dies erfordert einen intensiven gesellschaftlichen Dis-
kussionsprozess und die Bereitschaft zum gesellschaftlichen Konsens. Deshalb hat die Bun-
desregierung unmittelbar nach dem Regierungsantritt 1998 das Bündnis für Arbeit, Ausbildung
und Wettbewerbsfähigkeit einberufen. Es ist dort gelungen, einen breiten gesellschaftlichen
Dialog in Gang zu setzen, um neue Wege zu einer auf Konsens beruhenden Beschäftigungs-
politik zu gehen. Das Bündnis hat seit 1999 in zahlreichen Bereichen zu wichtigen Ergebnissen
geführt.

3. Nachhaltige Reform der Alterssicherung

3.   Die seit langem bekannten Herausforderungen aus der demographischen Entwicklung für
die Rentenversicherung verlangten immer drängender eine zukunftsgerechte Antwort. Der Re-
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formstillstand in den 90er Jahren begann das Vertrauen in die Rentenversicherung zu unter-
graben. Die Bundesregierung hat durch eine umfassende Reform die Alterssicherung in
Deutschland zukunftsfest gemacht. Das gesetzlich verankerte Pflichtsystem wurde auf ein
langfristig stabiles Fundament gestellt. Die zusätzliche betriebliche Altersversorgung und die
ergänzende private Vorsorge erfahren eine beträchtliche Aufwertung durch eine zusätzliche
staatliche Förderung.

Damit wird eine sichere und bezahlbare Alterssicherung langfristig gewährleistet. Im Sinne ei-
ner nachhaltigen Politik werden der Beitragssatz und damit die Lohnnebenkosten in Dimensio-
nen gehalten, mit denen auch die zukünftigen Generationen der Erwerbstätigen nicht überfor-
dert werden. Gleichzeitig wird aber auch erreicht, dass für die nicht mehr erwerbstätige Gene-
ration ein Einkommensniveau sichergestellt wird, das eine annähernde Aufrechterhaltung des
im Erwerbsleben erreichten Lebensstandards gewährleistet. Der Generationengerechtigkeit
wird durch eine gerechte Verteilung der Lasten entsprochen.

Mit der Einführung einer massiven Förderung der kapitalgedeckten privaten Zusatzvorsorge
erfolgte ein Paradigmenwechsel. Diese neue Politik der Alterssicherung ist ein Teil der Neuaus-
richtung der gesamten Sozial- und Gesellschaftspolitik: Weg vom umsorgenden Sozialstaat -
hin zum aktivierenden Sozialstaat. Die Aktivierung der Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen
steht dabei im Vordergrund: Der Staat hilft und unterstützt, macht aber nicht mehr alles selbst.
Damit erfolgt eine Umorientierung im sozial- und gesellschaftspolitischen Selbstverständnis.

Mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern durch Gleichstellung von Mann und Frau wird
erzielt, indem die Rentenreform Rahmenbedingungen schafft, unter denen sich Berufstätigkeit
und Kindererziehung besser vereinbaren lassen. Die eigenständige Alterssicherung der Frau
wurde verbessert durch die Höherbewertung von geringen Verdiensten und von Arbeitsunter-
brechungen während der Kindererziehung, durch Ausgleichsmaßnahmen bei der Erziehung
mehrerer Kinder und durch die Reform der Hinterbliebenenrenten. Durch die Einführung einer
bedarfsorientierten Grundsicherung wird der verschämten Altersarmut und sozialer Ausgren-
zung entgegengewirkt. Zur Absicherung und Vorbereitung der langfristig wirkenden Reform-
konzeption wurden sofort wirkende Maßnahmen ergriffen. Der zunehmenden Erosion der Bei-
tragsbasis der Sozialversicherung wurde durch die Neuregelungen im Bereich der Schein-
selbstständigkeit und der geringfügigen Beschäftigung entgegengewirkt. Die ökologische Steu-
erreform ist ein wesentlicher Bestandteil der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Sie unterstützt
den Strukturwandel der deutschen Wirtschaft und fördert die Einsparung von Energie. Mit den
Steuermehreinnahmen wurden die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung seit 1999 ge-
senkt und stabilisiert. Die damit verbundene Senkung der Lohnnebenkosten fördert die Be-
schäftigung. Insgesamt wurde damit ein Beitrag zur Modernisierung und Stärkung der deut-
schen Volkswirtschaft geleistet.
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4. Aktivierende Arbeitsmarktpolitik

4.   Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Schaffung zusätzlicher Beschäftigung sind die
zentralen Ziele der Bundesregierung. Nur ein hoher Beschäftigungsstand kann unseren
Wohlstand und die Finanzierung des sozialen Sicherungssystems garantieren. Und nur der Ab-
bau der Arbeitslosigkeit kann verhindern, dass Menschen langfristig aus unserer Gesellschaft
ausgegrenzt werden. Alle Politikbereiche müssen dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen.
Dies gilt für Wirtschafts-, Finanz-, Bildungs-, Forschungs- und Technologiepolitik genauso wie
für die Arbeitsmarktpolitik. Diese muss die Ausgleichsprozesse am Arbeitsmarkt beschleunigen
und Menschen, die ohne Hilfen keine Arbeit finden, fit für die wachsenden Anforderungen des
Arbeitsmarktes machen.

Die Bundesregierung hat daher die aktive Arbeitsmarktpolitik auf die möglichst rasche Integra-
tion von Arbeitslosen in reguläre Beschäftigung und auf besonders hilfsbedürftige Zielgruppen
ausgerichtet. Dabei wurde die Finanzierung der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auf ho-
hem Niveau verstetigt. Im Sinne des aktivierenden Sozialstaats sorgt das Job-AQTIV-Gesetz
dafür, dass Arbeitslose nicht mehr passiv auf Hilfe warten müssen, sondern zusammen mit
dem Arbeitsamt nach Wegen in die Beschäftigung suchen. Gleichzeitig wurden die arbeits-
marktpolitischen Instrumente zur Eingliederung in reguläre Arbeit erweitert.

Das Jugendsofortprogramm erleichtert hilfsbedürftigen Jugendlichen den Einstieg in die Er-
werbsgesellschaft. Für diejenigen Menschen, denen mit klassischer Arbeitsmarktpolitik nicht
geholfen werden kann, wurden Modellversuche für Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose
ins Leben gerufen und die bessere Zusammenarbeit von Arbeits- und Sozialämtern gefördert.

Die verstärkten Vermittlungsanstrengungen werden bewirken, dass der Arbeitsmarkt an Dyna-
mik und Flexibilität gewinnt und Wachstum beschäftigungswirksamer wird. Durch die Einfüh-
rung der Förderung der Job-Rotation wird die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen an sich
ändernde Verhältnisse gestärkt. Und schließlich wird sichergestellt, dass Frauen gemäß ihrem
Anteil an den Arbeitslosen an den Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik teilhaben. Damit
trägt Arbeitsmarktpolitik auch zur Herstellung von Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern
bei. Die Arbeitsmarktpolitik wird so ihren Aufgaben gerecht: Sie bietet den Arbeitnehmern Absi-
cherung bei Arbeitslosigkeit und eine bessere Eingliederung in den Arbeitsmarkt und leistet ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Beschäftigung.
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5. Gerechtigkeit und Sicherheit für die Arbeitnehmer

5.   Die nachhaltige Funktionsfähigkeit der Arbeitsmärkte kann nur gewährleistet werden, wenn
die Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktes stimmen. Der durch die Sozialpolitik zu leistende
wirtschaftliche und soziale Ausgleich machte dabei zunächst die Korrektur der von der Vorgän-
gerregierung vorgenommenen sozialen Ungerechtigkeiten erforderlich. Die ungerechtfertigten
Einschränkungen des sozialen Schutzes des Arbeitnehmers entsprachen nicht den Prinzipien
einer gerechten Ordnung auf dem Arbeitsmarkt.

Mit dem Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmer-
rechte wurden daher die 1996 eingeführten Einschränkungen des Kündigungsschutzes wieder
aufgehoben. Gleichzeitig wurde die volle Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall wieder hergestellt.
Bestandteil des Korrekturgesetzes waren darüber hinaus Änderungen des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes, durch das gewährleistet wird, dass deutschen und ausländischen Arbeit-
nehmern, die auf Baustellen in Deutschland beschäftigt sind, die gleichen Mindestlöhne gezahlt
werden müssen.

Ein weiterer Schritt wurde durch das Teilzeit- und Befristungsgesetz gemacht. Es schafft mehr
Flexibilität für Unternehmen und größere Zeitsouveränität für die Beschäftigten, ohne ihnen den
notwendigen Schutz zu versagen. Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bieten sich
durch die Regelungen zur Teilzeit deutlich verbesserte Möglichkeiten, Familie und Beruf mit-
einander in Einklang zu bringen. Das fördert vor allem die Integration von Frauen in den Ar-
beitsmarkt. Kernstück der Regelungen ist der Teilzeitanspruch. Ein wichtiger Bestandteil des
Gesetzes ist darüber hinaus der Diskriminierungsschutz für Teilzeitbeschäftigte ebenso wie für
befristet Beschäftigte. Die Möglichkeiten der Befristung eines Arbeitsverhältnisses erlauben Ar-
beitgebern, auf eine unsichere Auftragslage und wechselnde Marktbedingungen flexibel zu
reagieren und ermutigen sie so zu Neueinstellungen. Gleichzeitig schaffen sie für jene Arbeit-
nehmer eine Brücke zur Dauerbeschäftigung. Mit dem Gesetz werden gleichzeitig die entspre-
chenden auf europäische Ebene getroffenen Sozialpartner-Vereinbarungen umgesetzt.

Mit dem Gesetz zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes sind die notwendigen Anpas-
sungen an die fortgeschrittene Entwicklung in der Arbeits- und Wirtschaftswelt vorgenommen
worden. Es schafft die notwendigen Voraussetzungen für moderne und flexible Betriebsrats-
strukturen, effiziente Betriebsratsarbeit, verbesserte Beteiligungsrechte vor allem in den wichti-
gen Bereichen der Beschäftigungssicherung und Qualifizierung der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, zur Stärkung der Gleichstellung von Frauen und Männern und zu besseren Ver-
einbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit. Die betriebliche Mitbestimmung als ein Grundpfei-
ler des sozialen Friedens ist mit der Reform auf eine moderne und zukunftsfähige Basis gestellt
worden.
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6. Teilhabe durch Bildungspolitik

6.   Eine Politik zur Stärkung der Bürgergesellschaft, der Selbstständigkeit und Eigenverant-
wortung einzelner Menschen und Gruppen muss vor allem durch eine verbesserte Bildungspo-
litik die notwendigen Voraussetzungen dazu schaffen. Bildung ist die wichtigste Form der Zu-
kunftsvorsorge: Sie ermöglicht Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben, ist der
Schlüssel zum Arbeitsmarkt und noch immer die beste Vorsorge gegen das Risiko Arbeitslo-
sigkeit. Bildung ist in der Perspektive des Gemeinwesens eine elementare Voraussetzung für
die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Die Sicherung des Standortes Deutschland verlangt
besondere Anstrengungen im Bereich der Bildung, weil der weltweite Wettbewerb wesentlich
auch ein Wettbewerb der Humanressourcen ist.

Entsprechend der wachsenden Bedeutung der Bildung hat die Bundesregierung die Zukunfts-
investitionen in Bildung und Forschung trotz eines unumgänglichen Sparkurses deutlich erhöht.
Dies markierte einen Wendepunkt in der Bildungspolitik des Bundes, reichte aber allein nicht
aus. Notwendig war viel mehr eine Doppelstrategie, die die Leistungsfähigkeit des Bildungswe-
sens durch erhöhten Mitteleinsatz steigerte und zugleich auf Effizienzerhöhung durch Reformen
setzte.

Die Bundesregierung zielte auf eine Bildungsreform, die Leistung, Kreativität und Eigenverant-
wortung fordert und fördert, Chancengleichheit für alle sichert und das Recht auf bestmögliche
Bildung für alle verwirklicht, die Gleichwertigkeit der Bildungsgänge betont und strukturelle
Maßnahmen beinhaltet, durch die unser Bildungssystem international bestehen kann. Verbes-
serungen in der Bildungspolitik durch Maßnahmen der Bundesregierung ergaben sich insbe-
sondere in der individuellen Ausbildungsförderung, der Aufstiegsfortbildung und Benachteilig-
tenförderung, der Steigerung der Leistungsfähigkeit der Hochschulen, der Integration der neu-
en Medien in die gesamte Aus- und Weiterbildung sowie in Modellprojekten zur Weiterbildung
und zum lebenslangen Lernen.

7. Qualitätskultur in der Gesundheitspolitik

7.   Die Gesundheitspolitik steht vor beachtlichen Herausforderungen, vor allem auch infolge
des demographischen Wandels und des medizinischen Fortschritts. Reformmaßnahmen
mussten sowohl auf die Qualität der gesundheitlichen Versorgung achten als auch auf die Wirt-
schaftlichkeit der Leistungserbringung. Die Gesundheitspolitik war zuvörderst auf eine neue
Qualitätskultur ausgerichtet, beispielsweise durch die Förderung der Vorsorge und Rehabilitati-
on sowie der Selbsthilfe. Die Sicherung eines qualitativ hohen Niveaus ging Hand in Hand mit
der Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Versorgung, vor allem durch Verbesserungen in der Zu-
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sammenarbeit der Leistungserbringer, die Stärkung der hausärztlichen Versorgung, eine lei-
stungsorientierte Krankenhausvergütung, Verbesserungen in der Arzneimittelversorgung und
diverse Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Einer wirtschaftlichen und qualitätssichernden
Versorgung dienen auch die Reform des Risikostrukturausgleichs und die Ablösung des Arz-
nei- und Heilmittelbudgets. Zur Vorbereitung weiterer Reformschritte hat die Bundesregierung
im Jahr 2001 einen runden Tisch zur Zukunft des Gesundheitswesens eingerichtet. Dem run-
den Tisch gehören Vertreter der Kostenträger, Leistungserbringer, Wirtschaft und der Versi-
cherten und Patienten an.

8. Gerechtigkeit durch Familien- und Gleichstellungspolitik

8.   Mehr soziale Gerechtigkeit verwirklichte die Bundesregierung vor allem auch durch Verbes-
serungen in der Familien- und Gleichstellungspolitik.

Mit ihrer Familienpolitik leistete die Bundesregierung einen wichtigen Beitrag zu einer sozialen
Ordnung in Generationengerechtigkeit, indem Familien zur Bewältigung ihrer Aufgaben vielfäl-
tige Formen der Entlastung, Unterstützung und Ermutigung erfuhren. Dies zeigte sich vor allem
in den beachtlichen Verbesserungen beim Familienleistungsausgleich, beim Erziehungsgeld
und Erziehungsurlaub, in der Wohnungspolitik für Familien und in der Einführung eines Rechts
auf Teilzeit.

Zu einem Sozialstaat, der mehr Gerechtigkeit anstrebt, gehört insbesondere auch die Aufgabe,
Benachteiligungen von Frauen abzubauen und für mehr Gleichstellung der Geschlechter zu
sorgen. Die Bundesregierung setzte sich deshalb zum Ziel, bei allen ihren Aktivitäten, auch in
der Arbeits- und Sozialpolitik, eine gerechtere Verteilung von Lebenschancen und gesellschaft-
licher Teilhabe unter den Geschlechtern zu verwirklichen. Sie fühlte sich dabei dem umfassen-
den und systematischen Ansatz des Gender Mainstreaming verpflichtet; eine solche Gleich-
stellungspolitik zielt insbesondere auf eine Förderung des bislang benachteiligten Geschlechts,
betont neben der formalen Gleichberechtigung die faktische Gleichstellung von Männern und
Frauen und begreift die Aufgabe als Querschnittsfrage mit dem Ziel der Gleichstellung in allen
Lebensbereichen. Dabei sind im Rahmen sämtlicher Maßnahmeplanungen und -umsetzungen
die verschiedenen Ausgangsbedingungen der gesellschaftlich geprägten Geschlechterrollen
und die verschiedenen Lebensverhältnisse sowie Bedürfnisse von Frauen und Männern in ihren
Auswirkungen zu berücksichtigen. Die Beachtung der Gerechtigkeit zwischen den Geschlech-
tern wird zu einem zentralen Kriterium für die Eignung und Qualität von politischen Maßnah-
men.

Der verbesserten Gleichstellung von Männern und Frauen dienten neben bereits genannten
Maßnahmen in der Alterssicherungs-, Arbeitsmarkt-, Arbeitszeit- und Familienpolitik vor allem
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das Gleichstellungsdurchsetzungsgesetz, das wesentliche Ansätze für wirkungsvolle Gleich-
stellungsmaßnahmen in der öffentlichen Verwaltung des Bundes enthält, sowie die Vereinba-
rung der Bundesregierung mit der Wirtschaft, die Gleichstellung der Geschlechter in den Un-
ternehmen voranzutreiben. Die Gleichstellungspolitik beinhaltet auch die Förderung von Frauen
bei Existenzgründungen, in Bildung, Wissenschaft und Forschung, bei der Rehabilitation und
beruflichen Eingliederung Behinderter und bei der sozialen Integration ausländischer Frauen.

9. Integration behinderter Menschen

9.   Eine weitere wichtige Aufgabe der Sozialpolitik der Bundesregierung war die Förderung der
selbstbestimmten Teilhabe behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben und die Besei-
tigung jener Hindernisse, die ihrer Chancengleichheit entgegenstehen. Dies geschah durch die
Stärkung grundlegender Rechte schwerbehinderter Menschen und ihrer Vertretung in Betrieben
und Verwaltungen sowie durch beachtliche Leistungsverbesserungen zur Teilhabe an Be-
rufsausbildung, Erwerbsarbeit und gesundheitlicher Rehabilitation.

Der 1994 eingeführte Verfassungsauftrag „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachtei-
ligt werden“ wird in dem im November 2001 vom Bundeskabinett beschlossenen Entwurf eines
Gleichstellungsgesetzes umgesetzt. Ziel ist es, rechtliche Diskriminierungen behinderter Men-
schen zu beseitigen, barrierefreie Lebensräume zu schaffen und behinderten Menschen ein
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Mit dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch wurde das bisherige Recht der Rehabilitation sowie
das bisherige Schwerbehindertenrecht zusammengefasst und zu einem Recht der Mitwirkung
und Teilhabe weiterentwickelt. Die Vorschriften über die Leistungen sind einheitlich geregelt,
bisherige Unübersichtlichkeit konnte ausgeräumt werden. Durch ein zeitgemäßes und soziales
Leistungsangebot in Bereichen wie Ausbildung, Arbeit und Rehabilitation erhielten behinderte
Menschen die Unterstützung und Solidarität, die sie benötigen.

Mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter hat die Bundesregie-
rung ihr Versprechen aus der Koalitionsvereinbarung eingelöst, durch Verbesserung und Wei-
terentwicklung der spezifischen Instrumente für Behinderte die auf ein weit überdurchschnittlich
hohes Niveau angewachsene Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter zügig und nachhaltig abzu-
bauen.
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10. Politik gegen soziale Ausgrenzung und zur Förderung des sozialen Zusammenhalts

10.   Eine Politik der sozialen Gerechtigkeit hat eine zentrale Aufgabe in der Bekämpfung von
Armut und sozialer Ausgrenzung. In fast allen Lebensbereichen hatte im vergangenen Jahr-
zehnt soziale Ausgrenzung zugenommen und die Verteilungsgerechtigkeit war gesunken, wie
der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung dokumentiert. Der Bericht zeigt
beträchtlichen Handlungsbedarf auf. Die Bundesregierung unternahm seit ihrem Amtsantritt er-
hebliche Anstrengungen, um soziale Ausgrenzung zurückzuführen bzw. zu verhindern. Hierzu
zählen insbesondere Maßnahmen der Steuer-, Arbeitsmarkt-, Familien-, Bildungs- und Woh-
nungspolitik sowie die Gestaltung der sozialen Sicherungssysteme, durch die der soziale Zu-
sammenhalt gestärkt und mehr soziale Gerechtigkeit geschaffen wurden.

Im Zentrum der Bekämpfung sozialer Ausgrenzung standen vielfältige Maßnahmen, wie die
Steuerpolitik zu Gunsten kleinerer Einkommen, der verbesserte Familienleistungsausgleich, die
bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter, die aktive Beschäftigungsförderung und Hilfen zur
Arbeit im Sozialhilfesystem, die sich vor allem an Gruppen mit starken Integrationsproblemen
wenden. Zu nennen ist weiterhin die Bildungsförderung für junge Menschen aus einkommens-
schwachen Familien und für Gruppen mit besonderen Bildungsdefiziten.

11. Gestaltung der sozialen Dimension in Europa und der Welt

11.   Die fortschreitende europäische Einigung und die zunehmende Globalisierung sowie die in
allen Industrienationen vergleichbaren gesellschaftlichen Veränderungen erfordern mehr und
mehr, auch die nationale Sozialpolitik in europäische und internationale Zusammenhänge zu
stellen. Nur durch eine Einbindung in diese Zusammenhänge kann sie zukunftsorientiert ausge-
richtet werden. Das besondere Engagement der Bundesregierung zeigte sich bei der Entwick-
lung grundlegender europäischer Ordnungen, z. B. der europäischen Grundrechtscharta. Wei-
terhin wurden gemeinsame Regelungen, vor allem im Bereich des Arbeitsrechts und des Ar-
beitsschutzes getroffen. Dazu zählen der nach 30-jähriger Beratung erreichte Durchbruch bei
der Frage der Mitbestimmung in einer zukünftigen Europäischen Aktiengesellschaft und die Ei-
nigung über einen gemeinsamen Standpunkt über die "Richtlinie Information und Konsultation".
Damit werden die Rechte der Arbeitnehmer geschützt und gestärkt. Leitlinien für einzelne Poli-
tikbereiche, besonders für mehr Beschäftigung und den Abbau der Arbeitslosigkeit, wurden in
nationale Aktionspläne und eine erfolgreiche Förderpolitik umgesetzt.

Die Entfaltung der Wirtschaft, des Wissens und der Technik, Verbesserungen auf dem Ar-
beitsmarkt sowie sozialpolitische Fortschritte sind in den einzelnen Staaten nur im Zusammen-
hang eines wettbewerbsfähigen und sich dynamisch entwickelnden weltweiten Wirtschafts-
raums möglich. Vor allem Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik können in Zeiten der Globa-
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lisierung nicht mehr erfolgreich sein, wenn sie sich vorwiegend nur im nationalen Rahmen be-
wegen. Deshalb haben die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union unter großem Engage-
ment der Bundesregierung einen europäischen Beschäftigungspakt geschmiedet und die Be-
kämpfung der zu hohen Arbeitslosigkeit zu einer gesamteuropäischen Aufgabe gemacht.

Ein weiterer Schritt wurde auf dem Europäischen Rat von Lissabon gemacht. Europa soll im
kommenden Jahrzehnt zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirt-
schaftsraum der Welt werden. Die Umsetzung der zu diesem Zweck vereinbarten Strategie
vereinter Anstrengungen der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten wird durch die im Rahmen
der Beschäftigungspolitik bereits erprobte offene Koordinierung erfolgen. Dies schließt auch
den Themenbereich der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung ein.
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II. Arbeit und Beruf

1. Wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsmarkt

12.   In den Jahren 1998 bis 2000 wuchs das Bruttoinlandsprodukt mit Raten von real 1,8 % bis
3,0 % stärker als im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 1997. Dieses Wachstum reichte aus, die
Erwerbstätigkeit deutlich ansteigen zu lassen. Insgesamt stieg die Zahl der Erwerbstätigen von
1997 bis 2000 um 1,5 Mio., woran die Ausweitung der geringfügigen Beschäftigung einen deut-
lichen Anteil hatte. Unmittelbar treibende Kraft des Wirtschaftswachstums war die rasch stei-
gende Auslandsnachfrage. Die Konsolidierung des Bundeshaushaltes, die Steuerreform, die
moderate Tarifpolitik und die Verringerung der Lohnnebenkosten durch niedrigere Rentenversi-
cherungsbeiträge haben die Rahmenbedingungen für das Wirtschaftswachstum verbessert.

Im Jahr 2001 verlangsamte sich das Wachstumstempo auf real 0,6 %. Die schwächelnde Welt-
konjunktur bewirkte eine Verlangsamung des Exportwachstums. Gleichzeitig führten steigende
Lebensmittel- und Energiepreise dazu, dass der reale private Konsum trotz Steuersenkung nur
langsam zunahm. Auf dem Arbeitsmarkt bewirkten diese Entwicklungen im Verlauf des Jahres
eine Stagnation. Die Zahl der Erwerbstätigen lag im Jahresdurchschnitt 2001 mit 38,76 Mio. um
55 000 höher als im Jahr 2000. Dies ist die höchste Zahl seit der Wiedervereinigung.

Wirtschaftliche Entwicklung

Jahr Wachstum des realen

Bruttoinlandsprodukts

in %

Erwerbstätige

in Tausend

Arbeitslose

in Tausend

1998

1999

2000

2001

2,0

1,8

3,0

0,6

37 611

38 081

38 706

38 761

4 279

4 099

3 889

3 852

Bewegungen am Arbeitsmarkt

13.   Die hohe Arbeitslosigkeit ist aber keineswegs auf eine Verkrustung des Arbeitsmarktes zu-
rückzuführen. Im Jahr 2001 lag die Zahl der Zugänge in Arbeitslosigkeit bei 7,0 Mio. und die
Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit bei 6,9 Mio.
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Bewegungen am Arbeitsmarkt

Zugänge in

Arbeitslosigkeit

Abgänge aus

Arbeitslosigkeit

Jahr in Tausend

alte Länder

1998

1999

2000

2001

4 943

4 835

4 650

4 791

5 123

5 050

4 882

4 612

neue Länder

1998

1999

2000

2001

2 327

2 383

2 286

2 244

2 471

2 375

2 310

2 246

Bedingt durch die günstige Konjunkturentwicklung sank in den alten Ländern von 1998 bis
2000 die Zahl der Arbeitslosmeldungen, stieg allerdings von 2000 auf 2001 wieder von
4,65 Mio. auf 4,8 Mio. an. In den neuen Ländern sank die Zahl der Arbeitslosmeldungen von
2000 auf 2001 von 2,29 Mio. auf 2,24 Mio.

Rückgang der Arbeitslosigkeit

14.   Die Arbeitslosigkeit ist in den Jahren 1998 bis 2001 kontinuierlich zurückgegangen. Basie-
rend auf einer kräftige Zunahme der Erwerbstätigkeit sank die Zahl der Arbeitslosen in diesen
vier Jahren um 533 000 auf 3,852 Mio. Zuvor war die Arbeitslosigkeit seit 1991 - mit Ausnahme
von 1995 - stetig gestiegen. Der deutliche Unterschied zwischen dem Anstieg der Erwerbstätig-
keit und dem Rückgang der Arbeitslosigkeit beruht zum guten Teil darauf, dass viele Personen,
die zuvor nicht arbeitslos registriert waren (Hausfrauen, Schüler, Rentner), eine - oft geringfü-
gige - Beschäftigung aufnahmen.

Die Arbeitslosenquote (bezogen auf alle Erwerbspersonen) von Frauen ist auch im Jahr 2001
mit 9,5 % immer noch höher als die von Männern (9,2 %), was ausschließlich auf die ostdeut-
sche Arbeitsmarktlage zurückzuführen ist.

Der Abbau der Arbeitslosigkeit wurde vor dem Hintergrund einer steigenden Zahl der Erwerbs-
personen erreicht. Vor allem Frauen treten immer stärker in den Arbeitsmarkt. Ihre Erwerbs-
quote (Anteil weiblicher Erwerbspersonen im Alter von 15 bis 64 Jahren an der weiblichen
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Wohnbevölkerung im gleichen Alter) ist auf 64 % im Jahr 2000 angestiegen, während die von
Männern bei 79,9 % liegt und weiterhin leicht rückläufig ist.

Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Tausend und Arbeitslosenquoten1) in %

alte Länder

Jahr Arbeitslose Männer Frauen

1998

1999

2000

2001

2 904 / 9,4

2 756 / 8,8

2 529 / 7,8

2 478 / 7,4

1 641 / 9,3

1 536 / 8,7

1 398 / 7,7

1 379 / 7,5

1 264 / 9,4

1 220 / 8,9

1 131 / 7,7

1 099 / 7,3

neue Länder

1998

1999

2000

2001

1 375 / 18,2

1 344 / 17,6

1 359 / 17,4

1 374 / 17,5

632 / 15,8

624 / 15,5

655 / 15,9

685 / 16,6

743 / 20,8

719 / 19,8

705 / 18,8

689 / 18,6

1) bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen

Die positiven Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt blieben aber im Wesentlichen auf West-
deutschland begrenzt, schwächten sich aber auch hier zum Jahresende 2001 hin ab. Hier sank
die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahr um 51 000 Personen. Während im Jahr 2000
die Arbeitslosenquoten von Männern und Frauen noch bei 7,7 % lagen, verbesserte sich dieser
Wert bei den Frauen im Jahr 2001 auf 7,3 %, dagegen bei den Männern nur auf 7,5 %. Insge-
samt lag die Arbeitslosenquote in Westdeutschland bei 7,4 %.

Dagegen konnte in den neuen Ländern die 1996 einsetzende Stagnation auf dem Arbeitsmarkt
nicht nachhaltig beendet werden. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Arbeitslosigkeit 2001 um
14 000 auf 1,374 Mio. an. Während die Zahl der männlichen Arbeitslosen von 2000 bis 2001
um 4,6 % zunahm, sank die Zahl der arbeitslosen Frauen um 2,2 %. Dennoch liegt ihre Ar-
beitslosenquote mit 18,6 % immer noch über der von Männern (16,6 %).

Ein wesentlicher Grund für die weiterhin schwierige Situation in den neuen Ländern ist die
Schwäche der Bauindustrie. Mittlerweile haben sich die hohen Kapazitäten der ersten Hälfte
der 90er Jahre auf ein normales Niveau zurückgebildet. Dies war mit Entlassungen verbunden.
Auch der öffentliche Dienst baut immer noch Arbeitsplätze ab. Insgesamt ist die Lage in den
neuen Ländern jedoch viel differenzierter zu bewerten als es bei einer aggregierten Betrach-
tung erscheint. Den Beschäftigungsverlusten der Baubranche stehen zunehmend auch interna-
tional wettbewerbsfähige Unternehmen u. a. im verarbeitenden Gewerbe gegenüber. Diese
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Branchen wachsen jedoch auf einer immer noch schmalen Basis und können die negativen
Effekte der Bauindustrie auf die Gesamtbeschäftigung noch nicht kompensieren.

Langzeitarbeitlose

15.   Langzeitarbeitslosigkeit ist eines der großen Probleme am deutschen Arbeitsmarkt. Ihre
Beseitigung bzw. Verhinderung ist deswegen eine der wesentlichen Aufgaben der Arbeits-
marktpolitik. Dies gilt besonders dann, wenn sich vermittlungshemmende Merkmale bei Ar-
beitslosen kumulieren. Von Langzeitarbeitslosigkeit sind vor allem Ältere betroffen. Ende Sep-
tember 2001 waren 54 % aller Arbeitslosen im Alter ab 50 Jahre ein Jahr und länger arbeitslos.
Auch Arbeitslose mit gesundheitlichen Einschränkungen sind überdurchschnittlich oft langzeit-
arbeitslos (43,6 %).

Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit in Tausend

alte Länder

Jahr Langzeitarbeitslose Männer Frauen

1998

1999

2000

2001

1 070

989

919

810

599

546

502

438

471

443

417

373

neue Länder

1998

1999

2000

2001

453

428

456

474

154

152

171

189

300

276

285

285

Seit 1998 hat sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen deutlich verringert. Analog zur Entwicklung
der allgemeinen Arbeitslosigkeit blieb dies jedoch auf die alten Länder beschränkt. Der Anteil
der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen lag im Jahr 2001 in den alten Ländern bei
32,7 % und in den neuen Ländern bei 34,5 %. Während in den alten Ländern die Anteile der
langzeitarbeitslosen Männer und Frauen mit 31,7% bzw. 33,9 % auf etwa gleichem Niveau lie-
gen, so ist der Anteil der langzeitarbeitslosen Frauen in den neuen Ländern mit 41,4 % weit hö-
her als derjenige der Männer (27,6 %).
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Jugendliche

16.   Die Jugendarbeitslosigkeit ist seit Einführung des Sofortprogramms zum Abbau der Ju-
gendarbeitslosigkeit (im folgenden: Jugendsofortprogramm) spürbar zurückgegangen. Die Ar-
beitslosenquote der Jugendlichen unter 25 Jahren ging von 11,8 % im Jahr 1998 auf 9,1 % im
Jahr 2001 zurück (zum Vergleich alle Altersgruppen: Rückgang von 12,3 % auf 10,3 %; jeweils
bezogen auf die abhängigen zivilen Erwerbspersonen). Der Anteil arbeitsloser junger Frauen ist
in den letzten Jahren weiter zurückgegangen und lag im Jahresdurchschnitt 2001 bei 39 %.

Die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen hat sich in den alten Ländern seit 1998 deutlich verrin-
gert. Die Arbeitslosenquote - bezogen auf die abhängigen zivilen Erwerbspersonen - sank von
10,4 % im Jahr 1998 auf 7,4 % im Jahre 2001 (alle Arbeitslosen von 10,5 % auf 8,3 %).

In den neuen Ländern stieg dagegen die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen an. Die Arbeitslo-
senquote - bezogen auf die abhängigen zivilen Erwerbspersonen - sank dennoch von 17,0 %
im Jahr 1998 auf 15,8 % im Jahre 2001 (alle Arbeitslosen von 19,5 % auf 18,9 %).

Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit in Tausend

alte Länder

Jahr Arbeitslose Jugendliche Männer Frauen

1998

1999

2000

2001

328

292

273

285

193

172

163

173

135

119

110

111

neue Länder

1998

1999

2000

2001

144

138

156

159

85

81

96

99

59

56

60

61

Ältere Arbeitslose

17.   Im Verlauf der 90er Jahre stieg die Zahl der Arbeitslosen im Alter ab 55 Jahren kontinuier-
lich an und erreichte im Jahresdurchschnitt 1999 mit 948 505 Arbeitslosen ihren Höhepunkt.
Seitdem ist ein Rückgang der Arbeitslosenzahlen Älterer zu verzeichnen, der das Ausmaß des
Rückgangs der Arbeitslosenzahlen in anderen Altersgruppen sogar übersteigt. Im Dezember
2001 waren bundesweit noch 652 000 Personen im Alter ab 55 Jahren arbeitslos.
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Ältere Arbeitslose (ab 55 Jahren) in Tausend

alte Länder

Jahr Ältere Arbeitslose Männer Frauen

1998

1999

2000

2001

668

658

584

493

401

388

335

276

268

270

249

217

neue Länder

1998

1999

2000

2001

282

291

258

221

122

132

119

105

160

159

139

115

Der Rückgang der Arbeitslosenzahlen Älterer war gekoppelt an einen Anstieg der Erwerbstäti-
genquote der Älteren. Dabei fiel der Anstieg der Erwerbstätigenquoten bei den Frauen etwas
höher aus als bei den Männern und in den neuen Ländern höher als in den alten Ländern. In
den alten Bundesländern lag die Erwerbstätigenquote der 50 bis 64Jährigen im Mai 2000 bei
49,8 %, in den neuen Ländern bei 43 %.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

18.   Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Stichtagsergebnisse zum 30. Juni des
Jahres) nahm in den alten Ländern von 1998 bis 2001 um rd. 930 000 auf 23,0 Mio. zu. Die
Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen nahm um rd. 520 000 auf 10,0 Mio.
und diejenige der Männer um 410 000 auf 13,0 Mio. zu.

In den neuen Ländern sank die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Stichtags-
ergebnisse zum 30. Juni des Jahres) von 1998 bis 2001 um 320 000 auf 4,8 Mio. Personen.
Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen sank um rd. 90 000 auf
2,35 Mio., die Zahl der Männer um rd. 230 000 auf 2,45 Mio.

Teilzeitbeschäftigte

19.   In den alten Ländern lag die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigten
am 30. Juni 2001 bei 3,5 Mio. Personen. Davon waren 85,4 % Frauen. Der Anteil der Teilzeit-
beschäftigten an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten betrug im Jahr 2001  15,1 %.
In den neuen Ländern betrug die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigten
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im Jahr 2001  0,6 Mio. Personen. Der Frauenanteil lag bei 83,6 %. Der Anteil der Teilzeitbe-
schäftigten an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten betrug 13,3 %.

Geringfügige Beschäftigung

20.   In Deutschland gab es Ende Juni 2001  4,13 Mio. geringfügig entlohnte Beschäftigte.
3,65 Mio. lebten in den alten und 478 000 in den neuen Ländern. Geringfügige Beschäftigung
wird überwiegend von Frauen ausgeübt; sie stellen mit 2,91 Mio. rd. 70 % aller geringfügig
entlohnten Beschäftigten (alte Länder: 72 %; neue Länder: 59 %). 0,88 Mio. oder gut ein Fünf-
tel ist jünger als 25 (alte Länder: 21 %; neue Länder: 22 %), 1,26 Mio. oder 31 % sind älter als
55 Jahre (alte Länder: 30 %; neue Länder: 36 %). Im Mittelpunkt geringfügiger Beschäftigung
steht der Dienstleistungssektor, insbesondere der Einzelhandel (0,66 Mio. Beschäftigte), das
Gastgewerbe (0,34 Mio.) und das Reinigungsgewerbe (0,31 Mio.).

Beamte, Richter, Berufs- und Zeitsoldaten

21.   Jeweils zum Stichtag 30. Juni eines Jahres wird die Personalstandsstatistik des öffentli-
chen Dienstes erhoben. Danach gab es im Jahr 2000 in den alten Ländern 1,659 Mio. Beamte,
Richter und Soldaten, davon 564 000 oder 34 % Frauen, im unmittelbaren und mittelbaren öf-
fentlichen Dienst. Seit 1997 ist damit die Gesamtzahl der Beamten, Richter und Soldaten in den
alten Ländern um 58 000 zurückgegangen. Gleichzeitig hat sich der Frauenanteil um
2,4 Prozentpunkte erhöht.

In den neuen Ländern hat die Zahl der Beamten, Richter und Soldaten von 193 000 im Jahr
1997 auf 212 000 im Jahr 2000 zugenommen. Die Anzahl der Frauen lag bei 83 000 und hat
sich somit gegenüber 1997 um 13,7 % erhöht, der Frauenanteil stieg von 37,3 % auf 39,2 %.

Auch bei den Beamten und Richtern hat die Teilzeitbeschäftigung seit 1997 spürbar zugenom-
men, nämlich von 230 000 auf 280 000 im Jahr 2000. Bezogen auf die Gesamtheit der Beam-
ten und Richter (ohne Soldaten) hat sich der Anteil der Teilzeitbeschäftigten von 12,5 % im
Jahr 1997 auf 16,7 % im Jahr 2000 erhöht.

Selbstständige

22.   Die Anzahl der Selbstständigen (einschließlich der mithelfenden Familienangehörigen) ist
nach den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Statistischen Bundesamtes im Zeit-
raum von 1998 bis 2001 um 8 000 auf 3,962 Mio. gesunken.
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2. Aktive Arbeitsmarktpolitik: Auf hohem Niveau verstetigt

Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik

23.   Die Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten und die Verringerung der hohen
Arbeitslosigkeit - insbesondere der Jugend- und der Langzeitarbeitslosigkeit - sind die wichtig-
sten Zielsetzungen der Bundesregierung. Diese Ziele lassen sich nicht von heute auf morgen
und von der Bundesregierung allein erreichen. Daher hat die Bundesregierung bereits im De-
zember 1998 mit den Vertretern der Wirtschaftsverbände und der Gewerkschaften das Bündnis
für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit ins Leben gerufen. Leitgedanke des Bündnis-
ses ist es, dass die große gesellschaftliche Kraftanstrengung, wie sie der nachhaltige Abbau
der Arbeitslosigkeit verlangt, nur im Konsens der gesellschaftlichen Akteure bewältigt werden
kann.

Die Bundesregierung ist mit dem ehrgeizigen Ziel angetreten, die Rahmenbedingungen zu
schaffen und eine Politik umzusetzen, die Schritt für Schritt zum Abbau der Arbeitslosigkeit füh-
ren. Dabei sind alle Politikbereiche gefordert. Notwendig ist ein abgestimmtes, effizientes und
zukunftsgerichtetes Zusammenwirken sowie einer an gemeinsamen Eckwerten orientierten So-
zial- und Arbeitsmarktpolitik mit Aktivitäten der Wirtschafts-, Finanz-, Bildungs-, Forschungs-
und Technologiepolitik.

Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik können im Zeitalter der Globalisierung nicht mehr er-
folgreich sein, wenn sie sich ausschließlich am nationalen Handlungsbedarf orientieren. Des-
halb haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union einen europäischen Beschäftigungs-
pakt geschlossen. Die Bekämpfung der viel zu hohen Arbeitslosigkeit ist eine gesamteuropäi-
sche Aufgabe und erfordert gemeinsame Anstrengungen.

24.   In diesen großen Gesamtrahmen ist die nationale Arbeitsmarktpolitik eingebunden. Die
Konzeption der Bundesregierung basiert auf folgenden Grundpositionen:
- Die Arbeitsmarktpolitik muss auf eine verlässliche Finanzierungsgrundlage gestellt werden.
- Arbeitsmarktpolitik muss präventiv ausgerichtet sein, um einer Verfestigung der Arbeitslo-

sigkeit von vornherein entgegenzuwirken. Aktive Maßnahmen sollen - wo immer möglich -
an die Stelle der Zahlung von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe treten. Eigenverant-
wortung, Flexibilität und Effektivität der Arbeitsämter sollen gestärkt und ausgebaut werden.

- Reguläre Beschäftigung hat absoluten Vorrang. Sofern auf dem Arbeitsmarkt in absehbarer
Zeit keine ausreichenden Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, ist es bes-
ser, Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Dies gilt insbesondere für die neuen Länder.
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- Für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes, insbesondere ältere Langzeitarbeitslo-
se und gering Qualifizierte, darf auch die längerfristig öffentlich geförderte Beschäftigung
kein Tabu bleiben.

Auf dieser Grundlage wurde ein Kurswechsel in der Arbeitsmarktpolitik vollzogen. Der Einsatz
arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen wurde auf die Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit hin
ausgerichtet; der präventive Charakter der Arbeitsmarktpolitik gestärkt. Das Hauptaugenmerk
der Bundesregierung galt zunächst den Zielgruppen der Arbeitsmarktpolitik. Dies sind junge
Menschen zu Beginn ihres Erwerbslebens, von Langzeitarbeitslosigkeit Bedrohte, Geringquali-
fizierte, ältere Arbeitslose und Personen mit sehr geringen Chancen auf dem regulären Ar-
beitsmarkt. Zugunsten dieser Zielgruppen wurden vorrangig Maßnahmen der aktiven Arbeits-
marktpolitik getroffen, die einfach und flexibel handhabbar sind. Entsprechend der Koalitions-
vereinbarung hat die Bundesregierung auch in der Frauenförderung die Maßstäbe neu formu-
liert und umgesetzt. Frauen sind entsprechend ihrem Anteil an den Arbeitslosen zu berücksich-
tigen.

Die Bundesregierung hat den strukturellen Wandel mit ihrer Arbeitsmarktpolitik sozial flankiert
sowie zahlreiche strukturverbessernde Maßnahmen durchgeführt und damit eine Trendwende
auf dem Arbeitsmarkt unterstützt. In der laufenden Legislaturperiode sind wichtige Schritte un-
ternommen worden, damit in allen politischen Bereichen die staatlichen Rahmenbedingungen
möglichst beschäftigungsfördernd ausgestaltet werden. Mit der Steuerreform ist der Stärkung
der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage sowie einer dauerhaften Verbesserung der Investitions-
bedingungen Rechnung getragen worden. Die aktive Arbeitsmarktpolitik wurde auf hohem Ni-
veau verstetigt und die Berg- und Talfahrt in der Arbeitsmarktpolitik beendet.

Die Neuausrichtung der aktiven Arbeitsmarktpolitik wurde konsequent umgesetzt:
- Unmittelbar nach ihrem Amtsantritt startete die Bundesregierung mit dem Jugendsofortpro-

gramm eine Offensive zum beschleunigten Abbau der Jugendarbeitslosigkeit. Das Pro-
gramm ist bis zum Ende des Jahres 2003 verlängert worden. Die erfolgreichen Elemente
werden ab dem Jahr 2004 in das Arbeitsförderungsrecht übernommen.

- Mit dem Zweiten Änderungsgesetz zum Sozialgesetzbuch Drittes Buch, das zum 1. August
1999 in Kraft getreten ist, wurde die Arbeitsförderung flexibler, zielgruppengenauer und
kundenfreundlicher ausgestaltet mit der Zielsetzung, früher als bisher arbeitsmarktpolitisch
tätig zu werden, um Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern.

- Zur Verbesserung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt für gering qualifizierte Arbeitnehmer
und Langzeitarbeitslose haben sich die Beteiligten des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung
und Wettbewerbsfähigkeit im Dezember 1999 darauf verständigt, Modellprojekte zur Förde-
rung von Beschäftigungsmöglichkeiten für diese Zielgruppe aufzulegen (CAST).
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- Die Integration von arbeitslosen Hilfeempfänger in den ersten Arbeitsmarkt steht im Mittel-
punkt der von der Bundesregierung geförderten Modellvorhaben zur Verbesserung der Zu-
sammenarbeit von Arbeitsämtern und Trägern der Sozialhilfe (MoZArT).

- Das Ende 2001 beschlossene Job-AQTIV-Gesetz wird die Handlungsmöglichkeiten der ak-
tiven Arbeitsmarktpolitik weiter durchgreifend verbessern. Mit der Reform der arbeitsmarkt-
politischen Instrumente wird die unterstützende Funktion der aktiven Arbeitsförderung aus-
gebaut und aktiviert, um besser als bisher die Anstrengungen der Wirtschafts-, Finanz- und
Tarifpolitik zur Schaffung neuer Arbeitsplätze zu flankieren, Arbeitslose so schnell wie mög-
lich wieder in das Erwerbsleben zu integrieren und den gesellschaftlichen Wandel sozialpo-
litisch zu begleiten. Die Reform setzt den Grundsatz von "Fördern und Fordern" um.

Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik

25.   In den letzten Jahren bewegen sich die Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik auf
hohem Niveau. Einen großen Anteil nehmen dabei die Teilnehmer an Maßnahmen der berufli-
chen Weiterbildung ein. So wurden im Jahr 2001 im Jahresdurchschnitt 345 000 Teilnehmer in
beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen gefördert. Zusätzlich wurden in den Bildungsmaßnah-
men, die der beruflichen Wiedereingliederung behinderter Menschen dienen, 135 000 Perso-
nen gefördert.

Die Anzahl der mit Eingliederungszuschüssen und Einstellungszuschüssen bei Neugründung
geförderten Arbeitnehmer erhöhte sich gegenüber dem Jahr 2000. Ihre Zahl belief sich im Jahr
2001 auf ca. 111 000 (+9 %). Hinzu kamen im Jahr 2001 noch 33 000 nach dem Programm
"Aktion Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitlose" geförderte Arbeitnehmer. Auf der anderen
Seite sank die Zahl der mittels Strukturanpassungsmaßnahmen Ost für Wirtschaftsunterneh-
men (SAM OfW) geförderten Arbeitnehmer gegenüber dem Vorjahr von 53 000 auf 23 000. Der
Grund für den Rückgang lag in der arbeitsmarktpolitisch notwendigen Absenkung der Leistung,
die deutlich über dem Niveau vergleichbarer, anderer arbeitsmarktpolitischer Instrumente lag.

Im Jahr 2001 lag die Zahl der Teilnehmer an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) bei
167 000, wobei die Teilnehmerzahlen zwischen den neuen und alten Bundesländern weit aus-
einander gehen. Allein im Osten Deutschlands waren 116 000 Personen in ABM beschäftigt.
Trotz eines Rückgangs gegenüber den Vorjahren bleibt ABM ein wichtiges arbeitsmarktpoliti-
sches Instrument zur Wiedereingliederung Arbeitsloser in Regionen mit besonders problemati-
scher Arbeitsmarktlage.

Im Jahresdurchschnitt 2001 wurden 419 000 Jugendliche in Maßnahmen der aktiven Arbeits-
förderung gefördert. Zusätzlich zu diesen Instrumenten hat sich das zunächst auf ein Jahr be-
fristete Jugendsofortprogramm zu einem bedeutendem Instrument der Eingliederung von Ju-
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gendlichen in Ausbildung, Arbeit und Qualifizierung entwickelt. Bereits seit Mai 1999 liegen die
Teilnehmerzahlen auf hohem Niveau. Im Jahr 2001 wurden 84 000 Jugendliche damit geför-
dert.

Die Inanspruchnahme der Altersteilzeit hat sich im Vergleich von 2000 auf 2001 weiter sehr
stark erhöht und lag im Jahr 2001 bei 50 000 Personen (+50,1 %).
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Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik (Jahresdurchschnitte)

in Tausend

1998 1999 2000 2001

West Ost West Ost West Ost West Ost

 Bildungsmaßnahmen

   Berufliche Weiterbildung 194 151 215 143 212 140 209 136

   Berufliche Eingliederung
   Behinderter

93 38 95 37 97 38 97 38

   Deutsch-Sprachlehrgänge 21 6 21 6 22 6 20 5

   Berufsvorbereitende
   Bildungsmaßnahmen1)3)

58 20 62 21 66 24 68 26

   Berufsausbildung Benachteilig-
   ter1)3)

72 36 78 39 80 44 80 48

   dar.: in außerbetrieblichen
           Einrichtungen

21 26 23 30 25 34 26 38

 Maßnahmen zur Eingliederung in
 reguläre Beschäftigung
   Eingliederungszuschüsse3) 37 21 60 26 51 40 47 53

   Einstellungszuschuss bei
   Neugründungen3)

4 1 7 2 6 5 6 6

   Beschäftigungshilfen für
   Langzeitarbeitslose

35 13 22 11 22 10 21 12

   Strukturanpassungsmaßnahmen
   Ost für Wirtschaftsunternehmen

* * 5 131 1 51 0 23

   Überbrückungsgeld3) 27 13 29 14 28 14 29 14

   Trainingsmaßnahmen 20 14 24 16 28 19 31 21

 Beschäftigungsschaffende
 Maßnahmen
   Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 59 151 66 168 58 146 51 116

   Strukturanpassungsmaßnahmen
   (ohne SAM Ost für
   Wirtschaftsunternehmen)

**12 **162 10 49 11 47 10 43

 Weitere Instrumente

   Freie Förderung - - - - 34 24 39 28

   Kurzarbeit 81 34 92 27 62 24 96 27

   Altersteilzeit 2) 9 3 16 4 30 5 40 10

   Sofortprogramm zum Abbau
   der Jugendarbeitslosigkeit

- - 53 34 42 35 39 45

1) Behinderte sind auch in der Zeile "Berufliche Eingliederung Behinderter" nachgewiesen.
2) nur von der Bundesanstalt geförderte Neufälle
3) für 1998 geschätzt
*) SAM OfW wurden im Jahr 1998 noch gemeinsam mit traditionellen SAM statistisch erfasst.
**) inklusive SAM OfW
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3. Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik und ihre Finanzierung

26.   Die Ausgaben der Bundesanstalt für Arbeit betrugen in den Jahren 1998 bis 2001 zwi-
schen 99 Mrd. DM (50,6 Mrd. Euro) und 103 Mrd. DM (52,6 Mrd. Euro). Einschließlich der
Zahlungen aus dem Bundeshaushalt wurden für Arbeitsmarktpolitik im Jahr 2001
132,4 Mrd. DM (67,7 Mrd. Euro) ausgegeben. Im Jahr 1998 waren es 133,1 Mrd. DM.

Die konjunkturelle Entwicklung und damit einhergehende steigende Erwerbstätigkeit und sin-
kende Arbeitslosigkeit führten zu deutlich sinkenden Ausgaben für Arbeitslosengeld und -hilfe.
Gleichzeitig konnte der Bundeszuschuss von 7,7 Mrd. DM im Jahr 1998 auf 3,8 Mrd. DM
(rd. 1,9 Mrd. Euro) im Jahr 2001 zurückgeführt werden. Die Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik
wurden demgegenüber auf hohem Niveau verstetigt. Im Jahr 2001 wurden hierfür 42,8 Mrd.
DM (21,9 Mrd. Euro) aufgewendet.

Einnahmen und Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik
in Millionen DM

1998 1999 2000 2001 DM 2001 Euro

West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost

Einnahmen der BA 79 104,5 11 983,1 81 555,9 12 234,7 84 592,6 12 428,2 86 883,2 12 242,4 44 422,7 6 259,4

darunter:
Beiträge

74 219,3 11 946,2 76 125,0 12 162,7 78 308,0 12 362,6 80 396,5 12 185,9 41 106,1 6 230,6

Umlagen (Winter-
bauförderung,
Insolvenzgeld)

2 863,3 2 869,5 2 744,0 3 206,9 1 639,7

Bundeszuschuss 7 719,4 7 313, 2 1 695,7 3 776,7 1 931,0

Ausgaben der BA 60 188,0 38 663,7 61 887,5 39 216,2 60 495,4 38 220,5 64 986,2 37 915,9 33 226,9 19 286,1

Ausgaben für
Arbeitsmarktpolitik
insgesamt

82 187,1 50 955,4 83 258,5 52 036,2 77 417,3 48 560,4 80 307,0 48 364,0 41 069,3 24 728,1

darunter:
Aktive Arbeitsmarkt-
politik insgesamt

19 147,1 19 858,6 22 617,7 21 892,2 22 878,1 19 482,2 23 872,8 18 892,2 12 206,2 9 659,5

Arbeitslosengeld 34 645,8 18 181,2 31 978,7 16 648,6 30 007,1 16 171,5 32 082,5 16 071,8 16 403,5 8 217,4

Arbeitslosenhilfe
(Bund)

20 396,4 10 041,3 19 978,7 10 494,3 15 778,2 9 962,9 14 705,1 10 285,4 7 518,6 5 258,8

Insolvenzgeld 1 219,9 834,7 1 349,3 737,0 1 322,8 686,3 1 933,7 746,1 988,7 381,5

Ausgaben für Ver-
waltung

6 616,9 1 835,1 6 963,2 1 839,0 7 105,6 1 889,8 7 088,0 1 901,8 3 624,0 972,4

Der Einsatz dieser Mittel trägt insbesondere dazu bei, die Beschäftigungschancen von Jugend-
lichen und Langzeitarbeitslosen gerade in den neuen Bundesländern zu verbessern. Die wich-
tigste Säule der Arbeitsmarktpolitik war auch im Jahr 2001 der sog. Eingliederungstitel, in dem
die Mittel für fast alle Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik zusammengefasst
sind. Für diese wurden im Jahr 2001 rd. 27,3 Mrd. DM (rd. 13,9 Mrd. Euro) aufgewendet. Durch
diese seit dem Jahr 1999 auf Verstetigung gerichtete Arbeitsmarktpolitik werden die sog. Stop
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and Go-Effekte früherer Jahre vermieden. Diese Effekte waren eingetreten, weil die Mittelan-
sätze für die aktive Arbeitsförderung von Jahr zu Jahr stark schwankten und in Jahren mit ge-
ringerer Ausstattung die Neubewilligung von Maßnahmen sehr stark eingeschränkt war.

Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik

Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik
(Eingliederungstitel im Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit)

in Millionen DM

1998 1999 2000 2001 DM 2001 EuroFörderungsbereich

West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost

Unterstützung von Bera-
tung und Vermittlung

23,9 22,3 29,0 30,9 30,2 45,2 38,5 73,0 19,7 37,3

Mobilitätshilfen 26,7 24,6 34,5 54,8 39,0 95,0 38,8 161,8 19,8 82,7

Trainingsmaßnahmen 284,4 229,0 317,4 238,1 357,3 275,2 384,9 299,5 196,8 153,1

Arbeitnehmerhilfe für
Empfänger von Arbeitslo-
sengeld

0,2 0,7 0,0 0,2 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,3

Unterhaltsgeld 4 289,0 3 481,0 4 565,1 3 346,2 4 732,7 3 339,8 4 887,8 3 335,2 2 499,1 1 705,3

Maßnahmenkosten für
Weiterbildung

2 749,3 1 986,6 3 204,3 2 083,6 3 208,1 2 034,2 3 301,9 2 131,6 1 688,2 1 089,9

Eingliederungszuschüsse 851,2 292,1 1 386,8 457,2 1 179,2 738,1 1 070,1 1 007,7 547,1 515,2

Einstellungszuschüsse bei
Neugründungen

134,8 37,2 177,8 55,3 160,7 101,3 133,7 117,3 68,4 60,0

Eingliederungsvertrag 4,5 0,2 1,8 0,5 1,2 0,1 0,7 0,1 0,4 0,1

Leistungen zur Eingliede-
rung Schwerbehinderter

- - - - 72,2 14,4 388,3 96,4 198,5 49,3

Benachteiligtenförderung 890,6 645,6 857,7 632,2 865,3 665,4 866,2 719,8 442,9 368,0

Sozialplanmaßnahmen 13,3 0,8 2,3 4,5 14,5 3,4 36,1 7,7 18,5 3,9

Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen

1 975,1 5 452,7 2 144,3 5 661,4 1 997,6 5 200,3 1 688,3 4 132,2 863,2 2 112,8

Jugendwohnheime 0,4 0,0 -0,2 0,7 0,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Reha-Ersteingliederung
(Kann)

34,2 8,5 152,4 113,6 182,0 167,3 188,2 218,7 96,2 111,8

Reha-Wiedereingliederung
(Kann)

576,6 79,1 571,0 98,9 576,3 128,5 597,7 138,4 305,6 70,8

Freie Förderung 224,7 326,9 502,2 591,0 544,0 581,5 520,1 677,1 265,9 346,2

insgesamt 12 079,2 12 587,4 13 946,4 13 369,1 13 961,0 13 390,1 14 141,6 13 117,1 7 230,5 6 706,7
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Sonstige Leistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik
im Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit

in Millionen DM

1998 1999 2000 2001 DM 2001 EuroFörderungsbereich

West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost

Berufsausbildungsbeihilfe 730,0 312,9 798,1 469,2 854,8 544,3 941,6 610,2 481,4 312,0

Reha-Pflichtleistung (Erst- u.
Wiedereingliederung)

2 246,7 975,2 2 561,1 1 003,1 2 774,2 998,5 2 989,9 1 029,8 1 528,7 526,5

Kurzarbeitergeld 482,8 173,5 496,2 118,7 531,8 123,1 662,6 149,4 338,8 76,4

Winterbauförderung 346,7 124,4 422,9 122,2 447,5 127,1 418,9 103,8 214,2 53,1

Altersteilzeit 78,6 18,7 178,3 36,2 462,4 73,2 881,8 112,6 450,9 62,7

Überbrückungsgeld 885,6 362,4 1 052,5 433,5 1 043,9 423,7 1 126,5 447,1 576,0 228,6

Eingliederung bei Berufs-
rückkehr

7,0 0,4 13,7 2,2 17,3 6,5 19,0 8,9 9,7 4,6

Langzeitarbeitslosen-
programm

- - - - - - 432,9 218,7 221,3 111,8

Integrationsfachdienste - - - - 0,4 0,5 37,5 9,5 19,2 4,9

Institutionelle Förderung 49,1 40,5 42,8 24,1 48,7 15,2 35,6 8,3 18,2 4,2

Strukturanpassungsmaß-
nahmen

194,8 2 721,4 248,4 3 000,9 277,4 2 389,6 249,9 1 454,5 127,8 743,7

Europäischer Sozialfonds
(ESF)

356,3 244,0 358,4 194,5 259,2 204,8 296,1 250,7 151,4 128,2

Sofortprogramm Jugendliche - - 1 126,8 775,2 1 055,9 809,3 1 024,5 1 201,6 523,8 614,4

Sonstige Ausgaben 87,7 64,9 1,8 17,0 -0,1 -0,4 0,0 -2,0 0,0 -1,0

insgesamt 1) 5 465,3 5 038,3 7 301,0 6 196,8 7 688,7 4 985,4 9 116,7 5 613,0 4 661,3 2 869,9

1) Im Jahr 2000 abzüglich Bundesanteil für Strukturanpassungsmaßnahmen in Höhe von 84,7 Mio. DM (West) bzw.
    730 Mio. DM (Ost).

Ausgaben des BMA
für aktive Arbeitsmarktpolitik

in Millionen DM

1998 1999 2000 2001 DM 2001 EuroFörderungsbereich

West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost

Altersübergangsgeld - 25,9 - 9,2 - -4,8 - -6,8 - -3,5

Zuschüsse für Alhi-
Empfänger

1,7 3,0 1,2 3,3 0,7 3,5 0,4 3,7 0,2 1,9

Zuschüsse zur Vermittlung
von Alhi-Beziehern

1,5 0,4 4,7 1,1 4,1 1,0 7,3 1,4 3,7 0,7

Langzeitarbeitslosenpro-
gramm

690,7 194,5 462,1 175,9 437,5 176,5 - - - -

Zusätzliche Wege in der
Arbeitsmarktpolitik/ab 2000
inkl. innovative Wege

77,0 23,3 56,4 18,1 38,6 10,1 28,0 13,8 14,3 7,0

Strukturanpassungsmaß-
nahmen

121,3 1 558,3 137,2 1 659,8 84,7 730,0 - - - -

Eingliederungsleistungen für
Spätaussiedler

674,4 181,6 632,5 173,9 644,1 176,3 579,8 151,5 296,4 77,5

ABM Sachkosten 36,1 245,9 76,3 284,8 18,6 14,2 -0,5 -1,4 -0,2 -0,7

insgesamt 1 602,7 2 232,8 1 370,3 2 326,0 1 228,4 1 106,8 615,0 162,2 314,4 82,9



- 41 -

- 42 -

4. Zweites SGB III-Änderungsgesetz vom 21. Juli 1999

27.   Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des SGB III wurden arbeitsmarktpolitische Instru-
mente zielgenauer und effizienter als bisher ausgerichtet, soziale Härten für Arbeitslose besei-
tigt und die Arbeitsverwaltung von bürokratischen Hürden entlastet. Die aktive Arbeitsmarktpoli-
tik wurde stärker auf Zielgruppen ausgerichtet, um Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. Dies
galt insbesondere für ältere Arbeitslose, für von Langzeitarbeitslosigkeit bedrohte Arbeitslose
und arbeitslose Frauen. Damit wurde auch ein Beitrag zur Umsetzung der beschäftigungspoliti-
schen Leitlinien der Europäischen Union geleistet. Bürokratische, einen hohen Verwaltungs-
aufwand erfordernde Vorschriften des SGB III wurden korrigiert.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Erleichterung der Förderbedingungen beim Eingliederungszuschuss für ältere Arbeitnehmer

Ältere und langfristig Arbeitslose bilden auf absehbare Zeit eine besondere Zielgruppe des
Arbeitsmarktes. Deshalb wurde die Förderung durch eine Verkürzung der vorausgesetzten
Zeit der Arbeitslosigkeit von zwölf auf sechs Monate erleichtert und auf die Weiterbeschäfti-
gungspflicht verzichtet. Eingliederungszuschüsse konnten nach der Gesetzesänderung auch
an Arbeitgeber gezahlt werden, die Personen einstellten, die bereits bis zu drei Monaten
oder nicht versicherungspflichtig bei ihnen beschäftigt waren. Dies lag im Interesse der
schnellen Eingliederung von Arbeitslosen.

- Erweiterte Fördermöglichkeiten bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Um die Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu erleichtern, wurden nunmehr
Maßnahmen in Eigenregie des Trägers (z. B. Kommunen oder Arbeitsförderungsgesell-
schaften) ermöglicht. Dazu zählten z. B. Maßnahmen, die sozialpädagogisch betreut sind,
oder Maßnahmen für Ältere oder Schwerbehinderte. Diese Regelung ergänzte den Verga-
bevorrang für Wirtschaftsunternehmer. Außerdem konnten in ABM nun neben Langzeitar-
beitslosen auch Arbeitnehmer gefördert werden, die in den letzten zwölf Monaten sechs Mo-
nate arbeitslos waren.

- Neue Einsatzfelder und verstärkte Zielgruppenorientierung bei Strukturanpassungsmaß-
nahmen

Die bis dahin auf die neuen Länder beschränkten Maßnahmefelder zur Erhöhung des Ange-
bots im Breitensport und in der freien Kulturarbeit, zur Vorbereitung und Durchführung der
Denkmalpflege, der städtebaulichen Erneuerung und des städtebaulichen Denkmalschutzes
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sowie zur Verbesserung des Wohnumfeldes wurden auf ganz Deutschland erstreckt. Zu-
sätzlich entstand ein neues Maßnahmefeld „Verbesserung der wirtschaftsnahen und touristi-
schen Infrastruktur". Die Förderung von zusätzlich Beschäftigten in Wirtschaftsunternehmen
wurde auf besonders förderungsbedürftige Arbeitnehmer konzentriert.

Die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer ab 55 Jahren in den neuen Ländern und in Ar-
beitsamtsbezirken mit besonders hoher Arbeitslosigkeit bei Trägern von Strukturanpas-
sungsmaßnahmen konnte nunmehr bis zu fünf Jahren gefördert werden.

- Anspruchsvoraussetzungen beim Überbrückungsgeld verbessert

Existenzgründer erhielten nun auch dann Überbrückungsgeld, wenn eine kurzfristige Lücke,
z. B. wegen Verzögerungen bei der Gewerbeanmeldung, zwischen Arbeitslosengeldbezug
und Existenzgründung bestand.

- Ausweitung der Trainingsmaßnahmen

Die Arbeitsämter konnten nach dem Änderungsgesetz auch Maßnahmen in einem EU-
Mitgliedstaat fördern, wenn diese die Eingliederung Arbeitsloser erleichtern. Voraussetzung
war, dass sich auch die Europäische Kommission finanziell beteiligt.

- Verbesserung der berufliche Weiterbildung

Seit dem 1. August 1999 müssen auch Personen ohne bzw. ohne ausreichende vorherige
versicherungspflichtige Beschäftigungszeiten sich nicht mehr verpflichten, im Anschluss an
eine berufliche Weiterbildung eine versicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen.
Auch in Fällen gesundheitlicher Einschränkungen wurde die Förderung einer Teilzeitmaß-
nahme möglich. Dementsprechend wurde auch die Zahlung eines Teilübergangsgeldes an
Behinderte vorgesehen, die wegen der Art und Schwere ihrer Behinderung nur an einer Teil-
zeitmaßnahme teilnehmen können.

- Verwaltungsvereinfachung beim Arbeitslosengeld

Arbeitslose müssen sich nunmehr nicht mehr alle drei Monate persönlich beim Arbeitsamt
melden. Dies hatte zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand in den Arbeitsämtern geführt.
Die zumutbaren Pendelzeiten für Vollzeitarbeitnehmer wurden wieder von 3 auf 2 ½ Stunden
täglich und für Teilzeitarbeitnehmer von 2 ½ auf 2 Stunden täglich herabgesetzt.
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Die Regelung, wonach das Arbeitslosengeld bei Arbeitslosen, die eine gegenüber der letzten
Beschäftigung niedriger entlohnte Arbeit annehmen, auf das Nettoentgelt der letzten Be-
schäftigung begrenzt war, ist entfallen. Der Mindestfreibetrag für die Anrechnung des Ne-
beneinkommens bei der Zahlung von Arbeitslosengeld und -hilfe, der bisher der Hälfte der
Entgeltgrenze für geringfügige Beschäftigungen entsprach, wurde in Anlehnung an die Neu-
regelung der Geringfügigkeitsgrenze auf einheitlich 315 DM (ab 2002: 165 Euro) monatlich
in den alten und neuen Bundesländern festgeschrieben.

5. Entlassungsentschädigungs-Änderungsgesetz vom 24. März 1999

28.   Mit dem In-Kraft-Treten des Entlassungsentschädigungs-Änderungsgesetz am 1. April
1999 wurde die Berücksichtigung von Abfindungen beim Arbeitslosengeld neu geregelt. Aufge-
hoben wurde die bisherige Regelung, derzufolge Abfindungen, die wegen Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses gezahlt werden, nach Abzug von Steuern und Freibeträgen auf das Arbeits-
losengeld anzurechnen sind. Nach dem Entlassungsentschädigungs-Änderungsgesetz werden
Abfindungen nunmehr nur bei Vorliegen besonderer Voraussetzungen auf das Arbeitslosengeld
angerechnet.

Im Einzelnen gilt folgendes:
- Entlassungsentschädigungen haben ab diesem Zeitpunkt nur dann Auswirkungen auf den

Anspruch auf Arbeitslosengeld, wenn der Arbeitgeber die maßgebliche Kündigungsfrist nicht
einhält. Dann nämlich ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld wie vor dem Inkrafttreten des
Arbeitsförderungsreformgesetzes (früherer § 117 Arbeitsförderungsgesetz, jetzt § 143a
Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III)).

- Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei der Entlassung älterer Arbeitnehmer der Bundesanstalt
für Arbeit das Arbeitslosengeld einschließlich der gezahlten Sozialversicherungsbeiträge
unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 24 Monaten zu erstatten (früherer § 128 Arbeits-
förderungsgesetz, jetzt § 147a SGB III).

- § 140 SGB III wurde aufgehoben, wonach Abfindungen nach Abzug der Steuern und be-
stimmter Freibeträge auf die Hälfte des Arbeitslosengeldes angerechnet wurden.

6. Drittes SGB III-Änderungsgesetz vom 22. Dezember 1999

Nach Artikel 1 und 2 des Dritten Gesetzes zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
vom 22. Dezember 1999 ist der Anspruch auf Arbeitslosenhilfe auf Grund
- einer Beschäftigung von mindestens fünf Monaten,
- einer gleichgestellten Zeit insbesondere als Beamter, Richter oder Soldat,
- des Bezugs bestimmter Sozialleistungen
(sog. originäre Arbeitslosenhilfe) spätestens mit Wirkung zum 1. April 2000 entfallen.
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Arbeitnehmer, die Anspruch auf originäre Arbeitslosenhilfe hatten, hatten in der Vorfrist entwe-
der keine oder nur kurzzeitig eine Beschäftigung ausgeübt, die die Versicherungspflicht nach
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (Arbeitslosenversicherung) begründet. Sie hatten keine
oder nur kurzzeitig Beiträge zur Arbeitslosenversicherung gezahlt und gehörten deshalb über-
wiegend dem System der Arbeitsförderung nicht an. Es erschien nicht länger vertretbar, dieser
Personengruppe bei Arbeitslosigkeit eine Entgeltersatzleistung aus dem System der Arbeitsför-
derung zu zahlen.

7. Gesetz zur Neuregelung der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von
einmalig gezahltem Arbeitsentgelt - vom 21.Dezember 2000

29.   Das Gesetz zur Neuregelung der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von einmalig
gezahltem Arbeitsentgelt regelt, wie sogenannte Einmalzahlungen, z. B. Urlaubs- oder Weih-
nachtsgeld, bei der Berechnung von kurzfristigen Lohnersatzleistungen zu berücksichtigen
sind. Damit wird eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Mai 2000 umgesetzt,
nach der es der Gleichheitssatz (Artikel 3 Abs. 1 Grundgesetz) gebietet, einmalig gezahltes Ar-
beitsentgelt bei der Berechnung von kurzfristigen beitragfinanzierten Lohnersatzleistungen, wie
beispielsweise Arbeitslosengeld und Krankengeld, zu berücksichtigen, wenn es zu Sozialversi-
cherungsbeiträgen herangezogen wird. Nach den Neuregelungen, die zum 1. Januar 2001 in
Kraft getreten sind, werden Einmalzahlungen nunmehr wie laufendes Arbeitsentgelt in die Be-
rechnung des Arbeitslosengeldes und des Unterhaltsgeldes bei beruflicher Weiterbildung ein-
bezogen.

Weitere wesentliche Neuregelungen betreffen die aktive Arbeitsmarktpolitik. Danach wurden
die bislang bis Ende 2002 befristeten Regelungen zur Förderung von Arbeitnehmern in einer
betriebsorganisatorischen Einheit im Rahmen strukturbedingter Kurzarbeit und die Förderung
von Strukturanpassungsmaßnahmen bis Ende 2006 verlängert. Bis Ende 2002 wurde die befri-
stete Sonderregelung zur Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in den neuen Bun-
desländern verlängert, wonach bei Teilzeitbeschäftigung ein Lohnkostenzuschuss von 100 %
des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts gezahlt werden kann.

8. Job-AQTIV-Gesetz

30.   Mit dem Job-AQTIV-Gesetz (AQTIV steht dabei für die Zentralen Ziele der Reform: Akti-
vieren, Qualifizieren, Trainieren, Investieren und Vermitteln) wird die vorwiegend reaktive Aus-
richtung des geltenden Arbeitsförderungsrechts durch deutlich präventivere Ansätze, insbeson-
dere im Bereich der Vermittlung und Beratung, aber auch bei den aktiven Arbeitsförde-
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rungsleistungen, ersetzt. Damit sollen Beschäftigungsmöglichkeiten konsequent genutzt und
Arbeitslosigkeit, insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit, abgebaut oder vermieden werden.

In strukturschwachen Regionen - dies gilt besonders für die neuen Länder - und für besonders
betroffene Arbeitslose werden öffentlich geförderte zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten
auf absehbare Zeit notwendig sein. Daher ist eine Weiterentwicklung und Konzentration der ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente auf förderungsbedürftige Arbeitnehmer und sinnvolle Arbei-
ten geboten. Die Verankerung der Gleichstellung von Frauen und Männern als Quer-
schnittsaufgabe des Arbeitsförderungsrechts verpflichtet dazu, bei allen arbeitsmarktpolitischen
Programmen und Maßnahmen die Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu berücksichti-
gen.

Das Job-AQTIV-Gesetz zielt auch auf eine verbesserte Abstimmung der Arbeitsmarktpolitik mit
anderen Politikbereichen. Ausdrücklich wird der arbeitsmarktpolitische Beitrag zur Erreichung
gesamtwirtschaftlicher Ziele - insbesondere eines hohen Beschäftigungsstandes - verankert.
Zugleich werden die derzeitigen beschäftigungspolitischen Leitlinien der Europäischen Union
umgesetzt. Die Handlungsmöglichkeiten der Arbeitsmarktpolitik werden mit den Änderungen
des Job-AQTIV-Gesetzes spürbar erweitert und optimiert. Im Zentrum der Neuregelungen steht
eine konzeptionelle Neuausrichtung des Vermittlungsprozesses.

Intensivierung der Arbeitsvermittlung und Beratung

Aktive Arbeitsmarktpolitik richtet sich künftig an den individuellen Vermittlungschancen des ein-
zelnen Arbeitslosen aus. Deshalb muss der Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente ermög-
licht werden, bevor sich Vermittlungshemmnisse verfestigen und Langzeitarbeitslosigkeit ein-
tritt. Diesem Ansatz entspricht es, dass die einzelnen Fördermaßnahmen künftig sofort einge-
setzt werden können, wenn dies erforderlich ist. Arbeitsamt und Arbeitsloser sollen die erfor-
derlichen Schritte und Maßnahmen gemeinsam erörtern und in einer Eingliederungsvereinba-
rung festlegen, was das Arbeitsamt zur beruflichen Eingliederung des Arbeitslosen unternimmt
und wie der Arbeitslose selbst zu seiner Integration in Beschäftigung beiträgt. Dies ist Ausdruck
des Grundsatzes von „Fördern und Fordern“.

Die Träger von Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung (z. B. Träger von Weiterbildungs- und
Beschäftigungsmaßnahmen) erhalten für ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. für die bei
ihnen Beschäftigten, die durch das Arbeitsamt gefördert werden, einen Vermittlungsauftrag.
Gleichzeitig werden Dritte, wie z. B. private Unternehmen, Wohlfahrtsorganisationen etc., stär-
ker in die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen einbezogen. Damit wird zusätzliche Vermitt-
lungskapazität erschlossen.
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Förderung der Aufnahme regulärer Beschäftigung wird verstärkt

Die Einmündung von Arbeitslosen in reguläre Beschäftigung wird durch die Verbesserung einer
Reihe von Instrumenten verstärkt:

- Trainingsmaßnahmen (kurzzeitige Qualifizierungsmaßnahmen von bis zu 12 Wochen) kön-
nen künftig auch in Grenzregionen der angrenzenden Staaten und in den mit der EU asso-
ziierten Staaten durchgeführt werden.

- Mobilitätshilfen (Unterstützungsleistungen bei Aufnahme einer Beschäftigung) können für
Arbeitslose, die Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe beziehen, auch bei einer Arbeitsaufnah-
me im Ausland geleistet werden. Künftig können auch die Reisekosten bei Arbeitsaufnahme
übernommen werden.

- Auch der unmittelbare Zugang aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung in eine
selbständige Tätigkeit soll unterstützt werden. Bei der Gewährung von Überbrückungsgeld
an Existenzgründer wird deshalb auf die bisherige Fördervoraussetzung einer mindestens
vierwöchigen Arbeitslosigkeit vor Aufnahme der selbständigen Tätigkeit verzichtet.

- Die Förderung einer beruflichen Ausbildung, die vollständig im Ausland absolviert wird, ist
künftig nicht mehr auf Grenzpendler beschränkt und nicht mehr davon abhängig, dass eine
entsprechende Ausbildung im Inland nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Sie wird auf die
übrigen Mitgliedsstaaten der EU erweitert.

- Die Phasen betrieblicher Praktika während der Ausbildung in einer außerbetrieblichen Ein-
richtung werden auf sechs Monate je Ausbildungsjahr begrenzt, um der Gefahr zu begeg-
nen, dass Betriebe nicht selbst ausbilden.

- Finanzielle Nachteile, die Bildungsträgern durch eine vorzeitige Vermittlung von Teilnehmern
an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen in eine Ausbildung entstehen, werden ausge-
glichen, wenn eine Nachbesetzung des frei gewordenen Platzes nicht möglich ist.

Berufliche Weiterbildung und Job-Rotation

- Die Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung wird betriebsnäher ausgestaltet. Au-
ßerdem werden Anreize für den Einstieg in lebenslanges Lernen geschaffen. Dies ist gleich-
zeitig ein Ansatz zur besseren Bewältigung der Probleme, die aus der demographischen
Entwicklung resultieren.
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- Jobrotation wird als Regelinstrument eingeführt. Durch Jobrotation werden die Qualifizie-
rungsaktivitäten der Betriebe und die Integration von Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt
unterstützt. Der Arbeitgeber, der einem Stammarbeitnehmer die Teilnahme an einer Weiter-
bildungsmaßnahme ermöglicht, erhält für die befristete sozialversicherungspflichtige Ein-
stellung eines Arbeitslosen als Vertreter einen Lohnkostenzuschuss. Der Zuschuss beträgt
mindestens 50 % und höchstens 100 % der Lohnkosten des Vertreters.

- Die Kosten der Weiterbildung von beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über
50 Jahren können von der Bundesanstalt für Arbeit übernommen werden. Voraussetzungen
sind die Zugehörigkeit zu einem kleinen oder mittleren Betrieb mit bis zu 100 Beschäftigten
sowie die Fortzahlung des Entgelts durch den Arbeitgeber. Die Regelung soll für vier Jahre
gelten.

- Für ungelernte und geringqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird die Teil-
nahme an Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung attraktiver gemacht. Dazu wird Arbeit-
gebern, die ungelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für eine Qualifizierung unter
Weiterzahlung des Gehaltes freistellen, der Lohn ganz oder teilweise erstattet. Dies soll
auch die Bereitschaft der Arbeitgeber stärken, ungelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer zu qualifizieren.

Arbeitnehmerüberlassung ausgeweitet

Die zulässige Überlassungsdauer von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern an den-
selben Entleiher wird verlängert. Damit kann Arbeitnehmerüberlassung besser als bisher für
den beruflichen Einstieg von Arbeitslosen eingesetzt werden.

Frauenförderung und Verbesserung des Arbeitslosenversicherungsschutzes

Die Frauenförderung wird ausgebaut: Frauen sollen künftig nicht nur entsprechend ihrem Anteil
an den Arbeitslosen, sondern auch entsprechend ihrer spezifischen Arbeitslosenquote arbeits-
marktpolitisch gefördert werden. Hierzu sollen spezielle Frauenfördermaßnahmen beitragen.
Solche Maßnahmen sind bis zur Herstellung der völligen Gleichstellung von Frauen und Män-
nern auf dem Arbeitsmarkt erforderlich und gerechtfertigt.

Personen, die nach einer versicherungspflichtigen Beschäftigung Kinder erziehen, sollen bes-
ser unterstützt werden. Deshalb wird der Erwerb eines Anspruches auf Arbeitslosengeld er-
leichtert. Zeiten der Betreuung und Erziehung eines Kindes unter drei Jahren und Zeiten des
Bezuges von Mutterschaftsgeld werden ab 2003 in die Versicherungspflicht zur Bundesanstalt
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für Arbeit einbezogen. Sie dienen damit künftig dem Erwerb von Ansprüchen auf Arbeitslosen-
geld.

Übernahme von Regelungen aus dem Jugendsofortprogramm (ab 2004)

Schon für die absehbare Zukunft wird Fachkräftemangel erwartet. Deshalb werden große An-
strengungen unternommen, Jugendliche gut zu qualifizieren und ihnen einen erfolgreichen Ein-
stieg in das Berufsleben zu ermöglichen. Gut ausgebildete Fachkräfte sind ein Standortvorteil
Deutschlands, deshalb werden bewährte Elemente des Sofortprogramms zum Abbau der Ju-
gendarbeitslosigkeit ab dem Jahr 2004 in das Arbeitsförderungsrecht übernommen.

Modernisierung beschäftigungsschaffender Maßnahmen

Öffentliche geförderte Beschäftigung bleibt vor allem in den neuen Ländern auf absehbare Zeit
unverzichtbar. Deshalb gilt es, öffentlich geförderte Beschäftigung attraktiver und wir-
kungsvoller zu machen. Dazu werden die investive Komponente gestärkt, Verzahnungsmög-
lichkeiten mit anderen Politikbereichen ausgebaut und damit der Beitrag der Arbeitsmarktpolitik
zur Strukturentwicklung erhöht. Zugleich sollen Kofinanzierungspotentiale erschlossen werden.

Das neue Förderinstrument „Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung“ eröffnet auf
kommunaler Ebene zusätzliche Handlungsmöglichkeiten. Arbeiten zur Verbesserung der Infra-
struktur können künftig über Zuschüsse zu den Kosten gefördert werden, wenn sie von Wirt-
schaftsunternehmen durchgeführt und dabei vom Arbeitsamt vermittelte Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer eingestellt werden. Mitnahmeeffekte und Wettbewerbsverzerrungen sollen
durch die Einschaltung des Verwaltungsausschusses des zuständigen Arbeitsamtes ausge-
schlossen werden.

9. Altersteilzeitgesetz

31.   Mit dem Gesetz zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand und dem
hiermit geschaffenen Altersteilzeitgesetz, das am 1. August 1996 in Kraft trat, wurde eine Alter-
native zu der bis dahin verbreiteten Frühverrentungspraxis geschaffen. Zunächst lief die fakti-
sche Inanspruchnahme der Altersteilzeit eher zögerlich an. Dies hat sich inzwischen geändert:
Heute ist Altersteilzeit in vielfältigen Formen Teil der betrieblichen Praxis und wird von vielen
älteren Arbeitnehmern genutzt.

Insbesondere aufgrund der gesetzlichen Änderungen durch die beiden Gesetze zur Fortent-
wicklung der Altersteilzeit, die im Jahre 2000 in Kraft traten (Gesetz zur Fortentwicklung der
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Altersteilzeit, Zweites Gesetz zur Fortentwicklung der Altersteilzeit), wurde die Attraktivität der
Altersteilzeit wesentlich erhöht.

Erstes Gesetz zur Fortentwicklung der Altersteilzeit

32.   Das erste Gesetz zur Fortentwicklung der Altersteilzeit ist am 1. Januar 2000 in Kraft ge-
treten. Auf die Neuregelung hatten sich die Partner des Bündnisses für Arbeit bei ihrem dritten
Spitzengespräch am 6. Juli 1999 verständigt:

- Der Wechsel in Altersteilzeitarbeit wird nun auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern er-
möglicht, die schon bisher teilzeitbeschäftigt waren. Sie sollen dazu - wie Vollzeitarbeitneh-
mer - ihre bisherige Arbeitszeit halbieren. Auch nach der Verminderung der Arbeitszeit müs-
sen sie versicherungspflichtig in der Arbeitslosenversicherung versichert sein. Damit werden
Teilzeitbeschäftigte hinsichtlich der Inanspruchnahme der Altersteilzeit mit Vollzeitbeschäf-
tigten gleichgestellt. Diese Neuregelung trägt insbesondere den Wünschen teilzeitbeschäf-
tigter Frauen Rechnung. Damit wurde eine große Gruppe von Beschäftigten, die bisher kei-
ne Altersteilzeit in Anspruch nehmen konnte, in die gesetzliche Regelung einbezogen:

- Der Nachweis der Wiederbesetzung, der wichtigsten Voraussetzung für die Zahlung der Al-
tersteilzeitförderung an den Arbeitgeber, wurde erleichtert.

- Durch gesetzliche Änderungen wurden für die kleinen und mittleren Unternehmen ganz ent-
scheidende Vereinfachungen für die Wiederbesetzung eingeführt. Arbeitgeber mit bis zu
50 Arbeitnehmern erhalten die Förderung, wenn sie aus Anlass der Altersteilzeit eines älte-
ren Mitarbeiters einen arbeitslos gemeldeten Arbeitnehmer oder einen Arbeitnehmer nach
Abschluss der Ausbildung an beliebiger Stelle des Unternehmens beschäftigen. Der Ge-
setzgeber vermutet in Unternehmen bis zu dieser Größe unwiderleglich, dass es sich um ei-
ne Wiederbesetzung aus Anlass des Übergangs eines älteren Arbeitnehmers in Altersteilzeit
handelt, wenn der Arbeitslose / Ausgebildete entsprechend der dadurch frei gewordenen Ar-
beitszeit beschäftigt wird.

- Kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern bekommen nicht nur bei der
Wiederbesetzung Förderleistungen, sondern auch bei Einstellung eines Auszubildenden.

Zweites Gesetz zur Fortentwicklung der Altersteilzeit

33.   Am 1. Juli 2000 trat das Zweite Gesetz zur Fortentwicklung der Altersteilzeit in Kraft. Mit
diesem Gesetz wurde eine gemeinsame Erklärung der Teilnehmer des Bündnisses für Arbeit,
Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit vom 9. Januar 2000 zügig umgesetzt, um die Beschäfti-
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gungswirksamkeit des Altersteilzeitgesetzes noch weiter zu erhöhen. Dazu wurde das Al-
tersteilzeitgesetz in verschiedenen Bereichen optimiert. Hervorzuheben ist insbesondere:

- Die Geltungsdauer des Altersteilzeitgesetzes wurde bis zum 31. Dezember 2009 ausge-
dehnt (bisher: 31. Juli 2004). Damit wird mehr Planungssicherheit für die Tarif- und Be-
triebspartner geschaffen.

- Die Förderhöchstdauer wurde um ein Jahr von fünf auf sechs Jahre erhöht. Dies trägt zur
stärkeren Akzeptanz der Altersteilzeit bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern bei. Bei einer
längeren Förderdauer sind Arbeitgeber im Allgemeinen eher bereit, mit ihren Arbeitnehmern
längere Laufzeiten der Altersteilzeitverträge zu vereinbaren als dies vor der Gesetzesände-
rung der Fall war. Auf Arbeitnehmerseite ist die Verlängerung der Förderung für die Be-
schäftigten von Interesse, die die Altersteilzeit für einen längeren Zeitraum nutzen wollen.

Das Altersteilzeitgesetz bietet nach den Korrekturen in der laufenden Legislaturperiode nun-
mehr eine gute Grundlage für den Übergang älterer Arbeitnehmer vom Arbeitsleben in den Ru-
hestand. Zahlreiche Tarifverträge sehen zudem beispielsweise anteilige oder vollständige Er-
stattungen für die späteren Rentenabschläge vor. Parallel wurden die Anstrengungen verstärkt,
ältere Arbeitnehmer, die dies wollen, in Beschäftigung zu halten bzw. zu bringen.

10. Gesetz der Neuregelung der Förderung der ganzjährigen Beschäftigung
in der Bauwirtschaft

34.   Mit dem Gesetz der Neuregelung der Förderung der ganzjährigen Beschäftigung in der
Bauwirtschaft, in Kraft seit dem 1.  November 1999, wurde das finanzielle Risiko witterungsbe-
dingter Arbeitsausfälle in den Wintermonaten für die Arbeitgeber deutlich verringert und zu-
gleich das Entlassungsrisiko für die Bauarbeiter gesenkt. Die tarifvertraglichen Möglichkeiten
zur Flexibilisierung der Jahresarbeitszeit zum Ausgleich witterungsbedingter Arbeitsausfälle
blieben dabei unangetastet.

Die Neuregelung im Einzelnen:

- Das Schlechtwetterrisiko wird weiterhin auf Arbeitnehmer, Arbeitgeber und die Bundesan-
stalt für Arbeit verteilt. Gleichzeitig wird der Anreiz verstärkt, Bauarbeiter in der Schlecht-
wetterzeit weiterzubeschäftigen: Für die ersten 100 witterungsbedingten Ausfallstunden
werden die betroffenen Bauarbeitgeber des Bauhauptgewerbes im Gegensatz zur bisheri-
gen Regelung vollständig vom finanziellen Schlechtwetterrisiko entlastet.
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- Die Arbeitnehmer müssen zunächst für mindestens 30 Ausfallstunden Arbeitszeitguthaben
einbringen, bisher waren es 50 Stunden. Hierfür haben sie Anspruch auf Arbeitsentgelt.
Dann wird ab der 31. bis 100. Stunde umlagefinanziertes Winterausfallgeld, früher
Schlechtwettergeld, aus der Winterbauumlage der Arbeitgeber gezahlt: Neu ist dabei, dass
dem Arbeitgeber in diesem Zeitraum die Aufwendungen für die Sozialversicherung aus der
Umlage vollständig erstattet werden und nicht wie bisher nur zur Hälfte. Die Arbeitgeber im
Baugewerbe haben so keine Veranlassung mehr, aus witterungsbedingten Gründen im
Winter zu kündigen. Ab der 101. Ausfallstunde zahlt die Bundesanstalt für Arbeit ein bei-
tragsfinanziertes Winterausfallgeld.

- Für die Arbeitnehmer wird der Anreiz erhöht, Arbeitszeitguthaben anzusammeln und bei
Schlechtwetter im Winter einzusetzen: Künftig wird oberhalb der 30 Pflichtstunden für jede
weitere  Ausfallstunde, die durch Arbeitszeitguthaben ausgeglichen wird, ein zusätzliches
Wintergeld (Zuschusswintergeld) in Höhe von 2 DM (1,03 Euro) gezahlt.

- Arbeitgeber, die gegen das tarifvertraglich festgelegte Verbot der witterungsbedingten Kün-
digung verstoßen, müssen künftig die von der Bundesanstalt für Arbeit gezahlten Leistungen
(z. B. Arbeitslosengeld) erstatten. Bei den Arbeitsämtern wurden Winterbauausschüsse er-
richtet, die mit dafür sorgen sollen, dass es im Winter nicht zu Entlassungen kommt.

Mit diesen Korrekturen hat die Bundesregierung Fehler der früheren Bundesregierung bei der
Förderung der ganzjährigen Beschäftigung in der Bauwirtschaft, die zu einer deutlichen Zu-
nahme der Winterarbeitslosigkeit bei Bauarbeitern geführt haben, korrigiert. Es ist nunmehr zu
erwarten, dass sich längerfristig die Beschäftigungssituation der Bauarbeiter bei einer kon-
junkturellen Belebung der Bauwirtschaft unabhängig von Witterungsrisiken verbessern wird.

11. Bekämpfung illegaler Beschäftigung und des Leistungsmissbrauchs

35.   Illegale Beschäftigung in ihren Erscheinungsformen als illegale Arbeitnehmerüberlassung,
illegale Ausländerbeschäftigung, Verstößen gegen das Arbeitnehmerentsendegesetz sowie
Schwarzarbeit und Leistungsmissbrauch schaden dem Sozialstaat erheblich. Je 10 000 Ar-
beitsplätze, die durch Schwarzarbeit verloren gehen, führen im Jahr 2001 schätzungsweise zu
Beitragsausfällen in der Sozialversicherung von rd. 221 Mio. DM (113 Mio. Euro). Außerdem
werden Lohnsteuerausfälle in Höhe von rd. 93 Mio. DM (47,6 Mio. Euro) verursacht.

Die Bundesregierung hat daher in der 14. Legislaturperiode die Bekämpfung der illegalen Be-
schäftigung und des Leistungsmissbrauchs verbessert. Das Gesetz zu Korrekturen in der Sozi-
alversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte vom 19. Dezember 1998 erhöhte die
Bußgeldrahmen für Verstöße gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz, das Dumping-Löhne
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im Baubereich verhindert. Im Arbeitnehmer-Entsendegesetz wurde die Haftung des Hauptun-
ternehmers für die Zahlung des Mindestentgelts und der Urlaubskassenbeiträge des Nachun-
ternehmers eingeführt. Dadurch wird der Hauptunternehmer dazu angehalten, bei der Auswahl
seiner Nachunternehmer auf deren Gesetzestreue zu achten.

Als erster Schritt trat am 7. September 2001 das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung
im Baugewerbe in Kraft. Danach haben ab dem 1. Januar 2002 grundsätzlich alle juristischen
Personen des öffentlichen Rechts und alle Unternehmen als Auftraggeber von Bauleistungen
im Inland einen Steuerabzug in Höhe von 15 % der Gegenleistung vorzunehmen.

Die Bundesregierung hat am 19. Dezember 2001 den Entwurf eines Gesetzes zur Erleichte-
rung der Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit verabschiedet, der mit
Schreiben des Bundeskanzlers vom 21. Dezember 2001 dem Bundesrat zugeleitet wurde. Der
Gesetzentwurf sieht die Einführung einer verschuldensabhängigen Haftung des Hauptunter-
nehmers für die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer seiner Nachunternehmer vor. Er
erweitert die Zusammenarbeits- und Informationsaustauschrechte zwischen den an der Be-
kämpfung illegaler Beschäftigung beteiligten Behörden. Straftatbestände werden verschärft,
Bußgeldrahmen erhöht und die verdachtslosen Prüfrechte erweitert.

Leistungsmissbrauch und illegale Beschäftigung werden von den Arbeitsämtern und seit 1991
durch die Hauptzollämter bekämpft. Der Personalansatz wurde erhöht. Die Arbeitsverwaltung
setzt rd. 2 800 Mitarbeiter zur Verfolgung von illegaler Beschäftigung und Leistungsmissbrauch
ein. Ab Ende 2001 werden die Hauptzollämter 2 500 Mitarbeiter für diese Aufgabe einsetzen.
Die Bundesanstalt für Arbeit hat im Rahmen ihrer Neuorganisation „Arbeitsamt 2000“ „Teams
für ordnungspolitische Aufgaben“ eingerichtet. Dadurch wird organisatorisch die Trennung der
Aufgabe der Bekämpfung der illegaler Beschäftigung von anderen Aufgaben innerhalb der
Bundesanstalt für Arbeit deutlich. Zudem werden die Nachwuchsgewinnung und die Ausbildung
im Bereich der Bekämpfung der illegalen Beschäftigung verbessert.

Mit dem DALEB-Verfahren (Datenabgleich der Leistungsempfängerdatei mit Beschäftigtenda-
tei) werden mehrmals jährlich die Zeiten des Bezugs von Lohnersatzleistungen bei der Bun-
desanstalt für Arbeit und die von den Arbeitgebern an die Beitragseinzugsstellen der Sozialver-
sicherung gemeldeten Beschäftigungszeiten maschinell abgeglichen. Bei Überschneidungen
überprüfen die Arbeitsämter den Grund der Überschneidung sowie die Rechtmäßigkeit des Lei-
stungsbezugs. 2000 wurden 1,25 Mio. Fälle mit Überschneidungsmeldungen entdeckt. In vielen
Fällen führten Überschneidungsanzeigen zum Nachweis eines Leistungsmissbrauchs.

Die Zahl der Außenprüfungen durch die Bundesanstalt für Arbeit und die Hauptzollämter er-
reichte 2000 einen hohen Stand. Die Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit überprüften
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167 000 Betriebe sowie 423 000 Personen und 787 000 Lohn- und Meldeunterlagen. Die
Hauptzollämter nahmen im Jahr 2000  92 000 Personenprüfungen vor und prüften 35 000 Per-
sonalunterlagen beim Arbeitgeber. Dabei stellten die Hauptzollämter 14 600 Unregelmäßigkei-
ten, d. h. den Verdacht von Verstößen gegen die unterschiedlichsten Vorschriften fest. Die
Bundesanstalt für Arbeit entdeckte mehr als 10 400 Fälle von Leistungsmissbrauch und stellte
Überzahlungen an Leistungen in Höhe von 26,6 Mio. DM (13,6 Mio. Euro) fest. Die Summe der
verhängten Bußgelder erreichte im Jahr 2000 einen neuen Höchststand mit 309 Mio. DM
(158 Mio. Euro).

12. Programm „Aktion Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose“

36.   Das erfolgreiche Programm des Bundes „Aktion Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeits-
lose“. zur Integration von Langzeitarbeitslosen in reguläre dauerhafte Beschäftigung wurde von
der Bundesregierung bis 2003 verlängert, wobei Neueintritte bis Ende 2002 möglich sind. Wie
auch in den Vorjahren standen im Jahr 2001 für dieses Instrument 750 Mio. DM
(383 Mio. Euro) zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen zur Verfügung. Damit
konnten im Jahresdurchschnitt rd. 33 500 Teilnehmer gefördert werden.

13. Sonderprogramm zur Erprobung von Modellansätzen zur Förderung der
Beschäftigung von Geringqualifizierten und Langzeitarbeitslosen (CAST,
Chancen und Anreize zur Aufnahme sozialversicherungspflichtiger Tätigkeiten)

37.   Trotz einer insgesamt gesehen positiven Entwicklung des Arbeitsmarktes gibt es nach wie
vor Personengruppen, die am Arbeitsmarkt nur schwer Fuß fassen können. Dies betrifft insbe-
sondere die Geringqualifizierten und nach wie vor auch die Langzeitarbeitslosen.

Vor diesem Hintergrund haben sich sie Beteiligten des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und
Wettbewerbsfähigkeit im Dezember 1999 darauf verständigt, Modellprojekte zur Förderung von
Beschäftigungsmöglichkeiten gering qualifizierter Arbeitnehmer und Langzeitarbeitsloser auf-
zulegen. Erprobt werden ein Vorschlag der Saargemeinschaftsinitiative (SGI) sowie ein Vor-
schlag des rheinland-pfälzischen Arbeitsministers (sog. „Mainzer Modell“).

38.   Das Modell der Saar-Gemeinschaftsinitiative wird im gesamten Saarland und in Sachsen
im Arbeitsamtsbezirk Chemnitz und seit Sommer 2001 auch im Arbeitsamtsbezirk Zwickau er-
probt.

Das Saar-Modell entlastet einerseits Arbeitgeber bei den Lohnnebenkosten. Ihnen wird ein Zu-
schuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen gewährt. Dieser beträgt 100 % bei einem Brutto-
stundenlohn bis zu 10 DM (5,10 Euro) und nimmt bis zu einem Stundelohn von 18 DM
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(9,20 Euro) ab und entfällt dann. Durch diese Arbeitskostensenkung sollen Anreize zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen gesetzt werden.

Außerdem werden Anreize zur Weiterbildung auf Arbeitnehmerseite gesetzt. Auf den Arbeit-
nehmeranteil der Sozialversicherungsbeiträge wird ebenfalls ein Zuschuss, in gleicher Höhe
wie der Zuschuss zu den Arbeitgeberbeiträgen, gewährt. Dieser wird den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern nicht bar ausbezahlt, sondern kommt ihnen in Form von Qualifizierungs-
maßnahmen zugute. Ziel ist, den Arbeitnehmern eine langfristige Beschäftigungsperspektive zu
eröffnen.

Bei einem Stundenlohn von 12 DM (6,10 Euro) und einer Vollzeitbeschäftigung (38,5 Std.) be-
trägt der Gesamtzuschuss zur Sozialversicherung rd. 620 DM (rd. 316 Euro) monatlich
(je rd. 310 DM (rd. 158 Euro) für Arbeitgeber und Arbeitnehmer). Bei maximaler Laufzeit von
36 Monaten summiert sich dies auf rd. 22 320 DM (rd. 11 380 Euro).

39.   Das Mainzer Modell steht unter dem Stichwort „Arbeit muss sich lohnen“ und will durch die
Gewährung von Zuschüssen zu den Sozialversicherungsbeiträgen und/oder eines Kindergeld-
zuschlages Anreize für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbesondere mit Kindern, zur
Aufnahme auch geringer entlohnter Erwerbstätigkeit und von Teilzeitarbeit setzen. Es wird in
allen Arbeitsamtsbezirken in Rheinland-Pfalz und in Brandenburg in den Arbeitsamtsbezirken
Eberswalde und Neuruppin erprobt

Durch das Mainzer Modell werden die Arbeitnehmer gefördert, die eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung aufnehmen und die (Einkommens-)Kriterien erfüllen. Alleinstehende
mit einem Einkommen von bis zu 897 Euro (ca. 1 754 DM) bekommen degressive Zuschüsse
zu dem Arbeitnehmeranteil an den Sozialversicherungsbeiträgen. Alleinerziehende, Verheira-
tete und diejenige, die in einer eheähnlichen Gemeinschaft leben werden mit einem Sozialver-
sicherungszuschuss gefördert soweit ihr Einkommen 1707 Euro (ca. 3 339 DM) nicht über-
steigt. Der Zuschuss steigt proportional zum Arbeitsentgelt bis zu einem Einkommen von
737 Euro (1 441,45 DM). Danach sinkt der Zuschuss. Zusätzlich sieht das Mainzer Modell ein
erhöhtes Kindergeld für Geringverdiener vor. Der Kindergeldzuschlag beträgt monatlich für je-
des förderungsfähige Kind bis zu 77 Euro (ca. 150 DM). Er ist nach Einkommen gestaffelt.

Ein verheirateter Arbeitnehmer mit zwei Kindern, dessen Ehepartner nicht erwerbstätig ist, und
die gemeinsam über kein sonstiges Einkommen verfügen, erhält bei der Aufnahme einer sozi-
alversicherungspflichtigen Beschäftigung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden
und einem Monatsverdienst von 1 050 Euro (ca. 2 053 DM) einen Zuschuss zu den Sozialversi-
cherungsbeiträgen von knapp 90 Euro (ca. 175 DM) und einen Kindergeldzuschlag von jeweils
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150 DM (77 Euro) pro Kind, so dass sich sein monatliches Einkommen um 470 DM (244 Euro)
erhöht.

Die Modellprojekte sind im Juli 2000 gestartet und für jeden Teilnehmer auf bis zu 36 Monate
beschränkt (bis 30. April 2001: bis zu 18 Monate). Im März 2002 treten neue vereinfachte
Richtlinien zum Mainzer Modell in Kraft: Auf der Basis der neuen Richtlinien können Teilnehmer
bis zum 31. Dezember 2003 bundesweit aufgenommen werden.

Die folgende Tabelle listet die Eintritte in CAST nach Arbeitsämtern auf. Seit dem Start von
CAST im Juli 2000 wurden bis zum Stichtag 20. Dezember 2001 insgesamt 1 100 Personen
gefördert. Davon entfielen auf das Mainzer Modell insgesamt 838 Förderungen, dies entspricht
76 % aller Bewilligungen. Im SGI-Modell gab es 272 Förderfälle. Der regionale Schwerpunkt
der Förderungen liegt im Bundesland Rheinland-Pfalz mit 85 % aller Bewilligungen.

CAST Eintritte nach Arbeitsamtsbezirken

Mainzer Modell SGI-Modell

Brandenburg Rheinland-Pfalz Saarland Sach-
sen

Ebers-
walde

Neu-
rup-
pin

Sum-
me

Ko-
blenz

Ma-
yen

Mon-
ta-
baur

Neu-
wied

Sum-
me

Sum-
me

Neun-
kirchen

Saar-
brük-
ken

Saar-
louis

Sum-
me

Chem
nitz

Sum-
me

Sum-
me

61 60 121 232 153 200 132 717 838 129 9 124 262 10 272 1 110

Im Ergebnis ist das SGI-Modell zögerlich angelaufen. Das Mainzer Modell war hingegen ver-
gleichsweise erfolgreich. Daher wurden die bundesweite Ausdehnung des Mainzer Modells und
die Einstellung des SGI-Modells im Februar 2002 beschlossen.

14. Modellvorhaben zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Arbeitsämtern und
Trägern der Sozialhilfe (MoZArT)

40.   Die Bundesregierung fördert Modellvorhaben zur Verbesserung der Zusammenarbeit von
Arbeitsämtern und Trägern der Sozialhilfe (MoZArT) mit einem Volumen von jährlich
rd. 30 Mio. DM (rd. 15,3 Mio. Euro). Die Modellvorhaben sind zunächst bis Ende 2002 befristet.
Im Mittelpunkt von MoZArT steht die Integration der arbeitslosen Hilfeempfänger in den ersten
Arbeitsmarkt. Die 30 in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland durchgeführten Modell-
vorhaben sollen verallgemeinerungsfähige Wege einer effektiven und nachhaltigen Zusam-
menarbeit von Arbeits- und Sozialämtern liefern. Ziel ist es, die Sozialleistungsträger zu mo-
dernen, offenen und miteinander vernetzten Dienstleistern zu entwickeln, die im Interesse der
Hilfebedürftigen ihre Zusammenarbeit optimal gestalten. Durch die intensive Zusammenarbeit
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sollen Arbeitslosenhilfebezieher und arbeitslose Sozialhilfeempfänger die Hilfe erhalten, die sie
benötigen, um wieder selbständig für ihren Lebensunterhalt sorgen zu können.

Die durch das Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Arbeitsämtern und Trägern
der Sozialhilfe in das Dritte Buch Sozialgesetzbuch und in das Bundessozialhilfegesetz einge-
führten Experimentierklauseln ermöglichen es, im Rahmen der Modellvorhaben die Instrumente
der aktiven Arbeitsförderung und der Hilfe zur Arbeit flexibel anzuwenden und von Vorschriften
über den Datenschutz sowie von Vorschriften des Sozialgesetzbuches über die Zusammenar-
beit der Leistungsträger untereinander und Verfahrensvorschriften abzuweichen.

Die geförderten Modellvorhaben lassen sich schwerpunktmäßig drei Kategorien zuordnen:
- Bildung von gemeinsamen Anlaufstellen in den Räumen des jeweiligen Amtes oder außer-

halb. Gemeinsame Anlaufstellen im Sinne eines „front office/back office“ werden von fast
allen Projekten in den verschiedensten Gestaltungsformen erprobt. Am weittestgehendsten
sind dabei die Anlaufstellen, die mittelfristig eine gemeinsame Leistungsbewilligung und
-auszahlung vorsehen.

- Gemeinsame Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten. Diese - mit dem Ge-
setz zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Arbeitsämtern und Trägern der Sozialhilfe
neu geschaffenen - Möglichkeiten werden von vielen Modellvorhaben genutzt. Darüber hin-
aus bauen einige Projekte eigene Datenbanken neu auf oder führen Datenbanken beider
Ämter zusammen.

- Gemeinsame Durchführung von Assessmentverfahren. Solche Assessment-Verfahren,
durch die der gegenwärtige Qualifikationsstand und die Vermittlungschancen der Arbeitslo-
sen ermittelt werden können, spielen gerade im Hinblick auf die Fortentwicklung der ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente des SGB III eine immer größere Rolle.

Die Modellvorhaben werden wissenschaftlich evaluiert. Das Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung geht davon aus, dass die Evaluation der Modellvorhaben Folgerungen für die
zukünftige Ausgestaltung der beiden Hilfesysteme Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe ermöglichen
wird.

15. Jugendsofortprogramm

41.   Der Abbau der Jugendarbeitslosigkeit ist ein vorrangiges Ziel der Bundesregierung. Ar-
beitslosigkeit und das Fehlen von Ausbildungsplätzen trifft junge Menschen in einer für ihr Hi-
neinwachsen in die Gesellschaft besonders kritischen Phase. Verstärkte Anstrengungen for-
dert auch die Beschäftigungspolitische Leitlinie 1 der Europäischen Union, die zum Ziel hat,
dass kein Jugendlicher länger als ein halbes Jahr arbeitslos bleibt.
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Im Herbst 1998 lag die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland alarmierend hoch. Ende Oktober
1998 waren rd. 428 000 Jugendliche unter 25 Jahren arbeitslos. Die Arbeitslosenquote (bezo-
gen auf die abhängigen zivilen Erwerbspersonen) lag bei 10,8 % (alle Altersgruppen: 11,2 %).
Am Ausbildungsmarkt war der Ausgleich von Angebot und Nachfrage erneut nicht gelungen.
Ende Oktober 1998 waren den Arbeitsämtern noch 35 000 unvermittelte Bewerberinnen und
Bewerber für einen Ausbildungsplatz im laufenden Ausbildungsjahr gemeldet.

Aus diesen Gründen hat die Bundesregierung unmittelbar nach Amtsantritt das Sofortpro-
gramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit beschlossen, das zum 1. Januar 1999 in Kraft
getreten ist. Ziel des Sofortprogramms ist es, allen jungen Frauen und Männern, die noch einen
Ausbildungsplatz für das laufende Ausbildungsjahr suchen, eine qualifizierte Berufsausbildung
zu ermöglichen und die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland nachhaltig zu senken. Dabei
handelt es sich um ein zusätzliches Angebot, das zu den bereits bestehenden Fördermöglich-
keiten nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) hinzutritt. Das Programm war zu-
nächst auf ein Jahr befristet und sollte 100 000 Jugendlichen Ausbildung, Qualifizierung und
Beschäftigung bringen. Es wurde zunächst um ein Jahr und dann bis zum Ende des Jahres
2003 verlängert.

Das Sofortprogramm besteht aus verschiedenen Programmteilen, um auf die individuellen Pro-
blemlagen jugendlicher Arbeitsloser einzugehen. Die Instrumente bauen im Wesentlichen auf
dem SGB III auf und sehen Erleichterungen gegenüber den gesetzlichen Voraussetzungen vor,
um den besonderen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit gerade auf Jugendliche wirksam zu be-
gegnen. Die wichtigsten Maßnahmen des Sofortprogramms in der Reihenfolge ihrer Inan-
spruchnahme sind Lohnkostenzuschüsse zur Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt, außer-
betriebliche Ausbildung, Qualifizierungs-Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und die Nach- und
Zusatzqualifizierung. Ferner wurden neue Elemente wie z. B. die soziale Betreuung zur Hinfüh-
rung an Qualifizierung und Beschäftigung in das Sofortprogramm aufgenommen, um Jugendli-
che aus schwierigen sozialen Verhältnissen anzusprechen, die oft nicht arbeitslos gemeldet
sind. Zum 1. Januar 2001 wurden auf Anregung des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und
Wettbewerbsfähigkeit zusätzliche Mobilitätshilfen als neues Instrument eingeführt, um die Ar-
beitsaufnahme arbeitsloser Jugendlicher in Regionen mit besserer Arbeitsmarktlage als in ihrer
Wohnortregion zu fördern.

Für das Sofortprogramm werden jährlich 2 Mrd. DM (1,023 Mrd. Euro) im Haushalt der Bun-
desanstalt für Arbeit bereitgestellt. Um einen besonderen Schwerpunkt bei der Umsetzung des
Sofortprogramms zu setzen, wurde der Anteil der neuen Länder an den zur Verfügung stehen-
den Mitteln zunächst auf 40 % festgelegt und ab 1. Januar 2001 auf 50 % erhöht. Das Sofort-
programm, das in den Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit eingestellt ist, wird aus Mitteln des
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Europäischen Sozialfonds und über den Bundeszuschuss zur Arbeitslosenversicherung kofi-
nanziert.

Von 1999 bis November 2001 sind rd. 377 000 Jugendliche in das Programm eingetreten. Da
ein Teil der Jugendlichen an mehr als einer Maßnahme teilgenommen hat, lag die Zahl der
durchgeführten Maßnahmen mit rd. 442 000 höher. Auch nach Einführung des Sofortpro-
gramms ist die Zahl der nach dem Arbeitsförderungsrecht von den Arbeitsämtern geförderten
Jugendlichen weiter angestiegen. Lag sie im Jahr 1998 noch bei 363 000, so wurden in den
Jahren 1999 und 2000  411 000 bzw. 414 000 Jugendliche und im Jahr 2001  419 000 Jugend-
liche gefördert. Dies zeigt, dass die Angebote des Sofortprogramms die arbeitsmarktpolitischen
Instrumente der Arbeitsämter ergänzen und verstärken, nicht aber ersetzen.

Das Sofortprogramm hat spürbar zur Verbesserung der Lage Jugendlicher auf dem Arbeits-
und Ausbildungsmarkt beigetragen. Die Ausbildungschancen der Jugendlichen haben sich
durch die unmittelbar auf die Erhöhung des Ausbildungsplatzangebotes zielenden Maßnahmen
des Sofortprogramms deutlich erhöht. Die Zahl der Ende September 2001 bei den Arbeitsäm-
tern gemeldeten noch nicht vermittelten Bewerber ist in West- und Ostdeutschland weiter deut-
lich zurückgegangen. Insgesamt gab es noch 20 000 registrierte nicht vermittelte Bewerber.
Das sind 15 000 weniger als Ende September 1998 und es ist das beste Ergebnis seit 1994.

Angesichts des 1999 erreichten nachhaltigen Entlastungseffektes am Ausbildungsmarkt und
der im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit vereinbarten Stärkung der ei-
genständigen betrieblichen Ausbildung war es im Jahre 2000 möglich, die außerbetriebliche
Ausbildung im Sofortprogramm auf Problemregionen zu beschränken und damit das Angebot
öffentlich geförderter Ausbildungsplätze wie ordnungspolitisch geboten zurückzuführen.

Das Sofortprogramm wird bis zum Jahre 2003 fortgesetzt. Erfolgreiche Elemente des Sofort-
programms werden ab 2004 in das gesetzliche Instrumentarium des Arbeitsförderungsrechts
aufgenommen.

16. Mobilitätsförderung mit Berufsausbildungsbeihilfe

42.   Zum Herbst 1999 wurden die Bedarfssätze der Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) für Aus-
zubildende und Teilnehmer am berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen durch das
20. BAföG-Änderungsgesetz um durchschnittlich 2 % erhöht. Der Bedarfssatz für Auszubil-
dende unter 21 Jahren stieg von 800 DM auf 815 DM. Die Freibeträge vom Elterneinkommen
wurden um durchschnittlich 6 % angehoben.
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43.   Zum 1. August 2001, dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres, erfolgten durch das Aus-
bildungsförderungsreformgesetz grundlegende Änderungen. Die Verbesserungen im BAföG
werden entsprechend der langjährigen Praxis grundsätzlich auch für Lehrlinge und Teilnehmer
an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen im Arbeitsförderungsrecht übernommen. Mit der
Reform wurde die BAB insbesondere durch die neu geordneten Einkommensfreibeträge und
die Nichtanrechnung des Kindergeldes deutlich erhöht. Die Bedarfssätze wurden vereinheitlicht
und um durchschnittlich 6 % erhöht, z. B. der Bedarfssatz für Auszubildende von 815 DM auf
865 DM (443 Euro). Die Unterscheidung zwischen West und Ost wurde beseitigt. Der Mietko-
stenzuschuss beim Nachweis höherer Mietkosten steigt von 75 DM auf 125 DM (64 Euro).

17. IT-Sofortprogramm

44.   Um dem Mangel an Fachkräften im Bereich der Informations- und Kommunikationstech-
nologie entgegenzuwirken, haben Bundesregierung und Wirtschaft im März 2000 ein „Sofort-
programm zur Deckung des IT-Fachkräftebedarfs in Deutschland“ vereinbart. Das Programm
sieht u.a. die Zulassung von bis zu 20 000 hoch qualifizierten IT-Fachkräften aus Ländern au-
ßerhalb der Europäischen Union vor. Die dazu im Arbeitsgenehmigungsrecht getroffenen Re-
gelungen werden auch als „Green Card“ bezeichnet.

Im IT-Sofortprogramm ist die Zulassung der ausländischen Fachkräfte allerdings nur Teil eines
Gesamtkonzepts, mit dem das Angebot an fachlich qualifizierten Kräften in diesem Bereich
weiter erhöht werden soll. Oberstes Ziel bleibt es auch nach dem Sofortprogramm, die Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, dass der Bedarf an Fachkräften soweit wie möglich vom inländi-
schen Arbeitsmarkt gedeckt werden kann. Hierzu sieht das Programm eine Reihe von Maß-
nahmen zu einer Offensive für mehr Beschäftigung sowie zur Aus- und Weiterbildung im IT-
Bereich vor. Als Bausteine gehören hierzu seitens
- der Wirtschaft die Aufstockung der bereits im Juli 1999 im Rahmen des Bündnisses für Ar-

beit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit zugesagten 40 000 Ausbildungsplätze in den IT-
und Medienberufen um 20 000 auf insgesamt 60 000 Ausbildungsplätze bis zum Jahr 2003
sowie der Ausbau der innerbetrieblichen Weiterbildung zur Anpassung und Erhaltung der
Qualifikationen unter Einbeziehung auch der älteren Arbeitnehmer,

- der Bundesanstalt für Arbeit die Erhöhung der Teilnehmerzahl an IT - Weiterbildungsmaß-
nahmen von 36 000 auf 40 000 jährlich,

- der Bundesregierung durch Maßnahmen im Hochschulbereich im Zusammenwirken mit den
Bundesländern die Zahl der Hochschulabsolventen in den IT-relevanten Studiengängen so
schnell wie möglich zu verdoppeln (Einrichtung zusätzlicher Lehrkapazitäten an den Univer-
sitäten und Fachschulen, Verkürzung der Studienzeiten, stärkere Internationalisierung der
Studiengänge, verstärkte Werbung bei Schülerinnen und Schülern zur Aufnahme eines in-
genieur- oder naturwissenschaftlichen Studienfachs). Hierzu hat die Bundesregierung in Zu-
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sammenwirkung mit den Bundesländern das Sofortprogramm zur Weiterentwicklung des
Informatikstudiums, für das 100 Mio. DM (rd. 51 Mio. Euro) bereitgestellt werden, aufgelegt.

Außerdem hat die Bundesanstalt für Arbeit mit der bereits Mitte 2000 im Rahmen ihrer Selbst-
informationseinrichtungen im Internet eigens eingerichteten Vermittlungsbörse für IT-Fachkräfte
ein speziell auf die Belange des IT-Arbeitsmarktes abgestelltes Forum für die Arbeitsvermitt-
lung dieses Personenkreises eingerichtet. Dieses Forum dient als Plattform für interessierte in-
ländische wie ausländische Bewerber und die deutschen Unternehmen, sich zu präsentieren
und direkt miteinander Kontakt aufzunehmen.

In einem gemeinsamen Monitoring von Bundesregierung, Wirtschaft, Gewerkschaften und der
Bundesanstalt für Arbeit werden die Ergebnisse der eingeleiteten Maßnahmen fortlaufend beo-
bachtet. Nach einem im Sommer 2001 vorgelegten ersten Monitoring-Bericht zeigen sich be-
reits deutliche Fortschritte. Zum Teil wurden Ziele bereits vorzeitig erreicht.

Die Wirtschaft hat den Festlegungen im IT-Sofortprogramm folgend die Ausbildungskapazitä-
ten im IT- und Medienbereich erheblich gesteigert. Die Zahl der Ausbildungsverträge für IT-
Berufe nahm zwischen 1999 und 2000 um über 40 %, bei Medienberufen um fast 29 % zu. Bis
zum Jahr 2001 ist die Zahl der Ausbildungsplätze in den IT- und Medienberufen bereits auf
über 60 000 gestiegen.

Die Bundesanstalt für Arbeit hat die Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung
von Arbeitslosen im IT-Bereich kurzfristig ebenfalls stark ausgeweitet. Ende 2001 nahmen rund
48 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, davon rund 35 % Frauen, an diesen Maßnahmen
teil. Darunter befanden sich rund 25 000 Teilnehmer in Maßnahmen, die zu einem Abschluss in
einem anerkannten Ausbildungsberuf führen (Umschulung). Damit hat die Bundesanstalt für
Arbeit ihr Ausgabenvolumen für die Weiterbildungsmaßnahmen im IT-Bereich im Jahr 2001 auf
über 2 Mrd. DM (über 1 Mrd. Euro) erhöht.

"Green Cards" für IT-Fachkräfte

45.   Mit den flankierend zu den Maßnahmen am 1. August 2000 in Kraft getretenen Verord-
nungen über die Arbeitsgenehmigung sowie die Aufenthaltserlaubnis für hoch qualifizierte aus-
ländische Fachkräfte der Informations- und Kommunikationstechnologie wurden die Vorausset-
zungen dafür geschaffen, dass sich die Unternehmen zur Deckung des aktuellen Fach-
kräftebedarfs auch am internationalen Wettbewerb um die besten IT-Fachkräfte aktiv beteiligen
können.

Die Verordnungsregelungen enthalten im Einzelnen folgende Eckpunkte:
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- Zulassung von max. 20 000 ausländischen IT-Fachkräften im Zeitraum August 2000 bis
Juli 2003,

- als Fachkräfte gelten in der Regel Personen, die über eine abgeschlossene Hochschul-
oder Fachhochschulausbildung mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der Informations- und
Kommunikationstechnologie verfügen, aber auch IT-Fachkräfte mit einem vereinbarten Jah-
resgehalt von mindestens 100 000 DM (51 000 Euro) brutto,

- die Beschäftigung der einzelnen ausländischen IT-Fachkraft wird bis zu fünf Jahren zuge-
lassen,

- innerhalb dieser Zeit kann auch der Arbeitgeber gewechselt werden,

Durch die Verordnungen wurden für die Zulassung dieses Personenkreises deutliche Verfah-
renserleichterungen eingeführt:
- für die Rekrutierung der Fachkräfte im Ausland wurde die private Arbeitsvermittlung zuge-

lassen,
- zur Beschleunigung des Verfahrens sind die Arbeitsämter gehalten, bei Vorliegen aller ent-

scheidungserheblichen Unterlagen grundsätzlich spätestens innerhalb einer Woche die Er-
teilung der Arbeitserlaubnis zuzusichern,

- um die sofortige Aufnahme der Beschäftigung nach der Einreise zu ermöglichen, gilt die Zu-
sicherung für die ersten drei Monate der Beschäftigung als Ersatz für die Arbeitserlaubnis.

Seit Beginn dieser Regelung im August 2000 wurden durch die Arbeitsämter bis Ende Dezem-
ber 2001 rd. 10 750 Arbeitserlaubnisse für IT-Fachkräfte („Green Cards“), darunter 12,3 % für
Frauen, zugesichert. 85,4 % der ausländischen Fachkräfte sind aus dem Ausland zugereist,
14,6 % haben einen Studienabschluss in Deutschland erlangt. Nahezu 60 % der Fachkräfte
wurden in Betrieben mit bis zu 100 Beschäftigten eingestellt. Die Stellenvermittlung über die
IT-Expertenbörse der Bundesanstalt für Arbeit hat sich dabei als sehr erfolgreich erwiesen.

Eine Anfang 2001 durchgeführte Befragung unter Unternehmen, die „Green Card“-Inhaber be-
schäftigen, zeigt, dass 69 % dieser Unternehmen darüber hinaus zusätzliche Mitarbeiter einge-
stellt haben. Im Durchschnitt wurden im Umfeld jedes „Green Card“-Inhabers 2,5 zusätzliche
Arbeitsplätze geschaffen. 95 % der Unternehmen planen, weitere Beschäftigte einzustellen.
82 % der Unternehmen sahen ihre Wettbewerbsfähigkeit als verbessert an. Fast zwei Drittel
der Unternehmern mit „Green Card“-Inhabern hatten zuvor ihre Personalengpässe durch
Überstunden kompensiert.

Wenngleich sich im Laufe des Jahres 2001 als Folge der konjunkturellen Abkühlung auch im
IT-Bereich die Arbeitsmarktlage - wenn auch in deutlich geringerem Umfang als in anderen
Wirtschaftsbereichen - verschlechtert hat, besteht gleichwohl auch aktuell weiterhin Bedarf an
hoch qualifizierten Fachkräften. Dafür spricht u. a., dass in Einzelfällen arbeitslos gewordene
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ausländische IT-Fachkräfte in der Regel in kurzer Zeit in andere Stellen vermittelt werden
konnten.

18. EGKS-Hilfen

46.   Nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung zu Arti-
kel 56 § 2b) des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl (EGKS-Vetrag) erhalten Arbeitnehmer der Montanbereiche Kohle und Stahl, die von
strukturell bedingten Stilllegungs-, Teilstilllegungs- oder Betriebseinschränkungsmaßnahmen
betroffen werden, zusätzliche soziale Anpassungsbeihilfen.

Es sind dies
- Beihilfen zur Förderung der regionalen Mobilität,
- Beihilfen bei Arbeitslosigkeit,
- Beihilfen bei vorzeitigen Pensionierungen.

Von 1970 bis Ende 2000 sind an die Arbeitnehmer der beiden Montanbereiche Anpassungs-
beihilfen in Höhe von insgesamt 3,4 Mrd. DM gezahlt worden. Im Jahr 2001 wurden weitere
46,7 Mio. DM (23,9 Mio. Euro) gewährt. Die Gewährung dieser Beihilfen trägt mit dazu bei,
dass die Anpassungsprozesse im Kohle- und Stahlbereich sozialverträglich durchgeführt wer-
den können. Am 23. Juli 2002 läuft der EGKS-Vertrag aus.

Nach dem verstärkten Arbeitsplatzabbau in der deutschen Stahlindustrie bis Mitte der 90er Jah-
re hat sich die wirtschaftliche Situation der Unternehmen nunmehr wieder verbessert. Die
Rückführung der Hilfen der öffentlichen Hand zugunsten des Steinkohlenbergbaus führen zu
einer weiteren Reduzierung der Steinkohlenförderung und somit zu einer Verringerung der Be-
schäftigten im Steinkohlenbergbau.

19. Soziale Aspekte der Bildungspolitik

Zukunftssicherung und Herstellung von Chancengleichheit

47.   Bildung ist aus Sicht des Einzelnen die wichtigste Form der Zukunftsvorsorge: Bildung er-
möglicht Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben; sie ist der Schlüssel zum Ar-
beitsmarkt und noch immer die beste Prophylaxe gegen Arbeitslosigkeit. Bildung ist in der Per-
spektive des Gemeinwesens auch eine elementare Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit
unserer Gesellschaft. Insbesondere verlangt die Sicherung des Standortes Deutschland be-
sondere Anstrengungen im Bereich der Bildung, weil der weltweite Wettbewerb wesentlich
auch ein Wettbewerb der Humanressourcen ist.
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Entsprechend der wachsenden Bedeutung der Bildung hat die Bundesregierung die Zukunfts-
investitionen für Bildung und Forschung trotz eines gleichwohl unumgänglichen Sparkurses
zum dritten Mal infolge deutlich erhöht. Dies markiert einen Wendepunkt in der Bildungs- und
Forschungspolitik des Bundes, reicht aber allein nicht aus. Notwendig ist vielmehr eine Doppel-
strategie, die die Leistungsfähigkeit des Bildungswesens durch erhöhten Mitteleinsatz steigert
und zugleich auf Effizienzerhöhung durch Reformen setzt.

Reformkonzepte beruhen auf Leitbildern. Die Bundesregierung zielt auf eine Bildungsreform,
die Leistung, Kreativität und Eigenverantwortung fordert und fördert, Chancengleichheit für alle
sichert und das Recht auf bestmögliche Bildung für alle - für Leistungsschwächere wie für be-
sonders Begabte - verwirklicht, die Gleichwertigkeit der Bildungsgänge betont und strukturelle
Maßnahmen einleitet, durch die unser Bildungssystem international bestehen kann.

Strukturelle Reformen im Bildungswesen

48.   Strukturelle Reformen unseres Bildungssystems erfordern ein Zusammenwirken aller Ver-
antwortlichen aus Bund und Ländern, Politik und Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dies geschieht zum einen im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit. Zum
anderen geschah dies in dem auf Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
zusammen mit den Ländern im Rahmen der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung
und Forschungsförderung im Jahre 1999 gegründeten „Forum Bildung“. Hier wurde vieles von
dem, was bisher als bewährt galt, auf den Prüfstand gestellt. Dieses Forum, in dem neben
Bund und Ländern auch Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft, Experten aus unterschied-
lichen gesellschaftlichen Bereichen, nationale und internationale Sachverständige mitwirkten,
war nach vielen Jahren der erste groß angelegte Versuch, zu bildungsbereichsübergreifenden
Querschnittsthemen gemeinsam Reformstrategien zu entwickeln, die die Qualität und Zu-
kunftsfähigkeit des deutschen Bildungssystems im internationalen Vergleich sichern helfen.
Das Forum Bildung hat Ende 2001 Empfehlungen verabschiedet, deren Umsetzung in der Pra-
xis Bund und Länder wissenschaftlich begleiten werden. 2004 wird dazu ein erster gemeinsa-
mer Umsetzungsbericht vorgelegt werden.

49.   Programme, Vorhaben und Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -verbesserung im Bil-
dungsbereich leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualifizierung junger Menschen und zur Lei-
stungsfähigkeit des Bildungswesens. In der vorschulischen Erziehung und in allgemeinbilden-
den Schulen fördert der Bund in Abstimmung mit den Ländern entsprechende Vorhaben zur in-
novativen Weiterentwicklung dieser den Bildungsweg der jungen Menschen prägenden Bil-
dungsbereiche.
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Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) hat seit
1998 ihre Förderung von Innovationen im Bildungswesen auf thematische Schwerpunkte aus-
gerichtet, um durch die Bündelung von vielfältigen Aspekten, Dimensionen und Aktivitäten bes-
ser nachhaltige Impulse zur Verbesserung der Qualität von Bildungsprozessen geben zu kön-
nen. Die Vorhaben in den Schwerpunktprogrammen schließen immer auch neue Lernformen
und die Qualifizierung der Lehrkräfte mit ein. Es ist ebenfalls Aufgabe der Modellprogramme,
eine raschere und bessere Verbreitung guter Ergebnisse in die Regelpraxis zu bewirken.

Förderung von Frauen in Bildung und Beruf

50.   Gleichstellungspolitik ist ein zentrales gesellschaftliches Thema und ein wichtiges Hand-
lungsfeld der Bundesregierung. Wichtige Eckpunkte sind das im Juni 1999 vom Bundeskabinett
verabschiedete Programm „Frau und Beruf“ mit dem strategischen Ziel des Gender Mainstrea-
ming und deutlichen Schwerpunkten in Bildung und Forschung sowie das Gleichstellungs-
durchsetzungsgesetz, das wesentliche Verbesserungen für wirkungsvolle Gleichstellungsmaß-
nahmen in der öffentlichen Verwaltung des Bundes enthält. Die Grundzüge dieses Gesetzes
sollen auch für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die der Bund institutionell fördert,
einheitlich zur Anwendung kommen. Mit der Reform des Dienstrechts sollen moderne Struktu-
ren für die Personalentwicklung im Wissenschaftsbereich geschaffen und strukturelle Karriere-
hemmnisse für Wissenschaftlerinnen auf dem Weg zur Professur beseitigt werden. Flankierend
zur Dienstrechtsreform wurde das Programm „Anstoß zum Aufstieg“ gestartet; es umfasst ge-
zieltes Karrieretraining und Coaching für Wissenschaftlerinnen, die sich auf eine Professur be-
werben.

Ziel der Bundesregierung ist es, bis zum Jahr 2005 den Anteil der Professorinnen und der
weiblichen Führungskräfte in Forschungseinrichtungen auf 20 % zu steigern. Um dieses Ziel zu
erreichen, soll der derzeitige Generationswechsel an den Hochschulen und Forschungsein-
richtungen genutzt werden.

Spezifische Maßnahmen zur Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen z. B. gezielte
Stellenprogramme an Forschungseinrichtungen und Universitäten, Mentoring, Coaching und
Beratungsmaßnahmen sowie systematische Informationskampagnen sollen die Chancen von
Frauen in Bildung und Beruf, Wissenschaft und Forschung nachhaltig verbessern.

Ausbildung und Weiterbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

51.   Betriebe und Verwaltungen sehen es auch weiterhin als ihre primäre Aufgabe und Ver-
antwortung an, Fachkräfte für den eigenen Bedarf aus- und weiterzubilden und die erforderli-
chen Investitionen zu tätigen. Die Bundesregierung unterstützt sie dabei flankierend insbeson-
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dere durch die Verbesserung der Rahmenbedingungen, durch Förderung von strukturschwa-
chen Regionen und Problemgruppen. Die duale Berufsausbildung ist nach wie vor der dominie-
rende Bildungsweg für junge Menschen in Deutschland nach Beendigung der allgemeinen
Schulbildung. Rund zwei Drittel eines Altersjahrgangs erlernen einen bundesweit anerkannten
Ausbildungsberuf gemäß Berufsbildungsgesetz (BBIG), Handwerksordnung (HwO) oder ande-
ren bundesrechtlichen Regelungen. Sie erlangen so einen Berufsabschluss, der ihnen konkrete
berufliche Perspektiven eröffnet und den direkten Übergang in das Beschäftigungssystem er-
möglicht. Die Bundesregierung hat deshalb gemeinsam mit den Sozialpartnern im Bündnis für
Arbeit einen Ausbildungskonsens beschlossen. Danach soll jeder Jugendliche, der kann und
will, einen Ausbildungsplatz erhalten.

52.   Seit 1998 hat die Bundesregierung zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Berufsausbil-
dung zu modernisieren und Ausbildungschancen für alle Jugendlichen zu eröffnen. Dazu waren
weniger gesetzliche Maßnahmen erforderlich als vielmehr Fördermaßnahmen zur effektiven
Nutzung des bestehenden gesetzlichen Rahmens. Dadurch konnten die Ausbildungsplatzsitua-
tion der Jugendlichen in den Jahren von 1998 bis 2001 deutlich verbessert und die Ausbil-
dungsbereitschaft der Betriebe wieder erhöht werden Im Jahr 2000 wurden erstmals wieder seit
1996 mehr unbesetzte Ausbildungsplätze als unvermittelte Jugendliche registriert. Im Jahr 2001
setzte sich der positive Trend fort. Hierzu hat das Jugendsofortprogramm wesentlich beigetra-
gen (vgl. Tz. 41). Die Zahl der Ende September 2001 bei den Arbeitsämtern gemeldeten noch
nicht vermittelten Bewerber ist in West- und Ostdeutschland weiter deutlich zurückgegangen.
Insgesamt gab es noch 20 000 registrierte nicht vermittelte Bewerber. Das sind 15 000 weniger
als Ende September 1998. Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen überstieg seit 1995
zum zweiten Mal in Folge die Zahl der noch nicht vermittelten Bewerber. D. h., rein rechnerisch
stand für jeden Bewerber in Deutschland eine Ausbildungsstelle zur Verfügung. Gemessen an
der Zahl der unvermittelten Bewerber war dies das beste Ergebnis seit 1994.

In den neuen Bundesländern ist die Ausbildungsplatzsituation für die Jugendlichen weiterhin
schwierig. Hier besteht nach wie vor besonderer Förderbedarf. In diesen Ländern sind staatli-
che Ergänzungsprogramme des Bundes und der Länder weiterhin erforderlich, um ein ausrei-
chendes Ausbildungsplatzangebot sicherzustellen. Die Bundesregierung und die neuen Bun-
desländer haben deshalb auch in den vergangenen Jahren wiederum Ausbildungsplatzsonder-
programme aufgelegt.

Im Jahr 2001 werden durch das Bund-Länder-Programm 16 000 Jugendliche und durch zu-
sätzliche Länderprogramme rd. 5 300 Jugendliche gefördert. Die Bundesregierung wendet da-
für über 200 Mio. DM (102 Mio. Euro) auf. Sie beabsichtigt, bis 2004 mit den neuen Ländern
jährlich weitere Programme in degressiver Ausgestaltung neu zu vereinbaren. Außerdem wurde
das Programm „Lehrstellenentwickler“ zur Gewinnung zusätzlicher betrieblicher Lehrstellen
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personell aufgestockt. Im Jahr 2001 wurden hierfür 20,7 Mio. DM (10,6 Mio. Euro) eingesetzt.
Bis zum Ende des Jahres 2004 wird der Bund insgesamt rd. 70 Mio. Euro dafür aufwenden.

53.   Die Bundesregierung hat gemeinsam mit den Gewerkschaften und den Arbeitgeberver-
bänden Ende 1998 die Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung“ im Bündnis für Arbeit, Ausbil-
dung und Wettbewerbsfähigkeit geschaffen, in deren Arbeit auch Ländervertreter einbezogen
wurden. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Vereinbarungen war der Ausbildungskonsens des
Bündnisses für Arbeit „Jeder junge Mensch, der kann und will, wird ausgebildet“, auf dessen
Grundlage zahlreiche Initiativen ausgelöst wurden.

54.   Die Bundesregierung hat sich mit den Bündnispartnern auf ein Maßnahmebündel verstän-
digt, um für Jugendliche mit schlechteren Startchancen weitere Qualifikationspotentiale zu er-
schließen. Neben den Regelistrumenten des SGB III und dem Aktionsprogramm für Benachtei-
ligte und Migranten des Bundes gehören dazu:
- Verzahnung von Berufsvorbereitung mit Berufsausbildung durch Qualifikationsbausteine

aus anerkannten Ausbildungsordnungen,
- Sicherung und Erweiterung eines breiten und differenzierten Spektrums von arbeitsmarkt-

verwertbaren Ausbildungsangeboten mit unterschiedlichen Anforderungen (deshalb werden
auch weiterhin Tätigkeitsbereiche mit weniger komplexen Anforderungen für die Ausbildung
erschlossen),

- schrittweise Nachqualifizierung junger Erwachsener ohne formale Berufsqualifikation mög-
lichst bis zum Berufsabschluss.

55.   Mit den Beschlüssen der Arbeitsgruppe „Aus- und Weiterbildung“ wurden auch wichtige
strategische Weichenstellungen für die Modernisierung von Aus- und Weiterbildung vorge-
nommen. Die Entwicklung neuer und die Modernisierung bestehender Ausbildungsberufe war
in den letzten Jahren ein Schwerpunkt der Aktionen. Von 1999 bis 2001 wurden 44 bestehende
Ausbildungsberufe modernisiert und 10 neue Berufe geschaffen. Ab 1. August 2001 können
Berufsanfänger in drei neuen Dienstleistungsberufen ausgebildet werden. Damit werden insbe-
sondere im Dienstleistungssektor weitere attraktive Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen, in
denen jetzt von den Unternehmen Ausbildungsplätze angeboten werden können.
Strukturell geht es bei dieser Modernisierung vor allem um neue und flexible Gestaltungsele-
mente für spezifische Ausprägungen der betrieblichen Ausbildung vor Ort, z. B. Wahlpflicht-
bausteine, um die Integration der für die Berufe notwendigen IT-Qualifikationen in die Be-
rufsausbildung und um die Ausbildungsmöglichkeiten für den Qualifizierungsbedarf in neuen
und wachsenden Dienstleistungsbereichen. Beispiel für die erfolgreiche Einführung neuer Be-
rufe sind die IT- und Medienberufe.
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56.   Die Bundesregierung unterstützt die Länder bei der modernen Ausstattung der Berufs-
schulen hinsichtlich des Einsatzes neuer Medien. Mit zusätzlichen 255 Mio. DM
(130,4 Mio. Euro) in den Jahren 2001 und 2002 werden die Berufsschulen im IT-Bereich mo-
dernisiert. Das Bundesprogramm für Investitionen in moderne Technologien ergänzt die bereits
bestehenden Aufwendungen der Länder. Damit soll auch eine effektive Zusammenarbeit zwi-
schen Betrieb und Berufsschule gesichert werden. Bundesregierung, Sozialpartner und Länder
haben im Bündnis für Arbeit beschlossen, die Kooperation der Lernorte verstärkt zu fördern.
Das Zusammenwirken von Betrieb und Berufsschule im dualen System soll ausgeweitet wer-
den. Es wurde ein neues Bund-Länder-Modellversuchsprogramm „Kooperation der Lernorte in
der beruflichen Bildung“ gestartet (bis 2003). Ein wesentliches Ziel dieses Programms ist es,
die Ausbildungsqualität nachhaltig zu verbessern und betriebliche Ausbildungsbereitschaft
durch regionale Ausbildungspartnerschaften zwischen Betrieben und unter Einbeziehung der
beruflichen Schulen zu erhöhen.

57.   Kernanliegen der Förderung von Modellversuchen in der beruflichen Bildung, die sowohl
im beruflichen Schulwesen als auch in Bildungseinrichtungen der Wirtschaft durchgeführt wer-
den, sollen künftig vor allem zentrale Problembereiche sein, für die erkennbar ein umfassender
bildungspolitischer, pädagogischer und fachlicher Handlungsbedarf besteht. Deshalb wurde die
Förderung auf Programme umgestellt. Weitere Ziele der Programmförderung sind eine mög-
lichst rasche Verfügbarkeit und Umsetzbarkeit der Ergebnisse innovativer Entwicklungen und
die nachhaltige Unterstützung bei der breiten Implementation der Ergebnisse. Neben dem
Thema „Kooperation der Lernorte“ sind Programme zu „Neue Lernkonzepte in der dualen Be-
rufsbildung“ und „Innovative Fortbildung der Lehrer an beruflichen Schulen“ gestartet.

58.   Dauerhafte Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen und jeweils erforderlicher Qualifikati-
onsbedarf der Betriebe sind nur zu sichern, wenn beide Seiten die ständige Anpassung und
Weiterentwicklung von Qualifikation als eigenverantwortliche und zugleich gemeinsame Ver-
antwortung begreifen. Deshalb hat die Förderung der beruflichen Weiterbildung für die Bundes-
regierung hohe Priorität. Ziel ist es, die Beteiligung an beruflicher Weiterbildung deutlich zu
steigern. Dabei werden alle wesentlichen Lernformen gefördert, wie Lernen im Prozess der Ar-
beit, im sozialem Umfeld, in institutioneller Weiterbildung und auch informelles Lernen.

Orientiert an dem Bündnisbeschluss zur Weiterbildung „Innovation und Lernen“ aus dem Jahr
2000 und der Bündnisinitiative „Qualifizierungsoffensive“ vom März 2001, die mit den Sozial-
partnern Schritt für Schritt umgesetzt werden, wird Modernisierung der beruflichen Kompetenz-
entwicklung zu einem Schwerpunkt der kommenden Jahre. Neben weiterbildungsspezifischen
Aufgaben geht es um fließendere Übergänge von der Aus- in die Weiterbildung sowie mehr
Durchlässigkeit und flexiblere Verknüpfungen der unterschiedlichen Qualifizierungsformen im
Weiterbildungsbereich selbst.
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Die Erfahrungen aus einer Vielzahl von Projekten des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung belegen nachhaltig die Notwendigkeit, in der beruflichen Weiterbildung neue Wege zu
beschreiten. Für die Vorbereitung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf den wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Wandel ist das kontinuierliche Lernen unverzichtbar. Die Nutzung
unterschiedlichster Formen des Lernens sichert Beschäftigungsfähigkeit, Flexibilität und die
Fähigkeit zur Mitwirkung an gesellschaftlichen Prozessen und zu unternehmerischem Handeln.
Ein tiefgreifender Strukturwandel in der beruflichen Weiterbildung hin zu einer neuen berufli-
chen Lernkultur wird unverzichtbar. Neben den Wissenserwerb treten zunehmend die Aneig-
nung neuer Wertvorstellungen, Verhaltensweisen und der Bereitschaft, sich umzustellen. Wei-
terlernen vollzieht sich in Weiterbildungseinrichtungen zunehmend in einem sozialen Umfeld
sowie als Lernen im Netz. Daraus erwachsen neue Aufgaben für die Einrichtungen der berufli-
chen Weiterbildung. Mit dem Programm „Lernkultur Kompetenzentwicklung“ unterstützt das
Bundesministerium für Bildung und Forschung auch den Erfahrungsaustausch von Weiterbil-
dungseinrichtungen. Das Programm soll wesentlich dazu beitragen, dass sich die Menschen in
Deutschland über die Notwendigkeit einer neuen Lernkultur, die durch Selbstbestimmung,
Selbstorganisation, Reflexivität und Eigenverantwortung souveräner Bürger charakterisiert sein
wird, stärker bewusst werden. Schwerpunkte sind: Grundlagenforschung, Lernen im Prozess
der Arbeit, Lernen in beruflichen Weiterbildungseinrichtungen, Lernen im Netz und mit Multi-
media sowie Lernen im sozialen Umfeld. Für das Programm stellt das Bundesministerium für
Bildung und Forschung gemeinsam mit dem Europäischen Sozialfonds von 2001 bis 2007 jähr-
lich rd. 35 Mio. DM (rd. 17,9 Mio. Euro).

59.   Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der beruflichen Weiterbildung werden in den kom-
menden Jahren verstärkt gefördert werden. Damit sollen die Transparenz und Akzeptanz der
Maßnahmen bei Betrieben und Einzelpersonen erhöht werden. Beispielsweise wurde die Stif-
tung Warentest beauftragt, in einem ersten Schritt eine Untersuchung zum Thema „Bildung im
Internet“ mit dem Ziel durchzuführen, Verbrauchern die gewünschte Transparenz und Orientie-
rung zu bieten. Hierzu werden Angebote in einer vergleichbaren Bewertung gegenübergestellt.
In einem zweiten Schritt werden IT-online-Angebote mit IT-Präsenzangeboten verglichen. Die
Checkliste „Qualität beruflicher Weiterbildung“ durch das Bundesinstitut für Berufsbildung wur-
de bereits im Jahr 2000 aktualisiert.

Reformen der individuellen Ausbildungsförderung

60.   So maßgeblich die Gewährleistung qualifizierter Ausbildungsmöglichkeiten für die persön-
liche und soziale Entfaltung des Einzelnen in unserer Gesellschaft ist, so bedeutsam ist auf der
anderen Seite die ausreichende finanzielle Fürsorge durch ein funktionierendes System der
Ausbildungsförderung als Ausdruck der sozialen Verantwortung des Gemeinwesens. Die neue
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Bundesregierung hat hier Fehlentwicklungen gleich mit der ersten raschen Reparatur durch das
20. BAföG-ÄndG vom 7. Mai 1999 gestoppt. Mit dem am 1. April 2001 in Kraft getretenen Ge-
setz zur Reform und Verbesserung der Ausbildungsförderung (AföRG) vom 19. März 2001 sind
sodann die von der Bundesregierung Anfang 2000 vorgestellten Eckpunkte für eine grundle-
gende Reform der staatlichen Ausbildungsförderung in die Tat umgesetzt worden. Neben einer
deutlich verbesserten Bedarfsdeckung für die Bedürftigsten ist es vor allem die erhebliche
Ausweitung des Kreises der Geförderten um voraussichtlich mehr als 80 000 Auszubildende
jährlich, die Chancengleichheit sichert und eine stärkere Bildungsbeteiligung von Jugendlichen
aus einkommensschwachen Familien ermöglicht. Dafür werden von Bund, Ländern und Deut-
scher Ausgleichsbank zusätzliche Mittel von insgesamt rd. 1,3 Mrd. DM (rd. 665 Mio. Euro)
jährlich zur Verfügung gestellt. Entscheidend für den Rückgewinn von Akzeptanz und Vertrau-
en in die Verlässlichkeit der staatlichen Förderleistungen nach dem BAföG sind die folgenden
Kernpunkte des Reformgesetzes:
- Keine Anrechnung des Kindergeldes mehr bei der Berechnung des BAföG-Anspruchs;
- Vereinfachung des Freibetragssystems bei gleichzeitiger deutlicher Anhebung der für die

anrechenbaren Einkommen maßgeblichen Freibeträge;
- deutliche Anhebung der Bedarfssätze; der Höchstsatz steigt von 1 030 DM (rd. 527 Euro)

auf 1 140 DM (rd. 585 Euro), der durchschnittliche Förderbetrag für Studierende von
640 DM (rd. 327 Euro) auf 730 DM (rd. 373 Euro) monatlich;

- Begrenzung der Gesamtdarlehensbelastung auf höchstens 20 000 DM (10 000 Euro); damit
wird die Schuldenlast gerade auch für die Einkommensschwächsten kalkulierbar und trag-
bar;

- Vereinheitlichung der Förderleistungen in den neuen und alten Bundesländern;
- dauerhafte Regelung einer verlässlichen Hilfe zum Studienabschluss unabhängig von den

Gründen, die zu einer Überschreitung der Förderungshöchstdauer geführt haben;
- bessere Berücksichtigung studienzeitverlängernder Kindererziehungszeiten (sowohl bei

Kleinkindern unter 3 Jahren als auch bei den jetzt einbezogenen Kindern über 5 bis unter
10 Jahren).

61.   Zeitgleich mit Inkrafttreten der BAföG-Reform werden seit April aus dem Bildungskredit-
programm des Bundes über das Bundesverwaltungsamt zinsgünstige Bildungskredite der
Deutschen Ausgleichsbank an Auszubildende in fortgeschrittenen Ausbildungsphasen vermit-
telt. Die Kredite werden gegenüber der Deutschen Ausgleichsbank garantiert, nicht zuletzt hier-
durch ist ein günstiger Zinssatz möglich. Die Inanspruchnahme des Bundes aus den Garantien
soll 50 Mio. DM (25 Mio. Euro) je Programmjahr nicht übersteigen. Die Kredite können sowohl
von Studierenden als auch von Schülerinnen und Schülern, die am Ende der Ausbildung über
einen berufsqualifizierenden Abschluss verfügen, für die Dauer von bis zu 2 Jahren in Höhe
von monatlich bis zu 300 Euro beantragt werden.
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Reform der Aufstiegsfortbildungsförderung

62.   Die große Reform des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes („Meister-BAföG“) wird
noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt. Mit dieser Novellierung sollen der Kreis der Geför-
derten und der Anwendungsbereich der Förderung erweitert werden; insgesamt sollen die Lei-
stungen erheblich verbessert werden. Die Familien- und Existenzgründerkomponente des
AFBG werden verstärkt und eine größere Teilhabe von ausländischen Fachkräften an Auf-
stiegsfortbildungen erreicht. Bereits im Jahr 2002 werden Bund und Länder gegenüber dem
Ansatz von 2001 zusätzlich 46 Mio. Euro für das sog. „Meister-BAföG“ bereitstellen. Damit wird
die Förderung des Fachkräftenachwuchses und von angehenden Existenzgründern auf eine
neue Basis gestellt. Die Bundesregierung setzt mit der Novellierung zugleich einen deutlichen
Akzent bei der Existenzgründungsförderung im Mittelstand. Damit wird eine Basis für neue Ar-
beits- und Ausbildungsplätze in kleinen und mittleren Unternehmen geschaffen. Um potentiellen
Existenzgründern und Existenzgründerinnen den Schritt in die Selbständigkeit zu erleichtern,
werden die Fristen für die Existenzgründung von zwei auf drei Jahre und zur Einstellung von
zwei Beschäftigten von einem auf zwei Jahre - als Voraussetzung für den Darlehenserlass -
verlängert. Der Darlehenserlass wird von 50 % auf 75 % angehoben. Vorgezogene
Existenzgründungen sollen künftig beim Darlehenserlass berücksichtigt werden, wenn die Prü-
fung nachgeholt wird. Der Vermögensfreibetrag wird deutlich auf 35 790 Euro sowie jeweils
1789,50 Euro für den Ehepartner und jedes Kind erhöht, um für die Existenzgründung ange-
spartes Vermögen zu schonen.

Weitere Inhalte der Reform sind:
- Familien mit Kindern und Alleinerziehende erhalten künftig bessere Förderkonditionen bei

Vollzeit- und Teilzeitfortbildungen. Hierzu wird der Kinderzuschlag beim Unterhaltsbeitrag
von 250 DM (127,80 Euro) auf 350 DM (178,96 Euro) und der Kinderbetreuungszuschuss
von 200 DM (102,26 Euro) auf 250 DM (127,80 Euro) angehoben. Kindererziehung wird bei
der Darlehensrückzahlung stärker als bisher berücksichtigt. In Härtefällen wird das Darle-
hen für Alleinerziehende gestundet oder sogar erlassen.

- Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Vollzeitfortbildungen erhalten beim Spitzensatz schon
durch die BAföG-Reform rund 110 DM (56,20 Euro) mehr. Damit erhöht sich der maximale
Unterhaltsbeitrag für alleinstehende Fortbildungsteilnehmer um rd. 10 % von 1 085 DM
(554,85 Euro) auf 1 195 DM (611 Euro). Das Kindergeld wird nicht mehr auf das Einkom-
men angerechnet.

Der AFBG-Novelle wird mit einem Bundesanteil von 168,6 Mio.  Euro bis 2005 finanziert.
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Chancengleichheit für alle - Benachteiligtenförderung

63.   Die berufliche Förderung junger Menschen mit schlechten Startbedingungen, die sog. Be-
nachteiligtenförderung, hat in Deutschland Tradition. Im Vordergrund stehen dabei die Berufs-
vorbereitung (BvB), die ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH), die Übergangshilfen und die au-
ßerbetriebliche Ausbildung (BaE) nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III). In diesen
Bereichen setzte die Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsförderung im Jahr
2001 rd. 2,7 Mrd. DM (rd. 1,4 Mrd. Euro) ein. Die Teilnehmerzahlen sind in den letzten Jahren
stark angestiegen, z. B. die Eintritte in BvB von 75 200 (1997) auf 109 200 (2000), in abH von
63 600 auf 67 500 und in BaE von 48 300 (1997) auf 48 800 (2000).

Neben der nachrangigen Berufsvorbereitung aus Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit fördern
die Kommunen Jugendberufshilfe-Maßnahmen im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Jugend-
hilfe. Die Länder haben Programme für Zielgruppen aufgelegt und - was häufig vergessen
wird - bieten in großem Umfang Berufsvorbereitung in den Berufsschulen an. Das schulische
Berufsvorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr wurde im Schuljahr 1999/2000 von insge-
samt 108 300 Schülern besucht. Mit einem Teil ihres Lernangebots beteiligen sich auch Be-
rufsfachschulen an der Ausbildungs-/ Berufsvorbereitung junger Menschen.

Aktuell stehen für die berufliche Förderung von Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Integrati-
onschancen in Ausbildung und Beruf neben Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit und dem Ju-
gendsofortprogramms außerdem Mittel aus anderen Programmen wie „Die soziale Stadt“ und
dem damit eng verbundenen Programm „Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozia-
len Brennpunkten“ zu Verfügung.

64.   Auch das Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit hat sich mit den The-
men ‚Benachteiligtenförderung‘ und ‚Förderung von Migrantinnen und Migranten‘ befasst. In
drei Beschlüssen der Jahre 1999 und 2000 wurden von den Bündnispartnern grundsätzliche
bildungspolitische Feststellungen zur Benachteiligtenförderung und Migrantenförderung ge-
troffen und auch konkrete Schritte zur Weiterentwicklung dieser Förderbereiche vereinbart. Zu
den grundlegenden Aussagen gehört, dass die Benachteiligtenförderung als Daueraufgabe und
integraler Bestandteil der Berufsausbildung anzusehen ist.

Zur Weiterentwicklung der Benachteiligtenförderung und zur Verbesserung der Bildungschan-
cen von Migrantinnen und Migranten empfiehlt das Bündnis eine Vielzahl von Initiativen, die von
der Prävention im Schulbereich bis zur Nachqualifizierung reichen. Vorrangiges Ziel ist die
Steigerung der Effizienz dieses Förderbereichs. Es geht nicht darum, mehr Mittel und Maß-
nahmen zur Verfügung zu stellen. Vielmehr müssen mit den vorhandenen Ressourcen bessere
Ergebnisse erzielt werden. Das heißt vor allem zweierlei: Erstens müssen mehr Jugendliche mit
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Förderbedarf an der Schwelle zur Berufsausbildung von Förderangeboten erreicht werden und
zweitens ist der Erfolg in Ausbildungs-/ Berufsvorbereitung und Berufsausbildung, was die
Vermittlung von Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit betrifft, zu steigern.

Entsprechend den Hauptzielen der Bündnis-Beschlüsse müssen sich daher neue Initiativen zur
Weiterentwicklung der Benachteiligtenförderung vor allem auf die Verbesserung der Förder-
strukturen richten. Dies geschieht in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
neu aufgelegte Programm „Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förder-
bedarf (BQF)“. Dieses bis 2005 laufende und mit 105 Mio. DM (53,7 Mio. Euro) ausgestattete
Programm hat seine Schwerpunkte in drei Bereichen:
- Entwicklung einer kohärenten, flexiblen, bedarfsgerechten und praxisorientierten Förder-

struktur.
- Verbesserung der Bildungsarbeit in den Trägereinrichtungen. Dabei steht die Modernisie-

rung und Erweiterung der Qualifizierungsangebote im Vordergrund.
- Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungschancen von Migrantinnen und Migranten.

Benachteiligtenförderung als „Daueraufgabe“ und „integraler Bestandteil der Berufsausbildung“
- diese programmatischen Festlegungen des Bündnisses für Arbeit bedeuten eine bildungspoli-
tische Gestaltungsaufgabe. Sie wird mit dem BQF-Programm in Angriff genommen. In der Be-
nachteiligtenförderung ist eine neue Entwicklungsperiode eingeleitet.

Lebenslanges Lernen

65.   Die Bundesregierung hat mit dem Aktionsprogramm „Lebensbegleitendes Lernen für alle“
ein Programm aufgelegt, das Handlungsfelder und Maßnahmen für den Weg in eine „lernende
Gesellschaft“ benennt. Anregungen der Konzertierten Aktion Weiterbildung wurden dabei
ebenso berücksichtigt wie Vorschläge der Länder aufgrund der Beratungen in der Bund-
Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung und im Ausschuss für Fort-
und Weiterbildung der Kultusministerkonferenz. In dem Aktionsprogramm werden alle laufen-
den und geplanten Forschungs-, Entwicklungs- und Erprobungsmaßnahmen des Bundes, die
der Förderung lebensbegleitenden Lernens - insbesondere in der Weiterbildung - dienen, stra-
tegisch gebündelt und aufeinander bezogen. Mit den Teilprogrammen und Projekten des Akti-
onsprogramms zielt die Bundesregierung im Rahmen der Zuständigkeiten des Bundes und in
Zusammenarbeit mit den Ländern, Sozialpartnern, Organisationen und Verbänden im Weiter-
bildungsbereich auf eine nachhaltige Förderung lebensbegleitenden Lernens aller Menschen
und eine zukunftsorientierte Veränderung der Bildungsstrukturen.

Vorrangig sollen Innovationen in folgenden Handlungsfeldern gefördert werden:
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- Bildungsbereichs- und trägerübergreifende Vernetzung auf regionaler und überregionaler
Ebene

- Qualitätssicherung in transparenten und vergleichbaren Verfahren
- Zertifizierung bzw. Anerkennung von beruflich verwertbaren Qualifikationen und Kom-

petenzen, auch solchen, die in informellen Lernprozessen erworben werden
- Erhöhung der Transparenz der Angebote, Verbesserung der Information und Beratung, Mo-

tivierung
- Förderung neuer Lehr- und Lernkulturen (z. B. informelles, selbstgesteuertes Lernen; Nut-

zung neuer Medien; Lernberatung und -begleitung)
- Schaffung eines lernförderlichen Umfeldes für Menschen in speziellen Lebenslagen (z. B.

Förderung der Bildungsbereitschaft, auch am Arbeitsplatz; Strategien zum Kompetenzerhalt
bei Arbeitslosen)

- Intensivierung des Austauschs und der internationalen Zusammenarbeit, Förderung interna-
tionaler Kompetenzen.

Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Aktionsprogramms werden Gespräche zu dieser
Thematik im Forum Bildung, im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit sowie
in den Lenkungsausschüssen der einzelnen Teilprogramme und mit der Konzertierten Aktion
Weiterbildung genutzt. Erste Schritte für die Ausarbeitung eines gemeinsam von Bund und
Ländern getragenen Aktionsprogramms sind eingeleitet worden.

Hochschule/Wissenschaft

66.   Hochschule und Wissenschaft haben in unserer Gesellschaft wichtige Aufgaben zu erfül-
len: Sie sollen wettbewerbsfähige Ausbildung und Forschung bieten, Stätten der Gewinnung
neuen Wissens und des Wissenstransfers sein. Und sie sollen sich der drängenden Fragen
unserer Zeit annehmen und im gesellschaftlichen Diskurs zukunftsweisende Lösungsansätze
entwickeln.

Die Bundesregierung wirkt darauf hin, Hochschule und Wissenschaft von administrativen
Zwängen zu befreien und sie in die Lage zu versetzen, Innovationskraft, Effizienz und interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit zu entfalten. Zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Steige-
rung der Qualität wurden die Personalstruktur und das Dienstrecht umfassend reformiert. Diese
kommt nicht zuletzt auch dem wissenschaftlichen Nachwuchs zugute, den es in besonderer
Weise zu fördern gilt.

Zur Sicherung der Chancengleichheit muss ein breiter Zugang zu Deutschlands Hochschulen
gewährt sein. Soziale Barrieren müssen überwunden werden, um Begabungen nutzen und för-
dern zu können. Die Reform des BAföG nimmt die Verpflichtung des Bundes und der Länder
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zur Förderung von bedürftigen Studierenden ernst. Mit dem weiteren Ausbau der Begabtenför-
derung durch die Bundesregierung werden allen besonders begabten Studierenden und Pro-
movierenden neue Chancen für eine materielle und ideelle Förderung mit hohen Anerken-
nungswert zuteil. Zudem ist die Förderung der Chancengleichheit von Frauen in Forschung und
Lehre erklärtes Ziel und besonderes Anliegen der Regierung.

Reform des Hochschuldienstrechts

67.   Ziel der Reform des Dienst- und Besoldungsrechts ist es, die Leistungs- und Innovations-
fähigkeit unsers Wissenschafts- und Forschungssystems zu stärken und die Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Hochschul- und Forschungslandschaft auch im internationalen Vergleich
zu sichern. Hierzu bedarf es international konkurrenzfähiger und leistungsorientierter Beschäf-
tigungs- und Vergütungsstrukturen sowohl für den Hochschulbereich als auch für den außer-
universitären Forschungsbereich. Damit werden Anreize für mehr Leistung und bessere Quali-
tät gegeben, Entwicklungspotentiale für Kreativität im gesamten Innovationszyklus eröffnet und
der Know-how-Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft beflügelt. Der Qualifikationsweg
für den wissenschaftlichen Nachwuchs muss kürzer und übersichtlicher werden.

Die Hochschuldienstrechtsreform tritt Anfang 2002 in Kraft. Das Reformpaket besteht aus zwei
Gesetzesentwürfen: Dem 5. Gesetz zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes und dem
Professorenbesoldungsreformgesetz. Sie beinhalten eine Neuordnung des Qualifizierungswe-
ges des wissenschaftlichen Nachwuchses der Hochschulen einschließlich einer Neukonzeption
der befristeten Beschäftigung von wissenschaftlichen Mitarbeitern sowie ein flexibles und stär-
ker leistungsorientiertes System für die Besoldung der Professorenschaft.

Verzicht auf die Einführung von Studiengebühren

68.   Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, zur Gewährleistung von Chancengleichheit auf
Studiengebühren für das Erststudium sowie für ein Masterstudium, das auf einem Erststudium
konsekutiv aufbaut, zu verzichten. Zusätzliche finanzielle Belastungen durch Studiengebühren
würden vor allem Kinder aus bildungsfernen und finanziell schlechter gestellten Familien vom
Studium abschrecken. Die Bundesregierung will daher durch Studiengebührenfreiheit bundes-
weit vergleichbare Studienbedingungen für ein Studium bis zum ersten berufsqualifizieren-den
Abschluss und für ein Studium in einem konsekutiven Studiengang, der zu einem weiteren be-
rufsqualifizierenden Abschluss führt, herstellen und damit die Chancengleichheit beim Zugang
zur Hochschulbildung gewährleisten. Auf Initiative der Bundesregierung hat die Kultusminister-
konferenz der Länder (KMK) im Mai 2000 Einvernehmen darüber erzielt, dass das Studium bis
zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss grundsätzlich gebührenfrei bleiben soll. Die Mini-
sterpräsidenten der Länder haben der Vereinbarung der Kultusministerkonferenz inhaltlich zu-
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gestimmt. Sie konnten jedoch kein Einvernehmen über den von der Kultusministerkonferenz
angestrebten Staatsvertrag mit einer bundeseinheitlichen Regelung für Studiengebühren er-
zielen. Da die Bundesregierung eine dauerhaft verlässliche Regelung für ein gebührenfreies
Erststudium für notwendig und richtig ansieht, ist nunmehr beabsichtigt, die grundsätzliche Stu-
diengebührenfreiheit des Erststudiums im Hochschulrahmengesetz zu verankern.

Begabtenförderung

69.   Eine wesentliche politische Aufgabe ist die Begabtenförderung. Die Förderung der elf Be-
gabtenförderungswerke ist nicht nur ein gesellschafts- und bildungspolitisch wichtiger Beitrag,
um die individuelle Befähigung besonders begabter Studierender und Promovierender zu ent-
decken und vielfältig zu unterstützen und um damit die zukunftsweisende Entwicklung unseres
Landes zu sichern; sie eröffnet auch begabten Studierenden aus sozial schwächeren Schichten
die Möglichkeit, gleichberechtigt die besonderen ideellen und materiellen Vorteile dieser Sti-
pendien in Anspruch zu nehmen und ihr Studium und ihre Promotion mit einer herausgehobe-
nen finanziellen Absicherung zu bewältigen, was früher nur wenigen in der Gesellschaft vorbe-
halten war.
Einige Förderwerke legen in ihrer Förderpraxis besonderes Gewicht auf Verknüpfung der wis-
senschaftlichen bzw. akademischen Ausbildung mit einer fachübergreifenden, politische und
soziale Zusammenhänge ins Blickfeld rückende Orientierung. Ferner sollen Begabungen und
fachliche Qualifikationen ihre Ergänzung finden in einem ausgeprägten Interesse und Engage-
ment für die öffentlichen Angelegenheiten und einer besonderen Verpflichtung gegenüber sozi-
al benachteiligten Schichten.

Hochschul- und Wissenschaftsprogramm (HWP)

70.   Der Bundeskanzler hat 1999 den Willen und die Verpflichtung der Bundesregierung er-
klärt, die Hochschulen angesichts der bevorstehenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Umwälzungen zu stärken und sie zu Zentren der Ideenfindung und der Problemlösung zu ma-
chen. Bund und Länder haben in ihrer „Gemeinsamen Erklärung“ vom 16. Dezember 1999 die
Absicht bekräftigt, ihre gemeinsamen Anstrengungen zur Weiterentwicklung von Hochschule
und Wissenschaft sowie zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und
Lehre auch nach dem Ende 2000 ausgelaufenen Hochschulsonderprogramm III fortzusetzen.
Das von ihnen dazu für die Zeit von 2001 bis 2003 vereinbarte Hochschul- und Wissenschafts-
programm (HWP) hat folgende Zielsetzungen:
- Umsetzung von Strukturreformen im Hochschulbereich
- Erhalt der Leistungsfähigkeit von Lehre und Forschung
- Sicherung der internationalen Konkurrenzfähigkeit von Lehre und Forschung
- Erhalt des Innovationspotentials der Bundesrepublik Deutschland
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- Erhöhung des Frauenanteils in Forschung und Lehre.

Dazu enthält das HWP sechs Fachprogramme mit den folgenden Förderschwerpunkten:
- Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre
- Entwicklung von Fachhochschulen
- innovative Forschungsstrukturen in den neuen Ländern und in Berlin
- strukturelle Innovationen im Hochschulbereich
- Entwicklung neuer Medien für die Anwendung in der Lehre an Hochschulen
- Entwicklung von Graduiertenstudiengängen.

Integration der neuen Medien in die Bildung

71.   Informations- und Kommunikationstechnologien beeinflussen wie keine andere Basisinno-
vation Unternehmen, Wirtschaft, Gesellschaft und den Einzelnen. Sie sind Faktoren für Wach-
stum und Produktivität, durchdringen nahezu alle Bereiche der Wertschöpfung, schaffen neue
Märkte und zusätzliche Beschäftigung. Ihre rasche Verbreitung hat einen nachhaltigen und
fortlaufenden Wandel der Anforderungen im beruflichen und privaten Leben zur Folge. Kom-
petenzen im Umgang mit den neuen Medien sind zur Grundlage für die Teilhabe an der Infor-
mations- und Wissensgesellschaft geworden. Die Integration der neuen Medien in die gesamte
Aus- und Weiterbildung ist ein wesentliches Anliegen der strukturellen Reformen im Bildungs-
bereich und ein zentrales politisches Ziel der Politik für die Gestaltung der Informations- und
Wissensgesellschaft, das im Aktionsprogramm „Innovation und Arbeitsplätze in der Informati-
onsgesellschaft des 21. Jahrhunderts“ von September 1999, im 10-Punkte Programm des
Bundeskanzlers „Internet für alle“ von Herbst 2000 sowie im Handlungskonzept der Bundesre-
gierung „IT in der Bildung - Anschluss statt Ausschluss“ vom Sommer 2000 formuliert ist. Es
findet auch seinen Niederschlag in den europäischen Aktionsplänen eEurope und eLearning,
die dazu beitragen sollen, die europäische Union zur weltweit sich am dynamischsten entwik-
kelnden wissensbasierten Wirtschaftsregion zu machen.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat für die Integration der neuen Medien in
die Bildung im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms zusätzliche Mittel bereitgestellt.
Insgesamt stehen für den Zeitraum 2000 bis 2004 ca. 1,4 Mrd. DM (ca. 716 Mio. Euro) bereit.
Die Bundesregierung hat zudem neue inhaltliche Schwerpunkte gesetzt: Mit dem Start des
Programms „Neue Medien in der Bildung“ im Frühjahr 2000 hat sie eine Kehrtwende von der in
den 90er Jahren vorrangigen Technikorientierung des Themas „IT und Bildung“ hin zu Inhalts-
fragen eingeleitet. Sie hat die Entwicklung von Lehr- und Lernsoftware zum Schwerpunkt ihrer
Förderung der Integration neuer Medien in die Bildung gemacht. Bis zum Jahr 2004 stehen für
die Entwicklung von Lernsoftware für Schulen, Hochschulen und Berufsbildung über
600 Mio. DM (307 Mio. Euro) bereit.
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Europäische Aspekte der Bildungspolitik

72.   Die Europäische Union hat den gewachsenen Stellenwert der Bildung und ihren Integrati-
ons- und Innovationsbeitrag erkannt und kontinuierlich größere Bildungsinitiativen entwickelt.
Europas wichtigster Standortfaktor ist das Humankapital: die geistigen Fähigkeiten und Fertig-
keiten, die Kreativität und Innovationskraft unserer erwerbstätigen Bevölkerung und unseres
Nachwuchses.

Ein deutlicher Beleg hierfür ist neben den Bemühungen zur Förderung eines europäischen Bil-
dungsraums der Lissabonner Gipfel der Regierungschefs vom März 2000. Die Regierungs-
chefs haben dort das strategische neue Ziel vereinbart, die Union zum wettbewerbsfähigsten
und dynamischsten Wirtschaftsraum der Welt zu machen und die besondere Rolle der Bildung,
auch für die anderen Politikbereiche wie Wirtschaft oder Beschäftigung, hervorgehoben. Die
EU-Bildungsminister haben entsprechend dem Auftrag der Regierungschefs für den Europäi-
schen Rat 2001 in Stockholm einen Bericht über gemeinsame Bildungsprioritäten der nächsten
10 Jahre vorgelegt, der 13 Zielsetzungen für die nationale und europäische Ebene im schuli-
schen, beruflichen und den Hochschulbereich enthält. Zur Umsetzung des Berichts werden die
EU-Bildungsminister dem Europäischen Rat in Barcelona im Frühjahr 2002 ein Arbeitspro-
gramm mit detaillierten Umsetzungsschritten vorlegen.

In den Jahren 2000 und 2001 wurden verschiedene bildungspolitische Initiativen mit sozialpoli-
tischem Bezug vereinbart, beispielsweise zu neuen Zielsetzungen, Kooperationsverfahren in
der europäischen Zusammenarbeit, lebenslangem Lernen, Qualität in Schul- und beruflicher
Bildung.

73.   Am 1. Januar 2000 startete die zweite Phase der europäischen Bildungsprogramme Leo-
nardo da Vinci und Sokrates. Die Hauptziele des Programms Leonardo da Vinci sind:

- Verbesserung der Fähigkeiten und Kompetenzen von jungen Menschen in der beruflichen
Erstausbildung;

- Verbesserung der Qualität der beruflichen Weiterbildung und des Zugangs zu dieser Wei-
terbildung und zum lebensbegleitenden Erwerb von Kompetenzen zur Verbesserung der
Anpassungsfähigkeit an die Strukturen der Arbeitsmärkte;

- Förderung und Stärkung des Beitrags der Berufsbildung zum Innovationsprozess im Hin-
blick auf eine Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmergeist sowie auch
neue Beschäftigungsmöglichkeiten.
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Bei der Umsetzung dieser Ziele wird den Belangen der Benachteiligten sowie der Chancen-
gleichheit besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die zweite Phase des Programms Leonardo
da Vinci hat eine Laufzeit vom 1. Januar 2000 bis 31. Dezember 2006 und ist mit einem Budget
von 1,15 Mrd. Euro ausgestattet. Es nehmen insgesamt 31 Länder am Programm teil, neben
den Mitgliedstaaten der EU auch drei EFTA-Länder sowie dreizehn Beitrittskandidaten für die
europäische Union. Durch das Leonardo Programm entfallen im Rahmen der Ausschreibungen
auf Projekte unter deutscher Leitung und auf Austauschmaßnahmen für Teilnehmer aus
Deutschland ca. 40 Mio. DM (ca. 20,5 Mio. Euro) pro Jahr. Neben ca. 25 mehrjährigen, grenz-
überschreitenden Pilotprojekten werden ca. 8 000 Personen in grenzüberschreitende Aus-
tauschmaßnahmen (Auszubildende, junge Berufstätige, Studierende und Ausbilder) gefördert.

Ziele des Sokrates-Programms sind insbesondere:
- Ausbau der europäischen Dimension der Allgemeinbildung sowie Förderung der Chancen-

gleichheit in allen Bildungsbereichen;
- Förderung einer qualitativen und quantitativen Verbesserung der Kenntnis der Sprachen

der europäischen Union, insbesondere der weniger verbreiteten unterrichteten Sprachen;
- Förderung von Innovationen bei der Entwicklung von Lehrmethoden und -mitteln;
- Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung und von Schulversagen.

Die zweite Phase des Programms Sokrates läuft vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezem-
ber 2006. Das Programm verfügt in diesem Zeitraum über ein Gesamtbudget von
1,85 Mrd. Euro. Wie im Programm Leonardo da Vinci beteiligen sich insgesamt 31 Staaten an
dem Programm. Das auf Deutschland insgesamt entfallende Mittelvolumen ist nicht bekannt.
Insgesamt nehmen jedoch über 25 000 Schüler, Auszubildende, Studierende, Lehrer und Do-
zenten aus Deutschland an Mobilitätsprojekten im Rahmen des Programms Sokrates teil.
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III. Arbeitsbeziehungen und Arbeitsbedingungen

1. Arbeitsrecht

74.   Wie jeder andere Teil unserer Rechtsordnung muss sich auch das Arbeitsrecht in der täg-
lichen Praxis bewähren. Die dabei maßgeblichen Prüfkriterien können nicht für alle Zeiten und
unter allen Bedingungen dieselben sein: Der Wandel gesellschaftlicher Anschauungen sowie
technische und wirtschaftliche Veränderungen erfordern eine Weiterentwicklung des Arbeits-
rechts. Dabei hat sich das Arbeitsrecht daran zu orientieren, dass es in erster Linie Arbeitneh-
merschutzrecht ist. Unverzichtbare Schutzfunktionen dürfen nicht beeinträchtigt werden. Im Üb-
rigen vermag die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Arbeitsrechts im Allgemeinen nur den
Mindeststandard zu setzen und den institutionellen Rahmen zur Verfügung zu stellen, innerhalb
dessen die Tarifvertragsparteien sowie Arbeitgeber und Betriebsräte die Arbeitsbedingungen
regeln und damit auch den jeweils aktuellen Erfordernissen vor Ort anpassen können.

Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der
Arbeitnehmerrechte

75.   Durch das am 1. Oktober 1996 in Kraft getretene Arbeitsrechtliche Beschäftigungsförde-
rungsgesetz war der allgemeine Kündigungsschutz eingeschränkt worden. Die unsozialen Ge-
setzesänderungen hatten die erwarteten Beschäftigungswirkungen, insbesondere die Förde-
rung von Neueinstellungen, nicht erbracht. Sie wurden durch das Gesetz zu Korrekturen in der
Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte (Korrekturgesetz) zurückge-
nommen.

Der Schwellenwert der Arbeitnehmerzahl, bis zu dem das Kündigungsschutzgesetz in Betrie-
ben keine Anwendung findet, wurde von zehn Arbeitnehmern wieder auf fünf Arbeitnehmer ge-
senkt. Damit gilt seit 1. Januar 1999 das Kündigungsschutzgesetz wieder in allen Betrieben mit
mehr als fünf Arbeitnehmern. Von der Änderung des Schwellenwertes im Kündigungsschutzge-
setz durch das Arbeitsrechtliche Beschäftigungsförderungsgesetz waren rund zwei Millionen
Arbeitnehmer betroffen, die nach Auslaufen der Bestandsschutzfrist am 30. September 1999
befürchten mussten, ohne den Schutz des Kündigungsschutzgesetzes entlassen zu werden.
Das wurde durch das Korrekturgesetz verhindert.

Ab 1996 wurden Teilzeitbeschäftigte bei der Berechnung des Schwellenwertes entsprechend
der Dauer ihrer regelmäßigen Arbeitszeit anteilig berücksichtigt (Pro-rata-Berechnung). Die
anteilige Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigung wurde im Grundsatz beibehalten, jedoch
modifiziert, um der Gefahr zu begegnen, dass Arbeitgeber zur Umgehung des Kündigungs-
schutzes Arbeitnehmer nur in geringem Stundenumfang beschäftigen. Deshalb werden Teil-
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zeitbeschäftigte mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von bis zu 20 Stunden einheitlich mit dem
Faktor 0,5 und bis zu 30 Stunden mit 0,75 berücksichtigt.

Weitgehend zurückgenommen wurden die ebenfalls 1996 eingeführten Einschränkungen der
Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen, weil durch diese einseitig das unternehme-
rische Interesse zu Lasten der sozialen Belange der Arbeitnehmer berücksichtigt wurde. Die
Rückkehr zu den alten Regelungen stärkt den Schutz der Rechte der Arbeitnehmer und ihre
Durchsetzbarkeit vor Gericht.

Die Begrenzung der Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen auf nur drei Kriterien
(Dauer der Betriebszugehörigkeit, Lebensalter und Unterhaltspflichten des Arbeitnehmers),
wurde aufgehoben. Der Arbeitgeber hat bei der Auswahl der zu kündigenden Arbeitnehmer
wieder umfassend soziale Gesichtspunkte zu berücksichtigen, zum Beispiel auch eine Berufs-
krankheit, einen im Betrieb erlittenen unverschuldeten Arbeitsunfall, eine Schwerbehinderung
oder die Arbeitsmarktchancen des Arbeitnehmers.

Die Voraussetzungen, unter denen der Arbeitgeber bestimmte Arbeitnehmer aus der Sozial-
auswahl herausnehmen kann, wurden wieder auf die Fälle zurückgeführt, in denen berechtigte
betriebliche Bedürfnisse die Weiterbeschäftigung dieser Arbeitnehmer erfordern, z. B. wegen
ihrer Spezialkenntnisse. Nach der ab 1996 geltenden Regelung hatte das unternehmerische
Interesse an der Weiterbeschäftigung bestimmter Arbeitnehmer aus betrieblichen Gründen zu
Lasten des sozialen Schutzes der Arbeitnehmer ein zu großes Gewicht erhalten.

Ab 1996 war die Sozialauswahl nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbar, wenn der Arbeitge-
ber mit Zustimmung von zwei Dritteln der Belegschaft Kriterien für die Sozialauswahl vereinbart
hatte oder die zu Kündigenden in einem Interessenausgleich namentlich genannt waren. Die für
diese Fälle bestehenden Einschränkungen der gerichtlichen Überprüfbarkeit der Sozialauswahl
wurden im Interesse der Arbeitnehmer aufgehoben.
Beibehalten wurde die Regelung, wonach die soziale Auswahl der Arbeitnehmer gerichtlich nur
auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden kann, wenn zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mervertretung oder in einem Tarifvertrag Richtlinien über die Sozialauswahl vereinbart wurden.

Die durch das Arbeitsrechtliche Beschäftigungsförderungsgesetz eingeführte Befristung des
Interessenausgleichverfahrens im Betriebsverfassungsgesetz wurde aufgehoben. Damit wurde
die Befriedungsfunktion des Verfahrens zum Interessenausgleich bei Betriebsänderungen wie-
der hergestellt. Durch die Rückkehr zu der bis 1996 geltenden Regelung wird gewährleistet,
dass Betriebsrat und Arbeitgeber Alternativen zu geplanten Betriebsänderungen in einem Zeit-
raum beraten können, der nach Umfang, Schwierigkeit und Tragweite der Umstrukturierung
erforderlich ist, um zu sachgerechten Lösungen zu kommen.
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76.   Das Korrekturgesetz hat auch die im Arbeitsrechtlichen Beschäftigungsförderungsgesetz
ab 1. Oktober 1996 vorgenommene Kürzung der Entgeltfortzahlung für Arbeitnehmer im
Krankheitsfall und bei Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation (notwendi-
gen Kuren) auf 80 % zurückgenommen. Es hat das fortzuzahlende Arbeitsentgelt für alle Ar-
beitnehmer wieder auf 100 % und damit auf den bis zum 30. September 1996 geltenden Satz
angehoben (§ 4 Abs. 1 Satz 1, § 9 Abs. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz - EFZG). Das Gesetz hat
damit die Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer bei der gesetzlichen Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall wieder hergestellt .
Gleichzeitig hat das Korrekturgesetz die bisherige gesetzliche Regelung, nach der sich ein Ar-
beitnehmer zur Vermeidung finanzieller Einbußen Erholungsurlaub anrechnen lassen konnte,
aufgehoben (§ 4a EFZG) und die bis zum 30. September 1996 geltende Regelung wieder her-
gestellt, nach der Arbeitgeber notwendige Kuren nicht auf den Erholungsurlaub des Arbeitneh-
mers anrechnen durften, soweit der Arbeitnehmer für sie einen gesetzlichen Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung hatte (§ 10 Bundesurlaubsgesetz - BUrlG).

77.   Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz ist durch Artikel 10 des Korrekturgesetzes in einigen
wichtigen Punkten geändert worden. Schon in seiner vorherigen Fassung gewährleistete das
Arbeitnehmer-Entsendegesetz u. a., dass deutschen und ausländischen Arbeitnehmern, die auf
Baustellen in Deutschland beschäftigt sind, gleiche Mindestlöhne gezahlt werden müssen. Das
Arbeitnehmer-Entsendegesetz ist damit für die Baubranche ein wichtiges Instrument zur Be-
kämpfung eines ruinösen Lohnwettbewerbs und des Verlusts von Arbeitsplätzen durch Nied-
riglohn-Konkurrenz aus dem Ausland.

Die Änderungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes dienen zum Teil der (Rest-)Umsetzung
der EU-Entsenderichtlinie (Richtlinie 96/71/EG) und erhöhen zusätzlich durch einige gezielte
Maßnahmen die Effizienz des Gesetzes. Die wichtigsten Änderungen sind:
- Das zunächst befristete Gesetz wurde in eine dauerhafte Regelung umgewandelt.
- Es wurde eine Generalunternehmerhaftung eingeführt. Danach haften Generalunternehmer

unmittelbar, wenn ihre Subunternehmer ihren Arbeitnehmern den Mindestlohn oder der Ur-
laubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft die ihr zustehenden Beiträge nicht zah-
len. Diese Regelung hält Generalunternehmer an, sich im eigenen Interesse nur solcher
Subunternehmer zu bedienen, von deren Seriosität sie sich zuvor überzeugt haben.

- Der Bußgeldrahmen wurde von 500 000 DM auf 1 Mio. DM (500 000 Euro) für die Nichtge-
währung zwingender Arbeitsbedingungen und von 30 000 DM auf 50 000 DM (25 000 Euro)
für Meldepflichtverstöße u. ä. angehoben.

- Es wurde eine Ermächtigung für das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung zum
Erlass von Rechtsverordnungen geschaffen, die die Einhaltung bestimmter tariflicher Ar-
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beitsbedingungen des Baugewerbes auch durch nicht tarifgebundene Arbeitgeber zwingend
vorschreiben.
Auf der Grundlage dieser Ermächtigung erließ das Ministerium mit Wirkung vom
1. September 1999 eine Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen im Baugewerbe.
Diese ist mit Wirkung vom 1. September 2000 durch eine zweite Verordnung abgelöst wor-
den. Die neue Verordnung hat eine Laufzeit von zwei Jahren und sieht vor, dass Arbeitneh-
mern im Bauhauptgewerbe der im Mindestlohn-Tarifvertrag der Bauwirtschaft vom 2. Juni
2000 festgelegte Mindestlohn zu bezahlen ist. Der Mindestlohn beträgt seit dem
1. September 2001 auf Baustellen in den alten Bundesländern 19,17 DM (9,80 Euro) und in
den neuen Bundesländern 16,87 DM (8,63 Euro) pro Stunde. Nach der Verordnung über
zwingende Arbeitsbedingungen im Dachdeckerhandwerk vom 29. August 2001 sind die im
Mindestlohn-Tarifvertrag des Dachdeckerhandwerks vom 26. März 2001 vereinbarten Löhne
von 17,50 DM (8,95 Euro) in den alten Bundesländern und 16,50 DM (8,44 Euro) in den
neuen Bundesländern zu bezahlen.

Gesetz zur Vereinfachung und Beschleunigung des arbeitsgerichtlichen Verfahrens
(Arbeitsgerichtsbeschleunigungsgesetz)

78.   Mit dem am 1. Mai 2000 in Kraft getretenen Arbeitsgerichtsbeschleunigungsgesetz wurde
§ 623 des Bürgerlichen Gesetzbuchs eingefügt. Nunmehr bedürfen die Beendigung eines Ar-
beitsverhältnisses durch ordentliche oder außerordentliche Kündigung, durch Auflösungs- bzw.
Aufhebungsvertrag sowie die Befristung eines Arbeitsvertrages zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Damit soll insbesondere in dem wichtigen Bereich der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses größtmögliche Rechtssicherheit gewährleistet werden.

Im Interesse der Rechtsuchenden wurde das arbeitsgerichtliche Verfahren weiter vereinfacht
und beschleunigt, ohne den Rechtsschutz des Einzelnen zu beeinträchtigen. Die Möglichkeiten
zur Durchführung einer Güteverhandlung wurden erweitert. Der Vorsitzende des Gerichts er-
hielt im Interesse der Verfahrensbeschleunigung weitere Befugnisse. Das Recht der Berufung
gegen Urteile der Arbeitsgerichte (erste Instanz) wurde zum Teil neu geregelt. Bei Rechtsstrei-
tigkeiten über das Bestehen, das Nichtbestehen oder die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses
ist die Berufung immer zulässig.
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Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge und zur Änderung und
Aufhebung arbeitsrechtlicher Bestimmungen (Teilzeit- und Befristungsgesetz)

79.   Durch das am 1. Januar 2001 in Kraft getretene Teilzeit- und Befristungsgesetz werden
Teilzeitarbeit und die Befristung von Arbeitsverträgen umfassend neu geregelt. Zugleich dient
das Gesetz der Umsetzung der EG-Richtlinien über Teilzeitarbeit vom 15. Dezember 1997
(97/81/EG) und über befristete Arbeitsverträge vom 28. Juni 1999 (1999/70/EG), die auf Rah-
menvereinbarungen der europäischen Sozialpartner beruhen. Das Gesetz berücksichtigt in
ausgewogener Weise die Interessen der Unternehmen an flexibler Beschäftigung und die In-
teressen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an größerer Zeitsouveränität und Sicherheit
des Arbeitsplatzes.

80.   Durch die Teilzeitregelungen des Gesetzes kann das Beschäftigungspotenzial, das in der
Ausweitung von Teilzeitarbeit liegt, besser als bisher ausgeschöpft werden. Daneben haben die
Regelungen große gleichstellungs- und familienpolitische Bedeutung. Die Förderung von Teil-
zeitarbeit durch das neue Gesetz wird denjenigen zugute kommen, die Familie und Beruf bes-
ser miteinander in Einklang bringen wollen. Das Gesetz will Teilzeitarbeit in allen Berufsgrup-
pen - auch bei qualifizierten Tätigkeiten und in leitenden Positionen - ermöglichen.

Durch das Gesetz wurde ein Teilzeitanspruch geregelt. Dieser Anspruch besteht, wenn das Ar-
beitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat, der Teilzeitwunsch drei Monate im Vor-
aus angekündigt wird und der Arbeitgeber regelmäßig mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt
(ohne Auszubildende). Die neuen Teilzeitregelungen setzen auf Kooperation zwischen Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber. Das Gesetz geht davon aus, dass Arbeitgeber und Beschäftigte Teil-
zeitarbeit vereinbaren, wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer eine Reduzierung der
Arbeitszeit wünscht. Kommt es zu keiner Einigung, werden die Arbeitgeber vor Überforderung
geschützt, da sie den Teilzeitwunsch aus betrieblichen Gründen ablehnen können. Zu diesen
betrieblichen Gründen gehören erhebliche Beeinträchtigungen der Organisation, des Arbeits-
ablaufs oder der Sicherheit im Betrieb oder unverhältnismäßig hohe Kosten für den Arbeitge-
ber. Die Tarifvertragsparteien werden ermächtigt, diesen Rahmen entsprechend den prakti-
schen Erfordernissen durch branchenspezifische Lösungen auszufüllen.

Das Gesetz schützt Teilzeitbeschäftigte vor Diskriminierung. Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer
dürfen wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter behandelt werden als Vollzeitbeschäftigte, es
sei denn, es gibt dafür einen sachlichen Grund. Arbeitgeber müssen Teilzeitbeschäftigten Ar-
beitsentgelt oder andere teilbare geldwerte Leistungen mindestens anteilig entsprechend ihrer
gegenüber vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten verringerten Arbeitsleistung zahlen (Pro-rata-
temporis). Arbeitnehmer, die ihre Rechte aus dem Gesetz wahrnehmen, werden vor Benachtei-
ligung geschützt. So darf ein Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis eines Beschäftigten, der es ab-
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lehnt, von einem Vollzeit- in ein Teilzeitarbeitsverhältnis oder umgekehrt zu wechseln, deswe-
gen nicht kündigen. Das Recht des Arbeitgebers, das Arbeitsverhältnis aus anderen Gründen
zu kündigen (z. B. aus wirtschaftlichen, technischen oder organisatorischen Gründen), bleibt
unberührt.

Teilzeitbeschäftigte, die ihre Arbeitszeit verlängern oder zur früheren Vollzeitarbeit zurückkeh-
ren wollen, sind bei der Besetzung entsprechender freier Arbeitsplätze bevorzugt zu berück-
sichtigen, wenn dringende betriebliche Gründe oder vorrangige Arbeitszeitwünsche anderer Ar-
beitnehmer nicht entgegenstehen. Arbeitgeber müssen dafür sorgen, dass auch teilzeitbe-
schäftigte Arbeitnehmer an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, die ihre berufliche Entwick-
lung und Mobilität fördern, teilnehmen können, wenn dringende betriebliche Gründe oder vor-
rangige Weiterbildungswünsche anderer Arbeitnehmer nicht entgegenstehen.

Das Gesetz schafft mehr Transparenz in Unternehmen. Arbeitgeber, die Arbeitsplätze aus-
schreiben, werden verpflichtet, diese künftig auch als Teilzeitarbeitsplätze auszuschreiben,
wenn sich der Arbeitsplatz hierfür eignet. Arbeitnehmer, die ihre Arbeitszeit verändern wollen,
sind über entsprechende freie Teil- oder Vollzeitarbeitsplätze zu informieren. Der Betriebs-
oder Personalrat ist über Teilzeitarbeit im Betrieb und Unternehmen zu unterrichten.

81.   Das neue Teilzeit- und Befristungsgesetz stellt befristete Arbeitsverträge erstmals auf eine
zusammenfassende, gesicherte Rechtsgrundlage. Diese schafft für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer die notwendige Rechtsklarheit und Bestimmtheit über die Voraussetzungen und die
Rechtsfolgen befristeter Arbeitsverträge.
Befristete Arbeitsverträge müssen in Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtsprechung
grundsätzlich durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt sein. Zu den Sachgründen zählen
beispielsweise die Befristung zur Erprobung, im Vertretungsfall oder die vorübergehende Be-
schäftigung von Aushilfen. In die gesetzliche Aufzählung der typischen Befristungsgründe auf-
genommen wurde die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium, um den
Übergang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern.

Der Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrages ohne sachlichen Befristungsgrund (erleich-
terte Befristung) ist zulässig, wenn es sich um eine Neueinstellung handelt. Die Höchstbefri-
stungsdauer beträgt zwei Jahre. Bis zu dieser Gesamtdauer kann ein kürzer befristeter Arbeits-
vertrag höchstens dreimal verlängert werden. Die Befristungserleichterung bietet den Arbeitge-
bern die Möglichkeit, auf eine unsichere Auftragslage und wechselnde Marktbedingungen mit
Einstellungen zu reagieren. Das ist eine beschäftigungspolitisch sinnvolle Alternative zu
Überstundenarbeit oder Outsourcing. Für Arbeitsuchende ist eine befristete Beschäftigung in
vielen Fällen eine Brücke zu einem festen Arbeitsplatz. Durch das Erfordernis der Neueinstel-
lung werden Kettenbefristungen, die bisher durch eine Kombination von Befristungen mit und
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ohne Sachgrund entstehen konnten, verhindert. Dadurch werden Arbeitnehmer vor Missbrauch
bei der Befristung von Arbeitsverhältnissen geschützt.

Von der gesetzlichen Höchstbefristungsdauer und der Höchstzahl der Verlängerungen eines
befristeten Arbeitsvertrages ohne sachlichen Grund kann durch Tarifvertrag abgewichen wer-
den. Das ermöglicht es, auf branchenspezifische Bedürfnisse flexibel zu reagieren.

Die bereits nach dem Beschäftigungsförderungsgesetz geltende Ausnahme, wonach bei der
sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen die Begrenzung auf zwei Jahre und auf drei
Verlängerungen nicht gilt, wenn der Arbeitnehmer bei Beginn des befristeten Arbeitsverhältnis-
ses das 60. Lebensjahr vollendet hat, ist auf Arbeitnehmer ab dem 58. Lebensjahr erweitert
worden, um die Einstellungschancen für die Gruppe der von Arbeitslosigkeit besonders betrof-
fenen älteren Arbeitnehmer zu verbessern.

Das Gesetz schützt befristet beschäftigte Arbeitnehmer vor Diskriminierung. Arbeitnehmer in
befristeten Arbeitsverhältnissen dürfen gegenüber unbefristet beschäftigten Arbeitnehmern
grundsätzlich nicht schlechter behandelt werden.

Zur Verbesserung ihrer Chancen auf eine Dauerbeschäftigung sind befristet beschäftigte Ar-
beitnehmer über entsprechende freie Arbeitsplätze im Betrieb und im Unternehmen zu informie-
ren. Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass auch befristet beschäftigte Arbeitnehmer an an-
gemessenen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen können.

Reform des Betriebsverfassungsgesetzes

82.   Das am 28. Juli 2001 in Kraft getretene Gesetz zur Reform des Betriebsverfassungsge-
setzes passt die betriebliche Mitbestimmung den Bedingungen der Arbeits- und Wirtschaftswelt
von heute an und sorgt dafür, dass die betriebliche Mitbestimmung auch zukünftig ein tragfähi-
ges Modell zum Nutzen der Sozialpartner darstellt. Das Betriebsverfassungsgesetz aus dem
Jahre 1972 (BetrVG) war seit fast drei Jahrzehnten im Wesentlichen unverändert geblieben
und schon lange nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Die Strukturen in den Betrieben, Unterneh-
men und Konzernen haben sich grundlegend geändert. Konzepte wie Profit-Center oder die
fraktale Fabrik, Just-in-Time, Lean-Management und Lean-Production sind nur einige Beispiele.
Gleichzeitig sind die weißen Flecken auf der Landkarte der betrieblichen Mitbestimmung größer
geworden. In den Jahren von 1981 bis 1994 ist der Anteil der Beschäftigten in Betrieben mit
Betriebsrat von 50,6 % auf 39,5 % zurückgegangen.

Es galt, moderne und flexible Betriebsratsstrukturen zu schaffen. Das heißt, der Betriebsrat
muss dort arbeiten, wo die Entscheidungen im Betrieb oder Unternehmen getroffen werden -
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in gleicher Augenhöhe mit den Verantwortlichen des Arbeitgebers. Um dies erreichen zu kön-
nen, ist eine Kombination aus gesetzlicher und vertraglicher Lösung für flexible und praxisnahe
Regelungen zur Verfügung gestellt worden. Gesetzlich klargestellt worden ist, dass Betriebs-
räte auch in gemeinsamen Betrieben mehrerer Unternehmen gewählt werden können. Gleich-
zeitig ist der Nachweis des gemeinsamen Betriebes erleichtert worden (§ 1 BetrVG). Den neu-
en Organisationsformen der Unternehmen können sich die Arbeitnehmervertretungen insbe-
sondere durch Sparten- und Filialbetriebsräte oder unternehmenseinheitliche Betriebsräte an-
passen. Ermöglicht wird dies durch eine entsprechende Ausweitung des bewährten Modells der
tarifvertraglichen Regelungen nach § 3 BetrVG. Dabei wird einer zwischen den Tarifparteien
ausgehandelten und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Lösung der Vorrang vor einer ge-
setzlichen Vorgabe eingeräumt. Den Vertragsparteien ist es so möglich, auf Umstrukturierun-
gen im Unternehmen oder Konzern schnell reagieren zu können. Das bisher erforderliche Zu-
stimmungsverfahren ist aufgehoben worden.

Die Bildung von Betriebsräten wurde erleichtert, bürokratische Hindernisse für die Wahl eines
Betriebsrats beseitigt und Anreize für die Arbeitnehmer, sich verstärkt im Betriebsrat zu enga-
gieren, wurden geschaffen. In kleineren Betrieben mit fünf bis 50 Arbeitnehmern kann der Be-
triebsrat in einem zweistufigen vereinfachten Wahlverfahren (§ 14a BetrVG) gewählt werden. In
der ersten Stufe werden der Wahlvorstand gewählt und Wahlvorschläge vorgelegt. In der
zweiten Stufe - nach einer Woche - wird der Betriebsrat in geheimer und unmittelbarer Wahl
gewählt. Jeder hat das Recht und die Möglichkeit, Wahlvorschläge zu machen, sich für die
Wahl zur Verfügung zu stellen und zu wählen. Wer am Wahltag verhindert ist, erhält die Mög-
lichkeit der „Briefwahl“. In Betrieben mit in der Regel 51 bis 100 Beschäftigten können der
Wahlvorstand und der Arbeitgeber die Anwendung des vereinfachten Wahlverfahrens vereinba-
ren. In allen Betrieben werden Arbeiter und Angestellte künftig den Betriebsrat gemeinsam
wählen. Das überholte Gruppenprinzip wurde aufgegeben. Dies führt zu mehr Rechtssicherheit,
weniger Bürokratie, weniger Wahlanfechtungen und weniger Konfliktpotential im Betriebsrat.

Besteht in einem Betrieb eines Unternehmens oder eines Konzerns kein Betriebsrat, so kann
künftig ein bestehender Gesamt- oder Konzernbetriebsrat die Wahl eines Betriebsrats einleiten.
Gerade in jungen konzern- oder unternehmenszugehörigen Betrieben wird dieses „Mentoren-
prinzip“ die Bildung von Betriebsräten erleichtern. All diese Maßnahmen werden dazu führen,
dass künftig wieder mehr Arbeitnehmer in den Genuss einer betrieblichen Interessenvertretung
kommen.

Neben der unmittelbar im Betrieb beschäftigten Belegschaft haben sich zunehmend andere
Beschäftigungsformen entwickelt. Einerseits arbeiten längst nicht mehr alle Arbeitnehmer, die
einen Arbeitsvertrag mit dem Inhaber des Betriebs abgeschlossen haben, in dessen Betrieb,
sondern beispielsweise als Telearbeiter in häuslicher Umgebung oder für längere Zeit im Be-
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trieb eines Kunden. Andererseits hat sich eine Randbelegschaft von Arbeitnehmern, die in kei-
nem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen, aber im Betrieb tätig sind, gebildet. Diese neuen
Beschäftigungsformen bezieht das Reformgesetz in die Betriebsverfassung ein. Es wird klarge-
stellt, dass die in den unterschiedlichen Formen des Außendienstes tätigen Arbeitnehmer und
insbesondere die in Telearbeit Beschäftigten zur Belegschaft des Betriebes gehören und daher
in vollem Umfang dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats unterliegen. Des Weiteren wird
Leiharbeitnehmern ab einer Überlassungsdauer von mehr als drei Monaten das aktive Wahl-
recht zum Betriebsrat des Entleiherbetriebs eingeräumt. Die Einräumung des aktiven Wahl-
rechts ist ein maßvoller Schritt zur Integration dieses Teils der Randbelegschaft in die Betriebs-
verfassung.

Die Unterrichtungspflicht des Arbeitgebers erstreckt sich künftig auch auf die im Betrieb be-
schäftigten Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitgeber stehen (§ 80
Abs. 2 BetrVG). Dadurch erhält der Betriebsrat einen Überblick über den Einsatz externer Ar-
beitskräfte im Betrieb (arbeitnehmerähnliche Personen, Fremdfirmenarbeitnehmer) und kann
die Beschäftigungssituation im Betrieb in der Gesamtheit erfassen.

Die Arbeitsmöglichkeiten des Betriebsrats sowie der Schutz seiner Mitglieder sind verbessert
worden. Die Betriebsräte mussten wieder in die Lage versetzt werden, ihre Arbeit sachnah und
effizient gestalten zu können. Hierzu sieht das Reformgesetz ein ganzes Maßnahmebündel vor.
Durch eine Absenkung der Arbeitnehmergrenzzahlen zur Bestimmung der Betriebsratsgröße
(§ 9 BetrVG) sowie eine Erweiterung der Freistellung von Betriebsratsmitgliedern (§ 38 BetrVG)
kann die Arbeit im Betriebsrat auf mehr Schultern verteilt und damit effektiver gestaltet werden.
Eine weitere wichtige Erleichterung und Anreiz für die Teilhabe an der Betriebsratsarbeit sind
Teilfreistellungen. So werden Teilzeitbeschäftigte, aber auch Fachkräfte, die nicht vollständig
aus ihrem Berufsleben ausscheiden wollen, verstärkt in die Betriebsratsarbeit einbezogen
(§ 38 BetrVG). Darüber hinaus wird moderne Informations- und Kommunikationstechnik aus-
drücklich als erforderliches Arbeitsmittel der Betriebsräte genannt (§ 40 BetrVG) und der Ar-
beitgeber hat dem Betriebsrat sachkundige Arbeitnehmer als Auskunftspersonen zur Verfü-
gung zu stellen. Damit kann betriebsinternes Wissen vom Betriebsrat besser genutzt werden
(§ 80 Abs. 2 BetrVG).

Einzelne Beteiligungsrechte kann der Betriebsrat nach einer Rahmenvereinbarung mit dem Ar-
beitgeber an Arbeitsgruppen delegieren (§ 28a BetrVG). Die Delegation einzelner Beteiligungs-
rechte soll den Betriebsrat im Alltagsgeschäft entlasten und gleichzeitig die Stellung des einzel-
nen Beschäftigten in der Betriebsverfassung stärken. Im Konfliktfall bleibt der Betriebsrat zu-
ständig und kann die delegierten Beteiligungsrechte jederzeit wieder an sich ziehen.
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Der Schutz von Betriebsratsmitgliedern ist weiter verbessert worden. Künftig bedarf nicht nur
die Kündigung von Betriebsratsmitgliedern der Zustimmung des Betriebsrats, sondern auch die
Versetzung von Betriebsratsmitgliedern, wenn sie gegen deren Willen erfolgen und zum Verlust
der Mitgliedschaft im Betriebsrat führen würde (§ 103 Abs. 3 BetrVG).

Die Betriebsverfassung moderner und zukunftsfähig machen heißt auch, mehr Gewicht auf die
Qualifizierung und Beschäftigungssicherung zu legen. Das 1972 erlassene Betriebsverfas-
sungsgesetz orientierte sich weitgehend am Zustand der Vollbeschäftigung. Angesichts der
immer noch zu hohen Arbeitslosenzahlen muss sich die Betriebsverfassung heute verstärkt der
Frage der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen stellen. Diesem Anspruch wird das Ge-
setz zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes durch verschiedene Maßnahmen gerecht.
So sieht es ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats in vom Arbeitgeber veranlassten Fällen
eines drohenden Qualifikationsverlustes vor. Dieses versetzt ihn in die Lage, frühzeitig und prä-
ventiv betriebliche Berufsbildungsmaßnahmen zugunsten der betroffenen Arbeitnehmer durch-
zusetzen, um deren Beschäftigung zu sichern (§ 97 Abs. 2 BetrVG). Des Weiteren erhält der
Betriebsrat ein Initiativrecht hinsichtlich Maßnahmen zur Sicherung und Förderung der Be-
schäftigung. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Vorschläge des Betriebsrats umfassend mit
diesem zu beraten (§ 92a BetrVG).

Ein Beitrag zur Beschäftigungssicherung ist auch die Regelung, wonach der Betriebsrat künftig
bei unbefristeten Einstellungen seine Zustimmung verweigern kann, wenn der Arbeitgeber da-
bei gleichgeeignete Bewerber, die im Betrieb befristet beschäftigt sind, nicht berücksichtigt.
Damit erhält der Betriebsrat eine Handhabe, befristet beschäftigten Belegschaftsmitgliedern
den Übergang in ein sozial gesichertes Dauerarbeitsverhältnis zu erleichtern (§ 99 Abs. 2 Nr. 3
BetrVG).

Qualifizierung und Beschäftigung muss aber auch im Vordergrund künftiger Sozialpläne ste-
hen. Künftig sollen die Mittel in den Sozialplänen stärker als bisher anstatt für Abfindungen für
Förderungsmöglichkeiten nach dem SGB III zur Schaffung neuer Beschäftigungsperspektiven
genutzt werden (§ 112 Abs. 5 Nr. 2a BetrVG). Die Praxis hat hier bereits unter dem Stichwort
„Transfer-Sozialplan“ einen beachtlichen Beitrag zur Fortentwicklung des Sozialplans geleistet.

Der Umweltschutz macht nicht vor den Toren der Betriebe halt. Da Wissen der Arbeitnehmer
im Bereich des betrieblichen Umweltschutzes nutzbar gemacht werden soll, wurden die Aufga-
ben und Rechte des Betriebsrats als kollektive Interessenvertretung der Arbeitnehmer entspre-
chend gestaltet. Der betriebliche Umweltschutz wurde in den Katalog der Aufgaben des Be-
triebsrats aufgenommen. Diese Neuregelung bringt erweiterte Unterrichtungs- und Beratungs-
rechte des Betriebsrats mit sich (§ 80 Abs. 2 Nr. 9 BetrVG). Weiter ist der Betriebsrat bei allen
umweltschutzrelevanten Fragen und Untersuchungen vom Arbeitgeber hinzuzuziehen
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(§ 89 BetrVG). Darüber hinaus ist der Arbeitgeber verpflichtet worden, die Arbeitnehmer im
Rahmen seiner Berichtspflichten in der Betriebsversammlung über Fragen des betrieblichen
Umweltschutzes zu unterrichten und der betriebliche Umweltschutz wurde ausdrücklich in den
Regelungsbereich der freiwilligen Betriebsvereinbarungen aufgenommen (§ 88 Nr. 1a BetrVG).

Die Reform des Betriebsverfassungsgesetzes hat sich die Förderung der Chancengleichheit
von Frauen und Männern im Betrieb zur Aufgabe gemacht. Kernstücke der Maßnahmen, die
die Chancengleichheit der Geschlechter im Betrieb fördern sollen, sind die Berücksichtigung
des Geschlechts in der Minderheit bei der Besetzung des Betriebsrates und die Beseitigung
unangemessener Freizeitopfer von insbesondere teilzeitbeschäftigten, oftmals weiblichen Be-
triebsratsmitgliedern bei der Betriebsratsarbeit und der Teilnahme an Schulungsveranstaltun-
gen außerhalb ihrer persönlichen Arbeitszeit.

Das Geschlecht, das in der Belegschaft in der Minderheit ist, muss künftig mindestens entspre-
chend seinem Anteil in der Belegschaft im Betriebsrat vertreten sein , wenn dieser aus minde-
stens drei Mitgliedern besteht (§ 15 Abs. 2 BetrVG). So wird gewährleistet, dass die Interessen
des Minderheitsgeschlechts besser in die Betriebsratsarbeit eingebracht werden.

Auch inhaltlich muss die Chancengleichheit von Frauen und Männern bei der Arbeit von Be-
triebsräten in den Vordergrund rücken. So werden bestehende Regelungen zur Förderung der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern ergänzt durch das Recht des Betriebsrats, Frau-
enförderpläne vorzuschlagen und diese zum Gegenstand der Personalplanung zu machen,
über die der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat zu beraten hat (§ 92 Abs. 3 BetrVG). Zudem ge-
hört es künftig zu den Aufgaben des Betriebsrats, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
fördern (§ 80 Abs. 1 Nr. 2b BetrVG).

Der verstärkten Einbindung junger Arbeitnehmer in die betriebliche Mitbestimmung dient die
Stärkung der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Die Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen werden bereits mittelbar von den neuen anpassungsfähigen Betriebsratsstrukturen und
Regelungen zur erleichterten Betriebsratsbildung profitieren. Denn wo es mehr Betriebsräte
gibt, wird es auch mehr Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) geben. Das verein-
fachte Wahlverfahren gilt auch für die JAV. Da auch die Anforderungen an die JAV gestiegen
sind, werden durch eine Absenkung der für die Zahl der Mitglieder der JAV maßgeblichen
Grenzzahl der beschäftigten jugendlichen Arbeitnehmer und Auszubildenden die JAV vergrö-
ßert werden. Die JAV erhält das Recht, in Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern auch ei-
gene Ausschüsse zu bilden. Ein neues Recht der JAV ist es, die Übernahme von Auszubilden-
den in ein Arbeitsverhältnis beim Betriebsrat zu beantragen. Da immer öfter Ausbildungs-fragen
konzerneinheitlich gelöst werden, soll auch eine einheitliche Vertretung aller jugendlicher Ar-
beitnehmer und Auszubildenden im Konzern ermöglicht werden.
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Die zunehmende Zahl an Gewalttaten mit rechtsradikalem Hintergrund, die gegenüber Auslän-
dern und sozialen Randgruppen verübt werden, ist ein gesellschaftspolitisches Thema auch in
den Betrieben. Es muss daher auch dort offensiv angegangen werden, um fremdenfeindliche
Übergriffe zu verhindern. Um dies zu erreichen, werden folgende Regelungen getroffen: Die
Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wird Thema auf Betriebs-, Abteilungs-
sowie Betriebsräteversammlungen. Der Betriebsrat sowie die JAV erhalten das Recht, Maß-
nahmen zur Bekämpfung ausländerfeindlicher Tendenzen im Betrieb zu beantragen. Ein Zu-
stimmungsverweigerungsrecht bei personellen Einzelmaßnahmen (§ 99 Abs. 2 Nr. 6 BetrVG)
sowie ein ausdrückliches Antragsrecht auf Entfernung aus dem Betrieb bei ausländerfeindlicher
Betätigung eines Arbeitnehmers (§ 104 Satz 1 BetrVG) sind wirksame Instrumente des Be-
triebsrats zur Bekämpfung rassistischer oder fremdenfeindlicher Tendenzen im Betrieb.

Wahlordnungen zur Durchführung des Betriebsverfassungsgesetzes

83.   Aufgrund der durch das Gesetz zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes vorgenom-
menen grundlegenden Änderungen des Wahlrechts sind die Wahlordnungen zur Durchführung
der Betriebsratswahlen und der Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung (Erste Ver-
ordnung zur Durchführung des Betriebsverfassungsgesetzes - in Kraft getreten am
15. Dezember 2001), zur Durchführung der Wahlen zur Bordvertretung und des Seebetriebs-
rats (Zweite Verordnung zur Durchführung des Betriebsverfassungsgesetzes - in Kraft getreten
im Februar 2002) und zur Durchführung der Betriebsratswahlen in den Postunternehmen
(Wahlordnung Post - in Kraft getreten im Februar 2002) neugefasst worden.

Schwerpunkte der neuen Wahlordnungen sind:
- Die Aufhebung der Gruppen der Arbeiter und Angestellten mit der Folge, dass alle Arbeit-

nehmer den Betriebsrat, die Bordvertretung und den Seebetriebsrat gemeinsam wählen.
- Die anteilmäßige Vertretung des Geschlechts in der Minderheit im Betriebsrat, in der Ju-

gend- und Auszubildendenvertretung, der Bordvertretung und im Seebetriebsrat.
- Das Vereinfachte Wahlverfahren für Betriebsräte und Jugend- und Auszubildendenvertre-

tungen in Kleinbetrieben.
- Die Möglichkeit, die im Betrieb vorhandene Informations- und Kommunikationstechnik im

Rahmen der Wahlen zum Betriebsrat, zur Jugend- und Auszubildendenvertretung, zur
Bordvertretung und zum Seebetriebsrat zu nutzen.

- Die neue Wahlordnung Post enthält die für die Durchführung der Betriebsratswahlen in den
Postunternehmen notwendigen Sondervorschriften, die berücksichtigen, dass in den Post-
unternehmen der Betriebsrat von zwei Gruppen, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern sowie den Beamtinnen und Beamten, gewählt wird.
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Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen
(Hochschullehrerprivileg)

84.   Ziel dieser Änderung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes ist es, den Wissens- und
Technologietransfer zwischen Hochschulen und Wirtschaft zu fördern. Zu diesem Zweck soll
den Hochschulen die Möglichkeit eröffnet werden, alle wirtschaftlich nutzbaren Erfindungen der
Beschäftigten schützen zu lassen und stärker als bisher einer industriellen Verwertung zuzufüh-
ren. Gleichzeitig sollen alle Hochschulerfinder durch eine Besserstellung bei der Erfinderver-
gütung motiviert werden, aktiv an der Schutzrechtserlangung und Verwertung ihrer Erfindungen
mitzuwirken.

Erreicht werden soll dies durch eine Anpassung der Rechte an Erfindungen von Hochschulleh-
rern an die veränderten Rahmenbedingungen der Hochschulforschung. Die Sonderstellung von
Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen Assistenten bei den wissenschaftlichen Hoch-
schulen nach geltendem Recht soll aufgehoben werden. Bisher sind Erfindungen von Professo-
ren, Dozenten und wissenschaftlichen Assistenten bei den wissenschaftlichen Hochschulen
sog. freie Erfindungen. Die betreffenden Personen können selbst entscheiden, ob sie ihre Er-
findungen durch ein Patent- oder Gebrauchsmusterrecht schützen lassen und verwerten. Ar-
beitnehmer im privaten und öffentlichen Dienst sowie Beamte und Soldaten sind hingegen ver-
pflichtet, ihre Diensterfindungen dem Arbeitgeber zu melden. Dieser hat dann das Recht, die
Erfindung in Anspruch zu nehmen. Hierdurch gehen alle vermögenswerten Rechte an der Er-
findung auf den Arbeitgeber über. Durch die Gesetzesänderung soll der genannte Personen-
kreis den übrigen Arbeitnehmern grundsätzlich gleichgestellt werden. Dem Grundrecht auf For-
schungsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) soll durch Sonderbestimmungen Rechnung getragen wer-
den.
Die Gesetzesänderung ist am 7. Februar 2002 in Kraft getreten.

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (Gesamtreform)

85.   Innovationen sind die Voraussetzung für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit einer
Volkswirtschaft. Das seit 1957 weitgehend unverändert geltende Gesetz über Arbeitnehmerer-
findungen regelt im Wesentlichen den Übergang der Rechte an einer Diensterfindung auf den
Arbeitgeber und den daraus resultierenden Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers. Die
Grundprinzipien des deutschen Arbeitnehmererfinderrechts haben sich bewährt. Mehr als 80 %
aller Patentanmeldungen in der Bundesrepublik Deutschland stammen von Unternehmen und
gehen damit auf Arbeitnehmer zurück. Ein handhabbares Recht der Arbeitnehmererfindungen,
das die Interessen sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer angemessen berücksich-
tigt, ist eine unerlässliche Grundlage für Forschung und Entwicklung.
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Gleichwohl ist in der Vergangenheit Kritik an den Regelungen des Arbeitnehmererfindungsge-
setzes geübt worden. Dabei bestand zwischen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite ein
Konsens dahingehend, das Arbeitnehmererfindungsgesetz von nicht mehr erforderlichen Ver-
fahrensregelungen zu befreien und das komplizierte Vergütungssystem zu vereinfachen.
Der vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung und vom Bundesministerium der Ju-
stiz erarbeitete Entwurf eines Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen verfolgt zwei Zielrich-
tungen: Die Novellierung soll neue Anreize für mehr Erfindungsmeldungen der Arbeitnehmer
schaffen und die komplizierten und zum Teil bürokratischen Verfahren des Arbeitnehmererfin-
dungsgesetzes vereinfachen. Erreicht werden sollen diese Ziele im Wesentlichen durch eine
frühere Auszahlung und Pauschalierung der Erfindervergütung und durch Erleichterungen bei
der Meldung und Inanspruchnahme von Erfindungen sowie durch den Wegfall der Anmelde-
verpflichtung des Arbeitgebers.

Änderung des Seemannsgesetzes und anderer Gesetze

86.   Es ist vorgesehen, die in den Jahren 1999 und 2000 erlassenen EG-Richtlinien zum Ar-
beitszeitschutz von Seeleuten (einschließlich Seefischern), durch die für diese Beschäftigten
arbeitszeitrechtliche und urlaubsrechtliche Mindeststandards eingeführt wurden, durch Ände-
rungen des Seemannsgesetzes in nationales Recht umzusetzen.
Dementsprechend sieht der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Seemannsgesetzes und
anderer Gesetze u. a. vor:

- Einführung einer Höchstarbeitszeit von 14 Stunden täglich und 72 Stunden wöchentlich so-
wie einer Mindestruhezeit von zehn Stunden täglich und 77 Stunden wöchentlich. In Notfäl-
len darf von diesen Vorschriften abgewichen werden.

- Begrenzung der Wochenarbeitszeit für Seefischer auf 48 Stunden im Zwölf-Monats-
Durchschnitt mit Tariföffnungsklausel.

- Vollständige Einbeziehung der Offiziere sowie Einbeziehung des Kapitäns, wenn dieser
Wachdienst leistet, in die Regelungen zur Arbeitszeit.

- Anhebung des Mindestalters für eine Beschäftigung in der Seefahrt von 15 auf 16 Jahre.
- Einführung einer Anordnungsermächtigung für Arbeitsschutzbehörden bei Verstößen gegen

Arbeitszeitbestimmungen.

Die für Seeleute zum Teil günstigeren Vorschriften des geltenden Rechts bleiben bestehen.

Im Rahmen des Gesetzes sollen auch die arbeitsrechtlichen Bestimmungen über den Betriebs-
übergang (§ 613a BGB, § 324 Umwandlungsgesetz) ergänzt werden:
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Entsprechend einer geänderten EG-Richtlinie wird die Pflicht des bisherigen Arbeitgebers oder
des neuen Betriebsinhabers geregelt, die von einem Betriebsübergang betroffenen Arbeitneh-
mer über den Grund und die Folgen des Übergangs zu unterrichten. Ausdrücklich geregelt wird
das Recht des Arbeitnehmers, dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses zu widersprechen.

Das Gesetz soll noch in dieser Legislaturperiode in Kraft treten.

2. Arbeitsschutz

87.   Durch eine konsequente Prävention bei der Arbeit kann in den Betrieben eine zusätzliche
Wertschöpfung erheblichen Umfangs erzielt werden. Hinzu kommen ersparte Aufwendungen
der Kranken- und Rentenversicherung für Krankenbehandlung, Rehabilitation und Frühverren-
tung wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit. Durch rechtzeitige und wirksame Arbeitsschutz-
maßnahmen werden darüber hinaus die Motivation und das Engagement der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verbessert.

Ein effektiver Arbeitsschutz erspart den Beschäftigten und ihren Angehörigen nicht nur viel
Leid, sondern trägt auch maßgeblich dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu stär-
ken und die Gesellschaft zu entlasten.

Die Bundesregierung betreibt auch weiterhin die Fortentwicklung des Arbeitsschutzrechts sowie
die Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten im Arbeitsschutz durch Forschung, Information
und Beratung, um notwendige weitere Verbesserungen und die Anpassung an aktuelle Ent-
wicklungen, insbesondere im Hinblick auf den raschen technischen Wandel, zu erreichen.

Der Einfluss europäischer Vorschriften

88.   Nach der Aufzugsrichtlinie und der Richtlinie für Geräte und Schutzsysteme zur bestim-
mungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen werden nunmehr mit der
Druckgeräterichtlinie nahezu alle nach geltendem nationalen Recht zu den überwachungsbe-
dürftigen Anlagen zählenden Geräte und Anlagen hinsichtlich der Beschaffenheit durch euro-
päische Rechtsvorschriften geregelt. Damit ist der Prozess der europäischen Harmonisierung
im Bereich der Verordnungen nach § 11 Gerätesicherheitsgesetz im Wesentlichen abgeschlos-
sen. Für die wenigen Geräte oder Anlagen, die bisher von den Anwendungsbereichen der
Richtlinien nach Artikel 95 des EG-Vertrages noch nicht erfasst werden, sind die sich aus der
Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie ergebenden Mindestanforderungen zum betrieblichen Arbeits-
schutz einzuhalten. Diese Richtlinie erging auf der Grundlage von Art. 137 EG-Vertrag.
Der Betrieb der überwachungsbedürftigen Anlagen und sonstigen Arbeitsmittel wird derzeit in
zahlreichen Rechts- und Unfallverhütungsvorschriften geregelt. Im Rahmen einer zukünftigen
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Betriebssicherheitsverordnung sollen diese bestehenden nationalen Betriebsvorschriften zu-
sammengefasst werden. Diese Zusammenfassung soll zu einem einheitlichen, für den Betrei-
ber überschaubaren Regelwerk und zur Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus füh-
ren.

Initiative „Neue Qualität der Arbeit“

89.   In seiner Rede anlässlich der Eröffnung des 27. Internationalen Kongresses für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin am 14. Mai 2001 in Düsseldorf hat Bundesminister Walter Riester
die Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Themenfelder der Initiative
sind neben klassischen Arbeitsschutzthemen wie Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren auch die für die Bewältigung der Herausfor-
derungen des globalen Wandels wichtigen Gestaltungsbereiche des lebenslangen Lernens, der
Gestaltung von Innovationen mit älteren Arbeitnehmern, der Arbeitszufriedenheit und der Ver-
einbarung von Familie und Beruf.

Damit greift die Bundesregierung die Zielsetzung der sozialpolitischen Agenda auf. Bis zum
Jahr 2010 soll die Europäische Union „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissens-
basierten Wirtschaftsraum der Welt“ gemacht werden. Ähnliche Strategien und Initiativen sind
in anderen EU-Mitgliedstaaten wie Dänemark, Finnland, Großbritannien, den Niederlanden und
Schweden bereits auf den Weg gebracht.

Die Initiative der Bundesregierung will das vielfältig vorhandene Wissen um die Möglichkeiten
der Gestaltung von Arbeitsbedingungen, Qualifizierungskonzepten u. a. breit verfügbar machen
und die zahlreichen in Methodik und Zielrichtung unterschiedlichen Aktivitäten der verschiede-
nen Akteure bündeln und koordinieren.

Hierzu gibt es drei strategische Ansätze:
1. Eine breite gesellschaftliche Diskussion zum Thema „Wie wollen wir morgen arbeiten?“.
2. Die Vereinbarung von branchenbezogenen Aktivitäten.
3. Die Verabredung branchenübergreifenden gemeinsamen Handelns.

Der erste strategische Ansatz sieht vor, eine Diskussion darüber zu führen, wie sich der Struk-
turwandel der Arbeit konkret gestaltet, welche Konsequenzen dies hat und welche Gestal-
tungsfelder vorrangig sind.

Der zweite strategische Ansatz, die Vereinbarung von branchenbezogenen Aktivitäten, wird mit
der Bauwirtschaft vorbereitet. Eine solche Vorgehensweise ist auch für andere Branchen, z. B.
das Hotel- und Gaststättenwesen oder den Bereich Heilen und Pflegen, denkbar.
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Im dritten strategischen Ansatz sollen Probleme angegangen werden, die branchenübergrei-
fend verbreitet und deshalb auch besser branchenübergreifend gelöst werden können. Den
Anfang macht das gerade für den Wandel der Arbeitswelt wichtige Thema „Gesundheitsrisiken
aus psychischen Fehlbelastungen“. Hier haben sich die wichtigsten Akteure, wie Bundesländer,
Unfallversicherungsträger, Sozialpartner, Krankenkassen und Bund auf ein abgestimmtes Vor-
gehen verständigt. Ein gleiches Vorgehen ist denkbar zur Entwicklung und Umsetzung von
Konzepten des lebenslangen Lernens oder zur Gestaltung einer menschengerechten Arbeits-
organisation.

90.   Die Unfallverhütungsvorschriften der Unfallversicherungsträger sind im Vorschriftensystem
der Bundesrepublik Deutschland neben den staatlichen Vorschriften eine weitere Säule des Ar-
beitsschutzes. Ihre Bedeutung geht über die Unfallversicherung hinaus; sie werden z. B. auch
bei der Ausfüllung oder Konkretisierung von Gesetzen herangezogen. Aufgrund der techni-
schen Weiterentwicklung ist auch eine ständige Weiterentwicklung der Vorschriftenwerke der
Unfallversicherungsträger erforderlich. Von 1999 bis 2001 wurden den gewerblichen Berufsge-
nossenschaften zwei, den Eigenunfallversicherungsträgern eine und den landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften siebzehn neue Unfallverhütungsvorschriften grundsätzlich genehmigt.
Zudem wurden acht Unfallverhütungsvorschriften von Einzelberufsgenossenschaften in dem
Zeitraum außer Kraft gesetzt.

Gerätesicherheit

91.   Das novellierte Gerätesicherheitsgesetz ist am 31. Dezember 2000 in Kraft getreten. Der
wesentliche Inhalt dieser Gesetzesänderung ist der Systemwechsel bei der technischen Über-
wachung von überwachungsbedürftigen Anlagen. Das bestehende personenbezogene Prüf-
und Sachverständigenwesen wird durch ein organisationsbezogenes Prüfwesen abgelöst. Die
Prüfungen für überwachungsbedürftige Anlagen werden künftig nicht mehr von amtlichen oder
amtlich für diesen Zweck anerkannten Sachverständigen, sondern von „zugelassenen Überwa-
chungsstellen“ vorgenommen. Die Anforderungen, denen diese zugelassenen Überwachungs-
stellen genügen müssen, entsprechen der Struktur der benannten Stellen nach den EG-
Richtlinien, deren Rechtsgrundlage Artikel 95 des EG-Vertrages ist. Die Akkreditierung erfolgt
durch ein im Gesetz geregeltes Verfahren, das nach bundeseinheitlichen Kriterien von den zu-
ständigen Länderbehörden durchgeführt wird. Die Länder werden nach dem Gesetz ermächtigt,
weitere Anforderungen festzulegen, denen die Prüfstellen genügen müssen, um als zugelasse-
ne Überwachungsstellen benannt werden zu können. Die Akkreditierung dieser Prüfstellen wird
für alle Länder von der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik durchgeführt.
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Maßnahmen zur verbesserten Umsetzung des Arbeitssicherheitsgesetzes

92.   Bis Ende der 90er Jahre haben die Unfallversicherungsträger ihre Unfallverhütungsvor-
schriften in der Weise geändert, dass alle Unternehmen, unabhängig von der Anzahl ihrer Be-
schäftigten zur Gewährleistung einer sicherheitstechnischen und betriebärztlichen Betreuung
ihrer Arbeitnehmer verpflichtet sind. Der Schwerpunkt in der 14. Legislaturperiode lag deshalb
darin, neue Konzepte für die Kleinbetriebsbetreuung zu erarbeiten, zu erproben und langfristig
umzusetzen. Die Unfallversicherungsträger haben hierfür unterschiedliche Lösungen entwik-
kelt. Das sog. „Unternehmermodell“ in seinen verschiedenen Ausprägungen stellt eine Betreu-
ungsform für Kleinbetriebe dar. Darüber hinaus gibt es weitere Regelungen, die nicht auf starre
Einsatzzeitenkonzepte zurückgehen, sondern sich stärker am tatsächlichen Unterstützungsbe-
darf des einzelnen Betriebes orientieren. Nachdem die alternativen Betreuungskonzepte zu-
nächst Eingang in die sicherheitstechnische Betreuung fanden, werden seit einigen Jahren zu-
nehmend auch alternative Modelle für die betriebsärztliche Betreuung entwickelt und erprobt.

Moderner Arbeitsschutz erfordert gut ausgebildete Arbeitsschutzexperten. Die Ausbildungskon-
zeption der Fachkräfte für Arbeitssicherheit wurde deshalb grundlegend überarbeitet und an die
neuen Anforderungen im Arbeitsschutz angepasst. Seit dem Frühjahr 2001 werden sukzessive
Kurse nach der neuen Ausbildungskonzeption angeboten.

Zur Qualitätssicherung sicherheitstechnischer und betriebsärztlicher Beratungsleistungen ha-
ben der Verein Deutscher Sicherheitsingenieure e. V. und der Verband Deutscher Betriebs-
und Werksärzte e. V. Gesellschaften zur Qualitätssicherung gegründet, die eine Begutachtung
betrieblicher und überbetrieblicher Dienste auf freiwilliger Basis anbieten und bei erfolgreicher
Prüfung Gütesiegel ausstellen.

Programm zur Förderung von Modellvorhaben zur Bekämpfung arbeitsbedingter
Erkrankungen

93.   Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung fördert im Rahmen eines eigenstän-
digen Programms Modellvorhaben zur Bekämpfung arbeitsbedingter Erkrankungen. Förder-
schwerpunkte im Berichtszeitraum sind die Kooperation von Unfallversicherungsträgern und
Krankenkassen im Arbeitsschutz, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Call-Centern
und das Modellvorhaben zum Thema „Existenzgründer - gesund und sicher starten“. Innovative
Arbeitsgestaltung - Zukunft der Arbeit

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat in Kooperation mit dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
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im Januar 2001 das Rahmenkonzept „Innovative Arbeitsgestaltung - Zukunft der Arbeit“ vorge-
legt. Die Ziele dieses Rahmenkonzeptes sind insbesondere,
- ganzheitliche und nachhaltige Lösungen für die Unternehmens- und Arbeitsorganisation zu

entwickeln und zu erproben, die eine Balance zwischen menschengerechter Gestaltung von
Arbeit, Unternehmenserfolg und Beschäftigungsentwicklung ermöglichen,

- Lösungsansätze und Strategien zu entwickeln, die den arbeitenden Menschen Orientierung
sowie Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für die sich rasch wandelnde Arbeits-
welt eröffnen,

- mit Forschung und Entwicklung Anstöße für die Verwirklichung von Chancengleichheit in
Betrieben in der Arbeitswelt für Menschen mit unterschiedlichen sozialen und individuellen
Voraussetzungen zu geben und

- die breite Anwendung von (Forschungs-)Ergebnissen und Konzepten zur Arbeits- und Un-
ternehmensorganisation, die einem ganzheitlichen Innovationsansatz folgen, zu unterstützen
und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Forschung sowie zwi-
schen den Wissenschaftsdisziplinen zu intensivieren.

Die zu bearbeitenden Forschungsthemen werden in folgenden Handlungsfeldern dargestellt:

1. Handlungskompetenz und Beschäftigungsfähigkeit entfalten und erhalten
2. Unternehmensentwicklung nachhaltig gestalten
3. Chancengleichheit fördern und ungenutzte Potenziale erschließen
4. Neue Wege der Umsetzung und des Transfers beschreiten.

3. Arbeitszeitflexibilisierung

94.   Arbeitszeitflexibilisierung ist mehr denn je ein zentrales Thema. Die Globalisierung der
Märkte und Unternehmen, die rasant wachsende Mobilität von Wissen, Kapital und Produktion
sowie der Wandel in der Gesellschaft beeinflussen auch die Entwicklung bei der Arbeitszeitge-
staltung. Das Arbeitszeitgesetz eröffnet Tarifvertragsparteien, Betriebspartnern, Arbeitgebern
und Arbeitnehmern unter Berücksichtigung des Arbeitnehmerschutzes den erforderlichen Ge-
staltungsspielraum, um auf diese Entwicklung reagieren zu können.

Neben den klassischen Formen der flexiblen Arbeitszeit (Nacht- und Schichtarbeit, Sonn- und
Feiertagsarbeit, Samstagsarbeit, Überstundenarbeit und Teilzeitarbeit) haben in den letzten
Jahren die „eigentlichen“ flexiblen Arbeitszeitmodelle (mit Arbeitszeitkonten) an Bedeutung ge-
wonnen. Sie gelten als Modelle der Zukunft. Flexibilisierung in Form von Arbeitszeitkonten gibt
es heute in 55 % der Großbetriebe mit über 500 Beschäftigten und 21 % der Kleinbetriebe mit
weniger als 20 Beschäftigten. In Deutschland ist heute jeder dritte abhängig Beschäftigte unter
den Bedingungen eines Arbeitszeitkontenmodells tätig. (Studie des ISO-Instituts Köln: „Arbeits-
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zeit 99“). Nahezu alle tarifvertraglichen Regelungen über die Arbeitszeit sehen Flexibilisie-
rungsmöglichkeiten vor. Der Regelfall ist die Möglichkeit der ungleichmäßigen Verteilung der
Arbeitszeit auf die Tage, Wochen oder Jahreszeiten. Der Ausgleichszeitraum, innerhalb dessen
die durchschnittliche Arbeitszeit erreicht sein muss, beträgt meist zwölf Monate; in einigen Ta-
rifbereichen geht er auch darüber hinaus. Mit der Arbeitszeitflexibilisierung ist auf Betriebsebe-
ne die Vereinbarung einer beweglichen Jahresarbeitszeit möglich. Es besteht aber noch ein er-
hebliches Potential, die Nutzung von flexiblen Arbeitszeitmodellen weiter auszudehnen.

Die Gestaltung der Arbeitszeit ist eines der im Rahmen des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung
und Wettbewerbsfähigkeit behandelten Themen. Im Rahmen des 3. Spitzengesprächs beim
Bundeskanzler am 6. Juli 1999 haben Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite übereinstimmend
erklärt, dass sie für eine differenzierte und flexibilisierte Arbeitszeitpolitik und den beschäfti-
gungswirksamen Abbau von Überstunden eintreten. Bei der Arbeitszeit stehen danach die tarif-
lichen Vereinbarungen von Arbeitszeitkorridoren, Jahresarbeitszeiten, die Schaffung von Jah-
res-, Langzeit- und Lebensarbeitszeitkonten sowie eine bessere Verknüpfung von Arbeit und
betrieblicher Fort- und Weiterbildung im Mittelpunkt. Die Tarifvertragsparteien werden - so die
gemeinsame Erklärung - sofern noch nicht geschehen, entsprechende Vereinbarungen anstre-
ben. Diese Absicht ist in den Erklärungen der Bündnispartner vom 9. Januar und 10. Juli 2000
noch einmal bekräftigt worden. Zuletzt wurde am 4. März 2001 vereinbart, dass die in einigen
Bereichen anfallende hohe Zahl regelmäßiger Überstunden zugunsten zusätzlicher Beschäfti-
gung verringert werden muss und Tarifparteien und Betriebspartner aufgefordert sind, dafür
alle vorhandenen Instrumente (Neueinstellungen; flexibilisierte Arbeitszeitpolitik, d. h. Jahres-,
Langzeit- und Lebensarbeitszeitkonten; investive Arbeitszeitpolitik; Teilzeitarbeit; befristete Ar-
beitsverhältnisse) zu nutzen. Die Bündnispartner wollen sich regelmäßig über die Entwicklung
unterrichten lassen und Initiativen und Maßnahmen verabreden, die zur Zielerreichung beitra-
gen.

Die Entwicklung zu einer modernen Informations- und Wissensgesellschaft und die dadurch
bedingte Zunahme der Arbeitszeitflexibilisierung wird in Zukunft gerade auch mit Blick auf eine
menschengerechte Gestaltung der Arbeitszeit zu beobachten und zu bewerten sein.
Menschengerechte Arbeitsbedingungen fördern die Gesundheit, Qualifikation, Motivation,
Kreativität und Innovationsfähigkeit der Beschäftigten und sind somit unverzichtbar, damit Un-
ternehmen und die Volkswirtschaft als Ganzes im globalen Wettbewerb bestehen können.

Intelligente betriebliche Arbeitszeitlösungen, die die Interessen der Betriebe und der Beschäf-
tigten berücksichtigen, können einen Beitrag zur Verbesserung der Attraktivität des Wirt-
schaftsstandortes Deutschland, zur Beschäftigungssicherung und zur Schaffung neuer Arbeits-
plätze, zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Arbeitszufriedenheit leisten.
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Tarifvertragsparteien und Betriebspartner sind aufgefordert, in diesem Sinne ihre Aktivitäten
fortzusetzen.



- 100 -

- 101 -

IV. Alterssicherung, Altersvorsorgevermögen

1. Modernisierung der Alterssicherung

95.   Die im Umlageverfahren finanzierte gesetzliche Rentenversicherung hat sich als erste
Säule der Alterssicherung bewährt. Ihre Aufgabe ist es, Arbeitnehmern bei einem Ausscheiden
aus dem Erwerbsleben infolge Alters oder infolge vorzeitiger Invalidität eine Lohnersatzleistung
und im Todesfalle den Hinterbliebenen eine Unterhaltsersatzleistung auf der Grundlage der im
Erwerbsleben versicherten Entgelte zu gewährleisten.

Wie andere Alterssicherungssysteme muss sich allerdings auch die Rentenversicherung den
Herausforderungen stellen, die sich insbesondere aus der demografischen Entwicklung der Be-
völkerung ergeben. Das Zahlenverhältnis von Personen im erwerbsfähigen Alter zu Personen
im nicht mehr erwerbsfähigen Alter, definiert als das Verhältnis der 20- bis unter 65-Jährigen zu
den 65-Jährigen und Älteren, wird sich erheblich verändern - von heute 3,8 zu 1 auf 2,1 zu 1 im
Jahr 2030. Dies bedeutet: Wenn nichts geschieht, dann werden die Lasten für die Beitrags-
zahler immer größer.

Mit der in der ersten Jahreshälfte 2001 verabschiedeten Rentenreform wurde die Alterssiche-
rung daher grundlegend modernisiert. Der Beitragssatz zur Rentenversicherung wird bei einem
angemessenen Leistungsniveau langfristig stabilisiert. Ergänzend werden in Zukunft zu den
Leistungen der Rentenversicherung Einkünfte aus kapitalgedeckter Altersvorsorge treten, de-
ren flächendeckender Aufbau staatlich massiv gefördert wird. Hinzu kommt die Verbesserung
der Altersicherung von Frauen sowie die Einführung einer bedarfsorientierten Grundsicherung
zur Verhinderung von verschämter Altersarmut. Das bislang ungelöste Problem verschämter
Armut im Alter ist vor allem darauf zurück zu führen, dass ältere Menschen Sozialhilfeansprü-
che nicht geltend machen, weil sie den Unterhaltsrückgriff auf ihre Kinder fürchten.

2. Reformkonzeption

96.   Von Beginn an waren zwei Grundsätze für die Entwicklung der Konzeption einer langfristig
tragfähigen Reform unverzichtbar:

- Sicherheit der Renten für die Älteren und die Gewissheit, dass die Renten auch in Zukunft
weiter steigen.

- Bezahlbarkeit der Alterssicherung bei einem angemessenen Leistungsniveau für die Jünge-
ren.
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Daraus ergaben sich für die Reform zwei zentrale Ziele:

Begrenzung des Beitragssatzanstiegs
Der Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung muss dauerhaft so stabilisiert werden,
dass er selbst im Jahr 2030 nicht über 22 % liegt. So werden Akzeptanz und Zukunftsfestigkeit
der Rentenversicherung wiederhergestellt und gesichert. Zugleich leistet ein stabiler Beitrags-
satz einen wesentlichen Beitrag zur Begrenzung der Lohnnebenkosten und damit zu mehr
Wachstum und Beschäftigung.

Flächendeckender Aufbau eines zusätzlichen Standbeins für die Alterssicherung
Die gesetzliche Rentenversicherung als wichtigste Säule für die Alterssicherung wird um eine
freiwillige kapitalgedeckte Altersvorsorge ergänzt. Nur so kann der Lebensstandard im Alter für
die künftigen Rentner gesichert und erhöht werden.

3. Aussetzung der Kernpunkte der „Rentenreform 1999“ der früheren
Bundesregierung

97.   Mit diesen Zielen war das noch unter der Vorgängerregierung verabschiedete Rentenre-
formgesetz 1999 (RRG 1999) nicht zu vereinbaren. Im RRG 1999 wurde nicht gefragt, wie län-
gerfristig ein Ausgleich für das durch verminderte Rentenanpassungen abgesenkte Leistungs-
niveau der gesetzlichen Rentenversicherung ermöglicht werden kann. Umsoweniger gab es ein
Konzept, nach dem langfristig sogar eine höhere Gesamtleistung aus gesetzlicher Rentenver-
sicherung und zusätzlicher kapitalgedeckter Altersvorsorge erreicht wird. Deshalb wurde der im
RRG 1999 enthaltene sogenannte demografische Faktor, der über die Rentenanpassungsfor-
mel zu einer Senkung des Rentenniveaus führen sollte, durch das Gesetz zu Korrekturen in der
Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte (Korrekturgesetz) vom Dezem-
ber 1998 ausgesetzt. Genauso verfuhr man mit der Neuregelung der Renten wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit, um soziale Härten zu verhindern. Die Aussetzung bedeutete nicht die
sofortige ersatzlose Aufhebung beider Regelungen, sondern die Verschiebung des für den
1. Januar 1999 bzw. für den 1. Januar 2000 vorgesehenen Inkrafttretens auf den 1. Januar
2001. Damit wurde Zeit gewonnen, eine sozial ausgewogenere Reform auf den Weg zu brin-
gen.

4. Erste Schritte zur Konsolidierung der Rentenversicherung

Verhinderung einer Erosion des versicherungspflichtigen Personenkreises

98.   Mit den neuen Bestimmungen zur Scheinselbständigkeit und zur Rentenversicherungs-
pflicht der arbeitnehmerähnlichen Selbständigen (vgl. Tz. 197) sowie mit dem Gesetz zur Neu-
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regelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse (vgl. Tz. 198) wurden nicht nur der so-
ziale Schutz der Betroffenen verstärkt und unfaire Wettbewerbsverzerrungen auf dem Arbeits-
markt verhindert, sondern auch die Beitragsgrundlagen der Sozialversicherung stabilisiert. Oh-
ne diese Maßnahmen wäre eine Modernisierung des Sozialversicherungssystems von vornher-
ein zum Scheitern verurteilt gewesen. Denn solange leicht nutzbare Möglichkeiten bestanden,
sich aus dem System zu verabschieden, hätten sich auch bei der verbesserten Arbeitsmarktsi-
tuation immer wieder Menschen zur Arbeit bereitgefunden, ohne selbst für ihre soziale Siche-
rung zu sorgen.

Rentenanpassung im Jahr 2000 entsprechend der Preisveränderungsrate

99.   Die Rentenanpassungsregelung im Jahr 2000 entsprechend der Preissteigerungsrate des
Vorjahres nach dem Haushaltssanierungsgesetz vom Dezember 1999 war ein erster Schritt,
die Rentenversicherung langfristig auf eine solide Basis zu stellen und ein notwendiger Beitrag
der Rentner und Rentnerinnen für die Konsolidierung und Stabilisierung des Rentensystems.

Entlastung von der Finanzierung allgemeiner Staatsaufgaben

100.   Zu der durch das Korrekturgesetz zum 1. Juni 1999 eingeführten Beitragszahlung des
Bundes für Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung (aus Mitteln der er-
sten Stufe der ökologischen Steuerreform) kamen die Einnahmen aus den weiteren Stufen der
ökologischen Steuerreform, die ebenfalls mit dem Haushaltssanierungsgesetz vom Dezember
1999 beschlossen wurden. Die Beitragszahler werden somit von der Finanzierung allgemeiner
Staatsaufgaben entlastet; die Akzeptanz der gesetzlichen Rentenversicherung wird durch die
solidarische Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben gestärkt.

Die Beitragszahlung des Bundes für Kindererziehungszeiten und die aus Ökosteuermitteln fi-
nanzierte Erstattung einigungsbedingter Leistungen und sonstiger Fremdleistungen in der
Rentenversicherung ermöglichten es, den Beitragssatz zum 1. April 1999 von 20,3 % auf
19,5 % zu senken. Der Trend immer weiter ansteigender Beitragssätze - zwischen 1996 und
1998 war der Beitragssatz bereits von 19,2 % auf 20,3 % angestiegen - konnte damit gebro-
chen werden. Weitere Senkungen zum 1. Januar 2000 auf 19,3 % und zum 1. Januar 2001 auf
19,1 % wurden durch diese Maßnahmen erreicht. Durch das Gesetz zur Bestimmung der
Schwankungsreserve in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten wurde die
vorgeschriebene Höhe der Schwankungsreserve auf 80 % einer Monatsausgabe abgesenkt, so
dass der Beitragssatz im Jahr 2002 stabil bleibt.

Die seit dem Regierungswechsel erreichte Senkung des Rentenversicherungsbeitrags um ins-
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gesamt 1,2 Beitragssatzpunkte bedeutet eine jährliche Entlastung von rd. 12,6 Mrd. Euro für
die Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

5. Schwerpunkte der Rentenreform

101.   Als erster Teil der Reform ist die Neuregelung der Renten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit bereits zum 1. Januar 2001 in Kraft getreten. Die übrigen Reformmaßnahmen sind im
(zustimmungspflichtigen) Altersvermögensgesetz und im (zustimmungsfreien) Altersvermö-
gensergänzungsgesetz enthalten.

Langfristig, d. h. mit einer Perspektive von rund 30 Jahren, wird im Sinne einer nachhaltigen
Politik der Beitragssatz zur Rentenversicherung in Dimensionen gehalten, mit denen die Gene-
ration der Erwerbstätigen nicht überfordert wird. Gleichzeitig wird aber auch erreicht, dass die
staatlich organisierte Alterssicherung für die nicht mehr erwerbstätige Generation ein Einkom-
mensniveau sicherstellt, das eine annähernde Aufrechterhaltung des im Erwerbsleben erreich-
ten Lebensstandards gewährleistet. Das Rentenniveau, bezogen auf Leistungen der gesetzli-
chen Rentenversicherung, wird 2030 zwischen 67 % und 68 % liegen. Der Beitragssatz bleibt
bis zum Jahre 2020 unter 20 % und steigt bis zum Jahre 2030 nicht über 22 %.

Die langfristige Stabilisierung des Beitragssatzes der gesetzlichen Rentenversicherung ist da-
bei eine wesentliche Voraussetzung dafür, das Vertrauen in die Zukunftsfestigkeit der Renten-
versicherung wiederherzustellen. Zudem leistet ein stabiler Beitragssatz einen wesentlichen
Beitrag zur Begrenzung der Lohnnebenkosten und damit zur Stärkung und Sicherung der wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen. Hierdurch wird eine wichtige Voraussetzung für mehr
Wachstum und Beschäftigung und zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland ge-
schaffen.

Neben der durch Solidarität geprägten gesetzlichen Rente kann sich die Alterssicherung künftig
auf die auf Eigeninitiative basierende, staatlich geförderte zusätzliche Altersvorsorge stützen.
Die Vorteile beider Systeme werden miteinander kombiniert: Das auf solidarische Absicherung
zielende Umlageverfahren mit der Ergiebigkeit der die Kapitalmärkte erschließenden Eigenvor-
sorge. Der Aufbau einer privaten oder betrieblichen Altersvorsorge wird durch Zulagen oder
steuerliche Entlastungen flankiert, die auch und gerade Bezieher kleiner und mittlerer Einkom-
men und Familien mit Kindern besonders unterstützen.

Damit Frauen erleichtert wird, Berufstätigkeit und Kindererziehung zu vereinbaren, werden im
Rahmen der Rentenreform entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen. Die Eingriffe in
die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit durch das RRG 1999 werden korrigiert, die
rentenrechtliche Absicherung jüngerer Versicherter mit lückenhaften Erwerbsverläufen wird
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verbessert und eine bedarfsorientierte Grundsicherung für über 65-Jährige und aus medizini-
schen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte über 18-Jährige eingeführt.

Rückkehr zur lohnorientierten Rentenanpassung

102.   Mit der Rückkehr zur lohnorientierten Rentenanpassung bereits zum 1. Juli 2001 wird si-
chergestellt, dass die Rentnerinnen und Rentner am Wachstum der Wirtschaft beteiligt werden,
wie es in der Lohnentwicklung zum Ausdruck kommt. Veränderungen der Abgabenbelastung,
die nicht die Alterssicherung betreffen, werden in der Anpassungsformel künftig nicht mehr ab-
gebildet. Da langfristig ein angemessener Lebensstandard im Alter nur mit zusätzlicher Alters-
vorsorge erreicht werden kann, werden folgerichtig die Aufwendungen für die zusätzliche Al-
tersvorsorge in der Anpassungsformel berücksichtigt. Ab 2011 beteiligt die Formel sowohl die
Bestandsrentner wie auch die künftigen Rentner durch einen etwas flacheren Rentenanstieg an
den notwendigen Einsparungen, um künftige Mehrausgaben der gesetzlichen Rentenversiche-
rung aufgrund des wachsenden Anteils älterer Menschen moderat abzubremsen und die Bela-
stung der aktiven Generation durch Beiträge zu begrenzen.

6. Förderung der zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge

103.   Die zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge ergänzt die gesetzliche Rente und soll
nicht nur die langfristig vorgesehene moderate Absenkung des Rentenniveaus kompensieren,
sondern zukünftig dazu beitragen, dass der Lebensstandard im Alter stärker dem im Erwerbs-
leben angenähert werden kann. Die Rentner von Morgen werden somit eine höhere Lebens-
standardsicherung als die heutigen Rentner haben, wenn sie mit staatlicher Förderung zusätz-
lich vorsorgen. Zum begünstigten Personenkreis gehören grundsätzlich alle, die in der gesetzli-
chen Rentenversicherung pflichtversichert und im Ergebnis von der begrenzten Absenkung des
Rentenniveaus betroffen sind. Neben den Arbeitnehmern sind dies auch die Bezieher von
Lohnersatzleistungen, wie Arbeitslosen- oder Krankengeld, pflichtversicherte Pflegepersonen
oder nichterwerbstätige Eltern während der Kindererziehungszeiten sowie kraft Gesetz oder auf
Antrag versicherungspflichtige Selbständige. Gefördert werden auch diejenigen, die dem Al-
terssicherungssystem der Landwirte angehören. Zum begünstigten Personenkreis gehören
auch die Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes, vorbehaltlich der beabsichtigten, aber noch
nicht abgeschlossenen tariflichen Regelungen für Arbeiter und Angestellte im öffentlichen
Dienst, sowie Beamte und Empfänger von Amtsbezügen. Nicht zum angesprochenen Perso-
nenkreis gehören nicht pflichtversicherte Selbstständige, berufsständisch Versicherte, freiwillig
Versicherte und die überwiegende Zahl der geringfügig Beschäftigten. Außerdem alle Arbeit-
nehmer, die zwar pflichtversichert sind, deren gesetzliche Rente aber durch eine Zusatzversor-
gung auf ein beamtenähnliches Gesamtversorgungsniveau aufgestockt wird, so dass sich die
Verringerung des Rentenniveaus auf sie nicht auswirkt.
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Die zusätzliche Altersvorsorge ist keine Pflichtversicherung. Es handelt sich um eine freiwillige
Absicherung, für die durch eine massive Förderung ein kräftiger Anreiz zum Einstieg gegeben
wird. Ähnlich wie beim Familienleistungsausgleich mit Kinderfreibetrag und Kindergeld ist die
Altersvorsorgeförderung als kombinierte Zulagen-/Sonderausgabenregelung im Einkommens-
teuerrecht ausgestaltet. Dadurch wird sichergestellt, dass auch Berechtigte mit geringen Ein-
kommen und kinderreiche Familien eine ausreichende Förderung erhalten.

104.   Die Förderung setzt im Jahre 2002 ein und wird bis zum Jahr 2008 in vier Schritten stu-
fenweise aufgebaut. Als Altersvorsorgeaufwand kann danach unabhängig vom individuellen
Einkommen ein Betrag bis zu folgender Höhe jährlich als Sonderausgaben steuerlich geltend
gemacht werden:
- 2002 und 2003 bis zu 525 Euro
- 2004 und 2005 bis zu 1 050 Euro
- 2006 und 2007 bis zu 1 575 Euro
- ab 2008 bis zu 2 100 Euro

Der Altersvorsorgeaufwand setzt sich aus Eigenbeiträgen und Zulagen zusammen. Zur Entla-
stung der Bürger zahlt der Berechtigte nur seine Eigenbeiträge, die staatliche Zulage wird auf
Antrag des Berechtigten von der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte als zentraler Stelle
unmittelbar auf den begünstigten Vertrag gutgeschrieben. Die Höhe der Zulagen ist abhängig
von Familienstand und Kinderzahl. Ist die Steuerersparnis durch den Sonderausgabenabzug
höher als die bereits gezahlten Zulagen, wird die Differenz dem Steuerpflichtigen im Rahmen
der Einkommensteuerveranlagung zusätzlich gutgeschrieben. Die Zulage verbleibt auf dem
Anlagekonto.

Die Zulage setzt sich zusammen aus einer Grundzulage und einer Kinderzulage. Die Grundzu-
lage beträgt
- 2002 und 2003 bis zu 38 Euro,
- 2004 und 2005 bis zu 76 Euro,
- 2006 und 2007 bis zu 114 Euro,
- ab 2008 bis zu 154 Euro.
Bei zusammenlebenden Ehegatten steht die Grundzulage jedem gesondert zu, wenn beide
Ehepartner eigenständige Altersvorsorgeansprüche erwerben. Das gilt auch, wenn zwar nur ein
Ehepartner zum berechtigten Personenkreis gehört, dieser aber seinen Mindesteigenbeitrag
leistet. Dann kann auch der selbst nicht zum begünstigten Personenkreis gehörende
Ehepartner ohne Eigenbeitrag auf einen eigenen Altervorsorgevertrag die staatliche Zulage er-
halten.
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Die Kinderzulage beträgt je Kind, für das dem Berechtigten Kindergeld gezahlt wird
- 2002 und 2003 bis zu 46 Euro,
- 2004 und 2005 bis zu 92 Euro,
- 2006 und 2007 bis zu 138 Euro,
- ab 2008 bis zu 185 Euro .
Für Kinder von zusammenlebenden Ehegatten steht dabei die Kinderzulage grundsätzlich der
Mutter zu, es sei denn die Eltern beantragen, dass diese dem Vater zugerechnet wird.

Die Zulagen vermindern sich entsprechend, wenn nicht der nachfolgende Altersvorsorgeauf-
wand (Eigenbeiträge + alle zustehenden Zulagen) als Mindesteigenbeitrag aufgebracht wird:
- 2002 und 2003 in Höhe von 1 vom Hundert,
- 2004 und 2005 in Höhe von 2 vom Hundert,
- 2006 und 2007 in Höhe von 3 vom Hundert,
- ab 2008 jährlich in Höhe von 4 vom Hundert
des in der Rentenversicherung beitragspflichtigen Vorjahreseinkommens bzw. der bezogenen
Besoldung und Amtsbezüge des Vorjahres, höchstens jedoch die als Sonderausgaben ab-
zugsfähigen Beträge.

Auch für den Fall, dass bereits alleine die Zulagen dem vorstehenden Altersvorsorgeaufwand
entsprechen oder ihn sogar übersteigen, muss zur Erlangung der vollen Zulage immer ein nach
der Kinderzahl gestaffelter Sockelbetrag geleistet werden. Dieser Sockelbetrag beträgt in den
Jahren 2002 bis 2004 mindestens
- 45 Euro für Steuerpflichtige, bei denen kein Kind zu berücksichtigen ist,
- 38 Euro für Steuerpflichtige, bei denen ein Kind zu berücksichtigen ist und
- 30 Euro für Steuerpflichtige, bei denen zwei oder mehr Kinder zu berücksichtigen sind
und ab dem Jahr 2005 mindestens
- 90 Euro für Steuerpflichtige, bei denen kein Kind zu berücksichtigen ist,
- 75 Euro für Steuerpflichtige, bei denen ein Kind zu berücksichtigen ist und
- 60 Euro für Steuerpflichtige, bei denen zwei oder mehr Kinder zu berücksichtigen sind.

105.   Die zusätzliche Altersvorsorge soll zu kontinuierlichen, lebenslangen Einkünften im Alter
von hinreichender Höhe führen. Als geförderte Anlageformen sind daher
- private Rentenversicherungen
- Investmentsparpläne und
- Banksparpläne
zugelassen. Auch eine betriebliche Altersversorgung kann in den Durchführungsformen
- der Direktversicherung
- der Pensionskasse und
- des Pensionsfonds (einer neu geschaffenen Vorsorgeform)
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gefördert werden.

Um das Ziel einer dauerhaften, ergänzenden Alterssicherung zu erreichen, unterliegen die An-
lageformen gewissen Sicherheitskriterien.

Dabei ist zu unterscheiden, ob es sich um die private oder betriebliche Altersvorsorge handelt.

Im Bereich der betriebliche Altersversorgung ergeben sich die qualitativen Mindestanforderun-
gen aus dem Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersvorsorge (BetrAVG) als Arbeits-
schutzgesetz. Der Gesetzgeber hat auf eine zusätzliche Zertifizierung verzichtet, so dass die
Regelungen im Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) grundsätzlich nur auf Produkte
der privaten Altersvorsorge anzuwenden sind.

Mit der Zertifizierung wird festgestellt, dass der private Altersvorsorgevertrag die gesetzlich
geforderten Anforderungen für die förderfähige Altersvorsorge erfüllt. Die Zertifizierung erfolgt
durch das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen als Zertifizierungsbehörde.

Folgende Anforderungen müssen für eine Zertifizierung insbesondere erfüllt sein:
- Die Auszahlungen dürfen nicht vor Beginn der Altersrente aus der gesetzlichen Rentenver-

sicherung oder vor dem 60. Lebensjahr des Altersvorsorgesparers beginnen.
- Die zusätzlichen Altersvorsorge-Einkünfte müssen lebenslang und kontinuierlich in Form ei-

ner Leibrente oder eines Auszahlungsplans mit Restkapitalverrentung fließen.
- Der Vertragsanbieter muss für den Beginn der Auszahlungsphase wenigstens die einge-

zahlten Altersvorsorgebeiträge zusagen.
- Das angesammelte Kapital darf in der Ansparphase weder abgetreten noch übertragen

werden.
- Die Abschluss- und Vertriebskosten müssen über einen Zeitraum von mindestens zehn

Jahren in gleichmäßigen Jahresraten verteilt werden, falls sie nicht als Prozentsatz von den
Vorsorgebeiträgen abgezogen werden.

- Der Anbieter von Altersvorsorgeprodukten hat dem Vorsorgesparer schriftliche Informatio-
nen über die Höhe und zeitliche Verteilung der Abschluss- und Vertriebskosten, die Ver-
waltungskosten und die Kosten im Falle eines Wechsels zu geben.

Neben reinen Altersvorsorgeverträgen ist zusätzlich auch die Absicherung für den Fall der ver-
minderten Erwerbsfähigkeit und für Hinterbliebene im Rahmen der vorgesehenen Höchstbeträ-
ge förderfähig, wenn die Auszahlung in Form einer Rente erfolgt.

An einen bereits bestehenden Vertrag kann durchaus angeknüpft werden. Allerdings muss der
bestehende Vertrag in einen Vertrag überführt werden, der die Kriterien eines geförderten Al-
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tersvorsorgevertrags erfüllt. Im Falle einer solchen Umwandlung hat der Vertragsanbieter den
Sparer schriftlich über die zum Zeitpunkt der Umwandlung auf diesem Vertrag angesammelten
Beiträge und Erträge zu unterrichten.

Eine private Vorsorge soll kontinuierlich durch laufende Beiträge aufgebaut werden. Dennoch
hat der Vorsorgesparer während der Ansparphase einen Anspruch darauf, den Vertrag vorü-
bergehend oder dauerhaft ruhen zu lassen, ohne dass damit die bisherige Förderung entfiele.
Ein Vertrag kann förderunschädlich vom Sparer auch gekündigt werden, um das gebildete Ka-
pital auf einen anderen, auf seinen Namen lautenden Vorsorgevertrag bei demselben oder bei
einem anderen Anbieter übertragen zu lassen. Bei vorzeitiger Kapitalauszahlung müssen je-
doch die gesamte steuerliche Förderung zurückgezahlt und die bis dahin steuerfrei gestellten
Erträge und Wertzuwächse versteuert werden.

Auch das selbstgenutzte Eigenheim wird im Rahmen der zusätzlichen privaten Altersvorsorge
gefördert, sofern die Anforderungen an Altersvorsorgeverträge gleichwertig erfüllt werden. Dar-
über hinaus kann der Altersvorsorgesparer eine Summe zwischen 10 000 Euro und maximal
50 000 Euro aus einem bereits angesparten Altersvorsorgeguthaben entnehmen, um sie un-
mittelbar für den Bau oder Kauf eines im Inland gelegenen selbstgenutzten Eigenheims zu ver-
wenden. Dieser Betrag muss allerdings bis zum 65. Lebensjahr in monatlich gleichen Raten
wieder in einen Altersvorsorgevertrag einbezahlt werden, um die mit diesem Betrag verbundene
Vorsorgeförderung nicht zu verlieren und eine lebenslange Zahlung sicherzustellen. Für die
Altersvorsorgeanlage bedeutet dies, dass im Alter der gesamte Ansparbetrag wieder auf einem
Vorsorgevertrag enthalten ist. Die privaten Alterseinkünfte sind aber dennoch geringer als ohne
den Entnahme- und Rückzahlungsvorgang, denn die Erträge auf den entnommenen Betrag
fehlen für die Zeit der Entnahme. Auf der anderen Seite erhält der Sparer Kapital für sein Ei-
genheim, für das - im Gegensatz zu einem Kredit - keine Zinsbelastung anfällt.

106.   Im ersten Jahr der vollen Wirksamkeit der Förderung, dem Entstehungsjahr 2008, be-
laufen sich die finanziellen Auswirkungen einschließlich der Neugestaltung der betrieblichen
Altersversorgung und unter Einbeziehung der Beitragszahler im öffentlichen Dienst und der Be-
amten auf 12,7 Mrd. Euro. Da die Förderung eine einkommensteuerliche Regelung ist (die Zu-
lagen sind Ersatz für bzw. Vorschuss auf einen Sonderausgabenabzug), sind diese Kosten
entgangene Einkommensteuereinnahmen des Staates. Deshalb sind Bund, Länder und Ge-
meinden an der Finanzierung der Förderung der zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge
gemäß ihrem Anteil an den Einnahmen aus der Einkommensteuer beteiligt.
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Steuerliche Förderung der zusätzlichen Altervorsorge im Jahr 2008

Familienstand RV-
Pflichtiges

Einkommen
des Vorjahres

€ / Jahr

Eigen-
beitrag 1)

€ / Jahr

Grund-
zulage

€ / Jahr

Kinder-
zulage

€ / Jahr

Sparleistung
insgesamt 2)

€ / Jahr

Zusätzliche
Steuer-

Ersparnis 3)

€ / Jahr

Förderquote
4)

in %
Alleinstehend
ohne Kinder

10 000
15 000
20 000
30 000
40 000

   246
   446
   646
1 046
1 446

154
154
154
154
154

-
-
-
-
-

   400
   600
   800
1 200
1 600

-
-

  62
228
432

39 %
26 %
27 %
32 %
37 %

Alleinstehend
1 Kind

10 000
15 000
20 000
30 000
40 000

     75
   261
   461
   861
1 261

154
154
154
154
154

185
185
185
185
185

   414
   600
   800
1 200
1 600

-
-
-

  10
201

82 %
57 %
42 %
29 %
34 %

Verheiratet
2 Kinder

1 RV-
Pflichtiger

15 000
20 000
30 000
40 000
50 000

     60
   122
   522
   922
1 322

308
308
308
308
308

370
370
370
370
370

   738
   800
1 200
1 600
2 000

-
-
-
-
-

92 %
85 %
57 %
42 %
34 %

1) 4 % des rentenversicherungspflichtigen Einkommens bzw. der bezogenen Besoldung und Amtsbezüge des Vor-
jahres (höchstens 2 100 Euro) abzüglich Summe der Zulagen, mindestens jedoch den Sockelbetrag

2) Summe aus Eigenbeitrag und Zulagen, die insgesamt für die Altersvorsorge gespart wird
3) Steuerersparnis durch Sonderausgabenabzug der gesamten Altersvorsorgeaufwendungen abzüglich Summe der

Zulagen
4) Summe der Zulagen und der zusätzlichen Steuerersparnis durch Sonderausgabenabzug im Verhältnis zur

Sparleistung

7. Stärkung der betrieblichen Altersversorgung

Verbesserung der Rahmenbedingungen

107.   Die betriebliche Altersversorgung wird in Zukunft für den Erwerb einer Zusatzrente eine
bedeutend größere Rolle spielen. Mit der Einführung der steuerlichen Förderung sind weitere
Rahmenbedingungen für die betriebliche Altersvorsorge erheblich verbessert worden. Durch
Tarifabschlüsse ist Breitenwirkung für ganze Branchen zu erwarten. Den Tarifparteien wird
hierdurch eine immer größer werdende Verantwortung auf diesem Feld zuwachsen.

Anspruch auf betriebliche Altersversorgung

108.   Arbeitnehmer erhalten in Zukunft einen individuellen Anspruch auf betriebliche Altersver-
sorgung aus ihrem Entgelt, indem sie auf bestimmte Teile des Entgelts verzichten, z. B. auf ei-
nen Teil des Weihnachts- oder Urlaubsgeldes oder auf Entgelte aus geleisteten Überstunden,
und diesen Teil für eine betriebliche Altersversorgung durch den Arbeitgeber einzahlen lassen
(Entgeltumwandlung). Soweit Entgeltansprüche auf einem Tarifvertrag beruhen, können sie für
eine Entgeltumwandlung nur genutzt werden, wenn ein Tarifvertrag dies vorsieht oder dies
durch Tarifvertrag (im Wege der Betriebsvereinbarung oder durch individuelle Vereinbarung)
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zugelassen ist. Für tarifgebundene Arbeitnehmer und Arbeitgeber besteht ein Tarifvorrang für
eine arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Altersvorsorge durch Entgeltumwandlung.

Die Durchführung des Anspruchs auf betriebliche Altersvorsorge durch Entgeltumwandlung
erfolgt durch Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die Vereinbarung kann
auf individueller, betrieblicher oder auf tariflicher Grundlage erfolgen. Besteht eine Pensions-
kasse oder wird ein Pensionsfonds eingerichtet, darf der Arbeitgeber diese Möglichkeit anbie-
ten und den Anspruch hierauf beschränken. Im Übrigen kann der Arbeitnehmer den Abschluss
einer Direktversicherung durch den Arbeitgeber verlangen.

Unverfallbarkeit und Mitnahme von Anwartschaften

109.   Unverfallbarkeit in der betrieblichen Altersversorgung bedeutet, dass ein einmal erwor-
bener Anspruch auf eine Betriebsrente nicht mehr erlöschen kann, also auch dann nicht, wenn
das Beschäftigungsverhältnis - z. B. wegen des Wechsels zu einem anderen Arbeitgeber - vor
dem Beginn der Zahlung einer Betriebsrente endet. Für die durch Umwandlung von Entgelttei-
len erworbenen Anwartschaften wird die sofortige gesetzliche Unverfallbarkeit eingeführt. Fer-
ner werden die allgemeinen gesetzlichen Fristen für die Unverfallbarkeit von Anwartschaften
bei einer durch den Arbeitgeber finanzierten Zusage auf eine betriebliche Altersversorgung von
10 auf 5 Jahre verkürzt und die Altersgrenze vom 35. auf das 30. Lebensjahr vorverlegt. Da-
durch verbessern sich die Bedingungen für die Mobilität der Beschäftigten, weil die Mitnahme
einmal erworbener Ansprüche erleichtert wird. Die Verkürzung dieser Fristen kommt insbeson-
dere auch Frauen zu Gute, die bisher oftmals ihre Betriebsrentenansprüche wegen kinderer-
ziehungsbedingter Unterbrechungen der Berufstätigkeit verloren haben.

Einführung von Pensionsfonds

110.   Das Ziel, die betriebliche Altersvorsorge in die neue steuerliche Förderung mit Zulagen
bzw. Sonderausgabenabzug einzubeziehen, wird durch die Einführung von Pensionsfonds er-
leichtert. Die Förderung wird damit indirekt auch für die Durchführungswege Direktzusage und
Unterstützungskasse geöffnet, da vorgesehen ist, dass Anwartschaften in diesen Durchfüh-
rungswegen steuer- und beitragsfrei auf einen Pensionsfonds übertragen werden können. Mit
der Möglichkeit der Auslagerung dieses Vermögens wird Unternehmen ein Angebot gemacht,
ihre Bilanzen und damit ihre Stellung auf dem internationalen Kapitalmarkt zu verbessern. Für
Arbeitnehmer ist damit der Vorteil verbunden, dass sie einen Rechtsanspruch gegenüber dem
Pensionsfonds als externem Träger der betrieblichen Altersvorsorge erhalten und ihre Ansprü-
che bei einem Wechsel des Arbeitgebers mitnehmen können.
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Der Pensionsfonds bietet Arbeitgebern zudem den Vorzug, betriebliche Altersvorsorge durch
Beitragszusagen mit einer Mindestgarantie der eingezahlten Beiträge besser kalkulieren zu
können und nicht mehr allein mit höheren Risiken verbundene langfristige Verpflichtungen aus
Leistungszusagen eingehen zu müssen. Der Pensionsfonds zahlt lebenslange Altersrenten mit
der Möglichkeit der Abdeckung des Invaliditäts- und Hinterbliebenenrisikos. Renten aus dem
Pensionsfonds unterliegen bei Steuerfreiheit des Aufwands der vollen Besteuerung.

Mit der größeren Freiheit bei der Vermögensanlage besteht für den Pensionsfonds die Chance,
ein internationalen Standards entsprechendes Management bei der Kapitalanlage einzurichten,
um höhere Renditen erwirtschaften zu können, was die Effizienz der betrieblichen Altersvorsor-
ge verstärken und den Aufwand hierfür verringern wird. Um die Sicherheit der für ein Alters-
vermögen angelegten Gelder zu gewährleisten, werden Geschäftsbetrieb und Ausstattung mit
Eigenkapital (Solvabilität) aufsichtsbehördlich überwacht. Daneben besteht Insolvenzschutz
durch den Pensions-Sicherungs-Verein a. G.

Pensionsfonds werden den Finanzplatz Deutschland stärken. Aufgrund des eher langfristigen
Charakters von Anlagen wird sich der Pensionsfonds stärker an Substanzwerten wie Aktien
und anderen Beteiligungswerten orientieren, die dem Kapitalmarkt und damit auch Wachstum
und Beschäftigung zusätzliche Impulse geben werden.

Steuer- und Beitragsfreiheit des Aufwands

111.   Der Aufwand zur betrieblichen Altersvorsorge wurde ursprünglich ausschließlich vom Ar-
beitgeber geleistet. Seit einiger Zeit erfolgt jedoch die Finanzierung verstärkt aus der Um-
wandlung von Entgelt des Arbeitnehmers. Anreiz dazu besteht sowohl für den Arbeitnehmer als
auch für den Arbeitgeber in der Ersparnis von Beiträgen zur Sozialversicherung und in steuerli-
chen Vorteilen. Damit die Beiträge zur Sozialversicherung stabil gehalten werden können und
das Beitragsaufkommen nicht geschmälert wird, soll die Beitragsfreiheit bei Entgeltumwandlung
mittelfristig abgeschafft werden. Sie wird deshalb der Höhe nach begrenzt und nur noch bis
Ende 2008 zugelassen. Die steuerliche Behandlung wird nicht geändert, insbesondere ist die
Steuerfreiheit nicht begrenzt auf das Jahr 2008.

Die Zukunft der Förderung der betrieblichen Altersvorsorge liegt in der ab 2002 bis 2008 in
Stufen vorgesehenen Einführung der neuen steuerlichen Förderung aus Zulagen bzw. Sonder-
ausgabenabzug.

Die vom Arbeitnehmer finanzierte betriebliche Altersversorgung kann für diese steuerliche För-
derung aus verbeitragtem und versteuertem Entgelt in eine Direktversicherung, Pensionskasse
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und einen Pensionsfonds aufgebracht werden. Die steuerliche Entlastung des Aufwands wird
durch Sonderausgabenabzug bzw. Zulage erreicht.

Der Aufwand des Arbeitgebers in einen Pensionsfonds oder in eine Pensionskasse, der im
Rahmen einer Zusage zusätzlich zu dem Entgelt aufgebracht wird, ist daneben zukünftig bis zu
der Grenze von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) der Rentenversicherung dauerhaft
steuer- und beitragsfrei gestellt. Keine Änderung soll es hingegen bei der Möglichkeit der Pau-
schalversteuerung mit Beitragsfreiheit des Aufwands für eine Direktversicherung oder eine
Pensionskasse bis zu 1 752 Euro (bzw. 2 148 Euro bei gemeinsamer Versicherung mehrerer
Arbeitnehmer) im Jahr und beim unbegrenzten Aufwand für eine Direktzusage oder eine Zusa-
ge über eine Unterstützungskasse (Rückstellung bzw. Abzug von Betriebsausgaben) durch den
Arbeitgeber geben.

Steuer- und Beitragsfreiheit beim Aufwand des Arbeitgebers zur
betrieblichen Altersvorsorge nach dem Altersvermögensgesetz ab 2002

Durchführungsweg Steuerfreiheit / steuerl. Be-
handlung

Beitragsfreiheit

Pensionsfonds bis zu 4 % der BBG in der Ren-
tenversicherung (für 2002:
2 160 €)

bis zu 4 % der BBG in der Ren-
tenversicherung (für 2002:
2 160 €)

Pensionskasse 1) bis zu 4 % der BBG in der
Rentenversicherung (für 2002:
2 160 €)

2) für zusätzliche Beiträge bis zu
1 752 € bzw. 2 148 € Pau-
schalbesteuerung mit 20 %
Lohnsteuer zzgl. Kirchensteuer
und Solidaritätszuschlag

1) bis zu 4 % der BBG in der
Rentenversicherung (für 2002:
2 160 €)

2) für zusätzliche Beiträge bis zu
     1 752 € bzw. 2 148 €

Direktversicherung Beiträge bis zu 1 752 € bzw.
2 148 € Pauschalbesteuerung mit
20 % Lohnsteuer zzgl. Kirchen-
steuer und Solidaritätszuschlag

bis zu 1 752 € bzw. 2 148 €

Direktzusage Rückstellung beim Arbeitgeber/
mangels Zufluss von Arbeitslohn
beim Arbeitnehmer steuerfrei

mangels versicherungspflichtigem
Entgelt beitragsfrei

Unterstützungs-
kasse

Zuwendung des Arbeitgebers Be-
triebsausgabe, soweit auf Kas-
senvermögen begrenzt/ mangels
Zufluss von Arbeitslohn beim Ar-
beitnehmer steuerfrei

mangels versicherungspflichtigem
Entgelt beitragsfrei

Rückgedeckte
Unterstützungskas-
se

Zuwendung des Arbeitgebers Be-
triebsausgabe/ mangels Zufluss
von Arbeitslohn beim Arbeitneh-
mer steuerfrei

mangels versicherungspflichtigem
Entgelt beitragsfrei
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Steuer- und Beitragsfreiheit für Aufwand des Arbeitnehmers durch Entgeltumwandlung
für betriebliche Altersversorgung bis 2008

Durchführungsweg Steuerfreiheit / steuerliche Be-
handlung

Beitragsfreiheit

Pensionsfonds 1) bis zu 4 % BBG der Renten-
versicherung (2002: 2 160 €)

oder/und
2) Altersvorsorgezulagen, Son-

derausgabenabzug: Förder-
stufen 2002-2008

1) bis 4 % BBG der Rentenversi-
cherung (2002: 2 160 €)

oder/und
2) Beitragspflicht zumindest für

Mindesteigenbeitrag

Pensionskasse 1) bis zu 4 % BBG der Renten-
versicherung (2002: 2 160 €)

2) für zusätzliche Beiträge bis zu
1 752 € bzw. 2 148 € Pau-
schalbesteuerung mit 20 %
Lohnsteuer zzgl. Kirchensteuer
und Solidaritätszuschlag

oder/und
3) Altersvorsorgezulagen, Son-

derausgabenabzug: Förder-
stufen 2002-2008

1) bis 4 % der BBG der Renten-
versicherung (2002: 2 160 €)

2) zusätzliche Beiträge bis zu
1 752 € bzw. 2 148 €

oder/und
3) Beitragspflicht zumindest für

Mindesteigenbeitrag

Direktversicherung 1) bis zu 1 752 € bzw. 2 148 €
Pauschalbesteuerung mit
20 % Lohnsteuer zzgl. Kir-
chensteuer und Solidaritätszu-
schlag

oder/und
2) Altersvorsorgezulagen, Son-

derausgabenabzug: Förder-
stufen 2002-2008

1) bis zu 1 752 € bzw. 2 148 €

oder/und
2) Beitragspflicht zumindest für

Mindesteigenbeitrag

Direktzusage Rückstellung beim Arbeitgeber/
mangels Zufluss von Arbeitslohn
beim Arbeitnehmer steuerfrei

bis zu 4 % BBG der Rentenversi-
cherung (2002: 2 160 €)

Unterstützungs-
kasse

Zuwendung des Arbeitgebers Be-
triebsausgabe, soweit auf Kas-
senvermögen begrenzt/ mangels
Zufluss von Arbeitslohn beim Ar-
beitnehmer steuerfrei

bis zu 4 % BBG der Rentenversi-
cherung (2002: 2 160 €)

Rückgedeckte
Unterstützungskas-
se

Zuwendung des Arbeitgebers Be-
triebsausgabe/ mangels Zufluss
von Arbeitslohn beim Arbeitneh-
mer steuerfrei

bis zu 4% BBG der Rentenversi-
cherung (2002: 2 160 €)

Die Steuerfreiheit der Beiträge (bis zur Höhe von 4 % der BBG) an einen Pensionsfonds oder
eine Pensionskasse besteht nach 2008 fort, auch wenn die Beitragsfreiheit in der Sozialversi-
cherung entfällt.
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Unter der Voraussetzung, dass die Beiträge an eine Pensionskasse oder einen Pensionsfonds
oder die Beiträge für eine Direktversicherung aus individuell versteuertem Arbeitslohn geleistet
werden, gehören diese auch zu den nach dem Altersvermögensgesetz förderfähigen Altersvor-
sorgebeiträgen. Es kann die Altersvorsorgezulage nach Abschnitt XI des Einkommensteuerge-
setzes gewährt werden und ggf. ein zusätzlicher Sonderausgabenabzug nach § 10a EStG in
Betracht kommen (vgl. Tz. 103). Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Arbeitnehmer
vom Arbeitgeber verlangen, dass die Voraussetzungen für eine Förderung nach §§ 10a, 82
Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes erfüllt werden (§ 1a Abs. 3 Betrag).

8. Verbesserung der Alterssicherung von Frauen

112.   Immer mehr Frauen wollen Familie und Beruf miteinander vereinbaren. Damit Frauen
erleichtert wird, ihre Lebensentwürfe zu verwirklichen, werden auch im Rahmen der Rentenre-
form entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen.

Im Rahmen der Rentenreform wird daher

- zusätzlich zu den Kindererziehungszeiten niedriges Arbeitsentgelt in der Kindererziehungs-
phase rentenrechtlich hochgewertet,

- ein Ausgleich für Frauen geschaffen, die wegen der Erziehung von mindestens zwei Kindern
auch keine Teilzeittätigkeit aufnehmen können und

- bei der Hinterbliebenenversorgung das Erziehen von Kindern rentensteigernd berücksichtigt.

Außerdem wird durch die Einführung eines Rentensplittings die Möglichkeit eingeräumt, wäh-
rend der Ehezeit erworbene Rentenansprüche zu gleichen Teilen auf beide Partner aufzuteilen.

Im Einzelnen ist Folgendes geregelt worden:

Kindbezogene Höherbewertung von Beitragszeiten bei der Rentenberechnung

113.   Um die rentenrechtlichen Folgen geringer Arbeitsentgelte abzumildern, werden die Ren-
tenanwartschaften von Erziehungspersonen, die während der ersten 10 Lebensjahre des Kin-
des erwerbstätig sind, diese Tätigkeit aber wegen der Kindererziehung vor allem in Form von
Teilzeitarbeit ausüben und deshalb unterdurchschnittlich verdienen, bei der Rentenberechnung
nach den Grundsätzen der so genannten Rente nach Mindesteinkommen aufgewertet, und
zwar für Zeiten ab 1992. Dabei erfolgt eine Erhöhung der individuellen Entgelte um 50 % auf
maximal 100 % des Durchschnittseinkommens, wenn insgesamt 25 Jahre mit rentenrechtlichen
Zeiten vorliegen. Damit wird ein Anreiz geschaffen, kindererziehungsbedingte Lücken in der
Versicherungsbiografie möglichst kurz zu halten und bald nach der Kindererziehungszeit zu-
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mindest eine Teilzeitbeschäftigung aufzunehmen. Dies wird insbesondere Frauen zu gute
kommen, die eine Teilzeitbeschäftigung aufnehmen, wenn das jüngste Kind in den Kindergar-
ten kommt.

Diese Begünstigung kommt auch Erziehungspersonen zugute, die wegen der Betreuung eines
pflegebedürftigen Kindes vielfach nicht erwerbstätig sein können. Auch hier wird die für die
Pflegeperson anzuerkennende Pflichtbeitragszeit bei der Berechnung der Rente um
50 % - maximal jedoch auf den Wert, der sich aus 100 % des Durchschnittsverdienstes ergibt -
aufgewertet, und zwar sogar bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des pflegebedürftigen
Kindes.

Ausgleichsmaßnahme bei Erziehung mehrerer Kinder

114.   Für Erziehungspersonen, die wegen gleichzeitiger Erziehung von zwei oder mehr Kin-
dern unter zehn Jahren regelmäßig auch keine Teilzeitbeschäftigung aufnehmen können und
deshalb eine Höherbewertung von Beitragszeiten nicht erhalten, wird als Ausgleich nach Aus-
laufen der rentenrechtlichen Kindererziehungszeit (also ab dem 4. Lebensjahr des Kindes) eine
Gutschrift von Entgeltpunkten gewährt und zwar für Zeiten ab 1992. Diese Gutschrift entspricht
regelmäßig der höchstmöglichen Förderung bei der kindbezogenen Höherbewertung von Bei-
tragszeiten für erwerbstätige Erziehungspersonen (also ein Drittel Entgeltpunkt pro Jahr). Damit
werden z. B. für ein Jahr Beitragszahlungen von rund 1.800 Euro unterstellt. Ein Entgeltpunkt
entspricht der Rente für 1 Jahr Erwerbstätigkeit mit einem Durchschnittsverdienst (zur Zeit in
den alten Bundesländern 25,31406 Euro monatlich, in den neuen Bundesländern
22,06224 Euro).

Reform des Hinterbliebenenrentenrechts

115.   Auch in der Hinterbliebenenversorgung wird künftig Kindererziehung berücksichtigt. Zwar
wird der der Witwen-/Witwerrente zugrunde liegende allgemeine Versorgungssatz moderat von
60 % auf 55 % gesenkt, die Rente jedoch gleichzeitig um einen Zuschlag für das erste Kind von
zwei Entgeltpunkten und für die weiteren Kinder von jeweils einem Entgeltpunkt erhöht. Diese
Umschichtung im Bereich der Hinterbliebenenversorgung ist deshalb gerechtfertigt, weil Frau-
en, die Kinder erziehen, wesentlich größere erziehungsbedingte Lücken in der Erwerbsbiografie
aufweisen als Frauen und Männer, die keine Kinder erzogen haben. Sie führt bereits für die
Witwe mit durchschnittlicher Witwenrente, die ein Kind erzogen hat, zu einer kleinen Verbesse-
rung ihrer Witwenrente. Zusammen mit der beschriebenen Höherbewertung der eigenen Bei-
tragszeiten ergibt sich so in den meisten Fällen eine deutliche Verbesserung der Gesamtver-
sorgung von Frauen, die Kinder erzogen haben.
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Im Übrigen wurden Ungerechtigkeiten hinsichtlich der Anrechnung von Einkünften auf die Hin-
terbliebenenrente beseitigt. Zukünftig werden grundsätzlich alle Einkunftsarten (auch Vermö-
genseinkünfte) angerechnet, weil die bisherigen Beschränkungen auf Einkommen aus Er-
werbstätigkeit sowie aus Versichertenrenten der Rentenversicherung und Versorgungsbezüge
sozialpolitisch unbefriedigend sind. Allerdings sind Renten aus der neu zu fördernden zusätzli-
chen Altersversorgung, die ja gerade dazu bestimmt sind, zusammen mit der gesetzlichen
Rente ein gutes Auskommen im Alter zu sichern, hiervon ausgenommen worden.

Die Reform der Hinterbliebenenversorgung wurde unter Wahrung eines langjährigen Vertrau-
ensschutzes nur für neu zu schließende Ehen ab 1. Januar 2002 und für Ehepaare, bei denen
beide Partner jünger als 40 Jahre sind, eingeführt. Hiermit wurde dem Umstand Rechnung ge-
tragen, dass sich ältere Paare bei ihrer Lebensplanung an den derzeit geltenden Regelungen
orientiert haben und eine Änderung der Lebensplanung nur schwer zu realisieren sein dürfte.
Die vorgesehenen Einschränkungen (wie z. B. die Anrechnung aller Einkunftsarten) kommen
daher nur langfristig zum Tragen und wirken somit erst, wenn die Erwerbsbeteiligung von Frau-
en weiter angestiegen und die Bedeutung der Hinterbliebenenversorgung gegenüber einer ei-
genständigen Alterssicherung der Frau zurückgegangen sein dürfte.

Bei der Witwenrente für nicht erwerbsgeminderte Frauen, die keine Kinder erziehen und jünger
als 45 Jahre sind (kleine Witwenrente), wurde die Bezugsdauer auf eine Übergangszeit von
2 Jahren befristet.

Rentensplitting unter Ehegatten

116.   Zum Ausbau der eigenständigen Alterssicherung der Frauen ist jüngeren Ehegatten die
Möglichkeit eingeräumt worden, ihre in der Ehezeit erworbenen Rentenansprüche partner-
schaftlich aufzuteilen. Anstelle der herkömmlichen Versorgung von Verheirateten und Verwit-
weten (zu Lebzeiten beider Ehegatten erhält jeder seine eigene Versichertenrente und beim
Tod des ersten Ehegatten wird dem/der Überlebenden zusätzlich zu seiner/ihrer eigenen Rente
eine subsidiäre abgeleitete Hinterbliebenenrente gewährt) kann durch eine übereinstimmende
Erklärung beider Ehegatten ein Rentensplitting der gemeinsam in der Ehezeit erworbenen
Rentenanwartschaften erreicht werden. Die Wirkung dieser partnerschaftlichen Teilung tritt re-
gelmäßig bereits zu Lebzeiten beider Ehegatten (nämlich bei der Gewährung einer Vollrente
wegen Alters auch für den zweiten Ehegatten) ein. Das Rentensplitting führt regelmäßig zu hö-
heren eigenständigen Rentenleistungen für die Frau, die auch im Hinterbliebenenfall nicht der
Einkommensanrechnung unterliegen und bei Wiederheirat nicht wegfallen.

Ein Splitting wird allerdings nur durchgeführt, wenn bei beiden Ehegatten jeweils 25 Jahre an
rentenrechtlichen Zeiten vorhanden sind. Damit wird eine ungerechtfertigte Begünstigung für
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Personen vermieden, die den Schwerpunkt ihrer Versorgung außerhalb der gesetzlichen Ren-
tenversicherung haben.

Schließung rentenrechtlicher Lücken zu Beginn der Versicherungsbiografie

117.   Die rentenrechtliche Absicherung jüngerer Versicherter mit lückenhaften Erwerbsverläu-
fen wird verbessert. Wie Zeiten der schulischen Ausbildung, die in aller Regel vor Eintritt in das
Erwerbsleben liegen, werden Zeiten der Krankheit und der Jugendarbeitslosigkeit vor Aufnah-
me der ersten Beschäftigung angerechnet. Außerdem wird zur Anrechnung einer längeren
schulischen Ausbildung zurückgekehrt. Zwar wird an der geltenden Bewertung von maximal bis
zu drei Jahren an schulischer Ausbildung und maximal 75 % des Durchschnittsverdienstes
festgehalten. Bis zu fünf Jahre werden aber - entsprechend der Regelung bei den Zeiten ohne
Sozialleistungsbezug - als unbewertete Anrechnungszeit wiederhergestellt. Damit werden Lük-
ken in der Versicherungsbiografie vermieden. Insbesondere im Falle von Frühinvalidität bzw.
frühem Tod werden sich für den Versicherten selbst bzw. seine Hinterbliebenen teils erhebliche
Verbesserungen in der Rentenhöhe ergeben.

Verbesserung des Auskunftsservice durch die Rentenversicherungsträger

118.   Die Rentenversicherungsträger sollen in Zukunft allen Versicherten, die das 27. Lebens-
jahr vollendet haben, jährlich Auskünfte über den Stand ihrer Rentenanwartschaften erteilen.
Hierdurch wird allen Versicherten die Möglichkeit gegeben, ihre jeweiligen Entscheidungen im
Rahmen des Aufbaus der kapitalgedeckten Altersvorsorge zu überprüfen und gegebenenfalls
die weitere Anlagestrategie im Hinblick auf das für das Alter gewünschte Versorgungsniveau zu
optimieren. Darüber hinaus erhalten die Rentenversicherungsträger die Möglichkeit, Auskünfte
im Sinne einer Wegweiserfunktion zum Aufbau einer kapitalgedeckten Altervorsorge zu geben.

9. Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

Mit dem Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, das bereits am
1. Januar 2001 in Kraft getreten ist, wurde als vorgezogener Teil der Rentenreform eine Kor-
rektur früherer Eingriffe im RRG 1999 vorgenommen.
Die bisherige Aufteilung der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Berufs- und Er-
werbsunfähigkeitsrenten wird - wie schon früher vorgesehen - durch eine zweistufige Erwerbs-
minderungsrente ersetzt.

Die arbeitsmarktbedingten Erwerbsminderungsrenten, die nach den Regelungen der früheren
Regierung wegfallen sollten, werden beibehalten. Damit wird nach Auslaufen des Arbeitslosen-
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geldanspruchs die ansonsten erforderliche Inanspruchnahme von Arbeitslosen- oder Sozialhilfe
nicht erforderlich.

Versicherte, die bei In-Kraft-Treten der Reform das 40. Lebensjahr vollendet haben, haben
weiterhin einen Anspruch auf Teilrente wegen Berufsunfähigkeit. Nach dem RRG 1999 war ein
übergangsloser Wegfall des Berufsschutzes vorgesehen.

Die Wirkung der bereits nach dem Rentenreformgesetz 1999 vorgesehenen Abschläge bei den
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Höhe von maximal 10,8 % werden dadurch
abgemildert, dass die Zurechnungszeit bis zum 60. Lebensjahr verlängert wird.

Bei der Altersrente für Schwerbehinderte wird die Altersgrenze (wie bereits im RRG 1999 vor-
gesehen) vom 60. auf das 63. Lebensjahr für Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1940
geboren sind, angehoben. Die Anhebung begann im Januar 2001 und ist im Dezember 2003
abgeschlossen. Eine mit Abschlägen verbundene vorzeitige Inanspruchnahme ab 60 Jahren
bleibt möglich (maximaler Abschlag: 10,8 %). Aus Gründen des Vertrauenssschutzes gilt: Nicht
betroffen von der Anhebung sind Versicherte, die bis zum 16. November 1950 geboren sind
und am 16. November 2000 bereits schwerbehindert bzw. berufs- oder erwerbsunfähig waren.

Die Regelungen zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit kommen nur zur
Anwendung, wenn eine Rente ab dem Inkrafttreten der Reform, d. h. ab dem 1. Januar 2001,
beginnt. Für Versicherte, die am 31. Dezember 2000 bereits Bezieher einer Rente wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit sind, ändert sich durch die Reform hingegen nichts.

10. Bedarfsorientierte Grundsicherung

Vor allem ältere Menschen machen Sozialhilfeansprüche oft nicht geltend, weil sie den Unter-
haltsrückgriff auf ihre Kinder befürchten. Diese Hauptursache für verschämte Altersarmut wird
durch das im Rahmen der Rentenreform eingeführte Gesetz über eine bedarfsorientierte
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG) beseitigt. Das GSiG tritt am
1. Januar 2003 in Kraft und ist gegenüber dem BSHG vorrangig. Die steuerfinanzierte Grundsi-
cherung ist keine Versicherungsleistung, also weder eine „Ersatz-“ noch eine „Mindestrente“:
- Antragsberechtigt sind über 65-Jährige und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll Er-

werbsgeminderte ab 18.
- Die Leistung ist abhängig von der Bedürftigkeit. Eigenes Einkommen und Vermögen sind -

wie in der Sozialhilfe - anspruchsmindernd zu berücksichtigen.
- Im Gegensatz zum Sozialhilferecht findet gegenüber Kindern und Eltern mit einem Jah-

reseinkommen unter 100 000 Euro kein Unterhaltsrückgriff statt, wenn ihre Angehörigen die
Grundsicherung in Anspruch nehmen. Zugunsten der Antragsberechtigten wird hierbei wi-
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derlegbar vermutet, dass das Einkommen ihrer Kinder und Eltern die genannte Einkom-
mensgrenze nicht überschreitet.

- Im Rahmen der Grundsicherung gilt die Vermutungsregelung nach § 16 BSHG nicht. Es wird
also bei der Grundsicherung - im Gegensatz zum Sozialhilferecht - nicht zu Lasten der An-
tragsberechtigten vermutet, dass sie, wenn sie mit Verwandten oder Verschwägerten in
Haushaltsgemeinschaft leben, von diesen auch Leistungen zum Lebensunterhalt erhalten.

- Die Grundsicherungsleistung ist so bemessen, dass sie der Hilfe zum Lebensunterhalt au-
ßerhalb von Einrichtungen nach dem Bundessozialhilfegesetz entspricht, wobei die einmali-
gen Leistungen in Höhe von 15 % des Regelsatzes eines Haushaltsvorstandes pauschaliert
werden.

- Die Bewilligung der Leistung erfolgt in der Regel für den Zeitraum von einem Jahr und wird
jeweils neu erteilt, wenn die Bedürftigkeitsvoraussetzungen auch weiterhin vorliegen.

- Träger der Grundsicherung sind die Kreise und kreisfreien Städte.
- Die Rentenversicherungsträger sind verpflichtet, antragsberechtigte Personen über die Lei-

stungsvoraussetzungen des neuen Gesetzes zu informieren, zu beraten und bei der Antrag-
stellung auf Grundsicherung - auch durch Weiterleitung von Anträgen an den Träger der
Grundsicherung - zu unterstützen.

- Die Finanzierung der Grundsicherung erfolgt aus Steuermitteln, wobei der Bund den Län-
dern die Mehrausgaben in Höhe von 409 Mio. Euro über einen Transfermechanismus im
Rahmen des Wohngeldgesetzes ausgleicht. Die Überprüfung der zu erstattenden Mehraus-
gaben und ihre Anpassung an die jeweilige Ausgabenentwicklung erfolgt alle zwei Jahre.

Durch die Grundsicherung wird es für ältere Menschen sehr viel leichter, ihre berechtigten An-
sprüche auch geltend zu machen. Außerdem wird die Lebenssituation erwerbsgeminderter
Menschen, gerade auch derjenigen, die von Geburt oder früher Jugend an schwerstbehindert
sind, deutlich verbessert.

11. Übergangsregelungen für die neuen Bundesländer

Änderungen für ehemals Zusatz- und Sonderversorgte der neuen Länder

119.   Das Bundesverfassungsgericht hat im April 1999 wesentliche Regelungen zur Überfüh-
rung der Ansprüche und Anwartschaften aus den zahlreichen Zusatz- und Sonderversorgungs-
systemen der ehemaligen DDR in die gesamtdeutsche Rentenversicherung für mit dem Grund-
gesetz unvereinbar und (teilweise) nichtig erklärt. Unter Beachtung dieser Urteile hat der
4. Senat des Bundessozialgerichts am 3./4. August 1999 über mehrere Revisionen aus dem
Rentenüberleitungsrecht mündlich verhandelt und entschieden. Mit dem Zweiten Gesetz zur
Änderung und Ergänzung des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (2. AAÜG-
Änderungsgesetz - 2. AAÜG-ÄndG) hat der Gesetzgeber auf die - aus der höchstrichterlichen
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Rechtsprechung resultierenden - Vorgaben und den Handlungsauftrag des Bundesverfas-
sungsgerichts, den verfassungsgemäßen Zustand bis spätestens 30. Juni 2001 wiederherzu-
stellen, reagiert.

Die Novellierung des Rechts der Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus den Zu-
satz- und Sonderversorgungssystemen der DDR orientiert sich an den zwingenden Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts. Aus diesem Grund ist die noch bestehende Entgeltbegren-
zung für besondere Personengruppen mit besonders hohem Einkommen, die nicht unmittelbar
Gegenstand des verfassungsrechtlichen Verfahrens waren, nicht aufgehoben worden. Die Re-
gelungen zur Einkommensbegrenzung konzentrieren sich seit dem 1. Januar 1997 auf solche
Personen, die durch die Wahrnehmung von Verantwortung oder Mitverantwortung im Staat, bei
den Parteien, in der Wirtschaft oder der Gesellschaft in der ehemaligen DDR ein hohes Ein-
kommen erzielt haben. Der Rentenberechnung ist damit weiterhin für diesen Zeitraum Ein-
kommen nur in Höhe des jeweiligen Durchschnittsentgelts zugrunde zu legen. Die Regelungen
erstrecken sich nicht auf Rentenansprüche ehemaliger hauptamtlicher Mitarbeiter des
MfS/AfNS.

Die sogenannte Systementscheidung (die Überführung der Ansprüche aus Sonder- und Zu-
satzversorgungssystemen der ehemaligen DDR in das bundesdeutsche Rentenrecht mit der
Beschränkung der Beitragsbemessungsgrenze) wurde durch das Bundesverfassungsgericht
bestätigt und bleibt unverändert.

Nachzahlungen für die Zeit vor dem 1. Mai 1999 erfolgen nur in den Fällen, in denen ein
Überführungsbescheid nicht bestandskräftig geworden ist. Das Volumen der Nachzahlungen
würde sich ansonsten verfünffachen.

120.   Die in verfassungskonformer Auslegung geforderte jährliche Anpassung der besitzge-
schützten Zahlbeträge (also der Rente, die sich nach dem Recht der Zusatz- und Sonderver-
sorgung der DDR ergeben hat und die in einzelnen (selteneren) Fällen höher sein kann, als die
Rente der gesetzlichen Rentenversicherung nach der Überführung) wird entsprechend dem
Urteil des Bundessozialgerichtes mit den Anpassungswerten der alten Bundesländer durchge-
führt.

Der Vertrauensschutz für rentennahe Jahrgänge (Vergleichsberechnung mit einem besitzge-
schützten, mit den Anpassungswerten der alten Bundesländer dynamisierten Zahlbetrag wie
bei Bestandsrentnern) wird vom 31. Dezember 1993 auf den Zeitraum bis 30. Juni 1995 aus-
gedehnt.
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Die sogenannte vorläufige Zahlbetragsbegrenzung wird für die nicht systemnahen Zusatzver-
sorgungssysteme aufgehoben. Die bereits durch den Einigungsvertrag bestimmte Zahlbetrags-
begrenzung von 2 010 DM für Sonderversorgte und „staatsnahe“ Zusatzversorgte bleibt beste-
hen.

Die Zahlbetragsbegrenzung für das Sonderversorgungssystem MfS/AfNS wird verfassungs-
konform ausgestaltet.

Die Entgeltbegrenzung für Angehörige des Versorgungssystems MfS/AfNS wird von 0,7 auf
1,0 Entgeltpunkt angehoben. Mit dieser Regelung wird letztlich der Wille der demokratisch ge-
wählten letzten Volkskammer der DDR, vom Einigungsvertrag bestätigt, umgesetzt. Die Volks-
kammer hatte mit dem Stasi-Versorgungsaufhebungsgesetz festgesetzt, dass bei dem Versor-
gungssystem MfS/AfNS, das in die Sozialversicherung überführt werden sollte, eine Höchst-
grenze der Ansprüche besteht, die deutlich unterhalb sonst vorgesehener Begrenzungen lag.

Bei der Neuberechnung von Bestandsrenten der Zusatz- und Sonderversorgten wird entspre-
chend den Vorgaben des Bundessozialgerichts zusätzlich zu der Rentenberechnung auf der
Basis tatsächlicher Arbeitsverdienste eine Rentenberechnung auf der Basis der letzten
20 Kalenderjahre vor dem Ende der Tätigkeit in Anlehnung an die Rentenberechnung für die
übrigen Bestandsrentner vorgenommen. Die höhere Rente aus der Vergleichsberechnung wird
als SGB VI-Rente gezahlt.

Klarstellung zu den berücksichtigungsfähigen Arbeitsverdiensten für Beschäftigungszei-
ten bei der Deutschen Reichsbahn oder bei der Deutschen Post

121.   Im Nachgang zu den Entscheidungen des Bundessozialgerichts über die rentenrechtliche
Bewertung von Beschäftigungszeiten bei der Deutschen Reichsbahn und bei der Deutschen
Post vom 10. November 1998 enthält das 2. AAÜG-Änderungsgesetz eine rechtliche Klarstel-
lung darüber, welche Arbeitsverdienste bei der Ermittlung der Entgeltpunkte für im Beitrittsge-
biet zurückgelegte Beitragszeiten anrechenbar sind. Darüber hinaus werden die sogenannten
„Rentenlücken“ infolge fehlender Beitragszahlung zur freiwilligen Zusatzrentenversicherung
(FZR) für bestimmte Beschäftigungszeiten in diesen beiden Bereichen geschlossen. Künftig
wird für von März 1971 bis Dezember 1973 bei der Deutschen Reichsbahn oder der Deutschen
Post zurückgelegte Beschäftigungszeiten der tatsächlich erzielte Arbeitsverdienst anrechenbar
sein. Für Personen, die am 1. Januar 1974 bereits 10 Jahre in einem der beiden Bereiche be-
schäftigt waren, ist Arbeitsverdienst bis zu 1 250 Mark monatlich sogar bis Juni 1990 anre-
chenbar.
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Die Rechtsänderungen treten ab 1. Dezember 1998 - für noch nicht bindend gewordene Ren-
tenbescheide ab Rentenbeginn, frühestens ab 1. Januar 1992 - in Kraft.

Änderung des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes (BerRehaG)

122.   Für Zeiten der politischen Verfolgung durch das SED-Regime ist in einer weiteren Ver-
gleichsberechnung nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz vom Rentenversicherungsträ-
ger (anstelle der bisher für Verfolgungszeiten angerechneten Tabellenwerte) künftig die letzte
individuelle Entgeltposition vor dem Beginn der politischen Verfolgung über den Verfolgungs-
zeitraum fortzuschreiben, wenn es für den Versicherten günstiger ist. Diese Entgeltposition
wird - je nach Günstigkeit - aus den Pflichtbeiträgen der letzten 12 Kalendermonate oder der
letzten 36 Kalendermonate einer versicherten Beschäftigung oder Tätigkeit oder auf Grund von
freiwilligen Beiträgen vor Beginn der Verfolgungszeit ermittelt. Durch diese weitere Vergleichs-
berechnung wird erreicht, dass der Versicherte mindestens die Rente bekommt, die er bei
Weiterführung seiner beruflichen Tätigkeit ohne die Verfolgung erreicht hätte. Die vorgeschla-
gene Regelung begünstigt insbesondere die durch Verfolgungsmaßnahmen beruflich Benach-
teiligten, die auf Grund ihrer besonderen beruflichen Qualifikation auch in der DDR
überdurchschnittliche Entgelte erzielt haben und weiter erzielt hätten, wenn sie nicht politisch
verfolgt worden wären.

Darüber hinaus wird die Situation von Personen, die bereits als Schüler politisch verfolgt waren,
verbessert. Verfolgte Schüler konnten nach geltendem Recht einen rentenrechtlichen
Nachteilsausgleich nicht erhalten. Personen, deren Verfolgung bereits während der Schulaus-
bildung begonnen hat, haben jedoch wegen ihrer politischen Verfolgung regelmäßig längere
Zeit für die Erlangung des von ihnen angestrebten Schulabschlusses benötigt als andere und
deshalb in der Vergangenheit immer wieder die Anerkennung längerer Ausbildungszeiten bei
der Rentenberechnung gefordert. Mit der neuen Regelung wird die Anzahl anrechnungsfähiger
Ausbildungsjahre von drei auf sechs Jahre verdoppelt.

12. Einkommenssituation älterer Menschen

123.   Das Alterssicherungssystem in Deutschland besteht seit jeher aus unterschiedlichen Sy-
stemen und Formen der Alterssicherung. Innerhalb des Alterssicherungssystems überwiegen,
sowohl was die erfasste Personenzahl als auch was das Leistungsvolumen anbelangt, die öf-
fentlich-rechtlichen Alterssicherungssysteme und hier in erster Linie die gesetzliche Rentenver-
sicherung. Daneben existiert die betriebliche Altersversorgung (vgl. Tz. 107), deren geschichtli-
che Wurzeln über die Einführung der gesetzlichen Rentenversicherung im Jahr 1889 hinausrei-
chen, und die private Vorsorge als älteste Form der monetären Altersvorsorge. Die eigenver-
antwortliche Vorsorge breiter Bevölkerungsschichten für das Alter, sei es durch Bildung von
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Geldvermögen, Erwerb von Haus- und Grundbesitz oder den Abschluss von Lebensversiche-
rungsverträgen, ist in den alten Ländern mit dem allgemeinen Wohlstand seit Kriegsende ge-
wachsen. Es ist allerdings nicht zu übersehen, dass ein wirklich flächendeckender Aufbau er-
gänzender Altersvorsorge massiver staatlicher Förderung bedarf, wie sie mit der Rentenreform
seit Anfang des Jahres 2002 begonnen hat (vgl. Tz. 103).

Die nachstehende Tabelle zeigt deutliche Unterschiede in der Bedeutung der Alterssicherungs-
systeme zwischen alten und neuen Ländern. Einige Alterssicherungssysteme (z. B. Zusatzver-
sorgung im öffentlichen Dienst oder Alterssicherung der Landwirte) entstanden in den neuen
Ländern erst im Laufe der 90er Jahre. Einkommen in nennenswertem Umfang müssen sich in
diesem Bereich also erst noch aufbauen. Ähnliches gilt für den Aufbau von betrieblicher und
privater Vorsorge. Erst mit der Rentenreform wurden die Voraussetzungen geschaffen, die zu
einer gedeihlichen Entwicklung dieser Alterseinkommen in den neuen Ländern führen werden.

Sozialhilfe und Wohngeld scheinen auf den ersten Blick für die Alterssicherung eher eine ge-
ringe Rolle zu spielen. Dabei muss jedoch bedacht werden, dass die Bedeutung dieser Ein-
kommensbestandteile zunimmt, wenn die wichtigsten Einkommensquellen nur für die untersten
10 % der Bruttoeinkommensverteilung (unteres Dezil) betrachtet werden.
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Die wichtigsten Einkommensquellen der Bevölkerung ab 65 Jahren
in Prozent des Bruttoeinkommensvolumens im Jahr 1999

Ehepaare allein stehende
Männer

allein stehende
Frauen

Einkommensquellen West Ost West Ost West Ost
Gesetzliche Rentenversiche-
rung1)

56 91 61 91 66 95

Andere Alterssicherungssyste-
me2)

24   2 24   4 22   2

Erwerbstätigkeit3)   7   4   5   1   1   0
Private Altersvorsorge

Vermietung, Verpachtung   6   0   4   1   3   0
Zinseinkünfte   5   2   4   2   5   1

Wohngeld/Sozialhilfe   0   0   1   1   2   1

1) Einschließlich reiner Kindererziehungsleistungsgesetz-Leistungen.
2) Andere Alterssicherungssysteme sind Betriebliche Altersversorgung, Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst,

Beamtenpensionen, Alterssicherung der Landwirte, Berufsständische Versorgungswerke, Unfallversicherung,
Kriegsopferversorgung, sonstige Renten, Zusatz- und Sonderversorgungssysteme.

3) Der Ehepartner kann noch erwerbstätig sein, während die Bezugsperson schon im Ruhestand ist.
Quelle: ASID 1999

Umschrieben wird die Vielgestaltigkeit des Alterssicherungssystems mit dem geläufigen Bild
von den „3 Säulen der Alterssicherung“, wobei für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung
die gesetzliche Rentenversicherung die erste Säule bildet, die betriebliche Altersversorgung die
zweite und die private Vorsorge die dritte Säule. Der Aufbau der Alterssicherung aus 3 Säulen
bedingt, dass eine realistische Einschätzung der materiellen Situation älterer Menschen nur auf
der Grundlage von Informationen über Höhe und Herkunft aller ihnen aus den unterschiedli-
chen Quellen zufließenden Einkünfte möglich ist. Noch differenzierter und aussagekräftiger
wird das Ergebnis, wenn die Betrachtung auf Haushalte, in denen ältere Menschen leben, aus-
gedehnt wird. Entsprechende Daten können nur breit angelegte empirische Untersuchungen
liefern.

Aus diesem Grund hat das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung zum vierten Mal
nach 1986, 1992 und 1995 eine Studie zur Alterssicherung in Deutschland (ASID 1999) in Auf-
trag gegeben. Ziel war die Schaffung einer aktuellen, repräsentativen und umfassenden Daten-
basis zur Einkommenssituation älterer Menschen (ab 55 Jahre) auf Personen- und Ehepartner-
ebene in den alten und neuen Ländern. Auf dieser Basis gibt die Untersuchung Aufschluss
über die durchschnittliche Leistungshöhe und Verbreitung der Alterseinkommen aus gesetzli-
cher Rentenversicherung, Beamtenversorgung, Alterssicherung der Landwirte, berufsständi-
scher Versorgung, der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst, betrieblicher Altersversorgung
und sonstiger Sicherungssysteme und Formen der Alterssicherung für alte und neue Länder.
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In der nachstehenden Tabelle sind die Nettogesamteinkommen von Haushalten in alten und
neuen Ländern angegeben, deren Bezugsperson 65 Jahre und älter ist. Es wird deutlich, dass
die Einkommen der Senioren in den neuen Ländern dicht an diejenigen in den alten Ländern
heranreichen. So beträgt der Abstand bei den durchschnittlichen Einkommen der Witwen nur
noch 34 DM (17 Euro) bzw. 2 %. Eine Beschränkung auf Bezieher von Versichertenrenten mit
Zahlbeträgen unter 600 DM (307 Euro) bzw. Witwenrenten mit Zahlbeträgen unter 400 DM
(205 Euro) zeigt, dass aus der Höhe der Rente allein nicht auf die Gesamteinkommenssituation
geschlossen werden kann und dass Kleinstrenten keine Rückschlüsse auf das Vorhandensein
von Armut im Alter zulassen. Allein stehende Frauen ab 65 Jahre mit einer Versichertenrente
von unter 600 DM (307 Euro) verfügten 1999 über ein durchschnittliches Nettoeinkommen von
1 899 DM (971 Euro) in den alten Ländern bzw. von 1 629 DM (833 Euro) in den neuen Län-
dern. Betrachtet man verheiratete Frauen mit einer Versichertenrente unter 600 DM (307 Euro),
dann verfügten diese zusammen mit ihren Ehemännern im Durchschnitt über ein Nettogesamt-
einkommen von 3 493 DM (1 786 Euro) in den alten bzw. 2 922 DM (1 494 Euro) in den neuen
Ländern.

Durchschnittliches Nettogesamteinkommen nach Haushaltstyp in DM pro Monat

Haushaltstyp (nach Bezugsperson) West Ost

Alle Haushalte mit Bezugsperson 65 Jahre und älter

Ehepaare 3 905 (1 997 €) 3 488 (1 783 €)

allein stehende Männer 2 720 (1 391 €) 2 304 (1 178 €)

allein stehende Frauen 2 180 (1 115 €) 2 024 (1 035 €)
davon:
Witwen 2 200 (1 125 €) 2 166 (1 107 €)
geschiedene Frauen 1 866    (954 €) 1 468    (751 €)
ledige Frauen 2 225 (1 138 €) 1 621    (829 €)

65jährige und ältere Bezieher einer Versichertenrente
der GRV unter 600 DM (307 €) bzw. einer Witwenrente
der GRV unter 400 DM (205 €) (ohne Heimbewohner
und ohne Leistungen für Kindererziehung1))

verheiratete Männer 3 851 (1 969 €) - - 2)

allein stehende Männer 2 709 (1 385 €) - - 2)

verheiratete Frauen 3 493 (1 786 €) 2 922 (1 494 €)
allein stehende Frauen 1 899    (971 €) 1 629    (833 €)
Witwen 1 866    (954 €) 1 652    (845 €)

1) Leistungen für Kindererziehung für Frauen der Geburtsjahrgänge vor 1921 bzw. 1927 nach dem Kindererzie-
hungsleistungsgesetz.

2) Die Anzahl der in die Untersuchung eingegangenen Kleinstrenten bei Männern in den neuen Ländern ist für re-
präsentative Aussagen zu gering.

Quelle: ASID 1999
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Eine niedrige Rente trägt häufig nur einen kleinen Teil zum Lebensunterhalt im Alter bei und ist
deshalb kein Indikator für Armut im Alter. Es gibt dafür im wesentlichen zwei Erklärungen:

- Eine Person kann mehrere Renten beziehen. Dies trifft insbesondere für Frauen zu, die oft-
mals neben einer niedrigen Versichertenrente eine deutlich höhere Witwenrente beziehen.

- Eine niedrige Rente resultiert aus kurzen Versicherungszeiten. So kann Versicherungspflicht
in der gesetzlichen Rentenversicherung nur zu Beginn des Berufslebens bestanden haben,
nach Ende der Versicherungspflicht ging die Alterssicherung auf ein anderes Sicherungssy-
stem über. Z. B. beziehen viele Beamtenpensionäre aus früheren - nur wenige Jahre dau-
ernden - Angestelltenzeiten eine Kleinstrente unter Anrechnung auf ihre Pension. Ähnliches
gilt auch z. B. für freiberuflich tätige Ärzte mit Beitragszeiten in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung aufgrund ihrer Assistenzzeiten im Krankenhaus; die Alterssicherung beruht dann
im Regelfall hauptsächlich auf Leistungen eines berufsständischen Versorgungswerkes.

Auf den Ergebnissen der ASID 99 basieren weite Teile des kürzlich vorgelegten zweiten Alters-
sicherungsberichtes, der u. a. umfassend Auskunft über die Einkommenssituation älterer Men-
schen gibt.

124.   Um auch Informationen über die Altersvorsorge künftiger Generationen zu gewinnen,
d. h. über Anwartschaften in gesetzlicher Rentenversicherung und sonstigen Alterssicherungs-
systemen, hat das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung zusammen mit dem Ver-
band Deutscher Rentenversicherungsträger die Untersuchung „Altersvorsorge in Deutschland
1996 (AVID 1996)“ durchführen lassen. Die Studie dokumentiert Lebensverläufe und künftige
Einkommen im Alter für die Rentenversicherten der Geburtsjahrgänge 1936 – 1955 und ihre
Ehepartner bis zum 65. Lebensjahr. Bis 1996 resultieren die Daten zu den Rentenanwart-
schaften und zu den Biografien aus den Versicherungskonten. Ergänzend wurde eine umfang-
reiche Befragung durchgeführt. Für die Folgejahre bis zum jeweiligen 65. Lebensjahr wurde ei-
ne Fortschreibung der Biografien mit Hilfe komplexer statistischer Verfahren vorgenommen.
Alle monetären Größen und Berechnungsgrundlagen wurden auf den Stand 1996 bezogen.

Zu den vielseitig genutzten Möglichkeiten der Datenbasis gehörte es, Trends in der Beteiligung
und Höhe von Anwartschaften in den verschiedenen Alterssicherungssystemen abzuschätzen,
Modelle zum Ausbau der rentenrechtlichen Sicherung von Frauen oder Einkommensanrech-
nungsmodelle zu analysieren. Zudem konnten wichtige Ereignisse wie Phasen der Teilzeitbe-
schäftigung oder geringfügiger Beschäftigung im Erwerbsverlauf dokumentiert und ihre Be-
deutung für spätere Alterseinkommen abgeschätzt werden. Wichtige Informationen brachte die
Studie auch zur Beschreibung der Auswirkung von Kinderziehung auf zukünftige Altersein-
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kommen. So hat nicht zuletzt diese Studie auf den negativen Zusammenhang zwischen Kin-
dererziehung und Anwartschaften auf die Alterseinkommen von Frauen und von Ehepaaren
hingewiesen und ihn beziffert, was schließlich zu zahlreichen Kindkomponenten bei den Re-
formmaßnahmen führte.

Zur Zeit wird eine Aktualisierung der Untersuchung in die Wege geleitet. Dabei kann man ei-
nerseits auf die Erfahrungen bauen, die mit der erfolgreichen und innovativen Studie von 1996
gewonnen wurden. Anderseits sind daraus aber auch methodische und konzeptionelle Verbes-
serungen abzuleiten. Weiterhin sind die zwischenzeitlich erfolgten Rechtsänderungen, vor al-
lem auch die neuen Formen der staatlich geförderten Zusatzvorsorge, in das komplexe Unter-
suchungsdesign zu integrieren.
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V. Gesundheit

1. Finanz- und Beitragssatzentwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung

125.   In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) mit ihrem breitgefächerten Leistungs-
spektrum sind knapp 90 % der Bevölkerung versichert. Dies verdeutlicht ihre herausragende
Stellung im Gesundheitswesen. Die Erhaltung und Weiterentwicklung eines leistungsfähigen
Gesundheitswesens sind daher eng mit der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversi-
cherung verknüpft.

Der gesetzlichen Krankenversicherung liegt das Solidarprinzip zugrunde. Mit der Orientierung
der Beiträge an den beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder der Krankenkassen kommt
die individuelle Leistungsfähigkeit zur Geltung. Der Anspruch auf Sachleistungen ist hingegen
unabhängig von der Höhe der vom Einzelnen gezahlten Beiträge. Jeder Versicherte erhält -
ohne Rücksicht auf seine finanzielle Situation - die medizinisch notwendige Versorgung.

126.   Seit Einführung der gegliederten Krankenversicherung im wiedervereinigten Deutschland
bis zum Ende der vergangenen Legislaturperiode 1998 ist der durchschnittliche allgemeine
Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung bundesweit von 12,3 % auf 13,6 % gestie-
gen. Zusätzlich zu dieser erhöhten Belastung von Arbeitnehmern und Betrieben wurden in der
13. Legislaturperiode von der alten Bundesregierung mit dem "Beitragsentlastungsgesetz" so-
wie dem "1. und 2. GKV-Neuordnungsgesetz" die von den Patienten aufzubringenden Zuzah-
lungen - insbesondere im Bereich der Arzneimittelversorgung - deutlich erhöht und der Lei-
stungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen reduziert.
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Aufteilung der Leistungsausgaben der GKV
 im Jahre 2000 = insgesamt 246,3 Mrd.DM

Zahnersatz
2,80%

Heil- und Hilfsmittel
7,49%

Krankengeld
5,60%

Sonstige Leistungen
9,58%

Krankenhausbehandlung
35,36%

Arzneien
15,98%

Behandlung d. Zahnärzte
6,12%

Behandlung durch Ärzte
17,07%

Quelle: GKV-Statistik BMG, Vordruck KJ1

Die neue Bundesregierung hat mit dem "GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz" und der "GKV-
Gesundheitsreform 2000" die gestiegenen Zuzahlungen wieder deutlich zurückgeführt, die
Härtefallregelungen für chronisch kranke Patienten verbessert, den Leistungskatalog punktuell
erweitert und gleichzeitig wichtige Weichenstellungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit,
Qualität und Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung vorgenommen. Die Lei-
stungsverbesserungen wurden durch die Einbeziehung der geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisse in die Beitragspflicht zur gesetzlichen Krankenversicherung solide gegenfinanziert.
Die zum 1. April 1999 eingeführten Beiträge für ausschließlich geringfügig Beschäftigte sowie
geringfügig Nebenbeschäftigte bedeuten jährliche Beitragseinnahmen von bis zu 3 Mrd. DM
(bis zu 1,5 Mrd. Euro) und haben damit die Finanzgrundlagen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung wesentlich verbessert.
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Beitragssatzentwicklung in der GKV seit 1991
im Jahresdurchschnitt in v.H.
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Die gesetzliche Krankenversicherung konnte das Jahr 1999 bundesweit (um Zahlungen im
Rahmen des Risikostrukturausgleichs bereinigt) mit einem Überschuss von rd. 0,6 Mrd. DM (rd.
0,3 Mrd. Euro) und das Jahr 2000 mit einem ausgeglichenen Finanzergebnis abschließen. Für
das Jahr 2001 ist bei einem gesamten Ausgabevolumen von ca. 270 Mrd. DM (ca. 138 Mrd.
Euro) ein Defizit der GKV in einer Größenordnung von gut 4 Mrd. DM (rd. 2 Mrd. Euro) zu er-
warten. Zur Ausgabenbegrenzung im Arzneimittelbereich hat die Bundesregierung entschei-
dende gesetzgeberische Maßnahmen eingeleitet. Der durchschnittliche allgemeine Beitragssatz
konnte in den Jahren 1999 bis 2001 auf einem Niveau von 13,6 % stabilisiert werden und lag
damit nicht höher als zu Beginn der Legislaturperiode. Für das Jahr 2002 ist mit einem mode-
raten Anstieg des durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatzes zu rechnen.

Der Bundesregierung ist es insbesondere gelungen, den finanziellen Niedergang der ostdeut-
schen Krankenkassen abzuwenden und das Beitragssatzniveau in der GKV-Ost deutlich zu re-
duzieren. Die Verschuldung der GKV-Ost, die bis Ende 1998 auf rd. 1,62 Mrd. DM angewach-
sen war, konnte bis Jahresende 2000 auf rd. 0,4 Mrd. DM (rd. 0,2 Mrd. Euro) reduziert werden.
Der durchschnittliche allgemeine Beitragssatz für die Mitglieder der Krankenkassen in Ost-
deutschland konnte von knapp 14 % in 1998 auf knapp 13,7 % (2001) reduziert, der Abstand
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zwischen dem Beitragssatzniveau in der GKV-Ost und der GKV-West von  rd. 0,4 Beitrags-
satzpunkten (1998) auf rd. 0,1 Beitragssatzpunkte (2001) abgebaut werden.

Der Schuldenabbau und die Senkung des hohen Beitragssatzniveaus in der GKV-Ost konnte
nur auf Grund erheblicher Finanztransfers von den alten in die neuen Länder gelingen. Im Jahr
1999 wurde unter Ausschöpfung der in jenem Jahr gesetzlich festgelegten Obergrenze ein Be-
trag von 1,2 Mrd. DM im Rahmen des "Finanzkraftausgleichs" von der GKV-West an die GKV-
Ost transferiert. Im Jahr 2000 erhöhte sich der Transferbetrag auf 2,8 Mrd. DM. Im Jahr 2001
ist voraussichtlich mit einem Transfervolumen von rd. 4,2 Mrd. DM (rd. 2 Mrd. Euro) zu rech-
nen. Dieses Volumen umfasst neben dem Finanzkraftausgleich im Jahr 2001 auch die 1. Stufe
des "gesamtdeutschen Risikostrukturausgleichs". Mit der Aufhebung der von der alten Bundes-
regierung vorgesehenen zeitlichen Begrenzung des "Finanzkraftausgleichs" auf die Jahre 1999
bis 2001 und der stufenweisen Einführung des gesamtdeutschen Risikostrukturausgleichs bis
zum Jahre 2007 hat die Bundesregierung eine dauerhafte Perspektive für eine weitere finanzi-
elle Konsolidierung und damit auch eine Begrenzung des Beitragssatzniveaus in Ostdeutsch-
land gegeben, von der Arbeitnehmer und Betriebe gleichermaßen profitieren.

2. Gesetz zur Stärkung der Solidarität in der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz)

127.   Die Gesetzgebung im Bereich der sozialen Krankenversicherung hatte sich in der
13. Legislaturperiode zunehmend von den Grundprinzipien einer solidarischen, paritätisch fi-
nanzierten sozialen Krankenversicherung entfernt. Durch Zuzahlungen und Leistungsausgren-
zungen waren unvertretbare Belastungen für Kranke und Versicherte entstanden. Die Bundes-
regierung hat daher unmittelbar nach Amtsantritt eine gesundheitspolitische Kurskorrektur ge-
genüber der Vorgängerregierung durchgeführt und sich der Wiederherstellung des Solidar- und
Sachleistungsprinzips in der gesetzlichen Krankenversicherung angenommen. Zugleich muss-
ten die Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Krankenversicherung dauerhaft stabilisiert
und ein weiterer Anstieg der Krankenversicherungsbeiträge gestoppt werden. Diesen Zielen
diente das Gesetz zur Stärkung der Solidarität in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
Solidaritätsstärkungsgesetz). Dem Solidarprinzip wurde wieder der ihm gebührende Stellenwert
eingeräumt, die Finanzgrundlagen wurden stabilisiert und die Voraussetzungen für eine grund-
legende Strukturreform in der gesetzlichen Krankenversicherung zum Jahr 2000 geschaffen,
mit der für mehr Wettbewerb um Qualität, Wirtschaftlichkeit und effizientere Versorgungs-
strukturen gesorgt werden sollte. Zur Stärkung der Solidarität und zur Vorbereitung der Struk-
turreform enthielt das am 11. Dezember 1998 vom Deutschen Bundestag beschlossene und
zum 1. Januar 1999 zum großen Teil in Kraft getretene Gesetz folgende Regelungen:
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- Zeitlich befristet werden die Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung begrenzt,
- Zahnersatz wird wieder zur Sachleistung; der Ausschluss der Zahnersatzleistung für nach

1978 Geborene wird rückgängig gemacht,
- Zuzahlungen für Arznei- und Verbandmittel werden reduziert,
- das sog. „Krankenhaus-Notopfer“ von 20 DM wird für die Jahre 1998 und 1999 ausgesetzt,
- Elemente der privaten Versicherungswirtschaft, wie die Beitragsrückgewähr, Selbstbehalt

und die Kostenerstattung als Alternative zum Sachleistungsprinzip auch für Pflichtversi-
cherte werden zurückgenommen,

- die Regelung zum gesamtdeutschen Risikostrukturausgleich wird entfristet.

3. Gesetz zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr 2000
(GKV-Gesundheitsreform 2000)

128.   Mit der im Dezember 1999 vom Deutschen Bundestag verabschiedeten und größtenteils
zum 1. Januar 2000 in Kraft getretenen GKV-Gesundheitsreform 2000 wurde der Grundstein
dafür gelegt, dass die Mittel der gesetzlichen Krankenversicherung künftig effizient eingesetzt
werden. Ziel war es, in der gesetzlichen Krankenversicherung eine Versorgung der Versicher-
ten im Krankheitsfall auf qualitativ hohem Niveau zu zumutbaren Beiträgen sicherzustellen.
Mehr Wirtschaftlichkeit und Qualitätssicherung sind die entscheidenden Stichworte dieser Re-
form.

Ein sozial gerechtes Krankenversicherungssystem muss zudem die Selbstbestimmung und
Selbstverantwortung der Patientinnen und der Patienten achten und ihre Eigenkompetenz stär-
ken. Die GKV-Gesundheitsreform 2000 ist diesen Zielen verpflichtet. Gesundheitsförderung,
Vorsorge und Rehabilitation haben den ihnen gebührenden Stellenwert erhalten.

Starre Versorgungsstrukturen stehen einer an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patien-
ten ausgerichteten Versorgung im Wege. Sie werden deshalb durch die Reform aufgebrochen.
Fehlversorgung und ineffizienter Ressourcenverbrauch sind durch permanente Orientierung der
Versorgung an anerkannten Qualitätsstandards zu vermeiden.

Das Gesetz setzt für alle Beteiligten Anreize, ressourcenverzehrende Defizite in der Versor-
gung zu beseitigen, die medizinische Orientierung des Gesundheitswesens in den Mittelpunkt
zu rücken sowie Qualität und Effizienz der Versorgung über den Wettbewerb zwischen den
Krankenkassen und zwischen den Leistungserbringern zu stärken. Dies geschieht insbesonde-
re durch folgende Maßnahmen:
- Verbesserung der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen,
- Stärkung der hausärztlichen Versorgung,
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- Vorrang für Prävention, bedarfsgerechte Behandlung und Qualitätssicherung in der zahn-
medizinischen Versorgung,

- Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelversorgung (Positivliste),
- leistungsorientierte Krankenhausvergütung durch Einführung von diagnoseabhängigen

Fallpauschalen,
- Stärkung der Rehabilitation, Gesundheitsförderung und Selbsthilfe,
- Verbesserung der Qualität der gesundheitlichen Versorgung,
- Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen zwischen gesetzlicher und privater Krankenver-

sicherung.

Integrierte Versorgung

129.   Eines der größten Defizite innerhalb des deutschen Gesundheitswesens ist die starre
Aufgabenteilung zwischen der ambulanten und der stationären Versorgung, auch die häufig
unzureichende Zusammenarbeit innerhalb des ambulanten Sektors. Vermeidbare Mehrfach-
untersuchungen und unzureichend abgestimmte Behandlungsverläufe sind die Folge. Mit der
GKV-Gesundheitsreform 2000 haben die Krankenkassen die Möglichkeit erhalten, ihren Versi-
cherten eine abgestimmte Versorgung anzubieten, bei der Haus- und Fachärzte, ärztliche und
nichtärztliche Leistungsanbieter sowie ambulanter und stationärer Bereich koordiniert zusam-
menwirken. Auch Maßnahmen zur Rehabilitation und zur Gesundheitsförderung sollen einbe-
zogen werden. Verträge über integrierte Versorgungsformen werden direkt zwischen den Lei-
stungserbringern und den Krankenkassen ausgehandelt. Die möglichen Inhalte der Integrati-
onsversorgung werden - soweit die vertragsärztliche Versorgung betroffen ist - in einer Rah-
menvereinbarung zwischen Kassenärztlicher Bundesvereinigung und den Spitzenverbänden
der Krankenkassen festgelegt.

Hausärztliche Versorgung

130.   Damit Patientinnen und Patienten zur richtigen Zeit am richten Ort behandelt werden
können, bedarf es eines kompetenten „Lotsen“, der die verschiedenen Behandlungsmaßnah-
men der ärztlichen und nichtärztlichen Spezialisten organisiert und koordiniert. Durch die Ge-
sundheitsreform 2000 wurden erste Schritte zur Stärkung dieser Steuerungsfunktion durch die
Hausärzte vorgenommen.

Die vertragsärztliche Versorgung wird in eine hausärztliche und eine fachärztliche aufgeglie-
dert. Die Kommunikation zwischen dem Hausarzt und den an der Behandlung beteiligten Fach-
ärzten, Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen der medizinischen Versorgung wird ver-
bessert, z. B. durch die zeitnahe Übermittlung von Befunden und Berichten der weiterbehan-
delnden Ärzte und anderen Leistungserbringer. Die Stärkung der hausärztlichen Versorgung
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leistet auch zur besseren Versorgung chronisch kranker Patientinnen und Patienten einen
wichtigen Beitrag. Diese Kranken brauchen eine fortlaufende Betreuung, damit unnötige Ein-
griffe vermieden werden bzw. notwendige Behandlungsschritte auch tatsächlich stattfinden.

Die Regelung bedeutet jedoch keine Einschränkung der freien Arztwahl. Auch weiterhin können
Versicherte sowohl ihren Hausarzt als auch ihren weiterbehandelnden Facharzt frei wählen. Die
Krankenkassen können jedoch in ihren Satzungen Regelungen vorsehen, die Versicherten, die
sich verpflichten, Leistungen außerhalb der hausärztlichen Versorgung nur auf Überweisung in
Anspruch zu nehmen, einen Bonus einräumen. Zur besseren Wahrnehmung ihrer Aufgaben
wird den Hausärzten ein angemessener Vergütungsanteil an der ärztlichen Gesamtvergütung
garantiert. Als Hausärzte können Allgemeinärzte, Kinderärzte und Internisten ohne Schwer-
punktbezeichnung, die die Teilnahme an der hausärztlichen Versorgung gewählt haben, tätig
werden. Kinderärzte mit Schwerpunktbezeichnung können auch an der fachärztlichen Versor-
gung teilnehmen.

Gesundheitsförderung und Selbsthilfe

131.   Im Rahmen der GKV-Gesundheitsreform 2000 ist auch der § 20 des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch (SGB V) neu gefasst worden. Seit dem 1. Januar 2000 können die Krankenkas-
sen ihren Versicherten wieder Angebote zur primären Prävention machen und Maßnahmen der
betrieblichen Gesundheitsförderung durchführen. Damit sollen der allgemeine Gesundheitszu-
stand verbessert und insbesondere ein Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit
von Gesundheitschancen erreicht werden. Zur Umsetzung haben die Spitzenverbände der
Krankenkassen unter Beteiligung unabhängigen Sachverstandes gemeinsame und einheitliche
Handlungsfelder und Kriterien für Maßnahmen der Primärprävention und der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung festgelegt. Durch diesen Leitfaden wird sichergestellt, dass nur wirksame
und qualitativ hochwertige Angebote gemacht werden. Für die Leistungen können die Kranken-
kassen jährlich je Versichertem einen Betrag von 5 DM (2,56 Euro) aufwenden, der jedes Jahr
nach einer festen Formel zu steigern ist.

Darüber hinaus wurden zur Stärkung der gesundheitlichen Selbsthilfe verbesserte Fördermög-
lichkeiten geschaffen. Die bisherige Ermessensvorschrift wurde in eine Sollvorschrift umge-
wandelt. Für die Förderung der Selbsthilfe wurde ein jährliches Ausgabevolumen von 1 DM
(0,51 Euro) pro Versichertem im Jahr 2000 vorgesehen, das ebenfalls jährlich dynamisiert ist.
Neben Selbsthilfegruppen und Selbsthilfe-Kontaktstellen wurden nunmehr auch die Selbsthilfe-
organisationen ausdrücklich in die Förderzuständigkeit der gesetzlichen Krankenkassen aufge-
nommen. Zur Förderung der Selbsthilfe haben die Spitzenverbände der Krankenkassen mit den
Vertretern der Selbsthilfe gemeinsame und einheitliche Grundsätze aufgestellt. Eine Förderung
von Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen soll dann erfolgen, wenn
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diese sich die Prävention, Rehabilitation, Früherkennung und Bewältigung von Krankheiten und
Behinderungen zum Ziel gesetzt haben. Mit dem Inkrafttreten des SGB IX zum 01. Juli 2001
sind weitere Verbesserungen zur Stärkung der Selbsthilfe erfolgt. Nunmehr sind alle Träger der
medizinischen Rehabilitation verpflichtet, gemeinsame Grundsätze für die finanzielle Förderung
der Selbsthilfe zu erarbeiten. Darüber hinaus enthält das SGB IX Regelungen, die die Mitwir-
kung von Vertretern der Selbsthilfe bei der Planung und Gestaltung der Rehabilitationsstruktu-
ren sicherstellen.

Medizinische Vorsorge und Rehabilitation

132.   Durch die GKV-Gesundheitsreform 2000 sind die Vorsorge- und Rehabilitationsleistun-
gen zum 1. Januar 2000 entscheidend gestärkt worden:
- Durch eine Neuabgrenzung der Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen orientieren sich

diese Leistungen stärker als in der Vergangenheit an den Kriterien der medizinischen Not-
wendigkeit.

- Zu den medizinischen Vorsorgeleistungen gehören nicht nur - wie schon nach altem Recht -
solche, die der Verhütung von Krankheiten, sondern nunmehr auch solche Leistungen, die
der Vermeidung der Verschlimmerung von Krankheiten dienen. Damit ist sichergestellt,
dass die früheren ambulanten Rehabilitationskuren weiterhin erbracht werden können, und
zwar als medizinische Vorsorgeleistungen.

- Den besonderen Bedürfnissen chronisch kranker Kleinkinder wurde durch die Erhöhung
des täglichen Krankenkassenzuschusses bei ambulanten medizinischen Vorsorgeleistun-
gen von 15 DM auf 30 DM (16 Euro) Rechnung getragen.

- Für Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen wurde das starre Zeitkorsett gelockert. Statt
der früheren Regeldauer von 3 Wochen und des regulären Wiederholungsintervalls von
4 Jahren sollen die Spitzenverbände Leitlinien vereinbaren. Darin sollen für die Regeldauer
und die Wiederholung von Rehabilitationsleistungen differenzierte Lösungen festgelegt
werden, die sich nach den jeweiligen Krankheitsbildern richten.

- Die finanzielle Belastung der Patientinnen und Patienten in Form der Zuzahlungen ist ver-
ringert worden. Die früheren Zuzahlungen für stationäre Rehabilitation von 25 DM in den
alten und 20 DM in den neuen Bundesländern pro Kalendertag sind zum 1. Januar 2000 auf
17 DM bzw. 14 DM abgesenkt worden. Auf Grund des Rechtsangleichungsgesetzes, das
zum 1. Januar 2001 in Kraft getreten ist, beträgt diese Zuzahlung im Jahr 2001 bundesweit
einheitlich 17 DM pro Tag, ab 1. Januar 2002  9 Euro.

- Ambulante Rehabilitationsleistungen können nun auch in stationären Rehabilitationsein-
richtungen, mit denen ein entsprechender Versorgungsvertrag besteht, erbracht werden;
soweit es für eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche Versorgung der Ver-
sicherten erforderlich ist, sind sie auch in wohnortnahen Rehabilitationseinrichtungen mög-
lich. Damit wird gewährleistet, dass auch in der ambulanten Rehabilitation ein ganz-
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heitlicher Ansatz mit Behandlungsplan und vergleichbarer Intensität wie im stationären Be-
reich durchführbar ist.

- Die Krankenkassen können als ergänzende Leistungen zur Rehabilitation wirksame und ef-
fiziente Patientenschulungsmaßnahmen erbringen. Wenn dies medizinisch erforderlich ist,
sind Angehörige und ständige Betreuungspersonen einzubeziehen.

Zahnmedizinische Versorgung

133.   In keinem Bereich des Gesundheitswesens gibt es so zahlreiche Belege für die positiven
Wirkungen der Prophylaxe wie in der zahnmedizinischen Versorgung. Die Gesundheitsreform
2000 hat deshalb das Leitbild einer präventionsorientierten Zahnheilkunde gesetzlich im Fünf-
ten
Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) verankert. Der Stellenwert der Prävention sowie die Qualität
und Wirtschaftlichkeit in der zahnmedizinischen Versorgung werden insbesondere verbessert
durch:
- die Erweiterung der Gruppenprophylaxe für besondere Risikogruppen auch über das

12. Lebensjahr hinaus,
- die Modernisierung des GKV-Leistungskatalogs, der dem Leitbild einer präventionsorien-

tierten Zahnheilkunde entsprechend umzugestalten ist,
- die Neuregelung der Bewertungsrelationen, die für eine gleichwertige Bewertung zwischen

Vergütungen für Zahnersatz und Kieferorthopädie sowie zahnerhaltenden und präventiven
Leistungen sorgen soll,

- die Erweiterung des Leistungsanspruchs um implantatgestützten Zahnersatz (Suprakon-
struktion) in Ausnahmefällen, die vom Bundesausschuss der Zahnärzte und Krankenkassen
festzulegen sind,

- die Verpflichtung des Bundesausschusses der Zahnärzte und Krankenkassen, Richtlinien
zur Qualitätssicherung in der vertragszahnärztlichen Versorgung festzulegen.

Arzneimittelversorgung

134.   Zur Verbesserung der Qualität der Arzneimittelverschreibung und der Transparenz des
Angebotes für Ärztinnen und Ärzte soll eine Liste der in der gesetzlichen Krankenversicherung
verordnungsfähigen Arzneimittel (aufgeführt als Wirkstoffe und Wirkstoffkombinationen) als
Rechtsverordnung erlassen werden. Zur Erarbeitung dieser Positivliste wurde ein Institut für die
Arzneimittelverordnung in der gesetzlichen Krankenversicherung beim Bundesministerium für
Gesundheit gegründet. Es besteht aus einer Kommission und einer Geschäftsstelle. Die Kom-
mission setzt sich aus unabhängigen Wissenschaftlern zusammen, wozu auch Vertreter der
alternativen Medizin gehören. Patientenorganisationen werden an der Erarbeitung beteiligt; sie
haben Anhörungsrechte und können als weitere Sachverständige herangezogen werden. Die
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Kommission hat am 29. Juni 2001 den Entwurf für die Vorschlagliste zur Positivliste beschlos-
sen und Anhörungen der Betroffenen durchgeführt. Nach Auswertung der Stellungnahmen wird
die Vorschlagsliste Ende des Jahres dem Bundesministerium für Gesundheit übergeben wer-
den. Danach kann die Ressortabstimmung erfolgen und die Liste dem Bundesrat zugeleitet
werden, der zu einer entsprechenden Verordnung seine Zustimmung geben muss.

Stationäre Versorgung

135.   Durch das GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz wurden auch für den Bereich der Kranken-
hausversorgung Anreize für die Realisierung von Wirtschaftlichkeitsreserven gesetzt. Die kurz-
fristige Stabilisierung der Ausgabenentwicklung im Jahr 1999 war erforderlich, um nachhaltige-
re strukturelle Schritte vorbereiten zu können.

Das GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz gab vor, dass die Budgets der Krankenhäuser im Jahr
1999 nicht höher vereinbart werden durften als im Jahr 1998 zuzüglich einer Rate, die dem Zu-
wachs der beitragspflichtigen Einnahmen der Krankenkassenmitglieder entsprach. Zusätzliche
Finanzmittel erhielten die Krankenhäuser im Rahmen von Ausnahmetatbeständen, insbesonde-
re zur Finanzierung zusätzlicher medizinischer Kapazitäten nach den Krankenhausplänen und
den Investitionsprogrammen der Länder.

136.   Mit der GKV-Gesundheitsreform 2000 wurde eine Vielzahl struktureller Maßnahmen zur
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Krankenhausversorgung beschlossen. Da die erforder-
liche Zustimmung des Bundesrates nicht erfolgte, konnten einige dieser Maßnahmen nicht in
geltendes Recht umgesetzt werden. Dennoch konnten für den Krankenhausbereich folgende
Änderungen erreicht werden:
- Einführung eines umfassenden, leistungsorientierten und pauschalierenden Vergütungssy-

stems zum 1. Januar 2003 auf der Grundlage der Diagnosis Related Groups (DRG-
Fallpauschalensystem),

- Aufhebung der bisherigen zeitlichen Begrenzung der Instandhaltungspauschale für die Fi-
nanzierung der großen Instandhaltungsmaßnahmen durch die Krankenkassen,

- verbesserte Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung durch integrierte Ver-
sorgungsverträge,

- behutsame, sachgerechte Ausweitung der ambulanten Behandlungsmöglichkeiten in Kran-
kenhäusern, um stationäre Aufnahmen zu vermeiden, insbesondere beim ambulanten Ope-
rieren,

- Errichtung eines Ausschusses zur Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den im Krankenhaus.
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Auf Grund der weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung muss es auch zukünftig Aufgabe jedes Krankenhausträgers sein, durch verstärkte Koope-
ration mit anderen Krankenhäusern, durch Veränderungen von Strukturen und Mobilisierung
noch vorhandener Wirtschaftlichkeitsreserven finanzielle Freiräume zu nutzen. Die GKV-
Gesundheitsreform 2000 hat mit den genannten Maßnahmen die erforderlichen Anreize hierfür
erhöht.

Die mit dem Reformgesetz vorgenommene Einführung einer gesamtdeutschen Veränderungs-
rate bewirkt eine deutliche Verbesserung der Finanzierungssituation für die Krankenhäuser in
den neuen Bundesländern. Darüber hinaus wurden in den Krankenhäusern der neuen Länder
Tariferhöhungen, die sich aus der Angleichung der Löhne und Gehälter an das West-Niveau
ergeben, voll berücksichtigt. Damit wird die Ost-West-Angleichung finanziert.

137.   Heute werden die Krankenhausleistungen überwiegend immer noch mit Tagessätzen
(tagesgleichen Pflegesätzen) vergütet. Durch pauschale Vergütungen werden nur rd. 25 % der
Umsätze abgewickelt. Durch die Einführung eines umfassenden DRG-Fallpauschalensystems
kann die Mittelverteilung im Bereich der Krankenhäuser transparenter und vor allem leistungs-
orientierter erfolgen. Zudem erhält das einzelne Krankenhaus über die pauschalen Entgelte und
deren Höhe klare Orientierungswerte für wirtschaftliches Handeln. Schon die bisherigen Fall-
pauschalen haben zur Verkürzung der Verweildauer und zu mehr Wirtschaftlichkeit der Lei-
stungserbringung im Krankenhaus geführt. Diese Tendenz wird sich fortsetzen.

Mit der Entwicklung des DRG-Fallpauschalensystems hat der Gesetzgeber die Selbstverwal-
tung auf der Bundesebene beauftragt. Dies sind die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die
Spitzenverbände der Krankenkassen und der Verband der privaten Krankenversicherung. Sie
haben bei Orientierung an internationalen Vorgaben kurzfristig ein DRG-Fallpauschalensystem
in Deutschland einzuführen und weiterzuentwickeln. Ab 2003 sollen alle voll- und teilstationären
Leistungen der Krankenhäuser - mit Ausnahme der Psychiatrie - mit Fallpauschalen vergütet
werden können. Im Jahr 2001 wurde das Gesetz zur Einführung des diagnoseorientierten Fall-
pauschalensystems für Krankenhäuser (Fallpauschalengesetz - FPG) vom Deutschen Bun-
destag beschlossen. Es regelt die Einbindung der DRG-Fallpauschalen in die Krankenhausfi-
nanzierung. Insbesondere werden die Fragen der Preisgestaltung, der Mengenbegrenzung und
der Einbindung der Fallpauschalen in den Grundsatz der Beitragssatzstabilität festgelegt. Das
Gesetz regelt zunächst die Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2006. Der endgültige ord-
nungspolitische Rahmen für den Zeitraum ab 2007 wird in einem späteren Gesetzgebungsver-
fahren unter Einbeziehung der bis dahin gewonnenen Erfahrungen bestimmt.

138.   Das GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 hat der Bundesärztekammer (BÄK), den Spit-
zenverbänden der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) und der Deutschen Krankenhausgesell-
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schaft (DKG) die Bildung eines Ausschusses zur Bewertung von Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden im Krankenhaus vorgegeben. Der „Ausschuss Krankenhaus“ hat die Aufgabe,
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zu prüfen, die im Rahmen einer Krankenhausbe-
handlung zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen angewandt werden oder zukünftig ange-
wandt werden sollen. Der Ausschuss kann also sowohl mit neuen Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden als auch mit etablierten Verfahren befasst werden. Das Gremium wird nur
auf Antrag eines GKV-Spitzenverbandes oder der DKG tätig. Seine Einrichtung trägt dem Ziel
Rechnung, die Qualität der medizinischen Versorgung zu sichern und zu vermeiden, dass me-
dizinisch fragwürdige Leistungen zu Lasten der sozialen Krankenversicherung erbracht werden.
Um die Verzahnung der stationären medizinischen Versorgung mit der ambulanten weiter vo-
ranzutreiben, hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass der „Ausschuss Krankenhaus“ eine enge
Abstimmung mit den für die Erstellung der Richtlinien über die Einführung neuer Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden sowie für die Überprüfung der vertragsärztlich erbrachten
ärztlichen und zahnärztlichen Leistungen zuständigen Bundesausschüssen der Ärzte und
Krankenkassen herbeiführen soll. Insbesondere sind die Arbeits- und Bewertungsergebnisse
der beteiligten Gremien so rechtzeitig abzustimmen, dass die notwendige sektorenübergreifen-
de Betrachtung erfolgen kann.

Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung

139.   Die GKV-Gesundheitsreform 2000 hat ein umfassendes System der Qualitätssicherung
in die medizinische Versorgung eingeführt. Die Verantwortung der Leistungserbringer für eine
gute Qualität wird betont; gleichzeitig ermöglichen die Vorschriften eine bessere Umsetzung der
Qualitätssicherung in allen Leistungsbereichen als bisher. Dabei lassen die gesetzlichen Re-
gelungen den jeweiligen Vereinbarungspartnern und Leistungserbringern den notwendigen Ge-
staltungsspielraum. Diesen organisatorischen und inhaltlichen Rahmen auszugestalten, d. h.
Qualitätssicherung sinnvoll zu praktizieren, wird eine permanente Zukunftsaufgabe aller Lei-
stungserbringer bleiben.

Die wesentlichen gesetzlichen Vorgaben sind:
- Verpflichtung der Leistungserbringer zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der

von ihnen erbrachten Leistungen; Einführung eines einrichtungsinternen Qualitätsmana-
gements für zugelassene Krankenhäuser sowie Erbringer von stationären Vorsorgeleistun-
gen oder Rehabilitationsmaßnahmen,

- Bestimmung von Richtlinien für verpflichtende Maßnahmen der Qualitätssicherung sowie
von Kriterien für die Notwendigkeit und Qualität der durchgeführten diagnostischen und
therapeutischen Leistungen durch die jeweiligen Selbstverwaltungspartner,



- 140 -

- 141 -

- Feststellung des Standes der Qualitätssicherung im Gesundheitswesen und Nennung des
sich ergebenden Weiterentwicklungsbedarfes durch die Arbeitsgemeinschaft zur Förde-
rung der Qualitätssicherung in der Medizin,

- Bestimmung von Kriterien für eine zweckmäßige, wirtschaftliche und somit qualitativ gute
Diagnostik und Therapie für mindestens 10 Krankheiten pro Jahr durch den Koordinie-
rungsausschuss; die Kriterien sollen einen positiven Einfluss auf die Erkrankungshäufigkeit
der Bevölkerung haben.

Darüber hinaus wurde das seit 1991 aufgelegte Modellprogramm zur Förderung der Qualitäts-
sicherung in der Medizin weiterhin dazu genutzt, Qualitätssicherungsmaßnahmen in wichtigen
Leistungsbereichen einzuführen. Von besonderer Bedeutung ist hier ein Demonstrationsprojekt
„Qualitätsmanagement im Krankenhaus“, durch das beispielhaft die systematische Qualitätssi-
cherung in 44 Krankenhäusern der Bundesrepublik Deutschland eingeführt werden konnte.

Durch die gesetzlichen Vorgaben und die hiermit verbundenen weitgefächerten Initiativen sowie
durch das Modellprogramm der Bundesregierung, mit dem ganz unterschiedliche Entwicklun-
gen angestoßen wurden, konnte der Stellenwert der Qualitätssicherung im deutschen Gesund-
heitswesen gestärkt werden. Dies wird auf mittlere Sicht insbesondere für die Patienten von
Nutzen sein.

Gesetzliche und private Krankenversicherung

140.   Zum Abbau von Wettbewerbsverzerrungen zwischen gesetzlicher und privater Kranken-
versicherung und zum Schutz der Beitragszahler in der gesetzlichen Krankenversicherung folgt
das Gesetz zur GKV-Gesundheitsreform 2000 dem Grundsatz „einmal privat, immer privat“.
Der Wechsel älterer Personen, die bisher privat krankenversichert waren, in die gesetzliche
Krankenversicherung, wird beschränkt. Im Gegenzug wird zur Vermeidung unzumutbarer Prä-
mienbelastungen für privat Krankenversicherte die soziale Schutzfunktion des Standardtarifs in
der privaten Krankenversicherung - insbesondere durch die Absenkung der Altersgrenze von
65 auf 55 Jahre und die Einbeziehung weiterer Personengruppen - ausgebaut und gestärkt. Die
mit zunehmendem Alter überproportionalen Prämienerhöhungen in der privaten Krankenversi-
cherung werden begrenzt.



- 141 -

- 142 -

Klarstellende Regelungen zum versicherten Personenkreis und zum Mitgliedschaftsrecht

141.   Die versicherungsrechtliche Behandlung einzelner Personengruppen wird im GKV-
Gesundheitsreformgesetz wie folgt klargestellt:
- Personen, die ein in Studien- oder Prüfungsordnungen vorgeschriebenes Praktikum gegen

Entgelt verrichten und die in dieser Zeit nicht als Studenten eingeschrieben sind, sind als
Arbeitnehmer versicherungspflichtig.

- Postulanten und Novizen, die in der Zeit der Ausbildung für den Dienst in einer geistlichen
Gemeinschaft noch keine satzungsgemäßen Mitglieder ihrer Gemeinschaften sind und die
in der Berufsausbildung gegen ein mehr als nur geringfügiges Entgelt beschäftigt sind, un-
terliegen ihrem sozialen Schutzbedürfnis entsprechend der Versicherungspflicht in der ge-
setzlichen Krankenversicherung.

- Die Voraussetzungen für die Befreiung von der Versicherungspflicht aufgrund des Bezugs
von Arbeitslosengeld werden präzisiert.

- Eine Beschäftigung, die im Rahmen oder während der Berufsausbildung ausgeübt wird, ist
nicht als erstmalige Beschäftigung anzusehen und deshalb für das Beitrittsrecht zur gesetz-
lichen Krankenversicherung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 SGB V unschädlich.

- Das Krankenkassenwahlrecht können Personen bereits mit Vollendung des
15. Lebensjahres ausüben. Für die Praxis der Krankenkassen hat die Regelung erhebliche
Vereinfachungen zur Folge.

- Die Mitgliedschaft von Versicherungspflichtigen, die Wehrdienst ableisten und bei denen die
Versicherungspflicht unmittelbar vor dem Wehrdienst endet, besteht in der Zeit bis zum En-
de des Wehrdienstes fort.

4. Neuregelung der Kassenwahlrechte

Vom 1. Januar 2002 an können Versicherungspflichtige und -berechtigte die Mitgliedschaft in
ihrer Krankenkasse mit einer Frist bis zum Ablauf des übernächsten Monats kündigen. Die
Stichtagskündigung ist damit aufgehoben. Die Versicherten sind jedoch nach dem neuen Recht
mindestens 18 Monate an ihre neue Krankenkassenwahl gebunden. Die Bindungsfrist entfällt,
wenn die Krankenkasse des Mitglieds den Beitragssatz erhöht.

Ziel der Neuregelung der Krankenkassenwahlrechte der Versicherten ist, eine Verstetigung der
Kassenwechsel der Versicherten im Jahresverlauf zu erreichen und die Wahlrechte der versi-
cherungspflichtigen und der freiwilligen Mitglieder anzugleichen.
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5. Reform des Risikostrukturausgleichs

142.   Mit dem Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs in der gesetzlichen Kranken-
versicherung wird der Risikostrukturausgleich mit dem Ziel weiterentwickelt, die noch vorhan-
denen Anreize zur Risikoselektion weiter einzuengen und mittelfristig zu beseitigen. Hierzu
werden Versichertengruppen im Risikostrukturausgleich bis spätestens zum 1. Januar 2007 auf
der Grundlage einer direkten Erfassung der unterschiedlichen Morbidität der Versicherten ge-
bildet.

Eine kurzfristig umzusetzende Maßnahme ist die Schaffung von Anreizen zur Verbesserung der
medizinischen Versorgung von chronisch Kranken. Zu diesem Zweck wird die Durchführung
strukturierter Behandlungsprogramme für zunächst bis zu sieben chronische Erkrankungen fi-
nanziell gefördert, indem die Ausgaben für solche chronisch kranken Versicherten, die sich in
zugelassene, qualitätsgesicherte Disease-Management-Programme eingeschrieben haben, im
Risikostrukturausgleich gesondert berücksichtigt werden. Außerdem wird vom 1. Januar 2002
an der Belastungsausgleich zwischen den Krankenkassen dadurch verbessert, dass ein Risi-
kopool zur solidarischen Lastenverteilung weit überdurchschnittlich hoher Leistungsausgaben
für Versicherte eingeführt wird.

6. Ablösung des Arznei- und Heilmittelbudgets

143.   In den vergangenen Jahren haben sich das Instrument der Arzneimittelbudgets und der
damit verbundene Kollektivregress für Ärztinnen und Ärzte als hoch konfliktträchtig und unwirk-
sam erwiesen. Die Arzneimittelausgaben sind trotz der Budgets erheblich angestiegen. Die
Bundesregierung hat daraus Konsequenzen gezogen. Mit dem zum 31. Dezember 2001 in
Kraft getretenen Gesetz zur Ablösung des Arznei- und Heilmittelbudgets werden das bisherige
Arznei- und Heilmittelbudget abgelöst und die sogenannte Kollektivhaftung, d. h. die gesetzlich
vorgegebene Verringerung der Gesamtvergütung im Falle von Budgetüberschreitungen, aufge-
hoben. Die Neuregelungen dienen dazu, eine wirtschaftliche und qualitätsgesicherte Versor-
gung der Patienten in der gesetzlichen Krankenversicherung durch Optimierung der Steue-
rungsinstrumente zu stärken und zugleich die Akzeptanz bei den Beteiligten zu erhöhen. Hierzu
werden auf der Ebene der Kassenärztlichen Vereinigungen Arzneimittelvereinbarungen getrof-
fen werden, die prospektive Festlegungen von Ausgabenvolumen, von Versorgungs- und Wirt-
schaftlichkeitszielen sowie darauf ausgerichtete Maßnahmen enthalten. Die gesetzlichen Vor-
gaben für Richtgrößenprüfungen werden konkretisiert und praxisgerechter ausgestaltet. Die
Regelungen sind für den Heilmittelbereich entsprechend anzuwenden.
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7. Festbetrags-Anpassungsgesetz

144.   Das Arzneimittel-Festbetragssystem stellt in der gesetzlichen Krankenversicherung ein
bedeutendes Steuerungsinstrument dar. Dadurch konnten für diesen Leistungs- und Versor-
gungsbereich Wirtschaftlichkeitsreserven ausgeschöpft und ein wirksamer Preiswettbewerb
ausgelöst werden. Die Rechtmäßigkeit des Verfahrens zur Festsetzung der Festbeträge in der
GKV durch die Selbstverwaltung von Ärzten und Krankenkassen ist jedoch durch zivilgerichtli-
che Rechtsprechung und durch das Bundeskartellamt, insbesondere im Hinblick auf die Ver-
einbarkeit mit dem EU-Kartellrecht, bezweifelt worden. Auch sind in einem Vorlagebeschluss
des Bundessozialgerichts an das  Bundesverfassungsgericht verfassungsrechtliche Bedenken
gegen die Festbetragsfestsetzung nach bisherigem Recht geäußert worden.

Aufgrund dessen waren die Selbstverwaltungsorgane im Frühjahr des Jahres 2001 an der
weiteren Pflege dieses Regelinstruments gehindert. Deshalb wird die Festbetragsanpassung
vorübergehend durch das Bundesministerium für Gesundheit im Wege der Rechtsverordnung
vorgenommen. Eine weitere Anpassung der Festbeträge wird vor dem Jahr 2004 nicht mehr
vorgenommen.

Das Festbetrags-Anpassungsgesetz wird für die Zukunft die Rechtsgrundlage schaffen. Es
konkretisiert zudem die Kriterien der Anpassung und Bildung der Arzneimittel-Festbeträge.
Durch die befristete gesetzliche Fortschreibung des Festbetragssystems wird in der Zwischen-
zeit Rechtssicherheit sowohl im Hinblick auf verfassungsrechtliche als auch auf EU-
kartellrechtliche Zweifel hergestellt.

Die Anpassung der Festbeträge kommt zum 1. Januar 2002 zur Anwendung. Sie stellt sicher,
dass die Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenkassen jährlich um ca. 550 Mio. DM
(ca. 280 Mio. Euro) sinken. Durch eine weitere Rechtsverordnung wird sicher gestellt, dass den
Krankenkassen über diese Summe hinaus jährlich ein weiteres namhaftes Einsparpotential zu-
gute kommt.

8. Rechtsangleichung zwischen alten und neuen Ländern

145.   Mit dem Gesetz zur Rechtsangleichung in der gesetzlichen Krankenversicherung wurden
mit Wirkung vom 1. Januar 2001 die für die neuen Bundesländer geltenden besonderen Vor-
schriften zum Mitgliedschafts-, Leistungs- und Leistungserbringerrecht grundsätzlich aufgeho-
ben und so die weitgehende Rechtsangleichung zwischen den alten und neuen Ländern auf
dem Gebiet der gesetzlichen Krankenversicherung verwirklicht. Unterschiedliche Rahmenbe-
dingungen gelten nur noch für Bereiche, in denen der besonderen Situation in den neuen Län-
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dern auch künftig Rechnung getragen werden muss, wie z. B. bei der Zulassung von Poliklini-
ken und Ambulatorien.

9. Gebührenverordnung

146.   Die auf Grund des Einigungsvertrages in den neuen Ländern ursprünglich auf 45 % der
westdeutschen Gebührensätze begrenzte Vergütungshöhe für privatärztliche und privatzahn-
ärztliche Leistungen sowie für Leistungen der Hebammenhilfe in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung ist nach mehreren Anpassungen - zuletzt zum  . Januar 2002 - auf 90 % der west-
deutschen Gebührensätze angehoben.

10. Gesetz zur Einführung des Wohnortprinzips bei den Honorarvereinbarungen für
Ärzte und Zahnärzte

147.   Durch das Gesetz zur Einführung des Wohnortprinzips bei den Honorarvereinbarungen
für Ärzte und Zahnärzte wird eine leistungsgerechtere Verteilung der ärztlichen und zahnärztli-
chen Honorare zwischen den verschiedenen Versorgungsregionen erreicht. Zudem schafft das
Gesetz die Grundlage für eine weitere Angleichung der vertragsärztlichen Honorare in den
neuen Ländern an das Niveau in den alten Ländern. Das bisherige Verfahren der Honorarver-
teilung benachteiligte insbesondere die Ärzte in den neuen Ländern. Das Wohnortprinzip galt
bisher schon für die Ersatzkassen und gilt seit dem 1. Januar 2002 auch für die bundesweiten
Betriebs- und Innungskrankenkassen. Nach dem Wohnortprinzip werden Verträge über Arztho-
norare und für die Strukturen der ärztlichen Versorgung der Versicherten „vor Ort“, für die Re-
gion, in der die Versicherten wohnen, geschlossen. Das bis zu der Gesetzesänderung auch für
die Betriebskrankenkassen geltende „Kassensitzprinzip“ sah vor, dass die gesamte Vergütung
für die vertragsärztliche Versorgung aller Versicherten der Krankenkasse - auch für die Versi-
cherten mit Wohnort in anderen Regionen - an die Kassenärztliche Vereinigung fließt, in der die
Kasse ihren Sitz hat. Durch die regional stattfindenden Vertragsverhandlungen wird es den
Vertragspartnern auf Seiten der Ärzte ermöglicht, für alle Versicherten die ärztliche Versorgung
entsprechend den spezifischen Erfordernissen „vor Ort“ auszugestalten und weiterzuentwickeln
und den damit verbundenen Finanzierungsbedarf in den Honorarvereinbarungen zu berück-
sichtigen.

11. Maßnahmen zur Bekämpfung der Immunschwächekrankheit AIDS

In Deutschland hat sich der Verlauf der HIV/AIDS-Epidemie im internationalen Vergleich dank
früh begonnener und umfassender Aufklärungs- und Präventionsmaßnahmen relativ günstig
gestaltet. Die erfolgreiche Umsetzung des 1987 von der Bundesregierung verabschiedeten
Sofortprogramms zur Bekämpfung der Immunschwächekrankheit AIDS wurde ermöglicht durch
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den Einsatz erheblicher Finanzmittel. Bis heute wurden allein von der Bundesregierung für die
AIDS-Bekämpfung mehr als 751 Mio. DM (384 Mio. Euro) zur Verfügung gestellt, davon ca.
367 Mio. DM (187,7 Mio.  Euro) für Aufklärungsmaßnahmen, ca. 231 Mio. DM
(118,2 Mio. Euro) für Modellprogramme und ca. 113 Mio. DM (57,6 Mio. Euro) für Forschungs-
und Entwicklungsvorhaben. Aus den Mitteln für Aufklärungsmaßnahmen wurden zudem Maß-
nahmen der Deutschen AIDS-Hilfe e. V. mit rd. 95 Mio. DM (48,5 Mio. Euro) gefördert. Der Na-
tionalen AIDS-Stiftung, auf Anregung des Bundeskanzlers im Dezember 1987 gegründet, wur-
de eine Zustiftung in Höhe von 2 Mio. DM gewährt. Die Deutsche AIDS-Stiftung „Positiv leben“
erhielt eine gleichhohe Zuwendung des Bundes. Diese Mittel sind auf die im Herbst 1996 aus
dem Zusammenschluss der beiden Stiftungen hervorgegangene Deutsche AIDS-Stiftung mit
Sitz in Bonn übergegangen.

Seit Anfang der 80er Jahre haben sich in Deutschland etwa 50 000 bis 60 000 Menschen mit
HIV infiziert. Vom Beginn der Epidemie bis zum Ende des Jahres 2000 sind etwa 22 000 von
ihnen an AIDS erkrankt und etwa 18 000 an den Folgen verstorben. Die Zahl der jährlich neu
auftretenden HIV-Infektionen liegt bei etwa 2 000, ein Viertel betrifft Frauen. Nahezu 90 % aller
bisher an AIDS-Erkrankten sind Männer. Die Zahl neu infizierter Kinder wurde durch die mögli-
chen Vorbeugemaßnahmen zur Verhinderung einer Mutter-Kind-Übertragung auf wenige Ein-
zelfälle reduziert.

Die Behandlungsmöglichkeiten der HIV-Infektion haben sich zwar beträchtlich verbessert, brin-
gen aber keine Heilung. Deshalb bleibt Aufklärung über Infektionswege und Schutzmöglichkei-
ten die wichtigste gesundheitspolitische Aufgabe. Die von der Bundesregierung geförderte und
von der BZgA durchgeführte AIDS-Präventionskampagne umfasst ein vielfältiges Angebot so-
wohl für die Allgemeinbevölkerung als auch für einzelne Zielgruppen, beispielsweise für Ju-
gendliche. Die Kampagne umfasst massenmediale, interaktive Elemente wie die Telefonbera-
tung oder die mobilen Ausstellungen sowie die personalkommunikative Kampagne. Fernseh-
und Kino-Spots, Plakate, Anzeigen und Broschüren vermitteln zentrale Präventionsbotschaften.

Teil der Kampagne ist die finanzielle Förderung der Deutschen AIDS-Hilfe mit dem Ziel der
Prävention in den Hauptbetroffenengruppen. Die Präventionsanstrengungen der Länder, Kom-
munen und Verbände sind von großer Bedeutung.

Der Erfolg der AIDS-Aufklärung geht aus einer Trendanalyse von jährlich durchgeführten bun-
desweiten Repräsentativbefragungen hervor, mit denen die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung die Wirksamkeit der AIDS-Prävention überprüft. Die Trendanalyse macht deutlich,
dass die AIDS-Präventionskampagne einen hohen Informationsstand zum Thema AIDS ge-
schaffen hat und sich auch das Verhalten in Richtung Schutz vor AIDS geändert hat. Sie zeigt
allerdings auch, dass ein kontinuierliches Angebot von Aufklärungs- und Präventionsmaßnah-
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men nötig ist, damit HIV/AIDS als tödliche Bedrohung und zugleich vermeidbare Gefahr weiter-
hin ernst genommen werden. Präventionsangebote müssen stärker auch kulturelle Heteroge-
nität berücksichtigen.

Die Bekämpfung der Immunschwächekrankheit AIDS ist mit ihrer Ausrichtung auf Information,
Beratung und Betreuung beispielhaft in der Medizingeschichte. Innerhalb kurzer Zeit konnte ein
dichtes Netz von Aufklärungs-, Beratungs- und Betreuungsangeboten etabliert werden. Hierfür
muss weiter gesorgt werden. Ein Beitrag hierzu leistet das am 1. Januar 2001 in Kraft getretene
Infektionsschutzgesetz. Es verpflichtet die nach Landesrecht zuständigen Stellen, über Mög-
lichkeiten des allgemeinen und individuellen Infektionsschutzes sowie über Beratungs-, Betreu-
ungs- und Versorgungsangebote zu informieren. Darüber hinaus werden Gesundheitsämter
verpflichtet, bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten Beratungs- und Untersuchungsange-
bote vorzuhalten. Auch die Maßnahmen zur Sexualaufklärung, wie sie durch das Schwangeren-
und Familienhilfegesetz festgelegt sind, dürften das Anliegen der AIDS-Prävention wirksam
unterstützen. Im Rahmen von Grundlagen- und Ressortforschung laufen Untersuchungen über
epidemiologische, genetische, immunologische bzw. virologische sowie über sozialpsychologi-
sche und sozialstrukturelle Faktoren, um Erkenntnisse für neue präventive und therapeutische
Strategien zu gewinnen.

12. Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen

148.   Die am 31. Juli 1995 durch § 3 des HIV-Hilfegesetzes errichtete Stiftung „Humanitäre
Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen“ leistet monatliche Zuzahlungen an HIV-
Infizierte (1 000 DM, 511 Euro) und an AIDS erkrankte Personen (3 000 DM, 1 533 Euro). Von
den anfangs der Stiftung zur Verfügung stehenden 250 Mio. DM sind bis heute 220 Mio. DM
(112,48 Euro) ausgezahlt worden. Bis zur voraussichtlichen Erfüllung des Stiftungszwecks im
Jahr 2017 benötigt die Stiftung weitere 170 Mio. DM (86,91 Mio. Euro) für Leistungen. Die
hierfür erforderlichen Mittel werden von Bund, Ländern, pharmazeutischen Unternehmen und
dem Deutschen Roten Kreuz ab dem Jahr 2004 der Stiftung zugewendet werden.

13. Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen / Modellprogramme

149.   Die Fortschritte der modernen Medizin und der Wandel im Krankheitsspektrum stellen
neue Anforderungen an die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Chroni-
sche Erkrankungen im Kindesalter nehmen zu und erstrecken sich häufig auf längere Lebens-
zeiträume. Dies bedeutet für viele Kinder und Jugendliche regelmäßige, intensive und interdis-
ziplinär durchgeführte Behandlungen.
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Während Erwachsene durch eine chronische Erkrankung zumeist in einer Lebensphase be-
troffen werden, in der die Berufsausbildung abgeschlossen und ein soziales Umfeld vorhanden
ist, werden Kinder durch die chronische Erkrankung in ihrer Entwicklung zu einer selbstverant-
wortlichen Lebensführung behindert. Deshalb müssen nicht nur organische Krankheitsfolgen
bzw. Spätkomplikationen verhindert bzw. gemildert werden, sondern es muss auch krankheits-
bedingten seelischen, körperlichen und sozialen Entwicklungsstörungen vorgebeugt werden.
Dies erfordert Weiterentwicklungen in der Gesundheitsvorsorge und Anpassungen in der am-
bulanten und stationären Versorgung, einschließlich einer verbesserten Verzahnung beider Be-
reiche.

Durch Forschungs- und Modellvorhaben werden Lösungswege zur Behebung von noch beste-
henden Defiziten bei der Versorgung chronisch kranker Kinder und Jugendlicher und zur Ver-
besserung der Früherkennungsuntersuchungen nach § 26 SGB V mit dem Schwerpunkt des
Transfers neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, z. B. in Bezug auf angeborene Hörstörungen,
entwickelt und erprobt.

In zunehmendem Maße erlangen die Erkrankungen des allergischen Formenkreises bei Kin-
dern und Jugendlichen eine herausragende Bedeutung. Nach den derzeitigen Erkenntnissen
sind jedes 3. Kind und jeder 5. Erwachsene von Allergien betroffen, mit weiter steigender Ten-
denz. Vielfach treten Allergien bereits im frühen Kindesalter auf (Asthma, Neurodermitis) und
verursachen erhebliche Belastungen für die betroffenen Kinder und deren Familien. Da bei Er-
krankungen des allergischen Formenkreises der Prävention und der damit verbundenen ge-
zielten Aufklärung von Betroffenen und der übrigen Bevölkerung eine  wesentliche und stetig
wachsende Bedeutung zukommt, wurde dieser Arbeitsbereich in das Ressortforschungskon-
zept des Bundesministeriums für Gesundheit aufgenommen.

Wichtige Grundlagen für gesundheitspolitische Entscheidungen wie die Festlegung von Priori-
täten in der Prävention und gesundheitlichen Versorgung sind u. a. verlässliche Daten zur Mor-
bidität. Zur Erhebung zuverlässiger Daten bedarf es regelmäßig durchgeführter Gesundheits-
surveys an Hand repräsentativer Stichproben definierter Altersgruppen der Bevölkerung. Natio-
nale Gesundheitssurveys wurden bisher nur für die erwachsene Bevölkerung der Bundesrepu-
blik Deutschland durchgeführt. Im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit erfolgten ver-
gleichbare Erhebungen bislang nicht. Vor diesem Hintergrund entwickelt das Robert-Koch-
Institut (RKI) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit die Grundlagen für einen na-
tionalen Gesundheitssurvey für Kinder und Jugendliche. Nach Abschluss der Konzeptions- und
Erprobungsphase sollen die Erhebungen zum nationalen Gesundheitssurvey für Kinder und
Jugendliche in den Jahren 2002 bis 2006 durchgeführt werden.
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14. Psychiatrie

150.   Nach 25 Jahren Psychiatriereform haben zahlreiche Bilanzveranstaltungen auf Bundes-
und Länderebene belegt, dass sich ein tiefgreifender Strukturwandel im stationären und ambu-
lanten Versorgungsbereich vollzogen hat. Die weiterhin gültigen prinzipiellen Ziele der Psychia-
trie-Enquete für eine adäquate psychiatrische Versorgung wurden im Hinblick auf Umset-
zungsmaßnahmen
- zur bedarfsgerechten und umfassenden Versorgung aller, auch der schwer und chronisch

Kranken und Behinderten,
- zur gemeindenahen Versorgung im Lebensumfeld,
- zur Koordination und Kooperation aller Versorgungsdienste,
- zur sozialrechtlichen Gleichstellung psychisch Kranker mit körperlich Kranken
von der Bundesregierung mit der Gesundheitsreform 2000 konkret weiterverfolgt.

Die Dezentralisierung der stationären Einrichtungen führte zu einer drastischen Reduzierung
der Bettenzahlen um mehr als 50 %. Ca. 160 psychiatrische Abteilungen an Allgemeinkranken-
häusern halten ca. 40 % aller Betten vor. Die meisten psychiatrischen Abteilungen haben ca.
80 Betten und ca. 20 tagesklinische Betten. Der Aufbau wohnortnaher stationärer, teilstationä-
rer und ambulanter Versorgungsstrukturen führte auch zu einer Senkung der Verweildauer um
50 % (die durchschnittliche stationäre Aufenthaltsdauer beträgt z. Zt. 20 - 40 Tage).

Die Psychiatrischen Krankenhäuser und seit der Gesundheitsreform 2000 auch die psychiatri-
schen Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern haben einen Rechtsanspruch auf Einrichtung
einer Institutsambulanz mit der Möglichkeit, insbesondere schwer chronisch Kranke auch auf-
suchend durch ein multiprofessionelles Team behandeln zu können. Mit der Einführung von
Soziotherapie als ambulanter Regelleistung der GKV durch die Gesundheitsreform 2000 für ei-
ne bestimmte Gruppe chronisch psychisch Kranker, die zusätzlich Bedarf an Motivation und
Anleitung zur Inanspruchnahme von Hilfeleistungen hat, sind langjährige Forderungen der
Psychiatrie-Enquête erfüllt.

Parallel zum Deinstitutionalisierungs- und Dezentralisierungsprozess der großen stationären
Einrichtungen wurde in den Kommunen der Aufbau von ambulanten Versorgungseinrichtungen
in Form von Sozialpsychiatrischen Diensten, tagesstrukturierenden Einrichtungen, Kontakt- und
Tagesstätten, betreuten Einzel- und Gruppenwohnungen, Wohn- und Übergangsheimen sowie
arbeitsintegrierenden Angeboten vorangebracht. Arbeitsrehabilitative Hilfen in speziellen Reha-
bilitationseinrichtungen für psychisch Kranke (RPK) wurden gefördert.

Die Arbeit der Selbsthilfegruppen der Psychiatrie-Erfahrenen und der Angehörigen psychisch
Kranker wurde durch bundesweite Aktionen und Projekte zur Anti-Stigma-Bewegung auf Bun-
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des- und Landesebene unterstützt. Im Rahmen der Analyse der Ergebnisse und Defizite der
Psychiatrieenquete wurde die Fortführung der Psychiatriereform unter sachbezogener Mitwir-
kung der Betroffenen beschlossen.

15. Sucht- und Drogenpolitik

151.   In der Sucht- und Drogenpolitik misst die Bundesregierung der Prävention einen beson-
deren Stellenwert bei. Mit verschiedenen Maßnahmen zur Stärkung der individuellen Hand-
lungskompetenz von Kindern und Jugendlichen verfolgt sie das Ziel, zum Gelingen eines
suchtfreien Lebensstils beizutragen. So hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) unter dem Motto „Kinder stark machen“ bis zum Jahr 2001  6 000 Multiplikatoren in der
Kinder- und Jugendarbeit in den Sportvereinen zum Thema Suchtvorbeugung aus- und fortge-
bildet. Im Jahr 2001 wurden ca. 1 500 Übungsleiter und Trainer fortgebildet und 25 Events ge-
meinsam mit den Sportverbänden ausgerichtet.

Einen Schwerpunkt dieser Legislaturperiode bilden die Projekte zur Schadensminderung beim
Konsum harter Drogen. Um die Gesundheitsgefahren und Todesrisiken zu verringern und den
abhängigen Menschen gleichzeitig weiterführende Hilfen zu vermitteln, hat die Bundesregie-
rung die Einrichtung und den Betrieb von Drogenkonsumräumen gesetzlich verankert und die
Methadonsubstitution gestärkt. Das Projekt mehrerer Großstädte, die heroingestützte Behand-
lung Opiatabhängiger im Rahmen einer Arzneimittelstudie zu erproben, wurde im Koalitions-
vertrag aufgegriffen und von der Bundesregierung finanziell und fachlich gefördert. Es wurde
ein Forschungsdesign entwickelt, wonach in 7 deutschen Städten in 6 Bundesländern 1 120
Patienten mit Diamorphin behandelt und psychosozial betreut werden.

Um die Hilfen für chronisch mehrfachbeeinträchtigte Abhängige zu verbessern, hat die Bundes-
regierung in Zusammenarbeit mit den Ländern das Kooperationsmodell „Nachgehende Sozial-
arbeit“ durchgeführt. Die Zielgruppe konnte erreicht, die gesundheitliche und soziale Situation
von fast der Hälfte der Klienten z. T. deutlich verbessert werden.

16. Gesundheitsziele für Deutschland

152.   In den letzten 20 Jahren hat es international wie national zahlreiche Ansätze für Gesund-
heitsziele gegeben: 1979 verabschiedete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihr erstes
weltweites Zielprogramm „Gesundheit für alle“, dem 1984 die Verabschiedung eines europäi-
schen WHO-Zielprogrammes folgte. Dieses Programm umfasste 38 Gesundheitsziele für eine
bessere Gesundheit, eine gesundheitlich förderliche Lebensweise, eine gesunde Umwelt, eine
bedarfsgerechte Versorgung und darauf bezogene Entwicklungsstrategien für Europa. In
Deutschland hat sich neben Niedersachsen vor allem Nordrhein-Westfalen mit „zehn vorrangi-
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gen Gesundheitszielen für NRW bis zum Jahre 2003“ an einem Netzwerk der WHO „Regionen
für Gesundheit“ am Programm „Gesundheit für alle“ beteiligt. Aber auch in anderen Bundeslän-
dern wie Berlin, Sachsen-Anhalt oder Schleswig-Holstein wurden Versuche unternommen, Ge-
sundheitsziele zu entwickeln und umzusetzen.

Die Bundesregierung hat im Dezember 2000 die Gesellschaft für Versicherungswissenschaft
und -gestaltung (GVG) mit dem Projekt „gesundheitsziele.de“ beauftragt. Mit diesem Projekt
wird zum ersten Mal der Versuch unternommen, bundesweite Gesundheitsziele zu entwickeln
und ihre Umsetzung in den Versorgungsalltag durch einen Konsens aller Beteiligten sicherzu-
stellen. Zur Auswahl der Ziele werden nachvollziehbare, wissenschaftlich fundierte Kriterien er-
arbeitet. Auf dieser Basis können Gesundheitsziele ausgewählt werden, deren Umsetzung rea-
listisch und der Erfolg der Umsetzung auch messbar ist. Darüber hinaus wird die Entscheidung
für die ausgewählten Ziele nachvollziehbar und transparent gemacht. An dem Projekt sind alle
relevanten Akteure des Gesundheitswesens beteiligt. Es soll ein Konsens über gemeinsame
Ziele erreicht werden, der die Grundlage dafür schafft, dass alle Beteiligten - von dem Wert der
ausgewählten Ziele überzeugt - in Form der Selbstverpflichtung für die Implementierung in den
Versorgungsalltag Sorge tragen, jeder in seinem Bereich. Gesundheitsziele sind nach der Defi-
nition dieses Projekts vereinbarte Ziele, die in einem festgelegten Zeitraum zu erreichen sind.
Sie können direkt auf die Verbesserung der Gesundheit in definierten Bereichen oder für be-
stimmte Gruppen ausgerichtet sein, aber auch auf verbesserte Strukturen, die Einfluss auf die
Gesundheit der Bevölkerung und die Krankenversorgung haben. Dabei legt die Bundesregie-
rung auf die Erreichbarkeit aller Bevölkerungsschichten (Stichwort Chancengleichheit) durch
Gesundheitsziele zur Prävention ebenso wie zur Krankheitsbekämpfung besonderen Wert.
Weitere wichtige gesundheitspolitische Aspekte sind Stärkung der Partizipation der Patienten.
Die Ziele werden im Konsens gemeinsam von den relevanten Akteuren im Gesundheitswesen
erarbeitet. Das Projekt hat eine eigene Internetseite, die neben Informationen über den Pro-
jektstand auch die Möglichkeit bietet, sich durch eigene Beiträge an der Diskussion zu beteili-
gen. Der Endbericht wird Ende Juli 2002 erwartet.

17. Gesundheitsberichterstattung des Bundes

153.   Ende 1998 ist der erste Gesundheitsbericht für Deutschland vorgelegt worden, der im
Rahmen eines Forschungsvorhabens des Bundes erarbeitet wurde. Seit Abschluss des For-
schungsvorhabens läuft die Gesundheitsberichterstattung als Daueraufgabe in der Zuständig-
keit des Bundesministeriums für Gesundheit. Mit der gemeinsamen Durchführung wurden das
Robert-Koch-Institut und das Statistische Bundesamt betraut. Ziel der Gesundheitsberichter-
stattung des Bundes ist es, auf der Grundlage vorhandener Daten unter fachlich-
wissenschaftlichen Kriterien die einzelnen Bereiche des Gesundheitswesens in Deutschland
und den Gesundheitszustand der hier lebenden Bevölkerung zu beschreiben. Anhand ausge-
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wählter Themen wird das gesamte Spektrum von den Rahmenbedingungen und der gesund-
heitlichen Lage über Gesundheitsverhalten und Gesundheitsgefährdungen, einzelne wichtige
Krankheiten, Leistungen und ihre Inanspruchnahme bis hin zu Kosten und zur Finanzierung
des Gesundheitswesens in einer auch für interessierte Laien verständlichen Form dargestellt
und die entsprechende Datenbasis zugänglich gemacht. Die Gesundheitsberichterstattung des
Bundes kann dadurch der Bevölkerung und speziellen interessierten Gruppen einschließlich der
Forschung als Informations- und Datenbasis dienen und somit auch wesentlich zur Transpa-
renz im Gesundheitswesen beitragen.
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VI. Pflegeversicherung

1. Konzeption der Pflegeversicherung

154.   Die Pflegeversicherung gibt es inzwischen seit sieben Jahren. Mit ihrer Einführung am
1. Januar 1995 ist die letzte große Lücke in der sozialen Versorgung geschlossen und die Absi-
cherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit auf eine neue Grundlage gestellt worden. Die Pfle-
geversicherung hat sich trotz einer vielfach kritischen Berichterstattung - insbesondere im Zu-
sammenhang mit bekannt gewordenen Missständen in Pflegeheimen - als ein wichtiger Bau-
stein bei der Absicherung sozialer Risiken erwiesen. Die Akzeptanz der Pflegeversicherung in
der Bevölkerung ist sehr groß. Die Veränderungen durch die Pflegeversicherung werden durch
die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen - wie Umfragen gezeigt haben - ganz überwiegend
positiv bewertet. Vor diesem Hintergrund ist die Pflegeversicherung unbestreitbar ein Erfolg in
der Geschichte unserer sozialen Absicherung und aus dem Sozialsystem der Bundesrepublik
Deutschland nicht mehr wegzudenken, auch wenn es noch Schwächen und Defizite bei der
Ausgestaltung gibt. Diese Schwachstellen betreffen die Weiterentwicklung der Pflegeversiche-
rung und können nicht die getroffenen Grundentscheidungen zur Konzeption und inhaltlichen
Ausgestaltung der sozialen Absicherung des Pflegerisikos in Frage stellen.

Bei der Bewertung der bisherigen Bilanz der Pflegeversicherung ist auch mit zu berücksichti-
gen, dass bei Einführung der Pflegeversicherung Schwächen und Zukunftsrisiken bewusst in
Kauf genommen wurden, um den Beginn der Pflegeversicherung nicht weiter zu verschieben
oder ein Scheitern des Vorhabens insgesamt zu verhindern. Angesichts der nach wie vor gel-
tenden Rahmenbedingungen für die Durchführung und die Leistungen der Pflegeversicherung,
hier ist insbesondere der gesetzlich festgelegte Beitragssatz von 1,7 % zu nennen, bestehen
für notwendige und/oder sinnvolle Veränderungen vielfach keine oder allenfalls nur geringe fi-
nanzielle Spielräume. Es gilt daher vorrangig, die Pflegeversicherung unter Beachtung der gel-
tenden Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln und zu verändern, um sie noch besser auf die
Bedürfnisse und Wünsche der Pflegebedürftigen sowie ihrer Angehörigen abzustellen.

155.   Die Konzeption der Pflegeversicherung ist seit ihrer Einführung unverändert. Sie wird
unter der Bezeichnung “Soziale Pflegeversicherung” als eigenständiger Zweig der Sozialversi-
cherung und im Rahmen einer privaten Pflege-Pflichtversicherung durchgeführt. Leistungen bei
häuslicher Pflege erhalten die Versicherten seit dem 1. April 1995, bei stationärer Pflege seit
dem 1. Juli 1996. Dabei gilt der Grundsatz: Wer in der gesetzlichen Krankenversicherung versi-
chert ist, gehört auch der sozialen Pflegeversicherung an. Wer in einer privaten Krankenversi-
cherung mit Anspruch auf allgemeine Krankenhausleistungen versichert ist, muss seit dem
1. Januar 1995 eine private Pflegeversicherung abschließen. Die private Pflegeversicherung
muss gewährleisten, dass ihre Leistungen denen der sozialen Pflegeversicherung gleichwertig
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sind. Für Familien und ältere Versicherte muss die private Pflegeversicherung angemessene
Bedingungen und Prämien anbieten.

Durch ihre Beitrags- bzw. Prämienzahlungen erwerben die Versicherten einen Rechtsanspruch
darauf, dass sie Hilfe erhalten, wenn sie einmal pflegebedürftig werden. Dabei spielt die wirt-
schaftliche Lage des Versicherten keine Rolle, denn die Leistungen der Pflegeversicherung
werden einkommens- und vermögensunabhängig erbracht. Die Pflegeversicherung ist keine
Vollversicherung, die alle Kosten im Zusammenhang mit der Pflegebedürftigkeit übernimmt. Sie
trägt mit ihrem Leistungsangebot dazu bei, die mit der Pflegebedürftigkeit verbundenen persön-
lichen und finanziellen Belastungen der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen zu tragen.
Trotz der Pflegeversicherung werden also immer noch in vielen Fällen die Hilfe und Unterstüt-
zung pflegender Angehöriger benötigt.

Wenn im Einzelfall keine oder nicht ausreichende Leistungen der Pflegeversicherung erbracht
werden und der Pflegebedürftige oder seine unterhaltspflichtigen Angehörigen nicht über genü-
gend Eigenmittel verfügen, um die verbleibenden Kosten für einen notwendigen und angemes-
senen Pflege- und Betreuungsbedarf zu tragen, können zur individuellen Bedarfsdeckung nach
wie vor die Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch genommen werden. Die Einführung der Pfle-
geversicherung hat zu einer wesentlichen Verringerung der pflegebedingten Inanspruchnahme
der Sozialhilfe geführt.

2. Viertes Gesetz zur Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch
(4. SGB XI-Änderungsgesetz)

156.   Mit dem 4. SGB XI-Änderungsgesetz wurden eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung
und Stärkung der häuslichen Pflege getroffen. Folgende Verbesserungen wurden zum
1. August 1999 in Kraft gesetzt:

- Die Finanzierung der Pflege-Pflichteinsätze, die Bezieher von Pflegegeld bei zugelassenen
Pflegediensten in den Pflegestufen I und II halbjährlich und in der Pflegestufe III vierteljähr-
lich abzurufen haben, wurde auf die Pflegekassen bzw. die privaten Pflege-
Versicherungsunternehmen sowie die Beihilfefestsetzungsstellen übertragen. Damit haben
Pflegebedürftige diese Pflegeeinsätze nicht mehr aus dem Pflegegeld zu finanzieren
(§ 37 Abs. 3 SGB XI).

- Die Höchstbeträge bei teilstationärer Tages- oder Nachtpflege wurden für die Pflegestufe II
von 1 500 DM auf 1 800 DM (921 Euro) und für die Pflegestufe III von 2 100 DM auf
2 800 DM (1 432 Euro) erhöht (§ 41 Abs. 2 SGB XI).

- Die Möglichkeiten, in Fällen der Verhinderungspflege den Höchstbetrag von 2 800 DM
(1432 Euro) auszuschöpfen, wurden erweitert (§ 39 SGB XI).



- 154 -

- 155 -

- Bei dem Anspruch auf Kurzzeitpflege wurde die einschränkende Voraussetzung gestrichen,
dass vor der Inanspruchnahme der Leistung zunächst ein Jahr Pflege erbracht worden sein
muss (§ 42 SGB XI).

- Im Sterbemonat des Pflegebedürftigen zu viel gezahltes Pflegegeld soll den Hinterbliebe-
nen verbleiben und nicht von den Pflegekassen zurückgefordert werden müssen (§ 37
Abs. 2 SGB XI).

- Es wurde sichergestellt, dass das an die Pflegeperson weitergeleitete Pflegegeld bei der
Ermittlung der Unterhaltsansprüche oder -verpflichtungen der Pflegeperson weitgehend un-
berücksichtigt bleibt (§ 13 Abs. 6 SGB XI).

3. Gesetz zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr 2000
(GKV-Gesundheitsreform 2000)

157.   Die im 1. SGB XI-Änderungsgesetz bis zum 31. Dezember 1999 befristet vorgesehenen
Übergangsregelungen zur Finanzierung der medizinischen Behandlungspflege in teil- und voll-
stationären Pflegeeinrichtungen (§§ 41 Abs. 2,42 Abs. 2 und 43 Abs. 2,3 und 5 SGB XI) wur-
den um zwei Jahre verlängert. Danach haben die Pflegekassen bis zum 31. Dezember 2001
bei teil- und vollstationärer Pflege im Rahmen der leistungsrechtlichen Höchstbeträge - neben
den Aufwendungen für die Grundpflege und die soziale Betreuung - auch Aufwendungen für
die Leistungen der medizinischen Behandlungspflege zu übernehmen. Gleichzeitig wurde die
Übergangsregelung des § 43 Abs. 5 SGB XI über die Leistungspauschalen bei vollstationärer
Pflege um weitere zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2001 verlängert.

4. Gesetz über die Berufe in der Altenpflege (Altenpflegegesetz - AltPflG) sowie zur
Änderung des Krankenpflegegesetzes

158.   Mit dem Gesetz soll die Grundlage für eine bundeseinheitliche Ausbildung in der Alten-
pflege geschaffen werden (vgl. Tz. 268).

5. Gesetz zur Qualitätssicherung und zur Stärkung des Verbraucherschutzes in der
Pflege (Pflege-Qualitätssicherungsgesetz - PQsG)

159.   Die Qualität und Qualitätssicherung in der Pflege sind seit der Einführung der Pflegever-
sicherung Anfang 1995 verstärkt in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit gerückt. Durch
die Absicherung gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit hat die pflegerische Versorgung zu
Recht einen neuen Stellenwert in der Wahrnehmung der Bevölkerung gewonnen. Fast 60 Mio.
Menschen zahlen heute Beiträge zur sozialen oder privaten Pflegeversicherung; einschließlich
der Familienversicherung sind insgesamt etwa 97 % der Bevölkerung (rd. 80 Mio. Menschen)
pflegeversichert. Im Falle der Pflegebedürftigkeit haben sie jetzt - als Gegenleistung für ihre
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Beiträge - Ansprüche aus eigenem Recht auf die Versicherungsleistungen erworben. Damit
einher geht ein neues Selbstbewusstsein der Betroffenen („Verbrauchersouveränität“). Gerade
im stationären Bereich wird von pflegebedürftigen Heimbewohnern, die sich nicht ordentlich
versorgt fühlen, oder von ihren Angehörigen die Frage aufgeworfen, wieso Defizite in der Ver-
sorgung herrschen, obwohl beitragsfinanzierte Leistungen gewährt werden, die durch erhebli-
che Eigenanteile zu ergänzen sind.

160.   Anlass für diese und ähnliche Fragen sind häufig Berichte über Mängel in der Pflege. Um
den in den Medien immer wieder aufgezeigten Mängeln und Missständen in der Pflege wirksa-
mer vorzubeugen und sie zu beseitigen, sieht das Pflege-Qualitätssicherungsgesetz, das auch
für ambulante Dienste und Einrichtungen gilt, im Wesentlichen folgende Maßnahmen vor:

Stärkung der Eigenverantwortung der Einrichtungsträger und verbesserte Verhandlungsqualität
durch
- Einführung von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen,
- Vereinbarung von Personalbedarfsermittlungsverfahren oder Personalrichtwerten auf Lan-

desebene, die wenigstens Fachkraftquoten und Personalschlüssel beinhalten.

Neustrukturierung und Effektivierung der Qualitätssicherungsinstrumente mit der primären Ziel-
setzung, die Leistungsqualität der Einrichtungen „von innen heraus“ zu stärken durch
- Verpflichtung zum Qualitätsmanagement,
- Pflicht zur Vorlage von Leistungs- und Qualitätsnachweisen,
- Einbindung unabhängiger Sachverständiger,
- Einführung von Beratungs- und Prüfvorschriften durch Rechtsverordnung,
- Konkretisierung und Absicherung der Prüfrechte des Medizinischen Dienstes der Kranken-

versicherung (MDK),
- Kontrollen mit folgenden Maßgaben:
- tagsüber jederzeit Zutritt zu den Pflegeeinrichtungen, auch ohne Anmeldung,
- nächtliche Kontrollen, wenn das Ziel der Überprüfung tagsüber nicht erreicht werden  kann

(Beispiele: Zahl der Nachtwachen, Fixierung/Sedierung der Pflegebedürftigen, Flüssigkeits-
zufuhr),

- Zutritt zu Räumen, die einem Wohnrecht unterliegen, wenn die Zustimmung des Bewohners
vorliegt oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gegeben ist.

Verbesserte Verhandlungstransparenz durch
- Einführung des Pflegeheimvergleichs,
- Einführung der Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen,
- Berechtigung der Kostenträger, Personalabgleiche durchzuführen.
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Bessere Verzahnung mit dem Heimgesetz durch
- Pflicht zur Abstimmung der erforderlichen Maßnahmen zur Qualitätssicherung,
- Pflicht zur gegenseitigen Information der Aufsichtsinstitutionen,
- Recht des MDK, an unangemeldeten Prüfungen der Heimaufsicht teilzunehmen,
- Mitwirkung des MDK in Arbeitsgemeinschaften nach § 20 Abs. 5 Heimgesetz.

Ausweitung des Verbraucherschutzes u. a. durch
- Beteiligung der Pflegekassen an kommunalen Beratungsangeboten; Beratung und Aushän-

digung von Leistungs- und Preisvergleichslisten,
- stärkere Verpflichtung zur Durchführung von Pflegeschulung im häuslichen Umfeld,
- Pflicht zum Abschluss und zur Aushändigung eines schriftlichen Pflegevertrages bei häusli-

cher Pflege, probeweise Inanspruchnahme des Pflegedienstes,
- Ausschluss nachwirkender Zahlungspflichten im Todesfall,
- Rückzahlungspflichten bei Schlechtleistung,
- Beteiligung der Betroffenen- und der Berufsverbände an bundesweiten Qualitätssiche-

rungsvereinbarungen, an Rahmenempfehlungen sowie der geplanten Verordnung über Be-
ratungs- und Prüfvorschriften.

Das Pflege-Qualitätssicherungsgesetz steht für den Bereich der vollstationären Pflege in einem
engen Zusammenhang mit der Novellierung des Heimgesetzes. Beide Gesetze ergänzen ein-
ander in dem Ziel, u. a. durch eine engere Zusammenarbeit zwischen der Pflegeselbstverwal-
tung und der staatlichen Heimaufsicht, die Qualität der Betreuung in Heimen zu sichern.

6. Drittes Gesetz zur Änderung des Heimgesetzes

161.   Mit dem Gesetz soll ein an den Grundsätzen der Menschenwürde ausgerichtetes Leben
in Alten- und Pflegeheimen sowie in Heimen für behinderte Menschen gefördert werden (vgl.
Tz. 267).

7. Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX) Rehabilitation und Teilhabe behinder-
ter Menschen

162.   Durch Artikel 15 (Änderung des Bundessozialhilfegesetzes) dieses Gesetzes ist § 40a in
das Bundessozialhilfegesetz eingefügt worden, der eine Sonderregelung für behinderte Men-
schen in Einrichtungen enthält. Mit dieser Regelung wird klargestellt, dass Eingliederungshilfe
in einer vollstationären Einrichtung der Behindertenhilfe im Sinne des § 43a SGB XI die not-
wendige Pflege mit umfasst. Die Regelung stellt sicher, dass dem Wunsch behinderter Men-
schen, in der Einrichtung zu verbleiben, grundsätzlich Rechnung zu tragen ist. Eine Verlegung
pflegebedürftiger behinderter Menschen ist nur im Einzelfall und nur dann möglich, wenn ihre
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Pflege in der Einrichtung der Behindertenhilfe nicht sichergestellt werden kann. Dies müssen
Pflegekasse, Sozialhilfeträger und Einrichtungsträger einvernehmlich feststellen.

8. Gesetz zur Ergänzung der Leistungen bei häuslicher Pflege von Pflegebedürftigen
mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf (Pflegeleistungs-Ergänzungs-
gesetz - PflEG)

163.   Alle, die in der Pflege Verantwortung tragen, sind sich darin einig, dass die Versorgungs-
situation insbesondere von demenzkranken Mitbürgern verbessert werden muss. Das Spek-
trum der Probleme, die angegangen werden müssen, um zu einer durchgreifenden Verbesse-
rung zu kommen, ist groß. Hier sind insbesondere auch mit Blick auf die zu erwartende demo-
graphische Entwicklung erhebliche Anstrengungen erforderlich.

Zu den notwendigen Schritten gehören auch verbesserte Leistungsangebote der Pflegeversi-
cherung. Es besteht besonderer Handlungsbedarf im häuslichen Bereich. Hier ist eine Entla-
stung der pflegenden Angehörigen dringend erforderlich, die durch die Pflege und allgemeine
Betreuung des Pflegebedürftigen oftmals rund um die Uhr beansprucht werden. Den pflegen-
den Angehörigen von Pflegebedürftigen mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf müs-
sen ausreichend Hilfen zur Verfügung stehen, um den Pflegealltag zu erleichtern und physische
und psychische Überlastungen zu verhindern und eine frühzeitige Inanspruchnahme der voll-
stationären Pflege zu vermeiden.
Daher soll der sich in der Pflegeversicherung bietende Finanzspielraum von rd. 550 Mio. DM
(rd. 280 Mio. Euro) jährlich konzentriert eingesetzt werden zur Verbesserung der Versorgungs-
situation von Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege. Das am 1. Januar 2002 in Kraft getretene
„Gesetz zur Ergänzung der Leistungen bei häuslicher Pflege von Pflegebedürftigen mit erhebli-
chem allgemeinem Betreuungsbedarf“ regelt, dass

- für die pflegenden Angehörigen zusätzliche Möglichkeiten zur dringend notwendigen Entla-
stung der sehr beanspruchenden Pflege geschaffen werden,

- in der Entlastungsphase der pflegenden Angehörigen den Pflegebedürftigen möglichst akti-
vierende Betreuungsangebote zur Verfügung stehen

- sowie strukturpolitisch sinnvolle Weichenstellungen vorgenommen werden.

Neben einem zusätzlichen Betreuungsbetrag für Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinem
Betreuungsbedarf in Höhe von 900 DM (460 Euro) jährlich werden Beratungsangebote für die
Betroffenen und ihre Angehörigen erweitert und verbessert, vor allem die Beratungsangebote
im häuslichen Bereich. Innovativ und zukunftsweisend sind die vorgesehene Förderung des
Auf- und Ausbaus von sog. niedrigschwelligen Betreuungsangeboten sowie die Förderung von
Modellprojekten zur Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und -konzepte insbesondere
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für demenzkranke Menschen. Es sollen auf diese Weise Impulse zur Schaffung eines Netzes
von abgestuften bedürfnisorientierten und gemeindenahen Hilfen und Versorgungsangeboten
gegeben werden. Neben den Vorschriften zur Verbesserung der Versorgungssituation von de-
menzkranken Mitbürgern regelt das Gesetz die zeitliche Verlängerung der Regelungen zur me-
dizinischen Behandlungspflege und zu den Leistungspauschalen im Pflegeheim bis zum
31. Dezember 2004. Zudem wird für Personen, die nicht pflegeversichert sind, unter bestimm-
ten Voraussetzungen ein einmaliges, befristetes Beitrittsrecht wahlweise zur sozialen oder pri-
vaten Pflege-Pflichtversicherung eingeräumt. Für diejenigen, die bei Einführung der Pflegever-
sicherung zum 1. Januar 1995 nicht krankenversichert waren und daher keinen Zugang zur
Pflegeversicherung erhielten, besteht für die Ausübung des Beitrittsrechts eine Frist bis zum
30. Juni 2002.
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9. Übersicht über die Leistungen der Pflegeversicherung

Pflegestufe I
Erheblich
Pflegebedürftige

Pflegestufe II
Schwerpflege-
bedürftige

Pflegestufe III
Schwerstpflege-
bedürftige

(in besonderen
Härtefällen)

Pflegesachleistung
bis € (DM*) monatlich

   384 (750)    921 (1800) 1 432 (2800)

(1 918 (3750))

Häusliche Pflege

Pflegegeld
€ (DM*) monatlich

   205 (400)    410 (800)    665 (1300)

Pflegevertre-
tung
- durch nahe

Angehörige

- durch sonstige
Personen

Pflegeaufwendungen
für bis zu vier Wochen
im Kalenderjahr
bis € (DM*)

   205 (400) 1)

1 432 (2800)

   410 (800) 1)

1 432 (2800)

   665 (1300) 1)

1 432 (2800)

Kurzzeitpflege Pflegeaufwendungen
bis € (DM*)
im Kalenderjahr

1 432 (2800) 1 432 (2800) 1 432 (2 800)

Teilstationäre
Tages- und Nacht-
pflege

Pflegeaufwendungen
bis € (DM*)
monatlich

   384 (750)    921 (1800) 1 432 (2 800)

Vollstationäre
Pflege

Pflegeaufwendungen
pauschal € (DM*)
monatlich

1 023 (2000) 1 279 (2500) 1 432 (2800)

1 688 (3 300)
Pflege in voll-
stationären Ein-
richtungen der
Behinderten-
hilfe

pauschal Abgeltung
von Pflegeaufwen-
dungen in Höhe von

10 % des Heimentgelts,
höchstens 256 € (500 DM) monatlich

1) Auf Nachweis werden den ehrenamtlichen Pflegepersonen notwendige Aufwendungen (Verdienstausfall,
Fahrkosten usw.) bis zum Gesamtbetrag von 2 800 DM erstattet.

* Bis 31.12.2001 galten die Beträge in DM.
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10. Inanspruchnahme der Leistungen der Pflegeversicherung

164.   Jeden Monat erhalten derzeit rd. 2 Mio. Menschen die ambulanten und stationären Lei-
stungen der sozialen und privaten Pflegeversicherung (1,35 Mio. ambulant und 0,61 Mio. sta-
tionär). Die Zahl der Leistungsempfänger ist seit Einführung der Pflegeversicherung deutlich
gestiegen. Dies ist zum einen auf Effekte zurückzuführen, die mit der Einführung einer neuen
Sozialversicherungsleistung zwangsläufig verbunden sind, wie anfängliche Verzögerungen bei
der Begutachtung und Leistungsbewilligung und ein zunehmendes Bekannt werden der Lei-
stungen bei den potenziellen Leistungsempfängern. Zum anderen führt die zunehmende Le-
benserwartung zu einer steigenden Zahl älterer Menschen, die ein höheres Pflegerisiko haben
als jüngere. Damit steigt auch die Zahl der Pflegebedürftigen an (demografischer Effekt).

Pflegebedürftigkeit ist ein Schicksal, das sich stark auf den Personenkreis der Hochbetagten
konzentriert.  Zur Jahresmitte 2001 waren in der sozialen Pflegeversicherung bei den ambulant
Pflegebedürftigen knapp 45 % älter als 80 Jahre, im stationären Bereich sogar gut 63 % Die
Mehrzahl der Pflegebedürftigen sind aufgrund der höheren Lebenserwartung Frauen. Ihr Anteil
an den stationär Pflegebedürftigen ist mit knapp 77 % deutlich höher als bei den ambulant
Pflegebedürftigen (rd. 65 %). In der privaten Pflege-Pflichtversicherung ist - ebenso wie in der
sozialen Pflegeversicherung - ein großer Teil der Pflegebedürftigen über 80 Jahre alt. Bei den
ambulant Pflegebedürftigen waren es Ende 2000 rd. 50 % und im stationären Bereich sogar rd.
75 %. Auch hier ist die Mehrzahl der Pflegebedürftigen Frauen. Ihr Anteil ist allerdings im am-
bulanten Bereich mit rd. 56 % niedriger als in der sozialen Pflegeversicherung, während er im
stationären Bereich ebenfalls bei 75 % liegt.

11. Finanz- und Beitragssatzentwicklung in der sozialen und privaten
Pflegeversicherung

165.   Die Pflegeversicherung steht auf einem soliden finanziellen Fundament; die Beitrags-
satzstabilität ist mittelfristig gesichert. Die soziale Pflegeversicherung wies zum Ende des Jah-
res 2000 einen Mittelbestand von rd. 9,43 Mrd. DM (rd. 4,82 Mio. Euro) auf. Wie 1999 haben
auch im Jahr 2000 die Ausgaben die Einnahmen überstiegen. Das Defizit betrug rd.
0,26 Mrd. DM (rd. 0,13 Mio. Euro).

12. Ambulante und stationäre Pflegeinfrastruktur

166.   Die Pflegeversicherung bewirkt weiterhin Verbesserungen bei der ambulanten und sta-
tionären Pflegeinfrastruktur. So hatten nach Angaben der Pflegekassen im Oktober 2001 be-
reits rd. 12 950 ambulante und rd. 9 000 vollstationäre Pflegeeinrichtungen einen Versorgungs-
vertrag. Setzt man diese Angaben in einen Vergleich zu 1998, wird deutlich, dass die Zahl der
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Anbieter ambulanter Einrichtungen um ca. 1 200 und die der vollstationären Pflegeeinrichtun-
gen um ca. 1 100 gestiegen ist. Auf der Grundlage einer Infratest-Studie über die Wirkungen
der Pflegeversicherung zeigt sich, dass die Infrastruktur der ambulanten und stationären pfle-
gerischen Versorgung inzwischen einen Stand erreicht hat, der für die Versorgung der pflege-
bedürftigen Bevölkerung rein quantitativ als ausreichend bezeichnet werden kann.

13. Auswirkungen der Pflegeversicherung im Bereich der Sozialhilfe

167.   Ein wesentliches sozialpolitisches Ziel der Pflegeversicherung war, durch die Leistungen
der Pflegeversicherung möglichst viele Sozialhilfeempfänger aus der pflegebedingten Sozial-
hilfeabhängigkeit herauszuführen. Dieses Ziel ist erreicht worden, wie die nachstehenden Zah-
len belegen.

Ambulante Pflege

168.   Wie die amtliche Sozialhilfestatistik für die Jahre 1994 bis 2000 zeigt, ist die Zahl der
Empfänger von Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen seit Einführung der Pflegeversi-
cherung um rd. 70 % reduziert worden und beträgt Ende 2000 rd. 58 800. Das bedeutet, dass
weniger als 5 % der Bezieher der ambulanten Leistungen der Pflegeversicherung gegenwärtig
noch zusätzliche Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)
erhalten.

Stationäre Pflege

169.   Mit der Umsetzung der zweiten Stufe der Pflegeversicherung zum 1. Juli 1996 ist ein
deutlicher Rückgang der Empfängerzahlen feststellbar, wenn auch nicht in gleicher Größen-
ordnung wie im ambulanten Bereich. Bezogen auf das Jahresende 1995 gab es 2000 im statio-
nären Bereich rd. 85 000 Personen weniger, die auf pflegebedingte Leistungen angewiesen
waren. Dies entspricht einem Rückgang von rd. einem Drittel. Es ist davon auszugehen, dass
von den Beziehern der stationären Leistungen der Pflegeversicherung etwa 25 % zusätzliche
Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Bundessozialhilfegesetz erhalten.

14. Schaffung von Arbeitsplätzen

170.   Die Pflegeversicherung hat nach wie vor spürbare beschäftigungswirksame Effekte. Seit
1995 hat sich die Zahl der abhängig Erwerbstätigen bei den in der nachstehenden Tabelle auf-
geführten Berufsordnungen des Sozialwesens um 194 000 Erwerbstätige, und damit um
63,8 %, erhöht. Während die Zahl der Krankenschwestern und Krankenpfleger sowie der
hauswirtschaftlichen Gehilfen und Helfer seit 1998 stagniert, waren bei den Helfern und Helfe-
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rinnen in der Krankenpflege, den Altenpflegern und den Haus- und Ernährungswirtschaftern
auch in den vergangenen drei Jahren noch deutliche Beschäftigungszuwächse zu verzeichnen.
Wenn auch die Gliederung der Erwerbstätigen nach Berufsordnungen nicht exakt den im Pfle-
gebereich Tätigen entspricht, so dürften durch die Pflegeversicherung rd. 200 000 Arbeitsplätze
geschaffen worden sein. Angesichts der demografischen Entwicklung und der Zunahme von
Single-Haushalten ist auch in der Zukunft mit einer weiteren Zunahme der Erwerbstätigen im
Pflegebereich zu rechnen.

Abhängig Erwerbstätige im Sozialwesen1) nach ausgewählten Berufsordnungen
Ergebnisse des Mikrozensus 1995 bis 2000

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Verände-
rung zu
1995

absolut
und in %

Kranken-
schwestern,
Kranken-
pfleger

66 000 87 000 99 000 110 000 111 000 112 000    +46 000
+69,7 %

Helfer/-innen
in der Kran-
kenpflege

36 000 38 000 43 000 46 000 56 000 52 000    +16 000
+44,4 %

Altenpfleger 169 000 203 000 220 000 229 000 265 000 282 000  +113 000
+66,9 %

Haus- und
Ernährungs-
wirtschafter

20 000 27 000 29 000 25 000 32 000 33 000    +13 000
+65,0 %

Hauswirt-
schaftliche
Gehilfen und
Helfer

13 000 19 000 20 000 19 000 20 000 19 000      +6 000
+46,2 %

insgesamt 304 000 374 000 411 000 429 000 484 000 498 000  +194 000
+63,8 %

1) d. h. ohne Krankenhausbereich
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15. Soziale Sicherung der Pflegepersonen

171.   Sowohl die Ausgaben als auch die Zahl der Pflegepersonen, für die Rentenversiche-
rungsbeiträge gezahlt werden, haben sich in den ersten Jahren nach Einführung der Pflegever-
sicherung deutlich erhöht. Dies geht insbesondere auf die Anfangs zögerliche Erfassung der
rentenversicherungspflichtigen Pflegepersonen zurück. Deshalb enthalten die Ausgaben der
Jahre 1996 und 1997 in erheblichem Umfang Nachzahlungen für die Vorjahre. Ab 1998 ist ein
leichter Rückgang der Ausgaben zu verzeichnen. Darin spiegeln sich der gesunkene Renten-
versicherungsbeitragssatz und die Strukturverschiebung bei der Inanspruchnahme hin zu mehr
Sach- und vollstationären Leistungen, bei denen weniger bzw. keine Rentenversicherungsbei-
träge gezahlt werden, wider. Bei den rentenversicherungspflichtigen Pflegepersonen handelt es
sich zu über 90 % um Frauen.

Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ausgaben in Mrd. DM 0,60 1,81 2,32 2,26 2,21 2,10

(rd. 1,10 €)

Empfänger 394 000 531 000 575 000 574 000 574 000 528 000*)

Frauenanteil in % 94 % 94 % 94 % 93 % 93 % 93 %

*) 2000 vorläufiger Wert, der sich durch Nacherfassungen deutlich erhöhen wird.

16. Finanzhilfen für Investitionen im Beitrittsgebiet

172.   Die Versorgung der Bevölkerung in den neuen Ländern mit bedarfsgerechten und mo-
dernen Pflegeeinrichtungen ist immer noch nicht ausreichend. Die baulichen Missstände in den
neuen Ländern müssen so schnell wie möglich beseitigt werden. Wo Mangel herrscht, müssen
neue Pflegeeinrichtungen geschaffen werden. Der Bund gewährt deshalb den neuen Ländern
gemäß Artikel 52 PflegeVG von 1995 bis 2002 Finanzhilfen in Höhe von jährlich 800 Mio. DM
(rd. 410 Mio. Euro) (insgesamt 6,4 Mrd. DM (rd. 3,3 Mrd. Euro)) für Investitionen in Pflegeein-
richtungen, um eine zügige und nachhaltige Verbesserung der Qualität der ambulanten, teilsta-
tionären und stationären Versorgung in den neuen Ländern zu erreichen. Zusammen mit einem
Eigenanteil von 20 %, den die neuen Länder im Rahmen des Investitionsprogramms beisteu-
ern, stehen für den Auf- und Ausbau der pflegerischen Infrastruktur in den neuen Bundeslän-
dern insgesamt 8 Mrd. DM (rd. 4,1 Mrd. Euro) aus öffentlichen Mitteln zur Verfügung. Das Inve-
stitionsprogramm, aus dem 1995 bis 2001 rd. 4,6 Mrd. DM (rd. 2,4 Mrd. Euro) geleistet worden
sind, leistet einen wichtigen Beitrag zur Schaffung einheitlicher Lebensverhältnisse auch im Be-
reich der pflegerischen Versorgung in Deutschland.
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17. Modellprogramm zur Verbesserung der Versorgung der Pflegebedürftigen

173.   Seit 1991 fördert die Bundesregierung mit einem besonderen Modellprogramm Maß-
nahmen zur Verbesserung der Versorgung der Pflegebedürftigen. Bis Ende 2001 sind über 520
Vorhaben mit fast 760 Mio. DM (rd. 390 Mio. Euro)  gefördert worden, für 2002 wurden weitere
Mittel in Höhe von bis zu 40 Mio. DM  (20 Mio. Euro) zur Verfügung gestellt. Gefördert werden
z. Zt. folgende Bereiche:
- der Ausbau der pflegerischen Versorgungsstrukturen durch den Aufbau von ambulanten

Diensten, teilstationären Einrichtungen und besonders vorbildlich gegliederten Pflegezen-
tren;

- die Erprobung von Pflegeeinrichtungen für besondere Gruppen von Pflegebedürftigen;
- die Verbesserung der Zusammenarbeit aller an der Pflege beteiligten Institutionen und Or-

ganisationen durch die Erprobung von Versorgungsmodellen des gesamten Pflege- und
Gesundheitsbereichs in Gemeinden oder Landkreisen durch Vernetzung ambulanter Dien-
ste mit Anbietern stationärer und teilstationärer Leistungen sowie durch den Aufbau von
Koordinierungs- und Leitstellen;

- die Beratung, Aus- und Weiterbildung durch Schulung von pflegenden Angehörigen, Nach-
barn und ehrenamtlichen Helfern, von Ärzten und Pflegepersonal, einschließlich der Förde-
rung entsprechender Einrichtungen.
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VII. Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

1. Ziele und Maßnahmen

174.   Mit veränderten Einstellungen weiter Kreise unserer Bevölkerung zu behinderten Men-
schen und einem beachtlichen Wandel im Selbstverständnis der behinderten Menschen haben
sich auch die Grundlagen der Behindertenpolitik tiefgreifend gewandelt. Im Mittelpunkt der poli-
tischen Anstrengungen stehen nicht mehr Fürsorge und Versorgung, sondern die selbstbe-
stimmte Teilhabe behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben und die Beseitigung der
Hindernisse, die ihrer Chancengleichheit entgegenstehen. Durch die Ergänzung des Artikel 3
Abs. 3 Grundgesetz um den Satz 2 im Jahr 1994 wurde auch eine Verpflichtung für Politik und
Gesellschaft geschaffen, sich aktiv um die Integration von Menschen mit Behinderungen in die
Familie, in den Beruf und in das tägliche Leben zu bemühen. Dieser Verpflichtung entsprechen
unter anderem eine Reihe von Gesetzen, die es behinderten und von Behinderung bedrohten
Menschen ermöglichen, ihre eigenen Belange so weitgehend wie möglich selbst und eigenver-
antwortlich zu bestimmen.

Mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter, das am 1. Oktober
2000 in Kraft trat, hat die Bundesregierung ihr Versprechen aus der Koalitionsvereinbarung
eingelöst, durch Verbesserung und Weiterentwicklung der spezifischen Instrumente die in den
80er und 90er Jahren auf ein weit überdurchschnittlich hohes Niveau angewachsene Arbeitslo-
sigkeit schwerbehinderter Menschen zügig und nachhaltig abzubauen.

Mit dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), das am 1. Juli 2001 in Kraft trat, wurde für
den Bereich der Sozialpolitik die Zusage der neuen Bundesregierung eingelöst, alle Anstren-
gungen zu unternehmen, um die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe behinderter
Menschen zu fördern und dem Benachteiligungsverbot des Grundgesetzes für behinderte Men-
schen Geltung zu verschaffen. Durch ein zeitgemäßes und soziales Leistungsangebot erhalten
behinderte Menschen durch die besonderen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sowie
zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft die Unterstützung und Solida-
rität, die sie benötigen, um Behinderungen zu vermeiden, auszugleichen oder zu
überwinden. Das SGB IX enthält viele Leistungsverbesserungen, insbesondere für behinderte
Frauen und/oder Kinder.

Das SGB IX fasst das bisherige Recht der Rehabilitation sowie das bisherige Schwerbehinder-
tenrecht zusammen und entwickelt es zu einem Recht der Teilhabe weiter. Es berücksichtigt
mit dieser Terminologie - und damit auch inhaltlich - die weltweite fachliche und fachpolitische
Diskussion, wie sie derzeit insbesondere in der Weltgesundheitsorganisation geführt wird. Es
orientiert sich terminologisch - und damit auch inhaltlich - an den Betroffenen und ihren Mög-
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lichkeiten, aber auch ihrem Interesse an Selbsthilfe; es stellt die behinderten Menschen selbst
in den Mittelpunkt. Teilhabe und Selbstbestimmung treten nach vorn.

Behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen wird es ermöglicht, ihre eigenen Be-
lange so weitgehend wie möglich selbst und eigenverantwortlich zu bestimmen.

Im Grundsatz hat sich das in Deutschland gewachsene gegliederte System der Rehabilitation
bis heute bewährt, doch stellt es sich für Betroffene oftmals als nur schwer durchschaubar dar.
Dies liegt zum einen daran, dass sich die Rehabilitation ohnehin als eine sehr komplexe Aufga-
be darstellt. Zum anderen liegt es an der Aufteilung der Rehabilitation auf nicht weniger als sie-
ben Sozialleistungsbereiche mit einer Vielzahl von verschiedenen Leistungsträgern mit wieder-
um vielen verschiedenen Gesetzen und Verordnungen.

Durch die Zusammenfassung der für mehrere Sozialleistungsbereiche einheitlich geltenden
Vorschriften im SGB IX ist diese Unübersichtlichkeit beendet. Das SGB IX ist in ähnlicher Wei-
se bereichsübergreifend wirksam wie bereits bisher die Regelungen des Ersten, des Vierten
und des Zehnten Buches des Sozialgesetzbuchs. Die Vorschriften über die Leistungen zur
Teilhabe werden möglichst einheitlich geregelt, auch wenn für sie unterschiedliche Trägergrup-
pen - mit eigenen Leistungsgesetzen (z. B. SGB III, SGB V, SGB VI, SGB VII) - zuständig sind.
Regelungen zu Inhalt und Zielsetzung, die für mehrere Sozialleistungsbereiche einheitlich sein
können, werden nur an einer Stelle getroffen. Diese Regelungen sind im Interesse der Betrof-
fenen im Neunten Buch so weit wie möglich vereinheitlicht worden, auch um zu verdeutlichen,
dass das gemeinsame Ziel - möglichst weitgehende Teilhabe behinderter und von Behinderung
bedrohter Menschen am Leben der Gesellschaft - bei allen jeweils zuständigen Rehabilitations-
trägern in grundsätzlich gleicher Weise verfolgt wird.

Wegen der Besonderheiten des gegliederten Systems der sozialen Sicherung kann dies jedoch
nur gelten, wenn und soweit in den Leistungsgesetzen für die einzelnen Rehabilitationsträger
nichts Abweichendes bestimmt ist. Viele dieser besonderen Regelungen wurden im Zuge des
SGB IX aufgehoben, durch Bezugnahmen auf das SGB IX ersetzt oder inhaltlich angepasst.

Dem gegliederten System wird Rechnung getragen, indem geregelt wird, dass die Zuständig-
keit und die Voraussetzungen der Leistungen sich nach den besonderen Regelungen für die
einzelnen Rehabilitationsträger richten.

Das novellierte Schwerbehindertengesetz wurde als Teil 2 in das Neunte Buch Sozialgesetz-
buch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - eingeordnet. Dabei wurden die bis-
herigen Regelungen im Wesentlichen inhaltsgleich übernommen. Neu hinzugekommen sind
das Verbot der Benachteiligung schwerbehinderter Menschen im Arbeits- und sonstigen Be-
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schäftigungsverhältnis sowie eine Entschädigungspflicht bei Verstoß gegen dieses Verbot.
Hierdurch wird das Benachteiligungsverbot des Artikels 3 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes in
einem weiteren Teilbereich konkretisiert.

175.   In der Behindertenpolitik lässt sich die Bundesregierung von folgenden Grundsätzen lei-
ten:
- dem Grundsatz der Finalität, nach dem die notwendigen Hilfen jedem behinderten und von

Behinderung bedrohten Menschen unabhängig von der Ursache der Behinderung geleistet
werden müssen;

- dem Grundsatz der möglichst frühzeitigen Intervention, nach dem entsprechend den im Ein-
zelfall gegebenen Möglichkeiten und Notwendigkeiten Ausmaß und Auswirkungen der Be-
hinderung möglichst gering zu halten und nicht vermeidbare Auswirkungen so gut wie mög-
lich auszugleichen sind; und

- dem Grundsatz der individuellen Hilfe, nach dem die Hilfe auf die konkrete Bedarfssituation
jedes einzelnen behinderten Menschen zugeschnitten sein muss.

Die Aktivitäten richten sich auf alle Lebensbereiche behinderter und von Behinderung bedrohter
Menschen, wobei die medizinische Rehabilitation und die Teilhabe am Arbeitsleben Schwer-
punkte bilden. Ziel ist es, den behinderten Menschen auch weiterhin die volle Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft zu ermöglichen, zumal hierdurch in vielen Fällen Frühverrentungen
und Pflegebedürftigkeit vermieden werden können.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung (GSIG) wird ab dem 1. Januar 2003 die Lebenssituation erwerbsgeminder-
ter Menschen, gerade auch derjenigen, die von Geburt oder früher Jugend an schwerstbehin-
dert sind, deutlich verbessert (vgl. Tz. 118).

Mit dem Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen, das voraussichtlich noch in dieser
Legislaturperiode in Kraft treten wird, soll durch Herstellung von Barrierefreiheit und Gleichstel-
lung im öffentlichen Recht die Benachteiligung behinderter Menschen verhindert und ihre
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährleistet werden.

Daneben soll noch in dieser Legislaturperiode ein Gesetz zur Verhinderung von Diskriminierun-
gen im Zivilrecht in Kraft treten, mit welchem für den Bereich des zivilrechtlichen Rechtsver-
kehrs ausdrücklich Diskriminierungsverbote festgeschrieben und zivilrechtliche Instrumentarien
zur Erleichterung der Durchsetzung eingeführt werden sollen. Das Verbot der Benachteiligung
bei Abschluss, Ausgestaltung und Durchführung von Verträgen aufgrund einer Behinderung
soll auch für die Merkmale des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion
oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Identität gelten.
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2. Medizinische Rehabilitation behinderter Menschen

176.   Leistungen zur medizinischen Rehabilitation behinderter und von Behinderung bedrohter
Menschen werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzu-
wenden, zu beseitigen, zurückzuführen, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten und
Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit sowie vorzeitigen Bezug von
laufenden Sozialleistungen zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern.

Der bewährte Katalog der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation wurde im SGB IX um die
folgenden Punkte erweitert:
- Psychotherapie als ärztliche und psychologische Behandlung und
- Leistungen zur Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder als Kom-

plexleistung nach dem Grundsatz einer möglichst frühzeitigen Intervention.
Die Komplexleistung Frühförderung besteht aus einem interdisziplinär abgestimmten System
ärztlicher, medizinisch-therapeutischer, psychologischer, heilpädagogischer und sozialpädago-
gischer Leistungen und schließt ambulante und mobile Beratung ein.

Mit den sich verbessernden Behandlungsmethoden auch bei schweren Erkrankungen muss ein
modernes Rehabilitationsangebot schritthalten. So wird es in den letzten Jahren zunehmend
möglich, Menschen mit schweren Atemwegserkrankungen und der Notwendigkeit einer künstli-
chen Beatmung ein langfristiges Überleben zu ermöglichen. Insbesondere Kinder, aber auch
Erwachsene, können unter künstlicher Beatmung aus den Intensivstationen der Krankenhäuser
entlassen werden und zu Hause oder in neu zu schaffenden Wohn- und Rehabilitationsein-
richtungen langfristig versorgt werden. Die Bundesregierung trägt dieser Entwicklung Rech-
nung, indem entsprechende Rehabilitationseinrichtungen gefördert werden. Eine erste Einrich-
tung dieser Art entsteht z. Zt. in Datteln/Westfalen; weitere Einrichtungen sind in der Planung.

177.   Dem Ansatz der frühzeitigen Intervention entspricht  die fachübergreifende Frührehabili-
tation im Krankenhaus, die einen Schwerpunkt bei der Weiterentwicklung der medizinischen
Rehabilitation bildet. Die Bundesregierung hat bereits in ihren Sozialberichten 1993 und 1997
dargelegt, dass rehabilitative Aufgabenstellungen im Krankenhaus bisher nur unzureichend Be-
rücksichtigung finden. Die Krankenhäuser verstehen sich überwiegend noch nicht als eigen-
ständiges erstes Glied in der Rehabilitationskette. Die Rehabilitation wird vielmehr als eine Be-
handlungsphase angesehen, die zeitlich erst nach Abschluss der Akutbehandlung einsetzt.
Diese weiterhin bestehenden Defizite gilt es zu beseitigen. Das Programm zur Förderung von
Modelleinrichtungen der fachübergreifenden Frührehabilitation im Krankenhaus umfasst derzeit
17 Einrichtungen. Acht Einrichtungen sind bereits im Betrieb, eine Einrichtung befindet sich
derzeit in der Bauphase; 8 Einrichtungen sind in der Planung.
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3. Teilhabe behinderter und schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben

178.   Auch für die berufliche Förderung behinderter Menschen gilt der Grundsatz "Soviel ge-
meinsame Förderung mit Nichtbehinderten wie möglich, soviel besondere behinderungsspezifi-
sche Förderung wie notwendig". Deshalb ist es ein besonderes Anliegen der Bundesregierung,
behinderten Menschen den Zugang zum Berufsleben nach den gleichen Grundsätzen und Kri-
terien sowie an den gleichen Lernorten wie bei nichtbehinderten Menschen zu ermöglichen.
Vorrangiges Ziel ist dabei die Vermittlung eines Bildungsabschlusses in einem staatlich aner-
kannten Ausbildungsberuf. Dadurch wird nicht nur eine wichtige Grundlage für die dauerhafte
berufliche Eingliederung behinderter Menschen ins Arbeitsleben geschaffen, sondern darüber
hinaus auch ein wesentlicher Beitrag zur vollen Teilhabe behinderter Menschen am Leben in
unserer Gemeinschaft geleistet.

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben umfassen alle Hilfen, die erforderlich sind, um die Er-
werbsfähigkeit des behinderten Menschen entsprechend seiner Leistungsfähigkeit zu erhalten,
zu bessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihn hierdurch möglichst auf Dauer beruf-
lich einzugliedern. Träger der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind die Renten- und
die Unfallversicherung, die Kriegsopferfürsorge, die Bundesanstalt für Arbeit und die Sozialhil-
fe. Auf die im Einzelfall erforderlichen Leistungen besteht teilweise ein Rechtsanspruch, teilwei-
se sind die Leistungen nach pflichtgemäßem Ermessen zu erbringen.

179.   Nach dem Grundsatz „Teilhabe vor Versorgung“ erbringt der Dienstherr behinderten und
von Behinderung bedrohten Beamten die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, die zur Si-
cherung ihrer beruflichen Eingliederung und damit zur Vermeidung ihrer vorzeitigen Dienstun-
fähigkeit erforderlich sind. Durch das Gesetz zur Reform des öffentlichen Dienstrechts haben
im Bereich des Bundes die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für Beamte einen größe-
ren Stellenwert erhalten. Zur Vermeidung der Dienstunfähigkeit sowie zur Wiederherstellung
der Dienstfähigkeit ist künftig neben der Verwendung in derselben oder einer gleichwertigen
Laufbahn auch die Verwendung in anderen Laufbahnen zu prüfen. Besitzt der Beamte hierfür
nicht die Befähigung, hat er an Maßnahmen für den Erwerb der neuen Befähigung teilzuneh-
men. Die Länder sind durch das Beamtenrechtsrahmengesetz verpflichtet, für ihren Bereich
entsprechende Regelungen zu erlassen.

180.   Nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch haben behinderte Menschen einen Rechtsan-
spruch auf Förderung durch die Bundesanstalt für Arbeit, wenn wegen Art oder Schwere der
Behinderung oder der Sicherung des Eingliederungserfolgs besondere (behinderungsspezifi-
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sche) Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich sind. Danach gehören behinderte
Jugendliche und Erwachsene zu den Anspruchsberechtigten, wenn sie aus behinderungsbe-
dingten Gründen Ausbildungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen in Berufsbildungs- und Be-
rufsförderungswerken oder sonstigen Rehabilitationseinrichtungen absolvieren müssen.

Hervorzuheben sind die großen Anstrengungen der Bundesregierung beim Aufbau eines be-
darfsdeckenden Netzes besonderer Bildungsstätten für behinderte Menschen, die während ih-
rer Ausbildung, Umschulung oder Fortbildung besonderer begleitender Hilfen bedürfen und
deshalb nicht betrieblich ausgebildet werden können.

Für die berufliche Förderung besonders betroffener behinderter Menschen stehen 28 Berufs-
förderungs- und 47 Berufsbildungswerke mit rd. 27 300 Plätzen zur Verfügung. Der ganz
überwiegende Teil der Absolventen dieser Bildungseinrichtungen für behinderte Menschen, die
wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung sonst nicht qualifiziert werden könnten, wird regel-
mäßig innerhalb eines Jahres nach ihrem Abschluss beruflich eingegliedert. Damit tragen die
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben dazu bei, dass behinderte Menschen nicht ausge-
grenzt werden, und es werden zugleich der hochentwickelten Industriegesellschaft unseres
Landes gut ausgebildete und besonders motivierte Fachkräfte zur Verfügung gestellt. Wer sich
trotz behinderungsbedingter Belastungen und Einschränkungen eine qualifizierte Position im
Arbeitsleben erkämpft hat, ist auch mehr als andere bereit, sich in seiner Arbeit zu engagieren.

181.   Ziel der Bundesregierung ist die Teilhabe schwerbehinderter und sonstiger behinderter
Menschen am Arbeitsleben - möglichst in Betrieben und Verwaltungen des allgemeinen Ar-
beitsmarkts. Das gilt auch für diejenigen schwerbehinderten Menschen, die von Behinderung
im Arbeitsleben besonders betroffen sind. In den Fällen, in denen eine Beschäftigung zu Be-
dingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts wegen der Behinderung nicht, noch nicht oder noch
nicht wieder möglich ist, sind Werkstätten für behinderte Menschen das Instrument zur berufli-
chen Qualifizierung und Beschäftigung. In diesen 665 Einrichtungen (Stand 30. Juni 2001) ver-
wirklichen rd. 195 000 behinderte Menschen ihr Recht auf berufliche Bildung und auf Teilhabe
am Arbeitsleben; davon arbeiten 174 Werkstätten mit 37 000 Plätzen in den neuen Bundeslän-
dern. Für den Auf- und Ausbau des überregionalen Netzes der Werkstätten für behinderte
Menschen und der damit im Zusammenhang stehenden Wohnstätten für behinderte Menschen
hat der Bund im Rahmen der üblichen Mitfinanzierung allein in den vergangenen vier Jahren
(1998 bis einschließlich 2001) rd. 1 Mrd. DM (rd. 510 Mio. Euro) Fördermittel aus dem Aus-
gleichsfonds zur Verfügung gestellt, davon rd. 400 Mio. DM (rd. 204 Mio. Euro) für Neu-, Um-
und Erweiterungsbauten in den neuen Ländern.

Mit dem SGB IX sind eine Reihe von Verbesserungen für die in den Werkstätten geförderten
und beschäftigten behinderten Menschen geschaffen worden. Das Eingangsverfahren wird
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nicht mehr nur in Zweifelsfällen, sondern generell durchgeführt mit der zusätzlichen Aufgabe,
einen Eingliederungsplan zu erstellen. Die Werkstätten haben den behinderten Menschen eine
angemessene berufliche Bildung anzubieten. Die Förderdauer im Berufsbildungsbereich be-
trägt nunmehr generell zwei Jahre. Um den Bildungsauftrag der Werkstätten noch stärker als in
der Vergangenheit zu verdeutlichen, wird der bisherige „Arbeitstrainingsbereich“ nunmehr als
„Berufsbildungsbereich“ bezeichnet.

Die Werkstätten erhalten vom zuständigen Rehabilitationsträger für jeden im Arbeitsbereich
beschäftigten behinderten Menschen zur Auszahlung an diesen ein Arbeitsförderungsgeld. Die
Höhe beträgt 26 Euro monatlich, wenn das Arbeitsentgelt des einzelnen Werkstattbeschäftigten
zusammen mit dem Arbeitsförderungsgeld 325 Euro nicht übersteigt. Ist das Arbeitsentgelt hö-
her als 299 Euro, wird der Unterschiedsbetrag zwischen dem Arbeitsentgelt und 325 Euro ge-
zahlt. Wurde das Arbeitsentgelt des Werkstattbeschäftigten aufgrund des seit 1996 geltenden
Rechts der Kostenzuordnung im Bundessozialhilfegesetz bereits erhöht oder wird es aufgrund
der mit dem SGB IX neu gefassten Regelungen über die Vergütungen künftig erhöht, können
diese Beträge auf das Arbeitsförderungsgeld angerechnet werden.

Die Förderung des Übergangs behinderter Menschen aus Werkstätten auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt ist seit 1996 als fachliche Anforderung an die Werkstätten geregelt. Mit dem Ge-
setz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter haben die Werkstätten seit dem
1. Oktober 2000 nunmehr auch die gesetzliche Aufgabe, diesen Übergang zu fördern. Mit dem
Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit sind die Regelungen zum
besseren Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt seit dem 1. Januar 2001 durch renten-
rechtliche Regelungen flankiert worden, um Hindernisse für einen Übergang zu beseitigen.

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung hat zum 1. Juli 2001 die Werkstätten-
Mitwirkungsverordnung erlassen. Diese verbessert die Rechtsstellung der in den Werkstätten
beschäftigten behinderten Menschen, sie können nunmehr in den ihre Interessen berührenden
Angelegenheiten der Werkstätten mitwirken und zur Vertretung ihrer Interessen eigene Werk-
statträte wählen.

Mit dem Gesetz zur Reform und Verbesserung der Ausbildungsförderung ist zum
1. August 2001 das Ausbildungsgeld der Bundesanstalt für Arbeit, das behinderte Menschen
erhalten, die im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich beruflich gefördert werden,
angehoben worden. Durch das SGB IX ist dieses Ausbildungsgeld im übrigen zwischen den
alten und neuen Bundesländern angeglichen worden. Es beträgt nunmehr 57 Euro monatlich
im ersten Jahr und 67 Euro monatlich im zweiten Jahr der Bildungsmaßnahmen.
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182.   Ein besonderes Anliegen der Bundesregierung bleibt es auch weiterhin, die berufliche
Eingliederung seelisch behinderter Menschen zu verbessern. Infolge der besonderen, individu-
ellen Ausprägungen dieser Behinderungsform ist oft bei Beginn der Maßnahmen zur Teilhabe
am Arbeitsleben keine sichere Erfolgsprognose möglich; dann müssen Rehabilitationsperspek-
tiven erst im Rahmen einer spezifischen Berufsvorbereitung entwickelt und fortgeschrieben
werden, um im Anschluss an die klinische Behandlung den Weg zur Teilhabe am Arbeitsleben
zu ebnen. Von zentraler Bedeutung ist daher die Weiterentwicklung und flächendeckende Um-
setzung von Konzepten einer vernetzten medizinisch-beruflichen Rehabilitation, wie sie insbe-
sondere von Rehabilitationseinrichtungen für psychisch kranke und behinderte Menschen
(RPK) angeboten werden. Im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben leistet das Trainings- und
Qualifizierungsangebot der Beruflichen Trainingszentren einen wichtigen Beitrag zu einer
wohnortnahen Berufsvorbereitung. Weiter haben sich die Berufsbildungs- und Berufsförde-
rungswerke verstärkt dem Personenkreis psychisch behinderter Menschen geöffnet und halten
entsprechende medizinische und therapeutische Fachdienste vor. Im Zuge der Weiterentwick-
lung gilt es, nicht nur das Angebot an spezifischen, wohnortnahen Bildungsangeboten sowie
die psychosoziale Begleitung und Betreuung dieses Personenkreises beim
Übergang vom Bildungs- in das Beschäftigungssystem sowie die Sicherung bestehender Be-
schäftigungsverhältnisse zu verbessern, sondern vor allem auch die klientenbezogene Koordi-
nation und Verzahnung der im Einzelfall notwendigen Hilfen.

183.   Die immer stärker werdende Bedeutung einer Flexibilisierung der Rehabilitation ent-
spricht dem Anspruch behinderter Menschen auf selbstbestimmte und eigenverantwortliche
Gestaltung ihrer Lebensumstände, wobei ambulante und bei Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben teilstationäre Leistungen in wohnortnahen Einrichtungen zu bevorzugen sind. Weil
für eine erfolgreiche Eingliederung behinderter Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt
qualifizierte berufliche Bildungsmaßnahmen von besonderer Bedeutung sind, wurde seit Jahren
auf die Öffnung überregionaler beruflicher Rehabilitationseinrichtungen zur Erstausbildung bzw.
Umschulung für Frauen mit Behinderungen besonderer Wert gelegt. In allen Berufsförde-
rungswerken und vielen Berufsbildungswerken werden inzwischen Frauen mit Kindern aufge-
nommen. Diese Entwicklung ist von der Bundesregierung und von den Trägern der beruflichen
Rehabilitation in den vergangenen Jahren besonders gefördert worden. Inzwischen bieten alle
Berufsförderungswerke auch Maßnahmen außerhalb ihrer Einrichtungen an, die besonders von
Frauen nachgefragt werden. Trotz dieser Fortschritte ist die Inanspruchnahme von solchen Re-
habilitationsleistungen für Frauen mit betreuungsbedürftigen Angehörigen, insbesondere au-
ßerhalb der Ballungsgebiete, immer noch erheblich schwieriger als für Männer, deshalb sind
auch weiterhin große rehabilitationspolitische Anstrengungen nötig.

184.   Der Abbau der Arbeitslosigkeit ist ein zentrales Ziel der Bundesregierung. Ein Schwer-
punkt dabei ist der Abbau der bis zum Jahre 1998 auf ein viel zu hohes Maß angewachsenen
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Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen. Ihre Eingliederung in Arbeit und Ausbildung ist
wesentlicher Ausdruck und gleichzeitig Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben. Der Erreichung dieser Ziele dient ein ganzes Bündel von Maßnah-
men, insbesondere:
- die Neugestaltung des Systems von Beschäftigungspflicht und Ausgleichsabgabe,
- die Stärkung der Rechte der schwerbehinderten Menschen und ihrer besonderen Vertre-

tungen in den Betrieben und Verwaltungen,
- die Verbesserung des Dienstleistungsangebots der Bundesanstalt für Arbeit und der Inte-

grationsämter (vormals Hauptfürsorgestellen),
- zusätzliche innovative Instrumente wie Integrationsvereinbarung, Integrationsfachdienste,

Integrationsunternehmen, -betriebe und -abteilungen sowie
- der verstärkte Einsatz der Mittel der Ausgleichsabgabe zur Integration schwerbehinderter

Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Wesentliche Ursache für die seit Jahren rückläufige Beschäftigungsquote schwerbehinderter
Menschen war die nicht mehr hinreichende Anreizfunktion der Ausgleichsabgabe. Die Beschäf-
tigungsquote sank infolgedessen kontinuierlich, von 5,9 % im Jahre 1981 auf 3,7 % im Jahre
1999. Im Jahr 2000 ist sie unverändert geblieben. Nunmehr wird ein differenzierter Ansatz ver-
folgt. Arbeitgeber, die sich um die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen bemühen, sol-
len nicht stärker belastet werden. Bei Arbeitgebern, die ihre Beschäftigungspflicht in hohem
Maße verletzen, ist die Ausgleichsabgabe deutlich angehoben worden, so dass die Folgen der
Nichterfüllung spürbarer werden. Umgesetzt wird dies durch ein gestaffeltes System der Aus-
gleichsabgabe. Je höher der Grad der Nichterfüllung, desto höher ist die Ausgleichsabgabe.

Um die Beschäftigungspflicht durchzusetzen und die Lage behinderter Menschen zu verbes-
sern, sind die Arbeitgeberpflichten erweitert, die Rechte der schwerbehinderten Menschen ge-
stärkt und die Rechtsstellung der Schwerbehindertenvertretungen in den Betrieben und Ver-
waltungen weiterentwickelt worden. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, mit der Schwerbehinder-
tenvertretung und den betrieblichen Interessenvertretungen verbindliche Regelungen zur Inte-
gration schwerbehinderter Menschen in die Betriebe und Dienststellen zu vereinbaren. Diese
Vereinbarungen sollen vor allem Regelungen zur Personalplanung, Arbeitsplatzgestaltung, Ar-
beitsorganisation, Arbeitszeit und über deren Durchführung enthalten. Ausdrücklich sind in den
Integrationsvereinbarungen Regelungen zur Beschäftigung eines angemessenen Anteils
schwerbehinderter Frauen zu treffen.

185.   Als weitere Maßnahme zum Ausbau der Rechte der schwerbehinderten Menschen ist die
ausdrückliche Regelung eines gesetzlichen Anspruchs auf Teilzeitarbeit, wenn die kürzere Ar-
beitszeit wegen Art oder Schwere der Behinderung notwendig ist, anzusehen. Schwerbe-
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hinderte Menschen haben auch gegenüber dem Integrationsamt im Rahmen der begleitenden
Hilfe einen Rechtsanspruch auf Übernahme der Kosten für eine notwendige Arbeitsassistenz.
Dadurch erhalten schwerbehinderte Menschen, die zur Ausübung einer Beschäftigung auf eine
berufsbegleitende Unterstützung angewiesen sind, eine sichere Rechtsposition, die oftmals erst
die Voraussetzungen für eine Arbeitsaufnahme schafft. Dieser Anspruch gegen die Integrati-
onssämter ist mit dem SGB IX um einen Anspruch gegenüber den Rehabilitationsträgern er-
gänzt worden, die für bis zu drei Jahren die Kosten notwendiger Arbeitsassistenz übernehmen.

Um die Chancen schwerbehinderter Menschen zur beruflichen Eingliederung zu erhöhen, ist
ein flächendeckendes Netz von Integrationsfachdiensten geschaffen worden. Diese unterstüt-
zen die Arbeits- und Integrationsämter bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere bei der
Beratung der schwerbehinderten Menschen im Vorfeld der Arbeitsaufnahme, bei der Arbeits-
platzsuche, im Bewerbungsverfahren, nach der Arbeitsaufnahme, bei der Festigung und Er-
haltung des Arbeitsverhältnisses und stehen den Betrieben und Verwaltungen mit Information,
Beratung und Hilfestellung zur Seite. Die Fachdienste sollen außer für Arbeitslose und von Ar-
beitslosigkeit bedrohte schwerbehinderte Menschen auch beim Übergang aus Werkstätten für
behinderte Menschen tätig werden, desgleichen beim Übergang aus besonderen Schulformen
in ein Beschäftigungsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Als neues Instrument und gleichsam „dritter“ Weg zur Integration vor allem besonders beein-
trächtigter schwerbehinderter Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt stehen Integrations-
projekte zur Verfügung. Darunter sind verschiedene Formen zu verstehen: Selbständige Unter-
nehmen oder unternehmensinterne Betriebe und Abteilungen zur Beschäftigung solcher
schwerbehinderter Menschen, deren Eingliederung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufgrund
von Art oder Schwere der Behinderung oder sonstiger Umstände trotz Ausschöpfens aller För-
dermöglichkeiten und des Einsatzes von Integrationsfachdiensten auf besondere Schwierig-
keiten stößt, für die aber regelmäßig eine Werkstatt für behinderte Menschen nicht die ad-
äquate Einrichtung zur Beschäftigung und Qualifizierung ist. Die Integrationsprojekte sollen den
Beschäftigten auch Unterstützung geben bei der Vermittlung in eine sonstige Beschäftigung in
einem Betrieb oder einer Verwaltung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

4. Beitrag der Sozialhilfe zur Eingliederung behinderter Menschen

186.   Mit Inkrafttreten des Sozialgesetzbuchs IX werden erstmals auch die Träger der Sozial-
hilfe in den Kreis der Rehabilitationsträger einbezogen. Im Zuge der damit verbundenen Re-
formierung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Bundessozialhilfegesetz
werden die Rehabilitations- und Teilhabechancen behinderter Menschen, die zu ihrer Eingliede-
rung auf spezifische Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sind, in vielfältiger Weise
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gefördert. Gleichzeitig wird langjährigen Anliegen und Forderungen unterhaltspflichtiger Eltern
behinderter Kinder Rechnung getragen und damit auch deren Situation entscheidend verbes-
sert. Die sozialhilfespezifischen Neuregelungen werden deshalb völlig zu Recht von allen Betei-
ligten als sozial- und behinderungspolitischer Meilenstein verstanden (vgl. Tz. 216).

Die behinderten Menschen profitieren insbesondere davon, dass bedürftigkeitsunabhängige
Eingliederungshilfeleistungen der Sozialhilfe nicht mehr vom Alter des behinderten Hilfeemp-
fängers abhängig gemacht und überdies weitere wesentliche Leistungen für behinderte Men-
schen in den Kreis der Hilfen einbezogen werden, die vom Träger der Sozialhilfe unabhängig
vom Einkommen und Vermögen des Hilfeempfängers und der ihm zum Unterhalt Verpflichteten
erbracht werden. Es handelt sich hierbei um die
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
- Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen sowie
- Hilfen in werkstattnahen Fördergruppen und Tagesfördereinrichtungen, wenn diese Hilfen er-

forderlich und geeignet sind, den behinderten Menschen die für sie erreichbare Teilhabe am
Arbeitsleben zu ermöglichen.

Die Beschäftigen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen und
Teilnehmer an Maßnahmen in werkstattnahen Fördergruppen und Tagesfördereinrichtungen
werden nur noch zu den Kosten der von ihnen in der Einrichtung eingenommenen Mittagsmahl-
zeit herangezogen, sofern ihr monatliches Einkommen einen Betrag in Höhe des zweifachen
Regelsatzes der Sozialhilfe für einen Haushaltsvorstand überschreitet. Die zuständigen Lan-
desbehörden können Näheres über diesen Kostenbeitrag bestimmen.

Die Eltern von volljährigen behinderten Kindern, die Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege in
einer vollstationären Einrichtung erhalten, werden von lebenslangen, ihre eigene Lebensfüh-
rung spürbar einschränkenden Unterhaltslasten befreit. Mit Wirkung ab 1. Januar 2002 findet in
den genannten Fällen nur noch ein Übergang des Unterhaltsanspruchs auf den Träger der So-
zialhilfe in Höhe eines Pauschalbetrages von 26 Euro im Monat statt.

Pflegebedürftige behinderte Menschen in vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe im
Sinne von § 43a SGB XI dürfen künftig nur noch in begründeten Ausnahmefällen und in Ab-
sprache mit allen Beteiligten in eine andere Einrichtung verlegt werden.

5. Weiterentwicklung des Rechts zur Teilhabe behinderter Menschen

187.   Das Projekt „Gleichstellungsgesetz für behinderte Menschen“ deckt einen zentralen Teil-
aspekt der Antidiskriminierungspolitik der Bundesregierung für die 14. Legislaturperiode
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ab. Die Koalitionsvereinbarung sieht ausdrücklich vor, dass der 1994 neu eingeführte Verfas-
sungsauftrag aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes - „Niemand darf wegen seiner Be-
hinderung benachteiligt werden“ - in einem Gleichstellungsgesetz umgesetzt wird. Das Bun-
deskabinett hat hierzu im November 2001 einen Gesetzentwurf beschlossen. Ziel ist es, im öf-
fentlich-rechtlichen Bereich Diskriminierungen behinderter Menschen auszuräumen, barriere-
freie Lebensräume zu schaffen und damit behinderten Menschen ein selbstbestimmtes Leben
zu ermöglichen.

6. Nachteilsausgleiche für Contergangeschädigte

188.   Sozialpolitisch bedeutsam ist auch der Nachteilsausgleich für Contergangeschädigte. Für
2002 ist eine lineare Erhöhung der Contergan - Renten vorgesehen. Dies wird zu einer erhebli-
chen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation für die knapp 2 750 Betroffenen führen. Die
Contergan-Renten haben keinen unterhaltssichernden, sondern entschädigungsrechtlichen
Charakter.

7. Politik für behinderte Menschen auf der Ebene der Europäischen Union

189.   Menschen mit Behinderungen sind über die Landesgrenzen hinweg von gleichen oder
ähnlichen Problemen bei ihrer Teilhabe in Beschäftigung und Beruf sowie am öffentlichen und
kulturellen Leben betroffen. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind sich dieser Pro-
bleme bewusst. Sie haben daher in den vergangenen Jahren auf Gemeinschaftsebene eine
Reihe von Beschlüssen gefasst, die bei der Beschäftigungspolitik wie auch im Bereich des so-
zialen Zusammenhalts und der Bekämpfung von Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung die
Belange der Menschen mit Behinderungen deutlich berücksichtigt haben.

Mit der Neuregelung des „Amsterdamer-Vertrages“ von 1997 wurde erstmals ein Titel zur koor-
dinierten Beschäftigungs- und Sozialpolitik in den EG-Vertrag aufgenommen. Damit wurden
auch neue Wege eröffnet, die Chancengleichheit behinderter Menschen in Europa zu fördern
durch:
- ein - nicht nur, aber auch für Behinderte geltendes - „Beschäftigungskapitel“ (Art. 125-130

EG-Vertrag),
- ein neu eingearbeitetes „Sozialkapitel“ (Art. 136-145 EG-Vertrag),
- Ermächtigungen im Vertrag über die Europäische Union für die Gemeinschaftsorgane (Rat,

Kommission und Europäisches Parlament), Diskriminierungen unter anderem aus Gründen
einer Behinderung zu bekämpfen (Art. 13 EG-Vertrag) und mit qualifizierter Mehrheit Pro-
gramme gegen soziale Ausgrenzung zu beschließen (Art. 137 Abs. 2 EG-Vertrag).
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Der Amsterdamer Vertrag ist 1999, nach Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten, in Kraft getre-
ten.

190.   Während der deutschen Präsidentschaft in der ersten Jahreshälfte 1999 haben sich die
Arbeits- und Sozialminister auf einen gemeinsamen politischen Standpunkt geeinigt, europa-
weit die Beschäftigungschancen für Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Dieser Be-
schluss - der Handlungsbedarf wurde auch auf der europäischen Fachkonferenz in Dresden mit
dem Thema „Europäische Politik zur Beschäftigung behinderter Menschen“ verdeutlicht - bein-
haltete konkrete Vorschläge für die verstärkte Beschäftigung und Eingliederung behinderter
Menschen in den Arbeitsmarkt. Neben den bereits vorhandenen nationalen Instrumentarien
haben sich in den Folgejahren auf europäischer Ebene auch die „Beschäftigungspolitischen
Leitlinien“ bewährt, auf die sich der Rat auf Vorschlag der Kommission einmal im Jahr verstän-
digt. In Leitlinie 8 ist z. B. festgelegt, dass jeder Mitgliedstaat wirksame präventive Maßnahmen
und aktive Konzepte zur Förderung der Eingliederung gefährdeter oder benachteiligter Perso-
nen in den Arbeitsmarkt entwickelt und Diskriminierungen - u. a. auf Grund einer Behinderung -
beim Zugang zum Arbeitsmarkt und zur allgemeinen Bildung ermittelt und bekämpft werden.
Die Mitgliedstaaten haben in ihren jährlichen Nationalen Aktionsplänen zur Beschäftigung über
die Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien zu berichten.

191.   Unter portugiesischer Präsidentschaft in der ersten Jahreshälfte 2000 haben sich die eu-
ropäischen Mitgliedstaaten auf neue strategische Ziele bei der gemeinsam koordinierten Be-
schäftigungs- und Sozialpolitik verständigt. Von den Beschlüssen des Europäischen Rates von
Lissabon im März 2000 gingen konkrete Maßnahmen aus, um den sozialen Zusammenhalt in
der Gemeinschaft zu stärken und Ausgrenzung und Diskriminierung in Europa wirksam zu be-
kämpfen. Ende des Jahres 2000 wurde die Richtlinie zur „Festlegung eines allgemeinen Rah-
mens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf“ verabschiedet.
Diese Richtlinie verbietet ungerechtfertigte Ungleichbehandlungen u. a. wegen des Vorliegens
einer Behinderung beim Zugang zum Beruf und beim beruflichen Aufstieg. Damit wird ein deut-
liches Zeichen gesetzt, dass in Europa alle Menschen - unabhängig von Behinderungen oder
anderen Merkmalen, die oft zu Diskriminierungen führen - im Arbeitsleben gleichberechtigt
sind. Die Richtlinie muss bis Ende 2003 in nationales Recht umgesetzt werden.

192.   Mit den wachsenden Anforderungen der Informationsgesellschaft gilt es sicher zu stellen,
dass behinderte Menschen nicht benachteiligt werden. Das drohende Risiko einer digitalen
Kluft unterstreicht die Dringlichkeit vorbeugender Maßnahmen für spezifische Zielgruppen und
die Notwendigkeit der Mobilisierung sowohl öffentlicher als auch privater Akteure. Der Europäi-
sche Rat in Nizza im Dezember 2000 betonte die Wichtigkeit des Kampfes gegen Armut und
soziale Ausgrenzung und initiierte eine „Europäische Strategie gegen soziale Ausgren-
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zung und jegliche Form der Diskriminierung“; sie zielt darauf ab, das Potential der wissensge-
stützten Gesellschaft voll auszunutzen und dabei sicher zu stellen, dass niemand von ihr aus-
geschlossen wird; dabei wird besonders den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen
Rechnung getragen.

Vom Europäischen Rat in Nizza wurde die „Europäische Sozialagenda“ verabschiedet. In ihr ist
u. a. vorgesehen, das Jahr 2003 zum „Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen“
auszurufen. Mit dem Europäischen Jahr soll sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene
öffentliche Aufmerksamkeit geschaffen werden, um Aktivitäten anzuregen, durch Information
und Aufklärung die Bevölkerung zu sensibilisieren und die gesellschaftliche Akzeptanz von
Menschen mit Behinderungen zu fördern. Die Vorbereitungen sind auf Vorschlag der Kommis-
sion und des Europäischen Parlaments bereits angelaufen, der Rat wird voraussichtlich noch
im Jahr 2001 über den Vorschlag entscheiden. Gemeinsam mit den Behinderten-Verbänden
wird in Deutschland ein Konzept entwickelt, mit dem unser Land sich im Jahr 2003 darstellen
kann.

8. Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Behinderten

193.   Die vom Staat gesetzten Rahmenbedingungen, aber auch allgemeine gesellschaftliche
Veränderungen können erhebliche Auswirkungen auf behinderte Menschen haben und bedür-
fen daher der Beobachtung, der Analyse und ggf. des Eingreifens. Diese Aufgabenfelder bilden
die Grundlage für das Ehrenamt des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der
Behinderten.

Die Tätigkeit des Beauftragten ist ressortübergreifend angelegt; organisatorisch gehört das Amt
zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung. Bei seiner Arbeit
wird der Beauftragte unterstützt von einem mit hauptamtlichen Mitarbeitern besetzten Arbeits-
stab.

Der Beauftragte wirkt in zwei Richtungen: Einerseits vertritt er die Belange der ca. 8 Millionen
behinderten Bürger Deutschlands innerhalb der Bundesregierung. Er ist zentraler Ansprech-
partner bei der Bundesregierung in allen Angelegenheiten, die behinderte Menschen berühren.
Zum Anderen unterstützt sein Wirken ein Hauptanliegen der Bundesregierung: die Integration
behinderter Menschen in unsere Gesellschaft unter Respektierung und Wahrung ihrer Men-
schenwürde und Förderung eines möglichst selbstbestimmten Lebens.

Das wichtigste Aufgabenfeld des Beauftragten liegt in der Mitgestaltung der politischen und so-
zialen Rahmenbedingungen für behinderte Menschen. Innerhalb der Bundesregierung nimmt er
Einfluss auf politische Entscheidungen, die behinderte Menschen betreffen und be-
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gleitet aktiv - nach Möglichkeit in Zusammenarbeit mit Behindertenverbänden und
-organisationen - die Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene. Ein Beispiel hierfür ist das
zum 1. Juli 2001 in Kraft getretene Sozialgesetzbuch IX.
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VIII. Weitere Bereiche der sozialen Sicherung

1. Sozialgesetzbuch, Selbstverwaltung und Sozialgerichtsbarkeit, Sozialversicherung
besonderer Personengruppen

Sozialgesetzbuch

194.   Mit dem am 29. Dezember 2000 veröffentlichten 4. Euro-Einführungsgesetz hat die Bun-
desregierung insbesondere:
- die sozialrechtliche Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen, soweit die angesammelten

Wertguthaben nicht zweckentsprechend für die Freistellung von der Arbeitsleistung ver-
wendet werden können, verbessert.

- in allen Gesetzen und Verordnungen im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für
Arbeit und Sozialordnung zum 1. Februar 2002 alle DM-Beträge auf Euro umgestellt.

Selbstverwaltung in der Sozialversicherung und Sozialversicherungswahlen

195.   Am 26. Mai 1999 fanden auf der Grundlage des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB IV) und der Wahlordnung für die Sozialversicherung die neunten Sozialversicherungs-
wahlen statt. Es waren die ersten Sozialversicherungswahlen nach der Wiedervereinigung, die
nach einheitlichen Regelungen im gesamten Bundesgebiet durchgeführt wurden. Erstmals
wurde bei den Krankenkassen der höchstens 30 Personen umfassende Verwaltungsrat als ein-
ziges Selbstverwaltungsorgan gewählt. Bei den Sozialversicherungsträgern der Unfallversiche-
rung und der Rentenversicherung wurden wie bisher jeweils Vertreterversammlung und Vor-
stand gewählt. Aufgrund der bei den Wahlen gewonnenen Erfahrungen werden dem Gesetz-
geber für die nächsten Wahlen verschiedene Verbesserungen vorgeschlagen.

Novellierung des Sozialgerichtsgesetzes

196.   Das Sozialgerichtsgesetz vom 3. September 1953 regelt das Verfahren, nach dem die
Sozialgerichte insbesondere über Streitigkeiten in Angelegenheiten der Sozialversicherung
(Renten-, Unfall-, Kranken- und Pflegeversicherung und Arbeitsförderung) sowie der sozialen
Entschädigung bei Gesundheitsschäden entscheiden.

Im Januar 2002 tritt das 6. SGG-Änderungsgesetz in Kraft, mit dem der einstweilige Rechts-
schutz geregelt, das Kosten- und Gebührenrecht angepasst sowie Verfahrensvereinfachungen
vorgenommen und Rechtsänderungen berücksichtigt werden. Nach bisher geltendem Recht
waren in sozialgerichtlichen Verfahren von den beteiligten Körperschaften und Anstalten des
öffentlichen Rechts Pauschalgebühren zu entrichten, und zwar unabhängig von dem Ausgang
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des Verfahrens. Die Gebührensätze betrugen für Verfahren vor den Sozialgerichten 100 DM,
vor den Landessozialgerichten 150 DM und vor dem Bundessozialgericht 200 DM. Diese Sätze
sind seit dem Jahre 1968 nicht mehr angehoben worden; sie werden deshalb verdreifacht und
betragen jetzt 150, 225 und 300 Euro.

Sind in Verfahren Versicherte oder Sozialleistungsempfänger als Kläger oder Beklagte beteiligt,
bleiben diese gebührenfrei; das Pauschalgebührensystem gilt weiter. In allen anderen Verfah-
ren, in denen z. B. Sozialversicherungsträger und Leistungserbringer Kläger und Beklagte sind,
wird das Gerichtskostengesetz mit seinen streitwertbezogenen Unterliegensgebühren ange-
wendet. Auch die Anwaltsgebühren werden auf der Grundlage des Streitwertes berechnet.
Vorgesehen wird ein Höchststreitwert von 2,5 Mio. Euro. Geschaffen wurden außerdem ge-
setzliche Grundlagen für den einstweiligen Rechtsschutz in sozialgerichtlichen Verfahren und
Vorverfahren.

Die Neuregelung sieht darüber hinaus einige Änderungen vor, die die Sozialgerichte entlasten
und die gerichtlichen Verfahren beschleunigen. Zum Beispiel können Beteiligten, die schuldhaft
das Verfahren verzögern, Gerichtskosten auferlegt werden.

Scheinselbständigkeit und arbeitnehmerähnliche Selbständige

197.   Die am 1. Januar 1999 in Kraft getretenen Regelungen zur sogenannten Scheinselb-
ständigkeit sowie zur Einbeziehung weiterer Selbständiger in den Schutz der Rentenversiche-
rung waren aufgrund des Strukturwandels in der Arbeitswelt dringend erforderlich, da zuneh-
mend Beschäftigte aus dem Schutz der Sozialversicherung gedrängt wurden und deshalb als
vermeintlich Selbständige auftraten.

Die Abgrenzung von selbstständiger Tätigkeit zu abhängiger Beschäftigung richtet sich unver-
ändert nach den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien zu § 7 Abs. 1 des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB IV). Nach dieser Vorschrift ist die abhängige Beschäftigung die
nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Die Worte „nichtselbständige
Arbeit“ umschreiben das persönliche Abhängigkeitsverhältnis, in dem sich ein Arbeitnehmer zu
seinem Arbeitgeber - beurteilt nach den tatsächlichen Umständen - befindet. Typisches Merk-
mal dieses Abhängigkeitsverhältnisses ist die Weisungsbefugnis des Arbeitgebers über Zeit,
Dauer, Ort und Art der Ausführung einer Tätigkeit. Die selbständige Tätigkeit ist demgegenüber
durch ein eigenes Unternehmerrisiko, die Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft
und die im Wesentlichen frei gestaltete Tätigkeit und Arbeitszeit gekennzeichnet. An den
Grundsätzen zur Abgrenzung von selbständiger Tätigkeit und abhängiger Beschäftigung ändert
die Vermutungsregelung des § 7 Abs. 4 SGB IV nichts. Sie hebt auch den Amtsermittlungs-
grundsatz in der Sozialversicherung (§ 20 SGB X) nicht auf, sondern ergänzt ihn in den Fällen,
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in denen die Beteiligten den ihnen bei der Sachverhaltsaufklärung obliegenden Mitwirkungs-
pflichten nicht nachkommen.

Durch das Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit vom 20. Dezember 1999 wurde die ange-
strebte Rechtssicherheit für die Betroffenen erreicht. Mit den erweiterten Möglichkeiten zur Be-
freiung von der Rentenversicherungspflicht für Selbständige wurden positive Voraussetzungen
für Existenzgründer geschaffen. Ein gewachsenes Problembewusstsein hat inzwischen dazu
geführt, dass viele Branchen ihre Verträge zu den als freie Mitarbeiter oder Subunternehmer
beschäftigten Personen überprüft und häufig in Arbeitsverträge umgewandelt haben, die re-
gelmäßig ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis begründen.

Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse

198.   Die Neuregelung der geringfügigen Beschäftigung war notwendig, weil immer mehr Ar-
beitgeber sozialversicherungspflichtige Vollzeit- oder Teilzeitarbeitsplätze in geringfügige Be-
schäftigungsverhältnisse umgewandelt hatten. Allein in den fünf Jahren von 1992 bis 1997
hatte die Zahl der geringfügigen Beschäftigungen um ca. 1,1 Mio. zugenommen, bei gleichzei-
tiger Abnahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse um ca. 2 Mio.
Unvermeidliche Folge war, dass die Finanzgrundlagen der Sozialversicherung immer stärker
erodierten.
Mit der Neuregelung wurden folgende Ziele verfolgt:
- Eindämmung der Ausweitung geringfügiger Beschäftigung;
- Verhinderung weiterer Erosion der Finanzgrundlagen der Sozialversicherung;
- Verbesserung der Alterssicherung, insbesondere für Frauen;
- Verbesserung der Kontrollmöglichkeiten und Verhinderung von Ausweichreaktionen.

Diese Ziele sind erreicht worden. Seit dem 1. April 1999 zahlt ein Arbeitgeber für seine aus-
schließlich geringfügig Beschäftigten grundsätzlich Pauschalbeiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung in Höhe von 12 % und, wenn der Beschäftigte dort versichert ist, zur gesetzlichen
Krankenversicherung in Höhe von 10 %; diese Beiträge stärken die Sozialversicherung insge-
samt und erhöhen die Rentenanwartschaften von geringfügig Beschäftigten.

Die Regelung über die kurzfristige Beschäftigung wurde durch die Neuregelung nicht verändert.
Zu Erleichterungen kam es insbesondere durch die Anwendung der neuen Auslegung der Spit-
zenverbände der Sozialversicherungsträger zur sozialversicherungsfreien kurzfristigen Be-
schäftigung.

Wird die geringfügige Beschäftigung neben einer versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung
ausgeübt, wird seit dem 1. April 1999 die bisher versicherungsfreie geringfügige Beschäftigung
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mit der Hauptbeschäftigung zusammengerechnet mit der Folge, dass auch für die geringfügige
Nebenbeschäftigung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer Beiträge zur Sozialversicherung (mit
Ausnahme der Arbeitslosenversicherung) zu zahlen sind. Mit dem Wegfall der Sozialversiche-
rungsfreiheit von geringfügigen Nebenbeschäftigungen wurde eine Gleichbehandlung mit den
Arbeitnehmern, die bei demselben Arbeitgeber Überstunden leisten, hergestellt.

Wie andere Arbeitsverhältnisse müssen geringfügige Beschäftigungsverhältnisse der Sozial-
versicherung gemeldet werden. Das besondere Meldeverfahren wurde abgeschafft, geringfügig
Beschäftigte sind in das allgemeine Meldeverfahren einbezogen. Den Arbeitgebern wird da-
durch aber nicht mehr abverlangt als bei jedem anderen sozialversicherungspflichtigen Arbeits-
verhältnis. Zwischenzeitlich wurden Verfahrenserleichterungen vereinbart. Für Privathaushalte
besteht die Möglichkeit der Meldung unter Verwendung des Haushaltsschecks.

2. Gesetzliche Unfallversicherung

199.   In der gesetzlichen Unfallversicherung sind hauptsächlich Arbeitnehmer, aber auch noch
nicht erwerbstätige Personen (z. B. Kinder, Schüler und Studenten), landwirtschaftliche Unter-
nehmer und Personen, die im öffentlichen Interesse tätig werden, versichert. Selbstständige
Unternehmer und Freiberufler sind grundsätzlich nicht pflichtversichert, können aber aufgrund
von Satzungsbestimmungen in die Versicherung einbezogen werden. Eine freiwillige Versiche-
rung der Unternehmer und ihrer mitarbeitenden Ehegatten oder Lebenspartner ist möglich. Die
Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung reichen von umfassender Heilbehandlung ein-
schließlich Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und ergänzende Leistungen bis
hin zu Geldleistungen (u. a. Renten) an Versicherte und Hinterbliebene.

Anpassung der Renten und Pflegegelder

200.   Die Renten und Pflegegelder werden jährlich zum 1. Juli gleichzeitig mit den Renten aus
der gesetzlichen Rentenversicherung angepasst. Die Höhe der Anpassung richtet sich eben-
falls nach der Erhöhung der Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Anpas-
sungssätze in den alten Ländern beliefen sich 1998 auf 0,44 %, 1999 auf 1,34 %, 2000 auf
0,60 % und 2001 auf 1,91 %. In den neuen Ländern beliefen sich die Anpassungssätze 1998
auf 0,89 %, 1999 auf 2,79 %, 2000 auf 0,60 % und 2001 auf 2,11 %.

Vorhaben im Jahr 2001

201.   Mit dem SGB VII wurde eine Ermächtigungsgrundlage für eine einheitliche Verordnung
über die Anzeige von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten geschaffen. Das Verordnungsge-
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bungsverfahren ist abgeschlossen. Die Verordnung wird im Januar 2002 im Bundesgesetzblatt
verkündet werden.

3. Soziale Entschädigung

202.   Die Leistungen der Sozialen Entschädigung richten sich nach dem Gesetz über die Ver-
sorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz - BVG), das ursprünglich für die
Kriegsbeschädigten und Kriegsblinden geschaffen wurde, als „Grundgesetz der Versorgung“,
aber seit Jahrzehnten entsprechend auch für Leistungen an weitere Personengruppen (z. B.
Wehrdienstbeschädigte, Zivildienstbeschädigte, Gewaltopfer und Impfgeschädigte sowie deren
Hinterbliebene) gilt. Kennzeichnend für dieses Leistungssystem ist, dass sich die Versorgung
nach Umfang und Schwere der Schädigungsfolgen und dem jeweiligen Bedarf aus mehreren
Einzelleistungen zusammensetzt und so in schweren Schadensfällen zu beachtlichen Leistun-
gen kumulieren kann. Die Rentenleistungen an Geschädigte und Hinterbliebene werden ohne
Berücksichtigung des Einkommens gezahlt, während die Höhe anderer Leistungen, entspre-
chend dem Zweck des BVG, vom Einkommen des Berechtigten abhängig ist.

Leistungsrecht

203.   In den Vordergrund der Leistungen hat das Gesetz im Hinblick auf die gesundheitlichen
Folgen der Schädigung die Heilbehandlung einschließlich der medizinischen Rehabilitation ge-
stellt. Die Heilbehandlung soll die Gesundheitsstörung beseitigen oder bessern, ihre weitere
Zunahme verhüten, körperliche Beschwerden beheben und die Folgen der Schädigung er-
leichtern. Sie wird daher - ihrem Zweck entsprechend - auch bei nur vorübergehenden Ge-
sundheitsstörungen erbracht. Weitgehend werden die Leistungen der Heil- und Krankenbe-
handlung im Auftrag der für die Durchführung des BVG zuständigen Versorgungsverwaltung
durch die Krankenkassen erbracht. In einigen besonderen Bereichen hat der Gesetzgeber je-
doch vorgesehen, dass die Versorgungsverwaltung die Leistungen selbst erbringt, etwa beim
Zahnersatz, bei Badekuren und bei Hilfsmitteln. Der Gesetz- und Verordnungsgeber ist und war
stets bemüht, die Heil- und Krankenbehandlung nach dem BVG inhaltlich am aktuellen Stand
der medizinischen Wissenschaft auszurichten. So erfolgte mit der Zweiten Verordnung zur Än-
derung der Orthopädieverordnung, die zum 1. Juli 2001 in Kraft trat, neben einer Anhebung der
Zuschussleistungen (Ersatzleistungen) eine Aktualisierung der Hilfsmittelversorgung.

Ein Anspruch auf Rentenleistungen liegt vor, wenn die Gesundheitsstörung mindestens sechs
Monate andauert und die Minderung der Erwerbsfähigkeit beim Geschädigten im Durchschnitt
in dieser Zeit mindestens 25 % beträgt. Sind Maßnahmen zur medizinischen oder beruflichen
Rehabilitation erfolgversprechend und zumutbar, so kommt die Zahlung von Renten, die für
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den Lebensunterhalt zur Verfügung stehen, wie z. B. Ausgleichsrente und Berufsschadensaus-
gleich, erst nach Abschluss dieser Maßnahmen in Betracht.

Derzeit erhalten insgesamt ca. 800 000 Menschen Leistungen aus den verschiedenen Geset-
zen des Sozialen Entschädigungsrechts.

Leistungsanpassungen

204.   Die Versorgungsleistungen werden jährlich im Rahmen eines Anpassungsverbundes mit
den Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung angepasst. Dies bedeutet, dass die Ver-
sorgungsbezüge in jedem Jahr im selben Umfang wie die Renten steigen. Damit ist sicherge-
stellt, dass auch die Berechtigten nach dem Sozialen Entschädigungsrecht an der allgemeinen
Einkommensentwicklung partizipieren.

Mit Änderung der Versehrtenleibesübungen-Verordnung zum 1. Januar 2000 wurde das Be-
rechnungsverfahren für die jährliche Anpassung der Pauschalvergütungen für die Durchführung
von Versehrtenleibesübungen auf eine teilnehmerorientierte Anpassung umgestellt. Der bishe-
rigen Regelung, die sich an der Zahl der rentenberechtigten Beschädigten orientierte, stand in
den letzten Jahren ein beachtlicher Rückgang der Zahl der tatsächlich an Versehrtenleibes-
übungen teilnehmenden Kriegsbeschädigten gegenüber.

Durch Gesetz vom 6. Dezember 2000 wurde zum einen die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts umgesetzt, nach der die Grundrente für Kriegsbeschädigte in den neuen Län-
dern in der vollen Höhe des Niveaus in den alten Ländern zu zahlen ist. Zum anderen wurde
diese Entscheidung auch auf Beschädigte nach dem Strafrechtlichen und dem Verwaltungs-
rechtlichen Rehabilitierungsgesetz sowie nach dem Häftlingshilfegesetz ausgedehnt. Allen die-
sen Gruppen ist neben der Erbringung eines Sonderopfers das hohe Alter der Betroffenen ge-
mein. Weiterhin wurden heilpädagogische, heilgymnastische und bewegungstherapeutische
Maßnahmen als Rechtsanspruch in den Leistungskatalog des Opferentschädigungsgesetzes
aufgenommen. Bislang waren diese gerade für kindliche und jugendliche Opfer von Gewaltta-
ten wichtigen Leistungen nur im Rahmen einer Ermessensentscheidung der Verwaltung mög-
lich.

Die zum 1. Juli 2001 geänderte Orthopädieverordnung sieht vor dem Hintergrund der Kosten-
steigerungen der letzten Jahre eine Anhebung der Zuschüsse (Ersatzleistungen) für die in ihrer
Mobilität besonders betroffenen Schwerstkriegsbeschädigten vor allem zur Beschaffung und
Unterhaltung von Kraftfahrzeugen sowie zum Einbau behinderungsgerechter Betriebseinrich-
tungen vor. Die im Hilfsmittelbereich zustehenden Leistungsverbesserungen tragen dem medi-
zinischen und technischen Fortschritt Rechnung.
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Neue Länder

205.   Entschädigungsrechtliche Regelungen, die mit den in der Bundesrepublik Deutschland
bestehenden Gesetzen vergleichbar gewesen wären, gab es in der ehemaligen DDR nicht,
noch 1990 erhielten z. B. nur etwa 5 000 Personen in der DDR eine Kriegsbeschädigtenrente.
Das Soziale Entschädigungsrecht wurde deshalb durch den Einigungsvertrag zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der DDR zum 1. Januar 1991 auch auf die neuen Länder
übertragen. Damit erhielten die Kriegsopfer in der ehemaligen DDR endlich einen angemesse-
nen Ausgleich für die von ihnen erlittenen gesundheitlichen Schäden. Die Berechtigten in den
neuen Ländern erhalten - mit Ausnahme der Beschädigtengrundrente für Kriegsopfer und SED-
Opfer - gegenüber dem Niveau in den alten Ländern abgesenkte Leistungen. Diese Absenkung
der Leistungen ergibt sich aus dem Grundsatz, dass die Rentenleistungen nach dem BVG den
Ausgleich von schädigungsbedingten wirtschaftlichen Nachteilen des Beschädigten selbst oder
seiner Hinterbliebenen zum Ziel haben. Aus dieser Funktion des Nachteilsausgleichs folgt, dass
sich die Rentenleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz in ihrer Höhe am jeweiligen
sozialen und wirtschaftlichen Umfeld orientieren müssen. Der für die Rentenleistungen der
Kriegsopferversorgung maßgebende Vomhundertsatz wird allerdings durch den Anpassungs-
verbund mit den Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung automatisch ansteigen, so
dass sich abhängig vom Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung in den neuen Ländern die
Rentenhöhe an die der alten Länder stetig angleichen wird. Aufgrund dieser Automatik haben
die Rentenleistungen in den neuen Ländern inzwischen 87,06 % (1. Juli 2001) der Höhe in den
alten Ländern erreicht.

Im Juli 2001 bezogen in den neuen Ländern ca. 137 000 Menschen Leistungen nach dem Bun-
desversorgungsgesetz und den anderen Gesetzen des Sozialen Entschädigungsrechts, dar-
unter auch rd. 1 000 Berechtigte nach den Gesetzen zur Bereinigung des SED-Unrechts.

4. Sozialhilfe

206.   Wer aus eigenen Kräften seinen Lebensunterhalt nicht zu bestreiten oder in besonderen
Lebenslagen sich nicht selbst zu helfen vermag und auch von anderer Seite keine ausreichen-
de Hilfe erhält, hat ein Recht auf persönliche und wirtschaftliche Sozialhilfe, die seinem beson-
deren Bedarf entspricht. Die Sozialhilfe stellt eine einkommens- und vermögensabhängige Für-
sorgeleistung dar. Sie soll zur Selbsthilfe befähigen, die Teilnahme am Leben in der Gemein-
schaft ermöglichen und die Führung eines menschenwürdigen Lebens sichern. Dieses Recht
auf Hilfe basiert auf dem im Grundgesetz verankerten Sozialstaatsprinzip. Es ist in seinen Ein-
zelheiten im Bundessozialhilfegesetz und in den zugehörigen Durchführungsverordnungen um-
gesetzt.
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Ausgabenentwicklung

207.   Im Jahre 2000 sind 45,6 Mrd. DM (23,3 Mrd. Euro) für Sozialhilfeleistungen ausgegeben
worden, davon rd. 39,5 Mrd. DM (20,2 Mrd. Euro) (86,6 % der Gesamtausgaben) in den alten
und 6,1 Mrd. DM (3,1 Mrd. Euro) (13,4 % der Gesamtausgaben) in den neuen Ländern. Bei der
Hilfe zum Lebensunterhalt gingen die Ausgaben von 1996 bis 2000 um 0,3 Mrd. DM oder 1,5 %
auf 19,1 Mrd. DM (9,8 Mrd. Euro) zurück, bei den verschiedenen Arten der Hilfe in besonderen
Lebenslagen (im wesentlichen Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfe zur Pflege, Krankenhil-
fe) ging der Aufwand von rd. 30,4 Mrd. DM im Jahre 1996 um rd. 13 % auf 26,5 Mrd. DM
(13,5 Mrd. Euro) im Jahre 2000 zurück. Diese Entwicklung ist für den Bereich der laufenden
Hilfe zum Lebensunterhalt vor allem auf einen Rückgang bei den Empfängerzahlen seit 1998
zurückzuführen. Im Bereich der Hilfe zur Pflege hat in erster Linie die Einführung der Pflege-
versicherung im Jahre 1995 ebenso wie die Deckelung der Pflegesätze im Einrichtungsbereich
zu einem deutlichen Ausgabenrückgang beigetragen.

Um die tatsächliche Belastung der öffentlichen Haushalte durch die Sozialhilfe zu ermessen,
sind die „reinen Ausgaben“ zu betrachten, die nach Abzug der Einnahmen der Sozialhilfeträger
verbleiben. Einnahmen der Sozialhilfe fallen insbesondere an durch Erstattung anderer Sozial-
leistungsträger (2000: 6,3 % der Bruttoausgaben) oder Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz
der Leistungsbezieher oder ihrer Angehörigen (2000: 1,9 %). Im Jahre 2000 machten die Ein-
nahmen der Sozialhilfe in Deutschland 10,5 % der Bruttoaufwendungen aus; 10,2 % waren es
im früheren Bundesgebiet und 12,5 % in den neuen Ländern. Somit betrugen die reinen Aus-
gaben der Sozialhilfe im Jahre 2000 insgesamt 40,8 Mrd. DM (20,9 Mrd. Euro), davon im frühe-
ren Bundesgebiet 35,5 Mrd. DM (18,1 Mrd. Euro) und in den neuen Ländern 5,3 Mrd. DM (2,7
Mrd. Euro).

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt wurde Ende 2000 in Deutschland insgesamt rd. 2,69 Mio.
Hilfeempfängern gewährt. Davon lebten rd. 16 400 (0,6 %) in Einrichtungen, beispielsweise in
einem Altersheim. Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen erhielten
Ende 2000 knapp 2,68 Mio. Menschen. Von diesen waren knapp 600 000 (22,2 %) ausländi-
sche Hilfeempfänger, davon EU-Ausländer (60 000 Personen), Asylberechtigte (71 300 Perso-
nen), Bürgerkriegsflüchtlinge (9 000 Personen) und 454 000 sonstige Ausländer. Von der Ge-
samtheit aller Hilfeempfänger lebten knapp 2,3 Mio. Personen (84,2 %) im früheren Bundesge-
biet und beinahe 425 700 (15,8 %) Personen in den neuen Ländern und Berlin-Ost. Während in
Deutschland in den Jahren 1996 und 1997 die Zahl der Hilfeempfänger noch anstieg, nahm sie
seit 1998 kontinuierlich ab.
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Unter den Empfängern von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen
waren gut 870 000 (32,5 %) Kinder unter 15 Jahren. 185 800 (6,9 %) Personen waren 65 Jahre
und älter. Die große Mehrheit der Sozialhilfeempfänger war in einem Alter von 15 bis 65 Jahre,
insgesamt gut 1,6 Mio. (61 %) Personen. Diese 1,6 Mio. Personen hatten ein durchschnittliches
Alter von knapp 37 Jahren. Rd. 146 000 (9 %) dieser Hilfeempfänger waren erwerbstätig, dar-
unter weit mehr als die Hälfte in Teilzeitbeschäftigung. Knapp 645 000 Personen waren ar-
beitslos gemeldet, davon wiederum fast 417 000 Personen ohne Bezug von Leistungen nach
dem Arbeitsförderungsgesetz. Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit betrug dabei 34
Monate.

Unter den Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen wa-
ren 1,17 Mio. (43,6 %) Männer und 1,51 Mio. (56,4 %) Frauen. Die knapp 2,7 Mio. Empfänger
laufender Hilfe zum Lebensunterhalt in Deutschland lebten in 1,4 Mio. Bedarfsgemeinschaften
bzw. Haushalten. Darunter gab es 1,22 Mio. Bedarfsgemeinschaften mit einem sozialhilfebe-
rechtigten Haushaltsvorstand. Beim überwiegenden Teil aller Sozialhilfeempfängerhaushalte
außerhalb von Einrichtungen handelt es sich um Ein-Personen-Haushalte (42,9 %). Die Haus-
halte von Alleinerziehenden stellen mit 24,2 % die zweitgrößte Gruppe dar. Ehepaare mit und
ohne Kinder haben einen Anteil unter den Empfängerhaushalten von 9,6 bzw. 7,2 %. Die Zeit,
welche die einzelnen Bedarfsgemeinschaften in der Sozialhilfe verbringen, ist sehr unterschied-
lich. Die durchschnittliche Dauer der bisherigen Hilfegewährung liegt bei 31 Monaten. Frauen in
Einpersonenhaushalten haben mit 45 Monaten die längsten durchschnittlichen Bezugszeiten.
Gut 570 000 Haushalte (40,7 %) haben eine „bisherige“ Bezugszeit der Sozialhilfe von weniger
als 12 Monaten. Knapp 212 000 Haushalte (15,1 %) beziehen Sozialhilfe 5 Jahre und länger.

Hilfe zur Arbeit

208.   Der Rückgang der Zahl der Sozialhilfeempfänger seit 1998 ist wesentlich auf die Hilfe zur
Arbeit im Rahmen der Sozialhilfe und das darauf basierende hohe Engagement der Kommunen
in der Beschäftigungsförderung zurückzuführen. Hilfebedürftige sollen soweit wie möglich befä-
higt werden, unabhängig von ihr zu leben, insbesondere durch den Einsatz der eigenen Ar-
beitskraft. Es gibt kein Wahlrecht zwischen Arbeitsaufnahme und Sozialhilfebezug. Wer sich
weigert, zumutbare Arbeit zu leisten oder zumutbaren Maßnahmen der Hilfe zur Arbeit nachzu-
kommen, hat gemäß § 25 Abs. 1 BSHG keinen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt. Bei
laufendem Hilfebezug ist in diesem Fall die Hilfe in einer ersten Stufe um mindestens 25 % des
Regelsatzes zu kürzen.

Die Bundesregierung fördert die Aktivierung der Selbsthilfe, um Menschen unabhängig von der
Sozialhilfe zu machen. Der Vorrang der aktiven vor den passiven Hilfen in der Sozialhilfe wurde
auch erneut durch die 77. Konferenz der Arbeits- und Sozialminister der Länder (ASMK) im
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Oktober 2000 bekräftigt. Die Erfolge dieser Politik, die verstärkt auf Erwerbstätigkeit und Hilfe
zur Selbsthilfe setzt, sind unverkennbar.

Hilfe zur Arbeit bedeutet:
- den Hilfeempfängern einen Weg in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt und zu einem

selbstbestimmten Leben aufzuzeigen. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass
sich die Maßnahmen positiv auf das Wohlbefinden der Teilnehmer auswirken und Gefühle
der Isolierung und Wertlosigkeit beseitigen.

- für die Kommunen, Konfliktpotential zu entschärfen und gleichzeitig ihren Sozialhilfeetat zu
entlasten.

- aus gesamtgesellschaftlicher Sicht: Ein aktivierender Sozialstaat kann erwarten, dass Bür-
ger, die Sozialhilfe beziehen, aber grundsätzlich erwerbsfähig sind, ihre Arbeitskraft zur
Überwindung der Hilfebedürftigkeit einsetzen.

209.   Hauptaufgabe der Sozialhilfe ist es, den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen im Rahmen
seiner Fähigkeiten bei der Sicherung seines Lebensunterhaltes aus eigener Kraft zu unterstüt-
zen. Auch das Bundessozialhilfegesetz wird durch die stärkere Betonung des Vorrangs aktiver
vor passiven Hilfen immer stärker darauf ausgerichtet, die Arbeitsmarktintegration von Hilfesu-
chenden zu fördern. Finanzielle Anreize für die Hilfebedürftigen zum Erhalt eines Arbeitsplatzes
bzw. zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bieten zum einen der Erwerbstätigenfreibetrag, zum
anderen der Arbeitnehmerzuschuss („Kombilohn“). Im Rahmen einer befristeten Experimentier-
klausel kann dieser hinsichtlich Höhe und Dauer nicht begrenzte Zuschuss gewährt werden.
Darüber hinaus werden den Arbeitgebern durch Arbeitgeberzuschüsse finanzielle Anreize ge-
boten, Hilfeempfänger einzustellen. Diese Maßnahmen zielen auf eine möglichst nachhaltige
(Wieder-) Eingliederung der Hilfeempfänger in den regulären Arbeitsmarkt.

Die Kommunen sind durch das Sozialhilferecht verpflichtet, für Hilfesuchende, insbesondere für
junge Menschen, die keine Arbeit finden können, Arbeitsgelegenheiten zu schaffen. Das kön-
nen auch Gelegenheiten zu gemeinnütziger und zusätzlicher Arbeit sein. Dabei sind die per-
sönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Hilfeempfänger angemessen zu berücksichtigen.
Die Maßnahmen sind grundsätzlich zeitlich befristet und dienen einer (Wieder-)Eingliederung
des Hilfeempfängers in das Arbeitsleben. In der Regel werden sozialversicherungspflichtige Ar-
beitsverhältnisse mit üblichem Arbeitsentgelt vereinbart. Möglich ist aber auch der weitere Be-
zug laufender Hilfe zum Lebensunterhalt zuzüglich einer angemessenen Entschädigung für
Mehraufwendungen. Für eine effiziente Eingliederung werden die Maßnahmen der Hilfe zur Ar-
beit in möglichst enger Zusammenarbeit mit allen regionalen Beteiligten, wie z. B. mit Arbeits-
ämtern und IHK’s, durchgeführt (vgl. Tz. 40).



- 190 -

- 191 -

210.   Die jahrzehntelange hohe Arbeitslosigkeit und die auch hierdurch bis 1998 bedingte Stei-
gerung der Ausgaben für Hilfe zum Lebensunterhalt haben dazu geführt, dass sich die Kom-
munen als Träger der Sozialhilfe in immer stärkerem Maße in der Beschäftigungsförderung en-
gagieren. Seit 1994 (erstmalige statistische Erfassung) haben sich die Ausgaben der Kommu-
nen für Maßnahmen der „Hilfe zur Arbeit“ mehr als verdoppelt und beliefen sich 2000 auf rd.
2,1 Mrd. DM (1,07 Mrd. Euro). Zu Umfang und Wirksamkeit der kommunalen Beschäftigungs-
förderung liegen keine umfassenden statistischen Angaben vor. Nach der letzten Umfrage des
Deutschen Städtetags, an der sich 180 von 252 Mitgliedsstädten beteiligten, waren im Jahr
2000  403 000 vorher arbeitslose Hilfeempfänger allein nach den §§ 19 und 20 BSHG beschäf-
tigt (Arbeitsgelegenheiten auf kommunaler Ebene, die auch sozialversicherungspflichtig sein
können, sowie Arbeitsgelegenheiten zur Gewöhnung an berufliche Tätigkeit). Damit hat sich die
Zahl der so geförderten Hilfeempfänger gegenüber 1996 mehr als verdoppelt. Knapp 50 % die-
ser Beschäftigungsverhältnisse waren sozialversicherungspflichtig abgesichert, die übrigen Be-
schäftigten erhielten zur Hilfe zum Lebensunterhalt Mehraufwandsentschädigungen. Knapp ein
Viertel der Maßnahmen beinhaltete eine arbeitsbegleitende Qualifizierung, die entweder mit ei-
nem Abschluss nach dem Berufsbildungsgesetz oder einem Trägerzertifikat abgeschlossen
wurde. Die Zahl der Sozialhilfeempfänger, die angebotene Arbeit abgelehnt oder den Antrag
auf Sozialhilfe zurückgezogen hatten, lag zwischen 20 % und 25 %. Dieser nach wie vor hohe
Anteil von Arbeitsverweigerungen und Verzicht auf Sozialhilfe ist vor allem darauf zurückzufüh-
ren, dass die Städte mehr als früher bei der Prüfung der Erstanträge auf Sozialhilfe arbeitsfähi-
ge Hilfesuchende gründlich beraten mit dem Ziel, einerseits die Eingliederungschancen in den
Arbeitsmarkt zu verbessern und Selbsthilfepotentiale zu erschließen sowie andererseits deren
Arbeitsbereitschaft zu überprüfen. In einer Reihe von Ländern wurde in der Vergangenheit eine
Übergangsquote von gut 20 % der Teilnehmer in den ersten Arbeitsmarkt beobachtet.

Um den Erfahrungsaustausch im Bereich „Hilfe zur Arbeit“ zu intensivieren und auch bisher
weniger engagierten Kommunen das nötige Know-how zu vermitteln, wird seit Oktober 2000
auf der Homepage des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung eine Website geführt,
auf der die bundesweite „Praxis der Hilfe zur Arbeit - Kommunale Beschäftigungsförderung“
dokumentiert wird. Hier werden u. a. rechtliche Grundlagen, Links zu den kommunalen Spit-
zenverbänden und mittlerweile mehr als 50 Erfahrungsberichte von Kommunen präsentiert, die
sich im Bereich der „Hilfe zur Arbeit“ besonders engagieren und zum Teil innovative Wege ge-
hen.

Veränderungen im Sozialhilferecht

211.   Seit dem Gesetz zur Reform des Sozialhilferechts vom 23. Juli 1996 hat das Bundesso-
zialhilfegesetz entscheidende Weiterentwicklungen erfahren. So wurden beispielsweise die
Missbrauchsbekämpfungsmöglichkeiten ausgeweitet. Mit Wirkung zum 1. Januar 1998 ist die
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Sozialhilfedatenabgleichsverordnung gem. § 117 Bundessozialhilfegesetz (SozhiDAV) in Kraft
getreten. Sie trägt dazu bei, die missbräuchliche Inanspruchnahme von Sozialhilfe zu verhin-
dern, dient der Leistungskonzentration auf die wirklich Bedürftigen und trägt den Bemühungen
um eine sparsame und wirkungsvolle Haushaltsführung Rechnung. Zu diesem Zweck sind die
Träger der Sozialhilfe befugt, Bezieher von Leistungen der Sozialhilfe im Wege des automati-
sierten Datenabgleichs daraufhin zu überprüfen, ob von ihnen gleichzeitig Leistungen der Bun-
desanstalt für Arbeit oder der Träger der gesetzlichen Unfall- und Rentenversicherung
oder anderer Sozialhilfeträger bezogen werden. Außerdem wird überprüft, in welchem Umfang
Zeiten des Leistungsbezugs nach dem Bundessozialhilfegesetz mit Zeiten einer Versiche-
rungspflicht oder Zeiten einer geringfügigen Beschäftigung zusammen treffen. Durch die Da-
tenabgleiche haben die Sozialhilfeträger die Möglichkeit, Sozialhilfemissbrauch aufzudecken
und zu bekämpfen. Seit dem 1. Januar 2002 besteht für die Sozialhilfeträger zusätzlich die
Möglichkeit, im Wege des automatisierten Datenabgleichs mit dem Bundesamt für Finanzen,
überprüfen und feststellen zu lassen, ob ein Sozialhilfeempfänger einen Freistellungsauftrag
nach dem Einkommenssteuergesetz erteilt hat. Damit kann der Sozialhilfeträger gezielt bei
dem betroffenen Sozialhilfeempfänger vorhandenes einsetzbares Vermögen ermitteln. Zwei
Drittel aller Sozialhilfeträger machen inzwischen von der in ihr Ermessen gestellten Beteiligung
an dem Verfahren Gebrauch.

212.   Das Siebte Änderungsgesetz zum Bundessozialhilfegesetz vom 25. Juni 1999 hat eine
Experimentierklausel zur Erprobung der Pauschalierung weiterer Leistungen der Sozialhilfe
verankert (§ 101a BSHG). Bis jetzt beteiligen sich daran etwa 40 Träger der Sozialhilfe mit un-
terschiedlichen Modellen, die ausgewertet werden. Pauschaliert werden insbesondere einmali-
ge Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, zum Teil auch Miet- und Heizungskosten. Ziel ist,
eine größere Dispositionsfreiheit der Hilfeempfänger und erhebliche Verwaltungsvereinfachun-
gen zu erreichen, die Rechtsklarheit zu stärken und die durch unterschiedliche Rechtspraxis
und Rechtsprechung entstandenen Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von einmaligen und
laufenden Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt zu lösen.

213.   Die durch das BSHG-Reformgesetz 1996 eingefügte Regelung des § 18 Abs. 5, nach der
dem Arbeitnehmer bei Aufnahme einer Beschäftigung auf dem regulären Arbeitsmarkt für ma-
ximal 6 Monate ein degressiver Einarbeitungszuschuss (Anfangshöhe: Regelsatz für einen
Haushaltsvorstand) gewährt werden kann, wurde 1998 erweitert. So kann dem Hilfeempfänger
bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen oder selbständigen Erwerbstätigkeit nun ein
Zuschuss bis zur Höhe des Regelsatzes für einen Haushaltsvorstand und bis zur Dauer von 12
Monaten gewährt werden. Die Ergänzung um eine zur Zeit noch bis Ende 2002 befristete Expe-
rimentierklausel ermöglicht es den Kommunen, die Verstärkung von Arbeitsanreizen für Sozial-
hilfeempfänger durch Gewährung von darüber zeitlich und betragsmäßig hinausgehenden Ar-
beitnehmerzuschüssen zu erproben. Weiterhin sind durch das Gesetz zur Verbesserung der
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Zusammenarbeit von Arbeitsämtern und Trägern der Sozialhilfe vom 20. November 2000 im
Dritten Buch Sozialgesetzbuch und im Bundessozialhilfegesetz Parallelregelungen eingestellt
worden, die auf eine intensivierte Zusammenarbeit zielen und die Eingliederungschancen von
arbeitslosen Sozialhilfeempfängern und Anspruchsberechtigten nach dem Dritten Buch Sozial-
gesetzbuch deutlich erhöhen sollen.

214.   § 72 Bundessozialhilfegesetz regelt die Voraussetzungen, unter denen Hilfe zur Über-
windung besonderer sozialer Schwierigkeiten zu gewähren ist. Die Zusammensetzung des Per-
sonenkreises und die Lebenslagen der Hilfesuchenden, die fachlichen Sichtweisen sowie das
System der Angebote der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten haben
sich seit dem Erlass der ersten Durchführungs-Verordnung zu § 72 BSHG im Jahre 1976 er-
heblich verändert. Mit der Neufassung der Durchführungs-Verordnung, die am 1. August 2001
in Kraft getreten ist, erfolgten die erforderliche Neuordnung des leistungsberechtigten Perso-
nenkreises und die Weiterentwicklung des Systems der Hilfen zur Überwindung besonderer so-
zialer Schwierigkeiten. Der Bundesrat hat die Bundesregierung gebeten, bis zum
31. Dezember 2002 einen Bericht über die praktischen Auswirkungen der neuen Verordnung,
die eingetretene Kostenentwicklung und ihre Ursachen vorzulegen.

215.   Im Rahmen der Rentenreform (Altersvermögensgesetz vom 26. Juni 2001) erfolgten im
Hinblick auf die neu eingeführte, staatlich geförderte Altersvorsorge auch Anpassungen im
Bundessozialhilfegesetz. Insbesondere wurde dem Anliegen der Bundesregierung entspro-
chen, Sozialhilfe nicht mehr vom Einsatz oder der Verwertung eines Kapitals einschließlich sei-
ner Erträge abhängig zu machen, dessen Ansammlung zum Zwecke einer zusätzlichen Alters-
vorsorge staatlich gefördert wurde (§ 88 Abs. 2 Nr. 1a BSHG) (vgl. Tz. 103 ff.).

216.   Mit dem Inkrafttreten des Sozialgesetzbuches - Neuntes Buch - (SGB IX) Rehabilitation
und Teilhabe behinderter Menschen - zum 1. Juli 2001 wurden die Träger der Sozialhilfe in den
Kreis der Rehabilitationsträger einbezogen und die Eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen nach dem Bundessozialhilfegesetz reformiert. Wesentliche Änderungen des Sozialhilfe-
rechts durch das SGB IX sind:
- Leistungen der Eingliederungshilfe zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am

Arbeitsleben einschließlich der Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für
behinderte Menschen werden nunmehr bedürftigkeitsunabhängig erbracht. Das gilt auch für
Leistungen in werkstattnahen sog. Fördergruppen und Tagesfördereinrichtungen, wenn
diese Leistungen erforderlich und geeignet sind, dem behinderten Menschen die Teilhabe
am Arbeitsleben zu ermöglichen.

- Die Eingliederungshilfe in einer vollstationären Einrichtung der Behindertenhilfe im Sinne
des § 43a SGB XI umfasst zukünftig auch die in der Einrichtung geleistete Pflege, verbun-
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den mit der Zusicherung, dass pflegebedürftige behinderte Menschen in solchen Einrich-
tungen verbleiben können, solange ihre Pflege dort adäquat sichergestellt werden kann.

- Die Leistungen der Sozialhilfe und anderer Rehabilitationsträger im Arbeitsbereich einer
anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen sind nunmehr im SGB IX geregelt. Die
Ermächtigung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung zum Erlass einer Ver-
ordnung über die Zuordnung der Kosten im Arbeitsbereich einer Werkstatt wurde aufgeho-
ben. Stattdessen wurden die Rehabilitationsträger zur Zahlung eines Arbeitsförderungsgel-
des in Höhe von 50 DM (26 Euro) für alle im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt
beschäftigten behinderten Menschen verpflichtet, deren Arbeitsentgelt zusammen mit dem
Arbeitsförderungsgeld den Betrag von 630 DM (325 Euro) nicht übersteigt.

- Eltern volljähriger Kinder, die Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege in einer vollstationä-
ren Einrichtung erhalten, werden bei Unterhaltszahlungen entlastet. Der Unterhaltsanspruch
volljähriger Kinder gegen ihre Eltern geht ab dem 1. Januar 2002 nur noch in Höhe eines
Pauschalbetrages von 50 DM (26 Euro) im Monat auf den Träger der Sozialhilfe
über.

- Das Recht der Krankenhilfe wurde enger an das Recht der gesetzlichen Krankenversiche-
rung angepasst. Die neugefassten Vorschriften regeln klarer als bisher, welche Leistungen
der Hilfen bei Krankheit und anderer Hilfen zu gewähren sind (vgl. Tz. 186).

217.   Darüber hinaus sollen im Jahre 2002 mehrere befristete Regelungen im Bundessozial-
hilfegesetz verlängert werden. So sollen die Regelsätze der Sozialhilfe in den nächsten drei
Jahren wie in den vergangenen Jahren in gleicher Höhe wie die Renten angehoben werden.
Die Regelsätze decken die Kosten für Ernährung, Körperpflege, hauswirtschaftlichen Bedarf
und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die besondere Förderung von Kindern ge-
mäß § 76 Abs. 2 Nr. 5 durch einen Freibetrag, erstmals befristet eingefügt durch das Gesetz
zur Familienförderung von 1999 und durch das Zweite Gesetz zur Familienförderung bis 2003
verlängert, soll ebenfalls bis zum Jahr 2005 beibehalten werden. Dann werden Modellvorhaben
abgeschlossen sein und Datengrundlagen vorliegen, die für eine Neubemessung der Regelsät-
ze erforderlich sind. Schließlich soll die Öffnungsklausel des § 18 Abs. 5, die es den Sozialhil-
feträgern überlässt, in Einzelfällen oder in Modellvorhaben ohne zeitliche und betragsmäßige
Beschränkung Zuschüsse an Hilfeempfänger zu leisten, die eine Erwerbstätigkeit aufnehmen,
über das Jahr 2002 hinaus bis zum 31. Dezember 2004 verlängert werden.

5. Leistungen an Asylbewerber

218.   Das am 1. November 1993 in Kraft getretene Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) hat
die Leistungen für Asylbewerber und vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer aus dem Sozial-
hilferecht herausgenommen. Die Leistungen wurden vereinfacht und auf die Bedürfnisse eines
in aller Regel nur vorübergehenden Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland abgestellt.
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Die Leistungen nach dem AsylbLG bestehen im Wesentlichen aus den Grundleistungen, die
verglichen mit den Regelsätzen der Sozialhilfe abgesenkt und grundsätzlich als Sachleistungen
zu gewähren sind. Sie decken den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung,
Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haus-
halts, wobei gegebenenfalls Kleidung auch in Form von Wertgutscheinen oder anderen ver-
gleichbaren unbaren Abrechnungen gewährt werden kann. Zusätzlich erhalten die Leistungsbe-
rechtigten einen monatlichen Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen
Lebens. Bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sind die erforderlichen medizinischen Lei-
stungen zu gewähren. Außerdem können sonstige Leistungen gewährt werden, wenn sie im
Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung
besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen
Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Auch insoweit gilt der Grundsatz des Sachleistungsvor-
rangs. Die Leistungsberechtigten sind verpflichtet, Tätigkeiten der Selbstversorgung zu erledi-
gen. Für in Arbeitsgelegenheiten geleistete Arbeit wird eine Aufwandsentschädigung ausge-
zahlt. Bei unbegründeter Ablehnung einer solchen Tätigkeit besteht kein Anspruch auf Leistun-
gen. Einkommen und Vermögen, über das verfügt werden kann, sind von dem Leistungsbe-
rechtigten und seinen Familienangehörigen, die im selben Haushalt leben, vor Eintritt von Lei-
stungen nach diesem Gesetz aufzubrauchen.

Durch das Erste Gesetz zur Änderung des AsylbLG vom 26. Mai 1997 wurde der Personen-
kreis der nach dem AsylbLG Leistungsberechtigten ausgeweitet. Danach sind Ausländer, die
sich typischerweise nur vorübergehend und ohne Verfestigung ihres ausländerrechtlichen Sta-
tus in Deutschland aufhalten, leistungsberechtigt. Dazu gehören folgende Personengruppen
- Ausländer, die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen,
- Ausländer, die über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch
nicht gestattet ist,
- Ausländer, die wegen des Krieges in ihrem Heimatland eine Aufenthaltsbefugnis nach § 32
oder 32a des Ausländergesetzes besitzen,
- Ausländer, die eine Duldung nach § 55 des Ausländergesetzes besitzen,
- Ausländer, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung
noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, und
- Ehegatten oder minderjährige Kinder der genannten Personengruppen, ohne dass sie selbst
die dort genannten Voraussetzungen erfüllen.

Die Leistungsberechtigung endet mit der Ausreise oder mit Ablauf des Monats, in dem die Lei-
stungsvoraussetzung entfällt oder das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flücht-
linge (BAFl) den Ausländer als Asylberechtigten anerkannt oder ein Gericht das BAFl zur Aner-
kennung verpflichtet hat, auch wenn die Entscheidung noch nicht unaufschiebbar ist.
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Durch das Erste Änderungsgesetz wurde außerdem die Zeit des Bezugs der abgesenkten
Grundleistungen nach dem AsylbLG für alle Leistungsberechtigten auf drei Jahre festgesetzt
und durch eine Reihe von Regelungen das Leistungsverfahren der zuständigen Behörden er-
leichtert und vereinfacht, so insbesondere bei der örtlichen Zuständigkeit und der Kostener-
stattung der Behörden untereinander.

Durch das Zweite Gesetz zur Änderung des AsylbLG vom 25. August 1998 wurde insbesonde-
re festgelegt, dass Geduldete und vollziehbar Ausreisepflichtige und ihre Familienangehörigen
nur unabweisbar gebotene Leistungen erhalten, wenn sie durch rechtsmissbräuchliches Ver-
halten ihren Aufenthalt oder ihr Verbleiben in der Bundesrepublik Deutschland verursacht ha-
ben.

6. Landwirtschaftliche Sozialpolitik

Maßnahmen

219.   Mit dem Agrarsozialreformgesetz 1995 wurde neben der eigenständigen Sicherung des
Ehegatten eines Landwirts u. a. die Defizitdeckung des Bundes in der Alterssicherung der
Landwirte eingeführt. Das bedeutet, dass der Bund die finanziellen Folgen des Strukturwandels
in der Landwirtschaft übernimmt, da er die Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben
trägt und hiermit die finanzielle Stabilität der Alterssicherung der Landwirte (AdL) garantiert.
Insgesamt finanziert der Bund die Gesamtausgaben der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung (LSV) zu mehr als 50 % (Bundesmittel-Soll 2001: rd. 7,6 Mrd. DM (rd. 3,9 Mrd. Euro)), in
der AdL sogar zu über 70 %.

Um kurzfristig Einsparpotentiale zur erforderlichen Haushaltssanierung zu erzielen, wurden fol-
gende Maßnahmen getroffen: Aufgrund des Haushaltssanierungsgesetzes wird der 20 %ige
Abschlag bei der Ermittlung des „rentenversicherungsäquivalenten“ Einheitsbeitrags seit dem
Jahr 2000 schrittweise auf bis zu 10 % im Jahr 2003 abgesenkt. Dadurch wird die Beitragsbe-
lastung der Versicherten angehoben. Mit dem Abschlag wird insbesondere dem im Vergleich
zur AdL umfangreicheren Leistungsspektrum und der Anrechnung beitragsfreier Zeiten in der
gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) Rechnung getragen. Aufgrund der u. a. durch das
Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz in der GRV vorgenommenen Leistungsein-
schränkungen konnte bei angestrebtem gleichen Beitrags-/Leistungsverhältnis zwischen den
Systemen ein 20 %iger Abschlag nicht beibehalten werden. Weitere Einsparungen werden
durch Änderungen bei der Beitragszuschussgewährung in der AdL erreicht. Die durch das
Wohngeldänderungsgesetz für den Zeitraum 2000 bis 2003 festgelegte (und im Rahmen der
Organisationsreform in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung bis zum Jahr 2005 verlän-
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gerte) absolute Ausgabenbegrenzung bei den Verwaltungskosten der landwirtschaftlichen Al-
terskassen ist ein weiterer Baustein zur Haushaltskonsolidierung.

Die Konsolidierungsmaßnahmen änderten nichts an der Notwendigkeit, das agrarsoziale Siche-
rungssystem durch eine Neuordnung der derzeitigen Organisationsstrukturen in der LSV zu-
kunftsfest zu machen, da diese dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz und dem Strukturwandel in
der Landwirtschaft nicht mehr gerecht wurden. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Deut-
schen Bundestages hatte daher die Bundesregierung gebeten, bis 31. Dezember 2000 einen
Gesetzentwurf zur Organisationsreform in der LSV vorzulegen.

Organisationsreform der landwirtschaftlichen Sozialversicherung

220.   Das Gesetz zur Organisationsreform in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
(LSVOrgG) ist am 1. August 2001 in Kraft getreten. Das LSVOrgG ist ein Signal dafür, das ei-
genständige agrarsoziale Sicherungssystem zu festigen und behutsam weiter zu entwickeln.

Der Bund hatte bislang keine Möglichkeiten, ein unwirtschaftliches Verhalten der überwiegend
landesunmittelbaren Versicherungsträger zu verhindern. Wegen des hohen Bundesmittelanteils
an der Finanzierung der LSV mussten für den Bund stärkere Einflussmöglichkeiten geschaffen
werden. Bund und Länder waren sich einig, dass der strukturbedingte Rückgang der Versi-
chertenzahlen in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung die Anpassung der Verwaltungs-
strukturen erfordert.

Über die Ziele der Anpassung - schlankere und wirtschaftlichere Organisationsstrukturen - be-
stand weitgehende Einigkeit. Unstreitig war auch das Ziel, wegen des hohen Bundesmittelein-
satzes stärkere Einwirkungsmöglichkeiten für den Bund zu schaffen. Der Gesetz gewordene
Einigungsvorschlag des Vermittlungsausschusses trägt den Interessen von Bund und Ländern
ausgewogen Rechnung. In Entschließungen von Bundestag und Bundesrat wurde das Ziel ei-
ner Reduzierung der Zahl der Versicherungsträger bis zum 1. Januar 2003 von bisher 17 auf 9
bekräftigt. Einer gesetzlichen Vorgabe bedurfte es dazu nicht. Die bisherigen Probleme beim
Beitragseinzug sollen dadurch beseitigt werden, dass die einzelnen landwirtschaftlichen Alters-
kassen hierbei verbindliche Vorgaben des Gesamtverbandes der landwirtschaftlichen Alters-
kassen (GLA) zu beachten haben. Auf deren Einhaltung werden die Aufsichtsbehörden in Zu-
kunft besonderes Augenmerk richten. Diese verbindlichen Vorgaben bestimmen auch, wann
und in welchem Umfang die Beitragseinnahmen an den GLA weiter zu leiten sind, damit dieser
schnell über die erforderlichen finanziellen Mittel zur Auszahlung der Renten verfügt. Weitere
Punkte, die geeignet sind, die landwirtschaftliche Sozialversicherung künftig wirtschaftlicher und
effizienter zu gestalten, betreffen die Bündelung von Querschnittsaufgaben (z. B. Rentenaus-
zahlung) und den Einsatz der Datenverarbeitung. Zukünftig müssen die Haushaltspläne der
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Versicherungsträger durch die Aufsicht genehmigt werden. Die Genehmigung wird im Beneh-
men mit dem Bund erteilt.

Mit dem LSVOrgG, das auf die vom Bundesrechnungshof geforderte Lösung in Form des Zu-
sammenschlusses zu einem einzigen, bundesunmittelbaren Träger verzichtet, wird einerseits
regionalen Belangen und den Interessen der Länder hinsichtlich der Beibehaltung überwiegend
landesunmittelbarer Träger ausreichend Rechnung getragen, andererseits aber auch der Ein-
fluss des Bundes im Hinblick auf sein hohes finanzielles Engagement ausreichend gestärkt.
Durch diese Verknüpfung von Landesverwaltung und Bundesfinanzierung wird nach der Über-
zeugung der Bundesregierung die Organisation der LSV auf längere Dauer stabilisiert.

Reform der Alterssicherungssysteme - Auswirkungen auf die Alterssicherung der
Landwirte

221.   Mit dem zum 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Gesetz zur Reform der Renten wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit wird die bisherige Aufteilung der Renten wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit in Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten durch eine zweistufige Erwerbsmin-
derungsrente ersetzt. Grundsätzlich erhält jetzt derjenige, der weniger als drei Stunden auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein kann, eine volle Erwerbsminderungsrente. Wer hingegen
zwischen drei und weniger als sechs Stunden arbeiten kann, erhält eine halbe Erwerbsminde-
rungsrente. Die arbeitsmarktbedingten Erwerbsminderungsrenten, die nach den Regelungen
des Rentenreformgesetzes 1999 wegfallen sollten, werden wegen der ungünstigen Arbeits-
marktsituation beibehalten. Ebenso wurden die Abschläge bei den Renten wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit in Höhe von bis zu 10,8 % beibehalten. Ihre Wirkung wird jedoch dadurch ab-
gemildert, dass die Zeit zwischen dem vollendeten 55. und 60. Lebensjahr voll als Zurech-
nungszeit angerechnet wird. Der Versicherte wird damit so gestellt, als ob er bis zum 60. Le-
bensjahr weitergearbeitet hätte. Die Regelungen wurden grundsätzlich auch auf die AdL über-
tragen, jedoch unter Beachtung der Besonderheiten dieses Systems. Um dem Teilsicherungs-
charakter der AdL Rechnung zu tragen, wird insbesondere das Arbeitseinkommen aus Land-
und Forstwirtschaft bei den neuen Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit anrechnungsfrei gestellt.

222.   Die mit dem zum 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Altersvermögensgesetz (AVmG) und
dem Altersvermögensergänzungsgesetz (AVmEG) beschlossenen Maßnahmen
- Aufbau einer zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge über Zulagen bzw. steuerliche

Entlastungen,
- Änderung der Rentenanpassungsformel, die den stufenweisen Aufbau einer zusätzlichen

kapitalgedeckten Altersvorsorge berücksichtigt und dadurch für Neu- und Bestandsrentner
zu geringeren Rentenerhöhungen führt,
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- Reform der Witwen- und Witwerrenten mit einer ergänzenden Kinderkomponente
werden unter Berücksichtigung einiger Besonderheiten der AdL auf dieses Sondersystem
übertragen. Aus diesem Grund gehören auch die Pflichtversicherten in der AdL zu den Perso-
nengruppen, bei denen der Aufbau einer zusätzlichen kapitalgedeckten Alterssicherung steuer-
lich gefördert wird. Bei der Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes wird durch eine
Erhöhung der Freibeträge um 50 % der Tatsache Rechnung getragen, dass die AdL als Teilsi-
cherung schon immer der Ergänzung durch weitere Einkünfte bedurfte.

223.   Mit dem Gesetz zur Verbesserung des Hinterbliebenenrentenrechts wird das AVmEG mit
folgenden Konsequenzen für die AdL modifiziert: Der (Kinder-)Zuschlag zu einer Witwen-
/Witwerrente wird für das erste Kind verdoppelt, indem der Zuschlag für die ersten 36 Kalen-
dermonate für Renten an Hinterbliebene von Landwirten von dem Rentenertrag für ein Jahr
Beitragszahlung (seit 1. Januar 2002  11,69 Euro) auf den Rentenertrag für zwei Jahre Bei-
tragszahlung (seit 1. Januar 2002  23,38 Euro) je Monat erhöht wird. Die Zuschläge für Hinter-
bliebene von mitarbeitenden Familienangehörigen betragen jeweils die Hälfte dieser Beträge.
Außerdem bleiben die Freibeträge, ab deren Erreichen Einkommen auf Renten wegen Todes
angerechnet wird, ohne zeitliche Begrenzung dynamisch.

Eckdaten der Alterssicherung der Landwirte

224.   Die AdL gewährleistet eine Teilsicherung, die der Ergänzung z. B. durch zusätzliche frei-
willige Maßnahmen der Vorsorge, Einnahmen aus der Unternehmensabgabe oder private Al-
tenteilsleistungen bedarf, um die Bestreitung des Lebensunterhalts sicherstellen zu können.
Versichert sind neben den landwirtschaftlichen Unternehmern und deren Ehegatten auch mit-
arbeitende Familienangehörige. Die Ausgestaltung der Leistungen in der AdL lehnt sich hin-
sichtlich des Leistungskatalogs und der Anspruchsvoraussetzungen an die Regelungen der
GRV an. Wegen des Teilsicherungscharakters dieses Systems und der Höhe des Einheitsbei-
trags, der entsprechend dem Beitrags-/Leistungsverhältnis in der GRV festgesetzt wird, ergibt
sich regelmäßig eine geringere Rentenhöhe als in der GRV. Mitarbeitende Familienangehörige
erhalten die Hälfte der Rente eines landwirtschaftlichen Unternehmers.

Der pro Beitragsjahr gewährte Rentenbetrag ist so festgelegt, dass sich bei 40 Beitragsjahren
dieselbe Rente ergibt wie nach dem bis zum 31. Dezember 1994 geltenden Recht für einen le-
digen Landwirt mit 40 Beitragsjahren. Dieser je Beitragsjahr zu zahlende allgemeine Renten-
wert wird jährlich dynamisiert und beträgt seit 1. Juli 2001 monatlich 22,86 DM (ab 1. Januar
2002 monatlich 11,68813 Euro) in den alten Bundesländern und 19,93 DM (ab 1. Januar 2002
monatlich 10,19005 Euro) in den neuen Bundesländern. Für Rentenzugänge bis Mitte 2009
gelten Übergangsregelungen für die Rentenberechnung.
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225.   Nach dem Stand 30. September 2001 waren in der AdL rd. 366 100 Personen versichert,
davon rd. 119 800 Ehegatten von landwirtschaftlichen Unternehmern und rd. 15 500 mitarbei-
tende Familienangehörige. Zum gleichen Zeitpunkt wurden rd. 278 100 Renten wegen Alters,
100 400 Erwerbsminderungsrenten und rd. 207 700 Renten wegen Todes gezahlt, insgesamt
also rd. 586 100 Renten.

Der monatliche durchschnittliche Rentenzahlbetrag an ehemalige landwirtschaftliche Unter-
nehmer betrug zum 30. September 2001 bei Regelaltersrenten 943,14 DM (482,22 Euro), bei
vorzeitigen Altersrenten 686,03 DM (350,78 Euro) und bei Erwerbsminderungsrenten
890,76 DM (455,44 Euro). Für Ehegatten von landwirtschaftlichen Unternehmern lagen die Re-
gelaltersrenten bei durchschnittlich 414,49 DM (211,93 Euro), die vorzeitigen Altersrenten bei
419,73 DM (214,60 Euro) und die Erwerbsminderungsrenten bei 473,93 DM (242,32 Euro). Die
durchschnittliche Rente an Witwen / Witwer von Landwirten betrug monatlich 599,48 DM
(306,51 Euro), die Waisenrente 133,23 DM (68,12 Euro). Bei den mitarbeitenden Familienan-
gehörigen ergeben sich bei der Regelaltersrente 322,86 DM (165,08 Euro), bei der Erwerbs-
minderungsrente 310,47 DM (158,74 Euro) und bei der Witwen-/ Witwerrente 232,95 DM
(119,11 Euro) als monatliche Durchschnittswerte.

226.   Das Alterssicherungssystem der Landwirte wird durch Beiträge der Versicherten und
durch Bundesmittel finanziert. Der Einheitsbeitrag orientiert sich weder an der Größe des Un-
ternehmens noch am Einkommen des landwirtschaftlichen Unternehmers. Die Beitragshöhe ist
an das Beitrags-/ Leistungsverhältnis in der gesetzlichen Rentenversicherung gekoppelt, wobei
den unterschiedlichen Leistungsstrukturen in beiden Systemen durch einen Abschlag Rech-
nung getragen wird, der im Jahr 2001  15 % beträgt. Einkommensschwächere landwirtschaftli-
che Unternehmen werden durch Beitragszuschüsse entlastet, um eine sozial gerechte Bei-
tragsbelastung zu gewährleisten. Ausgehend von einer Mindestbelastung in Höhe von 40 %
des Einheitsbeitrags sind die Beitragszuschüsse nach der Höhe des Einkommens gestaffelt.
Die Einkommensgrenze beträgt seit dem Jahr 2000 für alleinstehende versicherungspflichtige
Landwirte 30 000 DM (bis Ende 1999: 40 000 DM; seit 1. Januar 2002: 15 500 Euro), bei Ver-
heirateten 60 000 DM (bis Ende 1999: 80 000 DM; seit 1. Januar 2002: 31 000 Euro) jährlich.
Ein landwirtschaftlicher Unternehmer erhält auch einen Zuschuss zu den für mitarbeitende Fa-
milienangehörige zu zahlenden Beiträgen in Höhe der Hälfte des Beitragszuschusses, der sich
für ihn selbst ergibt.

Der Beitrag in der AdL beträgt für das Kalenderjahr 2002 in den alten Bundesländern monatlich
187 Euro, die nach Einkommensklassen gestaffelten Zuschüsse zum Beitrag sind auf Monats-
beträge zwischen 7 Euro und 112 Euro festgesetzt. Bis zur Angleichung der wirtschaftlichen
Verhältnisse gelten für die neuen Bundesländer niedrigere Beiträge und entsprechend niedrige-
re Beitragszuschüsse. In den neuen Bundesländern sind der Beitrag auf monatlich 157 Euro
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und die Zuschussbeträge auf monatlich 6 Euro bis 94 Euro festgesetzt. Die Zahl der zuschuss-
berechtigten Personen betrug am 30. September 2001 insgesamt rd. 172 100; darin enthalten
sind rd. 6 500 Fälle der Zuschusszahlung für mitarbeitende Familienangehörige.

Ende des Jahres 2001 hat die Bundesregierung nach 1997 zum zweiten Mal einen Bericht
über die Lage der AdL erstellt (vgl. Bundestags-Drucksache 14/7798 vom 4. Dezember 2001).
Dieser Lagebericht enthält auf der Grundlage aktueller Zahlen Modellrechnungen zur voraus-
sichtlichen finanziellen Entwicklung in der AdL in den nächsten fünf bzw. zehn Jahren.

Zusatzversorgung in der Land- und Forstwirtschaft

227.   Die finanzielle Lage derjenigen Rentner, die wegen der im Durchschnitt niedrigeren Löh-
ne in der Land- und Forstwirtschaft in der Regel ein niedrigeres Rentenniveau haben, wird
durch eine auf tarifvertraglicher Grundlage im Jahr 1974 errichtete Zusatzversorgung verbes-
sert. Für Arbeitnehmer, welche aufgrund ihres Alters keine oder nur geringe tarifvertragliche
Leistungen erhalten können, enthält das Gesetz über die Errichtung einer Zusatzversorgungs-
kasse für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft (ZVALG) Regelungen zur Zahlung ei-
ner ergänzenden Ausgleichleistung. Die Zusatzversorgung wurde ab 1995 auf das Beitrittsge-
biet erstreckt.

Nach dem Tarifvertrag erhalten ehemalige Arbeitnehmer der Land- und Forstwirtschaft sowie
deren Hinterbliebene Beihilfen zu den Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn
sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt haben. Der Monatsbetrag der Beihilfe zur Al-
ters- und Erwerbsunfähigkeitsrente beträgt für jeweils zwölf Monate tarifvertraglicher Beitrags-
pflicht 2,50 DM (1,30 Euro) monatlich, zu den übrigen Renten werden zwei Drittel dieses Betra-
ges gezahlt.

Das Gesetz über die Errichtung einer Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer in der Land-
und Forstwirtschaft sieht bei Erfüllung der Voraussetzungen eine Ausgleichsleistung zu den
Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung vor. Eine Ausgleichsleistung erhält, wer u. a.
am 1. Juli 1995 das 50. Lebensjahr vollendet hat. Der Monatsbetrag der Ausgleichsleistung be-
trägt 120 DM (62 Euro) für den verheirateten und 60 % dieses Betrages für den unverheirateten
Berechtigten. Trifft die Leistung mit einer Beihilfe nach dem Tarifvertrag zusammen, kommt es
zu einer Kürzung der Ausgleichsleistung entsprechend der Dauer der Beitragszahlung nach
dem Tarifvertrag. Die Leistung ist nicht dynamisiert. In den neuen Ländern liegt die Höhe der
Ausgleichsleistung bis zur Herstellung einheitlicher Einkommensverhältnisse unter jener im frü-
heren Bundesgebiet.



- 201 -

- 202 -

Die seit dem 1. Januar 2001 geltende Allgemeinverbindlicherklärung erfasst anders als die vor-
hergehende Allgemeinverbindlicherklärung nicht mehr das gesamte Bundesgebiet. Grund
hierfür ist, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Allgemeinverbindlicherklärung nicht
mehr in allen Tarifbezirken erfüllt werden konnten. Die Tarifvertragsparteien haben deshalb an-
stelle des bisher bundesweit geltenden einheitlichen Tarifvertrags mit Wirkung vom 1. Januar
2001 zwei gleichlautende Tarifverträge mit unterschiedlichem räumlichen Geltungsbereich ab-
geschlossen. Dabei erfasst ein Tarifvertrag die Tarifgebiete, in denen die Voraussetzungen für
eine Allgemeinverbindlicherklärung nach dem Tarifvertragsgesetz vorliegen (alte Länder - au-
ßer Saarland - und Freistaat Thüringen). Ein weiterer Tarifvertrag wurde für die Länder Bran-
denburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen abgeschlossen. Hier sind
die Voraussetzungen für die Allgemeinverbindlicherklärung nicht gegeben; damit gilt dieser Ta-
rifvertrag grundsätzlich nur in den Betrieben, in denen sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitneh-
mer tarifgebunden sind.

Gegenwärtig sind aufgrund der Tarifverträge in alten und neuen Ländern rd. 20 300 landwirt-
schaftliche Arbeitgeber beitragspflichtig für rd. 96 850 Arbeitnehmer. Es werden an rd. 29 000
Leistungsempfänger (ehemalige Arbeitnehmer und deren Hinterbliebene) Beihilfen gezahlt.
Ausgleichsleistungen nach dem Gesetz über die Errichtung einer Zusatzversorgungskasse für
Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft erhalten ca. 27 600 ehemalige Arbeitnehmer und
deren Witwen in West- und Ostdeutschland. Die aufgrund des Tarifvertrages gezahlten Beihil-
fen werden aus Beiträgen der Arbeitgeber finanziert. Der Monatsbeitrag beträgt 10 DM
(5,20 Euro) und ist grundsätzlich für jeden land- oder forstwirtschaftlichen Arbeitnehmer zu
zahlen. Die Beiträge der Arbeitgeber beliefen sich im Jahr 2000 auf rd. 13 Mio. DM (rd.
6,65 Mio. Euro). Die Kosten für die Ausgleichsleistung nach dem Gesetz über die Errichtung ei-
ner Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft einschließlich
der Verwaltungskosten trägt der Bund; sie betrugen im Jahr 2000 rd. 24 Mio. DM (rd.
12,25 Mio. Euro).

Krankenversicherung der Landwirte

228.   Die Reformmaßnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), insbesondere
die GKV-Gesundheitsreform 2000 und das Gesetz zur Rechtsangleichung in der GKV, haben in
der Krankenversicherung der Landwirte grundsätzlich die gleichen Auswirkungen wie in der üb-
rigen GKV. Als Beitrag zur Umsetzung des Zukunftsprogramms der Bundesregierung haben
sich die aktiven Mitglieder der landwirtschaftlichen Krankenkassen im Jahr 2000 einmalig mit
einem Betrag in Höhe von 250 Mio. DM (rd. 127,8 Mio. Euro) an der Finanzierung der Lei-
stungsaufwendungen für die landwirtschaftlichen Altenteiler beteiligt. Die Mittel konnten ganz
überwiegend aus dem Vermögen der landwirtschaftlichen Krankenkassen aufgebracht werden,
so dass hierfür keine Beitragsanhebungen erforderlich waren. Seit dem Jahr 2001 trägt der
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Bund wieder uneingeschränkt die Leistungsaufwendungen für landwirtschaftliche Altenteiler,
soweit sie nicht durch Beitragseinnahmen der Altenteiler gedeckt sind. Damit werden die finan-
ziellen Folgen des strukturellen Ungleichgewichts in der Krankenversicherung der Landwirte
(zum 1. Oktober 2001 standen rd. 284 000 aktiven Mitgliedern rd. 347 000 Altenteiler gegen-
über) vom Bund ausgeglichen.

Landwirtschaftliche Unfallversicherung (LUV)

229.   Auch auf die LUV hat sich die Einordnung des Rechts der gesetzlichen Unfallversiche-
rung in das Siebte Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) mit Wirkung vom 1. Januar 1997 ausge-
wirkt. U. a. wurde der Jahresarbeitsverdienst, der als Berechnungsgrundlage für die Höhe der
Verletztenrente dient, gesetzlich festgesetzt und wird jährlich an die allgemeine Einkommens-
entwicklung angepasst.

Auch nach der Einordnung in das SGB VII wird das Recht der LUV laufend überprüft und not-
wendiger Anpassungsbedarf umgesetzt. Zuletzt wurde in Bezug auf das Verletztengeld eine
Sonderregelung eingeführt, die eine nicht beabsichtigte finanzielle Benachteiligung schwerver-
letzter landwirtschaftlichen Unternehmer, derer Ehegatten sowie mitarbeitender Familienange-
höriger beseitigt hat. Für diesen Personenkreis endet entgegen bisheriger Rechtslage der An-
spruch auf das relativ geringe pauschale Verletztengeld bereits dann, wenn abzusehen ist,
dass u. a. mit dem Wiedereintritt der Arbeitsfähigkeit nicht zu rechnen ist. Dadurch entsteht für
die Betroffenen der Anspruch auf die in der Regel höhere Verletztenrente bereits zu einem frü-
heren Zeitpunkt.

Um die landwirtschaftlichen Unternehmer bei den Beiträgen zur landwirtschaftlichen Unfallver-
sicherung finanziell zu entlasten, werden den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
schon seit 1963 Zuschüsse durch den Bund (Bundesmittel LUV) gewährt. Im Zuge der finanz-
politischen Weichenstellung im Zukunftsprogramm 2000 zur Bewältigung der zentralen Zu-
kunftsaufgaben war eine Absenkung der Bundesmittel nicht zu vermeiden. Diese sind von
550 Mio. DM im Jahr 1999 auf 500 Mio. DM (rd. 255,6 Mio. Euro) ab dem Jahr 2000 abgesenkt
worden. Um bei reduzierten Bundesmitteln weiterhin die Effektivität des Mitteleinsatzes zugun-
sten der landwirtschaftlichen Unternehmer sicher zu stellen, waren Änderungen bei den Kriteri-
en für die Bundesmittelberechtigung erforderlich. Zur Sicherstellung einer effizienten Verteilung
der Bundesmittel und zu einer dadurch bedingten spürbaren Beitragsentlastung auch bei abge-
senktem Ansatz wurde ab dem Jahr 2000 der Kreis der Bundesmittelberechtigten eingegrenzt.
Der untere Grenzwert, bis zu dem eine Beitragsreduzierung gewährt wird, wurde auf 450 DM
(rd. 230 Euro) im Jahr angehoben, ab 2001 gilt ein Grenzwert von 600 DM (rd. 307 Euro) und
ab 2002 von 305 Euro pro Jahr. Auch die bisher bezuschussten gewerblichen Nebenunterneh-
men landwirtschaftlicher Unternehmen wurden von der Förderung ausgenommen; ab dem Jahr
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2001 erhalten auch landwirtschaftliche Unternehmen, deren Geschäfts-/ Gesellschaftsanteile
mehrheitlich einem öffentlich-rechtlichen Rechtsträger zustehen, keine Bundesmittel mehr.

Darüber hinaus sind die Notwendigkeit und Möglichkeit einer Weiterentwicklung des Rechts der
LUV einschließlich der Kriterien für die Verteilung der Bundesmittel Gegenstand aktueller Be-
ratungen. Eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung muss zu einer langfristigen und nachhal-
tigen Entlastung bei den Unternehmerbeiträgen führen. Mögliche Änderungen im Recht der
LUV haben auch das Schutzbedürfnis landwirtschaftlicher Unternehmer und derer Familien so-
wie der in landwirtschaftlichen Betrieben Beschäftigten zu berücksichtigen. Die wirkungsvolle
und erfolgreiche Präventionsarbeit der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften ist als
wichtige Aufgabe fortzuführen. Außerdem muss die Verknüpfung zu anderen Bereichen der
gesetzlichen Unfallversicherung beachtet werden.

7. Künstlersozialversicherung

230.   Die Künstlersozialversicherung, die selbständige Künstler und Publizisten gegen die Risi-
ken von Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Alter absichert, ist ein wichtiger Bestandteil des so-
zialen Sicherungssystems der Bundesrepublik Deutschland. Die Künstlersozialkasse hatte zum
Jahresende 2001 einen Versichertenbestand von rd. 118 000 Personen. Der Zuschuss des
Bundes für die Künstlersozialversicherung ist für das Jahr 2002 auf rd. 84,5 Mio. Euro veran-
schlagt.

Durch das Haushaltssanierungsgesetz vom 22. Dezember 1999 wurde mit Wirkung vom
1. Januar 2000 der Bundeszuschuss von 25 % auf 20 % der Ausgaben der Künstlersozialkasse
abgesenkt. Der Abgabesatz für die Künstlersozialabgabe, der bislang für die Bereiche Wort,
bildende Kunst, Musik und darstellende Kunst getrennt festgelegt war, wurde vereinheitlicht.

Im August 2000 hat die Bundesregierung den im Auftrag des Haushaltsausschusses des Deut-
schen Bundestages erstellten Bericht über die soziale Lage der Künstlerinnen und Künstler in
Deutschland vorgelegt.

Durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Künstlersozialversicherungsgesetzes und anderer
Gesetze vom 13. Juni 2001 wurde der soziale Schutz der selbständigen Künstler und Publizi-
sten verbessert. Die wichtigste Verbesserung liegt in der Erleichterung des Zugangs zur Kran-
kenversicherung der Rentner. Künstlern und Publizisten war dieser günstige Krankenversiche-
rungsschutz im Alter bisher oft verschlossen, weil die dafür erforderlichen Versicherungszeiten
nicht erfüllt waren; künftig genügt es, wenn sie ihre Tätigkeit vor 1983 aufgenommen haben
und zwischen dem 1. Januar 1985 und der Rentenantragstellung fast durchweg in der Kran-
kenversicherung nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz pflichtversichert waren.
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Die künftig dreijährige Berufsanfängerfrist, in der kein Mindesteinkommen vorgeschrieben ist,
wird um Zeiträume verlängert, in denen eine Versicherungspflicht nicht bestanden hat (z. B. Er-
ziehungsurlaub bzw. Elternzeit). Den bei Künstlern und Publizisten typischen Einkommens-
schwankungen wird künftig besser Rechnung getragen. Die Geringfügigkeitsgrenze darf inner-
halb von sechs Jahren bis zu zweimal unterschritten werden, ohne dass der Versicherungs-
schutz entfällt.

Laienmusikvereine unterliegen nach den Neuregelungen künftig nur noch in Ausnahmefällen
einer Abgabepflicht, nämlich wenn im Jahr mehr als drei eintrittspflichtige Veranstaltungen
durchgeführt und Honorare an Solisten gezahlt werden. Bürgerschaftliches Engagement und
ehrenamtliche Tätigkeit werden dadurch gefördert, dass auf die sog. Übungsleiterpauschale
von bis zu 1 848 Euro jährlich keine Künstlersozialabgabe mehr zu zahlen ist.

Die Künstlersozialkasse, die eine Abteilung der Landesversicherungsanstalt Oldenburg-Bremen
war, wurde organisatorisch wieder in die Bundesverwaltung einbezogen und der Bundesaus-
führungsbehörde für Unfallversicherung in Wilhelmshaven angegliedert.

8. Freiwilliges Engagement, Wohlfahrtspflege und Selbsthilfe

231.   Die Bundesregierung räumt dem freiwilligen Engagement der Bürgerinnen und Bürger in
ihrer Politik einen hohen Stellenwert ein. Es geht darum, die wirtschaftlichen, sozialen und poli-
tischen Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement zu verbessern. Bürgerschaftliches
Engagement ist eine wesentliche Voraussetzung für eine zivile Bürgergesellschaft.

Der Ausweitung und Förderung des Freiwilligen Engagements, der Selbsthilfe und des Ehren-
amtes kam im Jahr 2001, das von der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Inter-
nationalen Jahr der Freiwilligen (IJF) ausgerufen wurde, eine ganz besondere Bedeutung zu.

Die Bundesregierung ließ im Vorfeld des Internationalen Jahres der Freiwilligen eine bundes-
weite repräsentative Erhebung durchführen, die zum Ergebnis hatte, dass sich 34 % der Bevöl-
kerung ab 14 Jahren in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren, das sind 22 Mio. Menschen.
Daneben sind fast 20 Mio. Menschen bereit, sich ehrenamtlich zu engagieren, wenn die Bedin-
gungen hierfür gegeben sind. Es gilt, dieses Engagementpotential durch geeignete Rahmen-
bedingungen, insbesondere durch Information und Beratung im lokalen Raum, zu aktivieren.
Eine bundesweite Kampagne unter dem Motto „Was ich kann, ist unbezahlbar“, eine Wander-
ausstellung sowie ein „Leitfaden für Kommunen zur Information und Beratung über freiwilliges
Engagement und Selbsthilfe“ tragen u. a. die Anliegen zum Internationalen Jahr der Freiwilligen
in die Gesellschaft.
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Verbesserungen für ehrenamtlich Tätige

232.   Zum 1. Januar 2000 wurde die sogenannte Übungsleiterpauschale von zuvor 2 400 DM
auf nunmehr 3 600 DM (1 848 Euro) pro Kalenderjahr erhöht und in einen Steuerfreibetrag um-
gewandelt. Ferner wurde der Kreis der Begünstigten erweitert. Dazu zählen neben den
Übungsleitern auch Ausbilder, Erzieher und Betreuer; steuerbegünstigt sind außerdem be-
stimmte künstlerische Aufgaben sowie nebenberufliche Tätigkeiten in der Pflege alter, kranker
oder behinderter Menschen im Dienst oder Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen
Rechts oder einer gemeinnützigen Körperschaft zur Förderung gemeinwohlorientierter Zwecke.
Damit wurden die Rahmenbedingungen für den ehrenamtlichen Einsatz in gemeinnützigen
Vereinen, Verbänden und Organisationen entscheidend verbessert. Die Aufwandspauschalen
waren in den letzten zwanzig Jahren nicht mehr erhöht worden. Durch eine Angleichung des
Sozialgesetzbuches ist sichergestellt worden, dass diese steuerfreien Einnahmen zugleich
auch sozialversicherungsfrei sind.

Die Lohnsteuer-Richtlinien 2002 ermöglichen erweiterte Steuerfreistellungen auch für diejeni-
gen ehrenamtlich Tätigen, die Aufwandsentschädigungen aus öffentlichen Kassen erhalten.
Insbesondere Feuerwehrleute und Katastrophenschützer profitieren von dieser Regelung. Im
Rahmen der Neufassung wurde ferner geregelt, den Steuerfreibetrag für die aus öffentlichen
Kassen gezahlten Aufwandsentschädigungen auf 300 DM (154 Euro) pro Monat anzuheben
und damit der Übungsleiterpauschale gleichzustellen. Diese Regelung hat wiederum Auswir-
kung auf die Sozialversicherungspflicht: Steuerfreie Aufwandsentschädigungen sind beitrags-
frei in der Sozialversicherung. Die veränderten Lohnsteuer-Richtlinien sind am 1. Januar 2002
in Kraft getreten.

Verbesserungen für ehrenamtlich Tätige ergeben sich auch dadurch, dass Bezieher von Ar-
beitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe künftig eine ehrenamtliche Tätigkeit auch in einem Um-
fang von 15 und mehr Wochenstunden ausüben können, ohne dass der Leistungsanspruch
entfällt. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die berufliche Eingliederung nicht behindert wird.

Ausbau der Freiwilligenjahre

233.   Das „Freiwillige soziale Jahr“ (FSJ) und das „Freiwillige ökologische Jahr“ (FÖJ) sind in
den vergangenen Jahren ausgeweitet worden. Im Jahr 2001 nahmen 13 200 junge Menschen
daran teil. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert diese
Freiwilligenjahre mit insgesamt 21,7 Mio. DM (rd. 11,1 Mio. Euro).
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Um die beiden etablierten Freiwilligendienste auch in Zukunft attraktiv für junge Menschen zu
machen, werden die Freiwilligenjahre für neue Einsatzbereiche geöffnet und flexibler gestaltet.
In einem ersten Schritt hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
ein dreijähriges Modellprojekt mit der Deutschen Sportjugend im Deutschen Sportbund verein-
bart. Danach wird die Absolvierung des Freiwilligen Sozialen Jahres in der Jugendarbeit des
Sports, in Verbänden und Vereinen, bundesweit möglich sein. Hierbei spielen Sportvereine, in
denen sich Jugendliche aus sozialen Brennpunkten engagieren, eine besondere Rolle. Außer-
dem wurde mit der Bundesvereinigung „Kulturelle Jugendbildung“ ein Modellprojekt Freiwilliges
Soziales Jahr im kulturellen Bereich verabredet, das im September 2001 in den entsprechen-
den Einsatzbereichen begonnen hat.

Noch in der laufenden Legislaturperiode soll eine Novellierung der gesetzlichen Regelungen
zum Freiwilligendienst auf den Weg gebracht werden. Es ist beabsichtigt, in geeigneten
Einsatzfeldern berufsorientierende und berufsqualifizierende Elemente in die Freiwilligendienste
zu integrieren. Zur Absicherung grenzüberschreitender Freiwilligendienste wird die bisherige
Beschränkung auf das europäische Ausland aufgehoben. In Zukunft sollen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer an einem Freiwilligenjahr im Ausland nach der Maßgabe der neuen FSJ-
und FÖJ-Gesetze einheitlich gefördert werden, so bei der Einbeziehung in die gesetzliche
Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfallversicherung sowie bei der Arbeitslosenversicherung und der
Zahlung von Kindergeld.

Wohlfahrtspflege und Selbsthilfe

234.   Die Freie Wohlfahrtspflege ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer freiheitlichen Sozi-
al- und Gesellschaftsordnung. Sie versorgt die Bürgerinnen und Bürger zu einem erheblichen
Teil mit sozialen Einrichtungen und Diensten und stellt einen bedeutsamen ökonomischen und
sozialen Faktor dar. Die sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege - Arbeiterwohl-
fahrt, Deutscher Caritasverband, Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche, Deutscher Pa-
ritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in
Deutschland - beschäftigen in ihren 91 000 Einrichtungen mit ca. 3,2 Mio. Betten bzw. Plätzen
etwa 1,12 Mio. hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch die Verbände der Freien
Wohlfahrtspflege stehen vor den Herausforderungen einer sich wandelnden Sozialpolitik eines
aktivierenden Staates, die Bürgerinnen und Bürger stärker als in der Vergangenheit in die Lö-
sung sozialer Probleme mit einbezieht.

Ohne die Vermittlung von Werten wie Solidarität, Hilfe - als Hilfe für Andere und als Selbsthilfe -
und Gemeinsinn wird Sozialpolitik heute ihre Ziele nicht erreichen können. Hier erfüllt der Deut-
sche Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. - als Zusammenschluss aller öffentlichen
und freien Träger der sozialen Arbeit in der Bundesrepublik Deutschland - eine bundeszentrale,
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länder- und trägerübergreifende Funktion, die im Rahmen eines gewandelten Auftrags der So-
zialpolitik eine Schlüsselrolle einnimmt. Es ist die Besonderheit des Deutschen Vereins, alle -
auch widerstreitenden und gegensätzlichen - Interessen und Positionen zusammenzuführen
und dadurch für die Entwicklung der Sozialpolitik, der sozialen Arbeit und des Sozialrechts
nutzbar zu machen. Dies gilt vor allem für Lösungen, die jenseits partikularer Interessen für
Theorie und Praxis der sozialen Arbeit von großer Bedeutung sind. Hiervon sind Bestrebungen
und Entwicklungen in den Bereichen Sozial-, Kinder-, Jugend- und Familienpolitik sowie Sozial-
und Jugendhilfe, Alten- und Gesundheitshilfe, Rehabilitation und Behindertenhilfe, Pflege, so-
ziale Berufe sowie internationale soziale Arbeit betroffen.

Der Deutsche Verein hat sich im Jahr 2001 um den Internationalen Sozialdienst - Deutscher
Zweig e. V. vergrößert und sich zudem eine am zukünftigen Bedarf ausgerichtete neue Aufga-
ben- und Organisationsstruktur gegeben. Er wurde im Jahr 2001 von Seiten des Bundes im
Wege der institutionellen Förderung mit rd. 7 Mio. DM (rd. 4,8 Mio. Euro) gefördert. Darüber
hinaus ist vorgesehen, die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verein sowie seine Förderung
ab dem Jahr 2002 auf eine stärker zukunfts- und bedarfsorientierte Grundlage zu stellen.

In den neuen Ländern hat die Freie Wohlfahrtspflege unter den alten politischen Rahmenbe-
dingungen nur am Rande - insbesondere im kirchlichen Bereich - existieren können. Seit 1991
hat die Bundesregierung die Schaffung wohlfahrtsverbandlicher Strukturen in den neuen Län-
dern finanziell unterstützt. Dadurch konnte die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit so-
zialen Einrichtungen nachhaltig verbessert werden. Der Revolvingfonds, aus dem Darlehen an
die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege zum zeitgemäßen Ausbau sozialer Einrichtungen
gewährt werden, wurde im Hinblick auf die Aufgaben in den neuen Ländern um insgesamt
100 Mio. DM (rd. 51,1 Mio. Euro) erhöht. Bis Ende 2000 wurden hieraus und aus dem alten Ka-
pitalstock des Revolvingfonds Darlehen in Höhe von 193,1 Mio. DM (rd. 96,6 Mio. Euro) in den
neuen Ländern ausgezahlt und somit insgesamt 190 Maßnahmen mit einem Gesamtinvestiti-
onsvolumen von 952 Mio. DM (rd. 476 Mio. Euro) gefördert.



- 208 -

- 209 -

9. Verbraucherschutz

Konzeptionelle Grundlagen

235.   Vor dem Hintergrund der BSE-Krise hat die Bundesregierung im Januar 2001 Ziele und
Strategien der Verbraucherpolitik neu definiert und damit auf den Vertrauensverlust der Ver-
braucherinnen und Verbraucher insbesondere in die Lebensmittelsicherheit reagiert. Mit Orga-
nisationserlass des Bundeskanzlers vom 22. Januar 2001 wurde das Bundesministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft errichtet.

Die Bundesregierung bekennt sich ausdrücklich dazu, dass aktives staatliches Handeln im Be-
reich des Verbraucherschutzes notwendig ist. Mit Blick auf Aspekte der sozialen und ökologi-
schen Marktwirtschaft ist es das Ziel dieser Verbraucherschutzpolitik, die Rahmenbedingungen
so zu gestalten, dass sich die Verbraucher auf die Angebote der Märkte einlassen können, oh-
ne unvertretbare Risiken für Gesundheit und Sicherheit eingehen zu müssen, und sie in die La-
ge versetzt werden, ihre wirtschaftlichen Interessen weitgehend eigenverantwortlich zu wahren.
Wesentliches Element der neuen Verbraucherpolitik ist die Stärkung des Stellenwertes des
vorsorgenden Verbraucherschutzes.

Verbraucherpolitik ist umfassend und erstreckt sich auf den Schutz der Gesundheit und Sicher-
heit der Verbraucher, den Schutz ihrer wirtschaftlichen Interessen, die verbraucherpolitische
Interessenvertretung, die Verbraucherinformation und die Verbraucherbildung. Beispiele für
den gesundheitlichen Verbraucherschutz sind Maßnahmen mit Bezug auf die gesamte Le-
bensmittelkette, Regelungen bei kosmetischen Mitteln, bei Bedarfsgegenständen und in der
allgemeinen Produktsicherheit. Beispiele für Verbraucherschutz mit Blick auf die wirtschaftli-
chen Interessen der Verbraucher finden sich etwa bei der Schuldrechtsmodernisierung, beim
elektronischen Geschäftsverkehr oder bei der privaten Altersvorsorge.

Vorsorgender Verbraucherschutz bedeutet zum einen, dass verbraucherpolitische Maßnahmen
greifen müssen, bevor die Verbraucher nachfragerelevante Entscheidungen treffen. Damit
müssen staatliche Ge- und Verbote für Produkte bzw. Dienstleistungen geregelt sein, bevor
das Produkt auf dem Markt erscheint. Zum anderen gilt, dass die Verantwortung für Unbedenk-
lichkeit und Sicherheit der Produkte grundsätzlich auf der Seite der Hersteller und Anbieter
liegt.

Verbraucherschutzpolitik braucht darüber hinaus eine wirksame Vertretung der Verbraucherin-
teressen, die Probleme und Lösungsvorschläge der Verbraucher bündelt, politisch artikuliert
und ein Gegengewicht zur Interessenvertretung durch die Wirtschaftsverbände bildet. Damit
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wird auch die Funktionsfähigkeit der Märkte unterstützt. Zu diesem Zweck stellt die Bundesre-
gierung finanzielle Mittel zur Förderung der Verbraucherorganisationen zur Verfügung.

Zu den wesentlichen Aufgaben der Verbraucherpolitik gehören ferner die Verbraucherinforma-
tion und -aufklärung. Verbraucher benötigen anbieterunabhängige, wissenschaftlich gesicherte
Informationen über Waren und Dienstleistungen, um sich bewusst entscheiden und ihre Inter-
essen eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Die Bundesregierung fördert deshalb Ein-
richtungen und Institutionen, die im Bereich der Verbraucherinformation und -aufklärung bun-
desweit tätig sind, wie z. B. den Auswertungs- und Informationsdienst für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft (aid) e. V., die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), die
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die Stiftung Warentest, die Verbrau-
cherzentralen in den sechzehn Ländern und den Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.
(VZBV).

Maßnahmen des Verbraucherschutzes

236.   Auf dem Gebiet des Schutzes der wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher ist es das
Ziel der Bundesregierung, die Rechtspositionen der Verbraucher so auszugestalten, dass sie
ihre wirtschaftlichen Interessen möglichst in eigener Verantwortung und Initiative wahren kön-
nen.

Vor dem Hintergrund von knapp 2,8 Mio. überschuldeten Haushalten in der Bundesrepublik
Deutschland liegt es im gesellschaftlichen Interesse, eingetretene Überschuldung aktiv über-
winden zu helfen. Das Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet seit dem 1. Januar 1999 über-
schuldeten Personen die Chance einer Restschuldbefreiung. Diese Chance konnte bislang
nicht von allen Personen genutzt werden, da völlig mittellosen Schuldnern, die die Verfahrens-
kosten nicht aufbringen konnten, der Zugang zu diesem Verfahren in den meisten Fällen ver-
wehrt war. Die Bundesregierung hat daher mit dem Gesetz zur Änderung der Insolvenzordnung
und anderer Gesetze vom 26 Oktober 2001, das am 1. Dezember 2001 in Kraft getreten ist, ei-
ne Verfahrenskostenhilfe geschaffen, die allen natürlichen Personen den Zugang zu einem In-
solvenzverfahren mit dem Ziel einer Entschuldung ermöglicht. Die Verfahrenskostenhilfe sieht
vor, dass den Schuldnern, die die Kosten nicht aufbringen können, zukünftig diese gestundet
werden können. Gleichzeitig werden Kostenvorschüsse nicht mehr erhoben und die Verfah-
renskosten insgesamt reduziert. Damit haben nunmehr auch völlig mittellose Schuldner eine
rechtlich gesicherte Aussicht auf einen wirtschaftlichen Neubeginn.

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26. November 2001, welches am
1. Januar 2002 in Kraft getreten ist, wurden zahlreiche verbraucherrelevante Regelungen im
Bürgerlichen Gesetzbuch verbessert. So ist u. a. eine verbraucherfreundliche Ausgestaltung
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der Rücktrittsregeln sowie der Gewährleistungsrechte und -fristen eingeführt worden. Die be-
deutendste Veränderung ist die Verlängerung der Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprü-
che von bisher sechs Monaten auf zwei Jahre. Mit den Gesetzen zur Aufhebung des Rabattge-
setzes und der Zugabeverordnung ist die Bundesregierung schon lange erhobenen Forderun-
gen, auch der Verbraucherorganisationen, nachgekommen. Mit der Aufhebung des Rabattge-
setzes ist es den Verbrauchern möglich, vertraglich mehr als den bisher zulässigen Barzah-
lungsrabatt von 3 % zu vereinbaren. Mit einem eigens eingerichteten "Arbeitsstab Europäische
Wirtschafts- und Währungsunion" begleitet die Bundesregierung die Euro-Einführung zum
1. Januar 2002 und unterstützt verbraucherrelevante Informationsangebote. Bei der Ergänzung
des Rentensystems um eine zweite Säule der privaten Alterssicherung werden gesetzliche
Mindeststandards vorgeschrieben, die durch eine Zertifizierung nachzuweisen sind. Um einen
hohen Verbraucherschutz zu gewährleisten, sind ergänzend anbieterunabhängige Information
und Beratung notwendig. Die bundesgeförderten Institutionen sollen hierbei eine zentrale Rolle
spielen. Im Jahr 2001 ist die Neustrukturierung der vom Bund geförderten Verbraucherorgani-
sationen zum Abschluss gekommen. Der neu entstandene VZBV hat die Aufgaben der bisher
drei eigenständigen Verbraucherorganisationen (Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbän-
de e. V., Verbraucherschutzverein e. V., Stiftung Verbraucherinstitut) übernommen und führt
deren bisherige Tätigkeiten in der verbraucherpolitischen Interessenvertretung, der Verbrau-
cherinformation und -bildung sowie der Verbandsklagebefugnis noch effizienter weiter.

Auf EU-Ebene unterstützt die Bundesregierung die laufenden Arbeiten am EU-
Richtlinienentwurf zum Fernabsatz von Finanzdienstleistungen, um die Rechtsstellung der Ver-
braucher insbesondere durch vertragliche Widerrufsrechte und vorvertragliche Informations-
pflichten der Anbieter zu stärken. Im Oktober 2001 hat der Rat die Revision der europäischen
Produktsicherheitsrichtlinie angenommen, mit der eine Verbesserung des Vollzugs der Richtli-
nie erreicht werden soll. Das deutsche Produktsicherheitsgesetz, das Hersteller und Händler
verpflichtet, nur sichere Produkte auf den Markt zu bringen, muss nunmehr innerhalb von zwei
Jahren nach Inkrafttreten entsprechend angepasst werden.

10. Vermögensbildung der Arbeitnehmer

237.   Die staatliche Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer ist in der Vergangen-
heit mit dem Ziel der stärkeren Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivkapital weiter auf
Vermögensbeteiligungen ausgerichtet worden. Hierfür ist mit Wirkung ab 1999 durch das Dritte
Vermögensbeteiligungsgesetz vom 7. September 1998 ein besonderer Anlagehöchstbetrag mit
höherem Zulagesatz für Beteiligungen im Vermögensbildungsgesetz geschaffen worden.

Die Förderung der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand ist derzeit wie folgt ausgestaltet:
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- Die Arbeitnehmer-Sparzulage des Vermögensbildungsgesetzes erhalten beschäftigte Ar-
beitnehmer mit geringen und mittleren Einkommen für vermögenswirksame Leistungen, die
sie vom Arbeitgeber in bestimmten Anlageformen mit 6- bis 7-jähriger Vertragsdauer anle-
gen lassen. Vermögenswirksame Leistungen sind zusätzliche Zahlungen des Arbeitgebers
und Teile des Arbeitsverdienstes. Zulagebegünstigt sind Beteiligungen (Aktienfondsanteile,
Aktien, Mitarbeiterkapitalbeteiligungen), Bausparbeiträge und die Entschuldung von Wohn-
eigentum. Die Sparzulage beträgt für Beteiligungen bis 800 DM (408 Euro) jährlich 20 %
(bis 2004 befristet 25 % in den neuen Ländern). Sie beträgt 10 % bis zu 936 DM (480 Euro)
jährlich für Bausparen und Wohneigentum. Die Einkommensgrenzen liegen bei zu versteu-
ernden Einkommen von 70 000 DM (35 800 Euro) für Verheiratete und 35 000 DM
(17 900 Euro) für Alleinstehende. Unter Berücksichtigung von Freibeträgen entsprechen
diese Grenzen bei sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern z. B. folgenden jährlichen
Bruttolöhnen: rd. 41 000 DM (rd. 21 000 Euro) für Alleinstehende ohne Kinder und rd.
100 000 DM (rd. 51 000 Euro) für verheiratete Alleinverdiener mit 2 Kindern.

- Überlässt ein Arbeitgeber seinen Beschäftigten betriebliche und außerbetriebliche Kapital-
beteiligungen kostenlos oder verbilligt, ist nach § 19a Einkommensteuergesetz der zuge-
wendete Vorteil steuer- und sozialabgabenfrei, soweit er den Freibetrag von 300 DM
(154 Euro) jährlich nicht übersteigt und nicht größer ist als der halbe Wert der Beteiligung.
Hierfür gilt keine Einkommensgrenze. Bezahlt ein Arbeitnehmer die verbilligte Vermögens-
beteiligung mit vermögenswirksamen Leistungen, kann er dafür außerdem die Sparzulage
erhalten.

- Arbeitnehmer, die ihre vermögenswirksamen Leistungen zum Bausparen verwenden und
deren zu versteuerndes Einkommen zwischen den Einkommensgrenzen des Vermögens-
bildungsgesetzes und des Wohnungsbau-Prämiengesetzes - 100 000 DM (51 200 Euro) für
Verheiratete und 50 000 DM (25 600 Euro) für Alleinstehende - liegt, können keine Sparzu-
lage, aber die Wohnungsbauprämie in Höhe von 10 % bekommen. Der geförderte Höchst-
betrag hierbei beträgt jährlich 2 000 DM (1 024 Euro) für Verheiratete und 1 000 DM
(512 Euro) für Alleinstehende. Arbeitnehmer mit Einkommen bis zu den Grenzen des Ver-
mögensbildungsgesetzes können die Sparzulage für vermögenswirksame Leistungen und
zusätzlich die Wohnungsbauprämie für weitere Bausparbeiträge erhalten. Durch diese
Kombination ist bei niedrigen Einkommen der begünstigte Höchstbetrag größer als bei hö-
heren Einkommen.

238.   Die staatlich geförderte Vermögensbildung der Arbeitnehmer kann in längerfristiger Sicht
deutliche Erfolge aufweisen:
- Der Gesamtbetrag der 1998 neu angelegten vermögenswirksamen Leistungen lag bei rd.

16 Mrd. DM (rd. 8,2 Mrd. Euro, 1983 rd. 12 ½ Mrd. DM) von rd. 23 Mio. Arbeitnehmern. Ein-
bezogen sind hierbei die vermögenswirksamen Leistungen, die von Arbeitnehmern über den
Einkommensgrenzen und in nicht geförderten Anlageformen angelegt wurden. Die Summe
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besteht etwa je zur Hälfte aus Arbeitgeberleistungen und vermögenswirksam angelegten
Lohnteilen.

- Die Arbeitnehmer-Sparzulage für das Sparjahr 1998 beläuft sich auf rd. 0,7 Mrd. (rd.
0,4 Mrd. Euro) für rd. 7 Mrd. DM (rd. 3,6 Mrd. Euro) vermögenswirksame Leistungen, die
von etwa 10 Mio. Arbeitnehmern unter den Einkommensgrenzen in zulagebegünstigten An-
lageformen angelegt wurden. Durch die Anhebung der Einkommensgrenzen ab 1999 (Drit-
tes Vermögensbeteiligungsgesetz) hat sich die Zahl der Arbeitnehmer mit Sparzulage auf
etwa 13 Mio. erhöht. Dies und die Inanspruchnahme der verbesserten Beteiligungsförderung
lassen die Sparzulagensumme mittelfristig um rd. 1,15 Mrd. DM (rd. 0,59 Mrd. Euro) auf
rd. 1,85 Mrd. DM (rd. 0,95 Mrd. Euro) je Entstehungsjahr (Sparjahr) steigen.

- Tarifvertragliche Vereinbarungen über vermögenswirksame Leistungen der Arbeitgeber
galten Ende 2000 für 94 % der durch Tarifverträge erfassten westdeutschen Arbeitnehmer,
darunter für 48 % mit 624 DM und für 13 % mit mehr als 624 DM. In den neuen Ländern
galten solche Tarifvereinbarungen Ende 2000 für 63 % der tarifvertraglich erfassten Arbeit-
nehmer, darunter für 34 % mit 156 DM und für 18 % mit 312 DM. Seit langem hat es auf
diesem Feld nur wenig Bewegung gegeben. In jüngster Zeit zeichnet sich jedoch eine neue
tarifpolitische Entwicklung ab: Den Arbeitnehmern wird nunmehr ein Wahlrecht zwischen
vermögenswirksamen Leistungen des Arbeitgebers und einer vom Arbeitgeber angebotenen
zusätzlichen Altersversorgung eingeräumt. Ein solches Wahlrecht dient dem Aufbau einer
ergänzenden kapitalgedeckten Altersvorsorge ganz im Sinne der Rentenreform, könnte aber
langfristig zu einer geringeren Inanspruchnahme des Vermögensbildungsgesetzes führen,
das eine kürzere Anlagedauer mit einmaliger Kapitalauszahlung vorsieht.

- Der durchschnittliche Betrag der je Arbeitnehmer insgesamt angelegten vermögenswirksa-
men Leistungen hat sich von rd. 600 DM in 1983 auf rd. 700 DM in 1998 erhöht und dürfte
wegen der Inanspruchnahme des zusätzlichen Anlagehöchstbetrags für Beteiligungen mit-
telfristig auf insgesamt über 1 000 DM (500  Euro) steigen.

- Der in Beteiligungen angelegte Teil der vermögenswirksamen Leistungen ist im Zeitraum
1983 bis 1998 von rd. 2 % auf rd. 10 % gestiegen, während der für Bausparverträge und
Wohneigentum verwendete Teil von rd. 30 % auf rd. 55 % zugenommen hat. Der Beteili-
gungsanteil steigt in Folge des Dritten Vermögensbeteiligungsgesetzes weiter und wird bei
Arbeitnehmern unter den Einkommensgrenzen mittelfristig auf rd. 25 % geschätzt. Die Zahl
der Depots bei Investmentgesellschaften zur Anlage vermögenswirksamer Leistungen in
Aktienfonds ist - nach vorheriger fünfjähriger Stagnation bei rd. 2,0 Mio. - seit Mitte 1998
kontinuierlich gestiegen und hat sich bereits bis zum Jahresende 2000 auf 4,9 Mio. mehr als
verdoppelt.

- Die Förderung der Überlassung von Vermögensbeteiligungen an Arbeitnehmer durch Steu-
er- und Beitragsfreiheit nach § 19a Einkommensteuergesetz, die sich 2000 auf
rd. 0,2 Mrd. DM (rd. 0,1 Mrd. Euro) belief, hat zu mehr Beteiligung der Arbeitnehmer am ar-
beitgebenden Unternehmen beigetragen. 2000 haben etwa 1 Mio. Arbeitnehmer Kapitalbe-
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teiligungen im Wert von rd. ¾ Mrd. DM (rd. 0,4 Mrd. Euro, 1983: rd. ¼ Mrd. DM) vom Arbeit-
geber erworben. Einschließlich des früheren Beteiligungserwerbs waren etwa 2 Mio. Mitar-
beiter, d. h. rd. 6 % aller Arbeitnehmer in der Gesamtwirtschaft, in rd. 2 000 Unternehmen
am Kapital beteiligt. Dabei handelt es sich ganz überwiegend um Belegschaftsaktien bzw.
Belegschaftsaktionäre, während insgesamt nur rd. 10 % aller sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten in Aktiengesellschaften tätig sind.

239.   Die gesellschafts- und wirtschaftspolitisch erwünschte Beteiligung breiterer Arbeitneh-
merschichten am Unternehmenskapital hängt entscheidend vom Engagement der Tarifpartner
ab. Sie können bestimmen, dass Lohnteile für eine inner- oder außerbetriebliche Kapitalbeteili-
gung eingesetzt werden. Solche Vereinbarungen werden bereits durch die geltende staatliche
Förderung unterstützt.

Mit dem Altersvermögensgesetz sind die Rahmenbedingungen für die Vermögensbildung der
Arbeitnehmer zum Zwecke der Alterssicherung erheblich verbessert worden. Die Koalitionsver-
einbarung wird umgesetzt, wonach eine stärkere Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktiv-
kapital zum Zwecke der Altersicherung vorgesehen ist. Steuerlich gefördert werden als neu
eingeführter moderner Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung Pensionsfonds
und Investmentsparpläne zur privaten Altersvorsorge. In der Chemiebranche, der Metall- und
Elektroindustrie und auch bei der Post haben die Tarifparteien sich auf gemeinsame Pensi-
onsfonds geeinigt, die professionell gemanagt werden.

Um die Vorteile und Möglichkeiten betrieblicher Kapitalbeteiligungen der Arbeitnehmer be-
kannter zu machen und insbesondere mittelständische Unternehmen dafür zu gewinnen, gibt
das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung eine praxisorientierte Broschüre „Mitar-
beiterbeteiligung am Produktivvermögen" heraus. Zur Jahresmitte 2002 wird das Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung außerdem entsprechend einem Auftrag des Gesetzgebers
über Erfahrungen mit der ab 1999 vorgeschriebenen Insolvenzsicherung von vermögenswirk-
samen Leistungen, die für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen eingesetzt sind, berichten.
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IX. Armuts- und Reichtumsbericht

240.   Am 25. April 2001 hat die Bundesregierung den Bericht „Lebenslagen in Deutschland -
der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung“ verabschiedet. Sie hat damit
erstmals der Notwendigkeit Rechnung getragen, dass ein entwickelter Industriestaat wie
Deutschland detaillierte Kenntnisse über die soziale Wirklichkeit und die Verteilung von Reich-
tum und Armut als Grundlage politischen Handelns braucht. Der Bericht beschreibt umfassend
Lebenslagen in Deutschland bis zum Jahr 1998 und zeigt auf, welche Maßnahmen die Bundes-
regierung seither auf den Weg gebracht hat, um einer Aufspaltung der Gesellschaft in Arm und
Reich entgegenzuwirken.

Die Bundesregierung hat mit der Vorlage des ersten Armuts- und Reichtumsberichts den
Grundstein für eine Berichterstattung gelegt, die seit langem von Kirchen, Wohlfahrtsverbän-
den, Gewerkschaften und Teilen der Politik gefordert worden ist. Der Bericht ist das Ergebnis
eines intensiven Diskussions- und Beratungsprozesses mit gesellschaftlichen Gruppen und Or-
ganisationen. Er entstand unter Mitwirkung von renommierten Armuts- und Reichtumsfor-
schern, ohne deren Unterstützung die Realisierung eines solch anspruchsvollen Projektes
kaum möglich gewesen wäre. Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung ist
ein Einstieg in einen kontinuierlichen Prozess der Berichterstattung. Dieser Prozess wird durch
den „Nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ ergänzt,
der von der Bundesregierung im Juni 2001 der EU vorgelegt wurde und der im wesentlichen
auf den Ergebnissen des Armuts- und Reichtumsberichts basiert.

1. Umfassende Bestandsaufnahme als Grundlage für die politische Diskussion

241.   Die Armuts- und Reichtumsberichterstattung hat die Aufgabe, materielle Armut und Un-
terversorgung sowie Strukturen der Reichtumsverteilung zu analysieren und Hinweise für die
Entwicklung geeigneter politischer Instrumente zur Vermeidung und Beseitigung von Armut, zur
Stärkung der Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verminderung von Polarisierungen zwischen
Arm und Reich zu geben. Die Berichterstattung wird zukünftig um die Perspektive der Wir-
kungskontrolle dieser politischen Instrumente zu erweitern sein. Der Armuts- und Reichtumsbe-
richt ist eine unentbehrliche Grundlage, um Politik zielgenau zu gestalten und die Chancen und
Möglichkeiten des Einzelnen zu stärken, damit er sein Leben aus eigener Kraft bewältigen
kann.
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Mit dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung wird ein differenziertes Bild der
sozialen Lage und der Verteilung von Einkommen und Vermögen bis 1998 gezeichnet, aber
auch der Blick auf Chancengleichheit und soziale Teilhabe gerichtet. Das dazu verwendete
Datenmaterial bietet in seiner Komplexität eine eigenständige Qualität und ist eine wichtige
Grundlage für die Debatte über die Weiterentwicklung des Sozialstaates.

Pragmatische Definitionen: Armut und Reichtum als Pole der Wohlstandsverteilung

242.   Die Begriffe „Armut“ und „Reichtum“ entziehen sich wegen ihrer Vielschichtigkeit einer
allgemeingültigen Definition. In der Vielfalt der Abgrenzungen spiegelt sich das breite Spektrum
der wissenschaftlichen Forschung zu der Thematik wider. Im Bericht der Bundesregierung wird
ein pluralistischer Armutsbegriff verwandt, der Unterversorgungslagen aus verschiedenen Per-
spektiven betrachtet. Es erfolgt demzufolge weder die Festlegung auf eine einzige Armutsgren-
ze noch die eindeutige Bezifferung einer Armutspopulation. Vielmehr wird Armut unter einer
Reihe von Gesichtspunkten beschrieben, etwa relativer Einkommensarmut, gesundheitlicher
Beeinträchtigungen, zerrütteter Familienverhältnisse, sozialer Brennpunkte in Großstädten,
Obdachlosigkeit oder Überschuldung. Im Hinblick auf den Reichtumsbegriff fehlen, auch wegen
des erst in Ansätzen entwickelten Forschungsstandes, klare Definitionen und Abgrenzungen.
Deshalb und wegen der sehr begrenzten Datenlage beschränkt sich der Bericht auf eine be-
schreibende Darstellung der Einkommens- und Vermögensverteilung.

Intensivierung der Forschungsbemühungen und Verbesserung der Datenlage

243.   Die Berichterstattung jenseits der monetären Dimensionen steht, was Datenlage und
konzeptionellen Stand im Hinblick auf Lebenslagen angeht, noch am Anfang. Für die Zukunft
ist vor allem die theoretische und empirische Begründung des Lebenslagenkonzeptes und der
Messung von Armut jenseits relativer Einkommensarmut notwendig. In Bezug auf Reichtum
war aufgrund der beschränkten Datenlage eine Analyse nur in Ansätzen möglich. Eine Verbes-
serung der Datenlage ist ebenso notwendig wie die konzeptionelle Weiterentwicklung der
Reichtumsmessung. Auch die Lebenssituation von Personen in extremen Unterversorgungsla-
gen wird durch die bisherige Forschung bislang nur unzureichend beleuchtet. Die amtlichen
Statistiken liefern keine hinreichenden Angaben über Menschen, die am Rande der Gesell-
schaft stehen und von Maßnahmen des Systems sozialer Sicherung nicht - mehr - erreicht
werden (z. B. Obdachlose oder Straßenkinder). Hierzu hat die Bundesregierung mehrere For-
schungsprojekte auf den Weg gebracht, deren Erkenntnisse in zukünftige Berichte einfließen
werden.
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2. Zentrale Entwicklung bis 1998: Soziale Ausgrenzung ist gewachsen

244.   Die von der Bundesregierung vorgelegte Bestandsaufnahme umfasst im Wesentlichen
die 80er und dann die 90er Jahre bis 1998. Bis zu diesem Zeitpunkt lagen entsprechend ver-
wendbare Daten vor. Die entscheidenden Ergebnisse des ersten Armuts- und Reichtumsbe-
richts sind:
- Das Phänomen sozialer Ausgrenzung ist auch in einem wohlhabenden Land wie Deutsch-

land anzutreffen. Armut kann jedoch nicht allein über Maße der Einkommensverteilung ge-
messen werden. Es sind auch andere Lebenslagen wie Bildung, Erwerbstätigkeit, Familie,
Wohnen und Gesundheit einzubeziehen.

- In fast allen Lebensbereichen hat im Zeitraum bis 1998 soziale Ausgrenzung zugenommen
und Verteilungsgerechtigkeit abgenommen.

- Das wichtigste Armutsrisiko ist und bleibt Arbeitslosigkeit und, damit häufig verbunden,
niedriges Einkommen. Eine wesentliche Ursache hierfür liegt in fehlender oder unzurei-
chender Bildung und Ausbildung. Besonders gefährdet sind Familien und Kinder, hier vor
allem allein Erziehende, Paare mit drei oder mehr Kindern und Zuwandererfamilien.

Ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen bis 1998, uneinheitliche
Entwicklung der Überschuldung in Ost und West

Die Verfügbarkeit materieller Ressourcen zählt zu den zentralen Aspekten von Armut und
Reichtum. Zur Beurteilung von Lebensstandard, Chancengleichheit oder finanzieller Bedürftig-
keit der Bevölkerung ist die Betrachtung der gesamten Einkommensverteilung von großer Be-
deutung. Es zeigt sich, dass die Einkommensungleichheit von 1973 bis 1998 im früheren Bun-
desgebiet leicht, aber kontinuierlich zugenommen hat. Die Einkommensverteilung in den neuen
Ländern hat sich von 1993 auf 1998 der im alten Bundesgebiet leicht angenähert. So war
ebenfalls ein Anstieg des Ausmaßes der Ungleichverteilung aber auch der Durchschnittsein-
kommen zu beobachten. Die Unterschiede bleiben aber nach wie vor beträchtlich.

Das Ausmaß relativer Einkommensarmut nahm im früheren Bundesgebiet seit Beginn der 80er
Jahre stetig zu. Hinter dem kontinuierlichen Anstieg der für die Gesamtbevölkerung ermittelten
Quoten verbargen sich unterschiedliche gruppenspezifische Betroffenheiten. Von 1973 bis
1993 nahm die relative Altersarmut ab und im Vergleich dazu die relative Armut von Familien
und allein Erziehenden mit Kindern zu. Demgegenüber kam es im Vergleich von 1993 mit 1998
zu moderaten Änderungen des Trends.
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Bei Betrachtung der langfristigen Entwicklung der Nettorealeinkommen, bezogen auf das frühe-
re Bundesgebiet, zeigt sich, dass auch die Einkommen der untersten 10 % der Einkommens-
verteilung zwischen 1973 und 1998 preisbereinigt um rd. 20 % angestiegen sind.

245.   1998 waren 8,2 Bio. DM Privatvermögen laut den Ergebnissen der Einkommens- und
Verbrauchstichprobe (EVS) nach wie vor sehr ungleichmäßig verteilt, wenn auch die Verteilung
in Westdeutschland langfristig tendenziell gleichmäßiger geworden ist. Hierzu hat insbesondere
die gestiegene, staatlich geförderte Verbreitung des Immobilien-Eigentums geführt. Es gab
1998 rd. 1,5 Mio. Vermögensmillionäre. Die vermögendsten 10 % der westdeutschen Haus-
halte besaßen im Durchschnitt 1,1 Mio. DM Privatvermögen, d.h. das Vierfache des Durch-
schnitts aller Haushalte. 4,5 % des Privatvermögens entfielen auf die unteren 50 % der Haus-
halte, 42 % des Privatvermögens auf die obersten 10 %. In den neuen Ländern zeigte sich die
Tendenz wachsenden aber noch niedrigeren Privatvermögens: Ostdeutsche private Haushalte
erreichten mit rd. 88 000 DM durchschnittlich 35 % des Vermögens der westdeutschen privaten
Haushalte in Höhe von 254 000 DM. Das Produktivvermögen (Aktien, Aktienfonds, Betriebs-
vermögen von Selbstständigen) war noch ungleichmäßiger verteilt.

246.   1999 waren rd. 2,8 Mio. Haushalte von Überschuldung betroffen. Zu beobachten war ei-
ne gegenläufige Tendenz zwischen West- und Ostdeutschland: Im früheren Bundesgebiet gin-
gen die Zahlen zurück, in den neuen Ländern zeigte sich eine steigende Tendenz. Auslösende
Faktoren für Überschuldung waren vor allem Arbeitslosigkeit, Niedrigeinkommen, fehlerhaftes
Konsum- und Kreditverhalten sowie Trennung bzw. Scheidung. Während in den neuen Ländern
Arbeitslosigkeit der wesentliche Auslöser von Überschuldung war, nahm die Zahl überschulde-
ter Arbeitslosenhaushalte im früheren Bundesgebiet im Verlauf der 90er Jahre relativ ab, der
Anteil der überschuldeten Erwerbstätigenhaushalte stieg dagegen deutlich an.

Risiken von Arbeitslosigkeit, unzureichender Bildung und Behinderung

247.   Arbeitslosigkeit ist das Hauptarmutsrisiko. Arbeitslosigkeit, vor allem über einen längeren
Zeitraum, bedeutet Einkommensverlust und kann zu Unterversorgungslagen und sozialer Aus-
grenzung führen. Der sich in vielen Branchen vollziehende Strukturwandel, die Herausbildung
neuer Berufsfelder, die veränderte Beschäftigungsstruktur sowie die im Zuge der deutschen
Einheit in den neuen Ländern wegbrechenden Wirtschaftsstrukturen und die daraus resultie-
rende Arbeitslosigkeit führten bis 1998 zu tiefgreifenden Veränderungen am Arbeitsmarkt. 1998
lag die Arbeitslosenzahl bei 4,3 Mio. Personen im Jahresdurchschnitt, der Anteil der Langzeit-
arbeitslosen war von 8,5 % (1973) auf 35,6 % (1998) angestiegen.

248.   Schulische und berufliche Bildung ist wesentliche Voraussetzung für die Vermeidung und
Überwindung von Armutslagen. Je niedriger der berufliche Ausbildungsabschluss war, desto
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größer die Gefahr der Arbeitslosigkeit. Von 1975 bis 1997 stieg die Arbeitslosigkeit bei Unge-
lernten von 6 % auf 24 %. Kinder ausländischer Herkunft wiesen vergleichsweise niedrigere
Bildungsabschlüsse auf als Deutsche. Ein Drittel der Ausländer zwischen 20 und 29 Jahren war
ohne Erstausbildung (Deutsche: 8,1 %), woraus sich wiederum eine höhere Arbeitslosigkeit und
ein größeres Sozialhilferisiko ergaben. So lag die Arbeitslosigkeit bei der ausländischen Bevöl-
kerung doppelt so hoch wie bei Deutschen. In der Folge ergab sich eine wesentlich stärkere
Betroffenheit ausländischer Haushalte von Niedrigeinkommen und mit rd. 9 % eine dreimal so
hohe Sozialhilfequote wie bei der deutschen Bevölkerung. Der Anteil ausländischer Haushalte
mit Niedrigeinkommen ist seit 1980 angestiegen und war 1998 höher als der deutscher Haus-
halte (rd. 26 % zu 11 %). Der Anteil wohlhabender Haushalte lag unter Ausländern niedriger als
bei Deutschen.

249.   Auch die Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen lag 1998 mit bundesweit 18 %
weit über der allgemeinen Arbeitslosenquote. Seit Beginn der 90er Jahre war die Vermittlung
schwerbehinderter Menschen in den ersten Arbeitsmarkt von Stagnation gekennzeichnet. Fa-
milien mit behinderten Eltern und Frauen mit einer Behinderung waren häufiger arbeitslos und
von Sozialhilfe abhängig. Die hohe Arbeitslosigkeit behinderter Menschen spiegelt sich in ihrer
Einkommenssituation wider: Haushalte mit behinderten Elternteilen verfügten im Schnitt über
weniger als halb so viel Geld wie der durchschnittliche Haushalt mit Kindern in Deutschland.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Kernproblem von Familien und Kindern

250.   In Deutschland gab es 1998 rd. 13 Mio. Haushalte mit Kindern, in denen insgesamt
46 Mio. Menschen lebten. Die meisten Familien bewältigen ihr Leben selbst und leben in siche-
ren materiellen Lebensverhältnissen. Es gibt Lebensereignisse, die dazu führen, dass Familien
in Armut geraten. Vor allem junge Familien mit kleinen Kindern tragen ein erhöhtes Armutsrisi-
ko. Auslösende Faktoren für die erhöhte Sozialhilfeabhängigkeit von Familienhaushalten sind in
erster Linie Arbeitslosigkeit und Niedrigeinkommen, Probleme des Konsum- und Marktverhal-
tens sowie besondere Lebensereignisse, vor allem infolge von Trennung bzw. Scheidung oder
von Schwangerschaft und Geburt eines Kindes. Allein erziehende Mütter und Mehrkinderfamili-
en weisen sowohl ein erhöhtes Zugangs- als auch ein höheres Verbleibensrisiko in Armutsla-
gen auf. Kinder sind vor allem hohen Entwicklungsrisiken ausgesetzt, wenn belastende Fakto-
ren kumulieren.

Die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist kontinuierlich gestiegen. Wesentliche Voraussetzungen
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind familienfreundliche berufliche Arbeitsbedin-
gungen und ein bedarfsgerechtes Kinderbetreuungssystem. Hier gibt es bei der Tagesbetreu-
ung in den alten Ländern noch erhebliche Defizite, insbesondere die Betreuungsmöglichkeiten
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von unter 3-Jährigen und Schulkindern bedürfen der Verbesserung. Armut von Familien und
Kindern ist vielfach eine Folge geminderter Erwerbs- und damit Einkommenschancen.

Sozialhilfeabhängigkeit vor allem bei Arbeitslosen, Familien mit Kindern und allein
Erziehenden

251.   Bis 1998 erfolgte ein kontinuierlicher Anstieg der Zahl der Empfänger von Hilfe zum Le-
bensunterhalt auf rd. 2,88 Mio. (dar. rd. 1,1 Mio. Kinder). Hauptursachen hierfür waren: Ar-
beitslosigkeit und geringe Erwerbseinkommen sowie fehlende schulische und berufliche Quali-
fikationen. Als Hauptbetroffene sind auszumachen: Allein erziehende Frauen und deren Kinder,
Jugendliche und Zuwanderer. Die Sozialhilfequote betrug Ende 1998 in Deutschland 3,5 % der
Bevölkerung (im früheren Bundesgebiet 3,7 %, in den neuen Ländern 2,7 %). Ende 1998 bezo-
gen insgesamt 1,1 Mio. Kinder unter 18 Jahren laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, sie mach-
ten mehr als ein Drittel aller Bezieher aus. Bezogen auf die Bevölkerungsgruppe der unter 18-
Jährigen ergibt sich ein Anteil von 6,8 %. Die Sozialhilfequote von Kindern ist damit fast doppelt
so hoch wie im Bevölkerungsdurchschnitt. Gegenüber 1980 (2,1 %) hat sie sich im früheren
Bundesgebiet bis 1998 mehr als verdreifacht. Die Sozialhilfequote der Kinder war um so höher,
je jünger die Kinder waren. Allein erziehende Frauen sind mit Abstand am stärksten auf Sozial-
hilfe angewiesen. 28,1 % der rd. 1,9 Mio. allein erziehenden Frauen bezogen Hilfe zum Le-
bensunterhalt (im früheren Bundesgebiet 32 %, in den neuen Ländern und Berlin-Ost 17 % der
allein erziehenden Frauen). Ihre Sozialhilfequote ist in den vergangenen Jahren stark angestie-
gen (1980: früheres Bundesgebiet 19 %). Das Sozialhilferisiko älterer Personen liegt unter dem
Gesamtdurchschnitt, nimmt mit zunehmendem Alter ab und ist - entgegen dem allgemeinen
Trend - in den letzten Jahren weitgehend konstant geblieben. 1998 bezogen lediglich 1,3 % der
über 65-Jährigen Hilfe zum Lebensunterhalt. Gleichwohl nahmen insbesondere ältere Men-
schen ihre Ansprüche auf Sozialhilfe nicht wahr. Zur Erforschung des Ausmaßes der verdeck-
ten Armut hat die Bundesregierung im Zuge der Armuts- und Reichtumsberichterstattung ihre
Forschungsbemühungen intensiviert.

Gute Wohnraumversorgung bei teilweise gestiegener Wohnkostenbelastung,
Risikogruppe Wohnungsnotfälle

252.   Breite Schichten der Bevölkerung sind gut bis sehr gut mit Wohnraum versorgt. Die
durchschnittlichen Wohnungsgrößen und Eigentümerquoten in den neuen Ländern liegen aber
noch unterhalb der Werte im früheren Bundesgebiet. Auch die Wohnungsversorgung einkom-
mensschwacher Haushalte hat sich sowohl flächenmäßig als auch qualitativ stark verbessert,
verbunden allerdings mit einem deutlichen Anstieg der Wohnkostenbelastung. Trotz der aktuell
entspannten Marktlage gibt es Haushalte, die Schwierigkeiten haben, sich aus eigener Kraft am
allgemeinen Wohnungsmarkt angemessen mit Wohnraum zu versorgen. Bei der mancherorts
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auftretenden sozialräumlichen Konzentration von Arbeitslosigkeit, Armut, Hilfsbedürftigkeit und
Verwahrlosung des öffentlichen Raums sind vor allem in Großstädten Problemviertel entstan-
den.

Wohnungslosigkeit ist häufig die Folge von Problemen wie Arbeitslosigkeit, Überschuldung,
mangelnder beruflicher Qualifizierung, Krankheit, Sucht, schweren persönlichen oder familiären
Konflikten. Schätzungen weisen darauf hin, dass im Zuge der Entspannung am Wohnungs-
markt ein deutlicher Rückgang der Wohnungslosigkeit erfolgte. Zahlen können nur auf der
Grundlage verschiedenster Erhebungen geschätzt werden, da es bisher eine bundesweite Er-
hebung nicht gibt.

Krankheit und Pflegebedürftigkeit als Armutsrisiken

253.   Belastete Lebensbedingungen durch niedrige Einkommen, schlechten Zugang zu Bil-
dung, mangelhafte Wohnsituation oder Arbeitslosigkeit haben Auswirkungen auf die Gesund-
heit und das Gesundheitsverhalten und können zu einem schlechteren Zugang zur gesundheit-
lichen Versorgung führen. Gesundheitlich eingeschränkte und erwerbsgeminderte Arbeitneh-
mer tragen ein höheres Risiko, entlassen zu werden, bleiben überdurchschnittlich lange ar-
beitslos und haben geringere Chancen der beruflichen Wiedereingliederung. Arbeitslosigkeit
kann zur Entstehung oder Verstärkung von Krankheiten, z. B. psychischen Erkrankungen, bei-
tragen.

Für Menschen mit niedrigem Einkommen sind die finanziellen Risiken beträchtlich, die sich
durch ein Leben in Pflegebedürftigkeit ergeben können, vor allem wenn ein Heimaufenthalt un-
abwendbar wird. Die 1995 eingeführte Pflegeversicherung hilft mit ihren Leistungen Pflegebe-
dürftigen und ihren Angehörigen, die mit Pflegebedürftigkeit verbundenen persönlichen und fi-
nanziellen Belastungen zu tragen. Der überwiegende Teil der Pflegebedürftigen in häuslicher
Pflege konnte aus der pflegebedingten Sozialhilfeabhängigkeit herausgeführt werden. Auch in
der stationären Pflege ist es gelungen, die pflegebedingte Abhängigkeit vieler Heimbewohner
von Sozialhilfeleistungen erheblich zu verringern. Im Bereich der Hilfe zur Pflege nach dem
BSHG hat sich die Zahl der Empfänger insgesamt zwischen 1994 und 1998 halbiert.

3. Prävention und Bekämpfung von Armut wichtige Ziele der Bundesregierung

254.   Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung dokumentiert, welch er-
heblicher Handlungsbedarf beim Amtsantritt der Bundesregierung 1998 bestand und dass sich
die Bundesregierung der sozialen Probleme in Deutschland unverzüglich angenommen hat. Die
Bekämpfung der Armut ist ein Schwerpunkt der Politik der Bundesregierung. Die Bundesregie-
rung hat seit 1998 erhebliche Anstrengungen unternommen, Armutsrisiken zu minimieren und
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soziale Ausgrenzung zu verhindern. Sie hat den wachstums- und beschäftigungshemmenden
Reformstau schrittweise aufgelöst und seit 1998 vor allem mit ihrer Steuer-, Familien-, Bil-
dungs-, Wohnungs- und Sozialpolitik einen Kurswechsel eingeleitet, durch den der soziale Zu-
sammenhalt gestärkt und mehr soziale Gerechtigkeit geschaffen wird. Da Armut und soziale
Ausgrenzung aus einer Vielzahl von Problemlagen resultieren, sind auch die politischen Hand-
lungsfelder und -ansätze für Lösungen vielschichtig. Die Bundesregierung sieht es als eine
zentrale Aufgabe ihrer Politik an, Armut präventiv zu begegnen und ihre Ursachen zu bekämp-
fen. Sie wird Schritt für Schritt weiter daran arbeiten, dass
- Armut vorbeugend begegnet wird, vor allem im Bereich der Bildung, des Arbeitsmarktes

und bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,

- Sozialhilfeabhängigkeit vor allem durch aktive Beschäftigungsförderung abgebaut wird,

- und die Menschen aus eigener Kraft in der Lage sind, ihr Leben zu gestalten und am ge-
sellschaftlichen Leben und Fortschritt teilzuhaben.
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X. Familien-, Senioren-, Gleichstellungs- und Jugendpolitik

1. Familienpolitik

Ziele und Aufgaben

255.   Familie hat für die Menschen in unserem Land einen hohen Stellenwert. Der Wunsch, in
einer Familie zu leben, steht ungebrochen bei der überwiegenden Mehrheit an oberster Stelle.
Bei aller Kontinuität in der großen Wertschätzung der Lebensform der Familie stellen Verände-
rungen unserer modernen Gesellschaft an Familien neue Anforderungen; insbesondere wach-
sen die Ansprüche an Partnerschaft und Familie. In den Bedürfnissen und Vorstellungen heuti-
ger Generationen über ihre Lebensgestaltung nimmt die finanzielle Sicherheit einen ebenso
wichtigen Stellenwert ein wie die Verwirklichung von Stabilität in den Beziehungen und emotio-
naler Geborgenheit. Die Menschen wollen vor allem ihr Familienleben nach den eigenen Vor-
stellungen gestalten. Viele wünschen Beruf und Familie gleichberechtigt miteinander zu verein-
baren. Das Familienleben wird heute in hohem Maße durch die Ablösung der traditionellen
Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern geprägt. Gefragt ist eine neue Arbeitsteilung in
der Familie, die solidarisch organisiert ist und beiden Eltern gleichermaßen eine Teilhabe an
der Familienarbeit ermöglicht. Der gesellschaftliche Wandel führt weiterhin dazu, dass Familie
heute viele Formen hat. Familie wird gelebt mit Kindern bei ihren verheirateten und nichtverhei-
rateten Eltern, bei allein erziehenden Müttern und Vätern, bei Adoptiv-, Stief- und Pflegeeltern.

In der Politik der Bundesregierung nimmt die Familienpolitik einen zentralen Platz ein. Die Bun-
desregierung hat deshalb die Rahmenbedingungen für Familien neu gestaltet. Dabei orientiert
sie sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen und respektiert die Vielfalt der Lebensformen.
Familien brauchen vor allem ein verlässliches System der Wahrung ihrer Grundbedürfnisse, in-
dem es ihnen Sicherheit, Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Gleichberechtigung angesichts
der vielfältigen gesellschaftlichen Veränderungen gewährleistet. Familienpolitik sieht es insbe-
sondere als ihre Aufgabe an, Familien bei der Wahrnehmung wichtiger Aufgaben zu unterstüt-
zen. Schwerpunkte dabei sind, die wirtschaftliche Situation der Familien zu verbessern, die
Gleichberechtigung und Gleichstellung der Geschlechter und der Generationen zu fördern, die
familienunterstützenden Infrastrukturen auszubauen, die Zukunftschancen der Kinder zu si-
chern sowie Familien durch familienorientierte Beratung und Familienbildung zu unterstützen.
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Stärkung der wirtschaftlichen Situation von Familien

256.   Ziel der Politik der Bundesregierung ist es, die wirtschaftliche Lage der Familien spürbar
zu verbessern. Dabei ließ sich die Bundesregierung von dem Grundsatz leiten, dass eine wir-
kungsvolle Familienpolitik die unterschiedlichen Lebensphasen, Lebenssituationen und
-ereignisse zu berücksichtigen hat.

Familien müssen vor allem Bedingungen vorfinden, um das für den Lebensunterhalt notwendi-
ge Familieneinkommen erwirtschaften zu können; daher war und ist der Abbau der Arbeitslo-
sigkeit Kernstück der Politik der Bundesregierung. Daneben bedarf es familienfreundlicher Ar-
beitsbedingungen, eines ausreichenden Angebots an Teilzeitarbeitsplätzen und bedarfsge-
rechter Kinderbetreuung, damit Familien- und Erwerbsarbeit für Mütter und Väter vereinbar
sind.

Familien bedürfen zuvörderst einer angemessenen wirtschaftlichen Förderung durch den Staat.
Wichtigstes Instrument ist hier der Familienleistungsausgleich. Daneben gibt es ein System
spezifischer Förderungen, die sich nach Familiensituation und Lebenslage richten. Zu nennen
sind hier beispielsweise Hilfen in der frühkindlichen Entwicklungsphase (Erziehungsgeld und
Erziehungsurlaub bzw. Elternzeit), bei Ausfall von Kindesunterhaltszahlungen (Unterhaltsvor-
schuss) und in der Ausbildungsphase (Ausbildungsförderung). Zur Überwindung kritischer Le-
benslagen, in denen Erwerbseinkommen und/oder Transfereinkommen nicht zur Sicherung des
Existenzminimums ausreichen, steht die Sozialhilfe zur Verfügung.

Steuerpolitik und Familienleistungsausgleich

257.   Die Bundesregierung hat sofort nach dem Regierungswechsel begonnen, die Situation
von Familien grundlegend zu verbessern. Die verschiedenen Gesetze der Bundesregierung zur
Steuerentlastung und das Gesetz zur Familienförderung sind Meilensteine auf dem Weg zu ei-
nem gerechten und familienfreundlichen Steuersystem. Mit dem Zweiten Gesetz zur Familien-
förderung wird diese Politik konsequent fortgeführt. (vgl. Tz. 323)

Die Bundesregierung hat unmittelbar nach Regierungsantritt zum 1. Januar 1999 das Kinder-
geld um 30 DM und zum 1. Januar 2000 um 20 DM für erste und zweite Kinder erhöht. Eine
weitere Erhöhung des Kindergeldes um 15,95 Euro (31,20 DM) auf dann 154 Euro (301,20 DM)
ist zum 1. Januar 2002 in Kraft getreten. Damit hat die Bundesregierung das Kindergeld in die-
ser Legislaturperiode um insgesamt rd. 41,50 Euro (81,20 DM) im Monat für erste und zweite
Kinder erhöht.
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Gleichzeitig sind in Umsetzung der Bundesverfassungsgerichtsbeschlüsse vom 10. November
1998 die Freibeträge für Kinder ausgebaut worden. Zur verfassungskonformen Berücksichti-
gung des Betreuungsbedarfs wurde ab dem Jahr 2000 zusätzlich zum seinerzeitigen Kinder-
freibetrag in Höhe von 6 912 DM ein Freibetrag für Kinderbetreuung in Höhe von 3 024 DM für
alle Kinder bis 16 Jahre eingeführt. Diesen Betreuungsfreibetrag erhalten Eltern unabhängig
von tatsächlich entstandenen Aufwendungen.

Zur verfassungskonformen Berücksichtigung des Erziehungsbedarfs wird der im Jahr 2000
eingeführte Betreuungsfreibetrag in Höhe von 3 024 DM zum 1. Januar 2002 durch einen Frei-
betrag in Höhe von 2 160 Euro (4 224 DM) ersetzt. Dieser stellt den allgemeinen Betreuungs-
bedarf, den Erziehungsbedarf und den allgemeinen Ausbildungsbedarf eines Kindes steuerlich
frei. Der das sächliche Existenzminimum eines Kindes berücksichtigende Kinderfreibetrag wird
den aktuellen Lebensverhältnissen angepasst. Der Kinderfreibetrag sowie der Freibetrag für
den allgemeinen Betreuungsbedarf, den Erziehungsbedarf und den allgemeinen Ausbildungs-
bedarf werden wirksam, wenn sich bei der Einkommensteuererklärung herausstellt, dass das
gezahlte Kindergeld im Einzelfall nicht reicht, die gebotene Steuerfreistellung zu bewirken.

Für Kinder unter 14 Jahren wird ab 1. Januar 2002 außerdem ein Abzug für nachgewiesene
erwerbsbedingte Betreuungskosten von 1 500 Euro (2 934 DM) zugelassen, soweit diese Be-
treuungskosten den Betrag des bisherigen Betreuungskostenfreibetrages von 3 024 DM
übersteigen. Gleichzeitig wird in Umsetzung der Verfassungsgerichtsbeschlüsse der Haus-
haltsfreibetrag für alleinstehende Eltern in Höhe von 5 616 DM stufenweise abgeschmolzen
und ab 2005 völlig aufgehoben.

Das finanzielle Volumen wichtiger familienpolitischer Leistungen und Steuervergünstigungen,
an denen der Bund beteiligt ist, steigt damit seit 1998 von 78,6 Mrd. DM auf etwa 100 Mrd. DM
(50 Mrd. Euro) im Jahr 2001.

Durch die Gesetze zur Steuerentlastung wurde der Grundfreibetrag in mehreren Stufen erhöht
und sowohl der Eingangssteuersatz als auch der übrige Einkommensteuertarif deutlich abge-
senkt. Auch dadurch werden Familien deutlich entlastet. Für ein Ehepaar mit (nur) einem Ein-
kommen (angenommenes durchschnittliches Jahreseinkommen 30 678 Euro (60 000 DM)) und
zwei Kindern ergibt sich im Vergleich 1998 zu 2005 allein durch die Tarifabsenkungen eine
jährliche Nettoentlastung von 1 446 Euro (2 828 DM). Zusammen mit der Kindergelderhöhung
für zwei Kinder ergibt sich ab 2005 eine Entlastung von 2 442 Euro (etwa 4 776 DM) pro Jahr.
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Besondere Hilfen für allein Erziehende: Unterhaltsvorschuss

258.   Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden aus öffentlichen Mitteln der in der Regel-
unterhalt-Verordnung festgesetzte Mindestunterhalt für Kinder gewährt und so die finanzielle
Belastung von allein Erziehenden und deren erschwerte Erziehungssituation gemildert. Voraus-
setzung ist, dass die Kinder bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und nicht, nicht ausrei-
chend oder nicht regelmäßig Unterhalt vom anderen Elternteil oder nach dessen Tod keine
ausreichenden Waisenbezüge erhalten. Die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
werden längstens für 72 Monate und bis zum 12. Lebensjahr eines Kindes gezahlt. Sie ent-
sprechen dem jeweiligen unterhaltsrechtlichen Regelbetrag abzüglich der Hälfte des Erstkin-
dergeldes.

Ab 1. Januar 2002 ergeben sich für die Unterhaltsvorschussleistung folgende Beträge: Für Kin-
der bis unter 6 Jahren in den alten Ländern monatlich 111 Euro, in den neuen Ländern monat-
lich 97 Euro, für Kinder von 6 bis 12 Jahren in den alten Ländern monatlich 151 Euro, in den
neuen Ländern monatlich 134 Euro.

Der Staat will den unterhaltspflichtigen Elternteil durch die Leistungen nach dem Unterhaltsvor-
schussgesetz nicht entlasten. Er versucht, die von ihm gezahlten Unterhaltsbeiträge beim zah-
lungspflichtigen Elternteil einzuholen (Rückgriff). Setzt der Staat seinen Anspruch erfolgreich
durch, ist es durch die Klärung der Rechtslage für das Kind leichter, auch dann regelmäßig
Unterhalt vom Zahlungspflichtigen zu bekommen, wenn der Staat nicht mehr eintritt.

Mit der Schaffung eines vereinfachten Rückgriffverfahrens über den Unterhalt Minderjähriger
wurden die Möglichkeiten des Rückgriffs erheblich verbessert. Es wurden in der vergangenen
Zeit die Auskunftsrechte und Auskunftsmöglichkeiten der Unterhaltsvorschuss gewährenden
Stelle verbessert und erweitert. Zur Effektivierung des Rückgriffs werden zudem regelmäßig
Fachgespräche mit den Ländern geführt, die für die Durchführung des Rückgriffverfahrens zu-
ständig sind.

Reform der Ausbildungsförderung

259.   Im Rahmen der Reform der Ausbildungsförderung wurden die Bedarfssätze und Freibe-
träge ab 1. April 2001 um durchschnittlich 6 % angehoben. Der Förderungshöchstsatz steigt
von 1 030 DM auf 1 140 DM (583 Euro). Das Kindergeld wird künftig nicht mehr als Einkommen
angerechnet und die bisherigen Unterschiede zwischen alten und neuen Ländern bei den För-
derungsleistungen sind aufgehoben. Für die Gesamtdarlehensbelastung gilt eine Belastungs-
obergrenze von 20 000 DM. Die Verlängerung der Förderungshöchstdauer wegen Pflege und
Erziehung von Kindern ist durch die verbesserte Berücksichtigung von Betreuungszeiten sowie
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durch die Anhebung der Altersgrenze der Kinder von fünf auf zehn Jahre bedarfsgerechter
ausgestaltet (vgl. Tz. 60).

Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnsituation von Familien

260.   Die Bundesregierung hat eine Vielzahl von Maßnahmen beschlossen, die darauf gerich-
tet sind, die Wohnsituation insbesondere derjenigen Familien zu verbessern, die aus unter-
schiedlichen sozialen Gründen Schwierigkeiten haben, sich mit angemessenem und bezahlba-
rem Wohnraum zu versorgen.

Mit der zum 1. Januar 2002 in Kraft tretenden Reform des Wohnungsbaurechts wird der soziale
Wohnungsbau darauf ausgerichtet, dass sich die Förderung vorrangig auf diejenigen konzen-
triert, die der staatlichen Unterstützung bedürfen, und Fördermittel somit zielgenau eingesetzt
werden. Durch die erstmalige Einführung einer sogenannten einkommenserhöhend wirkenden
Kinderkomponente werden vorrangig einkommensschwache Familien gefördert. Mit der Förde-
rung des Um- und Ausbaus, der Modernisierung des vorhandenen Wohnungsbestandes und
des Erwerbs von Belegungsrechten werden preisgünstige Wohnungen für einkommensschwa-
che Haushalte gesichert.

Die zum 1. Januar 2001 in Kraft getretene gesamtdeutsche Wohngeldnovelle umfasst Lei-
stungsverbesserungen von insgesamt 1,4 Mrd. DM (720 Mio. Euro), mit denen einkommens-
schwache Haushalte spürbar bei den Wohnkosten entlastet werden. Bei Sicherung des in den
neuen Bundesländern auf Grund von Sonderegelungen bestehenden hohen Wohngeldniveaus
erhalten Wohngeldempfänger in den alten Bundesländern im Durchschnitt monatlich 83 DM
(42 Euro) mehr Wohngeld als bisher. (vgl. Tz. 310)

Nach wie vor unterstützt und fördert der Staat auch Familien bei der Bildung von Wohneigen-
tum. Mit der zum 1. Januar 2000 vorgenommenen Absenkung der Einkommensgrenzen für die
Gewährung der Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz bei gleichzeitiger Einfüh-
rung einer Kinderkomponente bei dem für die Förderung zu berücksichtigenden Einkommen
werden insbesondere Familien gefördert.

Auch das zum 1. September 2001 in Kraft getretene Mietrechtsreformgesetz trägt unter ande-
rem durch die Senkung der Kappungsgrenze für Mieterhöhungen von 30 % auf 20 % dazu bei,
kritische Lebenslagen von Mehrpersonenhaushalten, insbesondere von Familien, zu bewälti-
gen. Die Miete für Wohnraum darf künftig innerhalb von drei Jahren nur maximal um 20 % stei-
gen; Obergrenze bleibt aber unverändert die ortsübliche Vergleichsmiete. Die Verkürzung der
Kündigungsfrist für Mieter auf drei Monate ermöglicht Familien, flexibler auf anstehende Woh-
nungswechsel reagieren zu können. Mit der Erweiterung des Eintritts- und Fortsetzungsrechts
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bei bestehenden Mietverhältnissen auf Personen, die mit dem Mieter in "einem auf Dauer an-
gelegten Haushalt" leben, wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass Menschen heute in
unterschiedlichen Familienkonstellationen leben (vgl. Tz. 311).

Mutterschutz

261.   Alle Frauen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, genießen während der Schwanger-
schaft und nach der Geburt einen besonderen Schutz, der im Mutterschutzgesetz geregelt ist.
Das Mutterschutzgesetz wurde zuletzt 1997 verbessert, indem z. B. die Mutterschutzfrist für
Mütter nach Frühgeburten verlängert und der Geltungsbereich des vollen Mutterschutzes auf
Hausangestellte erweitert wurden.

Die Bundesregierung hat Ende 2001 den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des
Mutterschutzrechts beschlossen, der die Mutterschutzfrist nach einer vorzeitigen Entbindung
besser als bisher regelt und außerdem die bestehende Rechtsunsicherheit bei der Berechnung
des Erholungsurlaubs wegen mutterschutzrechtlicher Ausfallzeiten beseitigt. Das Gesetz wird
noch in der 14. Legislaturperiode in Kraft treten.

Erziehungsgeld und neue Elternzeit

262.   Zum 1. Januar 2001 trat die Reform des Bundeserziehungsgeldgesetzes in Kraft, die für
Eltern mit Kindern ab dem Geburtsjahrgang 2001 gilt. Zum ersten Mal seit 1986 wurden die
Einkommensgrenzen für das ungekürzte Erziehungsgeld ab dem siebten Lebensmonat des
Kindes erhöht, so dass junge Eltern mit ungefähr einem durchschnittlichen Einkommen wieder
das volle Erziehungsgeld erhalten können. Auch die Kinderzuschläge ab dem zweiten Kind
wurden angehoben und werden in den Jahren 2002 und 2003 weiter stufenweise ansteigen.
Das Erziehungsgeld, das eine einkommensabhängige Leistung des Bundes zur Anerkennung
der Kinderbetreuung durch die jungen Eltern, aber keine Lohnersatzleistung ist, beträgt monat-
lich bis zu 307 Euro und kann bis zum zweiten Geburtstag des Kindes gezahlt werden. Eine
Alternative ist das neue Budget-Angebot für das Erziehungsgeld (monatlich bis 460 Euro nur im
ersten Lebensjahr), das die Wünsche der Eltern nach einer individuellen Lebensplanung be-
rücksichtigt. Verbesserungen zum Erziehungsgeld betreffen auch anerkannte Asylberechtigte
und Flüchtlinge, außerdem Familien mit behinderten Kindern.

Das Reformgesetz erweitert darüber hinaus die Gestaltungsmöglichkeiten einer partnerschaftli-
chen Arbeitsteilung von Müttern und Vätern. Insbesondere schafft es rechtliche Voraussetzun-
gen für eine stärkere Beteiligung von Vätern an der Kindererziehung. Es ersetzt den bisherigen
unflexiblen Erziehungsurlaub durch die neue Elternzeit. Während das Erziehungsgeld für er-
werbstätige und nichterwerbstätige Eltern gezahlt wird, soweit die übrigen Voraussetzungen
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vorliegen, ist die neue Elternzeit (so wie früher der alte Erziehungsurlaub) ein Anspruch der El-
tern als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf ganze oder teilweise Freistellung von der Ar-
beit durch ihren Arbeitgeber während der ersten drei Lebensjahre des Kindes bei bestehendem
Kündigungsschutz. Bei unveränderter Dauer der Elternzeit von bis zu drei Jahren für ein Kind
können die Eltern diese Elternzeit ganz oder zeitweise auch gemeinsam nehmen, ohne dass
sie sich dadurch verkürzt. Mit Zustimmung des Arbeitgebers lässt sich bis zu einem Jahr der
Elternzeit auf die Zeit zwischen dem 3. und 8. Geburtstag des Kindes übertragen, z. B. für die
Zeit des ersten Schuljahres.

Die zulässige Teilzeitarbeit während der Elternzeit erweitert sich von bisher 19 auf 30 Wochen-
stunden für jeden Elternteil, bei einer gemeinsamen Elternzeit zusammen bis zu 60 Wochen-
stunden. In der Vergangenheit hatten nur rund 4 % der Mütter oder Väter im Erziehungsurlaub
im ersten Lebensjahr des Kindes gleichzeitig eine Teilzeitarbeit. Jetzt erhalten die Eltern einen
grundsätzlichen Anspruch auf Teilzeitarbeit in der Elternzeit, wenn dem Anspruch im Einzelfall
nicht dringende betriebliche Gründe entgegenstehen und wenn der Arbeitgeber außerdem
mehr als 15 Beschäftigte hat. Das neue Gesetz begründet ferner einen Rückkehranspruch zur
vorherigen Arbeitszeit nach Ende der Elternzeit.

1999 erhielten rund 95 % der Eltern nach der Geburt ihres Kindes Erziehungsgeld. Die voraus-
sichtlichen Ausgaben des Bundes im Jahr 2002 für das Erziehungsgeld betragen rd.
3,5 Mrd. Euro. In den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen und Thüringen gibt es bis zum dritten Lebensjahr des Kindes ein einkommensabhängiges
Landeserziehungsgeld.

1999 befanden sich knapp 390 000 Eltern (rund 95 % der anspruchsberechtigten Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer) im ersten Lebensjahr des Kindes im Erziehungsurlaub. Der Anteil der
Väter betrug im Laufe der Jahre allerdings nur rd. 1,5 %. Die neue Elternzeit mit ihren verbes-
serten Regelungen zur Teilzeitarbeit wird den Anteil der Väter an der Elternzeit erhöhen, den
jungen Eltern die gemeinsame Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Beruf erleichtern und
das Familieneinkommen auch während der Elternzeit weitgehend sichern. Dazu trägt
ebenfalls das neue Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge bei, das einen
grundsätzlichen Anspruch auf Teilzeitarbeit auch nach der Elternzeit begründet.

Familienunterstützende Infrastruktur

263.   Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern sind nicht nur Aufgabe der Eltern. Die
Komplexität der Lebenslagen von Familien und Kindern macht diese zu einem kulturellen und
sozialpolitischen Verantwortungsbereich der ganzen Gesellschaft. Familien brauchen ein so-
ziales und institutionelles Netz, das ihre Erziehungskompetenz stärkt und Kinder in ihren so-
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zialen, kognitiven und emotionalen Entwicklungsmöglichkeiten fördert. Dazu gehören ange-
messene Wohnungen, ein Wohnumfeld, das kinderfreundlich und sicher gestaltet ist, sowie ein
differenziertes Schulangebot und ausreichende Kinderbetreuungsangebote.

Um die Lebenslagen von Familien wirksam zu verbessern, unterstützt die Bundesregierung die
Vernetzung von Bemühungen zur Verstärkung örtlicher und regionaler Familienpolitik. Mit dem
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten Modellprojekt
zur Familien- und Kinderfreundlichkeit in der Kommune wird die Familien- und Kinderpolitik im
Sinne einer sozialen Strukturpolitik weiterentwickelt und in die Gesamtleistungen der Kommu-
nen wirkungsvoll integriert. Das gemeinsam mit den Ländern geförderte „Netzwerk für örtliche
und regionale Familienpolitik“ dient der Stärkung familienpolitischer Anliegen auf allen Ebenen
der Gesellschaft, es transportiert und fördert Information, Kommunikation und Vernetzung.

Alle familienpolitischen Anstrengungen werden den Bedürfnissen von Familien nicht voll ge-
recht, wenn nicht gleichzeitig eine umfassende Kinderbetreuung angeboten wird. Nur damit
lässt sich der moderne Familienalltag so gestalten, dass die Interessen aller Familienmitglieder
zu ihrem Recht kommen. Bei der Frage eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungssystems geht
es nicht nur um die Erwerbsbeteiligung von Frauen, sondern es ist auch für die Entwicklung
und Sozialisation von Kindern notwendig. In den alten Bundesländern gibt es lediglich für knapp
5 % der Kinder unter drei Jahren einen Platz in einer Tageseinrichtung, in den neuen Bundes-
ländern sind es rund 35 %. Deutschland ist auch von einem Regelangebot an Ganztagsschulen
noch weit entfernt. Die Bundesregierung will in der Kinderbetreuung gemeinsam mit den Län-
dern und Kommunen deutliche Verbesserungen erzielen. Der Bund hat mit dem Zweiten Fami-
lienfördergesetz durch seine höhere Beteiligung an den Kosten der Kindergelderhöhung die
Länder entlastet. Dadurch werden die Länder in die Lage versetzt, mehr Mittel für Kinderbe-
treuungseinrichtungen einzusetzen.

Familienorientierte Beratung und Familienbildung

264.   Familien sind in Zeiten wirtschaftlicher und sozialer Umbrüche in besonderer Weise auf
begleitende und stützende Angebote und Einrichtungen angewiesen. Familienorientierte Bera-
tung ist neben der Förderung durch materielle Leistungen ein wichtiger Bereich zur Unterstüt-
zung von Familien. Sie begleitet Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung und ihrer Familienge-
staltung. Derzeit gibt es in Deutschland rund 1 900 Beratungsstellen der Träger familienorien-
tierter Beratung, in denen ca. 7 500 Fachkräfte tätig sind. Es werden jährlich ca. 600 000
Klienten erreicht.

Ziel der familienorientierten Beratung ist es, Familien zur Bewältigung ihres Alltags und bei Un-
sicherheiten, Belastungen oder Schwierigkeiten frühzeitig Orientierung, Hilfe und Unterstützung
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anzubieten und die Familienmitglieder in ihrer Kompetenz zu unterstützen und in ihrer Hand-
lungsfähigkeit zu fördern. Mit dem Aufbau niederschwelliger Angebote für besonders belastete
Familien - insbesondere auch für Familien in wirtschaftlich labilen Lebenslagen des sogenann-
ten „prekären Wohlstands“ - soll dazu beigetragen werden, Unterstützung rechtzeitig verfügbar
zu haben, Selbsthilfemöglichkeiten und Bewältigungskompetenzen zu stärken und Randstel-
lungen bzw. soziale Ausgrenzungen zu vermeiden.

Die Förderung einzelner Beratungsstellen ist Aufgabe von Ländern und Kommunen. Das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert die bundeszentralen Träger
der familienorientierten Beratung mit dem Ziel, die fachliche Qualität im Interesse der betroffe-
nen Familien zu gewährleisten und länderübergreifend verbindliche Standards der Beratung zu
sichern. Zur Förderung von Maßnahmen bundeszentraler Beratungsträger stehen jährlich ca.
1,02 Mio. Euro (2 Mio. DM), für Projekte der Familienentlastung von Familien mit behinderten
Angehörigen ca. 0,41 Mio. Euro (0,8 Mio. DM) und für das Maßnahmenkonzept zur Armutsprä-
vention ca. 0,82 Mio. Euro (1,6 Mio. DM) zur Verfügung.

Familienbildung ist ein Stützpfeiler der Familienförderung. Sie hat das Ziel, die Familie bei der
Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben sowohl innerhalb des familiären Verkehrs als auch in Be-
zug auf die außerfamiliäre Umwelt zu unterstützen.

Angebote der Familienbildung erfolgen in vielfältigen Organisationsformen und werden durch
unterschiedliche Träger bereitgestellt: In Familien-Bildungsstätten der Kirchen, der Wohlfahrts-
verbände und der Kommunen, in Bildungswerken und Volkshochschulen, in Mütter-, Familien-
und Nachbarschaftszentren, in Einrichtungen der Jugendhilfe wie Kindertagesstätten, in Initiati-
ven und Selbsthilfegruppen. Weitere Familienbildungsangebote erfolgen im Rahmen von Fami-
lienerholungs- und -freizeitmaßnahmen.

Generell werden die Ausgaben nach dem SGB VIII von den Ländern getragen. Nach der Kom-
petenzordnung des Grundgesetzes führen die Länder diese Bundesgesetze als eigene Angele-
genheit aus und haben aufgrund der Aufgabenverantwortung die Ausgabenlast zu tragen (Arti-
kel 83, 104a GG). Daher trifft die Länder grundsätzliche Finanzverantwortung. Die Förderkom-
petenz des Bundes ergibt sich aus § 16 KJHG i.V.m. § 83 (1) KJHG, wonach die fachlich zu-
ständige, oberste Bundesbehörde die Tätigkeit der Jugendhilfe fördern soll, soweit sie von
überregionaler Bedeutung ist und ihrer Art nach nicht durch ein Land allein wirksam gefördert
werden kann.

Der Bund stellt dazu pro Jahr ca. 1,2 Mio. Euro für Personalkosten und Maßnahmen zur Verfü-
gung. Der Anteil des Bundes beträgt hierbei 50 % bis 60 % der Gesamtkosten.
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2. Seniorenpolitik

Demographische Entwicklung

265.   Die Altersstruktur der Bundesrepublik Deutschland wird sich in den nächsten Jahrzehn-
ten weiter deutlich verändern. So verringert sich der Anteil der Jüngeren, unter 20-Jährigen,
von heute rund 21 % auf rund 16 % im Jahr 2050, dagegen erhöht sich der Anteil der 60 Jahre
und älteren Frauen und Männer von rund 22 % auf 36 % bis 37 % spürbar. Besonders hervor-
zuheben ist der wachsende Anteil hochbetagter Menschen. Der Bevölkerungsanteil der über
80-Jährigen, der gegenwärtig rund 4 % beträgt, dürfte bis 2050 auf etwa 12 % weiter zuneh-
men.

In der Öffentlichkeit muss die beschriebene demografische Entwicklung verstärkt thematisiert
werden, damit sich alle Altersgruppen auf die bevorstehenden Veränderungen frühzeitig ein-
stellen und die Verantwortlichen - insbesondere in Wirtschaft und Gesellschaft - rechtzeitig
notwendige Maßnahmen ergreifen können. Auch die Schwerpunkte in Altenpolitik und Altenar-
beit haben sich während der vergangenen Jahre deutlich verschoben. Einem modernen Alters-
bild entsprechend geht es neben der Absicherung von Hilfe- und Pflegebedürftigkeit um die
Schaffung von Rahmenbedingungen, die es der älteren Generation ermöglichen, sich aktiv in
unsere Gesellschaft einzubringen. Die Gesellschaft kann auf das große Potenzial an Erfah-
rungswissen der Älteren nicht verzichten.

Altenberichterstattung

266.   Ein wichtiges Instrument der Beobachtung und Analyse altenpolitischer Entwicklungen
steht der Bundesregierung mit der regelmäßigen Altenberichterstattung zur Verfügung. Mit dem
Anfang 2001 vorgelegten 3. Altenbericht zum Thema „Alter und Gesellschaft“ wurde eine um-
fassende Analyse der Lebenssituation älterer Menschen in der Bundesrepublik Deutschland
vorgenommen. Der Bericht verbindet eine Bilanz des ersten Jahrzehnts nach Vollendung der
deutschen Einheit mit Zukunftsperspektiven für die Altenpolitik des 21. Jahrhunderts. Der 4.
Altenbericht zum Thema „Chancen und Risiken im hohen Lebensalter unter besonderer Be-
rücksichtigung von Demenz“ befindet sich in Arbeit und soll im Frühjahr 2002 der Öffentlichkeit
vorgestellt werden.
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Heimgesetz

267.   Am 1. Januar 2002 ist das Dritte Gesetz zur Änderung des Heimgesetzes in Kraft getre-
ten. Ziel der Änderung des Heimgesetzes ist es, ein an den Grundsätzen der Menschenwürde
ausgerichtetes Leben in Alten- und Pflegeheimen sowie in Heimen für Menschen mit Behinde-
rung zu fördern. Das Gesetz enthält folgende inhaltlichen Schwerpunkte:
- Verbesserung der Transparenz bei Heimverträgen

Durch die Aufschlüsselung der Leistungen und der hierfür zu entrichtenden Entgeltbe-
standteile können die verschiedenen Heime und ihre Leistungen besser miteinander vergli-
chen werden.

- Weiterentwicklung der Mitwirkung
Der Heimbeirat ist für Dritte (Angehörige, Vertrauenspersonen, Mitglieder örtlicher Senio-
renvertretungen etc.) geöffnet worden. Außerdem muss der Heimbeirat künftig an den Ver-
gütungsverhandlungen sowie an den Verhandlungen über Leistungs- und Qualitätsverein-
barungen beteiligt werden.

- Stärkung der Heimaufsicht
Grundsätzlich muss jedes Heim mindestens einmal jährlich geprüft werden. Prüfungen kön-
nen jederzeit auch unangemeldet erfolgen.

- Verbesserung der Zusammenarbeit von Heimaufsicht, Medizinischem Dienst der Kranken-
versicherung, Pflegekassen und Trägern der Sozialhilfe
Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften aller Beteiligten vermeidet Doppelarbeit und nutzt
Synergieeffekte.

- Abgrenzung zwischen Heim und Betreutem Wohnen. Das „echte“ Betreute Wohnen fällt
künftig nicht unter das Heimgesetz.

Altenpflegegesetz

268.   Die Bundesregierung misst der beruflichen Qualifikation der Fachkräfte in der Altenpflege
weiterhin besondere Bedeutung bei. Die Ausbildungen zur Altenpflegerin / zum Altenpfleger
werden derzeit noch auf der Grundlage landesrechtlicher Vorschriften durchgeführt. Sie zeich-
nen sich durch deutlich voneinander abweichende Strukturen, Ausbildungsinhalte und Mindest-
qualifikationen aus. Um die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass auch in Zukunft die
Pflege alter Menschen durch qualifiziertes Personal gesichert wird, hat die Bundesregierung
1999 das Gesetz über die Berufe in der Altenpflege vorgelegt, dem Bundestag und Bundesrat
im Jahr 2000 zugestimmt haben. Ziel ist es, ein bundesweit einheitliches hohes Niveau der
Ausbildung sicherzustellen, das Berufsbild der Altenpflegerin und des Altenpflegers attraktiver
zu gestalten und dem Beruf ein klares Profil zu geben. Das bereits verkündete Altenpflegege-
setz des Bundes sollte zum 1. August 2001 in Kraft treten. Das Bundesverfassungsgericht hat
dessen Vollzug jedoch durch eine einstweilige Anordnung zunächst ausgesetzt, um in einem
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noch anhängigen Normenkontrollverfahren die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die-
sen Bereich zu prüfen.

Bundesaltenplan

269.   Das wichtigste altenpolitische Förderinstrument des Bundes ist der seit 1992 bestehende
Bundesaltenplan. Er tritt neben die gesetzgeberischen Kompetenzen des Bundes für die ältere
Generation (z. B. Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Heimgesetz) und fügt sich in die
übrigen altenpolitischen Fördermaßnahmen ein. Schwerpunktbereiche des Bundesaltenplans
sind die Förderung der selbstständigen Lebensführung und der gesellschaftlichen Beteiligung
alter Menschen, die Unterstützung der Selbstständigkeit hilfs- und pflegebedürftiger alter Men-
schen, die Angleichung der Lebensverhältnisse im vereinten Deutschland und der Ausbau der
internationalen Seniorenpolitik. Im Haushaltsjahr 2001 stand im Bundesaltenplan ein Fördervo-
lumen in Höhe von 18,6 Mio. DM (9,51 Mio. Euro) zur Verfügung. Die Projektförderung setzt
Schwerpunkte in den Bereichen Aktivität im Alter und Einsatz des Erfahrungswissens älterer
Menschen, Wohnen, Umfeld und Mobilität, Altenhilfestrukturen der Zukunft sowie Qualitätssi-
cherungen der Pflege.
1999 abgeschlossen wurde das Modellprogramm Seniorenbüro. Dieses Modellprogramm ist
Beispiel für eine innovative, zukunftsweisende Politik, um ältere Menschen in die Gesellschaft
zu integrieren durch
- Vermittlung in ehrenamtliches Engagement und Aufbau von Tätigkeitsfeldern,
- Unterstützung beim Aufbau selbstorganisierter Projekte und
- Aufbau von Kontaktstrukturen.
Im Modellprogramm Seniorenbüro wurden ab 1992 bundesweit 43 Seniorenbüros eingerichtet
und finanziell gefördert. Während der Modelllaufzeit sind bereits mehr als 50 Seniorenbüros
außerhalb des Modellprogramms entstanden.

Um die gesellschaftliche Beteiligung älterer Menschen weiterzuentwickeln, fördert die Bundes-
regierung im Rahmen ihrer Zuständigkeiten den Aufbau von Organisationsstrukturen und die
Durchführung von bundeszentralen Maßnahmen. In diesem Zusammenhang steht auch die
Förderung der 1989 gegründeten Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen
(BAGSO). Sie umfasst die wichtigsten Vereinigungen aus der freien Seniorenarbeit auf Bun-
desebene.

Gesundheit im Alter

270.   Die Bundesregierung sieht insbesondere Erhalt und Wiederherstellung von Gesundheit
und Selbständigkeit als wichtige Grundlagen für erfülltes und aktives Alter. Die Weiterentwick-
lung von geeigneten Präventionsangeboten sowie die Verbesserung und verstärkte Nutzung
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von Möglichkeiten geriatrischer Rehabilitation sind deshalb wichtige Ziele. Im Rahmen von Mo-
dellprojekten werden solche Maßnahmen beispielhaft gefördert. Besonderer Wert wird dabei
der Kooperation und Vernetzung verschiedener Struktur- und Funktionsebenen beigemessen,
um individuell zugeschnittene, ganzheitliche Hilfeangebote verfügbar zu machen.

Mit der Unterstützung der Hospizbewegung will die Bundesregierung dazu beitragen, die Rah-
menbedingungen für die Betreuung Schwerstkranker und Sterbender im stationären wie im
ambulanten Bereich weiter zu verbessern und die hospizliche Sterbebegleitung als selbstver-
ständliches Angebot zu etablieren.

Mit der wachsenden Anzahl Hochaltriger nimmt die Häufigkeit dementieller Erkrankungen zu.
Vor allem für die noch unheilbar verlaufende Alzheimer Demenz stellt das Alter den wichtigsten
Risikofaktor dar. Demenz ist somit die Alterskrankheit der Zukunft. Umfassende Hilfe- und
Pflegebedürftigkeit ist in den meisten Fällen durch dementielle Krankheitsprozesse bedingt. In
Heimen gilt fast die Hälfte der Bewohner als dementiell verändert. Der Umgang mit den Be-
troffenen, sei es in der häuslichen Umgebung oder im Heim, gestaltet sich oftmals schwierig
und belastend für Pflegende wie Gepflegte. Die wenigsten Menschen sind bislang über Früh-
symptome, Verlauf sowie Interventionsmöglichkeiten ausreichend informiert. Das gilt vielfach
auch für professionelle Akteure des Gesundheits- und Sozialsystems, so dass vorhandene
Möglichkeiten von Hilfe und Unterstützung entweder nicht genutzt werden können oder nicht
bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

Die Bundesregierung sieht daher in Ausbau und Weiterentwicklung von Versorgung und Be-
treuung Demenzerkrankter eine der derzeit drängendsten altenpolitischen Aufgaben mit erheb-
lichem Handlungsbedarf. Die Altenpolitik will - in stärkerem Maße als bisher - Antworten auf
diese Herausforderung geben. Dabei geht es nicht nur um den quantitativen Mehrbedarf an
medizinischer, pflegerischer und psychosozialer Versorgung, sondern auch um qualitative An-
forderungen, die sich am besonderen Bedarf der Betroffenen und ihrer Angehörigen ausrichten
müssen. Systematische Erprobung neuer, auch unkonventioneller Ansätze u. a. im Rahmen
des Modellprogramms „Altenhilfestrukturen der Zukunft“ sowie Forschungsprojekte zur Siche-
rung der Versorgungsqualität tragen diesem Schwerpunkt Rechnung. Neben einem bedürfnis-
gerechten Ausbau des Versorgungssystems werden Förderung ehrenamtlichen Engagements,
Qualifizierung und Kooperation Haupt- und Ehrenamtlicher (Angehörigengruppen, Betreuungs-
gruppen) vorangetrieben. Die bereits wirksame Unterstützung der Deutschen Alzheimer Ge-
sellschaft als Selbsthilfeorganisation soll systematisch weiter ausgebaut und genutzt werden
mit dem Ziel, neben einer Beratung Betroffener auch der breiten Öffentlichkeit Wissen und
Kompetenz im Umgang mit Demenz zu vermitteln. Das inzwischen bundesweit unter einheitli-
cher Rufnummer als Alzheimer Telefon nutzbare Beratungsangebot der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft ist ein erster wichtiger Schritt hierzu.
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Altenpolitik für behinderte Menschen im Seniorenalter

271.   Immer mehr behinderte Menschen erreichen heute im Vergleich zu früher ein hohes Al-
ter. Ihre Lebenserwartung hat sich inzwischen deutlich der Lebenserwartung von nichtbehin-
derten Menschen angenähert. Hilfen für diesen Personenkreis im Seniorenalter müssen dieser
Entwicklung gerecht werden. Die Bundesregierung fördert als Modellvorhaben „Überregionale
Bauprojekte“. Unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse sollen in den Modelleinrichtungen
möglichst viel Individualität, Wohnlichkeit und Intimität mit hohen Betreuungs-, Hilfe- und Pfle-
gestandards kombiniert werden. Gerade bei Modellen für ältere behinderte Menschen geht es
vor allem darum, verbesserte Möglichkeiten der Integration in das gesellschaftliche Leben zu
fördern.

Internationale und europäische Seniorenpolitik

272.   Im Rahmen der Sonderdebatte der Vereinten Nationen am 4./5. Oktober 1999 aus An-
lass des Abschlusses des Internationalen Jahres der Senioren der Vereinten Nationen hat die
Bundesregierung vorgeschlagen, den aus dem Jahre 1982 stammenden Internationalen Akti-
onsplan zu Fragen des Alterns (Weltaltenplan) durch die Vereinten Nationen überarbeiten zu
lassen. Dieses Papier mit seinen 118 Paragrafen versteht sich als Grundlage für internationale,
nationale und regionale Strategien zum Umgang mit dem Thema Alter und Altern. Der Plan
richtet sein Augenmerk sowohl auf den Einzelnen als auch auf die gesellschaftlichen Bezüge
und politischen Handlungsmöglichkeiten. Der überarbeitete Weltaltenplan soll im Frühjahr 2002
von der zweiten Weltaltenversammlung in Madrid verabschiedet werden. Die Bundesregierung
unterstützt und begleitet diesen Überarbeitungsprozess sehr intensiv. Gleichzeitig hat die Bun-
desregierung die europäisch-atlantische Untergliederung der Vereinten Nationen, die Economic
Commission for Europe (ECE), eingeladen, im Herbst 2002 zu einer Ministerkonferenz zum
Thema des Alterns in Berlin zusammen zu treffen. Ziel dieser Konferenz wird es sein, auf der
Grundlage des bis dahin überarbeiteten Weltaltenplans regionale Implementierungsstrategien
für den europäischen Raum zu verabschieden.

3. Gleichstellungspolitik

Gender Mainstreaming

273.   Die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen ist ein zentrales
Ziel der Bundesregierung. Formale Gleichberechtigung und faktische Gleichstellung von Frau-
en und Männern klaffen vor allem in der Arbeitswelt auch heute noch auseinander. Die zeitge-
mäße Gleichstellungspolitik der Bundesregierung hat zwei Facetten. Zum einen zielt sie auf ei-
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ne Förderung des bislang benachteiligten Geschlechts - dies sind nach wie vor die Frauen.
Zum anderen begreift sie Gleichstellungspolitik als Querschnittsaufgabe. Hier setzt der Gender
Mainstreaming-Ansatz an.

Gender Mainstreaming bedeutet, bei sämtlichen Maßnahmenplanungen und -umsetzungen die
unterschiedlichen Ausgangsbedingungen und Auswirkungen auf die Geschlechter zu erfassen
und zu berücksichtigen. Scheinbar neutrale Maßnahmen treffen Frauen und Männer in unter-
schiedlicher Weise. Durch die Anwendung des Gender Mainstreaming-Prinzips werden die ge-
sellschaftlich geprägten Geschlechterrollen und die unterschiedlichen Lebensverhältnisse und
Bedürfnisse von Frauen und Männern sichtbar gemacht und bereits im Vorfeld in die Maßnah-
menplanung einbezogen. Die Beachtung der Geschlechterperspektive wird zu einem wesentli-
chen Kriterium für die Eignung und Qualität der Maßnahme.

Die Beschlüsse der Weltfrauenkonferenz in Peking als auch der Amsterdamer Vertrag (Art. 2,3
Abs. 2 EGV) verpflichten die Bundesregierung, den Gender Mainstreaming-Ansatz einzuführen.
Die Bundesregierung hat mit Kabinettbeschluss vom 23. Juni 1999 das Gender Mainstreaming
in die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien aufgenommen. Damit ist der
Gender Mainstreaming-Ansatz bei allen politischen, normgebenden und verwaltenden Maß-
nahmen der Bundesregierung zu beachten. Derzeit werden in allen Bundesressorts, koordiniert
und begleitet von einer interministeriellen Steuerungsgruppe, Strukturen und Instrumente für
die Anwendung des Gender Mainstreaming entwickelt. Bis zum Ende der Legislaturperiode
werden in allen Ressorts Pilotprojekte durchgeführt. Es ist das Ziel der Bundesregierung, zu-
künftig bei allen Maßnahmen der Politik die jeweilige Lebenssituation von Frauen und Männern
gemäß dem Gender Mainstreaming-Ansatz zu berücksichtigen.

Gender Mainstreaming ersetzt nicht, sondern ergänzt die bisherigen Programme der Diskrimi-
nierungsabwehr und der Frauenförderung. Spezifische Frauenförderpolitik und Gender-
Mainstreaming sind zwei unterschiedliche Strategien zur Erreichung desselben Ziels: die
Gleichstellung von Frauen und Männern. Die Bundesregierung verfolgt in ihrer Politik beide
Strategien.

Programm Frau und Beruf

274.   Frauen sind heute so gut ausgebildet wie nie. Trotzdem finden Frauen auf dem Arbeits-
markt nicht die Bedingungen vor, die sie für eine gleichberechtigte Teilhabe brauchen. Die
Bundesregierung hat deswegen mit dem Programm „Frau und Beruf“ 1999 ein umfassendes
gleichstellungspolitisches Arbeitsprogramm zur Durchsetzung der Chancengleichheit von Frau-
en und Männern im Berufsleben vorgelegt und setzt dieses fortlaufend um. Kernstück ist die
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Integration der Gleichstellungspolitik als durchgängige Aufgabe in alle Politikfelder und Aufga-
benbereiche der Bundesregierung im Sinne des „Gender Mainstreaming“ (vgl. Tz. 50).

Zu den wichtigsten Maßnahmen des Programms „Frau und Beruf“ zählen:

Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst des Bundes

275.   Bei der Gleichstellung soll der öffentliche Dienst des Bundes eine Vorreiterrolle einneh-
men. Das seit 1994 geltende Frauenfördergesetz hat die erhoffte Wirkung nicht erzielt, da es
sehr unverbindlich ausgestaltet war. Mit dem neuen Gesetz zur Durchsetzung der Gleichstel-
lung im Bundesdienst macht die Bundesregierung die Gleichstellung von Frauen und Männern
zu einem wesentlichen Element ihrer Personalplanung und -entwicklung. Zentrale Schwer-
punkte im neuen Gesetz sind:
- Der Anwendungsbereich des Gesetzes wird ausgeweitet,
- Frauen sind - unter Berücksichtigung des Einzelfalls - in Bereichen, in denen sie unterre-

präsentiert sind, bei gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt bei Ausbildung,
Einstellung, Anstellung und Beförderung zu berücksichtigen,

- alle gleichstellungsgesetzlichen Regelungen gelten auch für die Ausbildungsplätze im öf-
fentlichen Dienst des Bundes,

- die Regelungen zur Vereinbarkeit von Familienarbeit und Erwerbstätigkeit werden verbes-
sert,

- die Gleichstellungspläne werden zu effektiven Instrumenten einer modernen Personalpla-
nung und -entwicklung ausgebaut,

- Rechte und Pflichten der Gleichstellungsbeauftragten werden konkretisiert und verstärkt,
- Gender Mainstreaming wird als durchgängiges Leitprinzip im Bundesdienst gesetzlich ver-

ankert.
Das Gleichstellungsdurchsetzungsgesetz ist am 5. Dezember 2001 in Kraft getreten.

Gleichstellung in der Privatwirtschaft

276.   Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Gleichstellung von Frauen im Bereich
der Privatwirtschaft voran zu treiben. Deshalb hat sie im Herbst 1999 einen Dialogprozess mit
der Wirtschaft und den Gewerkschaften begonnen. Bei vier öffentlichen Dialogforen wurden
verschiedene Facetten betrieblicher Gleichstellungspolitik diskutiert. Im Juli 2001 hat die Bun-
desregierung dann mit den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft eine Vereinbarung ab-
geschlossen, in der sich die Wirtschaftsverbände in Deutschland erstmals verpflichten, eine ak-
tive Gleichstellungspolitik in den Unternehmen voran zu treiben. In der Vereinbarung sind ge-
eignete betriebliche Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern sowie zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mütter und Väter enthalten. Die Bundes-
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regierung und die Wirtschaftsverbände sind sich außerdem einig darüber, dass der Ausbau ei-
ner flächendeckenden Infrastruktur für Kinderbetreuung und ein bedarfgerechtes Angebot an
Ganztagesschulen erforderlich sind. Die Umsetzung der Vereinbarung wird durch eine hoch-
rangig besetzte Gruppe „Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit in der Wirtschaft“ be-
gleitet, die mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundesregierung und der Spitzenverbände pa-
ritätisch besetzt ist. Zu Beginn ihrer Arbeit wird die Gruppe eine Bestandsaufnahme zur Situati-
on von Frauen in den Unternehmen erstellen. Eine erste Erfolgskontrolle erfolgt im Jahr 2003.

Gleiches Entgelt für Frauen und Männer

277.   Die Bundesregierung wird noch in dieser Legislaturperiode einen Bericht über die Berufs-
und Einkommenssituation von Frauen und Männern vorlegen. In diesem Bericht wird die ge-
schlechtsspezifische Verteilung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, der Aufstiegschancen
und des Lohn- und Gehaltsniveaus von Frauen und Männern, einschließlich eines Vergleichs
zwischen den verschiedenen Sektoren der Wirtschaft, dargestellt und analysiert. Darüber hin-
aus sollen die wesentlichen Ursachen der mittelbaren und unmittelbaren Entgeltdiskriminierung
geschlechtsbezogen herausgearbeitet und dokumentiert werden. Auf der Grundlage des Be-
richtes soll der weitere Handlungsbedarf konkretisiert werden. Die Bundesregierung wird aktiv
darauf hinwirken, dass der Grundsatz „Gleiches Entgelt für Frauen und Männer“ nicht nur bei
gleicher, sondern auch bei gleichwertiger Arbeit angewandt wird (Art. 141 EGV).

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Informationsgesellschaft

278.   Die Bundesregierung setzt sich nachhaltig dafür ein, dass Frauen und Männer an der
Gestaltung und Anwendung der Zukunftstechnologien gleichberechtigt teilhaben und Frauen
gleichen Zugang zu den zukunftsorientierten Berufen erhalten. Um diese Ziele zu erreichen, hat
die Bundesregierung neue Förderschwerpunkte geschaffen und neue Projekte initiiert.

Im Rahmen des Aktionsprogramms „Innovation und Arbeitsplätze in der Informationsgesell-
schaft des 21. Jahrhunderts“ wird das Gender Mainstreaming konsequent beachtet. Das Akti-
onsprogramm hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2005 die gleichwertige Internetbeteili-
gung von Frauen und Männern zu erreichen und den Frauenanteil an IT-Berufsausbildungen
sowie den Anteil von Studienanfängerinnen in den Informatikstudiengängen bis 2005 auf 40 %
zu steigern. In Kooperation mit der Initiative D 21, einem Zusammenschluss der deutschen
Wirtschaft, hat die Bundesregierung ein bundesweites Ausbildungsprojekt für Mädchen in IT-
und Medienberufen mit dem Titel „Idee-IT“ gestartet. Mit einer bundesweiten Kampagne sollen
Mädchen zum Erlernen eines der neuen Ausbildungsberufe in der IT- oder Medienbranche mo-
tiviert werden. Mit einer Informationskampagne für Ingenieurinnen „Be.Ing - In Zukunft mit
Frauen“ will die Bundesregierung Frauen motivieren - mehr als bisher - Ingenieur- und Informa-



- 240 -

- 241 -

tikstudiengänge zu ergreifen. Um den Einfluss der Frauen auf die Gestaltung der Informations-
gesellschaft zu stärken, hat die Bundesregierung den Verein „Frauen geben Technik neue Im-
pulse“ beim Aufbau des Kompetenzzentrums „Frauen in der Informationsgesellschaft und
Technologie“ unterstützt. Das Zentrum wurde am 1. April 2000 gegründet und nimmt breite In-
formations-, Beratungs- und Vernetzungsaufgaben wahr (vgl. Tz. 71).

Gleichstellung von Frauen und Männern in Forschung und Lehre

279.   Angesichts der unzureichenden Beteiligung von Frauen an Führungspositionen in Wis-
senschaft und Forschung müssen die Chancen des Generationswechsels an deutschen Hoch-
schulen dazu genutzt werden, die Position der Frauen in den Wissenschaften zu stärken. Die
Bundesregierung hat deshalb gezielte strategische Programme und Maßnahmen zur Durchset-
zung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf den Weg gebracht. Es ist das erklärte
Ziel von Bund und Ländern, den Anteil von Professorinnen von derzeit 10 % auf 20 % im Jahr
2005 zu steigern (vgl. Tz. 50).

Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung hat im Oktober
2000 den Bericht „Frauen in der Wissenschaft - Entwicklung und Perspektiven auf dem Weg
zur Chancengleichheit“ beschlossen, der wichtige Eckpunkte für die zukünftige Entwicklung
markiert. Das neue Bund-Länder-Programm „Chancengleichheit für Frauen in Forschung und
Lehre“ konzentriert sich auf Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils an den Professuren
und auf die Promotionsförderung von Frauen in Fachbereichen, in denen sie bislang unterre-
präsentiert sind.

Unterstützung von Existenzgründungen durch Frauen

280.   Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der Frauen an Unterneh-
mensgründungen zu erhöhen und Frauen beim Weg in die Selbstständigkeit zu ermutigen und
zu unterstützen. Unter dem Titel „Mehr Power für Gründerinnen“ wird derzeit ein neuer Förder-
schwerpunkt aufgebaut, mit dem Ziel, für Frauen das Klima, Existenzgründungen vorzuneh-
men, zu verbessern.

Die Deutsche Ausgleichsbank hat als Förderbank des Bundes im Mai 1999 ein neues Darle-
hensprogramm „Startgeld“ aufgelegt, das vor allem auf die Bedürfnisse bei kleineren Gründun-
gen ausgerichtet ist. Durch dieses Programm haben sich die Chancen für Frauen, ein Grün-
dungsdarlehen zu bekommen, deutlich verbessert. Der Frauenanteil beim „Startgeld“ liegt mit
37 % deutlich über dem Anteil von rund 22 % bei anderen Förderprogrammen.
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In den nächsten Jahren suchen ca. 300 000 erfolgreiche mittelständische Unternehmen einen
Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Davon betroffen sind vier Millionen Arbeitsplätze. Um die
Unternehmensnachfolge als spezifische Form der Existenzgründung stärker als bisher auch für
Frauen zu erschließen, hat sich die Bundesregierung von 1998 bis 2001 an der Gemein-
schaftsinitiative CHANGE/CHANCE zur Förderung des Generationenwechsels in kleinen und
mittelständischen Unternehmen beteiligt, die vom Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT),
vom Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und der Deutschen Ausgleichsbank
(DtA) zur Förderung und Unterstützung des Generationenwechsels in Unternehmen initiiert
wurde. Ziel dieser Beteiligung war es, im Sinne des Gender Mainstreaming die Erfahrungen
und das Know-how der frauenspezifischen Beratungseinrichtungen für Unternehmerinnen und
Existenzgründerinnen mit dem Fach- und Sachwissen von Kammern, Verbänden und Banken
im Sinne eines bedarfs- und zielgruppenorientierten Angebotes auf regionaler Ebene zusam-
men zu führen.

Unter dem Titel „Gender-Aspekte in der Existenzgründung“ hat die Bundesregierung eine drei-
teilige Expertise in Auftrag gegeben. Hintergrund dieser Maßnahme ist die Konzentration der
Gründungsforschung und der Gründungsförderung auf technologieorientierte bzw. gewerbliche
schnell wachsende Unternehmen mit der Perspektive der Schaffung von Arbeitsplätzen und
Exportgütern. Weitgehend unberücksichtigt bleibt dabei oft die Tatsache, dass
Existenzgründungen in der Regel als Klein- und Kleinstunternehmen erfolgen mit dem vorran-
gen Ziel der Schaffung eines eigenen Arbeitsplatzes und der individuellen Erwerbsgestaltung,
der Erwirtschaftung eines Beitrags zum Einkommen des Privat- / Familienhaushalts und der
Eröffnung neuer Zukunftsperspektiven für den Haushalt bzw. die Familie. Die o. a. Expertise
soll aussagekräftige Daten über die Existenzgründung von Frauen liefern.

Kompetenzzentrum Chancengleichheit

281.   Zur Beseitigung der noch ungleichen Chancen von Frauen und Männern auf dem Ar-
beitsmarkt fördert die Bundesregierung die Einrichtung eines Kompetenzzentrums für Chan-
cengleichheitspolitik in der Arbeits- und Dienstleistungsgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Es
soll dazu beitragen, Chancengleichheitspolitik zu einer integrierten Strategie aktueller Struk-
tur- und Arbeitsmarktpolitik zu machen und als Unterstützungs- und Entwicklungsagentur für
diejenigen zur Verfügung stehen, die Gleichstellungspolitik in Betrieben, Regionen und Ge-
meinden umsetzen wollen.

Gleichstellung von Frauen mit Behinderungen

282.   Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, die Benachteiligungen von behinderten Frauen
abzubauen und ihre Integration in die Gesellschaft zu fördern. Mit dem SGB IX wurden die
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Rechtsvorschriften zur Rehabilitation und Eingliederung behinderter Menschen weiterentwickelt
und im Sozialgesetzbuch als eigenes Buch zusammengefasst. Damit sind zum 1. Juli 2001
neue Regelungen in Kraft getreten, die in wesentlichen Teilen das Ziel verfolgen, die Situation
von Frauen mit Behinderung deutlich zu verbessern. Da behinderte Frauen häufiger arbeitslos
sind und seltener an Rehabilitationsmaßnahmen teilnehmen, müssen geschlechtstypische Be-
lastungssituationen behinderter und von Behinderung bedrohter Frauen abgefangen werden,
indem ihre besonderen Bedürfnisse und Probleme Berücksichtigung finden. Folgende Neure-
gelungen kommen vor allem behinderten Frauen zugute:
- Bei allen Einzelregelungen zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen ist der

Grundsatz zu berücksichtigen, dass den besonderen Bedürfnissen behinderter und von Be-
hinderung bedrohter Frauen bei der Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtig-
ten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft Rechnung zu tragen ist.

- Die Interessenvertretungen behinderter Frauen erhalten wichtige Beteiligungsrechte.
- Bei ambulanten und teilstationären Leistungen werden soweit erforderlich familienentla-

stende und -unterstützende Dienste einbezogen.
- In den Verträgen der Rehabilitationsträger mit Rehabilitationsdiensten und -einrichtungen

über die Leistungserbringung sind Regelungen über die Beschäftigung eines angemesse-
nen Anteils behinderter Frauen vorzusehen.

- Das Fachpersonal der gemeinsamen Servicestellen ist mit einem angemessenen Anteil von
schwerbehinderten Frauen zu besetzen.

- Behinderten Frauen sind gleiche Chancen im Erwerbsleben zu sichern, insbesondere durch
beruflich zielgerechte, wohnortnahe und auch in Teilzeit nutzbare Angebote.

- Behinderte Frauen und Mädchen erhalten einen Anspruch auf Übungen zur Stärkung des
Selbstbewusstseins im Rahmen des Rehabilitationssports als ergänzende Leistung.

- Anspruch auf erhöhtes Übergangsgeld besteht künftig auch, wenn Berechtigte ein nicht be-
hindertes Kind über 18 Jahre haben.

- Soweit die Mitnahme von Kindern an den Rehabilitationsort erforderlich ist, werden auch de-
ren Reisekosten vom zuständigen Rehabilitationsträger übernommen.

- Ein Anspruch auf Haushaltshilfe besteht auch dann, wenn ein im Haushalt lebendes behin-
dertes Kind älter als 12 Jahre ist.

- Ein Anspruch auf Kinderarbeitslosengeld oder Kinderkrankengeld ist auch dann gegeben,
wenn das erkrankte behinderte Kind älter als 12 Jahre ist, und zwar für bis zu 10 Tage für
Verheiratete bzw. 20 Tage für allein Erziehende.

- Arbeitgeber haben bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen für die Erfüllung der
Pflichtquote Frauen besonders zu berücksichtigen.

Die Bundesregierung unterstützt und fördert das Projekt "Bundesorganisationsstelle behinderte
Frauen", in dessen Rahmen der Handlungsbedarf in den verschiedenen Lebensbereichen be-
hinderter Frauen analysiert und Handlungsvorschläge erarbeitet werden.
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Gesundheit von Frauen

283.   Die Bundesregierung hat im Mai 2001 erstmals einen Bericht zur gesundheitlichen Situa-
tion von Frauen in Deutschland vorgelegt. Er untersucht die speziellen Gesundheitsprobleme
und Handlungschancen von Frauen im Zusammenhang mit der weiblichen Lebens- und Ar-
beitsweise. Der Bericht macht deutlich, dass Männer und Frauen sich hinsichtlich ihrer Krank-
heiten und gesundheitlichen Einschränkungen, ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen, die Ge-
sundheit und Krankheit beeinflussen, ihres Umgangs mit gesundheitlichen Belastungen sowie
in der Inanspruchnahme von gesundheitlichen Versorgungsleistungen unterscheiden. Es gibt
deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede bei Ursachen, Verlauf, Ausprägung und Sym-
ptomen von Krankheiten. Der Bericht zeigt Perspektiven zu einer frauenfreundlichen Gesund-
heitspolitik und Gesundheitsversorgung auf. Er ist daher eine wichtige Grundlage für neue Pro-
gramme und Aktionen im Gesundheitswesen und in Wissenschaft und Politik, um den Gender
Mainstreaming-Ansatz zu implementieren.

Die Ergebnisse des Berichts zeigen, dass die Förderung, der Erhalt und die Wiederherstellung
der Gesundheit von Frauen nicht nur ein Thema der Gesundheitspolitik ist, sondern im Sinne
des modernen WHO-Konzeptes zur Gesundheit auch ein Thema der Gleichstellungs- und Ge-
sellschaftspolitik. Gewalterfahrungen, Doppelbelastung durch Familie und Beruf ohne ausrei-
chende partnerschaftliche Unterstützung sowie soziale Ausgrenzung von Frauen spielen als
gesundheitsbelastende Faktoren eine wichtige Rolle. Es ist das Ziel der Bundesregierung, die-
se besonderen Belastungssituationen von Frauen abzubauen. Auf diese Weise werden die Le-
bensverhältnisse von Frauen verbessert und letztlich Gesundheitsrisiken vermindert. Die Um-
setzung des Gender Mainstreaming im Gesundheitswesen setzt die Zusammenarbeit möglichst
aller Verantwortlichen aus den Bereichen Politik, Leistungsträger, Leistungserbringer, Verbän-
de, Selbsthilfe, Wissenschaft voraus. Die Bundesregierung fördert deshalb Projekte zur Ver-
netzung frauenspezifischer Ansätze in der Gesundheitsberatung und -versorgung. Seit Dezem-
ber 2001 wird der Aufbau einer Koordinierungsstelle „Frauengesundheit“ gefördert mit dem
Ziel, im Rahmen eines dreijährigen Projektes einerseits den Implementierungsprozess des
Gender Mainstreaming im Gesundheitswesen anzustoßen und andererseits durch Vernetzung
eine Förderung der autonomen Frauengesundheitsstrukturen zu bewirken. Durch Beteiligung
an dem EU-Projekt Women’s Health Network wird auch eine transnationale Vernetzung sicher-
gestellt.

Mit der Förderung der Modernisierung und Sanierung der Einrichtungen des Müttergenesungs-
werkes trägt die Bundesregierung dazu bei, eines der wichtigsten frauenspezifischen Gesund-
heitsangebote in Deutschland sicherzustellen. In den Müttergenesungseinrichtungen sind so-
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wohl die ärztlichen Leistungen als auch das psychologische und sozialtherapeutische Angebot
auf die besonderen Belange und typischen Erkrankungen von Frauen eingestellt.

Menschenrechte von Frauen

284.   Die Menschenrechte von Frauen werden heute als unveräußerlicher und integraler Be-
standteil der allgemeinen Menschenrechte anerkannt. Zur Überprüfung ihrer Wahrung sind
wirksamere Kontrollverfahren erforderlich. Das Fakultativprotokoll vom 6. Oktober 1999 zum
Übereinkommen vom 18. Dezember 1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau (CEDAW), das am 22. Dezember 2000 völkerrechtlich in Kraft getreten ist, enthält mit ei-
nem Beschwerde- und Untersuchungsverfahren jetzt solche Kontrollmechanismen. Die Bun-
desregierung hat sich an den Verhandlungen zu diesem Fakultativprotokoll konstruktiv beteiligt
und im Rahmen ihrer EU-Präsidentschaft sowie ihres Vorsitzes in der Frauenrechtskommission
Anfang 1999 maßgeblich an deren erfolgreichem Abschluss mitgewirkt. Sie gehörte am
16. Dezember 1999 zu den Erstunterzeichnern dieses Fakultativprotokolls. Die Bundesregie-
rung hat das Fakultativprotokoll am 15. Januar 2002 ratifiziert.

Eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung stellt der Frauenhandel dar. Zur Bekämpfung
des Frauenhandels hat die Bundesregierung eine bundesweite Arbeitsgruppe eingerichtet, in
der neben den fachlich betroffenen Bundes- und Landesministerien auch die Fachberatungs-
stellen der Nichtregierungsorganisationen vertreten sind. Die Arbeitsgruppe hat insbesondere
das Konzept eines speziellen Zeuginnenschutzes erarbeitet sowie Verbesserungen im behörd-
lichen Umgang mit betroffenen Frauen erreicht. Bei den Vereinten Nationen wurde eine Kon-
vention zur Bekämpfung der internationalen organisierten Kriminalität und - in deren Rahmen -
ein Zusatzprotokoll zu Menschenhandel, insbesondere Frauen- und Kinderhandel, erarbeitet.
Konvention und Zusatzprotokoll wurden von der Bundesregierung im Dezember 2000 gezeich-
net.

Aktionsplan der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen

285.   Im Dezember 1999 verabschiedete die Bundesregierung mit ihrem Aktionsplan erstmals
ein umfassendes Gesamtkonzept zur Bekämpfung der leider immer noch alltäglichen Gewalt
gegen Frauen. Zu den Schwerpunkten des Aktionsplanes gehören die Prävention, ferner ge-
setzgeberische Maßnahmen, die Vernetzung von Hilfsangeboten, die Kooperation zwischen
staatlichen Institutionen und nichtstaatlichen Hilfsangeboten, die Täterarbeit sowie Sensibilisie-
rungsmaßnahmen für Fachleute und die allgemeine Öffentlichkeit.

Zur Steuerung der bundesweiten Umsetzung des Aktionsplans hat das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet, in der ne-
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ben den fachlich betroffenen Bundes- und Landesministerien auch die Frauenhäuser und Not-
rufe, die kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, die Interventionsprojekte und
der Deutsche Juristinnenbund vertreten sind.

Mehrere Bundesländer haben den Bundesaktionsplan durch entsprechende Landesaktionsplä-
ne ergänzt.

Die im Aktionsplan angekündigten Maßnahmen der Bundesregierung sind zwischenzeitlich auf
den Weg gebracht worden. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört das zivilrechtliche Gewalt-
schutzgesetz, das am 1. Januar 2002 in Kraft getreten ist. In ihm ist der Grundsatz verankert:
„Der Schläger geht, das Opfer bleibt“. Das Opfer kann außer der Zuweisung der Wohnung
auch Schutzanordnungen beantragen, z. B. Betretungs-, Näherungs-, Aufenthalts- und Kon-
taktverbote. Mehrere Bundesländer haben ihre Polizeigesetze so geändert, dass zwischen ei-
ner polizeilichen Wegweisung des Täters und der gerichtlichen Wohnungszuweisung keine
Schutzlücke entsteht.

4. Jugendpolitik

Ziele und Aufgaben

286.   Angesichts des gesellschaftlichen Wandels in allen Lebensbereichen hat sich die Lage
der Kinder und Jugendlichen in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Diesen Wandel für
und mit den jungen Menschen gemeinsam zu gestalten, ist Aufgabe der Jugendpolitik. Hier
geht es vor allem darum, junge Menschen in ihrer Entfaltung zu fördern und sie bei ihrer Le-
bensplanung zu unterstützen. Es geht aber auch darum, zu fordern, eigenverantwortlich und
selbstbewusst die Zukunft zu gestalten, sich bestmöglichst zu qualifizieren, sich einzumischen,
mitzureden und sich für die Demokratie zu engagieren. Von der Politik erwarten junge Men-
schen aktive Teilhabe und Mitwirkung bei Lösungen und Antworten.

In den vergangenen drei Jahren hat die Bundesregierung in der Kinder- und Jugendpolitik
wichtige Reformvorhaben auf den Weg gebracht und umgesetzt. Den jugendpolitischen
Schwerpunkt wird sie weiter verstärken. Sichtbarer Ausdruck dieser Verstärkung ist das im
Oktober 2001 beschlossene Jugendpolitische Programm der Bundesregierung „Chancen im
Wandel“, mit dem Jugendpolitik noch stärker als bisher als Querschnittspolitik verankert wird.
Unterschiedliche Leistungen und Ressourcen für Jugendliche werden im Rahmen einer ge-
meinsamen Strategie gebündelt und neue Handlungsansätze durch eine stärkere Vernetzung
der unterschiedlichen Akteure entwickelt. Im Rahmen des Regierungsprogramms zur Jugend-
politik hat die Bundesregierung einen Schwerpunkt bei der Stärkung von Partizipationsmöglich-
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keiten gesetzt und hat zu diesem Zweck im Herbst 2001 die „Bundesinitiative Beteiligungsbe-
wegung“ unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzlers gestartet.

Kinder- und Jugendpolitik muss dazu beitragen, jungen Menschen das Hineinwachsen in eine
offene, plurale Gesellschaft in einer immer komplizierter werdenden Welt zu erleichtern. Jeder
junge Mensch hat ein Recht darauf, dass seine Entwicklung und Erziehung zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Nach dem Grundge-
setz ist Kinder- und Jugendhilfe vor allem Aufgabe von Ländern und Gemeinden; die Gesetz-
gebungskompetenz liegt beim Bund. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Trägern der
freien und der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe gewährleistet, dass religiös, weltanschaulich
und fachlich unterschiedliche  Einrichtungen, Dienste und Angebote entstehen bzw. bewahrt
bleiben.

Kinder- und Jugendförderung

287.   Der Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) ist das zentrale Förderinstrument des
Bundes, um jungen Menschen individuelle und soziale Entwicklungschancen zu eröffnen und
ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. Für die Förderung stehen im Rahmen des Kinder-
und Jugendplans des Bundes im Haushaltsjahr 2001  224 Mio. DM (114,5 Mio. Euro) zur Ver-
fügung.

Die Richtlinien zum Kinder- und Jugendplan sind zum 1. Januar 2001 neu gefasst und jugend-
politischen Schwerpunkten angepasst worden. Ziele sind hierbei auch die Verpflichtung zur
Qualitätsentwicklung und Qualitätssteigerung, Verbesserung der Effizienz sowie Reduzierung
des Verwaltungsaufwandes. Mit der Aufnahme neuer Förderziele wie z. B. „Stärkung  im Um-
gang mit Medien“ oder „Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten“
sind neue Schwerpunkte berücksichtigt worden. Wesentliche übergreifende jugendpolitische
Anliegen (z. B. Gleichstellung, soziale Brennpunkte, Jugendliche mit Behinderungen) wurden
als Querschnittsaufgabe verankert.

Für die Bundesregierung hat die Gleichstellung von Mädchen und Jungen, jungen Frauen und
jungen Männern eine hohe Priorität. Deshalb wirkt sie mit zahlreichen Maßnahmen auf die Ver-
änderung traditioneller Rollenbilder, die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die
Überwindung bestehender geschlechtsspezifischer Nachteile hin. Der Bundesregierung ist es
insbesondere wichtig, dass der Gender Mainstreaming-Ansatz in allen jugendpolitischen Pro-
grammen und Handlungsfeldern umgesetzt wird. Denn gerade in der Kinder- und Jugendzeit
werden nachhaltig Bewusstsein und gesellschaftliche Haltungen geprägt. In den neuen Richtli-
nien zum Kinder- und Jugendplan des Bundes hat die Bundesregierung bereits Gender Main-
streaming als durchgängiges Leitprinzip verankert. Gemeinsam mit den Trägern wird die Bun-
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desregierung jetzt Instrumente entwickeln und Strukturen verändern, um mit dieser Strategie
der Gleichstellung von Mädchen und Jungen, jungen Frauen und jungen Männern in allen ju-
gendpolitischen Bereichen zum Durchbruch zu verhelfen.

Arbeitsmarktpolitik

288.   Jungen Menschen Zukunftsperspektiven zu eröffnen, bedeutet in erster Linie, ihre Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit hat da-
her oberste Priorität. Deshalb wurde 1999 das Sofortprogramm der Bundesregierung zum Ab-
bau der Jugendarbeitslosigkeit gestartet, um junge Menschen so schnell wie möglich in Ausbil-
dung und Beschäftigung zu bringen (vgl. Tz. 41).

Bildung

289.   Bildung und Ausbildung sind nicht nur der Schlüssel zum Arbeitsmarkt und die beste
Vorbeugung gegen Arbeitslosigkeit, sondern tragen auch ganz maßgeblich zur Sinngebung
und zu einem erfüllten persönlichen und gesellschaftlichen Leben bei. Daher hat die Bundesre-
gierung der Bildung und Ausbildung nach Jahren der Stagnation wieder den Stellenwert einge-
räumt, der für die individuellen Entwicklungschancen der jungen Generation und für die Konkur-
renzfähigkeit Deutschlands als Innovationsstandort im globalen Wettbewerb erforderlich ist. So
wurden u. a. trotz notwendiger Haushaltskonsolidierung mit dem Haushalt 2001 die Ausgaben
für Bildung und Forschung wiederum kräftig erhöht. Durch die Reform der Ausbildungsförde-
rung erhalten mehr als 80 000 junge Menschen zusätzlich wieder Anspruch auf BAföG. Der
Bundesregierung kommt es auch darauf an, neben der Erhöhung der finanziellen Fördermittel
den Bildungs- und Ausbildungsbereich durch inhaltliche und strukturelle Reformen an die Erfor-
dernisse der modernen Zukunftsgesellschaft anzupassen. Leistung und Kreativität junger Men-
schen sollen gefördert, Chancengerechtigkeit in der Bildung gesichert und das Prinzip des le-
benslangen Lernens verankert werden. Zu bildungsbereichsübergreifenden Querschnittsthe-
men geschieht dies im Forum Bildung. Die im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbe-
werbsfähigkeit gemeinsam mit den Sozialpartnern beschlossenen Grundsätze und Leitlinien zur
Modernisierung der Berufsausbildung und der Förderung benachteiligter Jugendlicher flankie-
ren den bildungspolitischen Modernisierungs- und Reformkurs der Bundesregierung. Ziel ist
dabei auch die Einbeziehung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

290.   In der Informations- und Wissensgesellschaft kommt der Fähigkeit zur Nutzung der In-
formations- und Kommunikationstechnologien für junge Menschen entscheidende Bedeutung
zu. Das Thema der Informationstechnologien und Bildung ist eines der entscheidenden Zu-
kunftsthemen. Deshalb ist die Sicherstellung der Chancengerechtigkeit in der Bildung und
durch Bildung unverzichtbar. Sie ist der Schlüssel zu einer sozial gerechten, wirtschaftlich er-
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folgreichen und kulturell vielfältigen Zukunftsgesellschaft. Die Bundesregierung hat die zentrale
Rolle der Informations- und Kommunikationstechnologien für die Bildung und Ausbildung junger
Menschen in dem Programm „Innovation und Arbeitsplätze in der Informationsgesellschaft des
21. Jahrhunderts“, in der „Offensive zum Abbau des IT-Fachkräftemangels“ und in zahlreichen
anderen Maßnahmen im Rahmen des Handlungskonzeptes „Anschluss statt Ausschluss - IT in
der Bildung“ hervorgehoben. Hierbei geht es in besonderem Maße nicht nur darum, die neuen
Technologien technisch zu beherrschen, sondern auch die Fähigkeit zu erwerben, kompetent
mit der Vielzahl von Informationen und Themen umzugehen. Die Bundesregierung setzt daher
erhebliche Mittel für vielfältige Maßnahmen zur Integration der neuen Medien in die schulische,
berufliche und akademische Aus- und Weiterbildung sowie für komplementäre Maßnahmen zur
Vermittlung von Medienkompetenz ein.

Soziale Integration

291.   Die Bundesregierung fördert die soziale Integration von Kindern und Jugendlichen mit
gezielten Hilfen. Dabei ist es wichtig, Ansätze in verschiedenen Politikbereichen wie z. B. der
Städtebauförderung, der Schulpolitik in den Ländern sowie der Kinder- und Jugendpolitik in den
Kommunen örtlich und regional sinnvoll miteinander zu verknüpfen und auf diese Weise die
Wirkung der eingesetzten Mittel zu steigern. Die Beherrschung der deutschen Sprache ist
Schlüssel für die Integration und gesellschaftliche und politische Partizipation zugewanderter
Jugendlicher. Die Bundesregierung hat die Grundzüge eines gruppenübergreifenden Gesamt-
konzepts für ein neues System der Sprachförderung erarbeitet, das seinen Niederschlag in den
Bestimmungen des Entwurfs eines Zuwanderungsgesetzes gefunden hat. Damit wird allen jun-
gen Zuwanderinnen und Zuwanderern mit einem dauerhaften Bleiberecht, unabhängig von ih-
rem Status oder von Berechtigungen durch Vorbeschäftigungszeiten, eine Förderung ermög-
licht.

Mit der Programmplattform „Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brenn-
punkten“ (E&C) hat die Bundesregierung einen neuen Schwerpunkt gesetzt, um jungen Men-
schen aus benachteiligten Sozialräumen günstigere Bedingungen für ihre Entwicklung und
bessere Chancen für ihre Zukunft zu eröffnen. Mit dem Programm wird erstmals die Jugend-
hilfe mit der Sozial-, Arbeitsmarkt- und Wohnungsbaupolitik verbunden und die Zusammenar-
beit mit anderen Trägern der Jugendarbeit gefördert. Die Lebensbedingungen von Kindern und
Jugendlichen sollen dadurch wirkungsvoller als bisher verbessert werden.

Partizipation

292.   Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen und politischen Pro-
zessen hat für die Integration junger Menschen in die Gesellschaft, für den Ausbau der Demo-
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kratie und die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zentrale Bedeutung. Neben der Erpro-
bung neuer Beteiligungsformen durch eine bundesweite Beteiligungsbewegung hat die Bundes-
regierung auch deutliche Akzente für eine aktive Beteiligung junger Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer bei der Reform des Betriebsverfassungsgesetzes gesetzt. Im Rahmen der gemein-
samen Bildungsplanung von Bund und Ländern sieht die Bundesregierung eine wichtige Auf-
gabe darin, die Weiterentwicklung der Mitwirkung an Schulen zu befördern. Die große Bereit-
schaft junger Menschen zum Engagement zeigt sich auch in der anhaltend hohen Nachfrage
nach Freiwilligendiensten. Die Schaffung von Möglichkeiten des freiwilligen Engagements, bei-
spielsweise im Kulturbereich und im Sport, sowie der Ausbau des Europäischen Freiwilligen-
dienstes sind jugendpolitische Ziele der Bundesregierung.

Rechte der Kinder

293.   Das kinderpolitische Handeln der Bundesregierung folgt der Überzeugung, dass Kinder
Träger eigener Rechte sind, die es mit Blick auf die Würde des Kindes auf allen Ebenen zu
achten gilt. Die Bundesregierung orientiert sich dabei an der UN-Konvention über die Rechte
des Kindes. Entsprechend sind die ganzheitliche Förderung der Kinder, die Beteiligung der
Kinder an Entscheidungen, die ihre Belange betreffen (Partizipation), und der Schutz von Kin-
dern gleichrangige Ziele einer umfassenden, querschnittlich angelegten Kinderpolitik der Bun-
desregierung. Seit ihrem Amtsantritt hat die Bundesregierung die Kinderrechte deutlich ge-
stärkt. Das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung und die das Gesetz begleitende
Kampagne "Mehr Respekt vor Kindern" zeigen, dass die Bundesregierung Kinder als eigen-
ständige, unverletzliche Persönlichkeiten ernst nimmt und alles daran setzt, die Bedingungen
für das Aufwachsen der jungen Generation zu verbessern. Die Durchsetzung der Kinderrechte
erfordert auch eine verstärkte Kooperation auf internationaler Ebene.

Bekämpfung von Rechtsextremismus

294.   Fremdenfeindlichkeit ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, doch sind es vielfach Ju-
gendliche, insbesondere junge Männer, die Gewalt ausüben. Mangelnde berufliche Perspekti-
ven, diffuse Zukunftsängste, Orientierungslosigkeit, materielle Not, aber auch familiäre Proble-
me werden als häufigste Ursachen genannt. Rechtsextremismus fällt immer dort auf fruchtba-
ren Boden, wo sich Jugendliche benachteiligt fühlen oder benachteiligt sind.
Mit dem Aktionsprogramm „Jugend für Toleranz und Demokratie - gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ setzt die Bundesregierung ein deutliches Zeichen für
die Ächtung von Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus. Ziel des Programms ist es, das
demokratische Verhalten und zivile Engagement von Jugendlichen zu stärken und Toleranz
und Weltoffenheit zu fördern. Das Aktionsprogramm ist eingebettet in das bundesweite „Bünd-
nis für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt“ und ergänzt übergreifend
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die Vielzahl an Fördermaßnahmen gegen Gewalt im Rahmen der politischen Bildungsarbeit
und der Gewaltprävention im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit.

Internationale Politik

295.   Aufgrund der geographischen Lage im Zentrum Europas werden die Folgen der Globali-
sierung sowie der Vertiefung und Erweiterung der EU in Deutschland besonders spürbar. Sie
betreffen die jungen Menschen in allen Lebensbereichen: in der Schule, der Ausbildung, im Be-
ruf und in der Freizeit. Jugendliche müssen für Europa "fit werden". Durch grenzüberschreiten-
de Austauschprogramme erwerben sie zugleich Fähigkeiten und Kompetenzen, mit denen eine
Grundlage für einen aktiven Beitrag der Jugendlichen zum Aufbau eines toleranten und demo-
kratischen Europas, zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und zur Ach-
tung der Menschenrechte geschaffen wird. Der erfolgreiche Ausbau Europas kann nicht ohne
die Beteiligung und den Elan der Jugendlichen vonstatten gehen. Deshalb hat die Bundesregie-
rung die Europäische Kommission bei der Erarbeitung eines Weißbuches zur Jugendpolitik,
das im Herbst vorgelegt worden ist, unterstützt. Auch das EU-Aktionsprogramm JUGEND wird
wesentlich zur Entwicklung eines europäischen Bewusstseins und Zusammengehörigkeitsge-
fühls der jungen Generation beitragen.

Neue Impulse und Initiativen hat die Bundesregierung in der jugendpolitischen Zusammenarbeit
mit Mittel- und Osteuropa, im Ostseeraum und mit Israel auf den Weg gebracht. Die Mittel für
das Deutsch-Polnische Jugendwerk wurden aufgestockt und das Tätigkeitsfeld des Koordinie-
rungszentrums für den deutsch-tschechischen Jugendaustausch TANDEM wurde ausgeweitet.
Das Ostseesekretariat für Jugendangelegenheiten in Kiel hat seine Aktivitäten erweitert. Auf-
grund der Verdoppelung der Mittel konnten eine Koordinierungsstelle für den deutsch-
israelischen Jugendaustausch in der Lutherstadt Wittenberg eingerichtet und neue Möglichkei-
ten der Information und Beratung geschaffen werden; ferner können zusätzliche neue Projekte
und Initiativen gefördert werden. Die internationale Jugendarbeit wird jetzt stärker zielgruppen-
spezifisch ausgerichtet. Es werden verstärkt Benachteiligte berücksichtigt und Maßnahmen mit
der Arbeitswelt junger Menschen verknüpft. Mit der Einbeziehung von Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund sind positive Auswirkungen auf deren Integration in unsere Gesellschaft zu er-
warten.
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XI. Ausländerbeschäftigung, Integration ausländischer Arbeitnehmer,
Zuwanderung, Bekämpfung von Rechtsextremismus und Gewalt

1. Arbeitsmarktentwicklung

296.   Ende 2001 lebten in Deutschland 7,3 Mio. Ausländer, davon waren 54,0 % Männer.
1,3 Mio. (17,7 %) der in Deutschland lebenden Ausländer waren unter 16 Jahre alt. Ca. 25,5 %
der in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Ausländer kamen aus der Europäischen
Union.

Der Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung betrug im Jahr 2000  8,9 % und ist damit
seit Jahren relativ konstant. Mit 4,0 Mio. (55 %) Personen stammte die überwiegende Mehrheit
der Ausländer aus den früheren Anwerbeländern Griechenland, Italien, dem ehemaligen Jugo-
slawien, Marokko, Portugal, Spanien, Tunesien und der Türkei. Zum Ende des Jahres 1999
hielten sich ca. 1,3 Mio. Flüchtlinge in Deutschland auf.

51 % aller Ausländer leben mittlerweile seit mehr als 10 Jahren in der Bundesrepublik
Deutschland. Von den Ausländern, die länger als 10 Jahre in Deutschland leben, stellen die
türkischen Staatsangehörigen die größte Gruppe mit 2,0 Mio. Personen (27,4 % aller Auslän-
der), gefolgt von den Jugoslawen (9,0 %) und den Italienern (8,5 %). 97 % der 1999 in
Deutschland lebenden Ausländer lebten in den alten Ländern. Besonders hoch ist der Auslän-
deranteil in den Stadtstaaten Hamburg (19,2 %) und Berlin (14,3 %), danach folgt Hessen mit
14,0 %.

Im Juni 2000 waren 1,96 Mio. Ausländer sozialversicherungspflichtig beschäftigt, wobei ledig-
lich 40 000 in den fünf neuen Bundesländern arbeiteten. Der Anteil an den Gesamtbeschäftig-
ten betrug in den alten Ländern 8,4 % und in den neuen Ländern 0,8 %. Von den im Juni 2000
beschäftigten Ausländern waren 34,6 % Frauen.

Entsprechend ihrem Anteil an der ausländischen Wohnbevölkerung stellten die Türken die
größte Gruppe der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 28 %, gefolgt von den Nach-
folgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens (10,6 %) und Italien (10,6 %). 32,9 % der sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigten Ausländer kamen aus Ländern der Europäischen Union.

Trotz der Teilnahme der Ausländer an der positiven Beschäftigungsentwicklung der letzten Jah-
re sind Ausländer nach wie vor überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen. Einhergehend
mit dem Sinken der allgemeinen Arbeitslosigkeit von rd. 4,3 Mio. Personen im Jahr 1997 auf
3,85 Mio. im Jahr 2001 nahm auch die Arbeitslosigkeit der Ausländer ab. So verringerte sich
die durchschnittliche Arbeitslosigkeit bei Ausländern von 550 000 im Jahr 1997 auf 465 000 im
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Jahr 2001. Dennoch lag die durchschnittliche Arbeitslosenquote der Ausländer im Jahr 2001
mit 17,4 % weiterhin höher als die aller Arbeitslosen (10,3 % bezogen auf die abhängig Be-
schäftigten).

Hauptursache der anhaltend hohen Ausländerarbeitslosigkeit ist die gegenüber Deutschen we-
sentlich ungünstigere Qualifikationsstruktur ausländischer Arbeitnehmer. Nach der letzten Ar-
beitsmarktstrukturanalyse hatten von den Ende September 2000 in den alten Ländern arbeits-
los gemeldeten Ausländern 78,3 % keine abgeschlossene Berufsausbildung (bei den Deut-
schen waren es 39,7 %).

297.   Mit dem Arbeitsförderungs-Reformgesetz vom 24. März 1997 wurden u. a. die Regelun-
gen zur Beschäftigung von Ausländern, insbesondere zum Arbeitsmarktzugang zum 1. Januar
1998 geändert. Ziele dieser Reform des Arbeitsgenehmigungsrechts waren eine weitere Annä-
herung der Rechtsstellung schon lange in Deutschland lebender Drittstaatsangehöriger an die
von EU-Staatsangehörigen und zudem eine Verbesserung der Steuerungsfunktion der Arbeits-
genehmigung für neueinreisende Ausländer.

Ausländer benötigen für die Ausübung einer Beschäftigung in Deutschland grundsätzlich eine
Arbeitsgenehmigung (§ 284 Abs. 1 Satz 1 SGB III). Befreit von dieser Pflicht sind Ausländer,
denen nach Gemeinschaftsrecht Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union und Freizü-
gigkeit nach dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum zu gewähren ist. Mit der
o. g. Neuregelung des Arbeitsgenehmigungsrechts wurde die Befreiung von der Arbeitsgeneh-
migungspflicht auf alle (Nicht-EU-)Ausländer mit unbefristetem Aufenthaltsrecht erweitert.

Die Arbeitsgenehmigung - dieser Oberbegriff und eine neue Terminologie wurden in Anlehnung
an das Ausländergesetz ebenfalls neu eingeführt - existiert in Form einer Arbeitsberechtigung
oder als Arbeitserlaubnis. Auf die Erteilung der unbefristeten und ohne Beschränkungen gülti-
gen Arbeitsberechtigung besteht ein von der Arbeitsmarktlage unabhängiger Rechtsanspruch.
Voraussetzung für die Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis bzw. Aufenthaltsbefugnis ist, dass sie
entweder 5 Jahre rechtmäßig eine versicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt haben oder
sich seit 6 Jahren ununterbrochen im Inland aufhalten oder sie können aufgrund des Verord-
nungsrechtes anspruchsberechtigt sein.

Die Arbeitserlaubnis kann dagegen befristet erteilt und mit beruflichen, betrieblichen und regio-
nalen Beschränkungen versehen werden. Bei der Entscheidung über die Arbeitserlaubnis ha-
ben die Arbeitsämter eine Abwägung zwischen den Beschäftigungsinteressen der bevorrech-
tigten deutschen Arbeitnehmer und ihnen gleichgestellten Ausländern einerseits und den Be-
langen der nicht bevorrechtigten Ausländer andererseits vorzunehmen. Mit der Reform von
1997 erfolgte auch eine Präzisierung der Prüfung des Arbeitsmarktvorrangs mit dem Ziel, ne-
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ben der einzelfallbezogenen Betrachtung auch Aspekte der sektoralen und regionalen Ent-
wicklung des Arbeitsmarktes einzubeziehen.

Im Jahre 1998 erfuhr das Arbeitsgenehmigungsrecht mit der Überführung und teilweisen Ände-
rung der bisherigen Arbeitserlaubnisverordnung in die jetzige Arbeitsgenehmigungsverordnung
und Änderungen der Anwerbestoppausnahmeverordnung weitere Neuerungen. Darin enthalten
waren wichtige Erleichterungen des Fach- und Führungskräfteaustausches bei international tä-
tigen Unternehmen. Damit wurden für die internationale Firmenkooperation wichtige Regelun-
gen getroffen.

Mit der am 15. Dezember 2000 in Kraft getretenen Ersten Verordnung zur Änderung der Ar-
beitsgenehmigungsverordnung wurden Wartezeiten für Ehegatten ausländischer Arbeitnehmer
verkürzt bzw. abgeschafft. Denn für bestimmte Personengruppen hängt die Erteilung der Ar-
beitserlaubnis zudem zunächst davon ab, dass sie sich eine bestimmte Zeit im Bundesgebiet
aufgehalten haben. Diese Wartefrist beträgt für den erstmaligen Zugang der Ehegatten und
Kinder von Ausländern mit befristetem Aufenthaltsrecht nunmehr ein Jahr (vor der Änderung
der Arbeitsgenehmigungsverordnung waren es vier Jahre). Ehegatten und Kinder von Auslän-
dern mit verfestigtem Aufenthaltsstatus können eine Arbeitserlaubnis ohne Wartezeit erhalten.

Durch die Änderungen beim Ehegattenaufenthalt nach § 19 Ausländergesetz im Juni 2000 ha-
ben Ehegatten einen Anspruch auf eine Arbeitsberechtigung bereits nach zwei Jahren.
Ferner wird Asylbewerbern und geduldeten Ausländern nach einer Wartezeit von 12 Monaten
der Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnet. Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge erhalten einen
nachrangigen Arbeitsmarktzugang ohne Wartezeiten.

Bundesregierung und Wirtschaft haben im März 2000 ein „Sofortprogramm zur Deckung des
IT-Fachkräftebedarfs in Deutschland“ vereinbart, um dem Mangel an Fachkräften im Bereich
der Informations- und Kommunikationstechnologie entgegenzuwirken. Das Programm sieht
u. a. die Zulassung von bis zu 20 000 hoch qualifizierten IT-Fachkräften aus Ländern außerhalb
der Europäischen Union vor. Die dazu im Arbeitsgenehmigungsrecht getroffenen Regelungen
werden auch als „Green Card“ bezeichnet (vgl. Tz. 45).

2. Verbesserung der Integration

298.   Die Bundesregierung misst der Integration aller auf Dauer in Deutschland lebenden Zu-
wanderer große gesellschaftliche Bedeutung zu. Als Industrieland in der Mitte Europas ist
Deutschland auch weiterhin Ziel von Wanderungsbewegungen in einem Umfang, der die Politik
zur Gestaltung von Integration auffordert.
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Ein Großteil der seit zehn und mehr Jahren in Deutschland lebenden Ausländer hat sich inzwi-
schen fest in unsere Lebensverhältnisse integriert. Mehr als die Hälfte der hier lebenden Aus-
länder, die sich nicht mehr in einer schulischen oder beruflichen Ausbildung befinden oder ei-
nen Haushalt betreuen, gehen einer Erwerbstätigkeit nach. Dennoch liegt die Arbeitslosenquote
bei der ausländischen Bevölkerung mit mehr als 17 % weit über dem Durchschnitt und bereitet
ebenso Sorge wie die Schwierigkeiten vieler ausländischer Jugendlicher bei der Suche nach
einem Ausbildungsplatz.

Die Integrationsförderung der Bundesregierung soll ausländischen Arbeitnehmern und ihren
Familienangehörigen ein gleichberechtigtes Leben in Deutschland durch Erhöhung der Chan-
cengleichheit - insbesondere beim Zugang zur Beschäftigung - ermöglichen. Ziel ist es, dauer-
haft in Deutschland lebende Ausländer in die hiesige soziale, wirtschaftliche und rechtliche
Ordnung einzugliedern. Sie sollen befähigt werden, am gesellschaftlichen Leben in Deutsch-
land möglichst vollständig und gleichberechtigt teilnehmen zu können.

Ein wesentlicher Kernpunkt des Konzepts der Bundesregierung ist die bereits umgesetzte Re-
form des Staatsangehörigkeitsrechts, die einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Integration
der auf Dauer in Deutschland lebenden Ausländer leistet. Mit der Reform ist deutlich gemacht
worden, dass die Zugewanderten in unserem Land willkommen sind.

Die Bedeutung, die die Bundesregierung der Integrationspolitik beimisst, wird durch die Erhö-
hung der bereitgestellten Mittel für die sprachliche, berufliche und soziale Integration ausländi-
scher Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen sichtbar. So stiegen die Mittel der Bundes-
regierung für Integrationsmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für
Arbeit und Sozialordnung im Jahr 2001 auf über 100 Mio. DM (über 51 Mio. Euro). In den Jah-
ren 2000 und 1999 standen jeweils 94 Mio. DM, davor unter 90 Mio. DM zur Verfügung. Neben
dem Bund wenden Länder, Kommunen, Kirchen, freie Träger der Wohlfahrtspflege sowie ande-
re öffentliche und private Stellen erhebliche Beträge für die Integrationsarbeit auf.

Sprachförderung

299.   Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung fördert über den 1974 auf seine In-
itiative gegründeten Sprachverband „Deutsch für ausländische Arbeitnehmer e. V.“ in Mainz
Deutschkurse für ausländische Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen. Für diese
Deutschkurse wurden jährlich rd. 34 Mio. DM ausgegeben. 2001 waren es 44 Mio. DM
(22,5 Mio. Euro).

Die Beherrschung der deutschen Sprache ist eine entscheidende Voraussetzung für die berufli-
che und soziale Integration wie auch für eine bessere Akzeptanz durch die deutsche Bevölke-
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rung. Die Sprachkurse werden in ihren Inhalten kontinuierlich an die sich wandelnden Bedürf-
nisse der Zielgruppe und die gesellschaftliche Entwicklung angepasst. Berufsorientierte Inhalte
haben in den Kursen angesichts der Entwicklungen am Arbeitsmarkt eine immer größere Be-
deutung gewonnen.

Seit 1975 haben rd. 1,5 Mio. Ausländer an diesen Sprachkursen teilgenommen. Im Jahr 2000
waren es fast 75 000 Teilnehmer, davon mehr als 70 % Frauen. Dazu trägt sicher bei, dass alle
Sprachkurstypen auch als reine Frauenkurse durchgeführt werden können und dass die Mög-
lichkeit der Kinderbetreuung besteht. Rund. 28 % der Teilnehmer waren arbeitslos. 60 % der
Teilnehmer waren türkischer Herkunft.

Gegenwärtig wird die Sprachförderung neu strukturiert. Zielgruppe des neuen Gesamtsprach-
konzeptes sollen künftig gleichermaßen alle Zuwanderer - Ausländer und Aussiedler - mit ei-
nem auf Dauer angelegten Aufenthaltsstatus innerhalb von drei Jahren nach erstmaliger Ein-
reise in die Bundesrepublik Deutschland sein. Bisher wurden Deutschkurse über den Sprach-
verband, durch das SGB III und den Garantiefonds gefördert. So wurden im Rahmen der SGB
III-Förderung von Deutschkursen für Spätaussiedler, Asylberechtigte und Kontingentflüchtlinge
im Jahr 2000 rd. 282 Mio. DM und für 2001  256 Mio. DM (131 Mio.  Euro) zur Verfügung ge-
stellt sowie im Rahmen des Garantiefonds für jugendliche Spätaussiedler im Schul- und Be-
rufsbildungsbereich 2000  105,4 Mio. DM und 2001  106,1 Mio. DM (54,2 Mio. Euro) ausgege-
ben.

Berufliche Integration

300.   Ausländische Arbeitnehmer sind überproportional auf Arbeitsplätzen mit geringen Quali-
fikationsanforderungen beschäftigt. Unzureichende berufliche Qualifikationen und fehlende An-
passung an die Anforderungen neuer Technik gefährden insbesondere die Arbeitsplätze aus-
ländischer Arbeitnehmer. Deshalb müssen die Voraussetzungen für die berufliche Qualifizie-
rung ausländischer Arbeitnehmer sowie ihre Beteiligung an beruflichen Weiterbildungsmaß-
nahmen verbessert werden.

Seit 1997 fördert das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung das Projekt „Pro Qualifi-
zierung“ zur Verbesserung der beruflichen Qualifizierung ausländischer Arbeitnehmer. Ziel-
gruppe des Projektes sind vor allem ausländische Arbeitnehmer über 25 Jahre. Im Verbund mit
u. a. Arbeitsämtern, Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, Medien und ausländischen
Selbstorganisationen werden ausländische Arbeitnehmer über berufliche Qualifizierungsange-
bote informiert und zur Teilnahme motiviert. Die Unternehmen werden bestärkt, ihre ausländi-
schen Mitarbeiter zu qualifizieren und deren Potential zu nutzen. Neben den Qualifizierungsan-
geboten der Bundesanstalt für Arbeit werden vor allem auch betriebliche und überbetriebliche
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Bildungsangebote für ausländische Arbeitnehmer zugänglich gemacht. Die verschiedenen Bil-
dungsangebote werden auf die Bedürfnisse ausländischer Arbeitnehmer zugeschnitten. Seit
2000 ist „Pro Qualifizierung“ eine bundesweit tätige Koordinierungsstelle.

Die Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit werden schon seit Jahren durch die Förderung
spezieller berufsvorbereitender Maßnahmen ergänzt. In diesen Kursen zur Verbesserung der
Integrationschancen wird spät eingereisten ausländischen Jugendlichen, die aufgrund beson-
ders großer Bildungsdefizite nicht an den Regelangeboten der Bundesanstalt für Arbeit teil-
nehmen können, die Möglichkeit gegeben, in Internatsunterbringung den deutschen Haupt-
schulabschluss nachzuholen und durch zusätzliche Berufsorientierung und -motivierung Zu-
gang zu einer qualifizierten beruflichen Ausbildung zu finden.

Durch die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft steigt der Bedarf an Qualifikationen, die
Fremdsprachenkenntnisse sowie „interkulturelle Handlungskompetenzen“ umfassen. Nicht nur
von den Defiziten in Deutschland lebender ausländischer Jugendlicher zu sprechen, sondern
ihre besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten - Zweisprachigkeit und bikulturelle Kompeten-
zen - bewusst als Qualifikationsmerkmale zu nutzen, ist Ansatzpunkt in den vom Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung gemeinsam mit den jeweiligen Partnerstaaten geförderten
binationalen Ausbildungsprojekten mit Griechenland, Spanien, Italien, der Türkei und Portugal.
Die Jugendlichen erhalten in kaufmännischen, Elektro- und Metallberufen sowie IT-Berufen ei-
ne Ausbildung im Rahmen des dualen Ausbildungssystems, die mit einer Prüfung vor einer In-
dustrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer abgeschlossen wird. Zusätzlich wer-
den muttersprachlicher Fachunterricht erteilt und ein mehrwöchiges Betriebspraktikum im Hei-
matland absolviert. Die in Deutschland erworbenen beruflichen Bildungsabschlüsse sowie die
binational ausgestellten Abschlusszertifikate über die Teilnahme am muttersprachlichen Fach-
unterricht und Praktikum im Heimatland werden in den Partnerstaaten anerkannt. Zur Zeit lau-
fen 14 binationale Berufsausbildungsprojekte in 10 Städten der Bundesrepublik Deutschland.
28 Projekte sind inzwischen beendet. Rd. 3 500 ausländische Jugendliche haben bislang an
diesen Maßnahmen teilgenommen bzw. nehmen teil, über 1 400 davon haben ihre Ausbildung
bereits erfolgreich abgeschlossen.

In der Projektarbeit wird auf die Erfahrungen der Migranten selbst, insbesondere der türkischen
Community und ihren besseren Zugang zu ihren Landsleuten zurückgegriffen. Seit 1999 läuft
beispielsweise das Modellprojekt „Zentrum für interkulturelle Berufs- und Beschäftigungsförde-
rung (ZIBB)“. Ziel des Projektes ist es, durch eine zuwandererspezifische Ansprache mehr
ausländische Jugendliche in Ausbildung und ausländische Arbeitslose wieder ins Arbeitsleben
zu bringen.



- 257 -

- 258 -

Der Verbesserung der Integration von ausländischen Jugendlichen und gleichzeitig auch von
ausländischen Unternehmen in Deutschland dient eine Initiative zur Schaffung von Ausbil-
dungsplätzen in ausländischen Betrieben. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
und das Bundesministerium für Bildung und Forschung haben zu diesem Zweck Modellprojekte
durchgeführt und gemeinsam eine bundesweite Koordinierungsstelle „Ausbildung in ausländi-
schen Unternehmen“ (KAUSA) eingerichtet.

Integration ausländischer Frauen

301.   Die Integration ausländischer Frauen stellt eine besondere Herausforderung dar.
Die Schulabschlüsse ausländischer Mädchen der zweiten oder dritten Ausländergeneration in
Deutschland sind in den letzten Jahren besser geworden. Das spiegelt sich jedoch noch nicht
in einer höheren Ausbildungsbeteiligung wieder. Auch nachgezogene Ehepartnerinnen bringen
häufig mittlere und höhere Schul- und Berufsabschlüsse aus ihren Heimatländern mit nach
Deutschland. Diese können für ihre Vorbereitung auf den deutschen Arbeitsmarkt genutzt wer-
den.

Ein großer Teil der ausländischen Frauen hat sich über einen längeren Zeitraum der Familie
gewidmet und währenddessen keine ausreichenden Deutschkenntnisse erwerben können
oder ist im Rahmen des Familiennachzuges erst kürzlich nach Deutschland gekommen und
häufig sozial isoliert. Zur Unterstützung der sozialen Integration werden besondere Maßnah-
men für ausländische Frauen und Mädchen finanziert, die eine Kombination von verschiedenen
frauenspezifischen Programmteilen darstellen. Ziel dieser Kurse ist es vor allem, die Frauen an
Deutschkurse heranzuführen, einen Einblick in die berufliche Bildung zu vermitteln und Berufs-
orientierung anzubieten sowie für eine Teilnahme an beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen zu
motivieren. Die Kurse werden auf die sehr unterschiedlichen Gruppen von ausländischen Frau-
en zugeschnitten. Seit Beginn der Förderung im Jahre 1985 sind für spezifische Frauenkurse
Bundesmittel in Höhe von rd. 40 Mio. DM (rd. 20 Mio. Euro) zur Verfügung gestellt worden. Bis
Ende 2000 haben mehr als 300 000 Frauen und Mädchen (im Jahr 2000 rd. 30 000) an diesen
Kursen teilgenommen.

Berufliche Qualifizierung ausländischer Frauen und Mädchen bildet nach wie vor einen
Schwerpunkt bei den Modellmaßnahmen des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung
zur Verbesserung der beruflichen Integration ausländischer Frauen. In frauenspezifischen Mo-
dellprojekten werden ihre besonderen Fähigkeiten - Zwei- oder Mehrsprachigkeit und interkultu-
relle Kompetenzen - genutzt. Das Spektrum der Modellprojekte reicht von der beruflichen Ori-
entierung über berufsvorbereitende Qualifizierung bis zur kulturspezifischen Ausbildung in So-
zial-, Gesundheits-, und Büroberufen, in die auch im Heimatland erworbene Berufskenntnisse
eingebracht werden können. Auch nicht geschlechtsspezifische Modellprojekte zur beruflichen
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Integration, wie beispielsweise die binationalen Berufsausbildungsprojekte in Kooperation mit
Griechenland, Spanien, Italien, der Türkei und Portugal für Jugendliche aus diesen Ländern,
die in Deutschland leben, werden von jungen ausländischen Frauen gut angenommen.

Ausländersozialberatung

302.   Bund und Länder finanzieren gemeinsam einen gesonderten Sozialberatungsdienst für
ausländische Arbeitnehmer und deren Familienangehörige in Trägerschaft von Spitzenverbän-
den der Freien Wohlfahrtspflege. Viele Ausländer sind aufgrund ihrer kulturellen Prägung, ihrer
Zuwanderung und den daraus resultierenden Konflikten trotz langer Aufenthaltszeiten in
Deutschland weiterhin vor spezifische Probleme gestellt. In erheblichem Maße reisen Personen
im Wege des Familiennachzugs nach Deutschland ein, die der Hilfe in einer für sie fremden
Umwelt bedürfen. Um eine adäquate Unterstützung zu gewähren, stammen die meisten der
etwa 890 Sozialberater aus den Herkunftsländern der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer
Familienangehörigen.

Mit der Ausländersozialberatung wird ein wichtiger Beitrag zur Lösung von Problemen im Zu-
sammenleben mit der einheimischen Bevölkerung und zur sozialen Integration der Ausländer
geleistet. Neben den üblichen Beratungsinhalten (Orientierung, Hilfe zur Selbsthilfe, Unterstüt-
zung bei der Inanspruchnahme anderer Sozialdienste) besteht zusätzlicher Beratungsbedarf
vor allem in den Bereichen Arbeit und soziale Versorgung, Erziehung, Bildung und Ausbildung
von Kindern und Jugendlichen, Familien- und Generationenkonflikte, individuelle Lebenspro-
bleme, Übergang vom Erwerbsleben in das Rentenalter und bei der Vermittlung zwischen den
Kulturen.

Verbesserung des Zusammenlebens

303.   Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung fördert im Rahmen seiner Integrati-
onsprojekte auch spezielle Maßnahmen zur Verbesserung des Zusammenlebens von Deut-
schen und Ausländern. In den vergangenen Jahren wurden lokale und regionale Koordinie-
rungszentren und Kooperationsnetze mit ganz unterschiedlichen Handlungsansätzen entspre-
chend den örtlichen Gegebenheiten aufgebaut. In den meisten Fällen konnten Aktivitäten nach
Ablauf der Bundesförderung in kommunaler, regionaler oder Landeszuständigkeit weitergeführt
werden.

Über konkrete Projekte wurden kommunale und regionale Behörden sowie deutsche und aus-
ländische Vereine und Organisationen dazu angeregt, sich für die Integrationsprobleme von
Ausländern zu öffnen und die Verbesserung des Zusammenlebens von Deutschen und Aus-
ländern zu einem Bestandteil ihrer täglichen Arbeit zu machen. Unternehmen erhielten durch
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interkulturelle Schulung Anregungen für ein besseres Miteinander von deutschen und ausländi-
schen Kollegen. Strategien gegen die Abschottung von Migranten von der Mehrheitsgesell-
schaft wurden erarbeitet. Ebenso werden in Projekten Wege aufgezeigt, den Dialog mit musli-
mischen Organisationen und die Kooperation zwischen deutschen und muslimischen Einrich-
tungen zur sozialen Integration in Deutschland zu fördern.

Projekte der beruflichen Integration wurden mit Maßnahmen zur Förderung des Zusammenle-
bens von Deutschen und Ausländern und zur Überwindung von Fremdenfeindlichkeit verbun-
den. Durch gemeinsames Arbeiten und Freizeitkontakte wurde dazu beigetragen - insbesonde-
re bei fremdenfeindlichen und gewaltbereiten Jugendlichen - Dialogbereitschaft und Akzeptanz
zu entwickeln.

In den vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung geförderten Informationsmaß-
nahmen steht die Darstellung der Normalität des Zusammenlebens nach wie vor im Mittelpunkt.
Es wird über Themen der Ausländerpolitik und Ausländerintegration sowie über das Miteinan-
der von Deutschen und Ausländern berichtet. Gut bewährt haben sich der Informationsdienst
"Ausländer in Deutschland" (seit 1999 auch als Internetversion); die Maternseiten „Gemeinsam
- Über das Zusammenleben von Deutschen und Ausländern“, das sind druckfertige Vorlagen
mit Artikeln und Fotos zur Übernahme durch Lokalzeitungen und Anzeigenblätter, sowie die
Förderung der Berichterstattung zu den Themen Arbeitsmarkt, Sozialpolitik, Integration und Zu-
sammenleben bei „Radio multikulti“ für ausländische und deutsche Hörer beim Sender Freies
Berlin.

Wichtige Ansprechpartner bei der Durchsetzung der Integrationspolitik und der Förderung des
Zusammenlebens von Deutschen und Zuwanderern bleiben weiterhin die sog. Multiplikatoren
(z. B. Arbeitsvermittler und Berufsberater des Arbeitsamtes, Ausländerbeauftragte, Mitarbeiter
kommunaler Einrichtungen, Ausbilder; Justizangestellte, Sozialarbeiter, Vereinsvorsitzende).
Durch ihre Schulung und eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit konnten wichtige Beiträge zur Be-
kämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus geleistet werden. Das Bundesministerium
für Arbeit und Sozialordnung fördert Länderkundeseminare (Informationsseminare zu Migration
und Integration) sowie themenbezogene Multiplikatorenseminare zur Vermittlung von Grundla-
genwissen der Ausländerpolitik und von Erfahrungen mit Integrationsansätzen.

Darüber hinaus hat die Bundesregierung Ende 2000 das Programm „XENOS - Leben und Ar-
beiten in Vielfalt“ beschlossen. Dafür werden aus dem Europäischen Sozialfonds in den Jahren
2001 bis Ende 2003 Mittel in Höhe von 150 Mio. DM (rd. 77,7 Mio. Euro) zur Verfügung stehen.
XENOS verfolgt das Ziel, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz durch konkrete
Maßnahmen und Projekte zu bekämpfen. Dabei geht es vor allem um Maßnahmen gegen Aus-
grenzung und Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft.



- 260 -

- 261 -

Das Programm „XENOS - Leben und Arbeiten in Vielfalt“ läuft überaus erfolgreich und über-
steigt alle Erwartungen. Es hat sich gezeigt, dass viele gesellschaftliche Kräfte mit dem Pro-
gramm XENOS mobilisiert werden konnten. Viele engagierte Menschen aus allen relevanten
Institutionen und Organisationen in Deutschland haben sich beteiligt: von kleinen Initiativen
über Bildungsträger, Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften, Unternehmen, Freie Trä-
ger der Jugendhilfe, Universitäten und Forschungseinrichtungen, öffentliche Träger und Wohl-
fahrtsorganisationen. Es sind Institutionen und Träger aus allen Bundesländern vertreten.

3. Entwurf eines Zuwanderungsgesetzes

304.   Die Bundesregierung hat am 7. November 2001 einen Gesetzesentwurf zur Umsetzung
einer neuen arbeitsmarktbezogenen Zuwanderungspolitik beschlossen. Ziel des Gesetzesent-
wurfes ist  die grundlegende Neustrukturierung des Aufenthaltsrechts und eine flexible Steue-
rung der Arbeitsmigration. Gleichzeitig werden konkrete staatliche Integrationsangebote und -
hilfen in dem Gesetzesentwurf geregelt. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2003 in Kraft treten.

Der Aufbau des Gesetzes orientiert sich nicht mehr an Aufenthaltstiteln, sondern an Aufent-
haltszwecken wie z. B. Erwerbstätigkeit, Ausbildung, Familiennachzug oder humanitäre Grün-
de. Eine Rechts- und Verfahrensvereinfachung wird durch die Reduzierung der bestehenden
Aufenthaltstitel auf die folgenden zwei erreicht: die (befristete) Aufenthaltserlaubnis und die
(unbefristete) Niederlassungserlaubnis.

Im Bereich der Arbeitsmigration wird das doppelte Genehmigungsverfahren in Form von Ar-
beits- und Aufenthaltsgenehmigung durch eine einheitliche Verwaltungsentscheidung - one-
stop-government - ersetzt; dabei erfolgt eine interne Beteiligung der Arbeitsverwaltung durch
die Ausländerbehörde im Wege eines Zustimmungsverfahrens (mehrstufigen Verwaltungsak-
tes). Die alleinige Entscheidungskompetenz über den Arbeitsmarktzugang obliegt damit weiter-
hin der Arbeitsverwaltung. Die Steuerung des Verfahrens erfolgt bedarfsorientiert über den
Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes. Ergänzend wird die Möglichkeit zur Aufnahme einer
begrenzten Zahl besonders geeigneter Zuwanderer über ein Auswahlsystem ohne feste Ar-
beitsplatzzusage geschaffen (angebotsorientiertes Verfahren). Studenten kann ohne vorherige
Ausreise die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach Abschluss des Studiums gestattet werden.
Die Aufenthaltsbedingungen für hochqualifizierte Arbeitskräfte werden attraktiver gestaltet, um
dringend benötigte und innovative Fachkräfte für die deutsche Wirtschaft zu gewinnen.

Ein Mindestrahmen staatlicher Integrationsangebote (Sprachkurse, Einführungen in die Le-
bensverhältnisse) wird aufenthaltsgesetzlich geregelt. Ein Ausländer, der zu Erwerbszwecken,
im Rahmen des Familiennachzuges, als Flüchtling nach der Genfer Konvention oder ohne Bin-
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dung an einen Aufenthaltszweck neu zuwandert oder sich bereits rechtmäßig im Bundesgebiet
aufhält, erhält einen Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs. Diesem Anspruch ent-
spricht eine Teilnahmeverpflichtung, sofern er noch keine fünf Jahre eine Aufenthaltserlaubnis
besitzt und sich nicht auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen kann. Eine erfolgrei-
che Teilnahme wird z. B. durch die Möglichkeit einer früheren Einbürgerung honoriert. Auch der
übrige Regelungsrahmen orientiert sich z. B. bei der Erteilung der Niederlassungserlaubnis am
jeweils erreichten Fortschritt der Integration. Durch entsprechende Anpassungen im Bundes-
vertriebenengesetz wird sichergestellt, dass entsprechend dem Gesamtsprachkonzept der
Bundesregierung Ausländer und Aussiedler zusammen an den gleichen Integrationskursen
teilnehmen.

4. Rückkehrförderung

305.   In den vergangenen Jahren sind viele ausländische Arbeitnehmer und ihre Familienan-
gehörigen wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Ihre Wiedereingliederung gestaltet sich vielfach
schwierig. Viele von ihnen, insbesondere Ausländer der zweiten Generation, haben nach der
Rückkehr Anpassungsschwierigkeiten, vor allem auch unzureichende Bildungs- und Beschäfti-
gungschancen. Deshalb ist die Bundesregierung bei der Wiedereingliederung in das heimische
Bildungs- und Beschäftigungssystem behilflich. So gibt es für rückkehrwillige Ausländer einen
Rechtsanspruch auf Unterrichtung und Beratung über allgemeine Rückkehrbedingungen und
über die Möglichkeiten der beruflichen Eingliederung einschließlich der Gründung einer selb-
ständigen Existenz.

Der Bund unterstützt gemeinsam mit den Bundesländern - bei jeweils hälftiger Kostentragung -
die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimatländer durch die Rückkehrförderpro-
gramme REAG und GARP. Das REAG-Programm (Reintegration and Emigration Programme
for Asylum-Seekers in Germany) dient Asylantragstellern, abgelehnten Asylbewerbern, aner-
kannten Flüchtlingen sowie Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen, die freiwillig in ihre Heimat zu-
rückkehren oder weiterwandern wollen, unmittelbar zur Finanzierung der Rückreise. Das Pro-
gramm beinhaltet vorrangig eine Übernahme der Beförderungskosten.

Das GARP-Programm (Government Asssisted Repatriation Programme) hält in Ergänzung zum
REAG-Programm für freiwillige Rückkehrer aus bestimmten Herkunftsländern eine zusätzliche
finanzielle Überbrückungshilfe bereit.

Die Wirksamkeit der Programme REAG und GARP wurde vor allem bei der Rückkehr der von
Deutschland aufgenommenen Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina und aus dem Kosovo
deutlich. Von den ursprünglich in Deutschland aufgenommenen 345 000 Bosnien-Flüchtlingen
haben bis auf etwa 25 000 Personen alle wieder das Land verlassen.
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Nach Beendigung des Kosovokrieges sind seit Juni 1999 mehr als 85 000 Personen freiwillig in
das Kosovo zurückgekehrt.

Die Programme REAG und GARP stellen sich als ein wirksames Steuerungsinstrument der Mi-
grationspolitik dar, indem sie eine konfliktfreie Beendigung des Aufenthalts von Ausländern in
Deutschland ermöglichen. Für die Herkunftsstaaten leisten die Förderung der freiwilligen Rück-
kehr und die finanzielle Unterstützung der Reintegration einen wesentlichen Beitrag zur politi-
schen und vor allem zur wirtschaftlichen Stabilisierung. Freiwillige Rückkehrer bringen in aller
Regel ein hohes Maß an Motivation und Einsatzbereitschaft für den Wiederaufbau ihres Landes
mit.

5. Bekämpfung von Rechtsextremismus und Gewalt

306.   Das friedliche Zusammenleben der Menschen in einem freiheitlichen Rechtsstaat zu si-
chern, ist eine der wichtigsten Aufgaben der deutschen Innenpolitik. Diskriminierungen, Intole-
ranz, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit stören das innere Gleichgewicht einer demokrati-
schen Gesellschaft. Dies gilt in besonderem Maße für rechtsextremistisch geprägte Äußerun-
gen und Übergriffe: sie reflektieren die Vorstellung, die unterstellte Zugehörigkeit zu einer Nati-
on, einer „Rasse“ oder ethnischen Gruppe mache den Wert eines Menschen aus.

Die Entwicklung rechtsextremistischer Bestrebungen lässt sich in erster Linie anhand des Per-
sonenpotenzials sowie der Zahl rechtsextremistisch motivierter Straf- und Gewalttaten messen.
Insofern stimmt es bedenklich, wenn die rechtsextremistisch motivierte Kriminalität in Deutsch-
land im Jahr 2000 quantitativ und qualitativ deutlich zugenommen hat. Diese Tendenz gibt An-
lass zu größter Wachsamkeit und zu aktiver Auseinandersetzung mit diesen gesellschaftlichen
Fehlentwicklungen. Hierbei darf jedoch nicht in Vergessenheit geraten, dass die überwiegende
Mehrheit der in Deutschland lebenden Menschen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit
entschieden ablehnt. Deutschland ist eine gefestigte Demokratie, rechtsextremistische Ten-
denzen finden sich nur bei einer sehr kleinen Minderheit.

Die Bundesregierung misst der Bekämpfung des Rechtsextremismus obersten Stellenwert zu
und setzt hier einen wesentlichen innenpolitischen Schwerpunkt. Entsprechend der Vielschich-
tigkeit der Faktoren, die zur Entstehung rechtsextremistischer Vorstellungen und Handlungs-
muster beitragen, verfolgt die Politik der Bundesregierung bei der Bekämpfung des Rechtsex-
tremismus einen mehrdimensionalen Handlungsansatz. Dabei werden präventive und repressi-
ve Elemente zu einem Verbund zusammengeführt. Schwerpunkte bilden hierbei neben der
Förderung der Integration von Ausländern
- die Durchsetzung einer konsequenten Menschenrechtspolitik,
- die Stärkung der Zivilgesellschaft/Zivilcourage sowie
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- Maßnahmen, die direkt auf den Täter und sein Umfeld zielen.

Im Haushaltsjahr 2001 hat die Bundesregierung für neue Programme gegen Gewalt und
Rechtsextremismus zusätzliche Mittel in Höhe von 100 Mio. DM (51,1 Mio. Euro) bereitgestellt.

Noch in dieser Legislaturperiode soll ein Gesetz zur Verhinderung von Diskriminierungen im Zi-
vilrecht verabschiedet werden, dass im zivilrechtlichen Rechtsverkehr deutlich Zeichen gegen
Diskriminierungen aufgrund der Rasse und der ethnischen Herkunft setzen soll. Damit soll in-
soweit möglichst frühzeitig auch die Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur
Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder ethnischen
Herkunft umgesetzt werden.

Zahlreiche zivilgesellschaftliche Aktionsbündnisse setzen sich in Deutschland für Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit, gegen Gewalt und Extremismus ein. Diese Initiativen sind wichtig; sie
verdienen Anerkennung und Unterstützung. Die fortschreitende Ausbreitung rechtsextremisti-
schen Gedankenguts und fremdenfeindlicher Übergriffe zeigt jedoch, dass der Kampf gegen
den Rechtsextremismus auf eine noch breitere Basis gestellt werden muss.

In Zusammenarbeit mit bereits bestehenden Organisationen, lokalen Initiativen und Einzelper-
sonen, die engagiert jede Form von Extremismus und Fremdenfeindlichkeit bekämpfen, hat die
Bundesregierung das bundesweite „Bündnis für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus
und Gewalt“ gegründet. Das Bündnis sammelt und mobilisiert Kräfte, die sich ideenreich gegen
fremdenfeindlich, rassistisch und antisemitisch motivierte Gewalt wenden. Seit der offiziellen
Gründung am 23. Mai 2000 unter dem Motto „Hinschauen - Handeln - Helfen“ erhielt das
Bündnis regen Zuspruch. Gruppen, Vereine, Schulklassen und Einzelpersonen erklären sich
zur Mitarbeit bereit oder wollen für schon bestehende Aktivitäten und Ideen mehr Aufmerksam-
keit erzeugen. Das Bündnis dokumentiert Beispiele zivilen Engagements und empfiehlt sie zum
Nachahmen. Es berät und unterstützt, es stellt Kontakte her und initiiert selbst einzelne modell-
hafte Projekte. Bislang haben sich über 900 Initiativen dem Bündnis angeschlossen. Das Akti-
onsprogramm der Bundesregierung „Jugend für Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsex-
tremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ findet ebenfalls unter dem Dach dieses
Bündnisses statt.

Auch und insbesondere die politische Bildung, die der Gewinnung eigenständiger und selbst-
verantworteter Urteile und Handlungen in der Demokratie dient, ist wichtige Präventionsarbeit.
Die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus, der Abbau von Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus sowie die Erziehung zu Toleranz und Achtung der Menschenrechte sind Schwer-
punktaufgaben der Bundeszentrale für politische Bildung, welche durch zahlreiche Projekte und
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Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Institutionen, die ebenfalls prä-
ventive Arbeit leisten, umgesetzt werden.

Staat und Gesellschaft haben auch die Aufgabe, Mitbürgern, die in den Sog der rechten Szene
geraten sind, Hilfe beim Ausstieg anzubieten. Gerade bei jungen Menschen, auf deren Verfüh-
rung es Rechtsextremisten besonders anlegen, ist der Staat in der moralischen Pflicht, nie-
manden verloren zu geben. Dieser Gedanke hat das Bundesministerium des Innern dazu be-
wogen, ein „Aussteigerprogramm für Rechtsextremisten“ ins Leben zu rufen. Dieses Programm
richtet sich an alle Angehörigen der rechtsextremistischen Szene  - von den sogenannten Füh-
rungspersonen bis hin zu den „Mitläufern“. Ziel ist es, die rechtsextremistische Szene zu
schwächen und zu verunsichern sowie Ausstiegswillige bei ihrem Anliegen zu unterstützen. Da
der Ausstieg aus dem rechtsextremistischen Milieu häufig eine Loslösung vom bisherigen so-
zialen Umfeld erfordert, wird den Ausstiegswilligen intensive Beratung sowie konkrete Hilfe-
stellung angeboten - auch in Zusammenarbeit mit den Arbeits-, Jugend- und Sozialämtern. Ist
z. B. ein Wechsel von Wohnsitz und Arbeitsstelle notwendig, kann hier die notwendige „Hilfe
zur Selbsthilfe“ geleistet werden.
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XII. Wohnungs- und Städtebaupolitik

1. Die wohnungspolitische Lage

307.   Die Wohnungsversorgungssituation hat sich in Deutschland qualitativ und quantitativ gut
entwickelt. Der Wohnungsbau ist als Reaktion auf das reichliche Angebot deutlich zurückge-
gangen. Die durchschnittlichen Mietpreissteigerungen sind sehr gering und lassen erkennen,
dass die entspannte Marktlage allgemein weiter anhält. Sie betragen zur Zeit lediglich 1,2 %
(Index der Nettokaltmiete) und sind seit 1999 niedriger als die Steigerung der Verbraucherprei-
se. Auch bei dieser entspannten Wohnungsmarktlage gibt es jedoch Haushalte, die sich am
Markt nicht aus eigener Kraft mit angemessenem Wohnraum versorgen können und die einer
Entlastung bei den Wohnkosten bedürfen. Dies gilt um so mehr für einzelne wirtschaftlich ex-
pandierende Agglomerationsräume in den alten Ländern mit stark anziehender Nachfrage, in
denen wieder spürbar steigende Neuvertragsmieten zu beobachten sind. Zur Unterstützung
dieser Haushalte hat die Bundesregierung ihre Finanzhilfen für die soziale Wohnraumförderung
um 70 Mio. Euro für eine verstärkte Förderung in den regionalen Nachfrageschwerpunkten er-
höht. Zum größten Teil verzeichnen diese Regionen auch einen Wiederanstieg der Baugeneh-
migungen, so dass mit Angebotssteigerungen, die indirekt auch den sozial schwächeren Haus-
halten zugute kommen, zu rechnen ist.

2. Besondere Situation der neuen Länder

308.   In den neuen Ländern werden Stadtentwicklung und Wohnungswirtschaft durch Woh-
nungsleerstände belastet. Im Jahr 1998 standen eine Million Wohnungen leer, dies sind 13 %
des Wohnungsbestandes. Zunehmende Leerstände sind bei den Plattenbauten zu beobachten,
da Mieter in modernisierte Altbauten umziehen oder Wohneigentum in neugebauten Ein- und
Zweifamilienhäusern erwerben. Im Jahr 2000 lag bei den Mitgliedsunternehmen des Bundes-
verbandes deutscher Wohnungsunternehmen die Leerstandsquote bei 14,2 %, mit weiterhin
zunehmender Tendenz.
Die Angebotsüberhänge in den neuen Ländern führen auf der einen Seite zu moderaten Mieten
und erleichtern die Unterbringung von unterstützungsbedürftigen Haushalten, auf der anderen
Seite führt die Konzentration der Leerstände auf bestimmte Standorte und Unternehmen mit
Leerstandsquoten von 25 % und mehr auch zu sozialen Problemen. Denn neben den zu be-
fürchtenden baulichen Verfallserscheinungen gerät die soziale Qualität der betroffenen Sied-
lungen in Gefahr. Durch den Fortzug vor allem der besser gestellten Mieter können einseitige
Bewohnerstrukturen bis hin zu sozialen Brennpunkten entstehen.

309.   Zur Sicherung einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung und zur Konsolidierung der Woh-
nungsmärkte in den neuen Ländern hat die Bundesregierung ab 2002 das neue Programm
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„Stadtumbau-Ost - für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen“ aufgelegt und stellt dafür in
den nächsten acht Jahren insgesamt 1,1 Mrd. Euro zur Verfügung. Die Länder sollen sich an
dem Programm in gleicher Höhe beteiligen, der Beitrag der Kommunen soll 511 Mio. Euro
betragen. Gefördert werden die Aufwertung von Stadtquartieren und der unvermeidliche Rück-
bau leerstehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude sowie - von 2002 bis 2004 -
die Bildung von selbstgenutztem Wohneigentum in innerstädtischen Altbauquartieren durch ei-
nen Zuschuss zu den mit dem Eigentumserwerb verbundenen Instandsetzungen und Moderni-
sierungen. Rückbaumaßnahmen sind dabei als Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Städte
anzusehen, da sie durch Verringerung der Wohnungsdichte die Lebensqualität erhöhen. Zur
Revitalisierung der Innenstädte wurde außerdem die Investitionszulage für umfangreiche Sa-
nierungen und Modernisierungen von Mietwohnungen in innerstädtischen Altbauten erheblich
angehoben. Das Programm leistet einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der wohnungswirt-
schaftlichen und städtebaulichen Probleme, die mit den hohen Wohnungsleerständen verbun-
den sind. Es zielt auf intakte Stadtstrukturen und funktionierende Wohnungsmärkte, verbessert
damit die Attraktivität der neuen Länder als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Es fördert die
Schaffung und Erhaltung neuer Arbeitsplätze, vor allem in der Bauwirtschaft, und erhöht die
Bindung der Bewohner an ihre Stadt.

3. Wohngeld

310.   Wohngeld hat die wichtige sozialpolitische Aufgabe, als staatliche Leistung zur sozialen
Abfederung der Wohnkostenbelastung einkommensschwächerer Haushalte, insbesondere ein-
kommensschwächerer Familien, beizutragen. Auf Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, das
in den alten Ländern seit 1965 gewährt wird, besteht - in Form des staatlichen Zuschusses zur
Miete oder Belastung (selbstgenutzten Wohneigentums) - ein individueller Rechtsanspruch.
Maßgeblich für Leistung und Höhe des allgemeinen Wohngeldes sind die Zahl der zum Haus-
halt rechnenden Familienmitglieder, deren Gesamteinkommen und die zuschussfähige Miete
oder Belastung. Für Empfänger von Sozialhilfe oder Kriegsopferfürsorge wird das Wohngeld
entsprechend auf der Grundlage eines vereinfachten Verfahrens als sogenannter besonderer
Mietzuschuss gewährt.

In der 14. Legislaturperiode wurde das Wohngeld einer grundlegenden Novellierung unterzo-
gen. Durch Verbesserungen der Leistungen für Empfänger allgemeinen Wohngeldes (des bis-
herigen Tabellenwohngeldes) wurde das seit 1990 schrittweise gesunkene Leistungsniveau in
den alten Ländern deutlich angehoben. Wohngeldempfänger im früheren Bundesgebiet erhal-
ten im Durchschnitt monatlich 83 DM (42 Euro) - und damit über 50 % mehr Wohngeld als bis-
her; große Familien profitieren mit durchschnittlichen Verbesserungen von fast 120 DM
(61 Euro) sogar noch deutlicher. Außerdem bekommen zahlreiche einkommensschwache
Haushalte, die bisher keinen Wohngeldanspruch hatten, nun erstmals oder wieder Wohngeld.
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Darüber hinaus wurde auch das Gleichgewicht zwischen dem besonderen Mietzuschuss für
Sozialhilfe- und Kriegsopferfürsorgeempfänger (dem bisherigen Pauschalwohngeld) und dem
allgemeinen Wohngeld wiederhergestellt.

Mit der Wohngeldreform wird das Wohngeld Ost und West abschließend zusammengeführt.
Dabei bleibt das vergleichsweise hohe Wohngeldniveau in den neuen Ländern im Durchschnitt
der Empfänger auch nach dem Ablauf der Übergangsregelungen (Ende 2000) erhalten; eine
Härteausgleichsregelung flankiert die Anpassung des Wohngeldes Ost und West. Auch in den
neuen Ländern wird es viele zusätzliche Wohngeldempfänger geben, und insbesondere Famili-
en mit Kindern werden ein höheres Wohngeld erhalten als bisher.

Für Familien sind die Heizkosten besonders bedeutsam. Sie wurden durch drastische Heizko-
stenteuerungen zum Winter 2000/2001 belastet, die durch den Anstieg der Weltmarktpreise
verursacht worden sind. Zur Milderung sozialer Härten hat die Bundesregierung daher in der
Heizperiode 2000/2001 Wohngeldempfängern und anderen Geringverdienern einen vom Bund
finanzierten einmaligen Heizkostenzuschuss gewährt.

4. Sicherung des sozialen Schutzes der Mieter

311.   Zum 1. September 2001 trat in Deutschland ein neues Mietrecht in Kraft, das im Bürger-
lichen Gesetzbuch zusammengefasst ist. Auf der Grundlage des sozialen Wohnraummietrechts
wurde ein verständliches, modernes und zeitgemäßes Mietrecht geschaffen. Insbesondere
werden die speziellen Bedürfnisse älterer Mitbürger und behinderter Menschen, der besondere
Schutzbedarf von Familien, gerade in Ballungsräumen, die neuen Formen des Zusammenle-
bens und die gestiegene Mobilität auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigt. Zu den sozialpolitisch
bedeutsamen Änderungen zählen:
- Absenkung der Kappungsgrenze von 30 % auf 20 %, d. h. die Miete (ohne Betriebskosten

und Modernisierung) darf innerhalb von 3 Jahren um höchstens 20 % angehoben werden,
auch wenn die ortsübliche Vergleichsmiete im Einzelfall eine höhere Miete zuließe,

- Verkürzung der Kündigungsfrist für Mieter auf einheitlich 3 Monate unabhängig von der
Mietdauer,

- Verlängerung der Schonfrist für die Nachholung der Zahlung von rückständiger Miete von
bisher einem Monat auf insgesamt zwei Monate nach Eintritt der Anhängigkeit des Räu-
mungsrechtsstreits,

- Erweiterung des Rechts zum Eintritt und zur Fortsetzung des Mietverhältnisses für Lebens-
partner in auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaften,

- das Recht behinderter Menschen, vom Vermieter die Zustimmung zu einem barrierefreien
Umbau der Wohnung oder des Zugangs zu ihr zu verlangen.
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Der Mieterschutz bei Umwandlung einer Miet- in eine Eigentumswohnung bleibt bestehen.
Bundeseinheitlich gilt eine Kündigungssperrfrist von 3 Jahren. Darüber hinaus können die Län-
der bei unzureichender Wohnungsversorgung die Frist durch Rechtsverordnung auf bis zu 10
Jahre verlängern. Der bestehende Mieterschutz ist damit erhalten worden. Auch das Gleichge-
wicht zwischen Mieter- und Vermieterinteressen wurde gewahrt.

5. Weiterentwicklung des sozialen Wohnungsbaus zu einer sozialen
Wohnraumförderung

312.   Zweck der bisherigen Förderung des sozialen Wohnungsbaus war die Beseitigung des
Wohnungsmangels durch die Bereitstellung preisgünstigen Wohnraums für breite Schichten
der Bevölkerung. Gefördert wurde in erster Linie die Neuschaffung von Wohnraum als Miet-
wohnungen oder selbst genutztes Eigentum, in zunehmendem Umfang aber auch die Erneue-
rung vorhandener Wohnungsbestände.

Für die Förderung haben Bund und Länder im Zeitraum 1997 bis 2000 rd. 40 Mrd. DM
(20,5 Mrd. Euro) bereit gestellt, davon sind 5 Mrd. DM (2,6 Mrd. Euro) Finanzhilfen des Bundes.
Damit wurde der Neubau von rd. 296 000 Wohnungen gefördert, davon knapp die Hälfte Ei-
gentümerwohnungen. Das entspricht einem Anteil von 15 % der in diesem Zeitraum in
Deutschland insgesamt fertiggestellten Wohnungen. Im Programmjahr 2001 betrug der Ver-
pflichtungsrahmen von Bund und Ländern rd. 5,5 Mrd. DM (2,8 Mrd. Euro), davon sind 450 Mio.
DM (230 Mio. Euro) Finanzhilfen des Bundes.

Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist mittlerweile ausreichend und qualitativ gut mit
Wohnraum versorgt. Auch bei insgesamt günstiger Wohnungsmarktlage gibt es aber Haushal-
te, die auf Grund ihrer finanziellen oder sozialen Situation bei der Wohnungssuche benachtei-
ligt sind und sich nicht aus eigener Kraft am allgemeinen Wohnungsmarkt angemessen mit
Wohnraum versorgen können. Auf Grund der veränderten Rahmenbedingungen wurden die
wohnungsbaurechtlichen Grundlagen der Förderung überprüft und der soziale Wohnungsbau
zu einer umfassenderen sozialen Wohnraumförderung weiter entwickelt, die auch vorhandene
Wohnungsbestände stärker in die Versorgung der Zielgruppen einbezieht.

313.   An die Stelle der bisherigen Rechtsgrundlagen für die Förderung des Wohnungsbaus,
namentlich des Zweiten Wohnungsbaugesetzes und des Wohnungsbindungsgesetzes sowie
der auf ihrer Grundlage erlassenen Verordnungen, ist mit Wirkung vom 1. Januar 2002 für die
künftige soziale Wohnraumförderung das Wohnraumförderungsgesetz getreten. Auf dieser
Grundlage sollen diejenigen unterstützt werden, die auf Grund geringen Einkommens, von Be-
hinderungen, Haushaltsgröße, sozialen Problemlagen oder anderen Benachteiligungen Schwie-
rigkeiten haben, sich aus eigener Kraft am allgemeinen Wohnungsmarkt angemessen mit
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Wohnraum zu versorgen. Durch die Neubestimmung der Fördergegenstände, die anstelle der
bisherigen Ausrichtung allein auf die Neubauförderung nunmehr auch verstärkt die Modernisie-
rung, die Begründung von Belegungsrechten und den Erwerb vorhandenen Wohnraums um-
fassen, wird die Nutzung des heute großen Bestandes an oftmals preiswertem Wohnraum für
die Wohnraumversorgung der unterstützungsbedürftigen Haushalte ermöglicht.

Allgemeine Ziele der Reform sind neben der Neubestimmung der Zielgruppe und der Be-
standsorientierung der Förderung:
- Schaffung eines flexiblen und effizienten Förderinstrumentariums,
- Stärkung des kostengünstigen und qualitätsbewussten Bauens,
- ein Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der „Sozialen Stadt“ sowie
- eine durchgreifende Rechtsvereinfachung und Entbürokratisierung.

Ein wichtiger Beitrag für die Lösung von Wohnraumversorgungsproblemen ist der Abschluss
von Kooperationsverträgen zwischen Wohnungsunternehmen und zuständiger Stelle, ggf. unter
Einbeziehung von Trägern der Wohlfahrtspflege. Hierfür ist ein rechtlicher Rahmen geschaffen
worden.
Da das neue Recht flexible Fördermethoden ermöglicht und Wohnkostenentlastungen durch
eine Orientierung am örtlichen Mietenniveau und Haushaltseinkommen erfolgen, ist zu erwar-
ten, dass künftig mit gleichem Aufwand an Fördermitteln eine größere Zahl von Wohnraumver-
sorgungsproblemen gelöst werden kann.

6. Förderung des Wohneigentums

314.   Die Schaffung von Wohneigentum leistet einen Beitrag zur Vermögensbildung und er-
höht die Wohneigentumsquote, die in Deutschland mit rd. 41 % (West: rd. 43 %, Ost: rd. 31 %)
im internationalen Vergleich niedrig ist. Die Schaffung von Wohneigentum bildet einen wichti-
gen Baustein in der Altersvorsorge der Haushalte und fördert die Erhaltung von Arbeitsplätzen.

Die steuerliche Förderung des Wohneigentums wurde zum 1. Januar 1996 auf eine progressi-
onsunabhängige Zulage nach dem Eigenheimzulagengesetz umgestellt. Gegenüber der pro-
gressionsabhängigen Förderung werden mit der Zulage nun nicht mehr Haushalte mit hohen
Einkommen begünstigt, sondern Haushalte mit mittleren und niedrigen Einkommen erhalten
jetzt verstärkt die Möglichkeit, Eigentum zu erwerben.

Mit der Neugestaltung der Einkommensgrenzen zum 1. Januar 2000 wurde die Eigenheimzula-
ge noch zielgruppengenauer. Sie kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der Gesamt-
betrag der Einkünfte von 160 000/320 000 DM (81 807/163 614 Euro) (vorher 240 000/480 000
DM) im zweijährigen Zeitraum zuzüglich 60 000 DM (30 678 Euro) für jedes Kind nicht über-
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schritten wird: Eine Familie mit 2 Kindern kann somit die Förderung bis zu einem Gesamtbetrag
der Einkünfte von 440 000 DM (224 970 Euro) erhalten, kinderlose Erwerber dagegen nur bis
zu 320 000 DM (163 614 Euro).

315.   Die Eigenheimzulage wurde seit ihrer Einführung bis 1999 an insgesamt 2,3 Mio. An-
spruchsberechtigte gewährt. In 60 % der geförderten Haushalte wurde im Jahr 1999 die Kin-
derzulage beantragt. Bei Eigentümerehepaaren lag der Anteil der geförderten Haushalte mit
Kinderzulage bei ca. 72 %. In der Gesamtbevölkerung lebten nur in 37 % der Haushalte Kinder.
Dies zeigt, dass die Wohneigentumsförderung besonders Haushalten mit Kindern zugute
kommt.
Auch die Ökokomponente, die die Verbreitung ökologischer Bauweisen fördern soll, wurde zu-
nehmend in Anspruch genommen. Die Öko-Komponente „Niedrigenergiehaus-Standard“ wurde
im Förderjahrgang 1999 bei 20 % aller Neubauten (1997: 8,5 %) gewährt, die „Öko-Zulage für
neue Techniken“ für knapp 8 % (1996: 2,5 %) aller Neubauten dieses Förderjahrgangs. Die Ei-
genheimzulage leistet nicht nur einen Beitrag zur Erhöhung der Wohneigentumsquote, sondern
unterstützt auch gleichzeitig die Angleichung dieser Quote zwischen neuen und alten Ländern.

316.   Mit einer Initiative „kostengünstig qualitätsbewusst Bauen - umweltgerecht, innovativ, be-
zahlbar“ will die Bundesregierung nach und nach die Hemmnisse für kostengünstiges und qua-
litätsbewusstes Bauen abbauen. Die organisatorische Grundlage dieser Initiative bildet ein
gleichnamiges Kompetenzzentrum, das vorhandene Fachinformationen zum kostengünstigen
und qualitätsbewussten Bauen zentral bündeln, aufbereiten und vernetzen soll, um das vorhan-
dene Wissen über die Möglichkeiten kostengünstigen und qualitätsbewussten Bauens mehr als
bisher für alle am Bau Beteiligten - von der Kommune, dem Architekten, Ingenieur
über den Bauherrn bis zum Handwerker - nutzbar zu machen. Aufgabe des Kompetenzzen-
trums wird darüber hinaus sein, den Erfahrungsaustausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik und Verwaltung auf den verschiedenen Gebieten des kostengünstigen und qualitätsbe-
wussten Bauens insbesondere durch das Sammeln und Verbreiten guter Beispiele zu fördern.

7. Steigerung der Wohnqualität und Maßnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes
durch Instandsetzung und Modernisierung

317.   Zur Qualität des Wohnens gehören neben der baulichen Beschaffenheit der Wohnung
und des Wohnumfeldes auch die energetischen Eigenschaften. Für eine Angleichung der Le-
bensverhältnisse muss in die Wohnungsbestände der neuen Länder, insbesondere in die Alt-
bauten, noch erheblich investiert werden. In den letzten Jahren wurden in den neuen Ländern
mit dem Wohnraum-Modernisierungsprogramm I der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und
einem Kreditvolumen von insgesamt 79 Mrd. DM (40 Mrd. Euro) Investitionen über
120 Mrd. DM (61 Mrd. Euro) angestoßen. Es handelt sich also um ein Programm mit beispiello-
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ser Breitenwirkung. Mit dem am 8. Februar 2000 aufgelegten KfW-Wohnraum-
Modernisierungsprogramm II wird an das außerordentlich erfolgreiche Programm I angeknüpft.
Mit einem Darlehensvolumen von 10 Mrd. DM (5,1 Mrd. Euro) konzentriert sich das Nachfolge-
programm auf die Förderung besonders kostenintensiver Modernisierungsmaßnahmen vorwie-
gend in Altbauten und Hochhäusern sowie denkmalgeschützten Gebäuden (seit 1. März 2001
auch in industriell gefertigten Wohngebäuden). Aus dem Wohnraum-
Modernisierungsprogramm II wurden bis Ende Dezember 2001 Kredite über ca. 2,7 Mrd. DM
(1,4 Mrd. Euro) für Modernisierungsinvestitionen in rd. 84 000 Wohnungen vorwiegend in inner-
städtischen Altbauten zugesagt.

Am 23. Januar 2001 wurde darüber hinaus für das gesamte Bundesgebiet das neue KfW-CO2-
Gebäudesanierungsprogramm gestartet, das für zahlreiche Bauherren zusätzliche finanzielle
Anreize zur Reduktion des CO2-Ausstoßes schafft. Für das Programm stellt die Bundesregie-
rung in den nächsten 5 Jahren 2 Mrd. DM (1 Mrd. Euro) Haushaltsmittel zur Verfügung. Mit ei-
nem Volumen von rd. 10 Mrd. DM (5,1 Mrd. Euro) zinsverbilligter Darlehen der KfW werden
Maßnahmenpakete z. B. zur Heizungsmodernisierung, Wärmedämmung oder Fenstererneue-
rung an über 330 000 Wohnungen des Altbaubestandes gefördert. Die Förderung soll den CO2-
Ausstoß um mindestens 40 kg/m² Wohnfläche reduzieren. Mit dem bewährten CO2-
Minderungsprogramm der KfW für das gesamte Bundesgebiet werden darüber hinaus weiterhin
Einzelmaßnahmen der Wärmedämmung und Heizungserneuerung gefördert.

8. Programm „Soziale Stadt“ und klassische Städtebauförderung

318.   Die sozialpolitische Bedeutung der Städtebauförderung des Bundes ist seit 1999 durch
das neue Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt“ deut-
lich gestärkt worden. In manchen Stadtteilen verschärfen sich soziale, wirtschaftliche und
städtebauliche Probleme. Es sind Stadtteile mit hoher Arbeitslosigkeit, insbesondere wachsen-
der Jugendarbeitslosigkeit, steigendem Ausländeranteil, vernachlässigten öffentlichen Räumen
und leerstehenden Gebäuden. Der neue Programmansatz zielt auf eine nachhaltige Verbesse-
rung der Lebenssituation der betroffenen Menschen in den benachteiligten Stadtteilen. Maß-
nahmen der Wohnungs-, Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik werden in integrierten
mehrjährigen Programmen zu einer aktiven und integrativ wirkenden Stadtentwicklungspolitik
zusammengeführt. Synergieeffekte der unterschiedlichen Ressourcen zu erreichen, ist mithin
das oberste Ziel des neuen stadtentwicklungspolitischen Ansatzes. In den Jahren 1999 und
2000 hat der Bund den Ländern für die Durchführung des Programms jeweils 100 Mio. DM
(51,13 Mio. Euro) Finanzhilfen als Verpflichtungsrahmen bereitgestellt. Die Finanzhilfen für die
Programmjahre 2001 und 2002 wurden jeweils um 50 % auf 150 Mio. DM (76,69 Mio. Euro)
aufgestockt. Mit den Komplementärmitteln der Länder und Gemeinden standen im Zeitraum
von 1999 bis 2001 insgesamt 1,05 Mrd. DM (536,9 Mio. Euro) zur Förderung von Maßnahmen
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der „Sozialen Stadt“ zur Verfügung. Mit den Mitteln werden insgesamt 249 Maßnahmen in 184
Gemeinden gefördert. Die Anzahl der Fördermaßnahmen wird sich durch die Finanzhilfen des
Jahres 2002 weiter erhöhen. Das neue Bund-Länder-Programm entfaltet damit bereits eine er-
hebliche Breiten- und Signalwirkung.

319.   Auf hohem Niveau fortgesetzt wurde seit 1998 auch die klassische Städtebauförderung.
Die Bundesmittel für die Städtebauförderung werden eingesetzt für städtebauliche Sanierungs-
und Entwicklungsmaßnahmen, für städtebauliche Aktivitäten zur Behebung sozialer Missstände
und in den neuen Ländern zusätzlich auch für die städtebauliche Weiterentwicklung großer
Neubaugebiete und den städtebaulichen Denkmalschutz. Die Finanzhilfen des Bundes für die
Städtebauförderung stoßen in hohem Maße bauwirksame Investitionen an. Dies schafft und er-
hält Arbeitsplätze. Die sozial-, wirtschafts-, konjunktur- und beschäftigungspolitischen Wirkun-
gen der Städtebauförderung tragen wesentlich dazu bei, die Lebensfähigkeit und Lebensquali-
tät unserer Städte zu sichern. Im Zeitraum von 1998 bis 2001 hat der Bund den Ländern für die
klassische Städtebauförderung Finanzhilfen von insgesamt 2,5 Mrd. DM (1,3 Mrd. Euro) als
Verpflichtungsrahmen bereit gestellt. Das Schwergewicht dieser Förderung lag mit
2,08 Mrd. DM (1,06 Mrd. Euro) auch in dieser Förderperiode deutlich bei den neuen Ländern
und trug damit gezielt dem immer noch bestehenden hohen Erhaltungs- und Erneuerungsbe-
darf der ostdeutschen Städte Rechnung. Im Jahr 2002 stellt der Bund den Ländern für die klas-
sische Städtebauförderung Finanzhilfen (Verpflichtungsrahmen) in Höhe von rd. 357 Mio. Euro
(698 Mio. DM) zur Verfügung.

Zusätzlich wurden dem Land Brandenburg für die Jahre 1999 bis 2002 noch 40 Mio. DM
(20,5 Mio. Euro) Finanzhilfen gewährt, um die Folgen abzumildern, die sich durch das Oder-
Hochwasser des Jahres 1997 für die städtebauliche, verkehrliche und wasserbauliche Infra-
struktur und viele Gebäude der Region ergeben hatten.

9. Nutzungsentgeltverordnung

320.   Die am 1. August 1993 in Kraft getretene Verordnung über eine angemessene Gestal-
tung von Nutzungsentgelten gilt für Verträge über die Nutzung von Bodenflächen zur Erholung
und zu Freizeitzwecken, die in der ehemaligen DDR abgeschlossen wurden. Diese Verträge
bildeten die Grundlage für die Anlegung von Erholungsgrundstücken sowie für die Errichtung
von Wochenendhäusern, Garagen und ähnlichem. Die in der Verordnung angelegte schrittwei-
se Erhöhung der Nutzungsentgelte für diese Grundstücke sichert eine für die Nutzer in Ost-
deutschland sozialverträgliche Anpassung der Entgelte an das Marktniveau. Durch die zeitliche
Streckung der Erhöhungsmöglichkeiten über mehrere Jahre wird der Übergang zudem ver-
kraftbar gestaltet. Andererseits führt die Verordnung in überschaubarer Zeit zu einer angemes-
senen Ertragssicherung für die Grundstückseigentümer. Eine Änderung der Nutzungsentgelt-
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verordnung aus dem Jahr 1997 verbesserte die Anpassung des Niveaus der Nutzungsentgelte
an die Verhältnisse in den neuen Ländern. Den Anforderungen der Wertermittlungspraxis
Rechnung tragend, wurde ein Hilfsverfahren zur Feststellung der ortsüblichen Entgelte auf der
Grundlage einer Verzinsung des Bodenwertes neu eingeführt. Mit dem Ersten Gesetz zur Än-
derung des Schuldrechtsanpassungsgesetzes werden gegenwärtig in den parlamentarischen
Gremien klarstellende Regelungen in der Nutzungsentgeltverordnung beraten, die den Betrof-
fenen das Verfahren zur Anpassung der Nutzungsentgelte erleichtern werden. Die Vergleich-
barkeitskriterien zur Ermittlung des ortsüblichen Nutzungsentgelts sollen deutlicher gefasst und
die wichtigsten Möglichkeiten der Begründung der Entgelterhöhung in der Verordnung benannt
werden.
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XIII. Soziale Akzente der Steuerpolitik

321.   Die Bundesregierung hat soziale Gerechtigkeit zu einer Kategorie der Steuerpolitik ge-
macht. Bereits in ihrem ersten Amtsjahr hat sie durch die Verabschiedung des Steuerentla-
stungsgesetzes 1999/2000/2002 die Weichen für eine Steuerpolitik zugunsten kleiner und
mittlerer Einkommen gestellt. Mit der Steuerreform 2000 wird dieser Kurs stufenweise, in ver-
lässlichen Schritten, fortgesetzt. In den Jahren 2001, 2003 und 2005 werden deutliche Tarif-
senkungen umgesetzt. Dies trägt ebenfalls zur Entlastung des Faktors Arbeit bei und schafft
zugleich wirkungsvolle Anreize für eine Arbeitsaufnahme im sog. Niedrigeinkommensbereich.
Von besonderer Bedeutung sind dabei insbesondere die Änderungen des Grundfreibetrags und
des Eingangssteuersatzes. Darüber hinaus stärkt die Bundesregierung durch die steuerliche
Förderung des Aufbaus einer zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge die Sparfähigkeit
von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen.

1. Steuerreform 2000

322.   Die Bundesregierung hat mit ihrer Steuerreform dafür gesorgt, dass der Eingangssteuer-
satz, der 1998 mit 25,9 % so hoch war wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland, schrittweise auf 15 % im Jahr 2005 zurückgeführt wird. Dieser historisch niedrige
Stand ist auch im internationalen Vergleich beachtlich. Zudem wird der Grundfreibetrag spürbar
erhöht. Dies zeigt, dass die Bundesregierung gerade die Entlastung niedriger Einkommen
durch die Steuerreform 2000 erreicht hat.

Schritte der Steuerreform und ihre Wirkung

Grundfreibetrag (bis 2001 in DM, ab 2002 in €)Jahr der Wirksamkeit Eingangssteuersatz

in % Ledige Verheiratete

bis 1998 25,9 12 400 24 800

1999 23,9 13 000 26 000

2000 22,9 13 500 27 000

2001 19,9 14 000 28 000

2002 19,9 7 235 14 470

2003 17,0 7 426 14 852

2004 17,0 7 426 14 852

2005 15,0 7 664 15 228
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Die Bundesregierung hat den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit in der Besteuerungspraxis deutlich gestärkt. Durch Maßnahmen zur Verbreiterung der
Bemessungsgrundlage wird dafür Sorge getragen, dass noch stärker als bisher gleiche Ein-
kommen gleich (horizontale Gerechtigkeit) und unterschiedliche Einkommen (vertikale Gerech-
tigkeit) ungleich besteuert werden. Darüber hinaus stellt im deutschen Steuersystem der pro-
gressive Einkommensteuertarif sicher, dass mit steigendem zu versteuerndem Einkommen der
durchschnittliche Steuersatz steigt. Im Ergebnis tragen bspw. die gemessen an den Einkünften
„oberen“ 5 % der Steuerpflichtigen 41 % zum Einkommensteueraufkommen bei. Die „unteren“
50 % der Steuerpflichtigen steuern gut 9 % zum Steueraufkommen bei.

Die sozioökonomische Aufteilung der Steuerentlastung 1999 bis 2005 zeigt eindrucksvoll, dass
vom gesamten Entlastungsvolumen von 109,6 Mrd. DM (56,1 Mrd. Euro) nach dem Entste-
hungsjahr der Löwenanteil von 80,4 Mrd. DM (41,1 Mrd. Euro) auf die privaten Haushalte ent-
fällt, 32,5 Mrd. DM (16,7 Mrd. Euro) auf den für die Beschäftigung so überaus wichtigen Mit-
telstand, während die Großunternehmen per saldo sogar mit 3,3 Mrd. DM (1,7 Mrd. Euro) bela-
stet werden. Die volkswirtschaftlichen Wirkungen der Steuerpolitik sind ausgewogen. Sie zielen
gleichermaßen darauf, die Nachfrageseite zu stärken und die Angebotsbedingungen zu ver-
bessern.

2. Familienpolitik

323.   Die verfassungsrechtlich gebotene Freistellung von Elterneinkommen in Höhe des säch-
lichen Bedarfs sowie des Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarfs eines Kindes wird
durch Zahlung von Kindergeld oder durch Abzug des Kinderfreibetrags und des Freibetrags für
den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf gewährleistet. Reicht das Kindergeld
nicht zu der verfassungsrechtlich gebotenen Steuerfreistellung aus, so werden die Freibeträge
abgezogen und das Kindergeld verrechnet. In diesem Fall beschränkt sich der Familienlei-
stungsausgleich auf die gebotene Steuerfreistellung. Soweit das Kindergeld dazu nicht erfor-
derlich ist, dient es der Förderung der Familien, und zwar vornehmlich der Familien mit geringe-
rem Einkommen und mehreren Kindern. Bei diesen Familien stellt das Kindergeld in voller Hö-
he Förderung dar. Mit steigendem Einkommen nimmt der Förderanteil am Kindergeld ab (vgl.
Tz. 257).

Das zweite Gesetz zur Familienförderung wurde am 6. Juli 2001 vom Deutschen Bundestag
und am 13. Juli 2001 vom Bundesrat verabschiedet. Für das erste und zweite Kind steigt das
Kindergeld ab 2002 um monatlich 15,95 Euro auf 154 Euro. Damit erhalten Eltern für die ersten
drei Kinder künftig jeweils 154 Euro und für jedes weitere Kind 179 Euro.
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Der allgemeine Kinderfreibetrag wird ebenfalls ab dem 1. Januar 2002 angehoben. Für das
sächliche Existenzminimum werden 3 648 Euro jährlich freigestellt. Der Freibetrag von
3 024 DM für die Betreuung von Kindern, den die Bundesregierung im Jahr 2000 eingeführt
hat, gilt künftig auch für über 16-jährige Kinder. Er wird zu einem „Freibetrag für Betreuung und
Erziehung oder Ausbildung“ von 2 160 Euro zusammengefasst. Insgesamt steigen die steuer-
lich für jedes Kind zu berücksichtigenden Freibeträge auf 5 808 Euro.

Erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten sind in Zukunft für Kinder bis zum 14. Lebensjahr
steuerlich absetzbar. Wenn beide Elternteile berufstätig sind, können jährlich für jedes Kind bis
zu 1 500 Euro als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden. Dies gilt nur für
nachgewiesene Kosten, die den Betrag von 1 548 Euro übersteigen. Bei berufstätigen Alleiner-
ziehenden, die nicht mit dem anderen Elternteil in einem Haushalt leben, sind die 774 Euro
übersteigenden Betreuungskosten bis zu 750 Euro abziehbar.

Daneben kommt ein Freibetrag zur Abgeltung des Sonderbedarfs eines sich in Berufsausbil-
dung befindenden, auswärtig untergebrachten, volljährigen Kindes von jährlich bis zu 924 Euro
zum Abzug.

Unterhaltsaufwendungen für unterhaltsberechtigte bedürftige Angehörige sind als außerge-
wöhnliche Belastungen im Rahmen von Höchstbeträgen abziehbar, die sich an dem für den
Grundfreibetrag maßgebenden Existenzminimum eines Erwachsenen orientieren. Sie betragen
für die Jahre 2001 und 2002  14 040 DM  (7 188 Euro), für 2003 und 2004  7 428 Euro und ab
dem Jahr 2005  7 680 Euro. Den gesetzlich unterhaltsberechtigten Personen gleichgestellt sind
Personen, wenn bei ihnen zum Unterhalt bestimmte inländische öffentliche Mittel mit Rücksicht
auf diese Unterhaltsleistungen gekürzt werden.

3. Steuerliche Regelungen für behinderte und pflegebedürftige Menschen

324.   Auch in der 14. Legislaturperiode wurde auf steuerrechtlichem Gebiet den besonderen
Lebensumständen behinderter und pflegebedürftiger Menschen unter dem Aspekt ihrer einge-
schränkten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Rechnung getragen.

Behinderte Menschen können ihre behinderungsbedingten Mehraufwendungen als außerge-
wöhnliche Belastung geltend machen, soweit die Aufwendungen den Umständen nach notwen-
dig sind und einen angemessenen Betrag nicht übersteigen. Aufwendungen, die zu den Be-
triebsausgaben, Werbungskosten oder Sonderausgaben gehören, bleiben dabei außer Be-
tracht. Steuerlich wirksam werden allerdings nur tatsächlich entstandene und nachgewiesene
Aufwendungen, die die zumutbare Belastung übersteigen.
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Statt die behinderungsbedingten Kosten einzeln nachzuweisen, können Menschen mit Behin-
derungen ohne Berücksichtigung einer zumutbaren Belastung den Behinderten-Pauschbetrag
geltend machen. Dieser ist nach dem Grad der Behinderung in acht Stufen gestaffelt und reicht
von 600 DM (310 Euro) bis zu 2 760 DM (1 420 Euro) im Jahr. Ist ein Grad der Behinderung
von weniger als 50 %, aber mindestens 25 % festgestellt, müssen allerdings noch weitere Vor-
aussetzungen erfüllt sein (z. B. Anspruch auf Rente wegen der Behinderung). Behinderte Men-
schen, die hilflos oder blind sind, erhalten einen Pauschbetrag von 7 200 DM (3 700 Euro).

Der jeweilige Pauschbetrag entspricht den geschätzten typischen behinderungsbedingten
Mehraufwendungen. Einmalige, untypische, außerordentliche und ungewöhnliche Kosten (z. B.
einer Kur oder eines Krankenhausaufenthaltes mit Operation) sowie mittelbar behinderungsbe-
dingte Aufwendungen (z. B. Kraftfahrzeugkosten bestimmter behinderter Menschen) können
neben den Pauschbeträgen abgezogen werden.

Geh- und stehbehinderte Personen (GdB mindestens 80 oder GdB mindestens 70 und Merk-
zeichen „G“) können neben diesen Pauschbeträgen ihre Fahrtkosten für bis zu 3 000 km im
Jahr geltend machen. Der für jeden Kilometer anzusetzende Betrag ist zuletzt mit Wirkung vom
1. Januar 2001 von 0,52 DM / km auf 0,58 DM /km (ab 2002: 0,30 Euro/km) angehoben wor-
den. Für außergewöhnlich gehbehinderte Steuerpflichtige (Merkzeichen „aG“), Blinde und Hilf-
lose kann eine Fahrleistung bis 15 000 km im Jahr anerkannt werden.

Die Bundesregierung überprüft regelmäßig, ob der Behinderten-Pauschbetrag noch ausrei-
chend bemessen ist. Nach den Erfahrungen der Finanzverwaltungen der Länder macht nur ein
geringer Teil der betroffenen Steuerpflichtigen von der Möglichkeit des Einzelnachweises be-
hinderungsbedingter Aufwendungen Gebrauch. Ihrem Vereinfachungszweck für Steuerpflichti-
ge und Finanzverwaltung werden die Behinderten-Pauschbeträge also nach wie vor gerecht.

Der Pflege-Pauschbetrag von 1 800 DM (924 Euro) wird Personen gewährt, die eine nicht nur
vorübergehend hilflose Person, zu der sie in einer engen persönlichen Beziehung stehen, in ih-
rer eigenen Wohnung oder in der Wohnung des Pflegebedürftigen persönlich pflegen. Hierbei
steht sowohl aus Sicht des Pflegenden als auch aus der Sicht des Pflegebedürftigen nicht das
Entstehen von Aufwendungen im Vordergrund, sondern die tatsächliche Erbringung der Pflege
und die sich dadurch ergebende Belastung des Pflegenden. Das Entstehen von mit der Pflege
verbundenen Aufwendungen wird typisierend unterstellt. Voraussetzung ist, dass der Pflegende
für seine Tätigkeit keine Einnahmen erhält.

Gleichzeitig sind Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Sozialleistungen (weitergereichtes Pfle-
gegeld/-Zulagen) für Leistungen zur Grundpflege oder hauswirtschaftlichen Versorgung bis zur
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Höhe des Pflegegeldes nach § 37 des XI. Buches Sozialgesetzbuch von der Einkommensteuer
befreit, wenn diese Leistungen von Angehörigen des Pflegebedürftigen oder von anderen Per-
sonen, die damit eine sittliche Pflicht im Sinne des § 33 Abs. 2 Einkommensteuergesetz ge-
genüber dem Pflegebedürftigen erfüllen, erbracht werden. Für Pflegegeld aus privaten Versi-
cherungen bzw. Pauschalbeihilfen nach den Beihilfevorschriften gilt Entsprechendes. Damit soll
Angehörigen und vergleichbaren Personen ein Anreiz gegeben werden, Pflegebedürftige ver-
stärkt im häuslichen Bereich zu pflegen.

4. Altersvermögensgesetz - AVmG

325.   Am 11. Mai 2001 haben Bundestag und Bundesrat dem Gesetz zur Reform der gesetzli-
chen Rentenversicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens
(Altersvermögensgesetz - AVmG) zugestimmt. Die das Einkommensteuergesetz betreffenden
Änderungen sind zum 1. Januar 2002 in Kraft getreten.

Der Aufbau einer entsprechenden freiwilligen privaten Altersvorsorge wird durch steuerliche
Fördermaßnahmen flankiert, die auch und gerade Bezieher kleiner Einkommen und kinderrei-
che Familien unterstützen. Außerdem sind die Rahmenbedingungen für die betriebliche Alters-
versorgung erheblich verbessert worden (vgl. Tz. 103 ff.).

Die staatlich geförderte zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge soll die gesetzliche Alters-
rente in Zukunft ergänzen und zur Absicherung des Lebensstandards beitragen. Zum begün-
stigten Personenkreis gehören grundsätzlich alle Personen, die in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung pflichtversichert und im Ergebnis von der geringfügigen Absenkung des Rentenni-
veaus betroffen sind; dazu gehören auch die Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst. Begünstigt
sind außerdem diejenigen, die dem Alterssicherungssystem der Landwirte angehören sowie
Beamte und Empfänger von Amtsbezügen.

Die förderfähigen Anlageformen sind private Rentenversicherungen oder Fonds- und Bank-
sparpläne, die mit Auszahlungsplänen und einer Restverrentungspflicht verbunden sind. Die
Vorsorgeprodukte müssen bestimmte Förderkriterien nach dem Altersvorsorgeverträge - Zerti-
fizierungsgesetz erfüllen.

Die Altersvorsorgebeiträge setzen sich aus den Eigenbeiträgen und den Zulagen zusammen
und können unabhängig vom individuellen Einkommen des Förderberechtigten im Rahmen ei-
nes zusätzlichen Sonderausgabenabzugs  bei der Einkommensteuerveranlagung geltend ge-
macht werden.
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5. Steuerliche Förderung von Stiftungen

326.   Durch das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen vom 14. Juli 2000
wurden zusätzliche Anreize für die Gründung und Unterstützung von gemeinnützigen Stiftun-
gen geschaffen und die steuerliche Behandlung der bestehenden Stiftungen verbessert. So-
ziales Engagement und die Wohlfahrtspflege sind klassische und bedeutende Tätigkeitsfelder
der gemeinnützigen Stiftungen.

Die bisherige Höchstgrenze für den steuerlichen Abzug von Zuwendungen an gemeinnützige
Körperschaften wurde um 40 000 DM ausgeweitet, wenn der Empfänger eine gemeinnützige
Stiftung oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts ist. Darüber hinaus können Zuwendungen,
die anlässlich der Neugründung in den Vermögensstock einer Stiftung geleistet werden, bis zur
Höhe von 600 000 DM abgezogen werden. Der Spender kann den Abzug auf bis zu 10 Veran-
lagungszeiträume verteilen. Außerdem dürfen gemeinnützige Stiftungen einen größeren Anteil
ihrer laufenden Einnahmen ihrem dauerhaften Vermögen zuführen. Insbesondere wurde die
Höchstgrenze für die gemeinnützigkeitsunschädliche Zuführung von Mitteln zu der freien
Rücklage von einem Viertel auf ein Drittel des Überschusses aus der Vermögensverwaltung
angehoben. Darüber hinaus dürfen nunmehr auch 10 % der sonstigen zeitnah zu verwenden-
den Mittel der freien Rücklage zugeführt werden. Erben oder Beschenkte werden nachträglich
von der Erbschaft- oder Schenkungsteuer befreit, wenn sie ererbte oder geschenkte Vermö-
gensgegenstände freiwillig innerhalb von 2 Jahren nach dem Erwerb an eine steuerbegünstigte
Stiftung weitergeben.

6. Entfernungspauschale

327.   Mit der Entfernungspauschale wurde ein umwelt- und verkehrspolitisch sinnvoller Aus-
gleich für die deutlich gestiegenen Fahrtkosten von Arbeitnehmern zur Arbeitsstätte geschaf-
fen.

Der bisherige Kilometer-Pauschbetrag von 0,70 DM je Entfernungskilometer wurde in eine vom
Verkehrsmittel unabhängige Entfernungspauschale umgewandelt (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 EStG). Für
die ersten 10 km werden 0,70 DM (ab 2002: 0,36 Euro) je Entfernungskilometer, für jeden wei-
teren Kilometer werden 0,80 DM (ab 2002: 0,40 Euro) je Entfernungskilometer berücksichtigt.
Soweit kein Kraftfahrzeug benutzt wird, ist die Entfernungspauschale auf 10 000 DM (ab 2002:
5 112 Euro) im Kalenderjahr begrenzt. Aufwendungszuschüsse oder Sachleistungen des Ar-
beitgebers zu diesen Fahrten werden auf die Entfernungspauschale angerechnet.



- 280 -

- 281 -

Bei Familienheimfahrten gilt eine Entfernungspauschale von 0,80 DM (ab 2002: 0,40 Euro) für
jeden vollen Entfernungskilometer. Die nach § 3 Nr. 13 und 16 EStG steuerfreien Arbeitgeber-
leistungen sind nach § 3c Abs. 1 EStG anzurechnen.
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XIV. Europäische Sozialpolitik und internationale Sozialpolitik

1. Europäische Sozialpolitik

328.   Die europäische Sozialpolitik ist im Berichtszeitraum seit 1998 von der Entwicklung auf
den nationalen Arbeitsmärkten und den daraus resultierenden Anstrengungen auf Gemein-
schaftsebene geprägt gewesen. Die Arbeitsmärkte in Europa sind vielfach durch eine zu hohe
und scheinbar persistente Arbeitslosigkeit geprägt, deren Ursachen vielfältig sind. Trotz weiter-
hin disparitärer Entwicklungen zeichnen sich insgesamt positive Trends ab.

Der Europäische Rat, das regelmäßige Treffen der Staats- und Regierungschefs der Mitglied-
staaten der Europäischen Union, hat sich im Berichtszeitraum intensiv der Förderung der Be-
schäftigung, der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung sowie der Modernisierung
der Sozialschutzsysteme gewidmet. Wesentliche Impulse richteten sich auf die Weiterentwick-
lung der europäischen Beschäftigungsstrategie, die Bekämpfung von Armut und sozialer Aus-
grenzung sowie die Sicherstellung zukunftsfähiger Altersversorgungssysteme.

Weitere Schwerpunkte der europäischen Sozialpolitik waren neben dem weiteren Ausbau der
sozialen Mindeststandards im Bereich des Arbeitsrechts und des Arbeitsschutzes vor allem die
Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen, die Bekämpfung von Diskriminierungen
sowie die Erarbeitung einer europäischen Sozialagenda mit den sozialpolitischen Arbeits-
schwerpunkten der kommenden Jahre. Von besonderer Bedeutung waren auch die Verhand-
lungen zur Erweiterung der Europäischen Union, die Regierungskonferenz zu den institutionel-
len Reformen der Union sowie die Erarbeitung einer europäischen Grundrechtscharta.

Der Vertrag von Nizza

329.   Der am 26. Februar 2001 unterzeichnete (aber noch nicht in Kraft getretene) Vertrag von
Nizza enthält nur wenige die Sozialpolitik betreffende Änderungen, da er sich auf institutionelle
Reformen als Voraussetzung der EU-Erweiterung konzentriert (Größe der Kommission, Stim-
menwägung im Rat, Verstärkte Zusammenarbeit, Übergang zur qualifizierten Mehrheit).

Nur in einem sozialpolitisch relevanten Feld wurde das bisher geltende Einstimmigkeitserfor-
dernis durch eine qualifizierte Mehrheit ersetzt, nämlich bei Rechtsakten, die sich auf Art. 18
Abs. 2 EGV (Erleichterungen der Inanspruchnahme der Freizügigkeit durch nichterwerbstätige
Unionsbürger) stützen. Demgegenüber verblieben insbesondere die Bereiche der sozialen Si-
cherheit und des sozialen Schutzes wie auch die Vertretung und kollektive Wahrnehmung der
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen, einschließlich der Mitbestimmung, in der Einstim-
migkeit. Dasselbe gilt für den Bereich der Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme.



- 282 -

- 283 -

Neu ist, dass in sozialpolitischen Fragen der Rat mit Einstimmigkeit beschließen kann, zukünf-
tig mit qualifizierter Mehrheit abzustimmen. Damit wird in der Sozialpolitik eine Umstellung auf
das Prinzip der Mehrheitsentscheidung ohne eine weitere Vertragsänderung ermöglicht. Aus-
genommen ist hiervon lediglich der Bereich der sozialen Sicherheit und des sozialen Schutzes
der Arbeitnehmer, der nicht nach diesem vereinfachten Verfahren in die qualifizierte Mehrheit
überführt werden kann.

Durch den Vertrag von Nizza, der erst nach Ratifikation in allen 15 Mitgliedstaaten in Kraft tre-
ten kann (im Oktober 2001 hat der Bundestag beschlossen, den Vertrag zu ratifizieren), wurde
schließlich der bereits existierende Sozialschutzausschuss im EGV (Artikel 144 neu) verankert
und damit gestärkt.

Die Grundrechtecharta der Europäischen Union

330.   Auf Initiative der Bundesregierung hat der Europäische Rat in Köln im Juni 1999 das
Mandat zur Ausarbeitung einer Charta der Grundrechte der Europäischen Union erteilt. Inner-
halb von weniger als einem Jahr gelang es dem dafür eingesetzten Konvent, den vollständigen
Text einer solchen Charta auszuarbeiten. Der Konvent, dessen Vorsitz der frühere Bundesprä-
sident Prof. Herzog innehatte, war ein Novum in der Geschichte der Europäischen Union, be-
stand er doch nicht nur aus Regierungsbeauftragten und einem Kommissionsvertreter, sondern
überwiegend aus Parlamentariern sowohl der nationalen Parlamente als auch des Europäi-
schen Parlamentes. Bundestag und Bundesrat waren mit jeweils einem Vertreter an der Ausar-
beitung der Charta beteiligt. Nachdem die Charta bereits auf dem informellen Europäischen Rat
in Biarritz im Oktober 2000 von den Staats- und Regierungschefs gebilligt worden war und das
Europäische Parlament und die Europäische Kommission ihr zugestimmt hatten, konnte sie auf
dem Europäischen Rat in Nizza am 7. Dezember 2000 von Rat, Parlament und Kommission
feierlich verkündet werden.

331.   Die Charta gliedert sich in eine Präambel und 54 Artikel, die auf sieben Kapitel verteilt
sind: Würde des Menschen, Freiheiten, Gleichheit, Solidarität, Bürgerrechte, Justizielle Rechte
und Allgemeine Bestimmungen. Durch die Aufnahme zahlreicher sozialer Rechte neben den
klassischen Menschen- und Bürgerrechten wird die soziale Dimension der EU und die Unteil-
barkeit der Grundrechte deutlich gemacht.

Zu diesen sozialen Rechten gehören z. B. das Recht auf gerechte und angemessene Arbeits-
bedingungen, der Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung, das Recht auf Unterrichtung und
Anhörung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Unternehmen sowie das Recht der So-
zialpartner auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen, einschließlich des Streik-
rechts. Die Charta verlangt, die Gleichheit von Männern und Frauen in allen Bereichen sicher-
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zustellen. Sie verbietet Diskriminierungen aller Art, u. a. wegen des Geschlechts, der Rasse,
der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache,
der Religion oder der Weltanschauung, wegen einer Behinderung, der sexuellen Ausrichtung
oder der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit. Bürgerinnen und Bürgern der Union wird
die Freiheit garantiert, in jedem Mitgliedstaat Arbeit zu suchen, zu arbeiten, sich niederzulassen
oder Dienstleistungen zu erbringen.

332.   Die Charta gilt nur für Organe und Einrichtungen der Union und für die Mitgliedstaaten
ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Europäischen Union. Sie begründet keine
neuen Kompetenzen für die Gemeinschaft und für die Union.

Durch die Proklamation ist die Charta allerdings noch nicht rechtlich verbindlich. Darüber soll
nach einem Beschluss des Europäischen Rates in Nizza auf einer weiteren Regierungskonfe-
renz im Jahre 2004 beschlossen werden. Darauf hatte insbesondere die Bundesregierung ge-
drungen, der es von Anfang an um eine rechtsverbindliche und damit für die Bürger einklagba-
re Charta ging. Auch wenn gegenwärtig die Charta noch nicht rechtsverbindlich ist, kommt ihr
eine politische Bindungswirkung zu.

Europäische Beschäftigungspolitik

333.   Der Luxemburg Prozess, der 1997 eingeleitet wurde, ist ein wesentlicher Baustein der
europäischen Beschäftigungsstrategie. Durch die in Amsterdam vereinbarte Einfügung eines
Beschäftigungstitels in den EG-Vertrag wurde der Beschäftigungspolitik eine herausragende
Rolle zuerkannt. Die hiernach jährlich zu verabschiedenden beschäftigungspolitischen Leitlinien
müssen mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft in
Einklang stehen. Der Luxemburger Prozess steht allerdings nicht allein, sondern wird von zwei
weiteren wichtigen Prozessen auf europäischer Ebene flankiert: dem „Cardiff-Prozess“ und
dem „Köln-Prozess“. Die drei Prozesse unterstützen bzw. ergänzen sich gegenseitig und bilden
gemeinsam den europäischen Beschäftigungspakt.

Der Cardiff-Prozess hat sich Reformen im Bereich der Waren-, Dienstleistungs- und Kapital-
märkte zur Aufgabe gemacht. Dabei stehen u. a. die Verbesserung des Zugangs von kleinen
und mittleren Unternehmen zu Risikokapital, die weitere Liberalisierung des Dienstleistungs-
sektors sowie die verbesserte Integration der Warenmärkte im Vordergrund. Der Makroökono-
mische Dialog (Köln-Prozess) bildet den dritten Pfeiler des Europäischen Beschäftigungspak-
tes. Wesentlicher Inhalt dieses Dialoges ist die Verbesserung des wechselseitigen Zusammen-
wirkens von Lohnentwicklung sowie Geldpolitik und Finanzpolitik und die Verbesserung der
makroökonomischen Voraussetzungen für Wirtschaftswachstum und Beschäftigungsaufbau.
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Partner dieses Dialoges sind die Europäische Zentralbank, die Sozialpartner sowie der Rat und
die Kommission.
Das jährliche Beschäftigungspaket besteht aus dem Bericht, den Leitlinien und den Empfeh-
lungen.

334.   Die Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten 2002 sind in
die vier Säulen - „Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit“, „Entwicklung des Unternehmer-
geistes und Schaffung von Arbeitsplätzen“, „Förderung der Anpassungsfähigkeit der Unter-
nehmen und ihrer Beschäftigten“, „Verstärkung der Maßnahmen zur Förderung der Chancen-
gleichheit für Frauen und Männer“ untergliedert. Somit sind zur Umsetzung der Leitlinien Maß-
nahmen auf verschiedenen Politikfeldern erforderlich. Im Sinne einer mehrjährigen strategi-
schen Ausrichtung wurden für die Leitlinien 2002 weitgehend Aufbau und Zielsetzungen der
Leitlinien für 2001 übernommen. In den Querschnittszielen, die den Leitlinien vorangestellt sind,
werden u. a. die Sozialpartner aufgefordert, ihre Aktivitäten zur Unterstützung des Luxemburg-
Prozesses zu forcieren. Neu wurden eine Querschnittsleitlinie zur Erhöhung der „Qualität der
Arbeit“ aufgenommen sowie die Beschäftigungsziele des ER Lissabon für 2010 durch Zwi-
schenziele für 2005 und ein Ziel für ältere Arbeitnehmer 2010 ergänzt.

Die Bundesregierung verdeutlicht mit den Nationalen beschäftigungspolitischen Aktionsplänen,
die sie im Rahmen des Luxemburg Prozesses erstellt hat, dass sie ihre Anstrengungen zum
Beschäftigungsaufbau konsequent fortsetzt. In den deutschen Aktionsplänen werden die
Grundlinien und Maßnahmen der einzelnen Politikfelder, wie Arbeitsmarkt-, Bildungs-, Frauen-
und Mittelstands- sowie Steuer- und Abgabenpolitik dargelegt, die sich zu einer beschäfti-
gungsfördernden Gesamtstrategie ergänzen. Damit werden die beschäftigungspolitischen Leit-
linien umgesetzt.

Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten in den letzten Jahren gemäß den ersten beiden be-
schäftigungspolitischen Leitlinien, zunehmend eine aktivere und präventivere Arbeitsmarktpoli-
tik zu betreiben, wurde in den gemeinsamen jährlichen Beschäftigungsberichten von Rat und
Kommission gewürdigt. Deutschland liegt hierbei deutlich über der geforderten Einbeziehung
von 20 % der Arbeitslosen in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. In Deutschland wird die aktive
Arbeitsmarktpolitik konsequent fortgesetzt. Eine stärkere Gewichtung als in der Vergangenheit
legen die beschäftigungspolitischen Leitlinien auf Qualifizierung im Kontext des lebenslangen
Lernens. So sollen die Mitgliedstaaten u. a. dafür Sorge tragen, dass alle Schulen Zugang zum
Internet und zu Multimediamaterial haben und dass die Zahl der 18 bis 24 jährigen, die lediglich
über einen Abschluss der Sekundarstufe I verfügen und keine weiterführende Schul- oder Be-
rufsausbildung durchlaufen, bis zum Jahr 2010 halbiert wird.
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Die Leitlinien der zweiten Säule „Entwicklung des Unternehmergeistes“ zielen auf die Schaffung
von neuen Arbeitsplätzen durch Förderung von Existenzgründungen, Verbesserung der Rah-
menbedingungen für die Unternehmen und hierbei auch auf eine schrittweise Senkung der
Steuer- und Abgabenbelastung. Als einen wesentlichen Schwerpunkt in dieser Säule hat
Deutschland Steuerreformen verabschiedet, die bis zum Jahr 2005 Haushalte und Unterneh-
men um insgesamt mehr als 51 Mrd. Euro entlasten.

Die dritte Säule („Förderung der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und ihrer Beschäftig-
ten“) betont vor allem die Notwendigkeit der Modernisierung der Arbeitszeitorganisation und der
gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie den Ausbau der Aus- und Weiterbildung in den Un-
ternehmen. Der deutsche Aktionsplan verweist bei dieser Säule u. a. auf das Bündnis für Arbeit
und seine Beschlüsse.
Die vierte Säule „Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern“ mahnt an, dass
in allen Säulen ein „Gender Mainstreaming-Ansatz“ zugrunde gelegt werden soll.

335.   Auf der Sondertagung des Europäischen Rates von Lissabon im März 2000 wurde be-
schlossen, weitere Maßnahmen zu ergreifen, die die Union in die Lage versetzen sollen, die
Voraussetzungen für Vollbeschäftigung zu schaffen und den regionalen Zusammenhalt in der
Europäischen Union zu stärken. Die Union soll im kommenden Jahrzehnt zum wettbewerbsfä-
higsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt werden - zu einem
Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren
Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen.

Der Europäische Rat in Lissabon beschloss konkrete, langfristige Beschäftigungsziele. Danach
soll die EU-weite Erwerbstätigenquote von derzeit durchschnittlich 65,3 % bis zum Jahre 2010
an 70 % herangeführt werden und die Erwerbstätigenquote der Frauen von derzeit durch-
schnittlich 57,8 % bis zum Jahre 2010 auf über 60 % angehoben werden.

Zur Verwirklichung dieser Ziele sind - unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips - vereinte An-
strengungen der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten erforderlich. Es bedarf einer umfassen-
den Strategie,
- die den Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft durch bessere Po-

litiken für die Informationsgesellschaft und für die Forschung und Entwicklung, durch die
Forcierung des Prozesses der Strukturreform im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und In-
novation sowie durch die Vollendung des Binnenmarktes fördert;

- die das europäische Gesellschaftsmodell modernisiert, und insbesondere in die Menschen
investiert und die soziale Ausgrenzung bekämpft und

- die durch einen geeigneten Policy-Mix für anhaltende gute wirtschaftliche Perspektiven und
günstige Wachstumsaussichten sorgt.
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Die Umsetzung dieser Strategie wird mit Hilfe einer „offenen Methode der Koordinierung“ ange-
strebt. Die Koordinierung besteht im Wesentlichen aus der freiwilligen Verständigung auf ge-
meinsame Ziele, der Erstellung Nationaler Aktionspläne, in denen die Maßnahmen zur Errei-
chung dieser Ziele beschrieben werden, und der Beobachtung und Bewertung der erzielten
Fortschritte anhand von geeigneten gemeinsamen Indikatoren mit dem Ziel, vorbildliche Ver-
fahren („best practice") zu identifizieren. Der Europäische Rat legt auf seinem Frühjahrsgipfel
die entsprechenden Mandate fest und trägt dafür Sorge, dass entsprechende Folgemaßnah-
men ergriffen werden.

336.   Im März 2001 bestätigte der Europäische Rat in Stockholm bei seiner Frühjahrstagung
über Wirtschafts- und Sozialfragen die strategischen Ziele im Bereich der Beschäftigungspolitik
und formulierte Zwischenziele bis 2005. Die Erwerbstätigenquote in der gesamten Union soll
auf 67 % angehoben werden, in der weiblichen Bevölkerung soll eine Quote von 57 % erreicht
werden. Für ältere Arbeitnehmer (55-64 Jahre) wird ein Quote von 50 % bis zum Jahr 2010 an-
gestrebt.

Der Europäische Rat Stockholm hat außerdem zur Modernisierung des europäischen Sozial-
modells und in Ergänzung der Lissabon-Strategie ein Konzept zur Verbesserung der „Qualität
der Arbeit“ eingeführt. Die neue Strategie beinhaltet ein Benchmarking auf der Grundlage von
Qualitätsindikatoren für einzelne Arbeitsplätze, Arbeitsmärkte und Sozialpolitik. Damit verdeut-
licht der Rat, dass die Bestrebungen nicht nur auf die Schaffung von mehr, sondern auch von
besseren Arbeitsplätzen gerichtet sein müssen.

Das Konzept der „Qualität der Arbeit“ wurde als allgemeines Ziel in die beschäftigungspoliti-
schen Leitlinien für 2002 aufgenommen. Gleichzeitig hat der Rat gemeinsam mit der Kommis-
sion Indikatoren für die Qualität der Arbeit entwickelt, die auf der Tagung des Europäischen
Rates 2001 in Laeken vorgelegt und gebilligt worden sind.

Die nachhaltige Verbesserung der „Qualität der Arbeit“ wird von der Bundesregierung auch als
Wettbewerbsfaktor vor dem Hintergrund der Herausforderungen der Globalisierung betrachtet.
Dabei geht es auch um den Abbau von Wachstumshemmnissen, insbesondere um die Vermei-
dung von regionalen und qualifikatorischen Engpässen auf den Arbeitsmärkten.

337.   Auf dem Europäischen Rat von Göteborg 2001 wurde die EU-Nachhaltigkeitsstrategie
vereinbart; in diesem Zusammenhang wurde die Lissabon-Strategie um die Dimension der
Umweltpolitik als viertes Element zur Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik ergänzt.
Die gesellschaftlichen Lasten sollen auf die verschiedenen Generationen gerecht verteilt wer-
den, d. h. insbesondere nachfolgende nicht überproportional benachteiligt bzw. belastet wer-
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den. Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsthema für alle Politikbereiche. Die wirtschaftlichen, so-
zialen und ökologischen Auswirkungen aller Politikbereiche sollen in Zukunft in koordinierter
Weise geprüft und bei der Beschlussfassung berücksichtigt werden.

Grundzüge der sozialpolitischen Rechtsetzung der Gemeinschaft

338.   Die Arbeit der Bundesregierung im Rat folgte konsequent dem Grundsatz, dass durch
Richtlinien überall dort, wo dies sachlich möglich ist, ein gemeinschaftsweiter Sockel konkreter,
einklagbarer Arbeitnehmerrechte, durch die auch die strukturschwächeren Mitgliedstaaten nicht
überfordert werden, geschaffen werden soll. Dafür müssen Mindeststandards festgelegt wer-
den, die von allen Mitgliedstaaten erfüllt werden können und gleichzeitig ein ausreichendes
Schutzniveau für die Arbeitnehmer gewährleisten. Für alle Mitgliedstaaten muss es einen Frei-
raum für weitergehende einzelstaatliche Regelungen geben. Gleichzeitig wurde angestrebt,
dass die europäische Gesetzgebung nicht zu detailliert wird, hinreichend flexibel ist und Ge-
staltungsmöglichkeiten für die Mitgliedstaaten offen lässt. Inhaltlich orientiert sich die deutsche
Verhandlungsposition an folgenden Grundlinien:

- Wirtschaftliche und soziale Aspekte sollen auch auf europäischer Ebene in ausgewogener
Weise entwickelt werden.

- Europäische Regelungen sollen nicht zum Abbau bestehender Sozialstandards führen.

- In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, wird die Gemein-
schaft nach dem Subsidiaritätsprinzip (Art. 5 EGV) nur tätig, sofern und soweit die Ziele der
in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend er-
reicht werden können und daher wegen ihre Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Ge-
meinschaftsebene erreicht werden können.

- Konzentration auf das Machbare ist unumgänglich. Europäische Sozialpolitik kann nur er-
folgreich sein, wenn sie sich auf das konzentriert, was in Europa konsensfähig ist. Fort-
schritte können dabei auch durch eine verstärkte Zusammenarbeit erreicht werden, die auf
die freiwillige Verfolgung gemeinsamer Ziele gerichtet ist (offene Methode der Koordinie-
rung).

- Besondere Bedeutung kommt dem sozialen Dialog der Sozialpartner auf nationaler und eu-
ropäischer Ebene zu.

339.   Die nationalen Systeme der Sozialversicherung sind in besonderem Maß auf das jeweili-
ge Territorium zugeschnitten. Sie unterscheiden sich in ihren Anspruchsvoraussetzungen, in
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den Leistungen und in vielen anderen Details grundlegend voneinander, so dass eine Anglei-
chung nur langfristig möglich ist. Daher sind gemeinschaftliche Regelungen geschaffen worden
um sicherzustellen, dass eine Erwerbstätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat für die Wander-
arbeitnehmer nicht zu Nachteilen in ihrer sozialen Sicherheit - weder in ihrem Heimatstaat-,
noch in dem Aufnahmestaat - führt.

Der Bereich der Koordinierung der Sozialversicherungssysteme ist von besonderer Bedeutung
für Arbeitnehmer, die in mehreren Mitgliedstaaten beschäftigt waren, für Grenzgänger, für
Rentner, die ihren Lebensabend in einem anderen Mitgliedstaat verbringen wollen, aber auch
für Auslandstouristen. Die Koordinierung erfolgt vor allem durch die Festlegung der anzuwen-
denden Rechtsvorschriften, durch die Gleichstellung bestimmter Tatbestände in anderen Mit-
gliedstaaten, durch die Zusammenrechnung von Versicherungszeiten und den Export insbe-
sondere der Renten. Hierdurch wird sichergestellt, dass erworbene Ansprüche nicht durch die
Inanspruchnahme des Rechts auf Freizügigkeit verloren gehen.

Die entsprechenden gemeinschaftsrechtlichen Regelungen sind seit 1994 auch auf Österreich,
Finnland und Schweden und auf die EWR-Staaten Norwegen, Island und - seit 1995 - Liech-
tenstein anwendbar und werden dies voraussichtlich im Laufe des Jahres 2002 auch auf die
Schweiz sein. Sie werden in regelmäßigen Abständen an die inzwischen in den einzelnen Mit-
gliedstaaten eingetretene Rechtsentwicklung angepasst.

Arbeitsrecht und Arbeitsschutz

340.   Zu den Schwerpunkten im Arbeitsrecht zählte der nach 30-jähriger Beratung erreichte
Durchbruch bei der Frage der Mitbestimmung der Arbeitnehmer in einer zukünftigen europäi-
schen Gesellschaft sowie die Einigung über einen gemeinsamen Standpunkt über die Richtlinie
Information und Konsultation. Des Weiteren konnte mit der Verabschiedung von zwei Anti-
diskriminierungs-Richtlinien ein wichtiger gesellschaftspolitischer Eckpfeiler gesetzt werden.
Auch bei der Weiterentwicklung sozialer Mindeststandards war während des Berichtszeitraums
ein kontinuierlicher Fortschritt zu verzeichnen. Exemplarisch ist an dieser Stelle die Richtlinie
über befristete Arbeitsverträge zu nennen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes konnten ebenfalls zahlreiche Richtlinien zur Verbesserung der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer verabschiedet werden. Die Bundes-
regierung hat die Vorhaben, die in allen Mitgliedstaaten ein europäisch verbindliches höheres
Schutzniveau sicherstellen, von Anfang an unterstützt. Besonders hervorzuheben sind hier die
Richtlinien zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung
durch chemische Arbeitsstoffe bzw. explosionsfähige Atmosphären.
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341.   Die Maßnahmen im Einzelnen:

- Nach mehrjährigen Verhandlungen wurde im April 1998 die Richtlinie zum Schutz von Ge-
sundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeits-
stoffe angenommen. Ein Schlüsselelement der Richtlinie ist die Festlegung von europäi-
schen Grenzwerten am Arbeitsplatz.

- Verabschiedet wurden 1998 auch Schlussfolgerungen zum Schutz der Arbeitnehmer gegen
Gefährdung durch Asbest, in denen das große Risiko der Arbeitnehmer beim Umgang mit
Asbest festgestellt und die Kommission aufgefordert wird, Vorschläge zur Überarbeitung der
Asbest-Richtlinie von 1983 vorzulegen. Asbest ist nach wie vor der Hauptverursacher von
tödlichen Krebserkrankungen bei Arbeitnehmern.

- Auf dem Gebiet des Arbeitsrechts wurde im gleichen Jahr die Änderungsrichtlinie zur An-
gleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der
Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen verabschie-
det. Das besondere deutsche Interesse bestand in der Klarstellung des Anwendungsbe-
reichs der Richtlinie.

- Die Richtlinie 1999/92/EG über die Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheits-
schutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfähige Atmosphären
gefährdet werden können, wurde 1999 angenommen. Sie ergänzt die Richtlinie 94/9/EG um
die erforderlichen Mindestanforderungen zum betrieblichen Explosionsschutz.

- Unter deutscher Ratspräsidentschaft ist es gelungen, im April 1999 die Richtlinie zur zweiten
Änderung der Richtlinie über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzi-
nogene bei der Arbeit und ihrer Ausdehnung auf Mutagene zu verabschieden. Ziel der Richt-
linie ist es, die erbgutverändernden Stoffe sowie bestimmte Holzstäube in das Schutzkon-
zept einzubinden.

- Ebenfalls unter deutscher Ratspräsidentschaft wurde die Richtlinie über befristete Arbeits-
verträge verabschiedet, die eine entsprechende Rahmenvereinbarung der Sozialpartner
umgesetzt hat. Die Mitgliedstaaten werden dadurch insbesondere zum Verbot der Diskrimi-
nierung befristet beschäftigter Arbeitnehmer gegenüber unbefristet Beschäftigten und zur
Begrenzung mehrerer aufeinander folgender befristeter Arbeitsverträge verpflichtet
(vgl. Tz. 79).

- Weiterhin ist es in den Jahren 1999 und 2000 gelungen, für die Beschäftigten in bestimmten
Sektoren und Tätigkeitsbereichen - insbesondere dem Verkehrsbereich - die bislang von der
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Arbeitszeitrichtlinie von 1993 ausgenommen waren, arbeitszeit- und urlaubsrechtliche Min-
deststandards einzuführen. Hierzu wurden die Richtlinie zur Änderung der Richtlinie
93/104/EG über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung hinsichtlich der Sektoren und
Tätigkeitsbereiche, die von jener Richtlinie ausgeschlossen sind, sowie je eine sektorspezifi-
sche Richtlinie über die Regelung der Arbeitszeit der Seeleute und über die Arbeitszeitorga-
nisation des fliegenden Personals der Zivilluftfahrt verabschiedet. Für das Fahrpersonal im
Straßenverkehr wird z. Zt. ebenfalls eine entsprechende sektorspezifische Richtlinie beraten.
Der Vermittlungsausschuss hat dazu am 17. Dezember 2001 einen gemeinsamen Entwurf
gebilligt, der nunmehr der Zustimmung von Rat und EP bedarf.

- Auf dem Gebiet der Gefahrstoffinformation beschloss der Rat 1999 die Richtlinie zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kenn-
zeichnung gefährlicher Zubereitungen. Sie harmonisiert die Vorschriften bezüglich der Ge-
fahrenbestimmung, der Gefahrensymbole, der Sicherheitsdatenblätter, der Verpackung, der
kindergesicherten Verschlüsse etc. für gewerbliche und private Abnehmer von gefährlichen
Stoffgemischen (Zubereitungen) aller Gefährlichkeitskategorien.

- Im Jahre 2000 verabschiedete der Rat zwei Richtlinien zur Bekämpfung von Diskriminierun-
gen.
* Am 29. Juni 2000 wurde zunächst die Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied

der Rasse oder der ethnischen Herkunft angenommen. Der Richtlinienentwurf legt ein-
heitliche Mindestanforderungen für alle Personen, die sich in der Europäischen Gemein-
schaft aufhalten, fest. Bei den erfassten Bereichen handelt es sich u. a. um den Zugang
zu einer Erwerbstätigkeit, die Arbeitsbedingungen, den Sozialschutz und die soziale Si-
cherheit sowie den Zugang zu Waren und Dienstleistungen.

* Am 27. November 2000 verabschiedete der Rat die Richtlinie zur Festlegung eines all-
gemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und
Beruf. Die Richtlinie zielt darauf ab, den Gleichbehandlungsgrundsatz auf dem Arbeits-
markt in der Europäischen Gemeinschaft, unabhängig von Religion, Weltanschauung,
Behinderung, Alter oder sexueller Ausrichtung, durchzusetzen. Bei den geregelten Berei-
chen handelt es sich vor allem um den Zugang zu einer abhängigen oder selbständigen
Erwerbstätigkeit, den beruflichen Aufstieg, die Berufsausbildung sowie die Beschäfti-
gungs- und Arbeitsbedingungen.

- Am 25. Juni 2001 gelangte der Rat über den geänderten Richtlinienvorschlag über Mindest-
vorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefähr-
dung durch physikalische Einwirkungen (Vibrationen) zu einer politischen Einigung.
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- Am 29. Oktober 2001 wurde über den Richtlinienvorschlag über Gesundheit und Sicherheit
bei der Belastung von Arbeitnehmern durch Lärm eine politische Einigung erzielt. Diese Ver-
einbarung ist besonders wichtig, weil erstmals quantifizierte Expositionsgrenzwerte festge-
legt werden.

- Am 27. Juni 2001 wurde die Änderungsrichtlinie über Mindestvorschriften für Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit
angenommen, die Mindestanforderungen festgelegt, mit denen ein besserer Gesundheits-
schutz und bessere Arbeitssicherheit bei der Benutzung solcher Arbeitsmittel angestrebt
werden, die für zeitweilige Arbeiten an hoch gelegenen Arbeitsplätzen bereitgestellt werden
(insbesondere Gerüste).

- Am 23. Juli 2001 hat sich der Rat auf einen gemeinsamen Standpunkt zur Änderung der
Richtlinie 76/207/EWG über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Beschäfti-
gung und Beruf verständigt; die wichtigsten Aspekte: Definition der Diskriminierung - sexu-
elle Belästigung stellt eine spezifische Form der Diskriminierung dar; Verstärkung des
Rechtsschutzes unter anderem durch die Verpflichtung zur Einrichtung nationaler Stellen für
die Durchsetzung der Chancengleichheit.

- Am 23. Januar 2002 hat der Vermittlungsausschuss von Rat und EP einen gemeinsamen
Entwurf der Richtlinie Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer gebilligt.
Beide Richtlinien sollen noch in diesem Jahr verabschiedet werden

- Am 8. Oktober 2001 hat der Rat das Statut der Europäischen Gesellschaft und die ergän-
zende Richtlinie über die Beteiligung der Arbeitnehmer angenommen und damit nach über
30jähriger Beratung abgeschlossen. Grenzüberschreitend tätigen Unternehmen wird künftig
eine weitgehend einheitliche europäische Unternehmensform zur Verfügung stehen.

Sozialschutz

342.   Der Europäische Rat in Lissabon hat die Anwendung der offenen Methode der Koordinie-
rung vereinbart. Ziel ist, die Europäische Union bis zum Jahr 2010 zum leistungsfähigsten, auf
der Wissensgesellschaft basierenden Wirtschaftsraum fort zu entwickeln. Die Koordinierung
dient dem Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und besteht im
Wesentlichen aus

- der freiwilligen Verständigung auf gemeinsame Ziele,
- der Erstellung nationaler Aktionspläne, in denen die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele

beschrieben werden (Altersversorgung: "Nationale strategische Berichte") und
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- der Beobachtung und Bewertung der erzielten Fortschritte anhand von gemeinsamen Indi-
katoren - soweit erforderlich - mit dem Ziel vorbildliche Verfahren ("best practice") zu identifi-
zieren.

343.   Der Rat der Arbeits- und Sozialminister hat im Oktober 2000 für die Erstellung der Natio-
nalen Aktionspläne zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung (NAPincl) vier ge-
meinsame Ziele festgelegt, die vom Europäischen Rat in Nizza im Dezember 2000 gebilligt
wurden:

- Förderung der Teilnahme am Erwerbsleben und des Zugangs aller zu Ressourcen, Rechten,
Gütern und Dienstleistungen,

- Vermeidung der Risiken der Ausgrenzung,
- Maßnahmen zugunsten der sozial am stärksten gefährdeten Personen,
- Mobilisierung aller Akteure.

Die Nationalen Aktionspläne sind mittlerweile vorgelegt worden. Sie stellen die Situation in den
Mitgliedstaaten dar und beschreiben die Maßnahmen, die diese in den nächsten zwei Jahren
(2001-2003) zur Verwirklichung der gemeinsamen Ziele in ihrer nationalen Politik ergreifen. Zur
Auswertung der Aktionspläne haben Rat und Kommission einen gemeinsamen Bericht erar-
beitet, der im Dezember vom Europäischen Rat in Laeken gebilligt wurde. Um die Fortschritte
der Mitgliedstaaten zu messen, sind in Laeken gemeinsame Indikatoren vereinbart worden. Der
Nationale Aktionsplan der Bundesrepublik Deutschland hat folgende Schwerpunkte:

- Integration in den Arbeitsmarkt und Qualifizierung,
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
- Hilfe für besonders gefährdete Personengruppen (z. B. Alleinerziehende, Familien mit meh-

reren Kindern, Behinderte, Migrantinnen und Migranten),
- Verbesserung der Effektivität und Zielgenauigkeit der Hilfe.

344.   Für den Bereich „Zukunftssichere Renten“ hat der Ausschuss für Sozialschutz aufgrund
eines Auftrages des Europäischen Rates von Lissabon einen Bericht über die langfristige
Tragfähigkeit der Alterssicherungssysteme erstellt. Dieser vom Europäischen Rat von Göteborg
gebilligte Bericht ist Teil eines Gesamtkonzeptes, mit dem Rentensysteme angestrebt werden,
die unter Wahrung der Solidarität und der Gerechtigkeit innerhalb und zwischen den Genera-
tionen sichere und angemessene Renten gewährleisten, ohne dass dadurch die öffentlichen
Haushalte destabilisiert oder künftigen Generationen übermäßige Lasten auferlegt werden. Da-
nach ist die Tragfähigkeit der Altersversorgungssysteme nicht allein aus finanzieller Sicht zu
beurteilen (soziale Sicherheit als produktiver Faktor). Zur langfristigen Sicherung der Renten
sollen drei gemeinsame Ziele verfolgt werden:
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- Sicherung der Fähigkeit der Rentensysteme, ihre sozialen Ziele zu erreichen (insbesondere
sichere und ausreichende Alterseinkommen),

- Aufrechterhaltung der finanziellen Tragfähigkeit der Rentensysteme und
- Verbesserung der Fähigkeit der Rentensysteme, auf veränderte gesellschaftliche Rahmen-

bedingungen zu antworten (Arbeitsmarktflexibilität, Gleichbehandlung, individuelle Bedürf-
nisse).

Ziele und Arbeitsmethoden, die auf dem Gebiet der Alterssicherung das Verfahren der „offenen
Methode der Koordinierung“ umsetzen, sind im Dezember 2001 vom Europäischen Rat in Lae-
ken festgelegt worden. Die Mitgliedstaaten werden ihren ersten „nationalen strategischen Be-
richt“ über die Zukunftsfähigkeit ihrer Alterssicherungssysteme bereits im Jahr 2002 erstatten.

Erweiterung der Europäischen Union

345.   Der Bundesregierung ist es gelungen, im Rahmen der Verhandlungen zur EU-
Erweiterung Übergangsfristen für die Dauer von maximal 7 Jahren im Bereich der Arbeitneh-
merfreizügigkeit/Dienstleistungsfreiheit durchzusetzen. Die Mitgliedstaaten der EU haben sich
auf folgendes „2+3+2-Modell“ verständigt:

1. Phase: 2 jährige Übergangsfrist, keine Freizügigkeit nach EU-Recht möglich, gilt für alle Mit-
gliedstaaten.

2. Phase: Vor Ablauf der ersten 2 Jahre erfolgt nach Vorlage eines Kommissionsberichts über
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Neumitglieder seitens der Alt-Mitglieder lediglich
eine Mitteilung an die Kommission (ohne Abstimmung im Rat), dass sie nationale Maßnahmen
zur Beschränkung des Arbeitsmarktzugangs für weitere drei Jahre weiterführen wollen oder
Freizügigkeit nach EU-Recht ggf. unter Einschluss einer Schutzklausel für ihren nationalen Ar-
beitsmarkt gewähren. Mitgliedstaaten, die Freizügigkeit nach EU-Recht ohne Schutzklausel
gewähren, können auf eine Meldung bei der Kommission verzichten. Zusätzlich haben die
Neumitglieder zwischen dem 2. und 5. Jahr die einmalige Möglichkeit, einen Antrag auf Abkür-
zung der Übergangsfrist zu stellen. Es gilt das gleiche Meldeverfahren wie unter Phase 1.

3. Phase: Vorausgesetzt dass Mitgliedstaaten nationale Maßnahmen zur Beschränkung des
Arbeitsmarktzugangs in den vergangenen 5 Jahren durchgeführt haben, können sie diese Re-
gulierungsmaßnahmen um weitere 2 Jahre verlängern. Es gilt das gleiche Meldeverfahren wie
unter Phase 1.
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Zur Flankierung der Übergangsregelung im Bereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit können
Deutschland und Österreich die Dienstleistungsfreiheit im Baugewerbe und sensiblen Teilberei-
ches des Handwerks analog, d. h. zeitlich gekoppelt an die Übergangsfrist bei der Arbeitneh-
merfreizügigkeit einschränken. Die Einschränkung bezieht sich dementsprechend nur auf Ar-
beitnehmer, die bei der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung eingesetzt sind.
Selbständige sind hiervon ausgenommen. Diese können nach Beitritt grenzüberschreitend
Dienstleistungen erbringen, wobei sie allerdings geltendes europäisches Recht zu beachten
haben, wonach der Selbständige seine Befähigung (z. B. durch mindestens sechsjährige Lei-
tung eines Betriebs im Heimatland) nachweisen muss und aufgrund dieses Nachweises in die
deutsche Handwerksrolle eingetragen wird.

346.   Derzeit werden mit 12 der 13 Beitrittskandidaten Verhandlungen in 31 Kapiteln geführt.
Eine Ausnahme bildet die Türkei, da sie immer noch nicht die zur Aufnahme von Verhandlun-
gen unabdingbaren Kopenhagener Kriterien erfüllt (institutionelle Stabilität, funktionsfähige
Marktwirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit, Fähigkeit zur Übernahme aller EU-Verpflichtungen).
Sozialpolitisch relevant sind die Kapitel 2 „Freizügigkeit“ und 13 „Sozialpolitik und Beschäfti-
gung“.
Ungarn akzeptierte am 12. Juni 2001 als erster Beitrittskandidat die EU-Position zur Arbeit-
nehmerfreizügigkeit/Dienstleistungsfreiheit und damit Übergangsfristen von bis zu 7 Jahren. Im
Gegenzug gestanden die Mitgliedstaaten Ungarn das Recht zu, für die Dauer der Übergangs-
frist entsprechende Zugangsbeschränkungen für Bürger der Alt-EU-Staaten zum ungarischen
Arbeitsmarkt zu erlassen sowie die Anwendung einer Arbeitsmarktschutzklausel gegenüber
den Neumitgliedern. Zu den gleichen Konditionen haben Lettland, die Slowakische Republik,
Litauen, die Tschechische Republik, Slowenien und Polen zugestimmt. Mit Malta und Zypern
wurden die Verhandlungen ebenfalls abgeschlossen und keine Übergangsfristen vereinbart.
Ziel ist der Abschluss der Verhandlungen im Kapitel 2 Freizügigkeit unter spanischer Präsident-
schaft. Eine Zustimmung von Estland, Bulgarien und Rumänien steht noch aus.

Im Kapitel 13 „Sozialpolitik und Beschäftigung“ sind mit Ausnahme von Bulgarien und Rumäni-
en die Verhandlungen mit allen anderen Beitrittstaaten abgeschlossen. 6 Staaten haben auf
Übergangsfristen verzichtet, 4 Staaten - Lettland, Polen, Slowenien und Malta - wurden in Teil-
bereichen des Arbeitsschutzes Übergangsfristen bis zu 2 Jahren gewährt.

Auf dem Europäischen Rat in Göteborg (15./16.Juni 2001) erfolgte erstmalig die Nennung von
Zieldaten. Ziel der EU ist es, dass mit den ersten Beitrittskandidaten die Verhandlungen abge-
schlossen werden, so dass sie bereits an den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai
2004 teilnehmen können. Voraussetzung ist aber, dass die Fortschritte im Hinblick auf die Er-
füllung der Beitrittskriterien unverändert anhalten.
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Europäischer Sozialfonds

347.   Der ESF ist das wichtigste arbeitsmarktpolitische Instrument der Gemeinschaft zur För-
derung der beschäftigungspolitischen Anstrengungen der Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer be-
schäftigungspolitischen „Nationalen Aktionspläne“. Er dient damit unmittelbar der Umsetzung
der gemeinsamen europäischen Beschäftigungsstrategie.

Aufgabe des ESF ist es, die Beschäftigungsmöglichkeiten der Arbeitskräfte im Binnenmarkt zu
verbessern, zur Hebung der Lebenshaltung beizutragen, sowie innerhalb der Gemeinschaft die
berufliche Verwendbarkeit und die örtliche und berufliche Mobilität der Arbeitskräfte zu fördern.
Der ESF soll außerdem die Anpassung an die industriellen Wandlungsprozesse und an Verän-
derungen der Produktionssysteme insbesondere durch berufliche Bildung und Umschulung er-
leichtern. Seine Zielsetzung enthält damit explizit den Aspekt der präventiven Arbeitsmarktpoli-
tik. Arbeitslosigkeit soll möglichst gar nicht erst entstehen, sondern rechtzeitig durch Vermitt-
lung neuer oder zusätzlicher, am Arbeitsmarkt nachgefragter Qualifikationen vermieden wer-
den.

348.   Folgende Ziele werden bei der Förderung aus den Mitteln des ESF verfolgt:

- Ziel 1 dient der Förderung der Entwicklung und der strukturellen Anpassung der Regionen
mit Entwicklungsrückstand; das sind Gebiete, deren regionales Bruttoinlandsprodukt je Kopf
kleiner als 75 % des EU-Durchschnitts ist;

- Ziel 2 trägt zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit
Strukturproblemen bei - darunter fallen insbesondere die Gebiete mit einem sozioökonomi-
schen Wandel in den Sektoren Industrie und Dienstleistungen, die ländlichen Gebiete mit
rückläufiger Entwicklung, Problemgebiete in den Städten sowie die von der Fischerei abhän-
gigen Krisengebiete;

- Ziel 3 hat die Unterstützung der Anpassung und Modernisierung der Bildungs-, Ausbildungs-
und Beschäftigungspolitiken und -systeme zum Inhalt.

In Deutschland fallen die neuen Bundesländer und für eine Übergangszeit von sechs Jahren
auch Ost-Berlin unter das Ziel 1. Das Ziel 3 umfasst die alten Bundesländer, einschließlich
West-Berlins, sowie ab 2006 ganz Berlin. Die Förderung im Rahmen von Ziel 2 betrifft nur aus-
gewählte, von der Europäischen Kommission genehmigte Gebiete in West-Deutschland. Der
Europäische Sozialfonds ist an der Förderung im Rahmen von Ziel 1 zu etwa 30 % beteiligt, ge-
ringfügig in den Ziel 2-Gebieten eingebunden und für die Förderung nach Ziel 3 ausschließlich
zuständig.
Die Förderung durch den ESF erfolgt entsprechend der Planung in Bund und Ländern in fünf
Politikfeldern, die sich thematisch an den vier Säulen der europäischen Beschäftigungsstrate-
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gie (Beschäftigungsfähigkeit, Unternehmergeist, Anpassungsfähigkeit und Chancengleichheit
von Frauen und Männern) orientieren.

349.   Deutschland erhält für die Förderperiode 2000 bis 2006 Mittel aus dem ESF in Höhe von
rund 11,5 Mrd. Euro. Die Durchführung der mit dem ESF finanzierten Programme erfolgt so-
wohl durch den Bund als auch die Länder. Der größte Teil der ESF-Mittel wird nach einem zwi-
schen Bund und Ländern vereinbarten Verteilungsschlüssel direkt auf die Bundesländer verteilt.
Der Europäischen Sozialfonds beteiligt sich auch an der Finanzierung des Jugendsofortpro-
gramms „Jugend mit Perspektive - JUMP“.

350.   Außerhalb der regulären ESF-Förderung führt die Bundesregierung die neue Gemein-
schaftsinitiative EQUAL durch. Dabei handelt es sich um ein Programm, das von der Europäi-
schen Kommission konzipiert und von den Mitgliedstaaten umgesetzt wird. EQUAL wird aus-
schließlich aus dem ESF finanziert und hat die „transnationale Zusammenarbeit zur Förderung
neuer Methoden zur Bekämpfung von Diskriminierungen und Ungleichheiten jeglicher Art im
Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt“ unter besonderer Berücksichtigung der Asylbewerber
zum Gegenstand. Hierfür erhält Deutschland Mittel aus dem ESF in Höhe von rund 500 Mio.
Euro für die Förderperiode 2000 bis 2006.

351.   Die Europäische Gemeinschaft gewährt im Rahmen der Strukturfonds regelmäßig nur
eine Teilfinanzierung, der andere Teil, die sog. Kofinanzierung, muss in der Regel aus öffentli-
chen Mitteln aufgebracht werden. Die Beteiligung der Gemeinschaft an den zuschussfähigen
Kosten ist - abhängig von dem zu fördernden Ziel - unterschiedlich hoch. Die ESF-Förderung
des Bundes außerhalb der Gemeinschaftsinitiativen erfolgt überwiegend durch die Bundesan-
stalt für Arbeit, ein Teil aus Mitteln der Jugendsofortprogramme sowie des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend.

Gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik der EU

352.   Mit dem Vertrag von Amsterdam wurden die Einwanderungs- und Asylpolitik vergemein-
schaftet. Auf dem Sonder-Europäischen Rat Tampere (Oktober 1999) wurden inhaltliche Aus-
richtungen der Einwanderungs- und Asylpolitik beschlossen, insbesondere die „gerechte Be-
handlung von (langaufhältigen) Drittstaatsangehörigen“ (Annäherung an den Status von EU-
Angehörigen) und die „Steuerung der Migrationsströme“ (u. a. Bekämpfung der illegalen Ein-
wanderung). Die Kommission hat im November 2000 zwei Mitteilungen zur Migrationspolitik
und zur Asylpolitik mit einem allgemeinen Gesamtkonzept vorgelegt.

Im Bereich der Einwanderungspolitik hat die Kommission folgende Vorschläge unterbreitet
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- zur Familienzusammenführung (Ende 1999, geändert Oktober 2000, Verabschiedung unge-
wiss; ER Laeken (2001) hat die Kommission zu Vorlage eines geänderten Vorschlags auf-
gefordert);

- für Daueraufhältige (März 2001);
- über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur

Ausübung einer unselbständigen oder selbständigen Erwerbstätigkeit (Juli 2001).

Im Bereich des Asylrechts hat die Kommission u. a. folgende Vorschläge unterbreitet:
- zum vorübergehenden Schutz von Flüchtlingen (Mai 2000); Verabschiedung unter belgischer

Präsidentschaft (Juli 2001);
- für Mindestaufnahmebedingungen während des Asylverfahrens (April 2001).

In den verschiedenen Richtlinienvorschlägen sind auch Regelungen bezüglich des (nachrangi-
gen) Zugangs zum Arbeitsmarkt und der Existenzsicherung (Sozialhilfe, medizinische Versor-
gung) enthalten, die im Wesentlichen der bestehenden Rechtslage in Deutschland entspre-
chen. In Bezug auf einzelne Bestimmungen bestehen jedoch Bedenken bzw. Prüfungsbedarf.

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH)

353.   Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften spielt bei der Entwicklung des euro-
päischen Sozialrechts eine bedeutende Rolle. Der EuGH hat die Aufgabe, die Wahrung des
Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Gründungsverträge der EG sowie der von den
Gemeinschaftsorganen erlassenen Rechtsvorschriften zu sichern. Für das Arbeits- und Sozial-
recht ist die Rechtsprechung des EuGH insbesondere bei Fragen betreffend die Verwirklichung
der Freizügigkeit und die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer, der Vermeidung jeglicher
Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit und der Gewährleistung der Gleichbehand-
lung von Frauen und Männern von wesentlicher Bedeutung.

354.   Im Berichtszeitraum hat er zwei für Deutschland wichtige Entscheidungen zum europäi-
schen Sozialrecht und zum Assoziationsabkommen EWG - Türkei getroffen. Nachdem das
Bundesverfassungsgericht bereits 1987 die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Künstlerso-
zialversicherung festgestellt hatte, hat der EuGH mit Urteil vom 8. März 2001 auch die europa-
rechtliche Zulässigkeit der Künstlersozialabgabe bestätigt (Rs. C-68/99). Es ging dabei um ei-
nen im Ausland tätigen selbständigen Journalisten, der sich dagegen wandte, dass sein deut-
scher Zeitungsverleger eine Künstlersozialabgabe auch auf die ihm gezahlten Entgelte zu
erbringen hatte, obgleich er selbst aufgrund seines Wohnsitzes nicht dem deutschen, sondern
dem belgischen Sozialversicherungssystem angehörte. Hierin sah der EuGH keine europa-
rechtlich unzulässige „Doppelbelastung“ des betreffenden Journalisten; denn es sei nicht dar-
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gelegt worden, dass die vom deutschen Vermarkter zu zahlende Künstlersozialabgabe auch
nur mittelbar die Entgelte eines im Ausland tätigen Künstlers oder Publizisten belastet.

In einer Entscheidung vom 14. März 2000 hat der EuGH festgestellt, dass keine Diskriminie-
rung türkischer Arbeitnehmer darin zu sehen ist, dass bei der Gewährung einer deutschen Al-
tersrente grundsätzlich das Geburtsdatum maßgebend ist, das bei der ersten Anmeldung bei
einem Sozialversicherungsträger angegeben worden ist (verb. Rs. C-102/98 und C-211/98).
Die seit 1998 in Deutschland geltende Regelung, nach der ein anderes Geburtsdatum nur be-
rücksichtigt werden kann, wenn es sich aus einer Urkunde ergibt, deren Original vor dem Zeit-
punkt dieser Angabe ausgestellt worden ist, ist damit europarechtlich nicht zu beanstanden.

355.   Die Bundesregierung beteiligt sich regelmäßig nicht nur in den vor dem Gerichtshof an-
hängigen deutschen Verfahren, sondern auch in solchen Verfahren anderer Mitgliedstaaten,
deren Ausgang auch für die Bundesrepublik Deutschland von Bedeutung ist, und weist den
EuGH auf mögliche Auswirkungen der Rechtsprechung hin.

2. Internationale Sozialpolitik

Soziale Eingliederung und soziale Gerechtigkeit im Zeitalter der zunehmenden Globalisie-
rungstendenzen, eine stärkere Beschäftigungsorientierung der Sozialpolitik und die Herausfor-
derungen älter werdender Gesellschaften sind die Hauptthemen, mit denen sich die internatio-
nalen Organisationen befasst haben.

Vereinte Nationen (VN)

356.   Die Vereinten Nationen haben in den letzten Jahren zunehmend Aktivitäten im sozialpoli-
tischen Bereich entwickelt. Als Nachfolgekonferenz des Weltsozialgipfels von 1995 fand im Juni
2000 eine Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen in Genf statt. Sie diente dem
Ziel, die bisherige Umsetzung der Schlusserklärung und des Aktionsprogramms des Gipfels
von 1995 (zu den Themen: Soziale Integration, Verminderung von Armut und Förderung von
produktiver Beschäftigung) zu überprüfen, sowie darüber hinaus einen Maßnahmekatalog zur
weiteren und effektiven Implementierung der Beschlüsse des Weltsozialgipfels zu erarbeiten.

Zudem tritt jährlich im Frühjahr die Sozialentwicklungskommission, eine Fachkommission des
Wirtschafts- und Sozialrates zusammen, um durch den Austausch von Informationen und Er-
fahrungen sowie die Diskussion sozialpolitischer Fragen die internationale Verständigung über
die soziale Entwicklung zu verbessern.
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Internationale Arbeitsorganisation (IAO)

357.   Die 1919 gegründete Internationale Arbeitsorganisation ist als Sonderorganisation der
Vereinten Nationen weltweit für Arbeits- und Sozialpolitik zuständig. Zu ihren wesentlichen Auf-
gaben gehören die Normensetzung, die Überwachung der Einhaltung der IAO-Normen in den
Mitgliedstaaten, die technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern sowie die
Verbreitung von Informationen und Forschungsergebnissen. In den Gremien der IAO wirken
Regierungs-, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter der 174 Mitgliedstaaten, zu denen seit
1951 auch die Bundesrepublik Deutschland gehört, gleichberechtigt mit.

Deutschland hat als drittgrößter Beitragszahler mit neun anderen Industriestaaten einen festen
Sitz im Verwaltungsrat, dem Exekutivorgan der IAO. Neben ihrem Beitragsanteil leistet die
Bundesregierung Zahlungen für Aufgaben der technischen Hilfe. Sie möchte damit die Bemü-
hungen der IAO unterstützen, den Ländern der dritten Welt eine schrittweise Angleichung an
das Niveau der internationalen Arbeitsnormen zu ermöglichen und damit internationale soziale
Ungleichgewichte abzubauen.

Von dem umfangreichen Normenwerk der IAO hat Deutschland bisher 76 Übereinkommen rati-
fiziert, von denen 67 noch in Kraft sind, darunter die grundlegenden Menschenrechtsüberein-
kommen zur Vereinigungsfreiheit sowie zum Verbot der Diskriminierung und der Zwangsarbeit.
Damit gehört Deutschland zu den 17 Staaten mit den meisten Ratifikationen. Im übrigen kom-
men bei einer Gesamtzahl von 184 Übereinkommen 57 Übereinkommen für eine Ratifizierung
durch Deutschland nicht in Betracht, weil sie Kolonialgebiete betreffen oder überholt bzw. durch
andere Übereinkommen ersetzt sind.

358.   1998 ist das Übereinkommen Nr. 176 über den Arbeitsschutz in Bergwerken ratifiziert
worden. Das Vertragsgesetz zum Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot und unverzügliche
Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit ist am 17. Dezember
2001 im Bundesgesetzblatt Teil II verkündet worden. Das Ratifikationsverfahren steht unmittel-
bar vor dem Abschluss. Das Ratifizierungsverfahren zu den Übereinkommen Nr. 163 (soziale
Betreuung der Seeleute auf See und im Hafen), 180 ( Arbeitszeit der Seeleute und die Besat-
zungsstärke an Bord) sowie 183 (Mutterschutz) ist angelaufen. Die Ratifizierung weiterer Über-
einkommen wird zur Zeit geprüft.

359.   Neben Aufgaben in Mittel- und Osteuropa widmet sich die IAO nach wie vor intensiv den
Problemen der dritten Welt. Dies gilt zum einen für die von Experten der IAO in Zusammenar-
beit mit der Bundesregierung konzipierten und durchgeführten Projekte zur technischen Hilfe in
den Entwicklungsländern. Zum anderen ist hier in besonderer Weise das von der IAO 1991
vorgelegte, umfassende, auf mehrere Jahre angelegte Gesamtkonzept für die Durchführung
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des Programms zur Beseitigung der Kinderarbeit (IPEC) hervorzuheben. Die Bundesregierung
hat dieses Programm initiiert und finanziert es seit 1991 mit jährlich bis zu 10 Mio. DM
(5,13 Mio. Euro). Das von Deutschland mit Nachdruck geförderte Programm zur Beseitigung
der Kinderarbeit zeigt, dass die Bundesregierung mit Erfolg die Rolle Deutschlands in der IAO
verstärkt hat und einen maßgeblichen Anteil an der weltweiten Sicherung von grundlegenden
Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit trägt.

Europarat

360.   Im Europarat sind heute 43 Staaten zusammengeschlossen. Das Ziel des Europarats,
sich für eine größere europäische Einheit einzusetzen, die Prinzipien der parlamentarischen
Demokratie und der Menschenrechte zu verteidigen und die Lebensbedingungen des Einzelnen
zu verbessern, hat angesichts der Entwicklungen in der Europäischen Union und in Mittel- und
Osteuropa in den 90er Jahren neue Aktualität gewonnen. Im Berichtszeitraum sind Georgien,
Armenien und Aserbaidschan als neue Mitglieder aufgenommen worden.

361.   Aktuellen sozialpolitischen Problemen galten folgende Maßnahmen:

- Im November 1988 wurde der Europäische Ausschuss für Soziale Kohäsion (CDCS) ge-
schaffen, der die bisherigen Lenkungsausschüsse für Soziale Sicherheit, für Beschäftigung
und Arbeit und für Sozialpolitik ersetzte. Schwerpunkte: Analysen der Schwierigkeiten der
Bürger beim Zugang zum sozialen Schutz, dem Zugang zu einer angemessenen Wohnung
sowie dem Zugang zur Beschäftigung, die Kooperation mit dem Sozialentwicklungsfonds
und der EU-Kommission. Vor diesem Hintergrund haben der Europarat und das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gemeinsam eine Konferenz zum Thema
„Die Rolle der sozialen Dienste für eine nachhaltige soziale Entwicklung“ in Berlin (25./26.
Oktober 2001) veranstaltet.

- Der Europäische Ausschuss für Wanderungsfragen (CDMG) beschäftigt sich schwerpunkt-
mäßig mit Integrationsfragen, der Problematik der Steuerung von Wanderungsbewegungen
sowie der Ausarbeitung von Empfehlungen für den Rechtsstatus von bestimmten Gruppen
von Wanderarbeitnehmern. Im Dezember 1999 hat er den Abschlussbericht einer Speziali-
stengruppe zum Thema „Spannungen und Toleranz als Grundlage für die Schaffung inte-
grierter Gesellschaften in Europa“ gebilligt. Weitere Schwerpunkte der Tätigkeit waren: Dis-
kussionen am Runden Tisch vor allem in den MOE-Staaten zu Fragen der Integration von
Wanderarbeitnehmern und Minderheiten sowie zu innergesellschaftlichen Beziehungen; Ar-
beiten zu Fragen der Rechtsstellung von Wanderarbeitnehmern.
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- Durch die vom Europarat und der belgischen Regierung veranstaltete Namur-Konferenz
(7./8. September 2000) wurden die grundlegenden Berichte über neue Herausforderungen
für die Integration von Zuwanderern und Minderheiten sowie über den Rahmen für die Inte-
grationspolitik einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert und die darin enthaltenen Grundsätze
vertieft.

Im Juli 2000 hat das Komitee der Ministerbeauftragten das 12. Zusatzprotokoll zur Europäi-
schen Menschenrechtskonvention (EMRK) angenommen. Es ergänzt die in Artikel 14 EMRK
enthaltene Nichtdiskriminierungsklausel durch ein umfassendes Diskriminierungsverbot. Die
Bundesrepublik Deutschland hat das Protokoll am 4. November 2000 gezeichnet.

Im Mai 2001 beschloss das Komitee der Ministerbeauftragten, die Anzahl der Mitglieder des
Sachverständigenausschusses stufenweise auf 15 zu erhöhen. Da diese Entscheidung zu einer
Abänderung des Art. 25 der Europäischen Sozialcharta führte, mussten innerstaatlich durch
das Gesetz zur Änderung der Europäischen Sozialcharta vom 16. Mai 2001 (BGBl. 2001 II S.
496) die rechtlichen Voraussetzungen für die Zustimmung Deutschlands zur Vertragsänderung
geschaffen werden.

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und Treffen
der wichtigsten Industriestaaten zu Beschäftigungsfragen (G-7-Staaten, seit 1997
G-8-Staaten)

362.   Beobachtung und Förderung von Beschäftigung und Lebensstandard gehören zu den
Aufgaben der OECD, eines in erster Linie wirtschaftlich orientierten Zusammenschlusses von
30 Staaten, darunter die weltweit größten Industriestaaten. Besondere Beachtung finden die
jährlich erscheinenden Beschäftigungsperspektiven (Employment Outlook) der OECD mit ihren
Statistiken, Arbeitsmarktanalysen und kurz- und mittelfristigen Prognosen.

Die OECD-Sozialministerkonferenz (Paris, Juni 1998) befasste sich mit dem Generalthema
„Die neue sozialpolitische Agenda für eine Welt der sozial abgesicherten Eigenverantwortung“.
Die Minister kamen u. a. überein, dass Strukturreformen der Sozial- und Gesundheitssysteme
zu mehr Gerechtigkeit und Effizienz führen sollten, die Sozialpolitik beschäftigungsorientiert
ausgerichtet werden müsse, durch eine familienfreundliche Politik Kindern der bestmögliche
Start ins Leben ermöglicht werde und durch die Entwicklung international vergleichbarer Sozi-
alindikatoren die Voraussetzungen für eine Programmevaluierung geschaffen werden.

363.   Die G-8-Arbeitsministerkonferenz in Washington im Februar 1999 galt der Arbeitspolitik
in einer sich rasch verändernden Weltwirtschaft. Basierend auf der Erkenntnis, dass globales
Wachstum unter den Bedingungen von sozialer Gerechtigkeit stattfinden muss, sprachen sich
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die Arbeitsminister der G-8-Staaten dafür aus, dass mehr und bessere Arbeitsplätze weltweit
geschaffen werden und Arbeitnehmer gleichermaßen Zugang zu ihnen haben. Als weitere Kon-
sequenz aus den wachsenden Globalisierungstendenzen der Wirtschaft ergebe sich für die Be-
schäftigungspolitik die Notwendigkeit einer engeren Kooperation zwischen internationalen Or-
ganisationen, etwa der WTO und der IAO.

Auf dem 25. Weltwirtschaftsgipfel im Juni 1999 in Köln befassten sich die G-7 bzw. G-8 Staa-
ten schwerpunktmäßig mit der Gestaltung des wirtschaftlichen und technischen Fortschritts und
sprachen sich hierbei nachhaltig für die öffentliche und private Förderung von lebenslangem
Lernen aus.

Sowohl das 26. Gipfeltreffen der G-8 im Juli 2000 im japanischen Okinawa als auch die G-8-
Arbeitsministerkonferenz im November 2000 in Turin gaben der Erörterung des Problems älter
werdender Gesellschaften in weiten Teilen der industrialisierten Welt breiten Raum. Das kon-
ventionelle Konzept der drei Lebensphasen Ausbildung, Beschäftigung und Ruhestand sei zu
überdenken. Der neue Politikansatz liegt in der Förderung des aktiven Alterns im Sinne einer
Unterstützung der Erwerbsbeteiligung älterer Menschen. Hierbei kommt der Partnerschaft zwi-
schen Regierungen, sonstigen staatlichen Stellen, Arbeitgebern und Gewerkschaften eine be-
sondere Rolle zu.

364.   Die 1996 erstellte, lebhaft diskutierte OECD-Studie über Handel und Arbeitsstandards
hatte bereits wichtige Argumente dafür geliefert, dass es volkswirtschaftlich vorteilhaft ist, die
grundlegenden Arbeitsstandards einzuhalten. Sie hatte aufgezeigt, dass Sozialdumping allen-
falls kurzfristig zu Wettbewerbsvorteilen führt. Zur Versachlichung der Diskussion zum oben
genannten Themenfeld wurden 2000 eine zweite Studie verfasst sowie 2001 eine OECD-
Konferenz mit Vertretern auch aus Entwicklungs- und Schwellenländern zum Thema „Trade
Policy Issues: Labour, Environment and Competition Policy Dimensions“ abgehalten. Ergebnis
beider OECD-Aktivitäten ist die Erkenntnis, dass freiwillige Verhaltenskodices und Exportför-
derzonen außerhalb Chinas deutlich zugenommen haben. Festzustellen bleibt, dass Länder, in
denen die Kernarbeitsstandards nicht eingehalten werden, weiterhin nur einen geringen Anteil
an den Auslandsinvestitionen haben.

Eine vergleichende Studie der OECD über die Reform der Alterssicherungssysteme in neun
Mitgliedstaaten (darunter Deutschland) wurde Ende 2001 fertiggestellt und veröffentlicht.

Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)

365.   Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ist aus der Konferenz für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) entstanden. Mit der Namensänderung 1994
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sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass die gemeinsamen Treffen nicht länger nur als eine
Konferenz, sondern unter dem Dach einer dauerhaften Organisation stattfinden sollten.

Die OSZE umfasst gegenwärtig 55 Staaten. In Arbeitsteilung mit anderen internationalen Orga-
nisationen gehören Frühwarnung, Konfliktprävention und Krisenmanagement bei internationa-
len Konflikten zu ihren Aufgaben. Als Beitrag zu einer neuen Sicherheitsstruktur für Europa
dient die OSZE darüber hinaus als Rahmen für konventionelle Rüstungskontrolle und vertrau-
ensbildende Maßnahmen. Im Rahmen der „menschlichen Dimension“ befasst sich die OSZE
mit der Achtung der Menschenrechte, der Grundprinzipien der Demokratie und der Rechts-
staatlichkeit. Auch Fragen der Behandlung von nationalen und ethnischen Minderheiten sowie
von Wanderarbeitnehmern werden in diesem Zusammenhang behandelt. Im Berichtszeitraum
wurden die Implementierungstreffen zur „menschlichen Dimension“ fortgesetzt.

366.   Durch den Vertrag über die Europäische Union werden die EU-Mitgliedstaaten verpflich-
tet, die Prinzipien der KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975 sowie der Charta von Paris 1990 zu
achten und zu fördern. Dadurch ist die Europäische Union eng in die Arbeit der OSZE inte-
griert. Schon seit 1990 nimmt sie als Beobachterin an Folge- und Expertentreffen teil.

Sozialpolitische Beratung der Staaten Mittel- und Osteuropas

367.   Die eingeleiteten, grundlegenden Reformen der bestehenden Sozialsysteme in den
Transformationsländern Mittel- und Osteuropas (MOE) im Rahmen des Übergangs von der
zentralen Planwirtschaft zu einem sozialmarktwirtschaftlich orientierten Wirtschafts- und Ge-
sellschaftssystem sind noch nicht abgeschlossen. Der Schwerpunkt dieser Reformen liegt nach
wie vor in der Schaffung von neuen arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Rahmenbedingungen,
Institutionen und Instrumenten. Die sozialpolitische Unterstützung der Bundesregierung hat er-
folgreich dazu beigetragen, den Modernisierungsprozess der Sozialsysteme in den MOE-
Partnerländern weiter voranzubringen.

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung konnte die Förderung von Maßnahmen in
den Transformländern aus dem TRANSFORM-Programm auch in dem Zeitraum 1998 bis 2000
fortsetzen. Hierfür standen noch Mittel in Höhe von 7,1 Mio. DM (3,6 Mio. Euro) zur Verfügung.
Gefördert wurden Maßnahmen in den Ländern Polen, Ungarn, Slowakei, Russland, Ukraine,
Weißrussland und Bulgarien. Mit Ende 2000 ist die Förderung von sozialpolitischen Maßnah-
men aus dem TRANSFORM-Programm ausgelaufen.

Inhaltliche Schwerpunkte dieser bilateralen Beratungshilfe in Form von Seminaren, Experten-
treffen und Hospitationen waren die Bereiche Arbeitsverwaltung und Arbeitsmarktpolitik, beruf-
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liche Rehabilitation, Arbeitsschutz, Renten- und Unfallversicherung, Arbeitsrechtsfragen und
Sozialpartnerbeziehungen.

368.   Auf EU-Ebene hat die Europäische Kommission mit dem PHARE-Twinning-Programm
ein neues Förderinstrument für die Beitrittsländer zur EU geschaffen: Mit dem Programm wird
diesen Ländern auch auf sozialpolitischem Gebiet finanzielle- und personelle Unterstützung für
die erforderliche Angleichung ihrer Rechtsvorschriften und Institutionen an EU-Standard ge-
währt. Ziel ist es, dass der sogenannte „acquis communautaire“ in seiner Gesamtheit von den
Beitrittsländern übernommen und die zur Anwendung und Unterstützung erforderlichen Ver-
waltungs- und Kontrollinstitutionen aufgebaut werden.

Zur Erreichung dieses Ziels werden von den Beitrittsländern im Zusammenwirken mit der
Kommission Projekte ausgeschrieben, auf die sich die Mitgliedstaaten bewerben können. Im
Rahmen dieser Projekte werden Paten- bzw. Partnerschaftsvereinbarungen (sog. Twinning)
zwischen dem jeweils zuständigen Ministerium des Bewerberlandes und den entsprechenden
Partnerministerien aus einem oder zwei Mitgliedstaaten getroffen. Die Laufzeit dieser Projekte
beträgt bis zu zwei Jahre. Schwerpunkt hierbei ist der Einsatz von Lang- und Kurzzeitexperten,
wobei die Langzeitexperten während der gesamten Projektlaufzeit in dem jeweiligen Beitritts-
land tätig sind, die Kurzzeitexperten zumeist nur für einige Wochen. Zusätzlich begleitet je ein
Projektleiter aus beiden Ländern das jeweilige Projekt.

Im Bereich der Sozialpolitik hat sich das BMA seit 1999 auf eine Reihe von Twinning-Projekt-
Ausschreibungen beworben. Bei sechs Projekten ist das BMA Projektführer; bei weiteren sie-
ben Projekten Juniorpartner.
Innerhalb der meisten Projekte findet eine Zusammenarbeit Deutschlands mit einem anderen
Mitgliedsstaat (Finnland, Frankreich, Niederlande, Schweden, Spanien) statt. Damit bieten
Twinningprojekte eine ideale Plattform, um sich mit anderen Mitgliedsstaaten der EU in Fragen
der Sozialen Sicherung auszutauschen und voneinander zu lernen.

Sozialversicherungsabkommen

369.   Die wirtschaftliche Verflechtung der hochentwickelten Industriestaaten und der damit
verbundene Austausch von Arbeitskräften, die Ausländerbeschäftigung in der Bundesrepublik
Deutschland, die große Zahl von Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ausgewandert
sind und jetzt ins Rentenalter kommen, sowie der internationale Tourismus erfordern auf dem
Gebiet der sozialen Sicherung den rechtlichen Ausbau der Beziehungen der Bundesrepublik
Deutschland zu anderen Staaten. Diesem Ziel dienen Abkommen, die auf der Grundlage der
Gegenseitigkeit und der Gleichbehandlung der beiderseitigen Staatsangehörigen abgeschlos-
sen werden. Dadurch wird deren sozialer Schutz auch im Fall eines Aufenthalts im jeweils an-
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deren Vertragsstaat sichergestellt. In den vergangenen Jahren sind mehrere zweiseitige Ab-
kommen (u. a. mit Chile, Israel, Polen, der Schweiz, Japan, Kroatien, Ungarn und Slowenien) in
Kraft getreten. Abkommen mit weiteren Staaten und Änderungsabkommen zur Anpassung der
Verträge an die innerstaatliche sozialpolitische Entwicklung sind unterzeichnet (u. a. mit Austra-
lien, Korea, China, der Tschechischen Republik) bzw. in Vorbereitung (u. a. mit Mazedonien
und der Slowakischen Republik).
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Übersicht über Maßnahmen und Vorhaben

I. Sozialpolitik im Wandel: Gerecht, Sicher und Innovativ

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Bündnis für Arbeit, Aus-
bildung und Wettbe-
werbsfähigkeit als ständi-
ges Instrument zur Be-
kämpfung der Arbeitslo-
sigkeit

Wichtige Beschlüsse der
Bündnispartner werden in
den Spitzengesprächen
gefasst.

Unterhalb der Spitzenge-
spräche ist die Steue-
rungsgruppe gesetzt, die
die einzelnen Arbeits- und
Expertengruppen koordi-
niert und die Beratungen
der Spitzengespräche
vorbereitet.

Die Steuerungsgruppe
beauftragt die Benchmar-
king-Gruppe, deren Auf-
gabe es ist, aus interna-
tionalen Vergleichen Leh-
ren für die nationale Poli-
tik zu ziehen.

Aufgabe der Arbeitsgrup-
pen
- Aus- und Weiterbildung
- Beschäftigungs-
  förderung
- aktive Arbeitsmarkt-
  politik
- Arbeit durch Innovation
- Aufbau Ost
- EU-Osterweiterung
- Steuerpolitik
- Arbeitszeitpolitik
- Reform der gesetz-
  lichen Krankenver-
  sicherung und der
  Pflegeversicherung
sowie
- des Fach- und The-
  mendialogs Arbeit und
  Umwelt
ist die Annäherung von

Breiter gesellschaftlicher
Dialog und Konsens über
Beschäftigungspolitik
zwischen Bundesregie-
rung und Vertretern von
Wirtschaftsverbänden
und Gewerkschaften

Die wichtigsten Ziele sind:
beschäftigungsfördernde
Arbeitsverteilung; Ar-
beitszeitflexibilisie-
rung/Überstundenabbau

Verbesserung der Inno-
vations- und Wettbe-
werbsfähigkeit der Unter-
nehmen

verbesserte Möglichkei-
ten für vorzeitiges Aus-
scheiden aus dem Ar-
beitsleben

beschäftigungsfördernde
Tarifpolitik

dauerhafte Senkung der
gesetzlichen Lohnneben-
kosten und eine struktu-
relle Reform der Sozial-
versicherung

intensive Bekämpfung
von Jugend- und Lang-
zeitarbeitslosigkeit

Erschließung neuer Be-
schäftigungsfelder und
Ausbildungsmöglichkei-
ten für gering Qualifizierte

Gegründet am
7. Dezember
1998

Bis heute acht
Spitzengesprä-
che, die zu
sechs Gemein-
samen Erklä-
rungen geführt
haben.

Die im Bündnis getroffenen Ver-
abredungen stellen grundsätzlich
Willensbekundungen der Spit-
zenrepräsentanten dar, die auf
den entscheidenden Umset-
zungswegen - vor allem der Ta-
rifvertragsparteien, aber auch des
Gesetzgebers sowie flankiert
durch Bündnisse in den Ländern,
Kommunen und Betrieben ein-
gelöst werden.

Die Spitzengespräche und Tref-
fen in den Arbeitsgruppen haben
zu weitreichenden Ergebnissen
und Verabredungen geführt,
u. a.:

beschäftigungsfördernde Tarifpo-
litik und Reform des Flächentarif-
vertrages

Im Rahmen des Ausbildungskon-
senses sind verbindliche Verfah-
ren vereinbart worden, um das
formulierte Ziel "„jeder junge
Mensch, der kann und will, wird
ausgebildet"“ zu erreichen.

Sofortprogramm zum Abbau der
Jugendarbeitslosigkeit; bis No-
vember 2001 wurden rd. 377 000
Jugendliche gefördert.

IT-Offensive; bis heute sind über
60 000 Ausbildungsplätze in IT-
und Medienberufen geschaffen
worden.

Verbesserungen der Altersteil-
zeit. Entsprechende Regelungen
sind gesetzlich umgesetzt.

Modellprojekte zur Förderung von
Beschäftigungsmöglichkeiten ge-
ring qualifizierter Arbeitnehmer
und Langzeitarbeitsloser

Einstellungsoffensive
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Positionen sowie die Vor-
bereitung und Strukturie-
rung von Entscheidun-
gen.

Qualifizierungsoffensive

Paradigmenwechsel in der Frage
der Beschäftigung älterer Arbeit-
nehmer

Modernisierung und Intensivie-
rung der Arbeitsvermittlung, um-
gesetzt im Job-AQTIV-Gesetz
und begleitet durch eine Vermitt-
lungsoffensive

Verbesserung der Evaluation der
Maßnahmen zur aktiven Ar-
beitsmarktpolitik, umgesetzt im
Job-AQTIV-Gesetz

Jobrotation, umgesetzt im Job-
AQTIV-Gesetz

Verbesserung der Chancen-
gleichheit von Frauen und Män-
nern auf dem Arbeitsmarkt; Be-
standteile umgesetzt im Job-
AQTIV-Gesetz
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II. Arbeit und Beruf

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Aktion „Beschäftigungs-
hilfen für Langzeitar-
beitslose“

Integration von Langzeit-
arbeitslosen in reguläre
dauerhafte Beschäftigung

Richtlinien vom
16. Juni 1989
(BAnz. S.
3013); zuletzt
geändert durch
Richtlinien vom
23. November
2000 (BAnz.
S. 22865)

Im Jahr 2001 konnte die Einstel-
lung von 50 000 Langzeitarbeits-
losen gefördert werden. Hierfür
wurden 651,6 Mio. DM
(333,2 Mio. Euro) verausgabt.

Sonderprogramm zur
Förderung von Ausbil-
dungsplatzentwicklerin-
nen und -entwicklern in
den neuen Ländern

Motivation von Betrieben
zur Einstellung von Aus-
zubildenden durch aus
Bundesmitteln finanzierte
Ausbildungsplatzent-
wickler, die die Betriebe
durch intensive Betreu-
ung, Beratung und prakti-
sche Hilfestellung bei al-
len Fragen und Proble-
men der Berufsausbil-
dung unterstützen.

Ab 1. Juli 1995
waren im Jah-
resdurchschnitt
154 Ausbil-
dungsplatzent-
wicklerinnen
und -entwick-
ler, ab 1999
insgesamt 185
bei den Kam-
mern beschäf-
tigt.

Seit Beginn des Vorhabens wur-
den bis einschl. August 2001 rd.
137 000 Zusagen über Lehrstel-
len eingeworben.

Bis Ende 2004 wird der Bund
insgesamt rd. 70 Mio.  für dieses
Sonderprogramm ausgegeben
haben.

Gesetz zu Korrekturen in
der Sozialversicherung
und zur Sicherung der
Arbeitnehmerrechte

Erhöhung des Bußgeld-
rahmens für Verstöße
gegen das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz

Gesetz vom
19. Dezember
1998 (BGBl. I
S. 3843)

Forum Bildung Erarbeitung von Vor-
schlägen zur strukturellen
Reform des Bildungswe-
sens in folgenden The-
menbereichen
1. Bildungs- und Qualifi-
kationsziele
2. Chancengleichheit
3 Qualitätssicherung
4. Lernen – ein Leben
lang
5. Neue Lehr- und Lern-
kultur

Das Forum hat
seine Arbeit im
März 1999 auf-
genommen und
hat Ende 2001
Empfehlungen
vorgelegt.

Mitglieder im
Forum Bildung
waren Bund
und Länder,
Vertreter aus
Wissenschaft,
Sozialpartner,
Kirchen, Aus-
zubildende und
Studierende.

Das Forum Bildung wurde geför-
dert durch Mittel des Bundes und
der Länder. Die Ende 2001 ver-
abschiedeten Empfehlungen
sollen durch Bund und Länder in
die Praxis umgesetzt werden.
Bund und Länder werden die
Umsetzung der Empfehlungen
wissenschaftlich begleiten und
2004 einen ersten Umsetzungs-
bericht vorlegen.
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Entlassungsentschädi-
gungs-Änderungs-Gesetz
(EEÄndG)

Neuregelung zur Berück-
sichtigung von Abfindun-
gen auf den Anspruch auf
Arbeitslosengeld

Verpflichtung des Arbeit-
gebers, das Arbeitslo-
sengeld für ältere Arbeit-
nehmer unter bestimmten
Voraussetzungen zu er-
statten

Gesetz vom
24. März 1999
(BGBl. I
S. 396)

Anrechnung von Entlassungsent-
schädigungen auf das Arbeitslo-
sengeld nur bei Vorliegen beson-
derer Voraussetzungen

20. BAföG-
Änderungsgesetz

Stop des kontinuierlichen
Absinkens der Geförder-
tenzahlen und Korrektur
von Fehlentwicklungen,
die durch das 18. BAföG-
ÄndG eingeleitet wurden,
durch Erhöhung der Be-
darfssätze und Neurege-
lung der Freibeträge für
die Ausbildungsförderung
nach BAföG und SGB III

Gesetz vom 7.
Mai 1999
(BGBl. I
S. 850)

Die jahresdurchschnittlichen
Gefördertenzahlen sind sowohl
bei den Schülern als auch bei
Studierenden erstmals seit 1992
wieder bundesweit gestiegen.

Übertragung der Verbesserungen
im BAföG auf Auszubildende und
Teilnehmer an berufsvorberei-
tenden Bildungsmaßnahmen

Zweites SGB III-
Änderungsgesetz (2.
SGB III-ÄndG)

zielgenauer und effizien-
ter Einsatz der arbeits-
marktpolitischen Instru-
mente

Beseitigung sozialer
Härten für Arbeitslose

Entlastung der Arbeits-
verwaltung von bürokrati-
schen Hürden

Gesetz vom
21. Juli 1999
(BGBl. I
S. 1648)

stärkere Ausrichtung der Ar-
beitsförderungsleistungen auf
Problemgruppen des Arbeits-
marktes

Programm der Bundesre-
gierung „Innovation und
Arbeitsplätze in der In-
formationsgesellschaft
des 21. Jahrhunderts“

Steigerung des Frauen-
anteils an IT-Berufsaus-
bildungen und des Anteils
von Studienanfängerin-
nen in Informatikstudien-
gängen auf 40 % bis
2005

Programmbe-
ginn im Sep-
tember 1999

Die Anzahl der jungen Frauen,
die eine Ausbildung in IT-Berufen
absolvieren, konnte seit Einfüh-
rung der neuen Berufe bis 2000
um ca. 90 % gesteigert werden
konnte. Prozentual erfolgte bisher
jedoch nur ein geringer Anstieg,
da sich parallel auch mehr junge
Männer für eine solche Ausbil-
dung interessierten.

Die Zahl der Studienanfängerin-
nen im Fach Informatik verdop-
pelte sich von 1997 bis zum Jahr
2000. Der Frauenanteil bei Studi-
enanfängern in Informatikstudi-
engängen lag im Wintersemester
1999/2000 bei 17,2 % im vgl. zu
16,4 % im Wintersemester
1998/1999.
In den ingenieurwissenschaftli-
chen Studiengängen stieg der
Frauenanteil auf 21 % (1975:
unter 5 %).
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Steigerung des IT-
Fachkräftebedarfs
(siehe: "Sofortprogramm
zur Deckung des IT-
Fachkräftebedarfs vom
März 2000)

Ausstattung aller Schu-
len, beruflichen Ausbil-
dungsstätten, Einrichtun-
gen der allgemeinen und
beruflichen Weiterbildung
mit multimediafähigen PC
und Internetanschlüssen
bis zum Jahr 2001

Erreichung einer welt-
weiten Spitzenposition bei
Bildungssoftware bis zum
Jahr 2005

Flächendeckende Nut-
zung vernetzter Computer
an Hochschulen in Prä-
senzlehre und Selbststu-
dium sowie Integration
der neuen Medien in sich
verändernden Formen
lebenslangen Lernens

Start der Onli-
ne-Börse
„Marktplatz für
Schulen“ im
November
1999 und der
Initiative
„Schulen ans
Netz“, Initiative
Kl@sse im
März 2001,
„Zukunftsinitia-
tive für berufli-
che Schulen",
für die BMBF
bis zum Jahr
2002  255 Mio.
DM (ca. 130
Mio. Euro) zur
Verfügung
stellt.

Start des Pro-
gramms "Neue
Medien in der
Bildung" mit
insgesamt über
600 Mio. DM
(ca. 300 Mio.
Euro) im Zeit-
raum 2000-
2004

Start des Pro-
gramms "Neue
Medien in der
Bildung –Teil,
Hochschule“
sowie Zusatz-
maßnahme
"Zukunftsinitia-
tive Hoch-
schule (ZIH)";
insg. stellt
BMBF von
2000 bis 2004
über 800 Mio.
DM (ca. 400
Mio. Euro) zur
Verfügung.

Die Netzanbindung aller Schulen
ist mittlerweile realisiert.

Die Computerausstattung wurde
verbessert.

In allen Bildungsbereichen wur-
den zwischenzeitlich Ausschrei-
bungen zum Programm abge-
schlossen und Vorhaben zur
Entwicklung von Bildungssoft-
ware begonnen

Die Netzanbindung aller Hoch-
schulen mit Hochgeschwindig-
keitszugängen ist realisiert.

Die Zahl der vernetzte Compu-
terarbeitsplätze für Studentinnen
und Studenten und Netzan-
schlüsse für eigene Notebooks
wurde erhöht. Sie sind aber noch
nicht flächendeckend verfügbar.
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Gesetz der Neuregelung
der Förderung der ganz-
jährigen Beschäftigung in
der Bauwirtschaft

Vermeidung witterungs-
bedingter Kündigungen in
der Bauwirtschaft durch
Verringerung des finanzi-
ellen Risikos der Arbeit-
geber bei witterungsbe-
dingte Arbeitsausfälle in
den Wintermonaten

Gesetz vom
23. November
1999 (BGBl. I
S. 2230)

Die Bauarbeitgeber des Bau-
hauptgewerbes werden für die
ersten 100 witterungsbedingten
Ausfallstunden vollständig vom
finanziellen Schlechtwetterrisiko
entlastet. Dadurch ist die Grund-
lage für eine Verbesserung der
Beschäftigungssituation der Bau-
arbeiter bei einer konjunkturellen
Belebung der Bauwirtschaft un-
abhängig von Witterungsrisiken
gelegt.

Sofortprogramm zum Ab-
bau der Jugendarbeitslo-
sigkeit
- Ausbildung, Qualifizie-
rung und Beschäftigung
Jugendlicher

Schaffung zusätzlicher
Ausbildungs-, Qualifizie-
rungs- und Beschäfti-
gungsangebote für un-
vermittelte Ausbildungs-
bewerber und arbeitslose
Jugendliche

Richtlinien zur
Durchführung
des Sofortpro-
gramms zum
Abbau der Ju-
gendarbeitslo-
sigkeit vom 1.
Dezember
1999 (BAnz. S.
19801), zuletzt
geändert durch
die Vierte Än-
derung vom 13.
November
2001 (BAnz. S.
23981)

Das Programm hat zu einer deut-
lichen Verbesserung der Ausbil-
dungschancen Jugendlicher so-
wie zur Senkung der Jugendar-
beitslosigkeit beigetragen und
wird daher bis Ende 2003 fort-
geführt. Danach werden die er-
folgreichen Teile des Sofortpro-
gramms mit dem Job-AQTIV-
Gesetz ab 2004 in das Sozialge-
setzbuch III integriert.

Für das Sofortprogramm wurden
in den Jahren 1999 bis 2001 rd. 6
Mrd. DM (3,06 Mrd. Euro) ausge-
geben. Für das Jahr 2002 stehen
erneut 1,023 Mrd. Euro (2 Mrd.
DM) zur Verfügung.

Förderung von 377 000 Jugendli-
chen seit der Einführung des
Programms am 1. Januar 1999

Gesetz zur Fortentwick-
lung der Altersteilzeit

Ermöglichung von Al-
tersteilzeit auch für teil-
zeitbeschäftigte Arbeit-
nehmer

Gesetz vom
20. Dezember
1999 (BGBl. I
S. 2494)

Teilzeitbeschäftigte sind hinsicht-
lich der Inanspruchnahme der
Altersteilzeit mit Vollzeitbeschäf-
tigten gleichgestellt. Es sind ins-
besondere die Wünsche teilzeit-
beschäftigter Frauen berücksich-
tigt.

Drittes Gesetz zur Ände-
rung des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch

Begrenzung des An-
spruchs auf Arbeitslosen-
hilfe auf Arbeitslose, die
zuvor Arbeitslosengeld
bezogen haben

Gesetz vom
22. Dezember
1999 (BGBl. I
S. 2624)

Abschaffung der sog. originären
Arbeitslosenhilfe zum 1. Januar
2000, aufgrund einer Über-
gangsfrist spätestens zum
1. April 2000

Zweites Gesetz zur Fort-
entwicklung der Altersteil-
zeit

Umsetzung der gemein-
samen Erklärung der
Teilnehmer des Bündnis-
ses für Arbeit, Ausbildung
und Wettbewerbsfähig-
keit vom 9. Januar 2000,
um die Beschäftigungs-
wirksamkeit des Al-
tersteilzeitgesetzes noch
weiter zu erhöhen.

Gesetz vom
27. Juni 2000
(BGBl. I
S. 910)

Mit der Ausweitung der Förder-
höchstdauer um ein Jahr wird die
Akzeptanz der Altersteilzeit bei
Arbeitgebern und Arbeitnehmern
verstärkt. Die Tarif- und Be-
triebspartner erhalten zugleich
mehr Planungssicherheit.



- 312 -

- 313 -

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Sonderprogramm CAST
(Chancen und Anreize
zur Aufnahme sozialver-
sicherungspflichtiger Tä-
tigkeiten)

Einfachqualifizierten,
Langzeitarbeitslosen und
gering verdienenden Ar-
beitnehmern, insbeson-
dere mit Kindern, soll der
Ausstieg aus der Ar-
beitslosen- und Sozial-
hilfe erleichtert und es
sollen zusätzliche wett-
bewerbsfähige Arbeits-
plätze für diesen Perso-
nenkreis geschaffen wer-
den.

Richtlinien vom
29. Juni 2000
(BAnz. S.
13395, 14464),
zuletzt geän-
dert durch
Richtlinien vom
4. Dezember
2001 (BAnz. S.
2512)

Verbesserung der Nettoeinkom-
mensposition von gering verdie-
nenden Arbeitnehmern und Ar-
beitnehmern insbesondere mit
verkürzten Arbeitszeiten, sowie
mit Kindern

Entlastung der Betriebe von
Lohnnebenkosten

Verbesserung der Beschäfti-
gungsaussichten von Arbeitneh-
mern durch Qualifizierung

1 100 Förderfälle (Stand 20. De-
zember 2001)

"Sofortprogramm von
Bundesregierung und
IuK-Wirtschaft zur Dek-
kung des IT-Fachkräfte-
bedarfs in Deutschland"

Zum Sofortprogramm ge-
hören die Programm-
punkte:

Verordnung über die Ar-
beitsgenehmigung für
hoch qualifizierte auslän-
dische Fachkräfte der
Informations- und Kom-
munikationstechnologie
sowie vergleichbare Ver-
ordnung für die Aufent-
haltsgenehmigung

Ausweitung des Ausbil-
dungsvolumens in den
neuen IT-Berufen

Aufbau eines spezifi-
schen Weiterbildungssy-
stems im IT-Bereich

Zulassung bis zu 20 000
ausländischer IT-Fach-
kräfte für Beschäftigun-
gen auf dem deutschen
Arbeitsmarkt zur Schlie-
ßung aktueller Arbeits-
kräftelücken

bis zum Jahr 2002 auf
40 000 und bis zum Jahr
2003 auf 60 000 Ausbil-
dungsplätze

Reduzierung der unüber-
sichtlichen Anzahl von
IT-Weiterbildungen

Von der Bun-
desregierung
gemeinsam mit
Wirtschaft und
Gewerkschaf-
ten im März
2000 vereinbart

Verordnung
vom 11. Juli
2000 (BGBl. I
S. 1146)

Abschluss des
Ordnungsver-
fahrens für
IT-Weiterbil-
dungen im
Frühjahr 2002
und Vorstellung
parallel entwik-
kelter Curricula
und Bildungs-
software

Das Sofortprogramm hat zu einer
Zunahme des Angebots an quali-
fizierten IT-Fachkräften geführt.
Gleichzeitig wurde eine IT-
Bildungsoffensive in Gang ge-
bracht.

Zulassung von bis zu 20 000
ausländischen Fachkräften

Bis Dezember 2001 wurden rd.
10 750 Arbeitserlaubnisse erteilt.

Die Wirtschaft hat die Einrichtung
von weiteren 20 000 Ausbil-
dungsstellen, also insgesamt
60 000 Plätzen, bis Ende 2003
zugesagt. Mit über 60 000 Aus-
bildungsplätzen in den IT- und
Medienberufen bis Ende 2001 ist
dieses Ziel bereits vorzeitig er-
reicht worden.

zertifizierte Abschlüsse bei
IT-Weiterbildung und höhere
Durchlässigkeit bei Bildungswe-
gen
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Weiterbildungsanstren-
gungen der Bundesan-
stalt für Arbeit im IT-
Bereich

Offensive von Bund und
Bundesländern im Hoch-
schulbereich zur Erhö-
hung der Studienplatzzahl

Erhöhung der von der
Bundesanstalt für geför-
derten IT-Weiterbildungs-
maßnahmen auf 40 000

Schnellstmögliche Ver-
doppelung der Zahl der
Hochschulabsolventen im
IT-Bereich

Bund und Län-
der haben am
19. Juni 2000
das "Sofortpro-
gramm zur
Weiterent-
wicklung des
Informatikstu-
diums an den
Hochschulen in
Deutschland
(WIS)" verab-
schiedet

Im Jahresdurchschnitt 2000 gab
es über 46 000 Teilnehmer in
Maßnahmen zur Förderung der
beruflichen Weiterbildung nach
dem SGB III, 10 000 mehr als ein
Jahr zuvor.

Starker Anstieg der Studienan-
fängerzahlen in den IT-relevan-
ten Studiengängen

Bund und Länder beteiligen sich
an dem 100 Mio. DM-Programm
(51,2 Mio. Euro), das auf 5 Jahre
ausgelegt ist, zu je 50 %.

Gesetz zur Verbesserung
der Zusammenarbeit von
Arbeitsämtern und Trä-
gern der Sozialhilfe

Die Arbeitsämter und
Träger der Sozialhilfe
werden zur Zusammen-
arbeit verpflichtet.

Implementierung von Ex-
perimentierklauseln in
SGB III und BSHG zur
Anwendung durch die
Modellvorhaben zur Ver-
besserung der Zusam-
menarbeit von Arbeits-
ämtern und Trägern der
Sozialhilfe (MoZArT)

Gesetz vom
20. November
2000 (BGBl. I
S. 1590

Das BMA fördert seit Anfang
2001 bundesweit insgesamt 30
innovative Modellvorhaben im
Rahmen von MoZArT. Ziel ist es,
neue Möglichkeiten der Verbes-
serung der Zusammenarbeit mit
dem Ziel zu erproben, mehr
Vermittlungen in Arbeit zu errei-
chen, die Wirksamkeit der Hilfen
zur Eingliederung in eine Er-
werbstätigkeit zu steigern und
das Verwaltungsverfahren zu
vereinfachen. Ergebnisse sind
Ende 2002 zu erwarten.

Gesetz zur Neuregelung
der sozialversicherungs-
rechtlichen Behandlung
von einmalig gezahltem
Arbeitsentgelt (Einmal-
zahlungs-
Neuregelungsgesetz)

Einbeziehung von Ein-
malzahlungen in die Be-
rechnung des Arbeitslo-
sengeldes und des Un-
terhaltsgeldes bei berufli-
cher Weiterbildung auf-
grund der Entscheidung
des BVerfG vom 24. Mai
2000 - 1 BvL 1/98 u. a.

Gesetz vom
21. Dezember
2000 (BGBl. I
S. 1971)

Erhöhung des Arbeitslosengel-
des, sofern Einmalzahlungen in
die Bemessung einfließen.

Gesetz zur Reform und
Verbesserung der Ausbil-
dungsförderung (Ausbil-
dungsförderungsreform-
gesetz - AföRG)

Ziel der BAföG-Reform
war es, den kontinuierli-
chen Rückgang der
staatlichen Sozialleistun-
gen für die Ausbildungs-
förderung nachhaltig um-
zukehren und zur Siche-
rung von Chancengleich-
heit und sozialer Gerech-
tigkeit der Ausbildungs-
förderung wieder eine so-
lide und dauerhaft ver-
lässliche Grundlage zu
verschaffen. Daher wur-
den die Bedarfssätze

Gesetz vom
19. März 2001
(BGBl. I S. 390)

Die Reform durch das AföRG
lässt jährlich weitere 80 000 zu-
sätzlich Geförderte erwarten.
Die Bundesregierung erhofft sich
insbesondere auch positive Aus-
wirkungen auf die ausweislich der
16. Sozialerhebung des DSW
noch immer stark unterrepräsen-
tierte Studienbeteiligung der sog.
bildungsfernen Schichten.
Übertragung der Verbesserungen
im BAföG auf Auszubildende und
Teilnehmer an berufsvorberei-
tenden Bildungsmaßnahmen
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

für die Ausbildungsförde-
rung nach BaföG und
SGB III erhöht und die
Freibeträge neu geregelt.

Neben der stärkeren
Entlastung von Familien
mit Kindern in Ausbildung
waren die Internationali-
sierung der Förderung
und deren Vereinfachung
sowie transparentere Ge-
staltung Hauptanliegen
der Reform.

Gesetz zur Änderung des
Aufstiegsfortbildungsför-
derungsgesetzes (AFBG-
ÄndG)

Verbesserung der Rah-
menbedingungen für eine
berufliche Weiterqualifi-
zierung und den Schritt in
die Selbständigkeit durch
attraktivere, flexiblere
Regelungen und verbes-
serte Förderkonditionen.

Gesetz vom
20. Dezember
2001 (BGBl. I
S. 4029)

Die Kosten werden von Bund
(78 %) und Ländern (22 %) ge-
tragen.

Die Gesamtkosten inkl. Der
Mehrkosten für die AFBG-Novelle
belaufen sich bis zum Jahr 2005
für den Bund auf 168,3 Mio. Eu-
ro.

Förderprogramm des
Bundesministeriums für
Bildung und Forschung
„Berufliche Qualifizierung
für Zielgruppen mit be-
sonderem Förderbedarf“
(BQF-Programm)

Ziel des Programms ist
es, dem bildungspoliti-
schen Grundsatz „Ausbil-
dung für alle“ in vollem
Umfang Geltung zu ver-
schaffen. Es zielt insbe-
sondere darauf ab, für
benachteiligte Jugendli-
che die vorhandenen
Fördermaßnahmen im
Sinne besserer Integrati-
onserfolge in Ausbildung
effizienter zu gestalten,
Lücken bei den Förde-
rangeboten zu schließen
und die vorhandene För-
derung besser auf die
einzelnen Zielgruppen
auszurichten.

Programmstart
im September
2001

Mit dem Programm werden die
Beschlüsse des Bündnisses für
Arbeit, Ausbildung und Wettbe-
werbsfähigkeit zur Benachteilig-
tenförderung und zur Förderung
von Migrantinnen und Migranten
umgesetzt.

Es sollen neue Impulse zur Qua-
litätsverbesserung der Arbeit mit
Benachteiligten, zur strukturellen
Verbesserung der Förderung und
damit zur Effizienzsteigerung so-
wie zur dauerhaften Konsolidie-
rung dieses Förderbereichs ge-
geben werden.

Förderprogramm des
Bundesministeriums für
Bildung und Forschung
„Lernende Regionen –
Förderung von Netzwer-
ken“ im Rahmen des Ak-
tionsprogramms „Le-
bensbegleitendes Lernen
für alle“

Auf- und Ausbau von bil-
dungsbereichs- und trä-
gerübergreifenden Netz-
werken

Förderung der Motivation
und Befähigung zum
selbständigen Lernen

Qualitative und quantitati-
ve Verbesserung der Bil-
dungsangebote im Sinne
einer stärkeren Nutzer-
orientierung

Erste Aus-
schreibungs-
runde im März
2001, zweite
Ausschrei-
bungsrunde im
August 2001

Förderung mit rd. 130 Mio. DM
(rd. 66,5 Mio. Euro) Bundesmit-
teln und rd. 100 Mio. DM
(rd. 51 Mio. Euro) aus Mitteln des
ESF (Europäischer Sozialfonds)

Nutzung für den Transfer von Er-
gebnissen der anderen Teilpro-
gramme des Aktionsprogramms
zur breiteren Umsetzung von In-
novationen
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Zweite Phase des euro-
päischen Bildungspro-
gramms Leonardo da
Vinci

Die drei Hauptziele des
Programms Leonardo da
Vinci sind:

Verbesserung der Fähig-
keiten und Kompetenzen
von jungen Menschen in
der beruflichen Erstaus-
bildung

Verbesserung der Quali-
tät der beruflichen Wei-
terbildung und des Zu-
gangs zu dieser Weiter-
bildung und zum lebens-
begleitenden Erwerb von
Kompetenzen zur Ver-
besserung der Anpas-
sungsfähigkeit an die
Strukturen der Arbeits-
märkte;

Förderung und Stärkung
des Beitrags der Berufs-
bildung zum Innovations-
prozess im Hinblick auf
eine Verbesserung von
Wettbewerbsfähigkeit
und Unternehmergeist
sowie auch neue Be-
schäftigungsmöglichkei-
ten

Die zweite
Phase des
Programms
Leonardo da
Vinci hat eine
Laufzeit vom
1. Januar 2000
bis 31. Dezem-
ber 2006 und
ist mit einem
Budget von
1,15 Mrd. Euro
ausgestattet.
Es nehmen
insgesamt 31
Länder am
Programm teil,
neben den Mit-
gliedstaaten
der EU auch
drei EFTA-
Länder sowie
dreizehn Bei-
trittskandidaten
für die Euro-
päische Union.

Durch das Leonardo Programm
entfallen im Rahmen der Aus-
schreibungen auf Projekte unter
deutscher Leitung und auf Aus-
tauschmaßnahmen für Teilneh-
mer aus Deutschland ca.
40 Mio. DM (ca. 20,5 Mio. Euro)
pro Jahr.

Neben ca. 25 mehrjährigen,
grenzüberschreitenden Pilotpro-
jekten werden ca. 8 000 Perso-
nen in grenzüberschreitende
Austauschmaßnahmen (Auszu-
bildende, junge Berufstätige,
Studierende und Ausbilder) ge-
fördert.

Auswirkungen sind insbesondere:
- Entwicklung eines Europas der

Bürger
- Förderung der grenzüber-

schreitenden Mobilität
- Erfahrungsaustausch, good

practice
- Förderung der Innovation im

Bildungswesen

Gesetz zur Reform der
arbeitsmarktpolitischen
Instrumente (Job-AQTIV-
Gesetz)

Modernisierung der Ar-
beitsmarktpolitik:

Betonung des Präventi-
onsgedankens der akti-
ven Arbeitsförderung,
insbesondere Neuaus-
richtung des Vermitt-
lungsprozesses

Verstärkung der berufli-
chen Qualifizierung

bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf

stärkere Verankerung des
Prinzips „Fördern und
Fordern“

Gesetz vom
10. Dezember
2001 (BGBl. I
S. 3443)

siehe Zielsetzung

Gesetz zur Eindämmung
illegaler Betätigung im
Baugewerbe

Bekämpfung der Steuer-
hinterziehung im Bauge-
werbe

Gesetz vom
30. August
2001 (BGBl. I
S. 2267)

noch nicht abschätzbar
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III. Arbeitsbeziehungen und Arbeitsbedingungen

1. Arbeitsrecht

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Gesetz zu Korrekturen in
der Sozialversicherung
und zur Sicherung der
Arbeitnehmerrechte (Arti-
kelgesetz)

Gesetz vom
19. Dezember
1998 (BGBl. I
S. 3843)

Artikel 4: Änderung des
Kündigungsschutzgeset-
zes

Rücknahme der ab
1. Oktober 1996 gelten-
den Einschränkungen
beim Kündigungsschutz-
gesetz

Herabsetzung des Schwellen-
wertes für die Geltung des Kün-
digungsschutzgesetzes von zehn
auf fünf Arbeitnehmer

modifizierte pro-rata-Anrechnung
von Teilzeitbeschäftigten bei der
Schwellenwertberechnung

Rücknahme der Einschränkung
bei der Sozialauswahl bei be-
triebsbedingten Kündigungen

Artikel 7 und 8: Änderun-
gen in der Entgeltfort-
zahlung

Wiederherstellung der
Gleichbehandlung aller
Arbeitnehmer bei der ge-
setzlichen Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall
und bei Maßnahmen der
medizinischen Vorsorge
oder Rehabilitation

Wiederherstellung der vollen
Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall und bei Maßnahmen der
medizinischen Vorsorge oder
Rehabilitation
Wegfall der Anrechnung von
Krankheitstagen und der Anrech-
nung von Vorsorge- und Rehabi-
litationsmaßnahmen auf den Er-
holungsurlaub

Artikel 10: Änderung des
Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes
(AEntG)

(Rest-)Umsetzung der
Richtlinie 96/71/EG des
Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16.
Dezember 1996 über die
Entsendung von Arbeit-
nehmern im Rahmen der
Erbringung von Dienstlei-
stungen
Stärkung der Wirksam-
keit des AEntG

Unbefristete Geltung des AEntG

wesentlich verstärkter Schutz ge-
gen Lohndumping und soziale
Spannungen in der Baubranche
durch ein Bündel von Maßnah-
men, u. a. Erhöhung der Buß-
geldrahmen bei Verstößen gegen
verschiedene Vorschriften des
AEntG

Einführung einer Generalunter-
nehmerhaftung und Schaffung
einer Verordnungsermächtigung
für das Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung



- 317 -

- 318 -

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Gesetz zur Vereinfachung
und Beschleunigung des
arbeitsgerichtlichen Ver-
fahrens (Arbeitsgerichts-
beschleunigungsgesetz)

Beschleunigung und Ver-
einfachung des arbeitsge-
richtlichen Verfahrens

Erhöhung der Rechtssi-
cherheit bei Kündigun-
gen, Auflösungsverträgen
und befristeten Arbeits-
verhältnissen

Entlastung der Arbeitsge-
richte

Gesetz vom
30. März 2000
(BGBl. I
S. 333)

Ausbau des Güteverfahrens

Erweiterung der Rechte des Vor-
sitzenden

Anhebung der Berufungssumme
Straffung des Beschlussverfah-
rens

Schriftformerfordernis für Kündi-
gung, Auflösungsvertrag sowie
Befristung des Arbeitsvertrages

Gesetz über Teilzeitarbeit
und befristete Arbeitsver-
träge und zur Änderung
und Aufhebung arbeits-
rechtlicher Bestimmun-
gen (Teilzeit- und Befri-
stungsgesetz)

Umsetzung der Richtlinie
97/81/EG des Rates vom
15. Dezember 1997 über
Teilzeitarbeit

Förderung von Teilzeitar-
beit, insbesondere durch
Erleichterung des Wech-
sels von Vollzeitarbeit zu
Teilzeitarbeit und umge-
kehrt
Verhinderung der Diskri-
minierung von Teilzeitar-
beit

Schaffung von mehr
Transparenz in den Un-
ternehmen, um Teilzeit-
arbeit bedarfsgerechter
auszugestalten

Gesetz vom
21. Dezember
2000 (BGBl. I
S. 1966)

Ausweitung von Teilzeitarbeit in
den Unternehmen; dadurch Bei-
trag zur Beschäftigungssicherung
und zum Beschäftigungsaufbau

Förderung der Chancengleichheit
zwischen Männern und Frauen

Verbesserung der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie

Umsetzung der Richtlinie
des Rates 1999/70/EG
vom 28. Juni 1999 über
befristete Arbeitsverträge.
Ablösung des Beschäfti-
gungsförderungsgesetzes

Verhinderung des Missbrauchs
bei der Befristung von Arbeits-
verhältnissen (Verhinderung von
Kettenbefristungen)

Schutz befristet Beschäftigter vor
Diskriminierung

Verbesserung der Chancen be-
fristet beschäftigter Arbeitnehmer
auf einen Dauerarbeitsplatz

Erhöhung der Rechtssicherheit
durch zusammenfassende Re-
gelung des Befristungsrechts

Gesetz zur Reform des
Betriebsverfassungsge-
setzes

Anpassung der Betriebs-
verfassung an die Verän-
derungen in der Arbeits-
und Wirtschaftswelt in
den letzten dreißig Jahren
und Stärkung der betrieb-
lichen Mitbestimmung

Gesetz vom
23. Juli 2001
(BGBl. I
S. 1852)
Neufassung
vom 25. Sep-
tember 2001
(BGBl. I
S. 2518)

Moderne und anpassungsfähige
Betriebsratsstrukturen werden
geschaffen, die die Bildung von
Betriebsräten erleichtern.

Besondere Beschäftigungsfor-
men werden in die betriebliche
Mitbestimmung einbezogen.
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Die Arbeitsbedingungen des Be-
triebsrats und der Jugend- und
Auszubildendenvertretung wer-
den verbessert.

Die Mitbestimmungsrechte des
Betriebsrates im Bereich Be-
schäftigungssicherung und Qua-
lifizierung werden gestärkt.

Das Wahlverfahren in Betrieben
mit bis 50 (bzw. 100 im Konsens
mit dem Arbeitgeber) Beschäf-
tigten wird vereinfacht.

Die Gleichstellung von Frauen
und Männern im Betrieb wird vor-
angetrieben und das überholte
Gruppenprinzip aufgegeben.

Erste Verordnung zur
Durchführung des Be-
triebsverfassungsgeset-
zes

Umsetzung der Vorgaben
des Gesetzes zur Reform
des Betriebsverfassungs-
gesetzes in wahltechni-
sche Handlungsanleitun-
gen zur Durchführung der
Wahlen zum Betriebsrat
und zur Jugend- und
Auszubildendenvertre-
tung

Verordnung
vom 11. De-
zember 2001
(BGBl. I
S. 3494)

Aufhebung der Gruppen der Ar-
beiter und Angestellten mit der
Folge, dass alle Arbeitnehmer
den Betriebsrat gemeinsam
wählen

Anteilmäßige Vertretung des Ge-
schlechts in der Minderheit im
Betriebsrat und in der Jugend-
und Auszubildendenvertretung

Vereinfachtes Wahlverfahren für
Betriebsräte und Jugend- und
Auszubildendenvertretungen in
Kleinbetrieben

Möglichkeit, die im Betrieb vor-
handene Informations- und
Kommunikationstechnik im Rah-
men der Betriebsratswahlen und
der Wahl der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung zu nutzen

Zweite Verordnung zur
Durchführung des Be-
triebsverfassungsgeset-
zes

Umsetzung der Vorgaben
des Gesetzes zur Reform
des Betriebsverfassungs-
gesetzes in wahltechni-
sche Handlungsanleitun-
gen zur Durchführung der
Wahlen zur Bordvertre-
tung und zum Seebe-
triebsrat

Bundesrat Ple-
num am
1. Februar
2002

Aufhebung der Gruppen der Ar-
beiter und Angestellten mit der
Folge, dass alle Besatzungsmit-
glieder die Bordvertretung und
den Seebetriebsrat wählen

Anteilmäßige Vertretung des Ge-
schlechts in der Minderheit in der
Bordvertretung und im Seebe-
triebsrat
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Möglichkeit, vorhandene Infor-
mations- und Kommunikations-
technik im Rahmen der Wahlen
der Bordvertretung und zum
Seebetriebsrat zu nutzen

Verordnung zur Durch-
führung der Betriebsrats-
wahlen bei Postunter-
nehmen

Umsetzung der Vorgaben
des Gesetzes zur Reform
des Betriebsverfassungs-
gesetzes einschließlich
der geänderten Vor-
schriften im Postperso-
nalrechtsgesetz in wahl-
technische Handlungs-
anleitungen

Anhörung Län-
der, Verbände,
Ressorts

Aufhebung der Gruppen der Ar-
beiter und Angestellten mit der
Folge, dass zum Betriebsrat in
den Postunternehmen nicht mehr
wie bisher drei Gruppen wählen,
sondern nur noch die beiden
Gruppen der Arbeitnehmer und
Beamten
Anteilmäßige Vertretung der
Gruppen der Arbeitnehmer und
Beamten im Betriebsrat

Anteilmäßige Vertretung des Ge-
schlechts in der Minderheit im
Betriebsrat

Vereinfachtes Wahlverfahren für
Betriebsräte in Kleinbetrieben

Gesetz zur Änderung des
Gesetzes über Arbeit-
nehmererfindungen
(Hochschullehrerprivileg)

Förderung des Wissens-
und Technologietransfers
zwischen Hochschulen
und Wirtschaft

Gesetz vom
18. Januar
2002 (BGBl. I
S. 414)

Aufhebung der Sonderstellung
von Professoren, Dozenten und
wissenschaftlichen Assistenten
bei den wissenschaftlichen
Hochschulen

Stärkere Verwertung von Erfin-
dungen durch die Hochschulen

Zweites Gesetz zur Ände-
rung des Gesetzes
über Arbeitnehmererfin-
dungen (Gesamtreform)

Anpassung des seit 1957
unverändert geltenden
Gesetzes über Arbeit-
nehmererfindungen an
die Anforderungen des
modernen Wirtschaftsle-
bens

Referenten-
entwurf

Vereinfachungen im Hinblick auf
überflüssige bürokratische Re-
gelungen und das komplizierte
Vergütungssystem

Gesetz zur Änderung des
Seemannsgesetzes und
anderer Gesetze

Einführung arbeitszeit-
und urlaubsrechtlicher
Mindeststandards für
Seeleute

Verbesserung der Rechte
der Arbeitnehmer im Falle
eines Betriebsübergangs

1. Lesung im
Deutschen
Bundestag am
13. Dezember
2001 und Be-
ratung in den
Bundestags-
ausschüssen
im Januar 2002

Änderung des Seearbeitsrechts:
Einführung von täglichen und
wöchentlichen Höchstarbeitszei-
ten und Mindest-Ruhezeiten

Begrenzung der Wochenarbeits-
zeit für Seefischer auf 48 Stun-
den im Jahresdurchschnitt

Anhebung des Mindestalters für
eine Beschäftigung in der See-
fahrt von 15 auf 16 Jahre
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Änderung des § 613a BGB (ar-
beitsrechtliche Vorschriften des
Betriebsübergangs):
Einführung der Pflicht des bishe-
rigen Arbeitgebers oder des neu-
en Betriebsinhabers, die Arbeit-
nehmer über Grund und Folgen
des Betriebsübergangs zu unter-
richten

Regelung des Rechts des Ar-
beitnehmers, dem Übergang sei-
nes Arbeitsverhältnisses auf den
neuen Betriebsinhaber zu wider-
sprechen

2. Arbeitsschutz

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Änderung des Gerätesi-
cherheitsgesetzes

Anpassung an europäi-
sche Prüfstrukturen. Das
im Gesetz für überwa-
chungsbedürftige Anla-
gen vorgesehene perso-
nenbezogene technische
Prüfwesen wird durch ein
organisationsbezogenes
Prüfwesen ersetzt.

Artikel 1 des
Gesetzes vom
27. Dezember
2000 (BGBl. I
S. 2048)

Ablösung des bestehenden per-
sonenbezogenen Prüf- und
Sachverständigenwesens für
überwachungsbedürftige Anlagen
durch ein organisationsbezoge-
nes Prüfwesen, so dass die Prü-
fungen zukünftig von zugelasse-
nen Überwachungsstellen vorge-
nommen werden können.

Wegfall des faktischen Prüfmo-
nopols der Technischen Überwa-
chungsorganisationen nach einer
Übergangszeit

Initiative Neue Qualität
der Arbeit

Schutz der Beschäftigten
durch sichere und gesun-
de Arbeitsbedingungen
und damit Beitrag zum
Erhalt der Wettbewerbs-
fähigkeit auch im Kontext
europäischer Verpflich-
tungen

Start verschie-
dener Aktivitä-
ten und
Schwerpunkt-
veranstaltun-
gen im Herbst
2001

Steigerung der Effizienz des Ar-
beitsschutzes durch
-  Schärfung des Bewusstseins
für die Erfordernisse der Arbeits-
welt von morgen
-  Entwicklung von Konzepten zur
Umsetzung branchenbezogener
neuer Gestaltungslösungen im
Arbeits- und Gesundheitsschutz
-  Verbreitung geeigneter Verfah-
ren, Instrumente und Praxisbei-
spiele im Bereich der Bekämp-
fung identifizierter arbeits- be-
dingter Gesundheitsrisiken
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Verbesserung der Um-
setzung des Arbeitssi-
cherheitsgesetzes
a) Modernisierung der
Ausbildung der Fach-
kräfte für Arbeitssicher-
heit

Anpassung an veränderte
Bedingungen in der Ar-
beitswelt und daraus re-
sultierende neue Her-
ausforderungen im Ar-
beitsschutz

Beginn eines
entsprechen-
den Kursange-
bots im Früh-
jahr 2001

Gewährleistung einer modernen
und qualitativ hochwertigen si-
cherheitstechnischen Betreuung
der Betriebe

b) Institutionalisierung
von Qualitätssicherung
durch Mithilfe bei der
Gründung rechtlich selb-
ständiger Gesellschaften

Gewährleistung eines
qualitativ hochwertigen
sicherheitstechnischen
und betriebsärztlichen
Beratungsangebots

Gemeinsame
Erklärung zur
Qualität der
Betreuung der
Betriebe nach
dem Arbeitssi-
cherheitsgesetz

Begutachtung betrieblicher und
überbetrieblicher Dienste auf
freiwilliger Basis einschließlich
Ausstellung eines Gütesiegels

Programm zur Förderung
von Modellvorhaben zur
Bekämpfung arbeitsbe-
dingter Erkrankungen

Praxisnahe Begleitung
des strukturellen Wan-
dels in der Arbeitswelt
durch modellhafte Erpro-
bung beispielhafter und
wirksamer Arbeitsschutz-
strategien

Projekte zur
Förderung von
Arbeitsmedizi-
nischen Dia-
gnose- und Be-
ratungszentren
(abgeschlos-
sen), zur Ko-
operation von
Unfallversiche-
rungsträgern
und Kranken-
kassen (zwei
Projekte abge-
schlossen), zur
Verbesserung
der Arbeitsbe-
dingungen in
Call-Centern
(Laufzeit 2000
bis 2002) sowie
zum Thema
„Existenzgrün-
dung - gesund
und sicher
starten“ (Lauf-
zeit 2001 bis
2003)

Entwicklung von beispielgeben-
den Präventionskonzepten und
konkreten technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen zur
Bekämpfung neuer arbeitsbe-
dingter Gesundheitsrisiken
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3. Arbeitszeitflexibilisierung

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Vereinbarungen im
Bündnis für Arbeit, Aus-
bildung und Wettbe-
werbsfähigkeit zur Flexi-
bilisierung der Arbeitszeit
und zum Abbau von
Überstunden

Beschäftigungssicherung
und Schaffung von Ar-
beitsplätzen zur Verringe-
rung der Arbeitslosenzahl
durch Arbeitszeitflexibili-
sierung

Die Bündnis-
partner haben
festgelegt, zu-
letzt am
4. März 2001,
dass die Tarif-
vertragspartei-
en Arbeitszeit-
konten zum
Gegenstand
tarifvertragli-
cher Vereinba-
rungen machen
und alle In-
strumente zur
Arbeitszeitflexi-
bilisierung und
zum Abbau von
Überstunden
nutzen.

Die Tarifvertragsparteien haben
inzwischen fast überall Vereinba-
rungen zur Arbeitszeitflexibilisie-
rung getroffen, mit denen Jah-
resarbeitszeitmodelle auf Be-
triebsebene möglich sind.
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IV. Alterssicherung, Altersvorsorgevermögen

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Gesetz zu Korrekturen in
der Sozialversicherung
und zur Sicherung der
Arbeitnehmerrechte
(Korrekturgesetz)

Entlastung der Renten-
versicherung von ge-
samtgesellschaftlichen
Aufgaben durch Finanzie-
rung nicht beitragsge-
deckter Leistungen aus
Steuermitteln

Gesetz vom
19. Dezember
1998 (BGBl. I
S. 3843)

Direkte Beitragszahlung des
Bundes für die Kindererziehung
ab Juni 1999

Erstattung von Aufwendungen für
einigungsbedingte Leistungen
ohne Anrechnung auf den zu-
sätzlichen Bundeszuschuss

Zeitgewinn, um eine sozi-
al ausgewogenere Ren-
tenreform auf den Weg
zu bringen

Aussetzung des mit dem
RRG 1999 eingeführten demo-
grafischen Faktors und der Ver-
schlechterungen bei den Renten
wegen verminderter Erwerbsfä-
higkeit

Gesetz zur Sanierung des
Bundeshaushalts (Haus-
haltssanierungsgesetz -
HSanG)

Beteiligung der Rentner
an den notwendigen
Sparmaßnahmen zur
langfristigen Sicherung
der Altersvorsorge

Gesetz vom
22. Dezember
1999 (BGBl. I
S. 2534)

Anpassung der Renten in den
Jahren 2000 und 2001 in Höhe
der Preisniveauveränderungsrate
des jeweiligen Vorjahres

Absenkung und längerfri-
stige Stabilisierung des
Beitragssatzes zur Ren-
tenversicherung

Verwendung der Mittel aus der
ökologischen Steuerreform zur
Finanzierung der Rentenversi-
cherung

Gesetz zur Reform der
Renten wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit

Korrektur von Eingriffen
durch das RRG 1999

Gesetz vom
20. Dezember
2000 (BGBl. I
S. 1827)

Ersetzung der bisherigen Renten
wegen Berufs- und Erwerbsunfä-
higkeit durch eine zweistufige
Erwerbsminderungsrente mit
umfangreichem Vertrauens-
schutz

Sachgerechte Verteilung des Ar-
beitsmarktrisikos zwischen Ren-
tenversicherung und Arbeitslo-
senversicherung

Großzügiger Vertrauensschutz
bei der Anhebung der Altersgren-
zen bei der Altersrente für
Schwerbehinderte

Gesetz zur Ergänzung
des Gesetzes zur Reform
der gesetzlichen Renten-
versicherung und zur
Förderung eines kapital-
gedeckten Altersvorsor-
gevermögens (Altersver-
mögensergänzungsge-
setz - AVmEG)

Festlegung des Renten-
niveaus im Jahr 2030
zwischen 67 und 68 %;
Stabilisierung des Bei-
tragssatzes zur Renten-
versicherung bis 2020
unter 20 % und Anstieg
des Beitragssatzes bis
2030 nicht über 22 %;
Verbesserung der Alters-
sicherung der Frauen und
jüngerer Versicherter mit
lückenhaften Erwerbs-
verläufen

Gesetz vom
21. März 2001
(BGBl. I S. 403)

Rückkehr zur lohnorientierten
Rentenanpassung bereits im
Jahr 2001

Änderung der Rentenanpas-
sungsformel zur Gewährleistung
eines einheitlichen Rentenni-
veaus von Zugangs- und Be-
standsrentnern

Reformierung der Witwen- und
Witwerrenten und Ergänzung um
eine Kinderkomponente
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Verbesserung des Aus-
kunftsservice durch die
Rentenversicherungsträ-
ger

Höherbewertung von Pflichtbei-
tragszeiten in den ersten 10 Le-
bensjahren eines Kindes

Schaffung eines Rentensplittings
für Ehegatten

Anrechnung von Zeiten der
Krankheit und der Arbeitslosigkeit
vor Aufnahme der ersten Be-
schäftigung, begrenzt auf Versi-
cherte bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres

Jährliche Auskünfte über Ren-
tenanwartschaften ab Alter 27

Gesetz zur Reform der
gesetzlichen Rentenver-
sicherung und zur Förde-
rung eines kapitalge-
deckten Altersvorsorge-
vermögens (Altersvermö-
gensgesetz - AVmG)

Aufrechterhaltung des im
Erwerbsleben erreichten
Lebensstandards im Alter

Gesetz vom
26. Juni 2001
(BGBl. I
S. 1310)

Jährliche Auskünfte über Ren-
tenanwartschaften ab Alter 27

Flankierung der steuerli-
chen Rahmenbedingun-
gen zur Förderung der
betrieblichen Altersver-
sorgung

Verbesserung der arbeitsrechtli-
chen Rahmenbedingungen der
betrieblichen Altersvorsorge
durch
- Herabsetzung der Unverfall-

barkeitsfristen,
- Schaffung eines Anspruchs

auf betriebliche Altersversor-
gung durch Entgeltumwand-
lung,

- Erleichterung der Übertragung
von Anwartschaften und

- Pensionsfonds als neuen 
Durchführungsweg

Verhinderung verschäm-
ter Armut insbesondere
im Alter

Einführung einer bedarfsorien-
tierten Grundsicherung für über
65-Jährige und für aus medizini-
schen Gründen dauerhaft voll
Erwerbsgeminderte ab 18 Jahren

Gesetz zur Verbesserung
der Hinterbliebenenrenten

Verbesserung der renten-
rechtlichen Situation von
Hinterbliebenen

Gesetz vom
17. Juli 2001
(BGBl. I S.
1598)

Verdoppelung der Kinderkompo-
nente in der Hinterbliebenenver-
sorgung

Dauerhafte Dynamisierung des
Grundfreibetrags bei der Ein-
kommensanrechnung
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Zweites Gesetz zur Ände-
rung und Ergänzung des
Anspruchs- und Anwart-
schaftsüberführungsge-
setzes (2. AAÜG- Ände-
rungsgesetz - 2. AAÜG-
ÄndG)

Umsetzung der Urteile
des Bundesverfassungs-
gerichts vom 28. April
1999 unter Beachtung der
Urteile des Bundessozial-
gerichts vom 3. und
4. August 1999 zur
Überführung der Ansprü-
che und Anwartschaften
aus den Zusatz- und
Sonderversorgungssy-
stemen der ehemaligen
DDR

Klarstellung und Beitrag
zum Rechtsfrieden in ei-
nem ausgesprochen
kontrovers diskutierten
Bereich des deutschen
Einigungsprozesses
durch Schaffung verfas-
sungskonformer Rege-
lungen bei der Überfüh-
rung der Ansprüche und
Anwartschaften aus den
Zusatz- und Sonderver-
sorgungssystemen der
ehemaligen DDR

Gesetz vom
27. Juli 2001
(BGBl. I
S. 1939)

Dynamisierung des besitzge-
schützten Zahlbetrages mit den
Anpassungswerten der alten
Bundesländer

Ausdehnung des Vertrauens-
schutzes für rentennahe Jahr-
gänge vom 31. Dezember 1993
auf den Zeitraum bis zum
30. Juni 1995

Aufhebung der sog. vorläufigen
Zahlbetragsbegrenzung für die
„nicht systemnahen“ Zusatzver-
sorgungssysteme; Beibehaltung
der Zahlbetragsbegrenzung für
Sonderversorgungs- und „sy-
stemnahe“ Zusatzversorgungs-
systeme

Anhebung der Entgeltbegrenzung
für Angehörige des Versorgungs-
systems MfS/AfNS von 70 v.H.
auf 100 v.H. des Durchschnitt-
entgelts

Neuberechnung von Bestands-
renten der Zusatz- und Sonder-
versorgten im Wege der Ver-
gleichsberechnung. Neben dem
individuellen Versicherungsver-
lauf wird eine Zwanzigjahreszeit-
raumbetrachtung in Anlehnung
an die Rentenberechnung der üb-
rigen Bestandsrentner vorge-
nommen. Die höhere Leistung
wird künftig gezahlt

Klarstellung zu den anrechenba-
ren Arbeitsverdiensten für Be-
schäftigungszeiten bei der Deut-
schen Reichsbahn und der Deut-
schen Post

Die Haushaltsausgaben ohne
Vollzugsaufwand belaufen sich
für Bund und neue Bundesländer
einmalig (für Nachzahlungen bis
zum 30. April 1999) auf rd. 690
Mio. DM (rd. 353 Mio. Euro) und
jährlich (Mehraufwendungen
nach dem 30. April 1999) auf
rd. 325 Mio. DM (rd. 166 Mio. Eu-
ro)
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Änderung des Beruflichen
Rehabilitierungsgesetzes

Verbesserung des ren-
tenrechtlichen Nachteils-
ausgleichs der durch
Verfolgungsmaßnahmen
beruflich Benachteiligten

Verbesserung der renten-
rechtlichen Situation poli-
tisch verfolgter Schüler

Gesetz vom
27. Juli 2001
(BGBl. I
S. 1939)

Fortschreibung der letzten indivi-
duellen Entgeltposition vor der
Verfolgung, wenn dies günstiger
ist als die bisher anzurechnenden
Tabellenwerte

Verdopplung der anrechnungsfä-
higen Ausbildungsjahre für ver-
folgte Schüler auf sechs Jahre

Jährliche Mehraufwendungen
von 110 Mio. DM (rd. 56 Mio. Eu-
ro). Einmalige Aufwendungen für
Nachzahlungen und rückwirken-
des Inkrafttreten von
325 Mio. DM (rd. 166 Mio. Euro)

Gesetz zur Bestimmung
der Schwankungsreserve
in der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und der
Angestellten

Absenkung des Zielwer-
tes für die Höhe der
Schwankungsreserve der
Rentenversicherung der
Arbeiter und der Ange-
stellten von einer Mo-
natsausgabe auf 80 %
einer Monatsausgabe

Gesetz vom
20. Dezember
2001 (BGBl. I
S. 4010)

Stabilisierung des Beitragssatzes
zur Rentenversicherung der Ar-
beiter und der Angestellten im
Jahr 2002 bei 19,1 %

Entlastung des Bundes im Jahr
2002 um etwa 0,5 Mrd. Euro
beim allgemeinen Bundeszu-
schuss sowie von rd. 0,2 Mrd.
Euro bei den Beiträgen für Kin-
dererziehungszeiten
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V. Gesundheit

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Fünfte Gebührenanpas-
sungsverordnung

Anpassung der in den
neuen Ländern begrenz-
ten Vergütungshöhe für
privatärztliche Leistungen
sowie für Leistungen der
Hebammenhilfe in der
gesetzlichen Krankenver-
sicherung an die wirt-
schaftliche Entwicklung

Verordnung
vom 16. De-
zember 1998
(BGBl. I
S. 3829)

Anhebung der Vergütungshöhe
auf 86 % der jeweiligen west-
deutschen Vergütungssätze

Gesetz zur Stärkung der
Solidarität in der gesetzli-
chen Krankenversiche-
rung (GKV-Solidaritäts-
stärkungsgesetz)

Stärkung des Solidar-
und Sachleistungsprin-
zips der Gesetzlichen
Krankenversicherung

dauerhafte Stabilisierung
der Beiträge bzw. Finan-
zierungsgrundlagen der
GKV

Gesetz vom
19. Dezember
1998
(BGBl. I
S. 3853)

Zeitlich befristete Begrenzung der
Ausgaben in der GKV

Zahnersatz wird wieder Sachlei-
stung und nach 1978 Geborene
erhalten wieder Zahnersatzlei-
stung.

Aufhebung bestimmter Zuzah-
lungen und Reduzierung der Zu-
zahlungen bei Medikamenten

Aussetzung des „Krankenhaus-
Notopfers“ für 1998 und 1999

Rücknahme von Elementen der
privaten Krankenversicherung für
Pflichtversicherte (Beitragsrück-
gewähr, Kostenerstattung,
Selbstbehalt)

Streichung der zeitlichen Befri-
stung im gesamtdeutschen Risi-
kostrukturausgleich

Gesetz zur Reform der
gesetzlichen Krankenver-
sicherung ab dem Jahr
2000 (GKV-Gesundheits-
reformgesetz 2000)

Stärkung der Qualität und
Wirtschaftlichkeit der
Versorgung in der ge-
setzlichen Krankenversi-
cherung

Stärkung der Selbstbe-
stimmung und Selbstver-
antwortung der Patienten

Gesetz vom
22. Dezember
1999 (BGBl. I
S. 2626)

Stärkung integrativer Versor-
gungsformen

Stärkung der hausärztlichen Ver-
sorgung

Vorrang für Prävention in der
zahnmedizinischen Versorgung

Verbesserung der Qualität und
Wirtschaftlichkeit der Arzneimit-
telversorgung

Leistungsorientierte Kranken-
hausvergütung durch Einführung
von diagnoseabhängigen Fall-
pauschalen

Stärkung der Rehabilitation, Ge-
sundheitsförderung und Selbst-
hilfe
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Verbesserung der Qualität der
gesundheitlichen Versorgung

Beseitigung von Wettbewerbs-
verzerrungen zwischen gesetzli-
cher und privater Krankenversi-
cherung

Gesetz zur Rechtsanglei-
chung in der gesetzlichen
Krankenversicherung

Aufhebung der für die
neuen Länder geltenden
besonderen Vorschriften
in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung

Gesetz vom
22. Dezember
1999 (BGBl. I
S. 2657)

Abbau noch vorhandener unter-
schiedlicher Rahmenbedingun-
gen für Versicherte, Leistungs-
erbringer und Krankenkassen

Ausnahmen gelten lediglich für
Bereiche, in denen der besonde-
ren Situation in den neuen Län-
dern noch Rechnung getragen
werden muss, wie z. B. bei der
Zulassung von Polikliniken und
Ambulatorien.

Drittes Gesetz zur Ände-
rung des Betäubungs-
mittelgesetzes (3. BtMG-
Änderungsgesetz)

Legalisierung des Be-
triebs von Drogenkon-
sumräumen („Fixerstu-
ben“);
Ermächtigung in § 13
Abs. 3 BtMG zur Einrich-
tung eines Substitutions-
registers und zur Festle-
gung einer besonderen
Qualifikation für substitu-
ierende Ärzte

Gesetz vom
28. März 2000
(BGBl. I
S. 302)

Einrichtung von Drogenkonsum-
räumen und Ausgestaltung der
Ermächtigung mit der 15.
BtMÄndV

Fünfte Verordnung zur
Änderung der Verord-
nung über die Zuzahlun-
gen bei der Abgabe von
Arznei- und Verbands-
mitteln in der vertrags-
ärztlichen Versorgung

Änderung von Messzah-
len der Bezugsverord-
nung

Verordnung
vom 19. April
2000 (BGBl. I
S. 597)

Verordnungsfähigkeit verschie-
dener Fertigarzneimittel in größe-
ren Packungen zu Lasten der
Krankenkassen

Gesetz zur Neuordnung
seuchenrechtlicher Vor-
schriften (Seuchenrecht-
neuordnungsgesetz)

Umfassende Novellierung
des Seuchenrechts

Aufhebung des Bundes-
Seuchengesetzes, des
Gechlechtskrankheiten-
gesetzes und mehrerer
Verordnungen

Inkraftsetzen des Infekti-
onsschutzgesetzes (IfSG)

Gesetz vom
20. Juli 2000
(BGBl. I
S. 1045)

Stärkung von Prävention, Bera-
tung und Eigenverantwortung bei
der Infektionsverhütung

Verbesserung der Erkennung
und Bekämpfung von Infektions-
krankheiten

Verbesserung der Information
zwischen Bund und Ländern,

Ausbau des Robert-Koch-
Instituts als epidemiologisches
Zentrum

Verbesserung der Impfdoku-
mentation;
Anpassung der Vorschriften für
Schulen und sonstige Gemein-
schaftseinrichtungen
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Gesetz zur Änderung des
Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes und der
Bundespflegesatzverord-
nung (DRG-Systemzu-
schlags-Gesetz)

Ermöglichung der geson-
derte Finanzierung der
erforderlichen Entwick-
lungsarbeiten zur Einfüh-
rung und laufenden Pfle-
ge eines DRG-Fallpau-
schalensystems (Diagno-
sis Related Groups)

Gesetz vom
27. April 2001
(BGBl. I
S. 772)

Schaffung der finanziellen Basis
für die Entwicklungsarbeiten der
Selbstverwaltungspartner auf der
Bundesebene (Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft, Spitzenver-
bände der Krankenkassen und
Verband der privaten Kranken-
versicherung)

Fünfzehnte Betäubungs-
mittelrechts-
Änderungsverordnung
(15. BtMÄndV)

Neufassung der Anlagen
des BtMG in Überein-
stimmung mit den inter-
nationalen Nomenklatu-
ren

Aufnahme von 12 „Ecsta-
sy-Drogen“ unbefristet in
die Anlage I des BtMG

Änderungen und Ergän-
zungen der Vorschriften
über das Verschreiben
von Substitutionsmittel

Änderungen der BtMAHV,
die aus der Vollendung
des Binnenmarktes der
Europäischen Union (EU)
resultieren

Verordnung
vom 19. Juni
2001 (BGBl. I
S. 1180)

Verbesserung der Möglichkeiten
zur Unterbindung des Inverkehr-
bringens neuer Designerdrogen

Verbesserung der Zugänglichkeit
und der Qualität substitutionsge-
stützter Behandlungen heroinab-
hängiger Patienten

Angleichung der Vorschriften
zum Außenhandel mit Betäu-
bungsmitteln an die Vollendung
des Binnenmarktes der EU

Festbetrags-Anpassungs-
gesetz (FBAG)

Schaffung von rechtlichen
Voraussetzungen zur An-
passung von Arzneimittel-
Festbeträgen per Rechts-
verordnung

Gesetz vom
27. Juli 2001
(BGBl. I
S. 1948)

Rechtlicher Rahmen für die befri-
stete Anpassung von Festbeträ-
gen

Gesetz zur Neuregelung
der Krankenkassenwahl-
rechte

Verstetigung der Kas-
senwechsel der Versi-
cherten im Jahresverlauf

Angleichung der Wahl-
rechte der versiche-
rungspflichtigen und der
freiwilligen Mitglieder

Gesetz vom
27. Juli
2001(BGBl. I S.
1946)

Vom 1. Januar 2002 können Ver-
sicherungspflichtige und -
berechtigte die Mitgliedschaft in
ihrer Krankenkasse mit einer
Frist bis zum Ablauf des über-
nächsten Monats kündigen.

Die Bindungsfrist von 18 Mona-
ten nach Krankenkassenwahl auf
Grund des neuen Rechtes ent-
fällt, wenn die Krankenkasse den
Beitragssatz erhöht.

Aufhebung der Stichtagskündi-
gung Versicherungspflichtiger
zum 31. Dezember 2001
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Sechste Gebührenan-
passungsverordnung

Anpassung der in den
neuen Ländern begrenz-
ten Vergütungshöhe für
privatärztliche und privat-
zahnärztliche Leistungen
sowie für Leistungen der
Hebammenhilfe in der
gesetzlichen Krankenver-
sicherung an die wirt-
schaftliche Entwicklung

Verordnung
vom 18. Okto-
ber 2001
(BGBl. I
S. 2721)

Anhebung der Vergütungshöhe
auf 90 % der jeweiligen west-
deutschen Vergütungssätze ab
1. Januar 2002

Verordnung zur Anpas-
sung von Arzneimittel-
Festbeträgen

Anpassung von Arznei-
mittel-Festbeträgen an
eine aktuelle Marktlage

Verordnung
vom 01. No-
vember 2001
(BGBl. I
S. 2)

Senkung der Arzneimittelausga-
ben der gesetzlichen Kranken-
versicherung

Gesetz zur Reform des
Risikostrukturausgleichs
in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung

Weiterentwicklung mit
dem Ziel, die noch vor-
handenen Anreize zur Ri-
sikoselektion weiter ein-
zuengen und mittelfristig
zu beseitigen sowie die
Versorgungsqualität
chronisch Kranker zu
verbessern

Gesetz vom
10. Dezember
2001 (BGBl. I
S. 3465)

Mittelfristige, direkte Erfassung
der unterschiedlichen Morbidität
der Versicherten

Finanzielle Förderung der
Durchführung strukturierter Be-
handlungsprogramme für chro-
nisch Kranke, die sich in zuge-
lassene, qualitätsgesicherte Di-
sease-Management-Programme
eingeschrieben haben, durch be-
sondere Berücksichtigung im Ri-
sikostrukturausgleich

Bildung eines Risikopools vom
1. Januar 2002 an zur solidari-
schen Lastenverteilung weit
überdurchschnittlich hoher Lei-
stungsausgaben für Versicherte

Gesetz zur Einführung
des Wohnortprinzips bei
den Honorarvereinbarun-
gen für Ärzte und Zahn-
ärzte

Abschluss der Verträge
über die Arzthonorare
und die Strukturen der
ärztlichen Versorgung ab
dem 1. Januar 2002 auch
für die Versicherten der
bundesweiten Betriebs-
krankenkassen in der
Region, in der diese ihren
Wohnsitz haben

Gesetz vom
11. Dezember
2001 (BGBl. I
S. 3526)

Leistungsgerechte Verteilung der
ärztlichen und zahnärztlichen
Honorare zwischen den ver-
schiedenen Versorgungsregionen

Beseitigung der Benachteiligun-
gen der Ärzte in den neuen Län-
dern, die mit den bisherigen
Verfahren der Honorarverteilung
(„Kassensitzprinzip“) verbunden
waren

Schaffung besserer Rahmenbe-
dingungen für die Qualität der
ärztlichen und zahnärztlichen
Versorgung
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Gesetz zur Ablösung des
Arznei- und Heilmittel-
budgets

Ablösung des Arzneimit-
telbudgets und des Kol-
lektivregresses durch
Arzneimittelvereinbar-
ungenen auf Ebene der
Kassenärztlichen Vereini-
gungen, die die prospek-
tive Festlegung von Aus-
gabenvolumen, von Ver-
sorgungs- und Wirt-
schaftlichkeitszielen so-
wie darauf ausgerichteten
Maßnahmen enthalten;
die Regelungen sind für
Heilmittel entsprechend
anzuwenden.

Gesetz vom
19.Dezember
2001 (BGBl. I
S. 3773)

Gewährleistung einer wirtschaftli-
chen und qualitätsgesicherten
Versorgung der Patienten in der
gesetzlichen Krankenversiche-
rung durch Optimierung der
Steuerungsinstrumente

Gesetz zur Einführung
des DRG-
Vergütungssystems für
Krankenhäuser

Umsetzung der mit dem
Gesetz zur GKV-Gesund-
heitsreform 2000 be-
schlossenen Einführung
eines umfassenden, lei-
stungsorientierten und
pauschalierenden Ver-
gütungssystems zum
1. Januar 2003 auf der
Grundlage der Diagnosis
Related Groups (DRG-
Fallpauschalensystem)

Gesetz vom
Bundestag in
2./3. Lesung
am 14. De-
zember 2001
verabschiedet,
Beschlussfas-
sung Bundes-
rat am 1. Fe-
bruar 2002

Einbindung der DRG-Fallpau-
schalen in die Krankenhausfinan-
zierung; insbesondere werden
die Fragen der Preisgestaltung,
der Mengenbegrenzung und der
Einbindung der Fallpauschalen in
den Grundsatz der Beitragssatz-
stabilität geregelt.

Gesetz zur Begrenzung
der Arzneimittelausgaben
der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (Arz-
neimittelausgaben-
Begrenzungsgesetz -
AABG)

Kurzfristige finanzielle
Entlastung der GKV

Gesetz vom
Bundestag am
14. Dezember
2001 in 2./3.
Lesung verab-
schiedet, Ple-
num Bundesrat
am 1. Februar
2002

Begrenzung der GKV-Arznei-
mittelausgaben durch:
- Anhebung des Apothekenra-
  batts,
- Ausweitung der Aut-idem-
  Regelung,
- Vorgabe für die Arzneimittel-
  empfehlung des Krankenhau-
  ses zur Angabe der Wirkstoff-
  bezeichnung,
- Empfehlungen zur Anwendung
  von Analog-Präparaten

Gesundheitsberichter-
stattung des Bundes

Darstellung des Gesund-
heitszustands der Bevöl-
kerung und der einzelnen
Bereiche des Gesund-
heitswesens auf der
Grundlage vorhandener
belastbarer Daten nach
fachlich-wissenschaft-
lichen Kriterien

Ende 1998 ist
der erste Be-
richt vorgelegt
worden. Die
Berichterstat-
tung ist eine
Daueraufgabe
in der Zustän-
digkeit des
Bundesminis-
teriums für Ge-
sundheit.

Bereitstellung einer Informations-
und Datenbasis für die Bevölke-
rung, interessierte Gruppen und
die Forschung

Beitrag zur Transparenz im Ge-
sundheitswesen

Basis für die Entwicklung von
Gesundheitszielen für Deutsch-
land und die nachfolgende Eva-
luation der Ziele
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Gesundheitsziele für
Deutschland

Mit der Entwicklung von
Gesundheitszielen wird
ein umfassender Ansatz
zur Verbesserung der
Gesundheit in definierten
Bereichen und zur Ver-
besserung von Struktu-
ren, die Einfluss auf die
Gesundheit der Bevölke-
rung und die Krankenver-
sorgung haben, verfolgt.
Dieser Ansatz schließt die
präventive Vermeidung
von Krankheiten und eine
verbesserte Versorgung
im Krankheitsfall ein.

Im Dezember
2000 hat das
Bundesministe-
rium für Ge-
sundheit die
Gesellschaft für
Versiche-
rungswissen-
schaft und
-gestaltung mit
der Entwick-
lung eines Ka-
talogs von Ge-
sundheitszie-
len, eines Kon-
zepts für die
Umsetzung in
den Versor-
gungsalltag
und ihrer Eva-
luation beauf-
tragt. Ende Juli
2002 wird der
Endbericht des
Projekts vor-
gelegt.

Die Festlegung von Gesund-
heitszielen im Konsens der un-
terschiedlichen Akteure der Be-
reiche des Gesundheitswesens
und der Gesundheitspolitik er-
möglicht die Verbesserung der
Gesundheit in definierten Berei-
chen oder für bestimmte Grup-
pen oder durch verbesserte
Strukturen, die Einfluss auf die
Gesundheit der Bevölkerung und
die Krankenversorgung haben.
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VI. Pflegeversicherung

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Viertes Gesetz zur Ände-
rung des Elften Buches
Sozialgesetzbuch
(4. SGB XI-Änderungs-
gesetz - 4. SGB XI-ÄndG)

Förderung und Stärkung
der häuslichen Pflege

Gesetz vom
21. Juli 1999
(BGBl. I
S. 1656)

Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für die häusliche Pfle-
ge

Gesetz zur Reform der
gesetzlichen Krankenver-
sicherung ab dem Jahr
2000 (GKV-Gesundheits-
reformgesetz 2000)

Verlängerung der Finan-
zierung der medizini-
schen Behandlungspflege
in teil- und vollstationären
Pflegeeinrichtungen im
Rahmen der leistungs-
rechtlichen Höchstbeträ-
ge der Pflegeversiche-
rung sowie Verlängerung
der Leistungspauschalen
bei stationärer Pflege von
jeweils weiteren zwei Jah-
ren

Gesetz vom
22. Dezember
1999 (BGBl. I
S. 2626)

Fortführung des geltenden
Rechts

Gesetz über die Berufe in
der Altenpflege (Alten-
pflegegesetz - AltPflG)
sowie zur Änderung des
Krankenpflegegesetzes

Schaffung einer bundes-
einheitlichen Ausbildung
in der Altenpflege

Gesetz vom
17. November
2000 (BGBl. I
S. 1 513)

Das Gesetz ist
aufgrund des
Erlasses einer
einstweiligen
Anordnung
durch das
Bundesverfas-
sungsgericht
bisher nicht in
Kraft getreten

Sozialgesetzbuch -
Neuntes Buch - (SGB IX)
Rehabilitation und Teilha-
be behinderter Menschen

Sonderregelung für be-
hinderte Menschen in
Einrichtungen

Gesetz vom
19. Juni 2001
(BGBl. I
S. 1046, 1109)

Regelung, dass die Eingliede-
rungshilfe in einer vollstationären
Einrichtung der Behindertenhilfe
im Sinne des § 43a SGB XI die
notwendige Pflege mitumfasst,
verbunden mit der Zusicherung,
dass pflegebedürftige behinderte
Menschen grundsätzlich in sol-
chen Einrichtungen verbleiben
können, wenn die Pflege sicher-
gestellt werden kann.
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Gesetz zur Qualitätssi-
cherung und zur Stärkung
des Verbraucherschutzes
in der Pflege (Pflege-
Qualitäts-
sicherungsgesetz -
PQsG)

Qualitätssicherung und
Stärkung des Verbrau-
cherschutzes in der Pfle-
ge

Gesetz vom
9. September
2001 (BGBl. I
S. 2 320)

Sicherung und Weiterentwicklung
der Pflegequalität durch effektive-
re Überprüfungen, einrichtungs-
interne Maßnahmen zur Quali-
tätssicherung und Effektivierung
der Vertragsinstrumente des
SGB XI sowie Stärkung der Ver-
braucherrechte insbesondere
durch Verbesserung der Bera-
tung des Pflegebedürftigen

Drittes Gesetz zur Ände-
rung des Heimgesetzes

Menschenwürdiges Le-
ben in Heimen

Gesetz vom 5.
November
2001 (BGBl. I
S. 2960)

Gesetz zur Ergänzung
der Leistungen bei häus-
licher Pflege von Pflege-
bedürftigen mit erhebli-
chem allgemeinem Be-
treuungsbedarf (Pflege-
leistungs-Ergänzungs-
gesetz - PflEG)

Verbesserung der Ver-
sorgungssituation von
geistig-behinderten, psy-
chisch kranken und ge-
ronto-psychiatrisch ver-
änderten Menschen

Gesetz vom
14. Dezember
2001 (BGBl. I
S. 3728)

Bessere Berücksichtigung des
besonderen Hilfe- und Betreu-
ungsbedarfs dementer Menschen
sowie Hilfen für den Pflegebe-
dürftigen und seiner Angehörigen
zur Erleichterung und Bewälti-
gung dieser besonderen Lebens-
situation
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VII. Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Sozialgesetzbuch Neuntes
Buch - SGB IX - Rehabili-
tation und Teilhabe behin-
derter Menschen

Recht der Rehabilitation
von Menschen mit Behin-
derungen zusammenzu-
fassen und weiterzuent-
wickeln und damit die
Umsetzung des Benach-
teiligungsverbotes des Ar-
tikel 3 Abs. 3 Satz 2 GG
im Bereich der Sozialpoli-
tik zu gewährleisten

Gesetz vom
19. Juni 2001
(BGBl. I
S. 1046),

Förderung der Selbstbestimmung
und gleichberechtigten Teilhabe
behinderter Menschen

Das SGB IX enthält viele Rege-
lungen, die es behinderten und
von Behinderung bedrohten Men-
schen ermöglichen, ihre eigenen
Belange so weitgehend wie mög-
lich selbst und eigenverantwortlich
zu bestimmen. Zudem enthält es
Bestimmungen, die den Zugang
zu den erforderlichen Leistungen
erleichtern und beschleunigen, in-
dem vor allem die Kooperation der
Leistungsträger und die Koordina-
tion der Leistungen verbessert
werden.

Rund 60 Leistungsverbesserun-
gen für behinderte und von Behin-
derung bedrohte Menschen

Gesetz zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit
Schwerbehinderter

Verbesserung der Chan-
cen schwerbehinderter
Menschen am Arbeits-
markt durch Verbesserung
und Weiterentwicklung der
spezifischen Instrumente
zur Eingliederung behin-
derter Menschen

Ziel ist der Abbau der
überdurchschnittlich ho-
hen Arbeitslosigkeit
schwerbehinderter Men-
schen, Nahziel dabei, die
Zahl arbeitsloser schwer-
behinderter Menschen bis
Oktober 2002 um rd.
50 000 zu reduzieren.

Gesetz vom
29. September
2000 (BGBl. I
S. 1394)

Neugestaltung des Systems von
Beschäftigungspflicht und Aus-
gleichsabgabe

Stärkung der Rechte der schwer-
behinderten Menschen und der
Schwerbehindertenvertretungen

Verbesserung der beschäfti-
gungsfördernden Instrumente des
Schwerbehindertenrechts

Ausbau betrieblicher Prävention

Verstärkte Verwendung der Mittel
der Ausgleichsabgabe für ar-
beitsmarktorientierte Fördermaß-
nahmen und zusätzliche innovati-
ve Instrumente

Auf- und Ausbau eines flächen-
deckenden Netzes von Integrati-
onsfachdiensten und Integrations-
unternehmen, -betrieben und
-abteilungen zur Eingliederung
schwerbehinderter Menschen

Werkstätten-
Mitwirkungsverordnung

Verbesserung der Rechts-
stellung behinderter Men-
schen in den Werkstätten
für behinderte Menschen

Verordnung
vom 25. Juni
2001 (BGBl. I S.
1297)

Mitwirkung behinderter Menschen
in den ihre Interessen berühren-
den Angelegenheiten der Werk-
stätten durch eigene Interessen-
vertretungen
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Verordnung über die Prü-
fung zum anerkannten
Abschluss „Geprüfte
Fachkraft zur Arbeits- und
Berufsförderung in Werk-
stätten für behinderte
Menschen“

Verbesserung der Qualifi-
zierung der Fachkräfte zur
Arbeits- und Berufsförde-
rung in Werkstätten für
behinderte Menschen

Verordnung
vom 25. Juni
2001 (BGBl. I S.
1239)

Regelung der Prüfungsanforde-
rungen zum Nachweis der in der
Werkstättenverordnung geforder-
ten sonderpädagogischen Zusatz-
qualifikation der Fachkräfte

Gesetz zur Gleichstellung
behinderter Menschen und
zur Änderung anderer Ge-
setze

Beseitigung möglichst
vieler Barrieren, die behin-
derte Menschen an einer
gleichen Teilhabe hindern.

Ausschluss rechtlicher
Benachteiligungen und
Beseitigung der Ursachen
für mögliche Benachteili-
gungen

Zum Ende der
14. Legislatur-
periode

Das vorgelegte Gleichstellungs-
gesetz für behinderte Menschen
soll durch die Verankerung der
Barrierefreiheit und Gleichstellung
im öffentlichen Recht sicherstel-
len, dass sie sich möglichst voll-
ständig diskriminierungsfrei im
Alltag bewegen können.
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VIII. Weitere Bereiche der sozialen Sicherung

1. Sozialgesetzbuch, Selbstverwaltung und Sozialgerichtsbarkeit, Sozialversicherung
besonderer Personengruppen

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Gesetz zur Korrektur in
der Sozialversicherung
und zur Sicherung der
Arbeitnehmerrechte

Verhinderung der Her-
ausdrängung abhängig
Beschäftigter aus dem
Schutz der gesetzlichen
Sozialversicherung in ein
scheinbar selbständiges
Auftrags-, Dienstvertrags-
oder Werkvertragsver-
hältnis und damit der zu-
nehmenden Erosion der
Finanzgrundlagen der
Sozialversicherung zu
Lasten immer weniger
werdender Beitragszahler

Gesetz vom
19. Dezember
1998 (BGBl. I
S. 3843)

Regelungen zur besseren Erfas-
sung von Scheinselbständigkeit
und Einbeziehung arbeitnehmer-
ähnlicher Selbständiger in die
Rentenversicherung

Gesetz zur Neuregelung
der geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisse

Eindämmung der Aus-
weitung geringfügiger Be-
schäftigungen

Verhinderung weiterer
Erosion der Finanz-
grundlagen der Sozial-
versicherung

Verbesserung der Alters-
sicherung insbesondere
für Frauen

Verbesserung der Kon-
trollmöglichkeiten und
Verhinderung von Aus-
weichreaktionen

Gesetz vom
24. März 1999
(BGBl. I
S. 388)

Festschreibung der Geringfügig-
keitsgrenze bei monatlich 630
DM und Angleichung in den alten
und neuen Bundesländern (ab 1.
Januar 2002 durch das IV. Euro-
Einführungsgesetz auf 325 Euro
geändert)

Verbesserung der sozialen Absi-
cherung durch Einführung von
Pauschalbeiträgen zur Renten-
versicherung mit entsprechenden
Leistungen der Rentenversiche-
rung

Pauschalbeiträge zur gesetzli-
chen Krankenversicherung

Zusammenrechnung geringfügi-
ger und nichtgeringfügiger Be-
schäftigung, Einbeziehung dieser
Form der Beschäftigung in das
allgemeine Meldeverfahren

Einnahmen der Sozialversiche-
rung aus geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnissen sind stabil
und übertreffen die Erwartungen
der Bundesregierung
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Gesetz zur Förderung der
Selbständigkeit

Bessere Abgrenzung von
Arbeitsformen, die sich
zwischen abhängiger Be-
schäftigung und Selb-
ständigkeit bewegen

Modifizierung der Ver-
mutungsregelung

Klarstellung, dass Ver-
mutungsregelung den
Amtsermittlungsgrund-
satz nicht ersetzt, son-
dern nur in Ausnahme-
fällen ergänzt, in denen
die Beteiligten ihre Mit-
wirkung verweigern.

Gesetz vom
20. Dezember
1999 (BGBl. I
S. 2)

Verbesserung und Ergänzung
der Regelungen zur Scheinselb-
ständigkeit und zur Einbeziehung
arbeitnehmerähnlicher Selbstän-
diger in die Rentenversicherung

Erweiterte Möglichkeiten zur Be-
freiung von der Rentenversiche-
rungspflicht für Selbständige,
insbesondere zur Förderung von
Existenzgründungen

Gesetz zur Einführung
des Euro im Sozial- und
Arbeitsrecht sowie zur
Änderung anderer Vor-
schriften

Einführung des Euro zum
1. Januar 2002 in Geset-
zen und Verordnungen im
Zuständigkeitsbereich
des Bundesarbeitsmini-
steriums

Verbesserung der sozial-
rechtlichen Absicherung
flexibler Arbeitszeitrege-
lungen, soweit die ange-
sammelten Wertguthaben
nicht zweckentsprechend
für die Freistellung von
der Arbeitsleistung ver-
wendet werden können,
einschließlich der in der
Rentenberechnung dar-
aus zu ziehenden Folge-
rungen

Neufassung des SGB X
in einem einheitlichen
Buch und Verbesserun-
gen im Verfahrensrecht

Gesetz vom
21. Dezember
2000 (BGBl. I
S. 1983)

Umstellung aller bisherigen
DM-Beträge auf Euro zum
1. Januar 2002

Verbesserung der Berechnungen
von Wertguthaben in Störfällen

Sechstes Gesetz zur Än-
derung des Sozialge-
richtsgesetzes
(6. SGGÄndG)

Anpassung der Gebüh-
renvorschriften

Regelung des einstweili-
gen Rechtsschutzes

Straffung und Beschleu-
nigung des gerichtlichen
Verfahrens

Gesetz vom
17. August
2001 (BGBl. I
S. 2144)

siehe Zielsetzung
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2. Gesetzliche Unfallversicherung

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Verordnung über die An-
zeige von Versiche-
rungsfällen in der ge-
setzlichen Unfallversi-
cherung
(Unfallversicherungs-
Anzeigeverordnung -
UVAV)

Anpassung des Anzei-
geverfahrens an das
Siebte Buch Sozialge-
setzbuch

Entlastung der Unter-
nehmen und sonstigen
Verfahrensbeteiligten
von unnötigen Datener-
hebungen

Gestattung der elektroni-
schen Datenübermittlung

Bundesrat: Zustim-
mung 20. Dezember
2001 erfolgt

Verkündung: Januar
2002

siehe Zielsetzung

Verordnung zur Ände-
rung der Berufskrank-
heitenverordnung

Erweiterung der Liste der
Berufskrankheiten, auf-
grund neuer medizi-
nisch-wissenschaftlicher
Erkenntnisse voraus-
sichtlich um mehrere
Krankheiten

in Vorbereitung
(Frühjahr 2002)

Erweiterung der Entschädi-
gungspflicht der Unfallversi-
cherungsträger
(keine nennenswerte Mehr-
belastung der Unternehmer,
da die neu aufgeführten Be-
rufskrankheiten bereits der-
zeit nach § 9 Abs. 2 SGB VII
„wie“ eine Berufskrankheit
entschädigt werden können)

3. Soziale Entschädigung

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Verordnung zur Änderung
der Versehrtenleibes-
übungen-Verordnung

Sachgerechte jährliche
Anpassung der pauscha-
lierten Aufwendungen für
den Versehrtensport ab
1. Januar 2000, die sich
bisher an der Zahl der
rentenberechtigten
Kriegsbeschädigten ori-
entierte

Verordnung
vom 15. No-
vember 2000
(BGBl. l S.
1572)

Die jährliche Anpassung der pau-
schalierten Aufwendungen für
Versehrtenleibesübungen erfolgt
anhand der Zahl der teilnehmen-
den Kriegsbeschädigten.

Gesetz zur Änderung des
Opferentschädigungsge-
setzes und anderer Ge-
setze

Anhebung der Beschä-
digtengrundrenten für
Kriegsopfer und SED-
Opfer;
Einführung heilpädagogi-
scher, heilgymnastischer
und bewegungstherapeu-
tischer Maßnahmen als
Rechtsanspruch in den
Leistungskatalog des
OEG

Gesetz vom 6.
Dezember
2000 (BGBl. l
S. 1676)

Leistungsverbesserungen für rd.
55 000 Beschädigte
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Zweite Verordnung zur
Änderung der Orthopä-
dieverordnung

Anpassung der Kfz-Zu-
schüsse für besonders
schwer betroffene
Kriegsbeschädigte ange-
sichts der Kostensteige-
rungen der letzten Jahre
und Berücksichtigung der
medizinischen Entwick-
lung im Hilfsmittelbereich
ab 1. Juli 2001

Verordnung
vom 26. Juni
2001 (BGBl. l
S. 1352)

Erhöhung der Zuschüsse zur Be-
schaffung und Unterhaltung von
Kraftfahrzeugen sowie zum Ein-
bau behinderungsgerechter Be-
dienungseinrichtungen und medi-
zinisch notwendige Leistungsver-
besserungen bei den Hilfsmitteln

Gesetz zur Änderung des
Bundesversorgungsge-
setzes

Regelung des Vorranges
der Beihilfeleistungen
auch bei teil- und vollsta-
tionärer Pflege vor den
Leistungen der Kriegs-
opferfürsorge

1. Lesung Bun-
destag Januar
2002, 2./3. Le-
sung Februar
2002

2. Durchgang
Bundesrat 1.
März 2002

Inkrafttreten 1.
April 2002

siehe Zielsetzung

4. Sozialhilfe

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Verordnung zur Durch-
führung des § 117 Abs. 1
und 2 des Bundessozial-
hilfegesetzes (Sozialhilfe-
datenabgleichsverord-
nung - SozhiDAV)

Ermöglichung von auto-
matisierten Datenabglei-
chen

Verordnung
vom 21. Januar
1998 (BGBl. I
S. 103)

Bekämpfung und Vorbeugen von
Sozialhilfemissbrauch

Einsparung von Sozialhilfe infolge
Aufdecken von Sozialhilfemiss-
brauch

Achte Verordnung zur
Neufestsetzung von
Geldleistungen und
Grundbeträgen nach dem
BSHG in den in Artikel 3
des Einigungsvertrages
genannten Gebieten

Neufestsetzung unter Be-
rücksichtigung der Ein-
kommensentwicklung in
den neuen Ländern auf-
grund der Vorgaben im
Einigungsvertrag

Verordnung
vom 23. Juni
1998 (BGBl. I
S. 1509)

Schrittweise Anpassung bis zur
Übereinstimmung mit den im üb-
rigen Geltungsbereich des Ge-
setzes geltenden Bestimmungen

Erstes Gesetz zur Ände-
rung des Medizinprodukt-
gesetzes

Einfügung einer Experi-
mentierklausel im BSHG
zur Verstärkung von Ar-
beitsanreizen für Sozial-
hilfeempfänger durch
Gewährung von zeitlich
und betragsmäßig er-
weiterten Arbeitnehmer-
zuschüssen bei Ar-
beitsaufnahme

Gesetz vom 6.
August 1998
(BGBl. I
S. 2005, 2006)

Erprobung und Auswertung unter
Beteiligung der Länder

Befristung der Experimentier-
klausel bis zum 31. Dezember
2002

Gesetz zur Neuregelung
der geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisse

Verbesserung des Da-
tenabgleichs nach § 117
BSHG

Gesetz vom
24. März 1999
(BGBl. I S. 388,
393)

Erleichterte Erfassung der ge-
ringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisse
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Siebtes Gesetz zur Ände-
rung des BSHG

Verlängerung der Über-
gangsregelung für die
Regelsätze

Verwaltungsvereinfa-
chung bei Widersprüchen

Einführung einer Experi-
mentierklausel zur Pau-
schalierung

Gesetz vom
25. Juni 1999
(BGBl. I
S. 1442)

Ermöglichung einer gründlichen
Vorbereitung der Umsetzung der
gesetzlichen Vorgaben zur Be-
messung der Regelsätze durch
Erprobung weiterer Pauschalie-
rungsmöglichkeiten

Mehr Gestaltungsfreiheit für die
Länder

Viertes Gesetz zur Ände-
rung des Elften Buches
Sozialgesetzbuch

Klarstellung in § 69a
BSHG zur Pflegegeld-
zahlung bei Tod des Pfle-
gebedürftigen

Gesetz vom
21. Juli 1999
(BGBl. I S.
1656)

Klarstellung für die Praxis

Gesetz zur Familienförde-
rung

Einfügung von Absetzbe-
trägen für minderjährige
Kinder

Gesetz vom
22. Dezember
1999 (BGBl. I
S. 2552)

befristete Besserstellung von
Familien mit Kindern

Gesetz zur Änderung des
Wohngeldgesetzes und
anderer Gesetze

Verlängerung der Über-
gangsfrist für die Regel-
sätze

Gesetz vom
22. Dezember
1999 (BGBl. I
S. 2671)

Anbindung der Regelsatzerhö-
hung an die Erhöhung des aktu-
ellen Rentenwertes

Zweites Gesetz zur Er-
leichterung der Verwal-
tungsreform in den Län-
dern

Möglichkeit der Übertra-
gung von Zuständigkeiten
auf Gemeinden

Gesetz vom 3.
Mai 2000
(BGBl. I
S. 632)

Mehr Gestaltungsfreiheit für die
Länder

Mehr Ortsnähe für Bürger
Gesetz zur Verbesserung
der Zusammenarbeit von
Arbeitsämtern und Trä-
gern der Sozialhilfe

Einfügung von Regelun-
gen zur Verbesserung der
Zusammenarbeit durch
Kooperationsvereinba-
rungen, um die Vermitt-
lung in Arbeit zu verbes-
sern, die Wirksamkeit von
Eingliederungshilfen in
Erwerbstätigkeit zu stei-
gern und das Verwal-
tungsverfahren zu ver-
einfachen

Gesetz vom
20. November
2000 (BGBl. I
S. 1590)

generell effizientere Zusammen-
arbeit zwischen Arbeits- und So-
zialämtern

Verbesserung der Eingliede-
rungschancen für arbeitslose So-
zialhilfeempfänger und für Lei-
stungsbezieher nach dem SGB III
in den allgemeinen Arbeitsmarkt

Gesetz zur Änderung des
Opferentschädigungsge-
setzes und anderer Ge-
setze

Ergänzung zur Verbesse-
rung der Zusammenarbeit
von Arbeitsämtern und
Trägern der Sozialhilfe:
Bildung gemeinsamer
Anlaufstellen

Modifizierung und Erwei-
terung des Datenab-
gleichs

Gesetz vom
6. Dezember
2000 (BGBl. I
S. 1676, 1677)

redaktionelle Ergänzung zur
Durchführung der Modellvorha-
ben

Einbeziehung des Datenab-
gleichs nach § 45d Abs. 3 EstG
in den automatisierten Datenab-
gleich nach § 117 Abs. 1 BSHG

Verordnung zur Durch-
führung des § 72 des
BSHG

Neuordnung des lei-
stungsberechtigten Per-
sonenkreises und Wei-
terentwicklung des Sy-
stems der Hilfen zur
Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten
mit dem Ziel einer praxis-
gerechteren Regelung

Verordnung
vom 24. Januar
2001 (BGBl. I
S. 179)

Konkretisierung der Leistungen
der Hilfe zur Überwindung be-
sonderer sozialer Schwierigkeiten
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Anpassung der Kranken-
hilfe und anderer Hilfen
(§§ 36-38 BSHG) an das
Recht der gesetzlichen
Krankenversicherung

Rechtsklarheit und Gleichbe-
handlung von gesetzlich kran-
kenversicherten Personen und
nicht krankenversicherten Sozial-
hilfeempfängern

Einbeziehung der Träger
der Sozialhilfe in den
Kreis der Rehabilitations-
träger (§§ 39 ff. BSHG)

Verzicht auf Bedürftigkeitsprü-
fungen bei Leistungen der Ein-
gliederungshilfe
- zur medizinischen Rehabilitati-

on,
- zur Teilhabe am Arbeitsleben,
- im Arbeitsbereich anerkannter

Werkstätten für behinderte
Menschen,

- in werkstattnahen sog. Förder-
gruppen und Tagesförderein-
richtungen

Sozialgesetzbuch -
Neuntes Buch -
(SGB IX) Rehabilitation
und Teilhabe behinderter
Menschen

Artikel 1, 15

Sonderregelung für be-
hinderte Menschen in
Einrichtungen

Gesetz vom
19. Juni 2001
(BGBl. I
S. 1046, 1109)

Regelung, dass die Eingliede-
rungshilfe in einer vollstationären
Einrichtung der Behindertenhilfe
im Sinne des § 43a SGB XI die in
der Einrichtung geleistete Pflege
mitumfasst, verbunden mit der
Zusicherung, dass pflegebedürf-
tige behinderte Menschen in sol-
chen Einrichtungen verbleiben
können, solange ihre Pflege dort
sichergestellt werden kann.

Neuregelung der Leistun-
gen im Arbeitsbereich der
Werkstätten für behin-
derte Menschen und ihrer
Vergütung

Vereinheitlichung des Rehabilita-
tionsrechts

Erhöhung der Arbeitsentgelte in
Werkstätten für behinderte Men-
schen um 50 DM (26 Euro)

Artikel 16, 17, 18

Entlastung der Eltern
volljähriger Kinder, die
Eingliederungshilfe oder
Hilfe zur Pflege in einer
vollstationären Einrich-
tung erhalten

Übergang des Unterhaltsan-
spruchs auf den Träger der Sozi-
alhilfe nur noch in Höhe eines
Pauschalbetrages von 50 DM (26
Euro) im Monat
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Gesetz zur Reform der
gesetzlichen Rentenver-
sicherung und zur Förde-
rung eines kapitalge-
deckten Altersvorsorge-
vermögens (AVmG)

Sozialhilferechtliche Be-
rücksichtigung der Aus-
wirkungen der Reform
der Erwerbsminderungs-
renten, der Einführung
einer staatlich geförder-
ten, zusätzlichen Alters-
vorsorge sowie der Ein-
führung einer bedarfsori-
entierten Grundsicherung

Gesetz vom
26. Juni 2001
(BGBl. I
S. 1310, 1334)

siehe Zielsetzung

Zweites Gesetz zur Fami-
lienförderung

Verlängerung der Ab-
setzbetragsregelung für
minderjährige Kinder bis
30. Juni 2003

Gesetz vom
16. August
2001 (BGBl. I
S. 2074)

befristete Besserstellung von
Familien mit Kindern

Erste Verordnung zur Än-
derung der Verordnung
zur Durchführung des
§ 117 Abs. 1 und 2 des
BSHG (Sozialhilfedaten-
abgleichsverordnung -
SozhiDAV)

Schaffung der rechtlichen
Grundlagen für die
Durchführung des durch
die Änderung des § 117
Abs. 1 Satz 1 BSHG er-
weiterten Datenabgleichs

Umsetzung festgestellter
Verbesserungsmöglich-
keiten

Festlegung der Kosten
der Vermittlungsstelle

Umstellung auf Euro

Verordnung
vom 20. De-
zember 2001
(BGBl. I
S. 4050 ff)

siehe Zielsetzung

Gesetz zur Verlängerung
von Übergangsregelun-
gen im BSHG

Verlängerung von befri-
steten Regelungen
- zur Anpassung der Re-
  gelsätze,
- zur Verstärkung von
  Arbeitsanreizen für So-
  zialhilfeempfänger
- zu den Absetzbeträgen
  für das erste und zweite
  Kind

in Vorbereitung
(Frühjahr 2002)

Verlängerung von Übergangsre-
gelungen
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5. Leistungen an Asylbewerber

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Neufassung des Asylbe-
werberleistungsgesetzes

Gesetzesklarheit Bekanntma-
chung vom
5.August 1997
(BGBl. I
S. 2022)

bessere Überschaubarkeit

Zweites Gesetz zur Ände-
rung des Asylbewerber-
leistungsgesetzes

Beitrag zur Verhinderung
von Leistungsmissbrauch

Gesetz vom
25. August
1998 (BGBl. I
S. 2505)

Transparenz für die Betroffenen
und die Öffentlichkeit;
Konzentrierung der Hilfe auf die
wirklich Schutzbedürftigen.

VO zu § 3 AsylbLG Anhebung der Geldbeträ-
ge

in Vorbereitung Anpassung an gestiegene Le-
benshaltungskosten

6. Landwirtschaftliche Sozialpolitik

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Gesetz zur Sanierung des
Bundeshaushalts (Haus-
haltssanierungsgesetz -
HSanG)

Abbau von Leistungen
zur unmittelbaren oder
mittelbaren Einsparung
von Bundesmitteln

Gesetz vom
22. Dezember
1999 (BGBl. I
S. 2534)

Absenkung des Abschlags bei
der Ermittlung des Einheitsbei-
trags sowie Änderungen bei der
Beitragszuschussgewährung

Gesetz zur Änderung des
Wohngeldgesetzes und
anderer Gesetze (Wo-
ÄndG)

Ausschöpfung von Wirt-
schaftlichkeitsreserven

Gesetz vom
30. Dezember
1999 (BGBl. I
S. 2671)

Ausgabenbegrenzung bei den
Verwaltungskosten der landwirt-
schaftlichen Alterskassen

Gesetz zur Reform der
Renten wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit

Übertragung der Ände-
rungen in der gesetzli-
chen Rentenversicherung
auf die Alterssicherung
der Landwirte unter Be-
rücksichtigung der Be-
sonderheiten dieses Al-
terssicherungssystems

Gesetz vom
20. Dezember
2000 (BGBl. I
S. 1827)

Einführung einer zweistufigen
Erwerbsminderungsrente. Wegen
des Teilsicherungscharakters der
AdL wird das Arbeitseinkommen
aus Land- und Forstwirtschaft bei
den neuen Hinzuverdienstgren-
zen anrechnungsfrei gestellt.

Gesetz zur Ergänzung
des Gesetzes zur Reform
der gesetzlichen Renten-
versicherung und der För-
derung eines kapitalge-
deckten Altersvorsorge-
vermögens (Altersvermö-
gensergänzungsgesetz -
AVmEG)

Übertragung der Ände-
rungen in der gesetzli-
chen Rentenversicherung
auf die Alterssicherung
der Landwirte unter Be-
rücksichtigung der Be-
sonderheiten dieses Al-
terssicherungssystems

Gesetz vom
21. März 2001
(BGBl. I S. 403)

Änderung der Rentenanpas-
sungsformel führt auch in der
AdL zu geringeren Rentenerhö-
hungen.

Gesetz zur Reform der
gesetzlichen Rentenversi-
cherung und zur Förde-
rung eines kapitalge-
deckten Altersvorsorge-
vermögens (Altersvermö-
gensgesetz - AVmG)

Übertragung der Ände-
rungen in der gesetzli-
chen Rentenversicherung
auf die Alterssicherung
der Landwirte unter Be-
rücksichtigung der Be-
sonderheiten dieses Al-
terssicherungssystems

Gesetz vom
26. Juni 2001
(BGBl. I
S. 1310)

Einbeziehung der Pflichtversi-
cherten in der AdL zu den Perso-
nengruppen, bei denen der Auf-
bau einer zusätzlichen kapitalge-
deckten Alterssicherung steuer-
lich gefördert wird.

Bei der Übertragung der erwei-
terten Einkommensanrechnung
wird durch Erhöhung der Freibe-
träge dem Teilsicherungssystem
der AdL Rechnung getragen.
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Gesetz zur Organisations-
reform in der landwirt-
schaftlichen Sozialversi-
cherung (LSVOrgG)

Verschlankung der Or-
ganisationsstrukturen

Ausschöpfen von Wirt-
schaftlichkeitsreserven
und sparsamer Umgang
mit den eingesetzten
Bundesmitteln

Gesetz vom
17. Juli 2001
(BGBl. I
S. 1600)

Reduzierung der Zahl der Versi-
cherungsträger

verbindliche Vorgaben des Ge-
samtverbandes der landwirt-
schaftlichen Alterskassen beim
Beitragseinzug

Bündelung von Querschnittsauf-
gaben

stärkere Mitspracherechte für
den Bund

Arbeitseinkommensver-
ordnung Landwirtschaft
2002 (AELV 2002)

Konkretisierung gesetzli-
cher Vorgaben zur Ein-
kommensermittlung aus
Land- und Forstwirtschaft
für nicht buchführende
Landwirte für 2002

Verordnung
vom 28. Sep-
tember 2001
(BGBl. I
S. 2582)

Festlegung von Umrechnungs-
werten zur Ermittlung des Arbeit-
einkommens aus Land- und
Forstwirtschaft auf der Basis des
Wirtschaftswertes

7. Künstlersozialversicherung

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Haushaltssanierungsge-
setz

Anpassung des Bundes-
zuschusses an den ver-
änderten Selbstvermark-
tungsanteil

Vereinheitlichung der Ab-
gabesätze der Künstler-
sozialabgabe

Gesetz vom
22. Dezember
1999 (BGBl. I
S. 2534)

Absenkung des Bundeszuschus-
ses von 25 % auf 20% der Aus-
gaben der Künstlersozialkasse

Einheitlicher Abgabesatz, der be-
rücksichtigt, dass die einzelnen
Bereiche der Kunst nicht mehr
eindeutig voneinander abge-
grenzt werden können.

Zweites Gesetz zur Ände-
rung des Künstlersozial-
versicherungsgesetzes
und anderer Gesetze

Verbesserung des sozia-
len Schutzes der selb-
ständigen Künstler und
Publizisten

Gesetz vom
13. Juni 2001
(BGBl. I
S. 1027)

Verbesserungen des Versiche-
rungsschutzes

Konkretisierungen der Versiche-
rungs- und der Abgabepflicht

Vereinfachungen im Verwal-
tungsverfahren

organisatorische Rückführung
der Künstlersozialkasse in die
Bundesverwaltung
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8. Verbraucherschutz

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Gesetz zur Änderung der
Insolvenzordnung

Verbesserung des Zu-
gangs zum Verbraucher-
insolvenzverfahren der
Insolvenzordnung

Gesetz vom
26. Oktober
2001 (BGBl. I
S. 2710)

Auch völlig mittellosen Personen
soll durch Stundung der Verfah-
renskosten der Zugang zum Ver-
braucherinsolvenzverfahren er-
öffnet werden

Schuldrechtsmodernisie-
rungsgesetz

Umsetzung der Verbrau-
chergüterrichtlinie und
Teilen der E-Commerce-
Richtlinie

Ausdehnung der Mög-
lichkeiten für Unterlas-
sungsklagen zum Schutz
der Verbraucherinteres-
sen

Modernisierung des
Schuldrechts durch Inte-
gration schuldrechtlicher
Verbraucherschutzgeset-
ze und des AGB-
Gesetzes in das Bürgerli-
che Gesetzbuch

Gesetz vom
26.November
2001 (BGBl. I
S.3138)

Verlängerung der Verjährungs-
frist für Gewährleistungsansprü-
che bei Verbrauchsgütern von 6
Monaten auf nunmehr 2 Jahre ab
Kenntnis der anspruchsbegrün-
denden Umstände

Verpflichtung des Verkäufers zur
Lieferung einer mangelfreien Sa-
che

Übersichtliche Gestaltung der
Verbraucherrechte durch Integra-
tion zahlreicher Gesetze in das
BGB (AGB-Gesetz, Haustürwi-
derruf-G, FernabsatzG, Verbrau-
cherkreditG, FernunterrichtG,
TeilzeitwohnrechteG)

Auskunftsrechte der Verbrau-
cherschutzverbände, der Indu-
strie- und Handelskammern so-
wie der Zentrale zur Bekämpfung
des unlauteren Wettbewerbs zur
Feststellung der Identität von am
Telekommunikationsverkehr Be-
teiligten

Aufhebung des Rabatt-
gesetzes

Aufhebung der Zugabe-
VO

Modernisierung der Wirt-
schafts- und Rechtspolitik
der Bundesregierung

Liberalisierung des Ra-
battrechts im Hinblick auf
europäische Rechtsent-
wicklung im Bereich des
elektronischen Handels

Anpassung an die heuti-
gen Markt- und Wettbe-
werbsbedingungen

Gesetz vom
23. Juli 2001
(BGBl. I S.
1663)

Gesetz vom
23. Juli 2001
(BGBl. I S.
1661)

Rabatte sind - wie auch Zuga-
ben - in Deutschland für alle Un-
ternehmen grundsätzlich erlaubt;
die Freiheit, Rabatte zu gewäh-
ren, wird nur durch allgemeine
Rechtsvorschriften begrenzt, die
für alle unternehmerischen Akti-
vitäten gelten.

Verbraucher dürfen im Grundsatz
selbst über Rabatte verhandeln
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IX. Armuts- und Reichtumsbericht

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

"Lebenslagen in
Deutschland", Erster Ar-
muts- und Reichtumsbe-
richt der Bundesregierung

Analyse von materieller
Armut und Unterversor-
gung sowie Strukturen
der Reichtumsverteilung

Hinweise für die Ent-
wicklung geeigneter poli-
tischer Instrumente zur
Vermeidung und Beseiti-
gung von Armut, zur
Stärkung von Eigenver-
antwortlichkeit und Ver-
minderung von Polarisie-
rungen zwischen Arm und
Reich

Von der Bun-
desregierung
am 25. April
2001 verab-
schiedet
(BT-Drs.
14/5990)

Verstetigung
der Berichter-
stattung durch
Beschluss des
Bundestages
vom 19. Okto-
ber 2001 (BT-
Drs. 14/6628)

Umfassende Bestandsaufnahme
der sozialen Situation in
Deutschland bis 1998

Überblick über Maßnahmen der
Bundesregierung im Rahmen ih-
res politischen Schwerpunktes
„Bekämpfung der Armut“
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X. Familien-, Senioren-, Gleichstellungs- und Jugendpolitik

1. Familienpolitik

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Gesetz zur Reform des
Kindschaftsrechts (Kind-
schaftsreformgesetz –
KindRG)

Beseitigung von rechtlichen
Unterschieden zwischen
Kindern miteinander verhei-
rateter und nicht miteinan-
der verheirateter Eltern

Gesetz vom
16. Dezember
1997 (BGBl. I
S. 2942)

Die Stellung des Kindes als eige-
nes Rechtssubjekt wird betont.

Die rechtlichen Unterschiede
zwischen Kindern miteinander
verheirateter und nicht miteinan-
der verheirateter Eltern werden
so weit wie möglich abgebaut.

Auch nicht miteinander verheira-
tete Eltern können, sofern dies
beide Elternteile wollen, die ge-
meinsame elterliche Sorge für ihr
Kind begründen.

Bei Trennung und Scheidung fin-
det eine Entscheidung über die
elterliche Sorge nur dann statt,
wenn sie von einem Elternteil be-
antragt wird oder das Wohl des
Kindes gefährdet ist.

Kindesunterhaltsgesetz
(darin: Änderung des
Unterhaltsvorschussge-
setzes)

Verbesserung des Rück-
griffs beim Unterhalts-
schuldner durch die Unter-
haltsvorschussstelle

Gesetz vom 6.
April 1998
(BGBl. I
S. 666)

Auskunftspflicht von Versiche-
rungsunternehmen und Soziallei-
stungsträgern gegenüber der
Unterhaltsvorschussstelle

Übergang des Auskunftsan-
spruchs des Kindes auf die Un-
terhaltsvorschussstelle

Änderung des Straßen-
verkehrsgesetzes (StVG)

Übermittlung von Halter-
daten und Kraftfahrzeug-
kennzeichen zur Durchset-
zung von Unterhaltsan-
sprüchen

Gesetz vom
24. April 1998
(BGBl. I
S. 747)

Auf Grund der Ergänzung des
§ 39 Abs. 3 StVG dürfen seit dem
1. Mai 1998 Halterdaten auch zur
Durchsetzung von auf die Unter-
haltsvorschussstelle übergegan-
genen Unterhaltsansprüchen
übermittelt werden:

Steuerentlastungsgesetz
1999

Möglichst einheitliche Ent-
lastung für jedes Kind
durch den Familienlei-
stungsausgleich

Gesetz vom
19. Dezember
1998 (BGBl. I
S. 3779)

Anhebung des Erst- und Zweit-
Kindergeldes zum 1. Januar 1999
um 30 DM auf 250 DM

Gesetz zur Familienförde-
rung

1. Stufe zur Umsetzung der
Beschlüsse des Bundes-
verfassungsgerichts vom
10. November 1998

gezielte Förderung von
Familien in unteren und
mittleren Einkommens-
bereichen

Gesetz vom
22. Dezember
1999 (BGBl. I
S. 2552)

Anhebung des Erst- und Zweit-
Kindergeldes zum 1. Januar 2000
um 20 DM auf 270 DM

Einführung eines Betreuungsfrei-
betrages von 3 024 DM im Sy-
stem der Verrechnung mit dem
Kindergeld
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Änderung des Unterhalts-
vorschussgesetzes

Änderung der prozentualen
Verteilung der zu erbrin-
genden Geldleistungen,
Kostentragung durch die
Länder zu 2/3

Gesetz vom
22. Dezember
1999 (BGBl. I
S. 2671)

Der Anteil des Bundes wird von
½ auf 1/3 gesenkt.

Gesetz zum Erziehungs-
geld und zur Elternzeit
(Bundeserziehungsgeld-
gesetz – BErzGG)

Erleichterte gemeinsame
Vereinbarkeit von Kinder-
betreuung und Beruf für die
jungen Eltern durch struktu-
relle Verbesserungen des
Erziehungsgeldes und
durch die neue Elternzeit,
die den alten Erziehungs-
urlaub ablöst.

Gesetz vom
7. Dezember
2001 (BGBl. I
S. 3358)

Es werden wieder mehr junge
Eltern mit einem ungefähr mittle-
ren Einkommen ab dem 7. Le-
bensmonat das ungekürzte Er-
ziehungsgeld bekommen. Die
neue gemeinsame Elternzeit der
Eltern mit einer deutlich verbes-
serten Regelung für die gleich-
zeitige Teilzeitarbeit ist für die
Eltern und die Arbeitgeber ein er-
heblicher Fortschritt.

Änderung des Straßen-
verkehrsrechtsände-
rungsgesetzes
(StVRÄndG)

Übermittlung von Halter-
daten und Kraftfahrzeug-
kennzeichen zur Durchset-
zung von Unterhaltsan-
sprüchen

Gesetz vom19.
März 2001
(BGBl. I S.386)

Die Zulassungsbehörden bzw.
das Kraftfahrt-Bundesamt über-
mitteln auf Grund der Ergänzung
des § 39 StVG auch das Kraft-
fahrzeugkennzeichen

Zweites Gesetz zur Fami-
lienförderung

2. Stufe zur Umsetzung der
Beschlüsse des Bundes-
verfassungsgerichts vom
10. November 1998

gezielte Förderung von
Familien in unteren und
mittleren Einkommensbe-
reichen

Verbesserung der Verein-
barkeit von Beruf und Fa-
milie

Gesetz vom
16. August
2001 (BGBl. I
S. 2074)

Anhebung des Erst- und Zweit-
Kindergeldes zum 1. Januar 2002
um weitere 16 Euro (gut 30 DM)
auf 154 Euro (301,20 DM)

Anhebung des Freibetrages für
das sächliche Existenzminimum
eines Kindes

Ersetzung des bisherigen Be-
treuungsfreibetrags in Höhe von
3 024 DM durch einen Freibetrag
in Höhe von 4 224 DM (2 160 Eu-
ro) für den allgemeinen Betreu-
ungsbedarf, den Erziehungsbe-
darf und den allgemeinen Ausbil-
dungsbedarf eines Kindes

Einführung eines Abzugs für
nachgewiesene erwerbsbedingte
Betreuungskosten in Höhe von
1 500 Euro (rd. 3 000 DM), so-
weit diese Betreuungskosten den
Betrag des bisherigen Betreu-
ungskostenfreibetrages überstei-
gen

Abschmelzung des Haushalts-
freibetrages für alleinstehende
Eltern
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2. Seniorenpolitik

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Gesetz über die Berufe in
der Altenpflege (Alten-
pflegegesetz - AltPflG)
sowie zur Änderung des
Krankenpflegegesetzes

Bundesrechtliche Grund-
lage für die bundesein-
heitliche Ausbildung in
der Altenpflege

Gesetz vom
17. November
2000 (BGBl.  I
S. 1513);
durch einstwei-
lige Anordnung
des Bundes-
verfassungsge-
richts vom 22.
Mai 2001, die
am 7. Novem-
ber 2001 wie-
derholt worden
ist, bis zur Ent-
scheidung über
die Vereinbar-
keit des Geset-
zes mit dem
Grundgesetz
(Bundeskom-
petenz) einst-
weilen außer
Kraft gesetzt
bzw. einstwei-
len ausgesetzt

Drittes Gesetz zur Ände-
rung des Heimgesetzes

Förderung eines an den
Grundsätzen der Men-
schenwürde ausgerich-
teten Lebens in Alten-
und Pflegeheimen sowie
in Heimen für Menschen
mit Behinderung, insbe-
sondere durch Weiter-
entwicklung der Mitwir-
kung, Verbesserung der
Transparenz bei den
Heimverträgen und Stär-
kung der Heimaufsicht als
beratender und kontrollie-
render Instanz

Gesetz vom
5. November
2001 (BGBl. I
S. 2960)

Zur Zeit leben ca. 850 000 Men-
schen in Heimen der Alten- und
Behindertenhilfe. Die beschlos-
senen Änderungen sollen die
Rechtstellung der Bewohnerin-
nen und Bewohner und die Be-
treuungsqualität in den Einrich-
tungen verbessern. Für die öf-
fentlichen Haushalte und die
Heimträger entstehen im Ergeb-
nis keine Mehrkosten.
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3. Gleichstellungspolitik

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Implementierung von
Gender Mainstreaming
auf Bundesebene als
Umsetzungsauftrag aus
Art. 2, Art. 3 Abs. 2 EG-V

Aufbau von Strukturen
und Instrumenten, die die
Umsetzung des Gleich-
stellungswissens und der
Gleichstellungskompe-
tenz in administratives
Handeln durchgängig er-
möglichen

Bereitstellung von Res-
sourcen, die allen Ar-
beitsbereichen der Bun-
desverwaltung zur Verfü-
gung stehen

Kabinettbe-
schluss zur
Umsetzung von
Gender Main-
streaming vom
23. Juni 1999

Kabinettbe-
schluss zur
Novellierung
der GGO vom
26. Juli 2000

Beginn der
Fortbildungen
seit September
2000

Beginn der
Umsetzung der
Pilotprojekte
seit Frühjahr
2001

Erhöhung der Sensibilität und
des Wissens zu Gleichstellungs-
fragen und -problemen in den
Ressorts

Wahrnehmung von Gleichstel-
lungskompetenz als notwendi-
gem Fachwissen

Konkrete und verbindliche Ziel-
vereinbarungen für alle Ressorts

Schaffung neuer Strukturen zur
Steuerung und Kommunikation
der Pilotprojekte in den Ressorts

Gleichstellungsdurchset-
zungsgesetz

Gleichstellung von Frau-
en und Männern im Bun-
desdienst

Gesetz vom
30. November
2001 (BGBl. I
S. 3234)

Der öffentliche Dienst als Arbeit-
geber kommt seiner Vorbildfunk-
tion in Sachen Gleichstellung
nach. Die Regelungen betreffen
alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des öffentlichen Dienstes
des Bundes. Über eine vertragli-
che Hinwirkungspflicht soll das
Gesetz auch auf institutionelle
Leistungsempfänger übertragen
werden

Fakultativprotokoll vom 6.
Oktober 1999 zum Über-
einkommen vom 18. De-
zember 1979 zur Beseiti-
gung jeder Form von Dis-
kriminierung der Frau,
das am 22. Dezember
2000 völkerrechtlich in
Kraft trat

Kontrollverfahren zur
Wahrung der Menschen-
rechte von Frauen

Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der
Frau

Ratifizierung
des Fakultativ-
protokolls er-
folgte am 15.
Januar 2002.

Kontrolle der Wahrung der Men-
schenrechte von Frauen
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4. Jugendpolitik

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Änderung des SGB VIII Vereinbarungen über Lei-
stungsangebote, Entgelte
und Qualitätsentwicklung
in der Jugendhilfe

Gesetz vom
29. Mai 1998
(BGBl. I
S. 1188)

Regelungen über die Entgelt-
finanzierung in der Jugendhilfe

Änderung des SGB VIII
(Gesetz zur Ächtung der
Gewalt in der Erziehung)

Allgemeine Förderung
der Erziehung in der Fa-
milie

Gesetz vom 2.
November
2000 (BGBl. I
S. 1479)

Den Familien sollen Wege auf-
gezeigt werden, wie Konfliktsitua-
tionen in der Familie gewaltfrei
gelöst werden können

Aktionsprogramm „Ju-
gend für Toleranz und
Demokratie - gegen
Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus“

Bekämpfung von Intole-
ranz und Fremdenfeind-
lichkeit, Stärkung der Zi-
vilgesellschaft

Programm ist
im Dezember
2000 angelau-
fen

Auswirkungen/Ergebnisse kön-
nen noch nicht erhoben werden

Jugendpolitisches Pro-
gramm der Bundesregie-
rung „Chancen Im Wan-
del“

Wesentlicher Schwer-
punkt ist es, möglichst
allen Jugendlichen
- bessere und gerechtere
  Chancen auf Bildung
  und Arbeit einzuräumen,
- die Möglichkeiten der
  Teilhabe zu stärken und
  darauf hinzuwirken, das
  Angebot an Beteili-
  gungsformen mehr an
  die Wünsche der Ju-
  gendlichen anzupassen

Im Bundeska-
binett am 17.
Oktober 2001
beschlossen

Auswirkungen/Ergebnisse kön-
nen noch nicht erhoben werden

Programmplattform "Ent-
wicklung und Chancen
junger Menschen in so-
zialen Brennpunkten
(E & C)“

Bessere Chancen für
Kinder und Jugendliche in
sozialen Brennpunkten

Kommunikati-
on, Vernetzung
und Kooperati-
on erfolgreich
implementiert

Verbreitung der fachlichen Er-
gebnisse und bundesweite Im-
plementation
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XI. Ausländerbeschäftigung, Integration ausländischer Arbeitnehmer,
Zuwanderung, Bekämpfung von Rechtsextremismus und Gewalt

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Ergebnisse

Verordnung über Aus-
nahmeregelungen für die
Erteilung einer Arbeitser-
laubnis an neueinreisen-
de ausländische Arbeit-
nehmer (Anwerbestopp-
ausnahmeverordnung -
ASAV)

Anpassung der Verord-
nung an die mit dem Ar-
beitsförderungs-Reform-
gesetz erfolgten gesetzli-
chen Neuregelungen des
Arbeitsgenehmigungs-
rechts im SGB III

Neuregelung der Zulas-
sung einer befristeten
Beschäftigung im Rah-
men des internationalen
Personalaustausches für
zwei bzw. drei Jahre zur
Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit des
Standortes Deutschland

Verordnung
vom 17. Sep-
tember 1998
(BGBl. I S.
2893)

Erweiterung der Möglichkeit der
Erteilung von Arbeitserlaubnissen
im Rahmen des Personalaustau-
sches

Arbeitserlaubnisse:

1998 22
1999 1 736
2000 2 965
2001 4 472

Verordnung über die Ar-
beitsgenehmigung für
ausländische Arbeitneh-
mer (Arbeitsgenehmi-
gungsverordnung - ArGV)

Anpassung der Verord-
nung an das neue Ar-
beitsgenehmigungsrecht
im SGB III

Neuregelung der Zulas-
sung einer befristeten
Beschäftigung im Rah-
men des internationalen
Personalaustausches von
Führungskräften auf der
Leitungsebene von welt-
weit agierenden Firmen

arbeitsgenehmigungsfreie
Zulassung von Praktika
im Rahmen von EU-
Programmen und von
freiwilligen Jahren

Verordnung
vom 17. Sep-
tember 1998
(BGBl. I
S.2899)

Erweiterung der Möglichkeit der
Zulassung von Leitungskräften
im Rahmen des Personalaustau-
sches internationaler Führungs-
kräfte

Zulassungen:
1998 keine
1999 139
2000 191
2001 91

Förderung des beruflichen Aus-
tausches in EU-Programmen
(Leonardo, Sokrates etc.)

drittstaatsangehörige Teilnehmer

1998 11
1999 301
2000 411
2001 924
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Erste Verordnung zur Än-
derung der Arbeitsge-
nehmigungsverordnung

Ablösung des völligen
Ausschlusses von Asyl-
bewerbern und gedulde-
ten Ausländern vom Ar-
beitsmarkt bei gleichzeiti-
ger Harmonisierung der
Dauer der Wartezeiten für
den erstmaligen Arbeits-
marktzugang

Verordnung
vom 8. De-
zember 2000
(BGBl. I S.
1684)

Möglichkeit der Erteilung einer
Arbeitserlaubnis nach einer ein-
heitlichen Wartezeit von einem
Jahr an Asylbewerber, geduldete
Ausländer und nachziehende
Familienangehörige von Auslän-
dern mit befristetem Aufenthalts-
recht

Entwurf eines Gesetzes
zur Steuerung und Be-
grenzung der Zuwande-
rung und zur Regelung
des Aufenthalts und der
Integration von Unions-
bürgern und Ausländern
(Zuwanderungsgesetz)

Umfassende Neurege-
lung des Ausländer-
rechts:

Erleichterung der Zuwan-
derung zum Zweck der
Erwerbstätigkeit

Verbesserung der Steue-
rung und Begrenzung des
Zuzugs von Ausländern
und der Integration von
dauerhaft im Bundesge-
biet lebenden Ausländern

Vereinfachung des Aus-
länderrechts und des
Aufenthaltsrechts von
Unionsbürgern

Straffung und Beschleu-
nigung von Asylverfahren
sowie Vermeidung von
Missbrauch

Beschluss der
Bundesregie-
rung vom 7.
November
2001

Behandlung im
Bundesrat am
21. Dezember
2001

siehe Zielsetzung

Bündnis für Demokratie
und Toleranz – gegen
Extremismus und Gewalt

Unterstützung und Bün-
delung der staatlichen
und gesellschaftlichen In-
itiativen gegen Rechtsex-
tremismus und Gewalt

Bündnis ist seit
23. Mai 2000
installiert.

Geschäftsstelle
ist eingerichtet,
wird z. Z. aus-
gebaut.

Beirat und Un-
terstützerkreis
haben sich
formiert.

Über 900 Initiativen haben sich
dem Bündnis bisher angeschlos-
sen (Stand: Dezember 2001).

Xenos: Leben und Arbei-
ten in Vielfalt, Programm
der Bundesregierung zur
Bekämpfung von Ras-
sismus und Fremden-
feindlichkeit

Bekämpfung von Ras-
sismus, Fremdenfeind-
lichkeit, und Intoleranz in
konkreten Maßnahmen
und Projekten. Dabei
werden arbeitsmarktbe-
zogenen Maßnahmen mit
Aktivitäten zur Bekämp-
fung von Fremdenfeind-
lichkeit und Rassismus
verbunden.

Programmstart
ist Anfang 2001
erfolgt.

117 Projekte
haben bereits
begonnen.

Mobilisierung von Öffentlichkeit,
Arbeitgebern und Arbeitnehmern
zum langfristigen Abbau von In-
toleranz und Vorurteilen
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Aussteigerprogramm des
Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz

Herausbrechen von Füh-
rungspersonen aus der
extremistischen Szene

Verhindern des weiteren
Abgleitens von Mitläufern
in rechts-extremistische
Szene

Ansprechen
von Führungs-
personen und
Aktivisten hat
begonnen.
Kontakttelefon
ist seit April
2001 geschal-
tet.

Allein das Bestehen des Pro-
gramms führt zu Verunsicherung
in der rechten Szene.

derzeit rd. 720 Anrufe, darunter
ca. 150 potenziell Ausstiegswilli-
ge (Stand: Dezember 2001)

Entwurf eines Gesetzes
zur Verhinderung von
Diskriminierungen im Zi-
vilrecht

Verhinderung von Be-
nachteiligungen u.a. auf-
grund der Rasse oder der
ethnischen Herkunft
durch Einführung aus-
drücklicher Diskriminie-
rungsverbote im Bereich
des zivilrechtlichen
Rechtsverkehrs

Verabschie-
dung ist noch in
der 14. Legis-
laturperiode
geplant

siehe Zielsetzung
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XII. Wohnungs- und Städtebaupolitik

Maßnahme Zielstellung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Verordnung zur Verlänge-
rung der Wohngeldüber-
leitungsregelungen für
das in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannte
Gebiet

Verlängerung der Wohn-
geldsonderregelungen bis
zum 31. Dezember 2000

Verordnung
vom 27. Juli
1998 (BGBl. I
S. 1911)

Soziale Abfederung der Wohnko-
stenbelastung mit Rücksicht auf
die Mieten- und Einkommens-
entwicklung in den neuen Län-
dern

Gesetz zur Änderung des
Wohngeldgesetzes und
anderer Gesetze

Verbesserung der Wohn-
geldleistungen

Gesetz vom
22. Dezember
1999 (BGBl. I
S. 2671)

Zum ersten Mal seit über 10 Jah-
ren wurden für Wohngeldemp-
fänger in den alten Ländern Lei-
stungsverbesserungen durchge-
führt

Anhebung der Miethöchstbeträge
um ca. 20 %

Verbesserung der Wohngeldlei-
stungen durch Änderung der
Wohngeldformel

Wiederherstellung des Gleichge-
wichts zwischen allgemeinem
und besonderem Wohngeld (vor-
her Tabellen- und Pauschal-
wohngeld)

Vereinfachung zahlreicher
Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften, u. a. durch Angleichung
der Einkommensermittlungsvor-
schriften an die des Wohnungs-
baurechts

Beibehaltung des hohen Wohn-
geldniveaus in den neuen Län-
dern (Einführung einer befristeten
Härtefallregelung)

Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift zur Durchfüh-
rung des Wohngeldge-
setzes 2001

Verwaltungsvereinfa-
chung beim Vollzug des
Wohngeldgesetzes

WoGVwV 2001
vom 13. De-
zember 2000
(BAnz. Nr.
244b vom 29.
Dezember
2000)

Einheitlicher gesetzeskonformer
Vollzug des Wohngeldrechts in
den Ländern im Auftrag des Bun-
des

Gesetz zur Änderung des
Eigenheimzulagengeset-
zes und anderer Gesetze

Ergänzung des nach dem
Gesetz vom 22. Dezem-
ber 1999 (BGBl. I S.
2671) festgelegten Ein-
kommenskataloges für
die wohngeldrelevante
Einkommensermittlung

Gesetz vom
19. Dezember
2000 (BGBl. I
S. 1810)

Aufnahme weiterer Einkünfte, die
unter dem Gesichtspunkt des
Gleichbehandlungsgebotes zum
Jahreseinkommen im Sinne des
Wohngeldrechts zu rechnen sind



- 357 -

- 358 -

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Gesetz zur Gewährung
eines einmaligen Heizko-
stenzuschusses

Milderung von Härten, die
durch den Anstieg der
Energiepreise bei Wohn-
geldempfängern und in
Geringverdienerhaushal-
ten entstehen

Gesetz vom
20. Dezember
2000 (BGBl. I
S. 1846)

Soziale Abfederung der Heizko-
stenbelastung in der Heizperiode
2000/2001

Achte Verordnung zur
Änderung der Wohngeld-
verordnung

Neufestsetzung der Mie-
tenstufen für Gemeinden
und Kreise in den alten
Bundesländern auf der
Grundlage der Daten der
Wohngeldstatistik zum
31. Dezember 1998

Festlegung eines Pau-
schalbetrages für als
laufende Hilfe zum Le-
bensunterhalt anzurech-
nende Leistungen bei
Wohnraumnutzung in
Heimen

Verordnung
vom 9. Januar
2001 (BGBl. I
S. 83)

Erste Aktualisierung der Mieten-
stufenzuordnung der Gemeinden
und Kreise in den alten Ländern
seit 10 Jahren mit Wirkung vom
1. Januar 2001

Verwaltungsvereinfachende Pau-
schallösung für die Anrechnung
von Hilfeleistungen bei Wohn-
raumnutzung in Heimen

Gesetz zur Neugliede-
rung, Vereinfachung und
Reform des Mietrechts

Schaffung eines moder-
nen, verständlichen und
zeitgemäßen Mietrechts

Gesetz vom
19. Juni 2001
(BGBl. I
S. 1149)

Reform des Mietrechtes

Rechtsvereinfachung

Stärkung des sozialen Mietrechts
Gesetz zur Reform des
Wohnungsbaurechts

Anpassung der Rechts-
grundlagen für die Woh-
nungsbauförderung an
die geänderten woh-
nungswirtschaftlichen
Verhältnisse

Weiterentwicklung des
sozialen Wohnungsbaus
zu einer sozialen Wohn-
raumförderung

Gesetz vom
13. September
2001 (BGBl. I
S. 2376)

Erhöhung der Effizienz und Ziel-
genauigkeit der eingesetzten
Fördermittel

Flexibilisierung des Fördermit-
teleinsatzes durch Schaffung von
Spielräumen zu Gunsten der
Länder

Beitrag zur Erreichung der Ziele
der „sozialen Stadt“

Entbürokratisierung, Rechts- und
Verwaltungsvereinfachung

Neunte Verordnung zur
Änderung der Wohngeld-
verordnung

Festsetzung der Mieten-
stufen für Gemeinden
und Kreise in alten und
neuen Bundesländern auf
der Grundlage der Daten
der Wohngeldstatistik
zum 31. Dezember 1999

Verordnung
vom 15. Okto-
ber 2001
(BGBl. I
S. 2662)

Erstfestsetzung von Mietenstufen
in den neuen Ländern und Aktua-
lisierung der Mietenstufen in den
alten Ländern ab 1. Januar 2002

Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift zur Änderung
der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zur
Durchführung des Wohn-
geldgesetzes 2001

Aktualisierung der Voll-
zugsvorschriften auf der
Grundlage der ab 1. Ja-
nuar 2002 geltenden Re-
gelungen

Verwaltungs-
vorschrift vom
5. November
2001 (BAnz. S.
23 237)

einheitlicher gesetzeskonformer
Vollzug des Wohngeldrechts in
den Ländern ab 1. Januar 2002
im Auftrag des Bundes
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Gesetz zur Änderung
steuerlicher Vorschriften

Vermeidung der Absen-
kung der Wohngeldlei-
stungen in den neuen
Ländern bei der erstmali-
gen Einführung von Mie-
tenstufen

Artikel 31 des
Gesetzes vom
20. Dezember
2001 (BGBl. I
S. 3794)

Modifizierung der Härteaus-
gleichsregelung und Verlänge-
rung der Regelung bis zum 31.
Dezember 2004

Änderung des Investiti-
onszulagengesetzes
1999

Anhebung der Investiti-
onszulage für umfangrei-
chere Investitionen in in-
nerstädtische Altbauquar-
tiere

Änderung des Selbstbe-
halts

Abschaffung Investitions-
zulage Selbstnutzer

Artikel 26 des
Gesetzes vom
20. Dezember
2001 (BGBl. I
S. 3816)

siehe Zielsetzung
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XIII. Soziale Aspekte der Steuerpolitik

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Erstes Gesetz zur Famili-
enförderung

Umsetzung des Urteils
des Bundesverfassungs-
gerichts vom 10. Novem-
ber 1998 zur steuerlichen
Berücksichtigung des
Betreuungsbedarfs eines
Kindes ab 1. Januar 2000

Gesetz vom
22. Dezember
1999 (BGBl. I
S. 2552)

Einführung eines Betreuungsfrei-
betrags für jedes Kind bis zur
Vollendung des 16. Lebensjahres
von 3 024 DM für ein Elternpaar
(1 548 Euro)

Anhebung des Kindergeldes für
das erste und zweite Kind auf
270 DM (138 Euro) im Monat

Gesetz zur weiteren
steuerlichen Förderung
von Stiftungen

Verbesserung der steuer-
lichen Rahmenbedingun-
gen für Stiftungen

Gesetz vom
14. Juli 2000
(BGBl. I
S. 1034)

Zusätzlicher Abzugsrahmen für
Spenden an gemeinnützige Stif-
tungen von 40 000 DM im Jahr;
an neu errichtete Stiftungen von
insgesamt weiteren 600 000 DM
(Abzug verteilbar auf 10 Jahre)

Verbesserte Möglichkeiten für die
gemeinnützigkeitsunschädliche
Zuführung von Mitteln in Rückla-
gen

Gesetz zur Senkung der
Steuersätze und zur Re-
form der Unternehmens-
besteuerung

Finanzielle Entlastung der
Steuerzahler

Gesetz vom
23. Oktober
2000 (BGBl. I
S. 1433)

Anhebung des Grundfreibetrages
in 3 Stufen von 13 500 DM (6 902
Euro) auf 15 000 DM (7 664 Eu-
ro)

Senkung des Eingangssteuersat-
zes von 22,9 % auf 15 % und des
Spitzensteuersatzes von 51 %
auf 42 % bis 1. Januar 2005

Gesetz zur Einführung
einer Entfernungspau-
schale

Ausgleich für gestiegene
Fahrtkosten von Arbeit-
nehmern zur Arbeitsstätte

Gesetz vom
21. Dezember
2000 (BGBl. I
S. 1918)

Einführung einer verkehrsmitte-
lunabhängigen Entfernungspau-
schale in Höhe von 0,70 DM (ab
2002: 0,36 Euro) für die ersten 10
km und von 0,80 DM (ab 2002:
0,40 Euro) für jeden weiteren Ki-
lometer

Gesetz zur Reform der
gesetzlichen Rentenver-
sicherung und zur Förde-
rung eines kapitalge-
deckten Altersvorsorge-
vermögens

Förderung des Aufbaus
einer privaten kapitalge-
deckten Altersversorgung

Verbesserung der steuer-
lichen Rahmenbedingun-
gen der betrieblichen Al-
tersversorgung

Gesetz vom
26. Juni 2001
(BGBl. I
S. 1310)

Steuerliche Förderung durch die
Einführung eines zusätzlichen
Sonderausgabenabzugs und ei-
ner Altersvorsorgezulage

Einführung von Pensionsfonds
als 5. Durchführungsweg der be-
trieblichen Altersvorsorge

Steuerfreiheit der Arbeitgeber-
beiträge an Pensionskassen und
-fonds sowie Einbeziehung der
betrieblichen Altersvorsorge in
die Förderung nach dem AVmG
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Rechtsanspruch auf Entgeltum-
wandlung

Herabsetzung der Unverfallbar-
keitsfristen

sofortige gesetzliche Unverfall-
barkeit der Entgeltumwandlung

Zweites Gesetz zur
Familienförderung

Umsetzung des Urteils
des Bundesverfassungs-
gerichts vom 10. Novem-
ber 1998 zur steuerlichen
Berücksichtigung des Er-
ziehungsbedarfs eines
Kindes ab 1. Januar 2002

Konsequente Fortsetzung
der wirkungsvollen Steu-
erpolitik der Bundesregie-
rung zugunsten von Fa-
milien insbesondere mit
niedrigem und mittlerem
Einkommen

Gesetz vom
16. August
2001 (BGBl. I
S. 2074)

Ansatz eines einheitlichen Frei-
betrags für Betreuung und Erzie-
hung oder Ausbildung in Höhe
von 2 160 Euro; damit Erhöhung
des bisherigen Betreuungsfrei-
betrags von 1 548 Euro um eine
Erziehungskomponente von 612
Euro. Für ältere Kinder tritt an-
stelle des Betreuungs- und Er-
ziehungsbedarfs der Ausbil-
dungsbedarf.

Anhebung des Kindergeldes für
erste und zweite Kinder auf 154
Euro
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XIV. Europäische Sozialpolitik und internationale Sozialpolitik

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Änderung der Europäi-
schen Sozialcharta vom
18. Oktober 1961

Zustimmung zur Anpas-
sung der Zusammenset-
zung des Europäischen
Ausschusses für Soziale
Rechte an die gestiegene
Zahl von Vertragsstaaten

Gesetz vom
16. Mai 2001
(BGBl. II
S. 496) in Kraft
getreten
17. März 1994

Sicherstellung einer ausgewoge-
nen regionalen Vertretung der
Vertragsstaaten

1998 Ratifikation des
IAO-Übereinkommens
Nr. 176 über den Arbeits-
schutz in Bergwerken

Verbesserung des Ar-
beitsschutzes in Berg-
werken

Gesetz vom
30. April 1998
(BGBl. II
S. 795) in Kraft
getreten
11. Mai 1998

Die Forderungen des Überein-
kommens werden durch die
deutsche Gesetzgebung erfüllt.

Abkommen vom 28. April
1997 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland
und der Republik Finn-
land über Soziale Sicher-
heit

Überleitung und Anpas-
sung der bisherigen bila-
teralen Regelungen nach
Inkrafttreten des EWR

Gesetz vom
30. März 1998
(BGBl. II
S. 306) in Kraft
getreten am
1. August 1998
(BGBl. II
S. 1695).

Sicherstellung des sozialen
Schutzes insbesondere von Dritt-
staatsangehörigen und Nichter-
werbstätigen nach Inkrafttreten
des EWR

Abkommen vom 4. Okto-
ber 1995 zwischen der
Bundesrepublik
Deutschland und der Re-
publik Österreich über
Soziale Sicherheit

Überleitung und Anpas-
sung der bisherigen bila-
teralen Regelungen nach
Inkrafttreten des EWR

Gesetz vom
30. März 1998
(BGBl. II
S. 312) in Kraft
getreten am
1. Oktober
1998 (BGBl. II
S. 2544)

Sicherstellung des sozialen
Schutzes insbesondere von Dritt-
staatsangehörigen und Nichter-
werbstätigen nach Inkrafttreten
des EWR

Abkommen vom 24. No-
vember 1997 zwischen
der Bundesrepublik
Deutschland und der Re-
publik Kroatien über So-
ziale Sicherheit

Ablösung des im Verhält-
nis zu Kroatien weiter an-
gewendeten Abkommens
vom 12. Oktober 1968
zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und
Jugoslawien über Soziale
Sicherheit

Gesetz vom
25. August
1998 (BGBl. II
S. 2032) in
Kraft getreten
am 1. Dezem-
ber 1998
(BGBl. II S. 25)

Gleichbehandlung der beidersei-
tigen Staatsangehörigen; Lei-
stungen der sozialen Sicherung
auch an Berechtigte im jeweils
anderen Vertragsstaat;
betroffene Personen: Arbeitneh-
mer, Rentner und ihre Familien-
angehörigen

Abkommen vom 17. De-
zember 1997 zwischen
der Bundesrepublik
Deutschland und der Re-
publik Bulgarien über So-
ziale Sicherheit

Sicherstellung des Schut-
zes der Staatsangehöri-
gen der Vertragsstaaten
auch bei Aufenthalt im
jeweils anderen Vertrags-
staat im Bereich der so-
zialen Sicherheit

Gesetz vom
25. August
1998 (BGBl. II
S. 2011) in
Kraft getreten
am 1. Februar
1999 (BGBl. II
S. 51)

Gleichbehandlung der beidersei-
tigen Staatsangehörigen; Lei-
stungen der sozialen Sicherheit
an auch Berechtigte im jeweils
anderen Vertragsstaat;
betroffene Personen: Arbeitneh-
mer, Rentner und ihre Familien-
angehörigen

Abkommen vom 24. Sep-
tember 1997 zwischen
der Bundesrepublik
Deutschland und der Re-
publik Slowenien über
Soziale Sicherheit

Ablösung des im Verhält-
nis zu Slowenien weiter
angewendeten Abkom-
mens vom 12. Oktober
1968 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland
und Jugoslawien über
Soziale Sicherheit

Gesetz vom
25. August
1998 (BGBl. II
S. 1985) in
Kraft getreten
am 1. Septem-
ber 1999
(BGBl. II
S. 796).

Gleichbehandlung der beidersei-
tigen Staatsangehörigen; Lei-
stungen der sozialen Sicherung
auch an Berechtigte im jeweils
anderen Vertragsstaat;
betroffene Personen: Arbeitneh-
mer, Rentner und ihre Familien-
angehörigen
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Abkommen vom 20. April
1998 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland
und Japan über Soziale
Sicherheit

Sicherstellung des Schut-
zes der Angehörigen der
Vertragsstaaten auch bei
Aufenthalt im jeweils an-
deren Vertragsstaat im
Bereich der Rentenversi-
cherung

Gesetz vom
22. September
1999 (BGBl. II
S. 874) in Kraft
getreten am
1. Februar
2000 (BGBl. II
S. 44)

Gleichbehandlung der beidersei-
tigen Staatsangehörigen; Lei-
stungen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung auch an Berech-
tigte im jeweils anderen Ver-
tragsstaat;
betroffene Personen: Arbeitneh-
mer, Rentner und ihre Hinterblie-
benen

Abkommen vom 2. Mai
1998 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland
und der Republik Ungarn
über Soziale Sicherheit

Sicherstellung des Schut-
zes der Staatsangehöri-
gen der Vertragsstaaten
auch bei Aufenthalt im
jeweils anderen Vertrags-
staat im Bereich der so-
zialen Sicherheit

Gesetz vom
4. Oktober
1999 (BGBl. II
S. 900) in Kraft
getreten am
1. Mai 2000
(BGBl. II
S. 644)

Gleichbehandlung der beidersei-
tigen Staatsangehörigen; Lei-
stungen der sozialen Sicherheit
an Berechtigte im jeweils ande-
ren Vertragsstaat;
betroffene Personen: Arbeitneh-
mer, Rentner und ihre Familien-
angehörigen

Richtlinie über befristete
Arbeitsverhältnisse

Schutz befristet beschäf-
tigter Arbeitnehmer vor
Diskriminierung

Verhinderung des Miss-
brauchs aufeinanderfol-
gender befristeter Ar-
beitsverträge

Verbesserung der Chan-
cen befristet Beschäftig-
ter auf eine Dauerbe-
schäftigung

Gesetz vom
21. Dezember
2000 (BGBl. I
S. 1966)

Verbot der Schlechterbehandlung
befristet Beschäftigter gegenüber
unbefristet Beschäftigten

Beschränkung von sachgrundlos
befristeten Arbeitsverträgen auf
Neueinstellungen

Regelungen zur Information be-
fristet Beschäftigter über unbefri-
stete Arbeitsplätze und zur Teil-
nahme befristet Beschäftigter an
der Aus- und Weiterbildung

Änderungsrichtlinie zur
Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitglied-
staaten über die Wahrung
von Ansprüchen der Ar-
beitnehmer beim Über-
gang von Unternehmen,
Betrieben oder Be-
triebsteilen

Klarstellung des Anwen-
dungsbereiches

Regelungen zum Be-
triebsübergang im Insol-
venzfall

Übergangsmandat der
Arbeitnehmervertretung

Informationspflichten von
Veräußerer und Erwerber
gegenüber den Arbeit-
nehmern

Übergangs-
mandat des
Betriebsrates:
Gesetz vom
23. Juli 2001
(BGBl. I
S. 1852), in
Kraft getreten
28. Juli 2001

Informations-
pflichten der
Arbeitgeber:
Gesetzge-
bungsvorhaben
(Änderung des
Seemannsge-
setzes und an-
derer Gesetze)
eingeleitet (Be-
ratung in den
Bundes-
tagsausschüs-
sen im Januar
2002)

Verbesserung des Schutzes der
Arbeitnehmer im Falle eines Be-
triebsüberganges

Änderung des § 613a BGB (ar-
beitsrechtliche Vorschriften des
Betriebsübergangs):
Einführung der Pflicht des bishe-
rigen Arbeitgebers oder des neu-
en Betriebsinhabers, die Arbeit-
nehmer über Grund und Folgen
des Betriebsübergangs zu unter-
richten
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IAO-Übereinkommen Nr.
182 über das Verbot und
unverzügliche Maßnah-
men zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der
Kinderarbeit

Verbot und unverzügliche
Maßnahmen zur Beseiti-
gung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit

Gesetz vom
11. Dezember
2001 (BGBl. II
S. 1290

Die Forderungen des Überein-
kommens werden durch die
deutsche Gesetzgebung erfüllt.

Richtlinie zur zweiten Än-
derung der Richtlinie über
den Schutz der Arbeit-
nehmer gegen Gefähr-
dung durch Karzinogene
bei der Arbeit und ihrer
Ausdehnung auf Mutage-
ne

Verbesserung des Ar-
beitsschutzes bei Ge-
fährdung durch Mutagene

durch Gefahr-
stoffverordnung
bereits umge-
setzt

Für Deutschland keine Auswir-
kungen, da entsprechende Re-
gelungen bereits bestehen.

Richtlinie zur Änderung
der Richtlinie 93/104/EG
über bestimmte Aspekte
der Arbeitszeitgestaltung
hinsichtlich der Sektoren
und Tätigkeitsbereiche,
die von jener Richtlinie
ausgeschlossen sind

Erweiterung des Gel-
tungsbereichs der Ar-
beitszeitrichtlinie auf bis-
her von deren Geltung
ausgeschlossene Berei-
che

Gesetzge-
bungsverfahren
läuft
Kabinettbe-
schluss 2. Ok-
tober 2001

Änderungen im Seemannsgesetz
(SeemG)

Richtlinie über die Rege-
lung der Arbeitszeit der
Seeleute

Umsetzung einer Sozial-
partnervereinbarung zur
Arbeitszeit von Seeleuten

Gesetzge-
bungsverfahren
läuft
Kabinettbe-
schluss 2. Ok-
tober 2001

Änderungen im Seemannsgesetz
(SeemG)

Richtlinie zur Angleichung
der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften für die
Einstufung, Verpackung
und Kennzeichnung ge-
fährlicher Zubereitungen

Verbesserung des Ar-
beitsschutzes durch Ak-
tualisierung der Kenn-
zeichnungsvorschriften

Artikel-VO liegt
im Entwurf vor.
Einleitung des
Rechtsset-
zungsverfah-
rens ist erfolgt

Vereinheitlichung und Verbesse-
rung der Kennzeichnungsvor-
schriften bei Gemischen aus ge-
fährlichen Chemikalien

Abkommen vom 10. März
2000 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland
und der Republik Korea
über Soziale Sicherheit

Sicherstellung des Schut-
zes der Staatsangehöri-
gen der Vertragsstaaten
auch bei Aufenthalt im
jeweils anderen Vertrags-
staat im Bereich der so-
zialen Sicherheit

Einleitung des
Gesetzge-
bungsverfah-
rens 2001

Gleichbehandlung der beidersei-
tigen Staatsangehörigen; Lei-
stungen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung auch an Berech-
tigte im jeweils anderen Ver-
tragsstaat; betroffene Personen:
Arbeitnehmer, Rentner und ihre
Hinterbliebenen

Abkommen vom 22. Sep-
tember 2000 zwischen
der Bundesrepublik
Deutschland und dem
Großherzogtum Luxem-
burg über Zusammenar-
beit im Bereich der Insol-
venzsicherung betriebli-
cher Altersversorgung

Ausweitung des Insol-
venzschutzes durch den
Pensions-Sicherungs-
Verein in Köln auf be-
triebliche Versorgungszu-
sagen luxemburgischer
Arbeitgeber

Einleitung des
Gesetzge-
bungsverfah-
rens 2001

Schutz luxemburgischer Arbeit-
nehmer vor dem Verlust ihrer
Betriebsrenten durch Insolvenz
des Arbeitgebers
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Abkommen vom 18. April
2001 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland
und dem Königreich der
Niederlande über Soziale
Sicherheit

Ablösung der bisherigen
bilateralen Abkommen

Einleitung des
Gesetzge-
bungsverfah-
rens 2001

Sicherstellung des sozialen
Schutzes insbesondere von Dritt-
staatsangehörigen und Nichter-
werbstätigen in Anwendung der
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71

Abkommen vom 12. Juli
2001 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland
und der Volksrepublik
China über Sozialversi-
cherung

Vermeidung von Doppel-
versicherung in der Ren-
ten- und Arbeitslosenver-
sicherung

Einleitung des
Gesetzge-
bungsverfah-
rens 2001

Sicherstellung, dass eine Person
nur in einem System versiche-
rungspflichtig ist

Abkommen vom 27. Juli
2001 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland
und der Tschechischen
Republik über Soziale Si-
cherheit

Sicherstellung des Schut-
zes der Staatsangehöri-
gen der Vertragsstaaten
auch bei Aufenthalt im
jeweils anderen Vertrags-
staat im Bereich der so-
zialen Sicherheit

Einleitung des
Gesetzge-
bungsverfah-
rens 2001

Gleichbehandlung der beidersei-
tigen Staatsangehörigen; Lei-
stungen der sozialen Sicherheit
an Berechtigte im jeweils ande-
ren Vertragsstaat;
betroffene Personen: Arbeitneh-
mer, Rentner und ihre Familien-
angehörigen

Richtlinie über die Min-
destvorschriften zur Ver-
besserung des Gesund-
heitsschutzes und der Si-
cherheit der Arbeitneh-
mer, die durch explosi-
onsfähige Atmosphären
gefährdet werden

Richtlinie legt Mindest-
vorschriften in bezug auf
Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschäf-
tigten fest, die durch ex-
plosionsfähige Atmosphä-
ren gefährdet werden.

Umsetzung
erfolgt im
Rahmen einer
Betriebssi-
cherheitsVO;
Abschluss
Frühjahr 2002

Gewährung von Sicherheit und
Gesundheitsschutz der Beschäf-
tigten bei Umgang mit Gefahren
durch explosionsfähige Atmo-
sphären

Richtlinie zum Schutz von
Gesundheit und Sicher-
heit der Arbeitnehmer vor
der Gefährdung durch
chemische Arbeitsstoffe
bei der Arbeit

Verbesserung des Ar-
beitsschutzes bei Ge-
fährdung durch Chemika-
lien

Konzeptionelle
und formale
Umgestaltung
der Gefahr-
stoffV erforder-
lich bis Mitte
2002

Verbesserung des Gesundheits-
schutzes der Arbeitnehmer bei
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

Abkommen vom 13. De-
zember 2000 zwischen
der Bundesrepublik
Deutschland und Austra-
lien über Rentenversiche-
rung

Sicherstellung des Schut-
zes der Angehörigen der
Vertragsstaaten auch bei
Aufenthalt im jeweils an-
deren Vertragsstaat im
Bereich der Rentenversi-
cherung

Einleitung des
Gesetzge-
bungsverfah-
rens 2002

Gleichbehandlung der beidersei-
tigen Staatsangehörigen; Lei-
stungen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung auch an Berech-
tigte im jeweils anderen Ver-
tragsstaat; betroffene Personen:
Arbeitnehmer, Rentner und ihre
Hinterbliebenen

Abkommen zwischen der
Bundesrepublik
Deutschland und der
Slowakischen Republik
über Soziale Sicherheit

Sicherstellung des Schut-
zes der Staatsangehöri-
gen der Vertragsstaaten
auch bei Aufenthalt im
jeweils anderen Vertrags-
staat im Bereich der so-
zialen Sicherheit

Verhandlungen
in 2001 abge-
schlossen.
Unterzeichnung
in 2002

Gleichbehandlung der beidersei-
tigen Staatsangehörigen; Lei-
stungen der sozialen Sicherheit
an Berechtigte im jeweils ande-
ren Vertragsstaat;
betroffene Personen: Arbeitneh-
mer, Rentner und ihre Familien-
angehörigen



- 365 -

- 366 -

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse

Zusatzabkommen zum
Abkommen vom 14. No-
vember 1985 zwischen
der Bundesrepublik
Deutschland und Kanada
über Soziale Sicherheit

Anpassung des Abkom-
mens an das geänderte
innerstaatliche deutsche
Recht (deutsche Einheit)

Unterzeichnung
in 2002

Berücksichtigung von Versiche-
rungs- und Wohnzeiten im Bei-
trittsgebiet im Rahmen des Ab-
kommens;
betroffene Personen: Arbeitneh-
mer, Rentner und ihre Hinterblie-
benen

Zweites Zusatzüberein-
kommen zum Überein-
kommen vom
9. Dezember 1977 zwi-
schen der Bundesrepu-
blik Deutschland, dem
Fürstentum Liechtenstein,
der Republik Österreich
und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft im
Bereich der Sozialen Si-
cherheit

Anpassung des Überein-
kommens an die seit dem
Ersten Zusatzüberein-
kommen abgeschlosse-
nen zweiseitigen Ab-
kommen zwischen den
Vertragsstaaten

in Vorbereitung Gleichbehandlung der Staatsan-
gehörigen der beteiligten Ver-
tragsstaaten; Leistungen der so-
zialen Sicherheit an Berechtigte
im jeweils anderen Vertragsstaat;
betroffene Personen: Arbeitneh-
mer, Rentner und ihre Familien-
angehörigen

ÄnderungsRL zum
Schutz der Arbeitnehmer
gegen Gefährdung durch
Asbest

Verbesserung des Ar-
beitsschutzes bei Ge-
fährdung durch Asbest

Kommission
hat Vorschlag
für eine Ände-
rung der As-
best Arbeits-
schutzRL vor-
gelegt

Für Deutschland voraussichtlich
kaum Auswirkungen, da entspre-
chende Regelungen bereits be-
stehen

Richtlinie über die Ar-
beitszeitorganisation des
fliegenden Personals der
Zivilluftfahrt

Einführung von Arbeits-
zeitregelungen für Be-
schäftigte in der Zivilluft-
fahrt

Umsetzung in
Vorbereitung

Änderung luftverkehrsrechtlicher
Vorschriften

Richtlinien-Vorschlag zur
Regelung der Arbeitzeit
des fahrenden Personals
im Straßenverkehr

Harmonisierung von Ar-
beitszeitregelungen für
Fahrpersonal im Stra-
ßenverkehr

Richtlinie noch
nicht verab-
schiedet

Umsetzungsbedarf noch offen

Richtlinie zur Gleichbe-
handlung ohne Unter-
schied der Rasse oder
der ethnischen Herkunft

Gleichbehandlung aller
Personen, die sich in der
Europäischen Gemein-
schaft aufhalten ohne
Unterschied der Rasse
oder der ethnischen Her-
kunft

Umsetzungs-
maßnahmen in
Vorbereitung

Sicherstellung der Gleichbe-
handlung u. a. beim Zugang zur
Erwerbstätigkeit, den Arbeitsbe-
dingungen, dem Sozialschutz und
der sozialen Sicherheit sowie
dem Zugang zu Waren und
Dienstleistungen

Richtlinie zur Festlegung
eines allgemeinen Rah-
mens für die Verwirkli-
chung der Gleichbe-
handlung in Beschäfti-
gung und Beruf

Gleichbehandlung auf
dem Arbeitsmarkt in der
Europäischen Gemein-
schaft, unabhängig von
Religion, Weltanschau-
ung, Behinderung, Alter
oder sexueller Ausrich-
tung

Umsetzungs-
maßnahmen in
Vorbereitung

Sicherstellung der Gleichbe-
handlung u.a. beim Zugang zur
Erwerbstätigkeit, dem beruflichen
Aufstieg, der Berufsausbildung
sowie den Beschäftigungs- und
Arbeitsbedingungen
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Richtlinien-Vorschlag
über Mindestvorschriften
zum Schutz von Sicher-
heit und Gesundheit der
Arbeitnehmer vor der
Gefährdung durch physi-
kalische Einwirkungen
(Vibrationen)

Schutz von Sicherheit
und Gesundheit der Ar-
beitnehmer vor der Ge-
fährdung durch Vibratio-
nen

Das Europäi-
sche Parlament
hat in der 2.
Lesung Ände-
rungen be-
schlossen. Das
Vermittlungs-
verfahren ist für
Februar 2002
vorgesehen.

Mindestschutz für alle Arbeit-
nehmer in den MS der Europäi-
schen Union vor der Gefährdung
durch Vibrationen

Statut der Europäischen
Gesellschaft und ergän-
zende Richtlinie über die
Beteiligung der Arbeit-
nehmer

Schaffung des rechtlichen
Rahmens für eine neue
europäische Gesell-
schaftsform und Veranke-
rung der Mitbestimmung
der Arbeitnehmer in der
Europäischen Gesell-
schaft

Umsetzungs-
maßnahmen in
Vorbereitung

Festlegung des gesellschafts-
und arbeitsrechtlichen Rahmens
der Europäischen Gesellschaft
insbesondere Schutz erworbener
Arbeitnehmerrechte durch die
Koppelung der vorrangigen Ver-
handlungslösung mit einer Auf-
fangregelung

Richtlinien-Vorschlag
über Gesundheit und Si-
cherheit bei der Bela-
stung von Arbeitnehmern
durch Lärm

Schutz von Sicherheit
und Gesundheit der Ar-
beitnehmer vor der Ge-
fährdung durch Lärm

Gemeinsamer
Standpunkt
liegt vor. 2. Le-
sung EP im 1.
Quartal 2002

Mindestschutz für alle Arbeit-
nehmer in den Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union vor der
Gefährdung durch Lärm

Änderungsrichtlinie über
Mindestvorschriften für
Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Be-
nutzung von Arbeitsmit-
teln durch Arbeitnehmer
bei der Arbeit

Die Änderung legt Min-
destanforderungen für
mehr Sicherheit und bes-
seren Gesundheitsschutz
bei Benutzung von Ar-
beitsmitteln auf hoch ge-
legenem Arbeitsplatz

Umsetzung im
Rahmen der
Betriebssi-
cherheitsVO -
Frühjahr 2002

Gewährleistung der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes
der Beschäftigten

Richtlinien-Vorschlag
über die Unterrichtung
und Anhörung der Arbeit-
nehmer

Beseitigung von Lücken
und Mängeln der auf na-
tionaler und gemein-
schaftlicher Ebene gel-
tenden Vorschriften im
Bereich Unterrichtung
und Anhörung der Arbeit-
nehmer

23. Januar
2002: Gemein-
samer Entwurf
des Vermitt-
lungsauss-
chusses von
Rat und EP

Sicherstellung der Unterrichtung
und Anhörung der Arbeitnehmer

Richtlinie zur Änderung
der Richtlinie
76/207/EWG über die
Gleichbehandlung von
Männern und Frauen am
Arbeitsplatz

Gleichbehandlung in Be-
schäftigung und Beruf,
unabhängig vom Ge-
schlecht

Gemeinsamer
Standpunkt am
23. Juli 2001
erreicht; 2. Le-
sung EP am
24. Oktober
2001

Sicherstellung der Gleichbe-
handlung u. a. beim Zugang zur
Beschäftigung, dem beruflichen
Aufstieg, der Berufsausbildung
sowie den Beschäftigungs- und
Arbeitsbedingungen
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Vorbemerkung

1. Mit dem Sozialbudget berichtet die Bundesregierung über den Umfang, die Struktur und
die Entwicklung des Systems der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland. Die
statistisch-methodische Aufbereitung dieses Rechenwerkes erlaubt es, das soziale Siche-
rungssystem aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Im Vordergrund stehen neben der
Höhe der Leistungen und ihrer Finanzierung - absolut und im Verhältnis zum Bruttoinlandspro-
dukt (Sozialleistungsquote) - die Leistungen in der funktionalen Gliederung des Sozialbudgets.
Sie stellt dar, in welchem Umfang soziale Leistungen von öffentlichen und nicht-öffentlichen
Stellen für die Funktionen bzw. Funktionsgruppen

Ehe und Familie,
Gesundheit,
Beschäftigung,
Alter und Hinterbliebene,
Folgen politischer Ereignisse,
Wohnen,
Sparen und Vermögensbildung und
Allgemeine Lebenshilfen

aufgewandt werden. Als weiteres Gliederungsmerkmal werden im Sozialbudget die Institutio-
nen verwendet, von denen soziale Leistungen erbracht werden. Die folgenden Institutionen
werden im Sozialbudget unterschieden:

Allgemeine Systeme
Rentenversicherung
Private Altersvorsorge
Krankenversicherung
Pflegeversicherung
Unfallversicherung
Arbeitsförderung

Sondersysteme
Alterssicherung der Landwirte
Versorgungswerke

Leistungssysteme des öffentlichen Dienstes
Pensionen
Familienzuschläge
Beihilfen

Leistungssysteme der Arbeitgeber
Entgeltfortzahlung
Betriebliche Altersversorgung
Zusatzversorgung
Sonstige Arbeitgeberleistungen

Entschädigungssysteme
Soziale Entschädigung
Lastenausgleich
Wiedergutmachung
Sonstige Entschädigungen
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Förder- und Fürsorgesysteme
Sozialhilfe
Jugendhilfe
Kindergeld
Erziehungsgeld
Ausbildungsförderung
Wohngeld
Leistungen zur Vermögensbildung

Indirekte Leistungen
Steuerliche Maßnahmen (ohne Familienleistungsausgleich)
Familienleistungsausgleich.

Schließlich werden die Leistungen des Sozialbudgets nach ihrer Art aufgegliedert, d. h. danach,
ob es sich um

Einkommensleistungen,
Barerstattungen,
Waren und Dienstleistungen,
Allgemeine Dienste und Leistungen oder um
Verrechnungen

handelt (Erläuterungen zu den o. g. Begriffen befinden sich im Anhang dieses Berichts).
In allen Darstellungen werden ausschließlich laufende Übertragungen dokumentiert; Darlehen
enthält das Sozialbudget in Anlehnung an die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR)
ebenso wenig wie Investitionen. Dagegen werden Abschreibungen in voller Höhe als Verwal-
tungskosten erfasst.

2. Die im Sozialbudget erfassten Leistungen müssen finanziert werden. Auf der Einnahmen-
seite unterscheidet das Sozialbudget Finanzierungsarten und Finanzierungsquellen. Die Finan-
zierungsarten werden wie folgt untergliedert:

Sozialbeiträge
der Versicherten
- Arbeitnehmer
- Selbständigen
- Leistungsempfänger
- sonstigen Personen
- Sozialversicherungsträger
der Arbeitgeber
- tatsächliche Beiträge
- unterstellte Beiträge

Zuweisungen
aus öffentlichen Mitteln
Sonstige Zuweisungen
Sonstige Einnahmen

Verrechnungen

Weiter wird in Anlehnung an die VGR nach folgenden Finanzierungsquellen unterschieden:
Unternehmen

Staat
Bund
Länder
Gemeinden
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Sozialversicherung
Private Haushalte
Private Organisationen ohne Erwerbszweck
Übrige Welt (Ausland).

Aus der Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben des Sozialbudgets kann ein Finan-
zierungssaldo ermittelt werden. Auf ihn wird am Ende dieses Berichts kurz eingegangen.

3. Außer über Grunddaten der Einnahmen und Ausgaben und deren Entwicklung im Laufe
der Jahre unterrichtet das Sozialbudget darüber, wie die Einrichtungen der sozialen Sicherung
untereinander und mit der Volkswirtschaft verflochten sind. Es enthält auch Angaben über die
Zahl der geschützten Personen, der Beitragszahler und der Leistungsempfänger.

4. Auch im diesjährigen Sozialbudget werden wiederum die erfassten sozialen Leistungen
sowie ihre Finanzierung regional den alten und neuen Ländern sachgerecht zugeordnet. Dazu
konnte in vielen Fällen auf statistisches Ausgangsmaterial zurückgegriffen werden, in dem eine
Gebietstrennung aufgrund entsprechender Vorschriften vorgesehen ist. Wo dies nicht möglich
war, wurde die Gebietsaufteilung geschätzt. Die damit verbundenen, nicht vermeidbaren Unge-
nauigkeiten1 können gegenüber dem gewonnenen Informationszuwachs in Kauf genommen
werden. So wird durch die nach Gebieten getrennte Darstellung z. B. erkennbar, in welcher
Größenordnung im Rahmen des sozialen Sicherungssystems nach der Wiedervereinigung Fi-
nanztransfers von den alten in die neuen Länder geflossen sind bzw. im mittelfristigen Projekti-
onszeitraum noch fließen werden.

5. Durch die getrennte Darstellung des Sozialbudgets für die alten und die neuen Länder
ergibt sich folgende Besonderheit, die bei seiner Interpretation zu beachten ist: Zum einen kön-
nen die Daten des Sozialbudgets so gruppiert werden, dass (1) der Leistungsumfang, der der
im jeweils betrachteten Gebiet wohnenden Bevölkerung zufließt, erkennbar wird. Bei der Dar-
stellung der Leistungsseite des Sozialbudgets wird dieser Sichtweise gefolgt. Dadurch sind bei
den Angaben zu den Leistungen in den alten Ländern die Verrechnungen und damit insbeson-
dere die Finanztransfers in die neuen Länder nicht enthalten.

Zum anderen kann man die Daten so gruppieren, dass (2) das Sozialbudget den Umfang so-
zialer Leistungen aufzeigt, der von der im jeweiligen Gebiet produzierenden Bevölkerung - un-
abhängig davon, wohin diese Leistungen fließen - im Wirtschaftsprozess aufgebracht wird. Bei
der Darstellung der Finanzierung des Sozialbudgets wird dieser Sichtweise gefolgt; es wird
dargestellt, in welcher Höhe Finanzierungsmittel in den alten und/oder in den neuen Ländern
entstanden sind und welche Finanztransfers von den alten in die neuen Länder benötigt wurden

                                               
1 Ungenauigkeiten können sich z. B. durch die notwendig gewordene Neujustierung der Gebietstrennung
für das Bruttoinlandsprodukt ergeben. Denn für das Sozialbudget musste die in der VGR mittlerweile
praktizierte Zuordnung von Gesamt-Berlin zu den alten Ländern wieder rückgängig gemacht werden.
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bzw. künftig notwendig sind, um die Finanzierbarkeit der Sozialausgaben in den neuen Ländern
sicherzustellen.

6. Bei der Darstellung der Ausgaben und Einnahmen des Sozialbudgets werden im jeweili-
gen Sinnzusammenhang die Begriffe "Quote" und "Anteil" verwendet. Der Begriff "Quote" be-
deutet dabei regelmäßig eine Messziffer, die das Verhältnis einer Ausgabe bzw. Einnahme des
Sozialbudgets in Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausdrückt. Unter "Anteil" wird ein in Pro-
zent ausgedrückter Wert verstanden, der das relative Gewicht einer in den Gesamtleistungen
oder Gesamteinnahmen enthaltenen Teilleistung bzw. Teileinnahme ausdrückt (z. B. Anteil der
Leistungen der Rentenversicherung an den Gesamtleistungen).

I. Grundannahmen des Sozialbudgets

1. Rahmen der Berichterstattung

7. Das Sozialbudget umfasst statistische Daten bis 2000, eine Schätzung für 2001 und eine
Vorausberechnung für das Jahr 2005. Die Vorausberechnung stützt sich grundsätzlich auf das
zum Jahresende 2001 geltende Recht sowie auf die bis 2005 reichende mittelfristige Finanz-
planung des Jahres 2001. Zum Jahresende 2001 vorliegende Gesetzesentwürfe sind ebenfalls
berücksichtigt, soweit sich daraus quantitativ bedeutsame Auswirkungen auf das Sozialbudget
ergeben.

8. Die Daten für die Zeit bis 2001 konnten zum größten Teil aus gesicherten statistischen
Quellen abgeleitet werden. Wo dies nicht möglich war, konnte zumindest zum Teil auf Haus-
haltspläne und deren Nachträge (bzw. Aktualisierungen aufgrund unterjähriger Ergebnisse) zu-
rückgegriffen werden. Dies gilt insbesondere für das Jahr 2001.2 Ansonsten mussten Schät-
zungen vorgenommen werden. Dabei haben die Angaben für die neuen Länder normalerweise
einen größeren Unsicherheitsspielraum als die für die alten Länder.

9. Das Zahlenwerk des Sozialbudgets erscheint wieder in einem gesonderten Materialband.
Er enthält Zeitreihen von 1960 bis 2000 sowie die Vorausberechnungen für die Jahre 2001 und
2005. Disaggregierte Darstellungen beschränken sich - wie in den früheren Materialbänden -
auf ausgewählte Eckjahre. Durch die Wiedervereinigung ist die Vergleichbarkeit der Daten ab
1991 mit den Jahren bis 1990 erschwert. Um sinnvolle Interpretationen des Sozialbudgets und
seiner Entwicklung im Finanzplanungszeitraum zu ermöglichen, werden die Daten im Material-
band wie in früheren Veröffentlichungen sowohl für die Bundesrepublik Deutschland als auch
getrennt für die alten und neuen Länder dargestellt.

                                               
2 Die bei Veröffentlichung des Berichts bekannten Rechnungsergebnisse 2001 lagen zum Zeitpunkt des
Abschlusses des Zahlenwerks noch nicht vor und mussten durch Schätzungen ersetzt werden. Daher
können sich Abweichungen ergeben.
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In der folgenden Darstellung der Ergebnisse des Sozialbudgets steht die gesamtdeutsche Ent-
wicklung im Vordergrund. Dort, wo dies das Verständnis erleichtert, wird auf die jeweiligen Ent-
wicklungen in den alten und neuen Ländern zusätzlich eingegangen.

10. Mit der Umstellung auf den Euro zum 01.01.2002 ergibt sich erstmals im Sozialbudget die
Notwendigkeit der Berücksichtigung einer neuen Währung für den Vorausberechnungszeit-
raum. Zur besseren Interpretation der Vorausberechnung werden die Beträge für das Jahr
2001 in beiden Währungen zur Verfügung gestellt. Somit ist eine vergleichende Betrachtung für
Vergangenheit und Zukunft möglich.

11. Das Sozialbudget enthält im Anschluss an die Ziffer 41 wieder den Bericht über die wirt-
schaftliche Lage der Familien.

2. Wirtschaftliche Grundannahmen und Demografie

12. Das Sozialbudget geht von den bis zum Jahr 2005 vorliegenden gesamtwirtschaftlichen
Eckwerten der mittelfristigen Finanzplanung vom Juni 2001 unter weiterer Berücksichtigung der
Neueinschätzung der gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Bundesregierung vom Oktober
2001 für die Jahre 2001 bis 2005 aus (Übersicht 1). Die für das Sozialbudget, aber auch für
den Rentenversicherungsbericht notwendige Aufteilung der nur für Gesamtdeutschland vorge-
gebenen Eckdaten in Annahmen für alte und neue Länder erfolgt durch das BMA.
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Ü b e r s i c h t  1
Wirtschaftliche Grundannahmen des Sozialbudgets 1)

Gegenstand der Nachweisung Gebiet 2) 2001s 2001 - 2005s
% 3)

Abhängig Beschäftigte D 0,2  rd. 1/2
W 0,3 rd. 1/2
O -0,4 rd. 1/2

Bruttolöhne und -gehälter je abhängig Beschäftigten D 2,0 rd. 2 1/2
W 2,0 rd. 2 1/2
O 2,2 rd. 3

Bruttolöhne- und -gehälter D 2,2 rd. 3 1/2
W 2,2 rd. 3 1/2
O 1,8 rd. 3 1/2

Preisniveau des Privaten Verbrauchs D 2,0 rd. 2
W
O

Preisniveau des Bruttoinlandsprodukts D 1,5 rd. 1 1/2
W
O

Bruttoinlandsprodukt (real) D 0,75 rd. 2
W
O

Bruttoinlandsprodukt (nominal) D 2,2 rd. 4
W
O

1) Gesamtwirtschaftliche Eckdaten der Bundesregierung vom 25. Oktober 2001, Aufteilung alte/neue Länder BMA
2) D: Bundesrepublik Deutschland; W: alte Länder; O: neue Länder.
3) Durchschnittliche jährliche Veränderung im angegebenen Zeitraum in v.H.; 2001: Veränderung gegenüber 2000 in v.H.
    Alle Angaben: Inlandskonzept.

Wie in den Sozialberichten 1993 und 1997 liegt damit auch im Sozialbericht 2001 den Berech-
nungen zum Sozialbudget der Datenstand vom Oktober zugrunde. Eine Berücksichtigung der
Wirtschaftsannahmen des Ende Januar vorliegenden Jahreswirtschaftsberichts oder eine Be-
rücksichtigung der bei Veröffentlichung des Berichts für einige Bereiche bereits bekannten vor-
läufigen Rechnungsergebnisse 2001 würde die Vorlage des Berichts erheblich verzögern, da
jede Änderung eine völlige Neuberechnung des umfangreichen, in sich geschlossenen und ab-
gestimmten Zahlenwerkes erforderlich macht.

13. In den alten Ländern lebten am Ende des Jahres 1990 rd. 63,7 Millionen Einwohner, ein-
schließlich der neuen Länder umfasste die Bevölkerung 79,8 Millionen Personen (Übersicht 2).
Zum Jahresende 2000 betrug sie ungefähr 82,2 Millionen, bis zum Jahr 2005 wird sie voraus-
sichtlich auf 82,5 Millionen anwachsen.3 Dieser Anstieg wird in erster Linie in den alten Ländern

                                               
3 Die Bevölkerungsprognose basiert u.a. auf der Annahme eines jährlichen positiven Zuwanderungssal-
dos von Ausländern, der im Vorausberechnungszeitraum bis 2005 auf 140.000 Personen ansteigt. Diese
Annahme entspricht der mittleren Variante der 9. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung der stati-
stischen Ämter.
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stattfinden. In den neuen Ländern wird erst ab 2003 mit einem zudem vergleichsweise geringen
Anstieg der Bevölkerungszahlen gerechnet.

Ü b e r s i c h t  2
Bevölkerung

Zusammen Alte Länder Neue Länder 1)

Jahr Insge-
samt männlich weiblich Insge-

samt männlich weiblich Insge-
samt männlich weiblich

Millionen Personen zum Jahresende
1984     77.710 37.048 40.662 61.050 29.180 31.870 16.660 7.868 8.792 
1988     78.390 37.666 40.724 61.715 29.693 32.022 16.675 7.973 8.702 
1990     79.753 38.500 41.253 63.726 30.851 32.875 16.027 7.649 8.378 
1993     81.338 39.518 41.820 65.740 31.991 33.749 15.598 7.527 8.071 
1997     82.057 39.992 42.065 66.688 32.496 34.192 15.369 7.496 7.873 
1998     82.037 40.004 42.033 66.747 32.539 34.208 15.290 7.465 7.825 
1999     82.164 40.091 42.073 66.946 32.653 34.293 15.218 7.438 7.780 
2000 p   82.218 40.164 42.054 67.020 32.728 34.292 15.198 7.436 7.762 
2001 s   82.289 40.236 42.053 67.100 32.798 34.302 15.189 7.438 7.751 
2005 s   82.466 40.450 42.016 67.259 32.979 34.280 15.207 7.471 7.736 

1) Angaben für 1984 und 1988: DDR.
Quelle: Statistisches Bundesamt; BMA.

14. Die aktuellen Geburtenzahlen in den alten Ländern sind im Vergleich mit der Situation in
der Mitte der achtziger Jahre deutlich angestiegen (Übersicht 3). Mit rd. 584.000 Geburten gab
es zuletzt 1984 einen Tiefpunkt. Bis 1990 ist dann ein Anstieg auf rd. 727.000 Geburten zu ver-
zeichnen, was u.a. auf die stark besetzten Geburtsjahrgänge aus den 60er Jahren zurückzu-
führen ist. Die Zahl der Lebendgeborenen erreicht damit wieder das Niveau von Anfang der
70er Jahre. Seit 1997 ist ein Rückgang bei der Zahl der Geborenen zu erkennen. Das Niveau
des Jahres 1999 liegt jedoch immer noch deutlich über dem Wert des Jahres 1984. In den Jah-
ren 1990 bis 1997 wurden mehr Geburten als Sterbefälle registriert. Danach gab es wieder, wie
bereits von 1971 bis 1989, mehr Sterbefälle als Geburten.

Ü b e r s i c h t  3
Natürliche Bevölkerungsbewegung

Jahr
Nettore-
produk-

tionsrate 2)

Lebend-
gebo-
rene

Gestor-
bene Saldo

Nettore-
produk-

tionsrate 2)

Lebend-
gebo-
rene

Gestor-
bene Saldo

Nettore-
produk-

tionsrate 2)

Lebend-
gebo-
rene

Gestor-
bene Saldo

in % in % in %
1984 812.3  917.3  -105.0  0.606 584.2  696.1  -111.9  0.830 228.1  221.2  6.9  
1988 893.0  900.6  -7.6  0.676 677.3  687.5  -10.2  0.800 215.7  213.1  2.6  
1990 0.696 905.7  921.4  -15.7  0.694 727.2  713.3  13.9  0.728 178.5  208.1  -29.6  
1993 0.612 798.4  897.2  -98.8  0.667 717.9  711.6  6.3  0.370 80.5  185.6  -105.1  
1997 0.656 812.2  860.3  -48.1  0.690 711.9  692.8  19.1  0.497 100.3  167.5  -67.2  
1998 0.649 785.1  852.4  -67.3  0.677 682.2  688.1  -5.9  0.523 102.9  164.3  -61.4  
1999 0.651 770.7  846.3  -75.6  0.672 664.0  685.0  -21.0  0.549 106.7  161.3  -54.6  

1) Angaben für 1984 und 1988: DDR.
2) Für Frauen im Alter von 15 bis unter 50 Jahren
Quelle: Statistisches Bundesamt.

Zusammen Alte Länder Neue Länder 1)

in Tsd. jeweils zum 1.1. in Tsd. jeweils zum 1.1. in Tsd. jeweils zum 1.1. 
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15. In der DDR führten bevölkerungspolitische Maßnahmen seit Ende der 70er Jahre zu ei-
nem Anstieg der Geburten bis zu rd. 245.000 im Jahr 1980. Danach sank die Geburtenzahl
allmählich bis 1990 auf knapp unter 180.000. Nach der Wiedervereinigung hat sich das gene-
rative Verhalten drastisch verändert. Die Geburtenzahl verminderte sich deutlich, 1993 wurden
in den neuen Ländern nur noch rd. 81.000 Kinder geboren.4 Nach 1994 erfolgte wiederum ein
Wechsel des generativen Verhaltens. In der Folge stieg die Zahl der Geburten bis 1999 wieder
auf rd. 107.000 an. Die Entwicklung bei der Zahl der Geburten hat in den neuen Ländern dazu
geführt, dass die Sterbefälle die Zahl der Geburten übersteigen. Trotz der wieder steigenden
Zahl der Geburten hat sich auch 1999 an dem Geburtendefizit nichts geändert.

16. Für die soziale Sicherung ist nicht so sehr die absolute Höhe, sondern der Altersaufbau
der Bevölkerung ausschlaggebend. Er beeinflusst wesentlich das Zahlenverhältnis von Er-
werbs- zu Nichterwerbspersonen und damit in erheblichem Ausmaß auch den Umfang der
volkswirtschaftlichen Ressourcenbindung durch die soziale Sicherung. Wie Übersicht 4 zeigt,
haben zwei Weltkriege, Wirtschaftskrisen, Zuwanderungen und Änderungen des generativen
Verhaltens in den alten ebenso wie in den neuen Ländern ihre Spuren in der Altersstruktur der
Bevölkerung hinterlassen.

                                               
4 Die Zahl der Geburten sank 1994 weiter auf 79.000. Dies ist die niedrigste Geburtenzahl in den neuen
Ländern. Bezogen auf 1990 hat sich die Zahl der Lebendgeborenen innerhalb von vier Jahren mehr als
halbiert.
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Ü b e r s i c h t  4 
Altersstruktur der Bevölkerung 1)

 - Anteile in Prozent der Bevölkerung - 

Altersgruppe in Jahren
Jahr Insge-

samt unter 20 20 bis unter 60 60 und älter

Deutschland
Insgesamt

1995     100 21.5         57.4         21.0         
2000  p 100 21.1         55.3         23.6         
2001  s 100 20.9         55.0         24.1         
2005  s 100 20.1         55.0         24.9         

Männer
1995     100 22.7         60.3         17.0         
2000  p 100 22.2         57.7         20.1         
2001  s 100 22.0         57.3         20.7         
2005  s 100 21.0         57.2         21.8         

Frauen
1995     100 20.4         54.7         24.9         
2000  p 100 20.1         53.0         26.9         
2001  s 100 20.0         52.7         27.3         
2005  s 100 19.2         53.0         27.8         

Alte Länder
Insgesamt

1995     100 21.2         57.6         21.1         
2000  p 100 21.4         55.2         23.4         
2001  s 100 21.3         54.8         23.9         
2005  s 100 20.7         54.6         24.6         

Männer
1995     100 22.4         60.4         17.2         
2000  p 100 22.5         57.4         20.2         
2001  s 100 22.3         56.9         20.7         
2005  s 100 21.7         56.5         21.8         

Frauen
1995     100 20.2         55.0         24.9         
2000  p 100 20.4         53.1         26.6         
2001  s 100 20.3         52.8         27.0         
2005  s 100 19.8         52.8         27.4         

Neue Länder
Insgesamt

1995     100 22.8         56.6         20.6         
2000  p 100 20.0         55.9         24.1         
2001  s 100 19.5         55.7         24.8         
2005  s 100 17.4         56.8         25.8         

Männer
1995     100 24.2         59.8         16.0         
2000  p 100 21.0         59.1         19.9         
2001  s 100 20.4         58.9         20.7         
2005  s 100 18.2         59.9         22.0         

Frauen
1995     100 21.6         53.5         24.9         
2000  p 100 19.1         52.8         28.1         
2001  s 100 18.6         52.7         28.8         
2005  s 100 16.7         53.8         29.5         

1) Jahresende.
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMA.
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17. Der Anteil jüngerer Menschen an der Bevölkerung in Deutschland ist in den letzten Jah-
ren von 21,5 % in 1995 auf 20,9 % in 2001 zurückgegangen. Dieser Rückgang ist in erster Li-
nie durch die Entwicklung in den neuen Ländern verursacht, in den alten Ländern blieb der
Anteil in etwa stabil. Bis 2005 wird der Anteil der jüngeren Menschen voraussichtlich auf 20,1 %
zurückgehen. Der Anteil der Einwohner, die 60 Jahre und älter sind, wird sich bis 2005 hinge-
gen erhöhen. Im Jahr 1995 betrug dieser Anteil 21,0 %; er wird voraussichtlich bis 2005 auf
24,9 % ansteigen.

18. Der Anteil der Gruppe der Zwanzig- bis unter Sechzigjährigen an der Bevölkerung in
Deutschland hat sich im Berichtszeitraum - anders als in den 70er und 80er Jahren in den alten
Ländern - vermindert. Dieser Personenkreis umfasste 1995 noch 57,4 %, bis 2001 wird der
Anteil auf 55,0 % gefallen sein. Mittelfristig dagegen wird dieser Anteil bis 2005 voraussichtlich
stabil bleiben.

Ü b e r s i c h t  5 
Erwerbstätige nach der Stellung im Beruf 1)

Erwerbstätige davon:
Jahr insgesamt Selbständige u. mith. Abhängig Beschäftigte davon:

Familienangehörige zusammen Beamte Arbeiter und Angestellte
1000 % 1000 % 1000 % 1000 % 1000 %

Bundesrepublik Deutschland
1995     37382 100  3832 10.3   33550 89.7   2526 6.8   31024 83.0   
1996     37270 100  3839 10.3   33431 89.7   2508 6.7   30923 83.0   
1997     37208 100  3914 10.5   33294 89.5   2477 6.7   30817 82.8   
1998     37611 100  3974 10.6   33637 89.4   2447 6.5   31190 82.9   
1999     38081 100  3948 10.4   34133 89.6   2414 6.3   31719 83.3   
2000     38706 100  3982 10.3   34724 89.7   2344 6.1   32380 83.7   
2001s   38746 100  3962 10.2   34784 89.8   2330 6.0   32454 83.8   
2005s   39800 100  4078 10.2   35722 89.8   2309 5.8   33413 84.0   

Alte Länder
1995     30850 100  3271 10.6   27579 89.4   2332 7.6   25247 81.8   
1996     30791 100  3267 10.6   27524 89.4   2285 7.4   25239 82.0   
1997     30825 100  3320 10.8   27505 89.2   2232 7.2   25273 82.0   
1998     31178 100  3349 10.7   27829 89.3   2185 7.0   25644 82.3   
1999     31630 100  3314 10.5   28316 89.5   2132 6.7   26184 82.8   
2000     32310 100  3337 10.3   28973 89.7   2070 6.4   26903 83.3   
2001s   32372 100  3320 10.3   29052 89.7   2050 6.3   27002 83.4   
2005s   33206 100  3374 10.2   29832 89.8   2029 6.1   27803 83.7   

Neue Länder
1995     6532 100  561 8.6   5971 91.4   194 3.0   5777 88.4   
1996     6479 100  572 8.8   5907 91.2   223 3.4   5684 87.7   
1997     6383 100  594 9.3   5789 90.7   245 3.8   5544 86.9   
1998     6433 100  625 9.7   5808 90.3   262 4.1   5546 86.2   
1999     6451 100  634 9.8   5817 90.2   282 4.4   5535 85.8   
2000     6396 100  645 10.1   5751 89.9   274 4.3   5477 85.6   
2001s   6374 100  642 10.1   5732 89.9   280 4.4   5452 85.5   
2005s   6594 100  704 10.7   5890 89.3   280 4.2   5610 85.1   

1) Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Schätzungen; Jahresdurchschnitte; Inlandskonzept. 

19. Von 1995 bis 2000 ist die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland um rd. 1,3 Millionen
gestiegen (Übersicht 5). Dieser Anstieg setzt sich aus unterschiedlichen Entwicklungen in den
alten und neuen Ländern zusammen. Während in den alten Ländern ein Anstieg um rd. 1,5 Mil-
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lionen stattfand, sank die Zahl der Erwerbstätigen in den neuen Ländern um rd. 0,1 Millionen.
Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich bei der Zahl der abhängig Beschäftigten (1995 bis 2000: +
1,2 Millionen in Deutschland). Die Zahl der Selbständigen und mithelfenden Familienangehöri-
gen stieg in Deutschland von 1995 bis 2000 um rd. 150.000, mehr als die Hälfte des Anstiegs
entfiel auf die neuen Länder (rd. 84.000).

Im Jahr 2001 ist die Anzahl der Erwerbstätigen gegenüber 2000 nochmals leicht angestiegen,
für den Zeitraum von 2001 bis 2005 beträgt der erwartete Anstieg der Erwerbstätigkeit rd.
1.054.000 Personen. Die 1995 noch erkennbaren Unterschiede bei der Struktur der Erwerbstä-
tigen in den neuen Ländern (weniger Beamte bzw. Selbständige und mehr abhängig Beschäf-
tigte) verschwinden bis 2005 immer mehr. Größere Unterschiede werden dann nur noch bei der
Entwicklung des Anteils der Beamten an den Erwerbstätigen erwartet. Längerfristig ist aber
auch hier mit einem Angleichen der Verhältnisse zu rechnen.

II. Ergebnisse des Sozialbudgets

1. Methodische Vorbemerkungen

20. Das heutige Sozialbudget ist im Wesentlichen das Ergebnis einer historisch-
pragmatischen Entwicklung. Damit wurde einerseits der tatsächlichen sozialen und wirtschaftli-
chen Entwicklung und andererseits unterschiedlichen Schwerpunkten bei den Zielen und Auf-
gaben, die dem Sozialbudget zugewiesen wurden, Rechnung getragen. Einen wichtigen Ein-
fluss auf das Sozialbudget haben auch Änderungen von Systematiken oder Definitionen, wie
dies durch die Revision des Europäischen Systems der Integrierten Sozialschutzstatistik (ES-
SOSS) oder durch die Überarbeitung des Europäischen Systems der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnungen (ESVG) geschehen ist. Letztendlich kann auch die statistische Datenlage
Umfang und Art der Leistungen und der Finanzierung verändern.

21. Neben der Anpassung des Sozialbudgets an die o.g. Rahmenbedingungen ergeben sich
methodische Veränderungen durch Modifikation des theoretischen Modellansatzes mit dem
Ziel, die Aussagekraft des Budgets zu verbessern. Eine solche Modifikation ist die Konsolidie-
rung der Beiträge des Staates für Empfänger sozialer Leistungen, die erstmals mit dem Sozial-
budget 2000 umgesetzt werden konnte. Diese methodische Änderung hat insbesondere Aus-
wirkungen auf die Höhe der Sozialleistungsquote.

Beiträge des Staates sind Zahlungen, die nicht an die Leistungsempfänger ausgezahlt werden,
sondern direkt an die zuständigen Sozialversicherungsträger weitergeleitet werden. Es sind
Zahlungen der Institutionen untereinander. Quantitativ bedeutsam sind vor allem die Beitrags-
zuschüsse der Rentenversicherung zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner  (KVdR
und PVdR) und die Beiträge der Bundesanstalt für Arbeit zur Renten-, Kranken- und Pflegever-
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sicherung. Diese Zahlungen der Institutionen untereinander gehören zwar in die Leistungs-
summe der jeweiligen Institution - d.h. sie werden weiterhin als soziale Leistung erfasst -, bei
einer Aggregation der betroffenen Institutionen ergeben sich aber ohne Konsolidierung Doppel-
zählungen. So tragen die Zahlungen der Rentenversicherung an die Krankenversicherung zur
Finanzierung der Gesundheitsleistungen der Krankenversicherung bei.

Außerdem sind die Beiträge des Staates saldenneutral. Die Beitragszahlungen der Rentenver-
sicherung an die KVdR sind in gleicher Höhe Beitragseinnahmen der Krankenversicherung, der
Finanzierungssaldo beider Systeme zusammen und damit auch der Finanzierungssaldo des
Sozialbudgets bleiben unverändert. Die Beiträge des Staates dienen damit lediglich der Lasten-
verteilung zwischen den verschiedenen Systemen. Einen differenzierten Überblick der im Sozi-
albudget verbuchten Beiträge des Staates für das Jahr 2000 gibt die Übersicht 6.

Ü b e r s i c h t  6

Rentenversicherung 263 25446 3097 - 89 28895

Krankenversicherung 1914 - 169 75 645 2803

Pflegeversicherung 2089 - - - - 2089

Unfallversicherung 197 138 17 - 66 418

Arbeitsförderung 16791 14504 1481 - 178 32955

Alterssicherung der Landwirte 60 13 50 1 - 124

Zusatzversorgung - 3 - - - 3

Soziale Entschädigungen 2 - - - - 2

Lastenausgleich - - 2 - - 2

Sozialhilfe 1435 - - - 112 1547

Summe 22751 40104 4816 77 1090 68838
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Die Konsolidierung der Beiträge des Staates bei der Aggregation von Institutionen und damit
auch bei der Sozialleistungsquote entspricht dabei der Vorgehensweise der europäischen So-
zialschutzstatistik „ESSOSS“. Die Konsolidierung der Beiträge des Staates stellt methodisch ei-
ne internationale Vergleichbarkeit sicher. Mit der Konsolidierung der Beiträge des Staates wird
die Annäherung des nationalen Sozialbudget an das europäische Sozialbudget fortgesetzt. Die
Summe der Sozialleistungen wird damit zutreffend ausgewiesen und die Aussagekraft der So-
zialleistungsquote erheblich verbessert. Sie kann als das Ausmaß der Einkommensumvertei-
lung (einschließlich der Belastung der Güterverwendung durch indirekte Steuern) interpretiert
werden, das zur Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme aufgewendet wird.

Die Konsolidierung wird bis 1960 zurück durchgeführt. Die sich ergebende Niveauabsenkung
der Sozialleistungsquote beträgt für das Jahr 1960 0,5 Prozentpunkte und steigt bis zum Jahr
1997 auf etwa 2,1 Prozentpunkte an. Im Jahr 2000 beträgt die Differenz 1,7 Prozentpunkte, Für
das Jahr 2005 wird mit einem weiteren Rückgang der Beiträge des Staates auf geschätzte
1,5 % des Bruttoinlandsprodukts gerechnet.

22. Im Vergleich zum Sozialbudget 1997 ist auch die Gliederung nach Institutionen überar-
beitet worden. Im Sozialbudget 1999 wurden die Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung
von der Institution „Förderung der Vermögensbildung“ in die Institution „Sonstige Arbeitgeber-
leistungen“ umgebucht. Dadurch enthält die Institution „Förderung der Vermögensbildung“ nur
noch staatliche Leistungen. Ebenfalls mit dem Sozialbudget 1999 entfiel die Institution „Öffentli-
cher Gesundheitsdienst“ und der betriebliche Gesundheitsdienst (Unterinstitution bei den „son-
stigen Arbeitgeberleistungen“). Diese Leistungen werden nach der ESSOSS-Methodik nicht als
Sozialleistung anerkannt und wurden im Zuge einer Angleichung an das europäische System
nicht mehr erfasst. Im Sozialbudget 1999 wurden außerdem die Verwaltungskosten um die von
den Institutionen gebuchten Abschreibung ergänzt. Dies entspricht ebenfalls der europäischen
Systematik. Die Abschreibungen wurden rückwirkend bis 1960 erfasst, was zu einer geringen
Leistungsausweitung über den gesamten Berichtszeitraum hinweg geführt hat.

Mit dem Sozialbudget 2000 wurden die Institutionen „Kinder- und Erziehungsgeld“ aus den „All-
gemeinen Systemen“ in die neu benannte Institutionsgruppe „Förder- und Fürsorgesysteme“5

umgebucht. Durch diese Änderung orientiert sich die Gruppe „Allgemeine Systeme“ deutlicher
als bisher an den klassischen Sozialversicherungssystemen, während die wichtigsten Trans-
ferleistungen des Staates (mit Ausnahme des Familienleistungsausgleichs und der Arbeitslo-
senhilfe) nunmehr in der Gruppe Förder- und Fürsorgesysteme zusammengefasst sind. Durch
die Umgruppierung kann nun auch das Landeserziehungsgeld in der Institution „Erziehungs-
geld“ erfasst werden, das vorher bei der Sozialhilfe verbucht wurde.

                                               
5 Ehemals „Soziale Hilfen und Dienste“.
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Mit der Verabschiedung der Rentenreform ist es ab dem Jahr 2002 erstmals möglich, die ge-
setzliche Rente mit einer staatlich geförderten zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge zu
ergänzen. Entsprechend der Bedeutung dieser Reformmaßnahme hat dies im Sozialbudget
2001 zu der Aufnahme einer neuen Institution „Private Altersvorsorge“ geführt (Ziffer 74 ff).

2. Umfang des Sozialbudgets

23. Der Anstieg des gesamtdeutschen Sozialbudgets hat sich in der zweiten Hälfte des ver-
gangenen Jahrzehnts deutlich verringert (Übersicht 7). Nach den Berechnungen für 2000 be-
trägt die Summe der Leistungen 1.263 Mrd. DM. Dies sind rd. 163 Mrd. DM mehr als in 1995
und entspricht einem jährlichen Anstieg um 2,8 %. Dagegen sind die Leistungen von 1991 bis
1995 deutlich höher um jährlich durchschnittlich 7,1 % gestiegen. Diese Entwicklung veran-
schaulicht Grafik 1. Im Vergleich mit der Veränderung des Bruttoinlandsproduktes wird im dar-
gestellten Zeitraum der nachlaufende Charakter der Sozialleistungen deutlich. Dies ist im star-
ken Maße durch den Bezug der wichtigsten Leistungen zur Lohnentwicklung des Vorjahres be-
dingt.
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Ü b e r s i c h t  7
Sozialbudget nach Leistungsarten

1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s

Deutschland

Einkomm ensleistungen 728.53 758.28 765.84 783.32 812.89 836.24 858.05 438.71 484.75 
Barerstattungen 44.34 55.11 63.30 66.00 68.89 71.61 72.85 37.25 40.35 
Waren  und Dienstleistungen 270.23 277.84 272.07 277.03 284.94 292.03 302.31 154.57 171.92 
Allg. Dienste und Leistungen 56.78 58.26 54.80 60.65 64.15 62.87 64.90 33.19 34.92 
Sozialbudget 1) 1099.88 1149.49 1156.01 1187.01 1230.87 1262.76 1298.11 663.72 731.95 

Einkomm ensleistungen 66.2 66.0 66.2 66.0 66.0 66.2 66.1 66.1 66.2 
Barerstattungen 4.0 4.8 5.5 5.6 5.6 5.7 5.6 5.6 5.5 
Waren  und Dienstleistungen 24.6 24.2 23.5 23.3 23.1 23.1 23.3 23.3 23.5 
Allg. Dienste und Leistungen 5.2 5.1 4.7 5.1 5.2 5.0 5.0 5.0 4.8 
Sozialbudget 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Alte Länder

Einkomm ensleistungen 602.41 624.48 629.91 641.78 667.04 686.31 703.41 359.65 397.74 
Barerstattungen 37.73 46.58 53.58 55.38 57.39 59.53 60.73 31.05 33.79 
Waren  und Dienstleistungen 223.78 230.20 225.93 230.68 237.35 243.33 251.75 128.72 143.51 
Allg. Dienste und Leistungen 38.04 39.49 38.15 40.97 42.93 44.16 44.57 22.79 24.63 
West-Ost-Transfer 39.81 44.99 44.53 45.74 45.15 50.54 54.61 27.92 28.14 
Sozialbudget 941.78 985.74 992.11 1014.55 1049.85 1083.87 1115.06 570.12 627.81 

Einkomm ensleistungen 64.0 63.4 63.5 63.3 63.5 63.3 63.1 63.1 63.4 
Barerstattungen 4.0 4.7 5.4 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 
Waren  und Dienstleistungen 23.8 23.4 22.8 22.7 22.6 22.4 22.6 22.6 22.9 
Allg. Dienste und Leistungen 4.0 4.0 3.8 4.0 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 
West-Ost-Transfer 4.2 4.6 4.5 4.5 4.3 4.7 4.9 4.9 4.5 
Sozialbudget 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Neue Länder

Einkomm ensleistungen 126.11 133.80 135.93 141.54 145.85 149.93 154.64 79.07 87.01 
Barerstattungen 6.61 8.53 9.72 10.62 11.50 12.08 12.13 6.20 6.56 
Waren  und Dienstleistungen 46.45 47.64 46.14 46.35 47.60 48.70 50.56 25.85 28.42 
Allg. Dienste und Leistungen 18.73 18.77 16.65 19.68 21.22 18.72 20.34 10.40 10.29 
Sozialbudget 197.91 208.74 208.44 218.19 226.17 229.42 237.66 121.51 132.28 

Einkomm ensleistungen 63.7 64.1 65.2 64.9 64.5 65.3 65.1 65.1 65.8 
Barerstattungen 3.3 4.1 4.7 4.9 5.1 5.3 5.1 5.1 5.0 
Waren  und Dienstleistungen 23.5 22.8 22.1 21.2 21.0 21.2 21.3 21.3 21.5 
Allg. Dienste und Leistungen 9.5 9.0 8.0 9.0 9.4 8.2 8.6 8.6 7.8 
Sozialbudget 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1) Sum m e der Leistungen in den alten und neuen Ländern abzüglich W est-Ost-Transfer.

Anteile am  Sozialbudget in  Prozen t

Anteile am  Sozialbudget in  Prozen t

M illiarden DM M illiarden Euro

M illiarden DM

Anteile am  Sozialbudget in  Prozen t

M illiarden Euro

M illiarden DM M illiarden Euro

Die Entwicklung in der zweiten Hälfte der 90er Jahre ist u.a. durch den niedrigen Anstieg der
Leistungen von 1996 nach 1997 verursacht; dieser betrug lediglich 0,6 % und ist im Wesentli-
chen Folge der 1996 mit dem Wachstums- und Beschäftigungs-Förderungsgesetz beschlosse-
nen Leistungskürzungen. Dagegen stiegen die Leistungen von 1998 nach 1999 mit 3,7 % wie-
der deutlich stärker, wozu u.a. die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Rahmen
des Steuerentlastungsgesetzes 1999 beitrug. Der durchschnittliche Leistungszuwachs 1995 bis
2000 (2,8 %) lag über dem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (2,4 %). Auch im Jahr 2001
wird der durchschnittliche Anstieg der Leistungen unter den für die Vorausberechnungen ge-
troffenen Annahmen 2,8 % betragen. Das Sozialbudget wird dann Leistungen in Höhe von
1.298 Mrd. DM erreichen.
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Grafik 1: Veränderung der Sozialleistungen und des Bruttoinlandsprodukts
von 1993 bis 2001 und für 2005 1)
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1) In 2005 ist nicht die Veränderung zum Vorjahr, sondern die durchschnittlichen Veränderung 2001 bis 2005 angegeben.

Während sich in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts die Wachstumsraten der so-
zialen Leistungen in den alten und neuen Ländern noch deutlich unterschieden, sind diese seit
1995 sehr ähnlich.

Die Summe aller sozialen Leistungen, die der Bevölkerung in den alten Ländern zur Verfügung
standen, betrug 2000 ohne die Transfers in die neuen Länder (Verrechnungen) rd. 1033 Mrd.
DM. Dies waren rd. 131 Mrd. DM oder 14,5 % mehr als 1995. Der Zuwachs entspricht einer
jahresdurchschnittlichen Steigerungsrate von 2,8 %. Diese Rate liegt wiederum oberhalb der
Steigerungsrate des westdeutschen nominalen Bruttoinlandsprodukts (2,4 %). Für 2001 wird
ein Anstieg der Leistungen um 2,6 % auf rd. 1.060 Mrd. DM erwartet. Die Entwicklung der Lei-
stungen in den alten Ländern entspricht im Wesentlichen der gesamtdeutschen Entwicklung.

24. In den neuen Ländern betrug das Sozialbudget im Jahre 1995 rd. 198 Mrd. DM. Bis
2000 stieg es um 15,9 % auf rd. 229 Mrd. DM. Der jährliche Anstieg betrug somit 3,0 %. Damit
sind die Sozialleistungen von 1995 bis 2000 stärker gestiegen als die Wirtschaftskraft (Brutto-
inlandsprodukt: 1,9 % jährlich); nach wie vor reicht die Wirtschaftskraft in den neuen Ländern
nicht zur alleinigen Finanzierung der Sozialleistungen aus, sodass weiterhin Transfers aus den
alten Ländern nötig sind. Dies gilt auch für 2001; hier wird mit einem Anstieg der Leistungen um
3,6 % und einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 3,0 % gerechnet. Von dem gesamt-
deutschen Budget entfallen in 2001 rd. 18 % auf die neuen Länder.
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25. Derzeit sind gut 66 % der im Sozialbudget beschriebenen Leistungen Einkommenslei-
stungen. Ihr Anteil am Budget liegt in den alten Ländern mit rd. 63 % etwas niedriger als in den
neuen Ländern (rd. 65 %). Die meisten der Einkommensleistungen sind von der Entwicklung
der Löhne und Gehälter abhängig. Etwas mehr als ein Fünftel sind Waren und Dienstleistun-
gen, überwiegend im Gesundheitswesen; der Rest sind Barerstattungen sowie allgemeine
Dienste und Leistungen (zur Definition dieser Begriffe siehe Kapitel IV).

26. In der mittelfristigen Vorausschau von 2001 bis 2005 werden die Leistungen des Sozial-
budgets für Deutschland insgesamt um 2,5 % jährlich von rd. 1.298 Mrd. DM auf rd. 732 Mrd.
Euro (rd. 1.432 Mrd. DM) ansteigen. Dieser Anstieg liegt um 0,3 Punkte unterhalb der Entwick-
lung in den Jahren 1995 bis 2001. Die Leistungen steigen damit deutlich verhaltener an als das
nominale Bruttoinlandsprodukt. Dieses nimmt im gleichen Zeitraum unter den Annahmen der
Bundesregierung jährlich durchschnittlich um knapp 4 % zu.

3. Sozialleistungsquote

27. Die Sozialleistungsquote ist das in Prozent ausgedrückte Verhältnis des Sozialbudgets
zum Bruttoinlandsprodukt des gleichen Jahres. Ihre Höhe informiert über das volkswirtschaftli-
che Gewicht sozialer Leistungen, sie wird entscheidend von der Abgrenzung und vom Erfas-
sungskonzept sowohl des Sozialbudgets als auch des Inlandsprodukts bestimmt. So enthält
das Sozialbudget beispielsweise - anders als das Inlandsprodukt - auch Leistungen, denen kein
Zahlungsstrom entspricht. Hierzu zählen etwa die steuerlichen Maßnahmen. Auch sind im So-
zialbudget Einkommensströme als soziale Leistung kategorisiert und somit der gesamtwirt-
schaftlichen Sekundärverteilungsrechnung zugeordnet, die in den Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnungen als Lohnbestandteil, also als Ergebnis der Primärverteilung des Produktions-
prozesses aufgefasst werden. Hier sind hauptsächlich die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
und die Familienzuschläge im öffentlichen Dienst gemeint.

28. Die Sozialleistungsquote ist ein Indikator, der einen Zusammenhang zwischen dem Um-
fang der sozialen Leistungen und der gesamtwirtschaftlichen Leistung herstellt. Mit dieser Nor-
mierung wird näherungsweise der Anteil der Wirtschaftskraft gemessen, der für soziale Ziele
aufgewandt wird. Die Sozialleistungsquote kann aber auch als eine Kennziffer interpretiert wer-
den, die das Ausmaß der Einkommensumverteilung beschreibt, das für die Finanzierung des
sozialen Sicherungssystems erforderlich ist. Daher gibt die Quote auch die Belastung der Fak-
toreinkommen mit Sozialabgaben und direkten Steuern sowie der Güterverwendung mit indi-
rekten Steuern wieder. Die Veränderung der Quote im Zeitablauf sowie ihre Zusammensetzung
aus einzelnen Komponenten und deren zeitliche Veränderung sind bei binnenwirtschaftlicher
Betrachtungsweise aufschlussreicher als ihre absolute Höhe (Grafik 2).
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Entwicklung der Sozialleistungsquote von 1960 bis 2005
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G r a f i k  2

29. Unmittelbar nach der Wiedervereinigung errechnete sich für Deutschland 1991 eine Sozi-
alleistungsquote von 28,4 %; sie stieg bis 1996 um 3,7 Punkte auf 32,1 % an. Dieser Anstieg
ergab sich u.a. aus dem Integrationsprozess der neuen Länder (vor allem 1991/92) und
1995/96 aus der Einführung der sozialen Pflegeversicherung und des Familienleistungsaus-
gleich. Schließlich resultiert er aus dem schwachen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes 1996
(1,8 % bei einem Anstieg der Sozialleistungen um 4,5 %). Ab 1997 ist die Quote wegen der
besseren Wirtschaftsentwicklung, vor allem aber wegen der 1996 beschlossenen Leistungskür-
zungen auf 31,5 % in 1998 zurückgegangen. Der Wiederanstieg der Quote in 1999 auf 31,9 %
resultiert aus den mit 3,7 % deutlich stärker als das Bruttoinlandsprodukt (2,3 %) steigenden
Leistungen. Zu diesem Anstieg der Leistungen tragen - wie bereits erwähnt - die Verbesserung
der wirtschaftlichen Lage der Familien durch die Erhöhung des Kindergelds und den Ausbau
der Kinderfreibeträge bei.

Die Sozialleistungsquote, die in 2000 gegenüber dem Vorjahr mit 31,9 % stabil geblieben ist,
wird in 2001 voraussichtlich auf 32,1 % ansteigen und damit wieder den Wert aus dem Jahr
1996 erreichen. Dieser Anstieg ist zum größten Teil Folge der im Vergleich mit den Leistungen
(+2,8 %) schwachen Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes von 2000 nach 2001 (+2,2 %).

30. Die Sozialleistungsquote in den alten Ländern ermöglicht eine Betrachtung über einen
langen Zeitraum. Von 1960 bis 1975 ist ein Anstieg von 21,1 % bis auf 31,6 % zu beobachten.
Dieser Anstieg beruht auf starken Leistungsausweitungen mit dem Schwerpunkt der Sozialre-
formen in der 1. Hälfte der 70er Jahre. In den sich anschließenden Konsolidierungsphasen
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pendelte die Quote zwischen knapp 30 % und gut 31 % und erreichte in 1991 mit 26,7 % nicht
nur einen um 4,5 Prozentpunkte niedrigeren Wert als zehn Jahre zuvor, sondern sie lag gleich-
zeitig auch auf einem niedrigeren Niveau als in jedem Jahr seit Anfang der 70er Jahre. Ab 1991
entwickelte sie sich parallel zur gesamtdeutschen Quote.

31. In den neuen Ländern lag die Sozialleistungsquote 1991 bei 49,2 %; sie stieg 1992 auf
55,5 % und fiel dann kontinuierlich bis 1994 auf 45,5 %. Danach nahm sie wieder zu und wird in
2001 48,8 % erreichen. Gründe für den Anstieg sind vor allem in der starken Zunahme der Lei-
stungen bei der Überführung der Sonder- und Zusatzversorgungssysteme und in der Einfüh-
rung der einigungsbedingten Leistungen zu finden.

32. Die Bundesregierung geht unter den mittelfristigen Annahmen, die dem Sozialbudget
zugrundeliegen, davon aus, dass die gesamtdeutsche Sozialleistungsquote wegen des erwar-
teten Wirtschaftswachstums und wegen der beschlossenen Reformen bis 2005 um 1,7 Pro-
zentpunkte auf 30,4 % zurückgeführt werden kann. Diese Quote entspricht dem Schnitt der
Jahre 1992/1993.

Während sich die Sozialleistungsquote 2001 bis 2005 in den alten Ländern parallel zur ge-
samtdeutschen Quote entwickeln wird, wird in den neuen Länder mittelfristig von einem stärke-
ren Rückgang um 4,4 Punkte von 48,8 % auf 44,4 % ausgegangen. Hauptgrund für diesen
starken Rückgang ist der Anstieg des Bruttoinlandsproduktes in den neuen Ländern, der mit
4,6 % deutlich über dem Anstieg der Leistungen (2,1 %) liegt. Der niedrigere Leistungsanstieg
wiederum ist entsprechend der Annahmen zur Wirtschaftsentwicklung in den neuen Ländern in
erster Linie arbeitsmarktbedingt.

Die Quote in den neuen Ländern liegt auch in der Projektion bis 2005 deutlich über der in den
alten Ländern. Der Unterschied ist im Wesentlichen Folge der sich nur allmählich bessernden
Wirtschaftslage in den neuen Ländern. Während die Ost-West-Relation bei den Sozialleistun-
gen rd. 22 % entsprechend dem Verhältnis bei Bevölkerung und Zahl der abhängig Beschäf-
tigten ergibt, beträgt die Relation beim Bruttoinlandsprodukt lediglich rd. 15 %.

4. Sozialleistungen je Einwohner

33. Pro Kopf werden sich die der Bevölkerung in den alten Ländern zurechenbaren Sozial-
leistungen 2001 auf 15.813 DM belaufen (Übersicht 8). Dies bedeutet gegenüber 2000 ein Zu-
wachs um 2,5 % entsprechend der durchschnittlichen Ausgabendynamik pro Kopf für die Jahre
1995 bis 2000. Bezogen auf Funktionen ergibt sich in 2001 ein überdurchschnittlicher Anstieg
der Pro-Kopf-Leistungen für Gesundheit (3,2 %), während die Leistungen für Beschäftigung im
Jahresdurchschnitt entsprechend der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt rückläufig waren
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(-2,1 %). Die Pro-Kopf-Leistungen der Funktion Alter und Hinterbliebene stiegen mit 1,0 % un-
terdurchschnittlich.

Ü b e r s i c h t  8
Ausgewählte Pro-Kopf-Leistungen nach Altersgruppen in den alten Ländern

Funktion Alters- 1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s
 (Auswahl)  gruppe

Sozialbudget alle 13633  14158  14217  14524  15032  15427  15813  8085  8918  
Ehe und Familie alle 1804  2029  2116  2160  2304  2403  2448  1252  1324  
   Kinder und Jugendliche 1) u. 20 5590  6019  6457  6543  7032  7301  7459  3814  4147  
Gesundheit alle 4995  5102  5007  5124  5287  5424  5599  2863  3195  
   Vorbeugung und Rehabilitation alle 315  323  253  256  271  289  299  153  173  
   Krankheit alle 3469  3477  3407  3485  3595  3686  3815  1951  2176  
   Arbeitsunfall und Berufskrankheit alle 306  302  301  305  314  321  328  168  182  
   Invalidität alle 904  999  1046  1077  1106  1128  1157  592  665  
Beschäftigung 2) 20 - u. 60 1778  1957  1940  1934  2029  2058  2014  1030  1079  
   Berufliche Bildung 2) 20 - u. 60 376  417  369  375  458  469  489  250  271  
   Mobilität 2) 20 - u. 60 274  272  246  277  311  327  318  163  163  
   Arbeitslosigkeit 2) 20 - u. 60 1127  1268  1324  1282  1260  1261  1207  617  644  
Alter und Hinterbliebene 2) 60 u.ä. 24720  24837  24904  25083  25163  25196  25444  13009  14068  
1) Leistungen der Funktion Kinder / Jugendliche bezogen auf die Bevölkerungsgruppe der unter 20jährigen.
2) Analog zu Fußnote 1).

DM pro Jahr Euro pro Jahr

Für den Zeitraum 2001 bis 2005 errechnet sich aus der erwarteten Veränderung der sozialen
Leistungen zusammen mit den Annahmen über die weitere Bevölkerungsentwicklung ebenfalls
eine Zuwachsrate von durchschnittlich jährlich 2,5 %, die Pro-Kopf-Leistungen steigen von
15.813 DM auf 8.918 Euro (17.442 DM). Dieser Anstieg korrespondiert mit der erwarteten ge-
samtwirtschaftlichen Lohn- und Preisentwicklung.

Die Pro-Kopf-Entwicklung nach Funktionen zeigt, dass mittelfristig die Leistungen der Funktion
Gesundheit mit jährlich 2,8 % überproportional steigen werden. Dagegen verläuft der Anstieg
bei den Funktionen Alter und Hinterbliebene (2,0 %), Ehe und Familie (1,4 %) und Beschäfti-
gung (1,2 %) voraussichtlich unterdurchschnittlich.

34. In den neuen Ländern stieg die Pro-Kopf-Leistung im Zeitraum von 1995 bis 2000 um
durchschnittlich jährlich 3,4 % von 12.768 DM auf 15.086 DM (Übersicht 9). Im Jahr 2001 wird
sie voraussichtlich um weitere 3,7 % auf 15.642 DM steigen. Im mittelfristigen Zeitraum 2001
bis 2005 wird ein Anstieg auf 8.702 Euro (17.020 DM) erwartet. Dies entspricht einem durch-
schnittlichen jährlichen Anstieg um 2,1 % vergleichbar mit der Entwicklung bei den ungewich-
teten Leistungen. Die Pro-Kopf-Leistungen betrugen 1995 knapp 94 % der Leistungen in den
alten Ländern. Dieser Anteil wird bis 2001 auf knapp 99 % ansteigen.
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Ü b e r s i c h t  9
Ausgewählte Pro-Kopf-Leistungen nach Altersgruppen in den neuen Ländern

Funktion Alters- 1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s
 (Auswahl)  gruppe

Sozialbudget alle 12768  13512  13533  14237  14830  15086  15642  7998  8702  
Ehe und Familie alle 1406  1513  1583  1674  1808  1873  1903  973  1062  
   Kinder und Jugendliche 1) u. 20 4971  5194  5594  6079  6812  7272  7602  3887  4713  
Gesundheit alle 4013  4209  4143  4209  4344  4427  4579  2341  2565  
   Vorbeugung und Rehabilitation alle 224  256  214  233  237  255  266  136  154  
   Krankheit alle 2677  2781  2713  2742  2838  2878  2984  1526  1666  
   Arbeitsunfall und Berufskrankheit alle 253  252  253  251  256  257  259  132  142  
   Invalidität alle 858  920  963  983  1014  1037  1071  548  603  
Beschäftigung 2) 20 - u. 60 4837  5070  4835  5151  5402  5246  5411  2767  2653  
   Berufliche Bildung 2) 20 - u. 60 906  972  855  849  1025  1063  1156  591  625  
   Mobilität 2) 20 - u. 60 1345  1313  1114  1499  1653  1350  1441  737  676  
   Arbeitslosigkeit 2) 20 - u. 60 2586  2786  2867  2803  2724  2833  2814  1439  1352  
Alter und Hinterbliebene 2) 60 u.ä. 21054  21924  22041  22564  22522  22576  23057  11789  12728  
1) Leistungen der Funktion Kinder / Jugendliche bezogen auf die Bevölkerungsgruppe der unter 20jährigen.
2) Analog zu Fußnote 1).

DM pro Jahr Euro pro Jahr

35. Der Vergleich der Pro-Kopf-Werte belegt, dass die Unterschiede zwischen den alten und
neuen Ländern geringer sind, als es eine reine Quotenbetrachtung vermuten lässt. Die Pro-
Kopf-Werte in den neuen Ländern liegen unterhalb der Werte in der alten Ländern. Sie haben
mittlerweile aber annähernd das Niveau der alten Ländern erreicht (98,9 % in 2001). Das be-
deutet jedoch nicht, dass das Leistungsniveau individueller sozialer Leistungen in den beiden
Gebieten bereits angeglichen ist. Dies wird dann besonders deutlich, wenn man die sozialen
Leistungen in ihrer funktionalen Gliederung (vgl. Ziffern 35 ff.) betrachtet und sie in dieser Diffe-
renzierung auf spezifische Altersgruppen der Bevölkerung bezieht. Es zeigt sich, dass die weit-
gehende rechnerische Identität der Pro-Kopf-Ziffern in den alten und neuen Ländern zu einem
großen Teil auf die Arbeitsmarktprobleme in den neuen Ländern zurückzuführen ist (Grafik 2).
Die Berechnung von Pro-Kopf-Angaben bedeutet weiterhin nicht, dass tatsächlich jedem ein-
zelnen Einwohner soziale Leistungen zufließen, auch wenn grundsätzlich fast jedem Bürger
Sozialleistungen der einen oder anderen Art zustehen (z. B. Gesundheitsleistungen). Solche
Angaben sind Durchschnittsbildungen und haben ähnlich wie die Sozialleistungsquote primär
Messzifferncharakter

So betrugen 2001 die Ausgaben der Funktion Beschäftigung, bezogen auf die Einwohner im
Alter 20 bis unter 60, in den alten Ländern 2.014 DM, in den neuen Ländern dagegen bedingt
durch die deutlich höhere Arbeitslosigkeit 5.411 DM, also rd. das 2,7-fache (Übersichten 8 und
9). In anderen Funktionsbereichen lagen die Pro-Kopf-Ausgaben in den neuen unterhalb der in
den alten Ländern. Die Leistungen für Ehe und Familie (je Einwohner) lagen bei rd. 78 % des
Wertes für die alten Länder, die für Gesundheit (je Einwohner) bei rd. 82 %. Bei den Leistun-
gen, die unter der Funktionsgruppe Alter und Hinterbliebene gebucht werden, ist der Verhält-
niswert von rd. 85 % 1995 auf rd. 91 % im Jahre 2001 gestiegen.
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5. Funktionen

36. Die funktionale Gliederung des Sozialbudgets hat im Wesentlichen zwei Aufgaben. Er-
stens gibt sie Antworten auf die Frage, in welcher Höhe soziale Leistungen für Zwecke der fi-
nanziellen Absicherung bei Eintritt bestimmter typisierter Lebensrisiken von der Volkswirtschaft
bereitgestellt werden. Dabei ist nicht von Bedeutung, welche Institution diese Leistungen zahlt.
Üblicherweise werden die so gruppierten sozialen Leistungen mit der gesamtwirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit in Verbindung gebracht. Dies geschieht durch die Berechnung von funktio-
nalen Teil-Sozialleistungsquoten. Ihre Analyse kann Hinweise darauf geben, in welchem Aus-
maß volkswirtschaftliche Ressourcen für bestimmte soziale Funktionen gebunden werden und
wie sich diese Bindung im Zeitverlauf ändert. So beträgt der Anteil der Funktionen Alter und
Hinterbliebene sowie Gesundheit am Bruttoinlandsprodukt in 2001 jeweils über 10 % (Grafik 3).
Die funktionale Gliederung des Sozialbudgets dient zweitens aber auch als Indikator für die
Gewichtung der unterschiedlichen sozialen Lebensrisiken innerhalb der Gesellschaft und im
Zeitablauf. So betragen 2001 die Leistungen der Funktion Alter und Hinterbliebene gut ein
Drittel der Gesamtleistungen. Ein weiteres knappes Drittel ist der Funktion Gesundheit zu zu-
ordnen (Grafik 4).

Die Ergebnisse der funktionalen Gliederung des Sozialbudgets werden im Folgenden unter
beiden Gesichtspunkten erläutert. Dabei wird keinem starren Schema gefolgt, sondern ver-
sucht, das für die jeweilige Funktion Charakteristische herauszuarbeiten. Für weiter gehende
Analysen stellt der umfangreiche Materialband tiefgegliederte Informationen für den gesamten
Darstellungszeitraum des Sozialbudgets bereit.

Grafik 3: Funktionsgruppen im Verhältnis zum BIP (in %)
Funktionsgruppen im Verhältnis zum BIP (in %)
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Grafik 4: Struktur des Sozialbudgets
Leistungen 2001 nach Funktionsgruppen in Mrd. DM und in Prozent aller Leistungen des Sozialbudgets (rd. 

1298 Mrd. DM)

Beschäftigung
120,1 Mrd. DM bzw. 9%

Gesundheit
445,1 Mrd. DM bzw. 34%

Ehe und Familie
193,1 Mrd. DM bzw. 15%

Übrige Funktionen
50,0 Mrd. DM bzw. 4%

Alter und Hinterbliebene
489,9 Mrd. DM 

bzw. 38%

Funktionsgruppe Ehe und Familie

37. Die Funktionsgruppe Ehe und Familie gliedert sich in Steuerentlastungen und direkte
Zahlungen für Kinder und Jugendliche sowie Steuerentlastungen, Familienzuschläge und ande-
re Vergünstigungen für Ehegatten und Leistungen bei Mutterschaft (Übersicht 10)6.

38. Die Steuerentlastungen der Funktion Kinder und Jugendliche bestehen seit 1996 zu ei-
nem großen Teil aus dem steuerlichen Familienleistungsausgleich als System von Kindergeld
und Kinderfreibeträgen, das von dieser Bundesregierung deutlich ausgebaut worden ist (s. a.
den Bericht über die wirtschaftliche Lage der Familien im Anschluss an die Ziffer 42).

Verbucht werden hier auch Kinderzuschläge und -zulagen zu anderen sozialen Leistungen so-
wie Erhöhungsbeträge des Ortszuschlages für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Ein
weiterer Teil besteht aus den Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz. Ebenfalls in
dieser Funktion enthalten sind die Leistungen der Institution Jugendhilfe einschließlich der Lei-
stungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

                                               
6 Aus der Methodik des Sozialbudgets ergibt sich, dass Leistungen, die im weiteren Sinne als Familienlei-
stungen aufgefasst werden können, nicht in dieser Funktionsgruppe erfasst werden. Beispiele sind Wit-
wenrenten und Kindererziehungszeiten, die in der Funktionsgruppe Alter und Hinterbliebene verbucht
werden. Leistungen an mitversicherte Familienangehörige in der gesetzlichen Krankenversicherung wer-
den in der Funktionsgruppe Gesundheit erfasst.
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Ü  b  e  r s i  c  h  t  1 0
E h e  un d  F a m ilie

L eistu n g en  1 )
E h e  u n d
F a m il ie

in sge sa m t

K in d e r ,
Ju ge nd -

l ich e

E h e -
gat te n

M u tte r-
sch a ft

1 9 9 5 M illia rd e n  D M

  M u tte rsch a ftsge ld  /  M u tte rsch aftsu rla u b 1 .2 1         -            -            1 .2 1         
  E n tge ltfor tza h lun g b e i M utte rsch a ft 2 .7 5         -            -            2 .7 5         
  E rzie h u ngsge ld 7 .5 7         7 .5 7         -            -            
  K in de rge ld 21 .2 7         2 1 .2 7         -            -            
  K in de rfre ib e tra g n a ch  E S tG 17 .4 0         1 7 .4 0         -            -            
  F a m ilie n le is tu n gsa usgle ich -            -            -            -            
  W a ise n re n te n 2 .3 1         2 .3 1         -            -            
  F a m ilie nzu sch lä ge  ö ffen t l. un d  p riv .  A rbe i tge be r 13 .9 6         6 .8 9         7 .07         -            
  W e ite re  S teue rm a ßn ah m e n 2) 34 .4 7         5 .8 3         28 .64         -            
  A usb ildu n gsfö rd e ru n g3 ) 1 .0 0         1 .0 0         -            -            
  Ju ge n dh il fe 29 .2 4         2 9 .2 4         -            -            
  F a m ilie n le is tu n ge n  d er  S ozia lh ilfe 4 ) 4 .9 8         4 .0 1         0 .95         0 .0 2         
  S ons tige  L e is tu n ge n 5 ) 5 .0 2         0 .6 0         0 .96         3 .4 7         
D e u ts ch la n d 1 41 .1 8         9 6 .1 2         37 .62         7 .4 4         
  A lte  L än d e r 1 19 .3 8         7 8 .3 6         34 .44         6 .5 9         
  N e u e  L än d e r 21 .8 0         1 7 .7 6         3 .19         0 .8 5         

2 0 0 0 p M illia rd e n  D M

  M u tte rsch a ftsge ld  /  M u tte rsch aftsu rla u b 1 .2 0         -            -            1 .2 0         
  E n tge ltfor tza h lun g b e i M utte rsch a ft 2 .8 9         -            -            2 .8 9         
  E rzie h u ngsge ld 7 .3 2         7 .3 2         -            -            
  K in de rge ld 0 .2 1         0 .2 1         -            -            
  K in de rfre ib e tra g n a ch  E S tG -            -            -            -            
  F a m ilie n le is tu n gsa usgle ich 61 .9 0         6 1 .9 0         -            -            
  W a ise n re n te n 2 .2 2         2 .2 2         -            -            
  F a m ilie nzu sch lä ge  ö ffen t l. un d  p riv .  A rbe i tge be r 15 .2 1         7 .8 7         7 .34         -            
  W e ite re  S teue rm a ßn ah m e n 2) 53 .1 9         9 .1 2         44 .07         -            
  A usb ildu n gsfö rd e ru n g3 ) 1 .0 1         1 .0 1         -            -            
  Ju ge n dh il fe 32 .8 2         3 2 .8 2         -            -            
  F a m ilie n le is tu n ge n  d er  S ozia lh ilfe 4 ) 5 .3 9         4 .3 6         1 .01         0 .0 2         
  S ons tige  L e is tu n ge n 5 ) 6 .1 2         0 .5 5         0 .94         4 .6 4         
D e u ts ch la n d 1 89 .4 7         1 2 7 .3 6         53 .37         8 .7 5         
  A lte  L än d e r 1 60 .9 9         1 0 4 .8 7         48 .49         7 .6 4         
  N e u e  L än d e r 28 .4 8         2 2 .4 9         4 .88         1 .1 1         

2 0 0 1 s M illia rd e n  D M

  M u tte rsch a ftsge ld  /  M u tte rsch aftsu rla u b 1 .2         -            -            1 .2         
  E n tge ltfor tza h lun g b e i M utte rsch a ft 2 .9         -            -            2 .9         
  E rzie h u ngsge ld 7 .6         7 .6         -            -            
  K in de rge ld 0 .2         0 .2         -            -            
  K in de rfre ib e tra g n a ch  E S tG -            -            -            -            
  F a m ilie n le is tu n gsa usgle ich 6 2 .4         6 2 .4         -            -            
  W a ise n re n te n 2 .3         2 .3         -            -            
  F a m ilie nzu sch lä ge  ö ffen t l. un d  p riv .  A rbe i tge be r 1 5 .5         8 .0         7 .5         -            
  W e ite re  S teue rm a ßn ah m e n 2) 5 4 .7         9 .4         4 5 .4         -            
  A usb ildu n gsfö rd e ru n g3 ) 1 .4         1 .4         -            -            
  Ju ge n dh il fe 3 3 .5         3 3 .5         -            -            
  F a m ilie n le is tu n ge n  d er  S ozia lh ilfe 4 ) 5 .4         4 .4         1 .0         0 .0         
  S ons tige  L e is tu n ge n 5 ) 6 .1         0 .5         1 .0         4 .6         
Z u sam m e n 19 3 .1         1 2 9 .5         5 4 .8         8 .7         
  F r ü h e r e s  B u n d e sg e b ie t 1 6 4 .2         1 0 6 .7         4 9 .9         7 .6         
  N e u e  B u n d es lä n d e r 2 8 .9         2 2 .8         5 .0         1 .1         
D ifferenzen  in  den  Su m m en sind  ru ndu ngsbed ing t.
1 )  E insch ließ lich  S teu eren tla stu ngen .
2 )  S teu eren tla stu ngen  na ch  E S tG  (ohne K inderfreibetra g), V S tG , E igZ u lG .
3 ) S chü ler- (z.T . S tu den ten-) a u sb ildu ngsfö rderu ng  des B u ndes u nd  der L ä nder (ohne D a r lehen).  
4 )Ü berw iegend  H ilfe zu m  L ebensu n te rha lt.
5 ) E insch ließ lich  ä rztliche u nd  sta tionä re B eha nd lu ng  bei M u tterscha ft.
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noch Übersicht 10

2001s Milliarden Euro

  Mutterschaftsgeld / Mutterschaftsurlaub 0.6        -            -            0.6        
  Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft 1.5        -            -            1.5        
  Erziehungsgeld 3.9        3.9        -            -            
  Kindergeld 0.1        0.1        -            -            
  Kinderfreibetrag nach EStG -            -            -            -            
  Familienleistungsausgleich 31.9        31.9        -            -            
  Waisenrenten 1.2        1.2        -            -            
  Familienzuschläge öffentl. und priv. Arbeitgeber 7.9        4.1        3.8        -            
  Weitere Steuermaßnahmen2) 28.0        4.8        23.2        -            
  Ausbildungsförderung3) 0.7        0.7        -            -            
  Jugendhilfe 17.1        17.1        -            -            
  Familienleistungen der Sozialhilfe4) 2.7        2.2        0.5        0.0        
  Sonstige Leistungen5) 3.1        0.3        0.5        2.4        
Zusammen 98.7        66.2        28.0        4.4        
  Früheres Bundesgebiet 83.9        54.6        25.5        3.9        
  Neue Bundesländer 14.8        11.7        2.5        0.6        

2005s Milliarden Euro

  Mutterschaftsgeld / Mutterschaftsurlaub 0.7        -            -            0.7        
  Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft 1.7        -            -            1.7        
  Erziehungsgeld 3.7        3.7        -            -            
  Kindergeld 0.1        0.1        -            -            
  Kinderfreibetrag nach EStG -            -            -            -            
  Familienleistungsausgleich 35.4        35.4        -            -            
  Waisenrenten 1.3        1.3        -            -            
  Familienzuschläge öffentl. und priv. Arbeitgeber 8.1        4.1        4.0        -            
  Weitere Steuermaßnahmen2) 29.3        4.8        24.5        -            
  Ausbildungsförderung3) 0.7        0.7        -            -            
  Jugendhilfe 18.0        18.0        -            -            
  Familienleistungen der Sozialhilfe4) 2.8        2.3        0.5        0.0        
  Sonstige Leistungen5) 3.4        0.3        0.5        2.6        
Deutschland 105.2        70.7        29.5        5.0        
  Alte Länder 89.0        58.0        26.7        4.3        
  Neue Länder 16.2        12.6        2.8        0.7        
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
1)  Einschließlich Steuerentlastungen.
2)  Steuerentlastungen nach EStG (ohne Kinderfreibetrag), VStG, EigZulG.
3) Schüler- (z.T. Studenten-) ausbildungsförderung des Bundes und der Länder (ohne Darlehen).  
4)Überwiegend Hilfe zum Lebensunterhalt.
5) Einschließlich ärztliche und stationäre Behandlung bei Mutterschaft.

39. Als steuerliche Maßnahmen zugunsten von Ehegatten werden überwiegend rechnerische
Steuermindereinnahmen eingesetzt, die sich aus dem Splitting-Verfahren für Ehegatten bei der
Einkommensteuer ergeben. Daneben werden in dieser Funktion Familienzuschläge für Ehe-
gatten (u.a. nach dem Beamtenrecht) zu Löhnen und Gehältern sowie zu sozialen Leistungen
verbucht.

Die als Ergebnis des Splitting-Verfahrens in das Sozialbudget einbezogenen Zahlen ergeben
sich rechnerisch als Unterschied zwischen der Ehegattenbesteuerung nach geltendem Recht
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und einer Besteuerung, wie sie sich ergeben würde, wenn der soziale und wirtschaftliche Tat-
bestand "Ehe" steuerlich nicht berücksichtigt würde. Diese Beträge können nicht mit möglichen
Steuermehreinnahmen bei Abschaffung des Splitting-Verfahrens gleichgesetzt werden, da in
diesem Falle insbesondere Verhaltensreaktionen ("Splitting-Effekt" durch Einkommensverlage-
rung) sowie die notwendige ersatzweise Berücksichtigung von Unterhaltsaufwendungen für
Ehegatten gegengerechnet werden müssten.

40. Die Leistungen der Funktion Mutterschaft sind zu einem großen Teil Einkommensleistun-
gen, darunter vornehmlich die Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft durch den Arbeitgeber und
das Mutterschaftsgeld während der Schutzfrist. Ein hohes Gewicht innerhalb dieser Funktion
haben auch die Sachleistungen bei stationärer Entbindung.

41. Der Anteil der Leistungsausgaben der Funktionsgruppe Ehe und Familie bezogen auf das
Bruttoinlandsprodukt (Teil-Sozialleistungsquote) bewegt sich im Berichtzeitraum zwischen 4,0
und 4,8 % (Grafik 3). In 1999 liegt sie um 0,2 Punkte und in 2000 und 2001 um 0,3 Punkte über
dem Wert der Jahre 1997 und 1998.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Funktion Kinder und Jugendliche. Hier stieg die Teil-Quote
in 1999 weiter von 3,0 % auf 3,2 %. Dies ist durch die Ende 1998 eingeleiteten familienpoliti-
schen Maßnahmen bedingt. In der mittelfristigen Projektion steigen die Leistungen bis 2005 um
insgesamt 6,7 %.7

Die Teilquote der Funktion Ehegatten steigt von 1,1 % 1995 um 0,3 Prozentpunkte auf 1,4 %
2001. Der Hauptanstieg hat dabei 1996 stattgefunden aufgrund höherer Steuermindereinnah-
men durch das Ehegattensplitting im Zuge der Freistellung des Existenzminimums.

Die Teilquote der Funktion Mutterschaft liegt im Berichtszeitraum bei konstant 0,2 %.

Die Entwicklung der Teilquoten für die alten Länder (Tabelle I-3 im Anhang) entspricht im We-
sentlichen der der gesamtdeutschen Teilquote. Zu den Teilquoten der Funktionsgruppe Ehe
und Familie sowie der Funktion Kinder und Jugendliche in den neuen Ländern (ebenfalls Ta-
belle I-3 im Anhang) ist anzumerken, dass diese im Vergleich zu Gesamtdeutschland hoch er-
scheinenden Werte durch die geringere Wirtschaftskraft der neuen Länder zum großen Teil
„nennerbedingt“ sind. Die Teilquote der Funktion Ehegatten ist dagegen in den neuen Ländern
geringer als in den alten Ländern. Dies ist in erster Linie auf das niedrigere Einkommensniveau

                                               
7 Ein wesentlicher Teil dieser Verbesserung der Familienförderung erfolgt in 2002 durch Erhöhung des
Kindergeldes, Anpassung des Kinderfreibetrags an das sächliche Existenzminimum und Erweiterung des
Betreuungsfreibetrags zu einem Freibetrag für Betreuung und Erziehung oder Ausbildung.
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in den neuen Ländern zurückzuführen, welches besonders beim Ehegattensplitting eine gerin-
gere Entlastungswirkung zur Folge hat.

42. Der Anteil der Funktionsgruppe Ehe und Familie an den Leistungen des Sozialbudgets
(Deutschland insgesamt) stieg von 12,8 % 1995 um 2,1 Punkte auf 14,9 % in 2001. Diese ab
1996 einsetzende und bis 1998 reichende Entwicklung ergab sich durch die genannten Mehr-
ausgaben des Familienleistungsausgleichs und des Ehegattensplittings. In 1999 und 2000
spiegelt der steigende Strukturanteil die Verbesserungen der Leistungen für Familien wider. Im
Mittelfristzeitraum nimmt dieser Anteil ab. Die Entwicklung des Anteils in den alten Ländern ver-
lief parallel zum gesamtdeutschen Verlauf. In den neuen Ländern wird der vergleichsweise ge-
ringe Effekt des Ehegattensplittings in 1996 deutlich, der Anteil am Sozialbudget stieg nur ge-
ringfügig. In den Jahren 1997 und 1999 stieg der Anteil bedingt durch den Familienleis-
tungsausgleich entsprechend der Entwicklung in den alten Ländern. Bis 2005 bleibt dieser An-
teil stabil.

Bericht über die wirtschaftliche Lage der Familien

Gemäß einer dem Deutschen Bundestag 1974 gegebenen Zusage berichtet die Bundesregie-
rung im Sozialbudget über die wirtschaftliche Lage der Familien. Berichtet wurde hierüber auch
im Sozialbudget 1997.

Nach den Ergebnissen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1998 (1. Halbjahr) zeigt
sich die differenzierte wirtschaftliche Lage der Familienhaushalte in der Bundesrepublik
Deutschland. Der Blick auf die Verteilung des monatlichen Haushaltsnettoeinkommens (ein-
schließlich öffentlicher und privater Transferleistungen) bei Paaren und allein Erziehenden mit
Kindern unter 18 Jahren in den alten sowie in den neuen Ländern unterstreicht dies exempla-
risch.8 Im früheren Bundesgebiet verfügten im 1. Halbjahr 1998 nur 1,5 % der Paare mit zwei
Kindern monatlich über weniger als 2.500 DM; 29,6 % dieser Paare hatten ein Haushaltsnet-
toeinkommen zwischen 2.500 und 5.000 DM und 56,1 % zwischen 5.000 und 10.000 DM. Bei
den allein Erziehenden hingegen ergab sich eine völlig andere Verteilung: nur 11,4 % verfügten
über ein Nettoeinkommen zwischen 5.000 und 10.000 DM. Dagegen hatten 52,5 % zwischen
2.500 und 5.000 DM sowie 35,3 % weniger als 2.500 DM. Das Verhältnis zwischen Paar-
Familien und allein Erziehenden stellte sich im 1. Halbjahr 1998 in den neuen Ländern ähnlich
dar. Hier unterschieden sich die Gewichtungen der einzelnen Einkommensgruppen im Ver-
gleich zu den alten Ländern deutlich. Genau wie in den alten Ländern verfügten nur 1,5 % der
Paare mit zwei Kindern in den neuen Ländern über ein Haushaltsnettoeinkommen von weniger

                                               
8 Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (BT Drs. 14/5990) gibt in seinem Kapitel
„Lebenslage von Familien und Kindern“ ein umfassendes Bild u.a. über die wirtschaftliche Situation von
Familien.
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als 2.500 DM. Dagegen war die Einkommensgruppe zwischen 2.500 und 5.000 DM mit 46,7 %
deutlich stärker besetzt als im früheren Bundesgebiet. 48,6 % der Paare verfügten schließlich
über ein Haushaltsnettoeinkommen zwischen 5.000 und 10.000 DM. Dies lag in den neuen
Ländern nur bei 2,7 % der allein Erziehenden vor. Mit 47,5 % und 49,8 % waren bei den allein
Erziehenden die Einkommensgruppen zwischen 2.500 und 5.000 DM bzw. von weniger als
2.500 DM etwa gleich stark besetzt.

Verteilung des Haushaltsnettoeinkommens

Paare mit zwei Kindern Allein Erziehende
Monatliches Haushaltsnetto-

einkommen
Früheres Bun-

desgebiet
Neue Länder

Früheres Bun-

desgebiet
Neue Länder

Unter 2.500 DM 1,5% 1,5% 35,3% 49,8%

Zwischen 2.500 und 5.000

DM
29,6% 46,7% 52,5% 47,5%

Zwischen 5.000 und 10.000

DM
56,1% 48,6% 11,4% 2,7%

Quelle: Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, BT Drs. 14/5990 S. 87.

Die meisten Familien leben in sicheren materiellen Lebensverhältnissen und sind keineswegs
von Armut bedroht. Es gibt jedoch auch Lebensereignisse, die dazu führen, dass Familien in
Armut geraten. Einkommensarmut ist für den größeren Teil der Betroffenen ein vorübergehen-
der Zustand und nur für einen kleineren Teil eine dauerhafte Lebenslage. Auslösende Faktoren
für Verarmungsprozesse von Familienhaushalten sind in erster Linie Arbeitslosigkeit und Nied-
rigeinkommen, Probleme des Konsum- und Marktverhaltens sowie besondere Lebenser-
eignisse, vor allem infolge von Trennung bzw. Scheidung oder infolge von Schwangerschaft
und Geburt eines Kindes. Auch junge Familien mit kleinen Kindern tragen ein erhöhtes Ar-
mutsrisiko, da im Zuge des Aufbaus eines Familienhaushaltes ein erhöhter finanzieller Bedarf
besteht, der zudem häufig mit dem (vorübergehenden) Verzicht auf ein Erwerbseinkommen zu-
sammenfällt. Allein erziehende Mütter und Mehrkinderfamilien weisen sowohl ein erhöhtes Zu-
gangs- als auch ein höheres Verbleibensrisiko in Armutslagen auf.

Die Sozialhilfe sichert als letztes Auffangnetz das sozio-kulturelle Existenzminimum. Sie wird im
Bedarfsfall für diejenigen gewährt, die keine oder unzureichende Erwerbseinkommen und Ver-
mögen haben. Unter den 2,879 Millionen Empfängerinnen und Empfängern von laufender Hilfe
zum Lebensunterhalt waren 1998 Kinder unter 18 Jahren mit 1,073 Millionen die größte Grup-
pe.9 Mehr als die Hälfte dieser Kinder wuchs dabei im Haushalt von allein Erziehenden auf. Ur-
sachen des Sozialhilfebezugs in Familien sind vor allem Arbeitslosigkeit, Niedrigeinkommen

                                               
9 Quelle: Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, BT Drs. 14/5990 S. 327
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infolge einer eingeschränkten Erwerbsbeteiligung oder fehlendes Erwerbseinkommen wegen
der Erfüllung von Familienaufgaben, insbesondere der Kinderbetreuung und der Betreuung al-
ter oder pflegebedürftiger Familienmitglieder. Bei allein Erziehenden sind die Unvereinbarkeit
von Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung sowie ausbleibende Unterhaltszahlungen wichtige
Gründe für den Sozialhilfebezug. Die Aktivierung der Selbsthilfekräfte für erwerbsfähige Sozial-
hilfeempfängerinnen und -empfänger hat für die Bundesregierung einen hohen Stellenwert. Die
Erfolge dieser Politik, die verstärkt auf Erwerbstätigkeit und Hilfe zur Selbsthilfe setzt, sind un-
verkennbar: Die Zahl der Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger ist seit 1998 rückläufig.
Ende 2000 gab es 2,69 Millionen Empfängerinnen und Empfänger laufender Hilfe zum Lebens-
unterhalt, darunter rd. 992.666 Kinder unter 18 Jahren.10

Wichtige Bestimmungsfaktoren für die individuelle wirtschaftliche Lage sind die Beteiligung am
Erwerbsleben sowie die marktwirtschaftliche und sozialstaatliche Verteilung von Einkommen
und Vermögen. Daneben sind aber auch die beruflichen Qualifikationen und die Verteilung von
Bildungschancen (Zugang zu Bildungsangeboten), Lebensstile und Lebensphasen, Familien-
formen und Familiengrößen sowie die Versorgung mit Wohnraum und Einrichtungen der so-
zialen Infrastruktur (z. B. Kindertagesstätten) von Bedeutung.

Eine wirkungsvolle Familienpolitik muss an unterschiedliche Lebensphasen und Lebenslagen
anknüpfen. Familien müssen Bedingungen vorfinden, um das für den Lebensunterhalt notwen-
dige Familieneinkommen erwirtschaften zu können. Sie bedürfen einer angemessenen Förde-
rung durch den Staat. Wichtigstes Instrument ist hierbei der steuerliche Familienleistungsaus-
gleich. Daneben gibt es ein System inhaltlich gezielter und zeitlich begrenzter Förderungen, die
sich nach Familiensituation und Lebenslage richten. Hierzu gehören das Grundnetz der Sozial-
hilfe, aber auch beispielsweise das Wohngeld und die staatlichen Unterhaltsvorschüsse. Typi-
sche lebensphasenbezogene Transferleistungen sind das Erziehungsgeld (in der Phase der
frühkindlichen Entwicklung) und die Ausbildungsförderung.

Steuerliche Maßnahmen und Transferleistungen

Der Berichtszeitraum ist geprägt durch die starke Akzentsetzung der Bundesregierung auf die
Steuerentlastung und die Familienförderung. Der steuerliche Familienleistungsausgleich als
System von Kindergeld und Freibeträgen für Kinder wurde deutlich ausgebaut und unter
verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten weiterentwickelt.11 Zum 1. Januar 1999 wurde das

                                               
10 Statistisches Bundesamt: Statistik zur Sozialhilfe, Stand 31.12.2000, S. 7.
11 Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 10. November 1998 entschieden, dass
zum Existenzminimum eines Kindes nicht nur der sächliche Mindestbedarf (abgedeckt durch den
Kinderfreibetrag), sondern auch der Betreuungs- und Erziehungsbedarf des Kindes gehören. Das
Kindergeld tritt im laufenden Kalenderjahr - als Steuervergütung - an die Stelle des Abzugs der
Freibeträge für Kinder.
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Kindergeld für die ersten beiden Kinder von 220 DM auf 250 DM pro Monat angehoben. Mit
dem Ersten Familienförderungsgesetz wurde zum 1. Januar 2000 ein Betreuungsfreibetrag von
3.024 DM für Kinder bis 16 Jahre zusätzlich zu dem bisherigen Kinderfreibetrag in Höhe von
6.912 DM eingeführt. Zugleich erfolgte eine Anhebung des Kindergeldes für erste und zweite
Kinder erneut um 20 DM auf 270 DM. Die verbesserte Familienförderung erreicht auch Famili-
en, die Sozialhilfe beziehen. Bei einem Kind werden 20 DM, bei zwei und mehr Kindern 40 DM
des Kindergeldes nicht als eigenes Einkommen auf die Sozialhilfe angerechnet.

Mit dem Zweiten Gesetz zur Familienförderung ist die Entlastung für Familien ab dem Jahr
2002 ein weiteres Mal ausgebaut worden. Zu nennen sind dabei insbesondere die Erhöhung
des Kindergeldes für erste und zweite Kinder um rd. 30 DM auf 154 Euro/rd. 300 DM, die An-
passung des Kinderfreibetrages für das sächliche Existenzminimum an die aktuellen Lebens-
verhältnisse (Erhöhung von bisher 6.912 DM auf 3.648 Euro/ 7.134 DM) sowie die Erweiterung
des Betreuungsfreibetrages um den Erziehungsbedarf eines Kindes. Für ältere Kinder tritt an
die Stelle des Betreuungs- und Erziehungsbedarfs der Ausbildungsbedarf. Ab dem Jahr 2002
wird bei allen zu berücksichtigenden Kindern ein einheitlicher Freibetrag von 2.160 Euro/ 4.224
DM angesetzt.

Durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/ 2000/ 2002 und durch das Steuersenkungsgesetz
(Steuerreform 2000) werden die privaten Haushalte spürbar entlastet. Für die Einkommenssi-
tuation von Familien besonders relevant ist die Absenkung des Eingangssteuersatzes von
25,9 % im Jahre 1998 auf 19,9 % im Jahre 2001 sowie die Anhebung des steuerlichen Grund-
freibetrages von 12.365 DM auf 14.093 DM im Jahre 2001 (für Verheiratete gelten die doppel-
ten Beträge). Die Entlastungen der privaten Haushalte durch die Steuerreform setzen sich da-
bei bis zum Jahr 2005 fort, in dem der Eingangssteuersatz auf 15 % gesenkt und der Grund-
freibetrag auf 7.664 Euro bzw. 15.000 DM erhöht wird.

Durch Verbesserungen beim Erziehungsgeld hilft die Bundesregierung insbesondere Familien
mit niedrigem Einkommen. Durch Anhebung der seit 1986 unveränderten Einkommensgrenzen
können wieder mehr junge Familien Erziehungsgeld oder ein erhöhtes Erziehungsgeld erhal-
ten. Die bis zum Jahr 2000 geltende Einkommensgrenze bei Eltern mit einem Kind wurde ab
2001 um 9,5 % von 29.400 DM auf 32.200 DM erhöht. Die betreffende Einkommensgrenze für
Alleinerziehende mit einem Kind erhöhte sich um 11,4 % von 23.700 DM auf 26.400 DM. Für
jedes weitere Kind erhöht sich diese Einkommensgrenze im Jahr 2001 um 4.800 DM, statt bis-
her um 4.200 DM. Wenn Eltern das Budget wählen und Erziehungsgeld für nur ein Jahr in An-
spruch nehmen, erhalten sie seit dem Jahr 2001 statt bis zu 600 DM monatlich nun bis zu 900
DM.
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Zum 1. Januar 2001 trat die Wohngeldreform in Kraft. Mit dieser erstmals gesamtdeutschen
Wohngeldnovelle wurde mehr als 10 Jahre nach der letzten Wohngeldreform ein zentrales
wohnungs- und sozialpolitisches Vorhaben umgesetzt. Die Novellierung erfolgte auf dem ver-
gleichsweise hohen Wohngeldniveau in den neuen Ländern. Wohngeldempfänger in den alten
Ländern bekommen durchschnittlich monatlich rd. 83 DM mehr Wohngeld als bisher. Dies ist
eine Steigerung von über 50 %. Große Familien können sogar durchschnittlich fast 120 DM
mehr beanspruchen. Zahlreiche Haushalte in den alten und neuen Ländern, die bisher kein
Wohngeld erhalten konnten, werden künftig erstmals oder wieder wohngeldberechtigt. Die Lei-
stungsverbesserungen betragen 1,4 Mrd. DM. Die Bundesregierung hat damit nachhaltig die
Lebenssituation einkommensschwacher Haushalte verbessert. Mit der Wohngeldreform wird
das Wohngeld abschließend zusammengeführt. Im Einzelfall mögliche Wohngeldkürzungen
werden durch eine Härteausgleichsregelung aufgefangen. Zudem wird es auch in den neuen
Ländern viele zusätzliche Wohngeldempfängerinnen und -empfänger geben, und insbesondere
Familien mit Kindern erhalten ein höheres Wohngeld als bisher.

Mit dem am 1. April 2001 in Kraft getretenen Ausbildungsförderungsreformgesetz (AföRG) ver-
bessert die Bundesregierung die individuelle Ausbildungsförderung spürbar, um insbesondere
Kindern aus einkommensschwachen Familien wieder verstärkt den Zugang zum Studium zu
ermöglichen. Mit jährlich über 1 Milliarde DM zusätzlicher Mittel (davon 500 Mio. DM aus dem
Bundeshaushalt) werden rd. 80.000 neue Berechtigte während ihrer Ausbildung gefördert. Die
Bedarfssätze werden deutlich angehoben, der monatliche Höchstsatz steigt von 1.030 auf
1.140 DM. Darüber hinaus wird das Kindergeld nicht mehr angerechnet, die Freibeträge wer-
den erhöht und die Förderung in den alten und neuen Ländern wurde vereinheitlicht. Für die
Gesamtdarlehensbelastung wurde eine Belastungsobergrenze von 20.000 DM eingeführt. Die
Verlängerung der Förderungshöchstdauer wegen Pflege und Erziehung von Kindern wurde
durch Anhebung der Altersgrenze der Kinder von fünf auf zehn Jahre bedarfsgerechter gestal-
tet.
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Durchschnittliche nominale und reale Einkommensentwicklung

(gesamtes Bundesgebiet1) je Arbeitnehmer (1995 bis 2000)

Bruttolohn/ -gehalt

monatlich je Arbeit-

nehmer 2)

Nettolohn/ -gehalt monat-

lich je Arbeitnehmer2)

Preisindex für die

Lebenshaltung aller

privaten Haushalte 3)

Nettolohn/ -gehalt mo-

natlich je Arbeitnehmer

zu Preisen von 1995Jahr

DM % 4) DM % 4) 1995 = 100 DM % 4)

1995 3.920 -- 2.580 -- 100 2.580 --

1996 3.980 1,5% 2.580 0,0% 101,4 2.544 -1,4%

1997 3.990 0,3% 2.550 -1,2% 103,3 2.466 -3,1%

1998 4.030 1,0% 2.570 0,8% 104,3 2.461 -0,2%

1999 4.080 1,2% 2.610 1,6% 104,9 2.484 1,0%

2000 4.140 1,5% 2.660 1,9% 106,9 2.482 -0,1%

1) Eine getrennte Betrachtung des früheren Bundesgebietes und der neuen Ländern (einschl. Berlin Ost) wird

nicht durch aussagekräftige Daten unterstützt.

2) Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 3.
3) Quelle: Statistisches Jahrbuch 2000, S. 619 und Wirtschaft und Statistik 6/2001; S. 479.
4) Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

Die Entwicklung der monatlichen nominalen Nettolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer blieb im
gesamten Bundesgebiet zwischen 1995 und 1998 hinter der Entwicklung der Bruttolöhne zu-
rück. Am deutlichsten trat diese Differenz im Jahre 1997 zu Tage, als die Bruttolöhne und -ge-
hälter zwar geringfügig um 0,3 % anstiegen, die Nettolöhne und -gehälter jedoch um 1,2 % ab-
nahmen. Vor dem Hintergrund der Entwicklung des Preisindex für die Lebenshaltung aller pri-
vaten Haushalte ergab sich dadurch eine Absenkung der realen Nettolöhne und -gehälter um
insgesamt 4,5 % in den beiden Jahren 1996 und 1997. Erst danach - insbesondere im Jahr
1999 - konnte sich dieser Wert nach oben stabilisieren. In den Jahren 1999 und 2000 stiegen
auch die nominalen Nettolöhne erstmals in dem betrachteten Zeitraum schneller als die Brutto-
löhne.

Funktionsgruppe Gesundheit

43. Soziale Leistungen, die der Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit dienen, ha-
ben 2001 in Deutschland insgesamt einen geschätzten Umfang von rd. 445 Mrd. DM ange-
nommen (Übersicht 11). Rd. 89 % der Leistungen dieser Funktionsgruppe entfallen auf die
Funktionen Krankheit und Invalidität, der Rest entfällt zu etwa gleichen Teilen auf die anderen
Funktionen Vorbeugung und Rehabilitation bzw. Arbeitsunfall und Berufskrankheit. Auf die al-
ten Länder entfallen rd. 86 % der Leistungen.
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2001 werden 24 % aller Gesundheitsleistungen als Einkommen (in Form der Entgeltfortzahlung
im Krankheitsfall, in Form von Krankengeld und von Renten bei Invalidität und Arbeitsunfall)
geleistet. 71 % sind Sachleistungen - in erster Linie der gesetzlichen Krankenversicherung - für
ambulante ärztliche und zahnärztliche Leistungen, Arzneimittel, Krankenhausbehandlung und
sonstige medizinische Dienste; hierin sind auch Barerstattungen der privaten und öffentlichen
Arbeitgeber an ihre Beschäftigten - überwiegend in Form von Beihilfen im Krankheitsfall - und
Eigenbeiträge der Empfänger sozialer Leistungen enthalten. Der Rest, rd. 5 %, entfällt auf ver-
schiedene gesundheitliche Maßnahmen und auf die Verwaltung. Diese Struktur wird sich auch
im Projektionszeitraum kaum verändern.

44. Die gesamtwirtschaftliche Gesundheitsausgabenquote liegt seit Mitte der 90er Jahre rela-
tiv konstant bei knapp 11 %. Dieser Wert wird auch in 2005 erwartet. Eine gleich bleibende Ge-
sundheitsausgabenquote bedeutet, dass die der Bevölkerung für Zwecke der Erhaltung und
Wiederherstellung der Gesundheit zufließenden sozialen Leistungen (die nicht zuletzt zu einem
großen Teil ein bedeutender Wirtschaftsfaktor sind), voll am gesamtwirtschaftlichen Wachstum
beteiligt waren bzw. sind.

Für die Entwicklung der Ausgaben der Funktionsgruppe Gesundheit sind vor allem Leistungen
maßgeblich, die in den Funktionen Krankheit und Invalidität zusammengefasst werden. Die
Ausgaben der Funktion Krankheit werden überwiegend von der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) bestimmt.

Die Ausgaben der Funktion Invalidität umfassen überwiegend Aufwendungen bei Pflegebedürf-
tigkeit und Rentenzahlungen bei verminderter Erwerbsfähigkeit (soweit sie nicht der Funktion
Arbeitsunfall zuzurechnen sind). Die stufenweise Einführung der Pflegeversicherung ab
1.4.1995 bewirkte, dass die Invaliditätsausgabenquote in den Jahren 1995 und 1996 stark zu-
nimmt. In den Jahren 2000 und 2001 lag diese Quote bei 2,3 % und damit um mehr als 20 %
über der Quote in 1994 vor Einführung der Pflegeversicherung.
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Ü  b e r  s i c h  t  11
F unk tionsgruppe  G esundhe it

Leistu n g en
G esun d -

h eit
in sgesam t

V orbeu -
gu n g

K ran k -
h eit

A rbeits-
u n fa ll In va lid itä t

1 99 5 M illia rden  D M
  In va lid itä tsren ten 3 7 ,04     0 ,00     0 ,00     6 ,58     30 ,4 5     
  K ran k en - u n d  Ü berg an g sg eld 1 6 ,57     1 ,88     13 ,54     1 ,15     0 ,0 0     
  E n tg eltfor tzah lu n g 5 2 ,60     2 ,89     45 ,03     4 ,68     0 ,0 0     
  S teuer lich e M aß n ah m en 1 ,14     0 ,00     0 ,15     0 ,00     0 ,9 9     
  son stig e E in kom m en sleistu n gen 2 ,29     0 ,00     0 ,01     0 ,16     2 ,1 3     
  Sach leistu n g en  1 ) 26 4 ,87     17 ,31     2 01 ,78     10 ,03     35 ,7 6     
  son stig e L eistun g en  un d a llg em ein en  D ien ste 1 8 ,14     2 ,24     10 ,51     1 ,60     3 ,7 9     
D eu tsch land  1 ) 39 2 ,65     24 ,31     2 71 ,02     24 ,20     73 ,1 1     
  A lte  L änd er 33 0 ,46     20 ,83     2 29 ,53     20 ,28     59 ,8 2     
  N eu e L än der 6 2 ,19     3 ,48     41 ,49     3 ,93     13 ,3 0     
2 00 0 p M illia rden  D M
  In va lid itä tsren ten 3 9 ,86     0 ,00     0 ,00     6 ,95     32 ,9 0     
  K ran k en - u n d  Ü berg an g sg eld 1 1 ,53     1 ,68     8 ,68     1 ,17     0 ,0 0     
  E n tg eltfor tzah lu n g 4 8 ,50     2 ,29     41 ,82     4 ,39     0 ,0 0     
  S teuer lich e M aß n ah m en 1 ,34     0 ,00     0 ,18     0 ,00     1 ,1 6     
  son stig e E in kom m en sleistu n gen 2 ,13     0 ,00     0 ,03     0 ,27     1 ,8 3     
  Sach leistu n g en  1 ) 30 6 ,27     16 ,69     2 27 ,16     10 ,90     51 ,5 2     
  son stig e L eistun g en  un d a llg em ein en  D ien ste 2 1 ,00     2 ,56     12 ,84     1 ,73     3 ,8 7     
D eu tsch land  1 ) 43 0 ,63     23 ,22     2 90 ,69     25 ,42     91 ,2 9     
  A lte  L änd er 36 3 ,30     19 ,34     2 46 ,92     21 ,51     75 ,5 3     
  N eu e L än der 6 7 ,33     3 ,88     43 ,77     3 ,91     15 ,7 7     
2 00 1 s M illia rden  D M
  In va lid itä tsren ten 4 1,1     0 ,0     0 ,0     7 ,0     3 4 ,0     
  K ran k en - u n d  Ü berg an g sg eld 1 2,5     1 ,8     9 ,5     1 ,2     0 ,0     
  E n tg eltfor tzah lu n g 4 9,6     2 ,3     4 2 ,7     4 ,5     0 ,0     
  S teuer lich e M aß n ah m en 1,3     0 ,0     0 ,2     0 ,0     1 ,1     
  son stig e E in kom m en sleistu n gen 2,2     0 ,0     0 ,0     0 ,3     1 ,9     
  Sach leistu n g en  1 ) 3 1 7 ,0     1 7 ,4     23 5 ,6     1 1 ,2     5 2 ,9     
  son stig e L eistun g en  un d a llg em ein en  D ien ste 2 1 ,5     2 ,6     1 3 ,1     1 ,8     4 ,0     
D eu tsch land  1 ) 4 4 5 ,1     2 4 ,1     30 1 ,2     2 5 ,9     9 3 ,9     
  A lte  L änd er 3 7 5,5     2 0 ,1     25 5 ,8     2 2 ,0     7 7 ,6     
  N eu e L än der 6 9 ,6     4 ,0     4 5 ,3     3 ,9     1 6 ,3     
2 00 1 s M illia rd en  E uro
  In va lid itä tsren ten 2 1,0     0 ,0     0 ,0     3 ,6     1 7 ,4     
  K ran k en - u n d  Ü berg an g sg eld 6 ,4     0 ,9     4 ,9     0 ,6     0 ,0     
  E n tg eltfor tzah lu n g 2 5,3     1 ,2     2 1 ,9     2 ,3     0 ,0     
  S teuer lich e M aß n ah m en 0,7     0 ,0     0 ,1     0 ,0     0 ,6     
  son stig e E in kom m en sleistu n gen 1,1     0 ,0     0 ,0     0 ,1     1 ,0     
  Sach leistu n g en  1 ) 1 6 2 ,1     8 ,9     12 0 ,5     5 ,7     2 7 ,0     
  son stig e L eistun g en  un d a llg em ein en  D ien ste 1 1 ,0     1 ,3     6 ,7     0 ,9     2 ,0     
D eu tsch land  1 ) 2 2 7 ,6     1 2 ,3     15 4 ,0     1 3 ,3     4 8 ,0     
  A lte  L änd er 1 9 2,0     1 0 ,3     13 0 ,8     1 1 ,2     3 9 ,7     
  N eu e L än der 3 5 ,6     2 ,1     2 3 ,2     2 ,0     8 ,3     
2 00 5 s M illia rd en  E uro
  In va lid itä tsren ten 2 2,4     0 ,0     0 ,0     3 ,8     1 8 ,6     
  K ran k en - u n d  Ü berg an g sg eld 7 ,1     1 ,0     5 ,4     0 ,6     0 ,0     
  E n tg eltfor tzah lu n g 2 8,9     1 ,3     2 4 ,9     2 ,6     0 ,0     
  S teuer lich e M aß n ah m en 0,7     0 ,0     0 ,1     0 ,0     0 ,6     
  son stig e E in kom m en sleistu n gen 1,1     0 ,0     0 ,0     0 ,1     1 ,0     
  Sach leistu n g en  1 ) 1 8 1 ,5     1 0 ,2     13 3 ,6     6 ,2     3 1 ,5     
  son stig e L eistun g en  un d a llg em ein en  D ien ste 1 2 ,2     1 ,4     7 ,6     1 ,0     2 ,3     
D eu tsch land  1 ) 2 5 3 ,9     1 3 ,9     17 1 ,7     1 4 ,4     5 3 ,9     
  A lte  L änd er 2 1 4,9     1 1 ,6     14 6 ,3     1 2 ,2     4 4 ,7     
  N eu e L än der 3 9 ,0     2 ,3     2 5 ,3     2 ,2     9 ,2     
D ifferenzen in  den Su m m en sind ru ndu ngsbedingt.
1) E inschließ lich E igenbeiträge der E m pfänger  sozia ler L eistu ngen

45. Fast 60 % der Gesundheitsleistungen wurden im Jahr 2001 von der gesetzlichen Kran-
kenversicherung erbracht; gut 11 % wurden im Sozialbudget den Arbeitgebern in Form der
Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitsunfall zugeordnet; etwas mehr als 8 % lei-
stete die gesetzliche Rentenversicherung durch Maßnahmen zur Teilhabe sowie in Form von
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten, die Leistungen der Gesetzlichen Pflegeversicherung
beliefen sich auf 7,4 % der Gesundheitsleistungen, der verbleibende Rest verteilte sich auf ver-
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schiedene Institutionen, insbesondere die Sozialhilfe, die Unfallversicherung und die Institution
Beihilfen im öffentlichen Dienst.

Funktionsgruppe Beschäftigung

46. Die Funktionsgruppe Beschäftigung - sie umfasst in der Abgrenzung des Sozialbudgets
Leistungen für die berufliche Bildung und Ausbildungsförderung, für Arbeitslose und für sonsti-
ge Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik (Funktion Mobilität) - hatte 2000 einen Umfang von rd.
121 Mrd. DM (Übersicht 12). Die Beschäftigungsausgabenquote (Anteil am Bruttoinlandspro-
dukt) betrug damit 2000 3,1 %. In den alten Ländern waren es 2,2 % und 9,4 % in den neuen
Ländern. Von allen Leistungen des jeweiligen Sozialbudgets fielen 2000 in den alten Ländern
7,4 %, in den neuen Ländern 19,5 % auf diese Funktionsgruppe (Tabelle I-3 im Anhang). Mit-
telfristig bis zum Jahr 2005 werden die Leistungen der Funktionsgruppe Beschäftigung voraus-
sichtlich fast unverändert bei rd. 62 Mrd. Euro (rd. 122 Mrd. DM) liegen und damit auf ein nied-
rigeres Niveau im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt und zu den anderen im Sozialbudget
erfassten Leistungen sinken. Für 2005 wird mit einer weiteren Entspannung auf dem Arbeits-
markt gerechnet, die mit einer Senkung der Ausgaben für Arbeitslosigkeit verbunden ist. Zu
dieser Entwicklung werden insbesondere auch die Maßnahmen des Job-Aqtiv-Gesetzes beitra-
gen, mit dem vor allem das Instrumentarium der aktiven Arbeitsmarktpolitik verbessert und er-
gänzt, sowie die Effektivität und Effizienz bei der Vermittlung von Arbeitslosen erhöht wird. Der
Anteil der Leistungen der Funktionsgruppe Beschäftigung am Bruttoinlandsprodukt wird im Jah-
re 2005 dann voraussichtlich nur noch 2,6 %, der am Sozialbudget 8,5 % betragen.

47. Auf die Funktion Arbeitslosigkeit entfielen 1995 knapp 60 % aller in der Funktionsgruppe
Beschäftigung zusammengefassten Leistungen. Dieser Anteil betrug 2000 knapp 59 % (alte
Länder: 61 %; neue Länder: 55 %). Dies entsprach einem Gesamtbetrag von rd. 71 Mrd. DM.
Der überwiegende Teil davon waren Zahlungen der Bundesanstalt für Arbeit an ihre Leistungs-
empfänger sowie Zahlungen des Bundes (vor allem Arbeitslosenhilfe). Nach einem weiteren
Rückgang auf rd. 68 Mrd. DM im Jahr 2001 werden die Leistungen für Arbeitslosigkeit mittelfri-
stig im Jahr 2005 bei voraussichtlich rd. 35 Mrd. Euro (rd. 69 Mrd. DM) stabil bleiben. Ihr Anteil
an der Funktionsgruppe Beschäftigung von rd. 57 % im Jahre 2001 wird auch in 2005 erwartet.
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Ü  b e  r  s  i  c  h  t   1 2
B e sc h ä ft ig u n g

L eistu n g en
B esch ä fti -

g u n g
in sg esa m t

B er u fl ich e
B ild u n g M o b ili tä t A r be i ts lo sig -

k e it

1 9 9 5 M il lia r d en  D M
  A u sbi ld u n g s- ,  Ü b er b rü ck u n g s-  u n d  U n te r h a lt sg e ld  
  b e i  b e ru fl ich e r  R eh a b il i ta tio n ,  B er u fsa u sb i ld u n g sb e ih il fe 8 ,8 4      8 ,8 4      0 ,0 0      0 ,0 0      
  V or r u h esta n d sg e ld ,  A lte r sü be rg a n g sg e ld ,  R en ten  w eg en  A L 1 7 ,5 6      0 ,0 0      0 ,0 0      1 7 ,5 6      
  S ch lech tw e tte rg e ld , W in te r g e ld ,  K u r z a r be i te r g e ld , E G K S 1 ,8 7      0 ,0 0      1 ,8 7      0 ,0 0      
  A rb e i ts lo sen g e ld ,  -h i lfe , K o n k u r sa u s fa llg e ld 4 3 ,1 4      0 ,0 0      0 ,0 0      4 3 ,1 4      
  son st ig e  E in k om m en s le is tu n g en 1 ,4 9      0 ,8 8      0 ,6 0      0 ,0 0      
  S teu er lich e  M a ß n a h m en 3 ,9 2      0 ,6 2      3 ,3 0      0 ,0 0      
  S a ch le is tu n g e n  1 ) 1 0 ,6 1      9 ,5 6      0 ,4 6      0 ,5 9      
  A B M , S o n s tig e  L e is tu n g en  u n d  a llg em ein e  D ien ste  2 ) 2 3 ,0 9      2 ,4 5      1 6 ,0 8      4 ,5 6      
D e u tsc h la n d 1 1 0 ,5 1      2 2 ,3 5      2 2 ,3 2      6 5 ,8 5      
  A lte  L ä n d e r 6 8 ,0 3      1 4 ,3 9      1 0 ,5 0      4 3 ,1 4      
  N e u e  L ä n d e r 4 2 ,4 8      7 ,9 6      1 1 ,8 2      2 2 ,7 1      
2 0 0 0 p M il lia r d en  D M
  A u sbi ld u n g s- ,  Ü b er b rü ck u n g s-  u n d  U n te r h a lt sg e ld  
  b e i  b e ru fl ich e r  R eh a b il i ta tio n ,  B er u fsa u sb i ld u n g sb e ih il fe 8 ,7 4      8 ,7 4      0 ,0 0      0 ,0 0      
  V or r u h esta n d sg e ld ,  A lte r sü be rg a n g sg e ld ,  R en ten  w eg en  A L 1 7 ,6 2      0 ,0 0      0 ,0 0      1 7 ,6 2      
  S ch lech tw e tte rg e ld , W in te r g e ld ,  K u r z a r be i te r g e ld , E G K S 0 ,6 1      0 ,0 0      0 ,6 1      0 ,0 0      
  A rb e i ts lo sen g e ld ,  -h i lfe , K o n k u r sa u s fa llg e ld 4 7 ,1 1      0 ,0 0      0 ,0 0      4 7 ,1 1      
  son st ig e  E in k om m en s le is tu n g en 1 ,1 8      0 ,8 0      0 ,3 6      0 ,0 2      
  S teu er lich e  M a ß n a h m en 4 ,5 4      0 ,7 9      3 ,7 5      0 ,0 0      
  S a ch le is tu n g e n  1 ) 1 4 ,3 7      1 1 ,0 4      2 ,2 2      1 ,1 2      
  A B M , S o n s tig e  L e is tu n g en  u n d  a llg em ein e  D ien ste  2 ) 2 6 ,7 9      5 ,0 9      1 6 ,6 8      5 ,0 2      
D e u tsc h la n d 1 2 0 ,9 6      2 6 ,4 6      2 3 ,6 1      7 0 ,9 0      
  A lte  L ä n d e r 7 6 ,3 3      1 7 ,4 1      1 2 ,1 2      4 6 ,8 0      
  N e u e  L ä n d e r 4 4 ,6 3      9 ,0 4      1 1 ,4 8      2 4 ,1 0      
2 0 0 1 s M il lia r d en  D M
  A u sbi ld u n g s- ,  Ü b er b rü ck u n g s-  u n d  U n te r h a lt sg e ld  
  b e i  b e ru fl ich e r  R eh a b il i ta tio n ,  B er u fsa u sb i ld u n g sb e ih il fe 9 ,0 9      9 ,0 9      0 ,0 0      0 ,0 0      
  V or r u h esta n d sg e ld ,  A lte r sü be rg a n g sg e ld ,  R en ten  w eg en  A L 1 6 ,0 8      0 ,0 0      0 ,0 0      1 6 ,0 8      
  S ch lech tw e tte rg e ld , W in te r g e ld ,  K u r z a r be i te r g e ld , E G K S 0 ,6 7      0 ,0 0      0 ,6 7      0 ,0 0      
  A rb e i ts lo sen g e ld ,  -h i lfe , K o n k u r sa u s fa llg e ld 4 6 ,1 2      0 ,0 0      0 ,0 0      4 6 ,1 2      
  son st ig e  E in k om m en s le is tu n g en 1 ,4 8      1 ,1 1      0 ,3 5      0 ,0 2      
  S teu er lich e  M a ß n a h m en 4 ,5 5      0 ,7 5      3 ,8 0      0 ,0 0      
  S a ch le is tu n g e n  1 ) 1 4 ,4 4      1 1 ,3 7      2 ,2 1      0 ,8 7      
  A B M , S o n s tig e  L e is tu n g en  u n d  a llg em ein e  D ien ste  2 ) 2 7 ,7 0      5 ,5 1      1 6 ,9 1      5 ,2 8      
D e u tsc h la n d 1 2 0 ,1 3      2 7 ,8 3      2 3 ,9 4      6 8 ,3 7      
  A lte  L ä n d e r 7 4 ,2 6      1 8 ,0 3      1 1 ,7 2      4 4 ,5 1      
  N e u e  L ä n d e r 4 5 ,8 7      9 ,8 0      1 2 ,2 1      2 3 ,8 6      
2 0 0 1 s M ill ia r d en  E u r o
  A u sbi ld u n g s- ,  Ü b er b rü ck u n g s-  u n d  U n te r h a lt sg e ld  
  b e i  b e ru fl ich e r  R eh a b il i ta tio n ,  B er u fsa u sb i ld u n g sb e ih il fe 4 ,6 5      4 ,6 5      0 ,0 0      0 ,0 0      
  V or r u h esta n d sg e ld ,  A lte r sü be rg a n g sg e ld ,  R en ten  w eg en  A L 8 ,2 2      0 ,0 0      0 ,0 0      8 ,2 2      
  S ch lech tw e tte rg e ld , W in te r g e ld ,  K u r z a r be i te r g e ld , E G K S 0 ,3 4      0 ,0 0      0 ,3 4      0 ,0 0      
  A rb e i ts lo sen g e ld ,  -h i lfe , K o n k u r sa u s fa llg e ld 2 3 ,5 8      0 ,0 0      0 ,0 0      2 3 ,5 8      
  son st ig e  E in k om m en s le is tu n g en 0 ,7 6      0 ,5 7      0 ,1 8      0 ,0 1      
  S teu er lich e  M a ß n a h m en 2 ,3 2      0 ,3 8      1 ,9 4      0 ,0 0      
  S a ch le is tu n g e n  1 ) 7 ,3 8      5 ,8 1      1 ,1 3      0 ,4 4      
  A B M , S o n s tig e  L e is tu n g en  u n d  a llg em ein e  D ien ste  2 ) 1 4 ,1 6      2 ,8 2      8 ,6 4      2 ,7 0      
D e u tsc h la n d 6 1 ,4 2      1 4 ,2 3      1 2 ,2 4      3 4 ,9 5      
  A lte  L ä n d e r 3 7 ,9 7      9 ,2 2      5 ,9 9      2 2 ,7 6      
  N e u e  L ä n d e r 2 3 ,4 5      5 ,0 1      6 ,2 4      1 2 ,2 0      
2 0 0 5 s M ill ia r d en  E u r o
  A u sbi ld u n g s- ,  Ü b er b rü ck u n g s-  u n d  U n te r h a lt sg e ld  
  b e i  b e ru fl ich e r  R eh a b il i ta tio n ,  B er u fsa u sb i ld u n g sb e ih il fe 5 ,0 2      5 ,0 2      0 ,0 0      0 ,0 0      
  V or r u h esta n d sg e ld ,  A lte r sü be rg a n g sg e ld ,  R en ten  w eg en  A L 8 ,5 8      0 ,0 0      0 ,0 0      8 ,5 8      
  S ch lech tw e tte rg e ld , W in te r g e ld ,  K u r z a r be i te r g e ld , E G K S 0 ,2 7      0 ,0 0      0 ,2 7      0 ,0 0      
  A rb e i ts lo sen g e ld ,  -h i lfe , K o n k u r sa u s fa llg e ld 2 3 ,2 7      0 ,0 0      0 ,0 0      2 3 ,2 7      
  son st ig e  E in k om m en s le is tu n g en 0 ,7 9      0 ,6 0      0 ,1 8      0 ,0 1      
  S teu er lich e  M a ß n a h m en 2 ,4 8      0 ,3 9      2 ,1 0      0 ,0 0      
  S a ch le is tu n g e n  1 ) 7 ,8 0      6 ,2 3      1 ,1 3      0 ,4 4      
  A B M , S o n s tig e  L e is tu n g en  u n d  a llg em ein e  D ien ste  2 ) 1 4 ,1 4      3 ,0 8      8 ,1 1      2 ,9 4      
D e u tsc h la n d 6 2 ,3 5      1 5 ,3 2      1 1 ,7 9      3 5 ,2 4      
  A lte  L ä n d e r 3 9 ,5 6      9 ,9 5      5 ,9 8      2 3 ,6 3      
  N e u e  L ä n d e r 2 2 ,7 9      5 ,3 7      5 ,8 0      1 1 ,6 1      
D iffe ren zen  in  d en  S u m m en  s ind  ru n du n g sb ed in g t.

48. Die Leistungen der Funktion Mobilität - hier sind neben der Förderung der Arbeitsauf-
nahme sowie dem Schlechtwetter- und Wintergeld vor allem Zuschüsse an Arbeitgeber für
Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung verbucht - lagen 2000 bei rd. 24 Mrd. DM. Dies waren rd.
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1 Mrd. DM mehr als in 1995. Bei diesem Vergleich geht unter, dass in 1998 eine außerordent-
liche Aufstockung der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung zu einem starken Anstieg der Funk-
tion Mobilität geführt hatte, nachdem die Ausgaben ein Jahr zuvor allerdings deutlich zu-
rückgenommen wurden. In den alten Ländern beliefen sich 2000 die unter dieser Funktion ver-
buchten Leistungen auf rd. 12 Mrd. DM. Das entspricht einer Quote von 0,3 % gemessen am
Bruttoinlandsprodukt. 1995 waren es 10,5 Mrd. DM und ebenfalls 0,3 % des Bruttoinlands-
produkts. In den neuen Ländern sind die Mobilitätsleistungen im gleichen Zeitraum von 11,8
Mrd. DM in 1995 auf 11,5 Mrd. DM in 2000 leicht gesunken. Ihre Relation zum Bruttoinlands-
produkt betrug 2000 2,4 % und hatte damit ein ungleich höheres Gewicht als in Westdeutsch-
land. Das ist ganz überwiegend auf die Entwicklung der Ausgaben für Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen zurückzuführen, die in den neuen Ländern nicht nur zur Eingliederung von Prob-
lemgruppen des Arbeitsmarktes, sondern auch zur Verhinderung höherer Arbeitslosigkeit ein-
gesetzt wurden. In 2005 wird mit gesamtdeutschen Leistungen der Funktion Mobilität von etwa
11,8 Mrd. Euro (23 Mrd. DM) oder 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts gerechnet. In den neuen
Ländern werden die Leistungen dieser Funktion am ostdeutschen Bruttoinlandsprodukt mit
1,9 % weiterhin wesentlich höher als in den alten Ländern (0,3 %) sein.

49. Für die Funktion Berufliche Bildung wurden 2000 rd. 26,5 Mrd. DM ausgegeben. Über-
wiegend waren das Leistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (bis 1998 Arbeitsför-
derungsgesetz). Gegenüber 1995 sind diese Leistungen um gut 15 % gestiegen, wobei sich
dieser Anstieg sowohl in den alten als auch in den neuen Länder ungefähr gleich gestaltet.
Mittlerweile dienen auch in den neuen Ländern die Aufgaben der beruflichen Fortbildung und
Umschulung allein dem Zweck, die Wiedereingliederung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt
zu fördern, nachdem sie bis Mitte der 90er Jahre auch die Aufgabe hatten, strukturelle Anpas-
sungsprozesse der Arbeitnehmer an die marktwirtschaftliche Ordnung der Produktion und des
Arbeitsmarktes zu erleichtern. Der Anteil der Funktion am gesamtdeutschen Bruttoinlandspro-
dukt betrug 2000 0,7 %, er wird bis 2005 voraussichtlich auf rd. 0,6 % zurückgehen. In den
neuen Ländern machten die Leistungen der Funktion Berufliche Bildung 2000 1,9 % des Brut-
toinlandsprodukts aus. Diese im Vergleich zu Westdeutschland (2000: 0,5 %) hohe Quote wird
sich entsprechend der Projektion bis 2005 voraussichtlich leicht auf etwa 1,8 % verringern, liegt
aber damit immer noch wesentlich höher als in den alten Ländern (0,5 %).

50. In den relativen Gewichten der Funktionsgruppe Beschäftigung unterscheiden sich west-
und ostdeutsches Sozialbudget im Berichtszeitraum deutlich voneinander. Während sich der
Anteil dieser Funktionsgruppe am jeweiligen Sozialbudget im Zeitraum 1995 bis 2001 in den
alten Ländern zwischen rd. 7,5 % (1995), 7,9 % (1996) und 7,0 % (2001) bewegte, schwankt er
im gleichen Zeitraum in den neuen Ländern zwischen 21,5 % (1995) und 19,3 % (2001).
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Funktionsgruppe Alter und Hinterbliebene

51. Das größte Gewicht im Sozialbudget haben auch im Berichtszeitraum 1995 bis 2005 mit
mehr als einem Drittel aller Sozialleistungen die unter der Funktionsgruppe Alter und Hinter-
bliebene zusammengefassten Leistungen. Dabei machen die Leistungen für die Funktion Alter
- im Sozialbudget werden hier auch die Witwen-/Witwerrenten an Empfänger im Rentenalter
verbucht - rd. 97 %, die für die Funktion Hinterbliebene rd. 3 % der Gesamtleistungen dieser
Funktionsgruppe aus. Zum ganz überwiegenden Teil handelt es sich dabei um Einkommenslei-
stungen, also vor allem Renten der gesetzlichen Rentenversicherung, Pensionen sowie Renten
der betrieblichen Altersversorgung, der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst und der Al-
terssicherung der Landwirte. Weiterhin sind hier enthalten die Entschädigungsrenten (von
Empfängern im Rentenalter) der Unfallversicherung, der Kriegsopferversorgung, des Lasten-
ausgleichs und der Wiedergutmachung sowie sonstige Leistungen der Institutionen Kranken-
versicherung, Sozialhilfe und Steuerliche Maßnahmen (Übersicht 13).

52. Insgesamt wurde unter dieser Funktionsgruppe im Jahr 2000 ein Volumen in Höhe von
rd. 473 Mrd. DM verbucht. Gegenüber 1995 haben damit die Gesamtleistungen um 15 % zuge-
nommen. Die Alterssicherungsquote (Anteil der Funktionsgruppe am Bruttoinlandsprodukt) be-
trug in 2000 11,9 %, der Anteil am Sozialbudget 37,4 %. In 1995 lag der entsprechende Anteil
am Bruttoinlandsprodukt bei 11,6 %, der Anteil am Sozialbudget bei 37,4 %. In 2001 wird mit
einem Anstieg der Ausgaben für Alter und Hinterbliebene um 3,7 % auf rd. 490 Mrd. DM ge-
rechnet. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt beträgt dann 12,1 %. Der Anteil am Sozialbudget
steigt um 0,3 Prozentpunkte auf 37,7 %. Mittelfristig bis 2005 werden die Ausgaben danach
voraussichtlich um rd. 13 % auf rd. 283 Mrd. Euro (554 Mrd. DM) steigen. Ihr Anteil am Sozial-
budget wird damit auf 38,8 % zunehmen. Da die Leistungen der Funktionsgruppe Alter und
Hinterbliebene aber in diesem Zeitraum voraussichtlich schwächer als das Bruttoinlandsprodukt
wachsen werden, sinkt die Alterssicherungsquote um 0,3 Prozentpunkte auf 11,8 % in 2005.
Die mittelfristige Entwicklung wird neben steigenden Rentenzahlen bestimmt durch die Renten-
anpassungen nach der neuen lohnbezogenen Anpassungsformel sowie durch die weiteren
Maßnahmen der Rentenreform wie die Neugestaltung des Rechts der Berufs- und Erwerbsun-
fähigkeitsrente mit der Einführung einer nach der gesundheitlichen Leistungsfähigkeit in zwei
Stufen unterteilten Erwerbsminderungsrente und der Beibehaltung der Berücksichtigung der
Arbeitsmarktlage bei der Gewährung von Teil-Erwerbsminderungsrenten.

53. Auf die alten Länder entfielen im Jahr 2000 rd. 391 Mrd. DM oder 83 % aller Leistungen
der Funktionsgruppe Alter und Hinterbliebene, gut. 81 Mrd. DM oder 17 % auf die neuen Län-
der. Gegenüber 1995 (84 % : 16 %) hatte sich dieses Verhältnis nur leicht verändert. Mittelfri-
stig bis zum Jahr 2005 wird mit einem Verhältnis von 82 % : 18 % gerechnet. Die Leistungen
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dieser Funktionsgruppe werden in den alten Ländern dann bei rd. 233 Mrd. Euro (456 Mrd.
DM), in den neuen Ländern bei rd. 50 Mrd. Euro (98 Mrd. DM) liegen.

Ü  b e  r  s  i c  h  t   1 3
F u n k t i o n s g r u p p e  A l t e r  u n d  H i n t e r b l i e b e n e

L e i s t u n g e n
A l t e r
u n d

H i n t e r b l i e b e n e
A l t e r H i n t e r b l i e b e n e

1 9 9 5 M i l l i a r d e n  D M
  V e r s i c h e r t e n r e n t e n ,  R u h e g e l d e r 2 7 4 , 0 9      2 7 4 ,0 9      -          
  W i t w e n - ,  W i t w e r r e n t e n  u n d  - b e z ü g e 8 8 , 3 0      7 6 ,3 6      1 1 ,9 4      
  S o n s t i g e  R e n t e n  u n d  B e z ü g e 4 , 8 4      4 , 7 4      0 , 1 0      
  R e n t e n  u n d  B e z ü g e  a n  G e b i e t s f r e m d e 6 , 7 3      6 , 4 2      0 , 3 1      
  S t e u e r l i c h e  M a ß n a h m e n 3 , 2 9      3 , 2 9      -          
  S t e r b e g e l d 2 , 4 1      -          2 , 4 1      
  B e i t r ä g e  d e r  L e i s t u n g s e m p fä n g e r 1 9 , 7 3      1 9 ,1 0      0 , 6 3      
  S o n s t i g e  L e i s t u n g e n  1 ) 1 0 , 3 5      9 , 5 4      0 , 8 1      
D e u t s c h l a n d 4 0 9 , 7 3      3 9 3 ,5 4      1 6 ,1 8      
  A l t e  L ä n d e r 3 4 3 , 4 4      3 2 9 ,2 8      1 4 ,1 6      
  N e u e  L ä n d e r 6 6 , 2 8      6 4 ,2 6      2 , 0 2      
2 0 0 0 p M i l l i a r d e n  D M
  V e r s i c h e r t e n r e n t e n ,  R u h e g e l d e r 3 2 8 , 5 4      3 2 8 ,5 4      -          
  W i t w e n - ,  W i t w e r r e n t e n  u n d  - b e z ü g e 9 1 , 7 1      7 9 ,7 7      1 1 ,9 3      
  S o n s t i g e  R e n t e n  u n d  B e z ü g e 3 , 7 2      3 , 6 2      0 , 0 9      
  R e n t e n  u n d  B e z ü g e  a n  G e b i e t s f r e m d e 8 , 0 3      7 , 7 2      0 , 3 0      
  S t e u e r l i c h e  M a ß n a h m e n 3 , 3 2      3 , 3 2      -          
  S t e r b e g e l d 2 , 5 5      -          2 , 5 5      
  B e i t r ä g e  d e r  L e i s t u n g s e m p fä n g e r 2 5 , 0 3      2 4 ,4 3      0 , 6 0      
  S o n s t i g e  L e i s t u n g e n  1 ) 9 , 6 6      8 , 9 0      0 , 7 6      
D e u t s c h l a n d 4 7 2 , 5 5      4 5 6 ,3 0      1 6 ,2 5      
  A l t e  L ä n d e r 3 9 1 , 1 1      3 7 7 ,3 2      1 3 ,7 9      
  N e u e  L ä n d e r 8 1 , 4 5      7 8 ,9 9      2 , 4 6      
2 0 0 1 s M i l l i a r d e n  D M
  V e r s i c h e r t e n r e n t e n ,  R u h e g e l d e r 3 4 4 ,1      3 4 4 ,1      -          
  W i t w e n - ,  W i t w e r r e n t e n  u n d  - b e z ü g e 9 4 ,7      8 2 ,3      1 2 ,4      
  S o n s t i g e  R e n t e n  u n d  B e z ü g e 3 ,5      3 , 5      0 , 1      
  R e n t e n  u n d  B e z ü g e  a n  G e b i e t s f r e m d e 8 ,1      7 , 8      0 , 3      
  S t e u e r l i c h e  M a ß n a h m e n 3 ,1      3 , 1      -          
  S t e r b e g e l d 2 ,5      -          2 , 5      
  B e i t r ä g e  d e r  L e i s t u n g s e m p fä n g e r 2 3 ,8      2 3 ,2      0 , 6      
  S o n s t i g e  L e i s t u n g e n  1 ) 1 0 ,0      9 , 2      0 , 8      
Z u s a m m e n 4 8 9 ,9      4 7 3 ,2      1 6 ,7      
  F r ü h e r e s  B u n d e s g e b i e t 4 0 4 ,2      3 9 0 ,1      1 4 ,2      
  N e u e  B u n d e s l ä n d e r 8 5 ,6      8 3 ,1      2 , 5      
2 0 0 1 s M i l l i a r d e n  E u r o
  V e r s i c h e r t e n r e n t e n ,  R u h e g e l d e r 1 7 5 ,9      1 7 5 ,9      -          
  W i t w e n - ,  W i t w e r r e n t e n  u n d  - b e z ü g e 4 8 ,4      4 2 ,1      6 , 3      
  S o n s t i g e  R e n t e n  u n d  B e z ü g e 1 ,8      1 , 8      0 , 0      
  R e n t e n  u n d  B e z ü g e  a n  G e b i e t s f r e m d e 4 ,1      4 , 0      0 , 2      
  S t e u e r l i c h e  M a ß n a h m e n 1 ,6      1 , 6      -          
  S t e r b e g e l d 1 ,3      -          1 , 3      
  B e i t r ä g e  d e r  L e i s t u n g s e m p fä n g e r 1 2 ,2      1 1 ,9      0 , 3      
  S o n s t i g e  L e i s t u n g e n  1 ) 5 , 1      4 , 7      0 , 4      
Z u s a m m e n 2 5 0 ,5      2 4 1 ,9      8 , 5      
  F r ü h e r e s  B u n d e s g e b i e t 2 0 6 ,7      1 9 9 ,4      7 , 2      
  N e u e  B u n d e s l ä n d e r 4 3 ,8      4 2 ,5      1 , 3      
2 0 0 5 s M i l l i a r d e n  E u r o
  V e r s i c h e r t e n r e n t e n ,  R u h e g e l d e r 2 0 0 ,6      2 0 0 ,6      -          
  W i t w e n - ,  W i t w e r r e n t e n  u n d  - b e z ü g e 5 4 ,4      4 7 ,2      7 , 2      
  S o n s t i g e  R e n t e n  u n d  B e z ü g e 1 ,6      1 , 5      0 , 0      
  R e n t e n  u n d  B e z ü g e  a n  G e b i e t s f r e m d e 4 ,1      4 , 0      0 , 2      
  S t e u e r l i c h e  M a ß n a h m e n 1 ,6      1 , 6      -          
  S t e r b e g e l d 1 ,3      -          1 , 3      
  B e i t r ä g e  d e r  L e i s t u n g s e m p fä n g e r 1 4 ,2      1 3 ,8      0 , 4      
  S o n s t i g e  L e i s t u n g e n  1 ) 5 , 6      5 , 1      0 , 4      
D e u t s c h l a n d 2 8 3 ,3      2 7 3 ,8      9 , 5      
  A l t e  L ä n d e r 2 3 3 ,3      2 2 5 ,2      8 , 1      
  N e u e  L ä n d e r 5 0 ,0      4 8 ,6      1 , 4      
D iffe r e n z e n  in  d e n  S u m m e n  s i n d  r u n d u n g s b e d in g t .
2 ) H i e r in  s in d  u .a .  a u c h  V e r w a l t u n g s k o s te n  e n t h a l te n .

Bei den Anteilen am jeweiligen Sozialbudget zeigen sich in den alten und neuen Ländern hin-
sichtlich Höhe und Entwicklung Unterschiede. Im Jahr 2000 lag der Anteil der Ausgaben für
Alter und Hinterbliebene in den alten Ländern mit 37,8 % um 2,3 Prozentpunkte höher als in
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den neuen Ländern (35,5 %). Gegenüber 1995 - hier betrug die Differenz noch 4,6 Prozent-
punkte - haben sich die Niveauunterschiede verringert. Dieser Trend setzt sich in den Jahren
danach und auch mittelfristig fort, so dass der Unterschied 2005 voraussichtlich nur noch 1
Prozentpunkt betragen wird. Der Anteil am jeweiligen Sozialbudget beträgt dann in den neuen
Ländern 37,9 %, in den alten Ländern 38,9 %.

Auch bei Höhe und Entwicklung der Anteile am jeweiligen Bruttoinlandsprodukt sind in den al-
ten und neuen Ländern im Berichtszeitraum unterschiedliche Tendenzen zu verzeichnen. Hier
liegen die Anteile der neuen Länder bei der Funktionsgruppe Alter und Hinterbliebene im Zeit-
raum 1995 bis 2000 insgesamt höher als in den alten Ländern: In den alten Ländern betrug der
Anteil im Jahr 1995 11,1 %, im Jahr 2000 11,2 %; in den neuen Ländern dagegen lagen die
entsprechenden Werte bei 13,9 % und 16,7 %. Gegenüber 1995 war damit der Anteil der alten
Länder nahezu konstant geblieben, der Anteil der neuen Länder um 2,8 Prozentpunkte gestie-
gen. Mittelfristig wird für die alten Länder mit einem leicht sinkenden Anteil (- 0,2 Prozentpunk-
te), für die neuen Länder mit einem leicht steigenden Anteil (+ 0,2 Prozentpunkte) am jeweili-
gen Bruttoinlandsprodukt gerechnet. Der Anteil der Ausgaben für Alter und Hinterbliebene wird
dann im Jahre 2005 in den alten Ländern voraussichtlich 11,0 %, in den neuen Ländern 16,8 %
betragen und damit um 5,8 Prozentpunkte höher als im Westen liegen.

Folgen politischer Ereignisse

54. Mit zunehmendem Abstand vom Zweiten Weltkrieg nehmen die Leistungen für Folgen
politischer Ereignisse trotz Leistungssteigerungen pro Kopf allmählich ab, so dass ihr Anteil am
Sozialbudget und ihr prozentuales Verhältnis zum Inlandsprodukt allmählich sinken. Im Jahr
2000 waren rd. 6 Mrd. DM dieser Funktion zugeordnet worden. Der Anteil am Sozialbudget be-
trug damit 0,5 %, der am Bruttoinlandsprodukt 0,2 %. Im Projektionsendjahr 2005 wird der An-
teil am Sozialbudget voraussichtlich 0,4 %, der am Bruttoinlandsprodukt 0,1 %.

55. Erfasst werden in dieser Funktion in erster Linie die Kriegsfolgelasten und Entschädigun-
gen der Folgen nationalsozialistischen Unrechts, in den neuen Ländern auch die des SED-
Unrechts. Die Funktion ist dem Umfang nach nicht identisch mit den Institutionen, die Entschä-
digungsleistungen zahlen (Ziffern 128 ff.), da bestimmte Leistungen dieser Institutionen ande-
ren Funktionen zugeordnet werden, vor allem Leistungen an alte Menschen der Funktion Alter,
und da auch andere Institutionen berücksichtigt werden, die Folgen politischer Ereignisse mit-
tragen, z. B. die Rentenversicherung, die in die Rentenberechnung auch Ersatzzeiten (Wehr-
dienst, Kriegsgefangenschaft u. a.) einschließt.

In den neuen Ländern werden unter dieser Funktion vor allem die Entschädigungsleistungen im
Rahmen der Institutionen Wiedergutmachung und Sonstige Entschädigungen verbucht, wie
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zum Beispiel Leistungen nach dem Gesetz über Entschädigungen für Opfer des Nationalsozia-
lismus, dem strafrechtlichen und beruflichen Rehabilitierungsgesetz, dem Vertriebenenzuwen-
dungsgesetz und dem Allgemeinen Kriegsfolgengesetz.

Wohnen

56. Die Leistungen der Funktion Wohnen betrugen im Jahr 2000 knapp 14 Mrd. DM (Über-
sicht 14). Rund sechs Zehntel der Leistungen entfallen auf die Institution Wohngeld, die im Jahr
2000 auch 1,1 Mrd. DM für den Heizkostenzuschuss enthält, den die Bundesregierung einmalig
an Wohngeldempfänger und andere Geringverdiener zahlte, um soziale Härten als Folge ge-
stiegener Energiepreise abzumildern. Der Rest setzt sich zusammen aus Leistungen der Sozi-
alhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt für die Abdeckung von Unterkunftskosten - ergänzend zum
Wohngeld), steuerlichen Maßnahmen (Schuldzinsenabzug nach § 21a EStG, Grundsteuerer-
mäßigung) sowie aus Zuschüssen (Wohnungsbeihilfen) von Arbeitgebern.

Ü b e r s i c h t  14
Wohnen

1995 2000p 2001s 2001s 2005s
 - Milliarden DM -

  Wohngeld 1) 6,21   8,43   8,7    4,5    4,4    
  Steuerermäßigungen 1,18   
  Zuschüsse von Arbeitgebern 0,59   0,50   0,5    0,3    0,3    
  Sonstige Leistungen 2) 4,47   5,02   5,0    2,6    2,6    
Deutschland 12,44   13,95   14,2    7,3    7,3    
  Alte Länder 10,59   11,24   11,7    6,0    6,0    
  Neue Länder 1,86   2,70   2,5    1,3    1,3    
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
1) Einschließlich Verwaltungskosten sowie Heizkostenzuschuss in den Jahren 2000 und 2001
2) Überwiegend Sozialhilfe. 

 - Milliarden Euro -

57. Auf die Funktion Wohnen entfielen im Jahr 2000 1,1 % aller Leistungen des Sozialbud-
gets, bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt 0,4 %. Beide Anteile haben sich gegenüber 1995
nicht verändert. Mittelfristig wird das Leistungsvolumen voraussichtlich geringfügig auf über
7 Mrd. Euro (14 Mrd. DM) im Jahr 2005 steigen. Ihr Anteil am Sozialbudget wird dann auf
1,0 %, der am Bruttoinlandsprodukt auf 0,3 % zurückgehen. Von den hier ausgewiesenen Lei-
stungen zur Besserung der Wohnungsversorgung und Erreichung von tragbaren Mieten ent-
fielen im Jahr 2000 rd. 11 Mrd. DM oder vier Fünftel auf die alten Länder, rd. 2,7 Mrd. DM oder
ein Fünftel auf die neuen Länder.

Sparen und Vermögensbildung

58. In der Funktion Sparen und Vermögensbildung werden Leistungen des Staates und der
Arbeitgeber nach dem Wohnungsbau-Prämien-, dem Vermögensbildungs- und dem Einkom-



- 411 -

- 412 -

mensteuergesetz zusammengefasst. Die staatlichen Leistungen fließen der Funktion aus den
Institutionen Förderung der Vermögensbildung (Wohnungsbau-Prämien, Arbeitnehmer-Spar-
zulage) und aus den Steuerlichen Maßnahmen zu. Die Arbeitgeberleistungen zur Vermögens-
bildung kommen seit dem Sozialbudget 1999 aus der Institution Sonstige Arbeitgeberleistun-
gen, nachdem sie zuvor in der Institution Förderung der Vermögensbildung verbucht waren.

59. Die Leistungen der Funktion Sparen und Vermögensbildung betrugen in 2000 rd. 25 Mrd.
DM (Übersicht 15). Gut die Hälfte (55,4 %) davon werden in Form steuerlicher Maßnahmen
geleistet, gut ein Drittel (35,4 %) entfallen auf Leistungen der Arbeitgeber. Ein knappes Zehntel
(9,2 %) entfällt auf direkte staatliche Transfers in Form der Wohnungsbau-Prämien und der Ar-
beitnehmer-Sparzulage. Die Leistungen der Funktion machten in 2000 2,0 % des Sozialbud-
gets aus, 1995 waren es 1,7 %. Auch bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt hat sich ihr Anteil
im gleichen Zeitraum leicht von 0,5 % auf 0,6 % erhöht. Für 2001 wird mit einem weiteren An-
stieg der Leistungen auf rd. 26 Mrd. DM, mittelfristig für 2005 auf rd. 15 Mrd. Euro (30 Mrd. DM)
gerechnet. In 2005 wird sich damit voraussichtlich ihr Anteil am Sozialbudget leicht auf 2,1 %
erhöhen, der am Bruttoinlandsprodukt wird mit 0,6 % konstant bleiben.

Ü b e r s i c h t  15
Sparen und Vermögensbildung

1995 2000p 2001s 2001s 2005s

  Wohnungsbau-Prämien  1) 0,39   0,88   1,0   0,5   0,6   
  Arbeitnehmer-Sparzulage 0,70   1,45   1,6   0,8   0,9   
  Leistungen der Arbeitgeber 9,33   8,99   9,0   4,6   4,7   
  Steuerliche Maßnahmen 8,44   14,08   14,4   7,4   9,1   
Deutschland 18,86   25,39   26,0   13,3   15,3   
  Alte Länder 17,43   21,73   22,0   11,3   12,8   
  Neue Länder 1,43   3,66   4,0   2,0   2,5   
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
1) Nach neueren Schätzungen der Bundesregierung wird sich der Wert im Jahr 2005 nur auf  0,5 Mrd. Euro belaufen.

Milliarden DM Milliarden Euro

60. Von den Leistungen der Funktion Sparen und Vermögensbildung entfielen in 2000 21,7
Mrd. DM auf die alten Länder, 3,7 Mrd. DM auf die neuen Länder. In 2005 wird in den alten
Ländern mit Leistungen in Höhe von rd. 13 Mrd. Euro (25 Mrd. DM), in den neuen Ländern von
2,5 Mrd. Euro (5 Mrd. DM) gerechnet. Ihr Anteil am Sozialbudget (Bruttoinlandsprodukt) wird
dann voraussichtlich in den alten Ländern 2,0 % (0,6 %), der in den neuen Ländern 1,8 %
(0,8 %) betragen.

Allgemeine Lebenshilfen

61. Zu diesen Leistungen, die in besonderen Notlagen gewährt werden oder die der sozialen
Eingliederung dienen, ohne einer der anderen Funktionen zugeordnet werden zu können, zäh-
len vor allem bestimmte Leistungen der Sozialhilfe, einige steuerliche Maßnahmen sowie die
sonstigen Hilfen der Krankenversicherung für ärztliche Beratung und Hilfe zur Empfängnisre-
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gelung. 2000 betrugen die Allgemeinen Lebenshilfen rund 3,7 Mrd. DM. Bis 2005 wird mit einer
nur geringen Steigerung auf 3,8 Mrd. DM gerechnet. Die Quote der allgemeinen Lebenshilfen
ist mit 0,1 % gering; entsprechend niedrig liegt der Anteil am Sozialbudget bei 0,3 %. Die An-
teile verändern sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum bis 2005 nicht.

6. Institutionen

62. Mit rd. 65 % (2000)12 nimmt das Allgemeine System der sozialen Sicherung - d.s. Ren-
tenversicherung, private Altersvorsorge, Pflege-, Kranken- und Unfallversicherung sowie Ar-
beitsförderung - den größten Teil des Sozialbudgets ein (Übersicht 16 bzw. Tabelle I-4 im An-
hang). In den alten Ländern liegt der Anteil des Allgemeinen Systems mit rd. 61 % etwas nied-
riger, in den neuen Ländern mit rd. 80 % deutlich höher als im gesamtdeutschen Durchschnitt.
Von 2001 bis 2005 werden die Leistungen des Allgemeinen Systems jahresdurchschnittlich mit
2,6 % ähnlich dem Durchschnitt des Sozialbudgets (2,4 %) zunehmen. Die Wachstumsdynamik
ab 2001 ist in den alten Ländern (2,5 %) deutlich stärker als in neuen Ländern (2,0 %). Dies
liegt in erster Linie an der Entwicklung in der Institution Arbeitsförderung.

                                               
12 Die in den Ziffern 62 bis 68 aufgeführten Strukturanteile und Wachstumsraten sind unter Berücksichti-
gung der Beiträge des Staates berechnet.
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Ü b e r s i c h t  16
Leistungen nach Institutionsgruppen in Deutschland

1995 1996 1997 1998 1999p  2000p  2001s 2001s 2005s

Sozialbudget insgesamt 1099,88 1149,49 1156,01 1187,01 1230,87 1262,76 1298,1 663,7 731,9 

Allgemeine Systeme 694,12 731,68 736,87 756,55 778,77 796,81 821,9 420,3 465,4 
Sondersysteme 9,02 9,52 9,90 10,01 10,23 10,20 10,5 5,4 6,0 

Leistungssysteme des öff. Dienstes 81,79 84,25 87,38 90,99 93,41 96,55 99,5 50,9 56,9 
Leistungssysteme der Arbeitgeber 106,55 101,25 96,64 97,71 104,17 106,01 108,7 55,6 62,2 
Entschädigungssysteme 18,11 16,96 14,72 15,81 14,06 12,92 11,8 6,0 4,9 
Förder- und Fürsorgesysteme 121,40 100,84 98,84 100,24 101,61 103,20 106,6 54,5 58,8 
Indirekte Leistungen 70,16 106,36 113,21 117,33 130,31 138,74 140,9 72,0 78,7 

Leistungen nach Institutionsgruppen in den alten Ländern
1995 1996 1997 1998 1999p  2000p  2001s 2001s 2005s

Sozialbudget insgesamt 901,97 940,75 947,58 968,82 1004,70 1033,33 1060,5 542,2 599,7 

Allgemeine Systeme 536,66 564,61 569,51 583,43 600,45 615,90 633,6 324,0 361,5 
Sondersysteme 8,91 9,27 9,56 9,67 9,88 9,86 10,2 5,2 5,9 

Leistungssysteme des öff. Dienstes 80,26 82,70 85,81 88,34 90,72 93,88 96,7 49,4 55,4 
Leistungssysteme der Arbeitgeber 98,22 93,32 89,54 90,74 96,38 98,29 100,7 51,5 57,0 
Entschädigungssysteme 15,58 14,64 13,30 12,56 12,02 11,54 10,6 5,4 4,5 
Förder- und Fürsorgesysteme 101,09 85,07 83,63 84,53 85,27 86,30 89,2 45,6 49,0 
Indirekte Leistungen 62,31 92,26 97,47 100,87 111,38 118,93 120,8 61,8 67,2 

Leistungen nach Institutionsgruppen in den neuen Ländern
1995 1996 1997 1998 1999p  2000p  2001s 2001s 2005s

Sozialbudget insgesamt 197,91 208,74 208,44 218,19 226,17 229,42 237,7 121,5 132,3 

Allgemeine Systeme 157,46 167,07 167,36 173,12 178,32 180,91 188,3 96,3 103,9 
Sondersysteme 0,10 0,25 0,34 0,35 0,34 0,34 0,3 0,2 0,1 

Leistungssysteme des öff. Dienstes 1,52 1,55 1,57 2,66 2,68 2,67 2,8 1,4 1,6 
Leistungssysteme der Arbeitgeber 8,33 7,93 7,10 6,96 7,79 7,72 8,0 4,1 5,2 
Entschädigungssysteme 2,53 2,33 1,41 3,26 2,04 1,38 1,2 0,6 0,5 
Förder- und Fürsorgesysteme 20,31 15,76 15,21 15,71 16,34 16,90 17,4 8,9 9,8 
Indirekte Leistungen 7,85 14,10 15,74 16,47 18,92 19,82 20,0 10,2 11,5 

Milliarden DM Milliarden Euro

Milliarden DM Milliarden Euro

Milliarden DM Milliarden Euro
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noch Übersicht 16

1995 1996 1997 1998 1999p  2000p  2001s 2005s

Sozialbudget insgesamt 31,2 32,1 31,6 31,5 31,9 31,9 32,1 30,4 

Allgemeine Systeme 19,7 20,4 20,1 20,0 20,2 20,1 20,3 19,3 
Sondersysteme 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 
Leistungssysteme des öff. Dienstes 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 
Leistungssysteme der Arbeitgeber 3,0 2,8 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,6 
Entschädigungssysteme 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 
Förder- und Fürsorgesysteme 3,4 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,4 
Indirekte Leistungen 2,0 3,0 3,1 3,1 3,4 3,5 3,5 3,3 

1995 1996 1997 1998 1999p  2000p  2001s 2005s

Sozialbudget insgesamt 29,2 30,0 29,5 29,3 48,1 48,5 48,8 44,4 

Allgemeine Systeme 17,4 18,0 17,8 17,6 37,9 38,3 38,7 34,9 
Sondersysteme 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 
Leistungssysteme des öff. Dienstes 2,6 2,6 2,7 2,7 0,6 0,6 0,6 0,5 
Leistungssysteme der Arbeitgeber 3,2 3,0 2,8 2,7 1,7 1,6 1,6 1,7 
Entschädigungssysteme 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 
Förder- und Fürsorgesysteme 3,3 2,7 2,6 2,6 3,5 3,6 3,6 3,3 
Indirekte Leistungen 2,0 2,9 3,0 3,0 4,0 4,2 4,1 3,9 

1995 1996 1997 1998 1999p  2000p  2001s 2005s

Sozialbudget insgesamt 45,9 46,7 46,0 47,3 48,1 48,5 48,8 44,4 

Allgemeine Systeme 36,5 37,4 36,9 37,5 37,9 38,3 38,7 34,9 
Sondersysteme 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
Leistungssysteme des öff. Dienstes 0,4 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 
Leistungssysteme der Arbeitgeber 1,9 1,8 1,6 1,5 1,7 1,6 1,6 1,7 
Entschädigungssysteme 0,6 0,5 0,3 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 
Förder- und Fürsorgesysteme 4,7 3,5 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,3 
Indirekte Leistungen 1,8 3,2 3,5 3,6 4,0 4,2 4,1 3,9 

Leistungen nach Institutionsgruppen in den neuen Ländern

in Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts

in Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts

in Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts

Leistungen nach Institutionsgruppen in Deutschland

Leistungen nach Institutionsgruppen in den alten Ländern

63. Als Sondersysteme für bestimmte Berufsgruppen werden im Sozialbudget die Alterssi-
cherung der Landwirte und die berufsständischen Versorgungswerke dargestellt. Ihr Anteil am
Budget ist mit 0,8 % in allen Jahren relativ klein. In den neuen Ländern sind die berufsständi-
schen Versorgungswerke erst seit 1995 im Aufbau begriffen. Daher fallen die Leistungen im
dortigen Sozialbudget auch auf mittlere Frist kaum ins Gewicht.

64. Die Leistungssysteme des öffentlichen Dienstes (Pensionen, Familienzuschläge, Beihil-
fen) hatten 2000 einen Anteil von 7,3 % am Sozialbudget. Dieser wird sich mittelfristig nicht
verändern.

65. Als Arbeitgeberleistungen werden im Sozialbudget die Entgeltfortzahlung im Falle von
Krankheit, Heilverfahren und Mutterschaft beschrieben sowie Leistungen der betrieblichen Al-
tersversorgung (einschließlich der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes), ferner eine
Reihe sozialer Maßnahmen der Arbeitgeber für Familie, Wohnung und Gesundheit. Ihr Anteil
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am Sozialbudget betrug zusammen 2000 8,0 %. Auch hier werden bis 2005 keine Strukturver-
änderungen erwartet.

Die Arbeitgeberleistungen spiegeln nicht alle Lohnnebenkosten, wie sie etwa in der Arbeitsko-
stenerhebung des Statistischen Bundesamtes erfasst werden, wider. Insbesondere sind die auf
die Entgeltfortzahlung entfallenden Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung nicht enthalten.
Auch sind solche Lohnbestandteile, die auf Urlaub oder Feiertage entfallen, keine sozialen Lei-
stungen; sie werden daher im Sozialbudget nicht erfasst.

66. Leistungen zur Entschädigung insbesondere der Folgen politischer Ereignisse - Kriegs-
opferversorgung, Lastenausgleich, Wiedergutmachung und sonstige Entschädigungen - zeigen
wegen der insgesamt rückläufigen Zahl der Leistungsempfänger keine hohen Wachstumsraten,
überwiegend sogar jährliche Rückgänge. 2000 hatten sie einen Anteil von 1,0 % am Sozialbud-
get; dieser wird bis 2005 weiter auf 0,6 % zurückgehen.

67. Die Transferleistungen der Förder- und Fürsorgesysteme betrugen 2000 rd. 103 Mrd.
DM. Dies entspricht einem Anteil von 7,8 % am Sozialbudget. Bis 2005 werden die Leistungen
auf rd. 59 Mrd. Euro (rd. 115 Mrd. DM) ansteigen, der Anteil sinkt auf 7,6 %. Zwischen 1995
und 1997 waren die Leistungen dieser Institution stark rückläufig. Dies ist aber in erster Linie
methodisch bedingt. Zum einen wird ab 1996 das Kindergeld fast in der Gänze als indirekte
Leistung verbucht (Familienleistungsausgleich). Zum anderen sind die Leistungen der Sozial-
hilfe von 1995 bis 1997 im Wesentlichen als Folge der Einführung der Pflegeversicherung
rückläufig.

68. Insgesamt stiegen die indirekten Leistungen von 1995 bis 2000 von 6,0 % auf 10,4 % des
Sozialbudgets an; in 2005 liegt ihr Anteil voraussichtlich bei 10,2 %.

Rentenversicherung

69. Die Institution Rentenversicherung umfasst die Rentenversicherung der Arbeiter, der An-
gestellten und die knappschaftliche Rentenversicherung in den alten und neuen Ländern. Nach
Abzug der Verrechnungen machten die Leistungen der Rentenversicherung im Jahr 2000 mit
insgesamt rd. 425 Mrd. DM knapp ein Drittel (31,9 %) des gesamtdeutschen Sozialbudgets
aus. Den jährlichen Ausgaben und Einnahmen der Rentenversicherung liegen im Berichtszeit-
raum bis zum Jahr 2000 die Rechnungsergebnisse und für die Jahre 2001 und 2005 die Vor-
ausberechnungen des Rentenversicherungsberichtes 2001 der Bundesregierung zugrunde. Die
mittelfristigen Vorausberechnungen berücksichtigen damit u.a. die finanziellen Auswirkungen
der folgenden Gesetze: Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und Sicherung der
Arbeitnehmerrechte, Gesetz zur Sanierung des Bundeshaushalts, Gesetz zur Reform der
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Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Altersvermögensgesetz und Altersvermögens-
Ergänzungsgesetz, Gesetz zur Verbesserung des Hinterbliebenenrentenrechts sowie das Ge-
setz zur Bestimmung der Schwankungsreserve der Rentenversicherung der Arbeiter und der
Angestellten.

70. Nach der Versichertenstatistik des Verbands Deutscher Rentenversicherungsträger
(VDR) gab es Ende 1999 in der Rentenversicherung 50,7 Millionen Versicherte (26,6 Millionen
Männer und 24,1 Millionen Frauen). Davon waren 29,9 Millionen Pflichtversicherte (59 %), 2,3
Millionen geringfügig Beschäftigte (4,5 %), 0,7 Millionen freiwillig Versicherte (1,4 %), rd. 0,3
Millionen aufgrund von Anrechnungszeiten Versicherte (0,6 %), 3 Millionen Übergangsfälle
(6 %) und 14,4 Millionen latent Versicherte (28,4 %). Gegenüber dem Vorjahr ist im Jahr 1999
die Zahl der Versicherten um insgesamt 0,7 Millionen (+1,5 %) gestiegen. Das war vor allem
Folge der ab 1. April 1999 eingeführten Neuregelung der Versicherungspflicht geringfügiger
Beschäftigungsverhältnisse. Die Anzahl der aktiv Versicherten nahm 1999 um 2,7 Millionen zu,
während die der passiv Versicherten um 1,9 Millionen abnahm.

Dabei war der Anstieg der Zahl der Versicherten in den alten Ländern mit rd. 1,7 % auf 41,9
Millionen erheblich größer als in den neuen Ländern mit 0,4 % auf 8,7 Millionen, da im Beitritts-
gebiet die geringfügige Beschäftigung eine wesentlich unbedeutendere Rolle spielt. Überhaupt
zeigen sich nach wie vor größere Unterschiede in der Versichertenstruktur der alten und neuen
Länder, die sich aus unterschiedlichem Erwerbsverhalten und vor der Vereinigung voneinander
abweichenden Versichertenrecht ergeben. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass 1999 in den
alten Ländern der Anteil der Pflichtversicherten bei 56 %, in den neuen Ländern bei 75 % lag.
Alle Zahlen sind - wie die folgenden für den Rentenbestand - dem Rentenversicherungsbericht
2001 der Bundesregierung entnommen.

71. Am 1. Juli 2000 gab es insgesamt rd. 23 Millionen laufende Renten in der gesetzlichen
Rentenversicherung (vgl. Übersicht 17), die an rund 19 Millionen Rentner gezahlt wurden. Gut
18 % aller Rentner erhalten mehr als eine Rente, wobei der Mehrfachbezug von Renten sich
ganz überwiegend bei den Frauen zeigt (93 %). Seit 1995 hat die Gesamtzahl der Renten um
ein Zehntel (+ 10,3 %) oder 2,2 Millionen zugenommen. Auch die Struktur der Rentenarten hat
sich im gleichen Zeitraum erheblich verändert: Der Anteil der Altersrenten ist um 3 Prozent-
punkte (alte Länder: + 3,3, neue Länder: + 1,8 Prozentpunkte) von 63 % im Jahre 1995 auf
66 % im Jahr 2000 gestiegen. Alle anderen Rentenarten haben im gleichen Zeitraum ihren
Anteil entsprechend verkleinert, wobei der Rückgang bei den Witwer-/Witwenrenten mit -2,3
Prozentpunkten am stärksten war.
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Ü b e r s i c h t  17
Rentenversicherung 

Anzahl der laufende Renten nach Arten in 1000

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Deutschland
 Renten wegen verminder-
   ter Erwerbsfähigkeit  1 846    1 898    1 921    1 935    1 938    1 923   
 Altersrenten  13 104    13 528    13 869    14 248    14 633    15 159   
  darunter:
   Flexible Altersrenten  1)   506     489     498     537     580     604   
 Witwer-/Witwenrenten  2)  5 422    5 439    5 422    5 424    5 424    5 456   
 Waisenrenten    429     428     412     410     405     411   
Renten insgesamt  3)  20 807    21 300    21 632    22 024    22 408    22 958   

Alte Länder
 Renten wegen verminder-
   ter Erwerbsfähigkeit  1 381   1 400    1 402    1 405    1 404    1 392   
 Altersrenten  10 237    10 545    10 823    11 134    11 450    11 882   
  darunter:
   Flexible Altersrenten  1)   470    459     473     503     539     556   
 Witwer-/Witwenrenten  2)  4 347    4 355    4 336    4 335    4 332    4 356   
 Waisenrenten    330     324     309     307     304     311   
Renten insgesamt  3)  16 298    16 628    16 874    17 185    17 496    17 946   

Neue Länder
 Renten wegen verminder-
   ter Erwerbsfähigkeit   465     498     520     530     533     531   
 Altersrenten  2 867    2 983    3 047    3 114    3 183    3 277   
  darunter:
   Flexible Altersrenten  1)   36     31     25     34     41     49   
 Witwer-/Witwenrenten  2)  1 075    1 084    1 085    1 089    1 091    1 100   
 Waisenrenten   99     104     103     103     100     100   
Renten insgesamt  3)  4 509    4 672    4 759    4 839    4 912    5 012   

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
Quelle: Rentenversicherungsberichte 1997 bis 2001 der Bundesregierung (Stichtag: 1.Juli).
1)  Renten an langjährig Versicherte sowie schwerbinderte Menschen, Berufs- oder Erwerbsunfähige vor Erreichen der Regelaltersgrenze.
2)  Ohne die wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhenden Renten.
3)  Ohne Knappschaftsausgleichsleistungen.

Seit 1995 hat sich der Verhältniswert der verfügbaren Eckrente in den neuen zu der in den al-
ten Ländern von 77,2 % auf 87,1 % im Jahr 2001erhöht - sichtbares Zeichen für die schrittwei-
se Angleichung der Einkommensverhältnisse im Beitrittsgebiet an das übrige Bundesgebiet.
Das Verhältnis der Gesamtzahlbeträge zwischen neuen und alten Ländern stieg von 1996 bis
zum Jahr 2000 bei den Männern von 97,3 auf 103,0 %, bei den Frauen von 121,7 auf 124,9 %.
Die Höhe des durchschnittlichen monatlichen Rentenzahlbetrags für Versichertenrenten lag
Mitte 2000 für die Männer in den alten Ländern bei 1.861 DM, für die Frauen bei 967 DM. In
den neuen Ländern betrugen die entsprechenden Werte für die Männer 1.921 DM, für die
Frauen 1.201 DM. Auch hier sind die Unterschiede zwischen den alten und neuen Ländern vor
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allem auf unterschiedliche Erwerbsbeteiligung und vor der Vereinigung voneinander abwei-
chendes Versicherungsrecht zurückzuführen.

72. Die Leistungen der Rentenversicherung (nach Abzug gegenseitiger Verrechnungen der
drei Zweige untereinander, einschließlich sonstiger Verrechnungen) sind von rd. 364 Mrd. DM
im Jahre 1995 um 17 % auf rd. 427 Mrd. DM im Jahr 2000 gestiegen (vgl. Übersicht 18). Das
Wachstum wurde dabei ganz überwiegend von der Entwicklung der Rentenausgaben be-
stimmt, die gegenwärtig rd. neun Zehntel der jährlichen Gesamtleistungen der Rentenversiche-
rung ausmachen. Zu dem Ausgabenanstieg haben neben den Rentenanpassungen auch die
steigenden Rentenzahlen beigetragen.

Ü b e r s i c h t  18
Rentenversicherung

Leistungen 

1995 1999 2000 2001s 2001s 2005s
Milliarden Euro

Rentenausgaben 318.09 360.12 372.03 383.5    196.1    221.6    
KLG-Leistungen 2.64 2.17 2.14 2.0    1.0    0.7    
Krankenversicherung der Rentner 20.72 24.38 25.10 25.9    13.2    15.3    
Pflegeversicherung der Rentner 1.49 2.96 3.05 3.1    1.6    1.8    
Leistungen zur Teilhabe  1) 9.83 7.76 8.62 9.3    4.7    5.3    
Beitragserstattungen 0.43 0.29 0.38 0.5    0.2    0.2    
Verwaltung /  Verfahren 6.68 6.57 6.86 7.2    3.7    4.1    
Sonstige Ausgaben  2) 0.75 0.57 0.37 0.4    0.2    0.1    
Ausgaben insgesamt  3) 360.63 404.82 418.54 431.7    220.7    249.0    
Zusetzungen  4) 3.28 8.06 8.65 10.6    5.5    6.2    
Leistungen Sozialbudget  5) 363.91 412.88 427.19 442.3    226.3    255.2    
 Alte Länder 6) 300.71 334.37 350.08 363.49    185.9    210.0    
    Einkommensleistungen 252.82 285.04 294.20 303.6    155.2    175.1    
    Barerstattungen 17.95 21.51 22.17 22.9    11.7    13.6    
    Waren und Dienstleistungen 6.26 4.53 5.14 5.5    2.8    3.1    
    Allgemeine Dienste und Leistungen 4.83 4.71 4.94 5.4    2.7    3.0    
    Verrechnungen  6) 18.86 18.58 23.63 26.1    13.3    15.2    
  Neue Länder 79.90 95.48 99.08 103.1    52.7    59.3    
    Einkommensleistungen 71.80 86.01 89.26 93.1    47.6    53.6    
    Barerstattungen 4.88 6.58 6.73 6.8    3.5    3.9    
    Waren und Dienstleistungen 1.03 1.10 1.26 1.3    0.7    0.8    
    Allgemeine Dienste und Leistungen 1.78 1.50 1.56 1.7    0.9    1.0    
    Verrechnungen 0.42 0.29 0.28 0.3    0.2    0.2    
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
1) Maßnahmen zur Erhaltung, Besserung und Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit und zusätzliche Leistungen.
2) Vermögensaufwendungen und sonstige Aufwendungen.
3) In Abgrenzung des Rentenversicherungsberichts (nach  Abzug der Verrechnungen der 3 Zweige untereinander). 
4) Leistungen aus der Überführung der Zusatz- und Sonderversorgungssysteme und für einigungsbedingte Leistungen sowie für Renten
   an Behinderte im Beitrittsgebiet (einschließlich erstattete Verwaltungskosten); sonstige Verwaltungskosten
5) Einschließlich Verrechnungsausgaben an andere Institutionen des Sozialbudgets. 
6) Einschließlich West-Ost-Transfer ( = Defizit Ost + Veränderung Schwankungsreserve + Veränderung Verwaltungsvermögen und
   Veränderung Rechnungsabgrenzung ).

Milliarden DM
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Für 2001 werden Leistungen in Höhe von rd. 442 Mrd. DM (+3,5 %) erwartet. Unter Berück-
sichtigung der bereits mittelfristig greifenden Maßnahmen der Rentenreform wird im Jahr 2005
mit Gesamtleistungen der Rentenversicherung in Höhe von rd. 255 Mrd. Euro (499 Mrd. DM)
gerechnet. Gegenüber dem Jahr 2001 ist das ein Anstieg der Leistungen um 13 %. Ihr Anteil
an den Gesamtleistungen des Sozialbudgets wird dann voraussichtlich 33,0 % betragen. Auf
die mittelfristige Entwicklung bis 2005 wirken neben steigenden Rentenzahlen die Rentenan-
passungen nach der neuen lohnbezogenen Anpassungsformel sowie weitere Maßnahmen der
Rentenreform wie die Neugestaltung des Rechts der Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente mit
der Einführung einer nach der gesundheitlichen Leistungsfähigkeit in zwei Stufen unterteilten
Erwerbsminderungsrente und der Beibehaltung der Berücksichtigung der Arbeitsmarktlage bei
der Gewährung von Teil-Erwerbsminderungsrenten.

73. Die Leistungen der Rentenversicherung in den alten Ländern sind einschließlich West-
Ost-Transfer von 1995 bis zum Jahr 2000 von rd. 301 Mrd. DM um 16 % auf rd. 350 Mrd. DM
gestiegen. Für 2001 wird mit Gesamtleistungen in Höhe von rd. 364 Mrd. DM (+3,8 %), mittel-
fristig für das Jahr 2005 von rd. 210 Mrd. Euro (411 Mrd. DM) gerechnet. In den neuen Ländern
haben sich die Leistungen der Rentenversicherung von rd. 80 Mrd. DM 1995 um 24 % auf rd.
99 Mrd. DM im Jahr 2000 erhöht. Ihr Anteil am Sozialbudget des Beitrittsgebietes nahm da-
durch von 36,5 % auf 39,6 % zu. 2001 werden die Gesamtleistungen voraussichtlich rd. 103
Mrd. DM (+ 4,0 %), 2005 rd. 59 Mrd. Euro (116 Mrd. DM) betragen. Dabei enthalten die Lei-
stungen der Rentenversicherung in den neuen Ländern im Sozialbudget - im Gegensatz zum
Rentenversicherungsbericht - auch die Leistungen aus der Überführung der Zusatz- und Son-
derversorgungssysteme und für einigungsbedingte Leistungen sowie für Renten an Behinderte
im Beitrittsgebiet. Diese Leistungen nahmen durch Nachzahlungen - Folge des Zweiten Geset-
zes zur Änderung und Ergänzung des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (2.
AAÜG-ÄndG) - vor allem im Jahr 2001 stark zu.

74. Die Gesamteinnahmen der Rentenversicherung beliefen sich im Jahr 2000 (vgl. Übersicht
19) - nach Abzug gegenseitiger Verrechnungen der drei Zweige untereinander - auf rd. 429
Mrd. DM. Zu knapp sieben Zehntel (69,4 %) bestehen sie aus Beitragseinnahmen, zu rd. drei
Zehntel aus öffentlichen Mitteln. Die öffentlichen Mittel enthalten im Sozialbudget - entspre-
chend der Systematik der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen - auch die mit dem Gesetz
zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte ab Mitte
1999 vom Bund erstatteten Beiträge für Kindererziehungszeiten und einigungsbedingte Lei-
stungen (1. Ökosteuerstufe). Darüber hinaus werden hier die ab dem Jahr 2000 gezahlten zu-
sätzlichen Bundesmittel aus der zweiten und weiteren Stufen der Ökosteuer erfasst, welche die
seit 1998 aus der Anhebung der Mehrwertsteuer der Rentenversicherung zufließenden Mittel
ergänzen. Die restlichen Einnahmen bestehen vor allem aus Vermögenserträgen.
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Ü  b e  r  s  i  c  h  t   1 9

1 9 9 5 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 s 2 0 0 1 s 2 0 0 5 s
M illia rd en  D M M illia rd en  E u ro

B eitr ä g e  1 ) 2 7 3 .6 6    3 1 3 .9 2    3 1 9 .5 2    3 2 2 .8     1 6 5 .1     1 8 4 .2     
B u n d esz u sch u ß   2 ) 7 3 .2 9    9 7 .4 5    9 7 .3 9    1 0 4 .5     5 3 .4     6 4 .6     
E rsta ttu n g en  a u s öffen tlich en  M itte ln 1 .7 8    2 .0 3    1 .2 9    1 .5     0 .8     0 .7     
Ü br ig e E in n a h m en  3 ) 1 .9 8    0 .9 6    1 .4 8    2 .9     1 .4     0 .7     
E in n a h m en  in sg esa m t 4 ) 3 5 0 .7 0    4 1 4 .3 6    4 1 9 .6 8    4 3 1 .6     2 2 0 .7     2 5 0 .2     
 A b- u n d  Z u setz u n g en  5 ) 1 .7 6    6 .9 4    8 .8 2    1 0 .5     5 .3     6 .0     
F in a n z ie r un g  S oz ia lb ud g e t  6 ) 3 5 2 .4 6    4 2 1 .3 1    4 2 8 .5 0    4 4 2 .1    2 2 6 .0     2 5 6 .2     
 A lte  L ä n d e r 2 8 7 .9 3    3 4 1 .4 4    3 5 0 .2 8    3 6 3 .2     1 8 5 .7     2 1 1 .0     
    B eitr ä g e  7 ) 2 2 5 .6 2    2 5 0 .4 0    2 5 1 .2 7    2 5 6 .8     1 3 1 .3     1 4 8 .2     
    Z u w eisu n g en  8) 6 0 .4 2    9 0 .3 0    9 7 .6 2    1 0 3 .4     5 2 .9     6 2 .0     
    S on stig e  E in n a h m en 1 .8 6    0 .7 3    1 .3 8    2 .9     1 .5     0 .8     
    V er r ech n u n g en  0 .0 3    0 .0 2    0 .0 1    0 .0     0 .0     0 .0     
  N e ue  L ä n d e r  9 ) 8 1 .2 4    9 6 .8 3    1 0 0 .2 0    1 0 3 .3     5 2 .8     5 9 .4     
    B eitr ä g e  7 ) 4 6 .5 2    4 8 .8 2    4 6 .0 3    4 3 .5     2 2 .2     2 4 .1     
    Z u w eisu n g en 1 7 .7 6    3 0 .8 7    3 1 .9 9    3 5 .3     1 8 .0     2 1 .1     
    S on stig e  E in n a h m en 0 .2 5    0 .1 8    0 .2 0    0 .2     0 .1     0 .1     
    V er r ech n u n g en  6 ) 1 6 .7 1    1 6 .9 7    2 1 .9 8    2 4 .4     1 2 .5     1 4 .2     
D ifferenzen  in  den  S u m m en  sind  ru ndu ngsbed ing t.
1 ) In  ha u sha ltsm ä ß iger Ist-A bgrenzu ng .
2 ) A llgem einer u nd  zu sä tzlicher B u ndeszu schu ss sow ie M ittel a u s der Ö k osteu er.
3 ) V erm ögenserträ ge u nd  sonstige E inna hm en .
4 ) In  A bgrenzu ng  des R en tenversicheru ngsberich ts (na ch  A bzu g  der V errechnu ngen  der d rei Z w eige u n tereina nder) .
5 )  D ifferenz der S o ll- u nd  Istbeiträ ge b is zu m  Ja hr 2 0 0 0 ;  zu zü g lich  der E rsta ttu ngen  fü r L eistu ngen  a u s der Ü berfü hru ng  der Z u sa tz- u nd  
    S onderverso rgu ngssystem e u nd  fü r eingu ngsbed ing te L eistu ngen  sow ie fü r R en ten  a n  B eh inderte  im  B eitrittsgeb iet (einsch ließ lich
    E rsta ttu ngen  fü r V erw a ltu ngsk osten ); E inna hm en  a u s S cha densersa tza nsp rü chen , B u ß gelder u .a .
6 ) E insch ließ lich  V errechnu ngseinna hm en  von  a nderen  Institu tionen  des S ozia lbu dgets.
7 ) B is 2 0 0 0  in  der S o ll-A bgrenzu ng  der V o lk sw irtscha ftlichen  G esa m trechnu ngen ; ohne vom  B u nd  ersta tte te  B eiträ ge fü r K indererziehu ng . 
8 ) E insch ließ lich  der vom  B u nd  ersta tte ten  B eiträ ge fü r K indererziehu ng .
9 ) E insch ließ lich  W est-O st-T ra nsfer (=  D efizit O st +  V erä nderu ng  S chw a nk u ngsreserve +  V erä nderu ng  V erw a ltu ngsverm ögen
    +  V erä nderu ng  R echnu ngsa bgrenzu ng).

R e n te n ve r sic h e r un g
F in a n z ieru n g  

Dabei weisen die Finanzierungsstrukturen der alten und neuen Länder erhebliche Unterschiede
auf. Während in 2000 der Anteil der Beitragseinnahmen an den Gesamteinnahmen in den alten
Ländern rd. 72 % betrug, belief er sich in den neuen Ländern lediglich auf rd. 46 %. Daher die-
nen im gesamten Berichtszeitraum die Überschüsse in der Rentenversicherung der alten Län-
der zur Finanzierung der Defizite in den neuen Ländern. Mit rd. 22 Mrd. DM in 2000 macht der
West-Ost-Transfer gut ein Fünftel (22 %) der Gesamteinnahmen in der Rentenversicherung in
den neuen Ländern aus. Für 2001 wird mit Übertragungen in Höhe von rd. 24 Mrd. DM, für
2005 von rd. 14 Mrd. Euro (28 Mrd. DM) gerechnet.

Durch die im Vorfeld der Rentenreform beschlossenen Maßnahmen konnte der Beitragssatz in
der gesetzlichen Rentenversicherung bereits in 1999 von 20,3 % auf jahresdurchschnittlich
19,7 % und in 2001 weiter auf 19,1 % gesenkt werden. Mittel- und langfristig tragen die Maß-
nahmen der Rentenreform - in 2002 zusammen mit dem Gesetz zur Bestimmung der Schwan-
kungsreserve - zu einem stabilen Beitragssatz bei. Mit dieser Stabilisierung wird nicht nur ein
fairer Ausgleich der Belastungen zwischen den Generationen, sondern auch ein Beitrag zur
Begrenzung der Lohnnebenkosten geleistet. Mit dem Kernstück der Reform, der Förderung der
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zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge (Ziffer 75 ff) erhält die umlagefinanzierte Renten-
versicherung die für eine Lebensstandardsicherung im Alter notwendige Ergänzung.

Private Altersvorsorge

75. Das Kernstück der Rentenreform ist der Aufbau einer staatlichen Förderung für eine zu-
sätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge zur Ergänzung der gesetzlichen Rente. Mit dieser För-
derung wird die Bedeutung einer Eigenvorsorge sowohl durch private als auch durch betriebli-
che Vorsorgemaßnahmen verstärkt.

Gefördert wird die Beitragsentrichtung in Anlageformen, die im Alter durch lebenslange Zahlun-
gen die staatliche Rente ergänzen. Dies sind private Rentenversicherungen, Investmentfonds
und Banksparpläne sowie im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge die Durchführungswege
Direktversicherung, Pensionskassen und Pensionsfonds. Die Förderung erfolgt durch staatliche
Mittel in Form von Zulagen (Grund- und Kinderzulage) bzw. durch Berücksichtigung der neuen
Altersvorsorgeaufwendungen als Sonderausgabenabzug. Die Zulagen verbleiben auf dem An-
lagekonto und ergänzen somit die vom Geförderten selbst getragenen Beiträge. Die Förderung
der betrieblichen Altersvorsorge kann grundsätzlich zusätzlich zur privaten Altersvorsorge er-
folgen.

Der Aufbau eine zusätzlichen Eigenvorsorge ist freiwillig, gefördert werden entsprechend dem
Rechtsstand zum Jahresende 2001 nicht nur alle Beitragszahler, die Pflichtmitglieder in der ge-
setzlichen Rentenversicherung sind, also auch die Beitragszahler des öffentlichen Dienstes13

sowie Beamte und Empfänger von Amtsbezügen. Der Mindestbeitragssatz steigt beginnend mit
1 % in 2002 bis zum Jahr 2008 auf maximal 4 % des in der Rentenversicherung beitragspflich-
tigen Vorjahreseinkommens, begrenzt auf die für den Sonderausgabenabzug zu berücksichti-
genden Höchstbeträge.

76. Mit der Förderung sind, wie bereits erwähnt, auch die Rahmenbedingungen für eine be-
triebliche Altersversorgung sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer erheblich verbes-
sert worden. Daher kann erwartet werden, dass auch dieses Instrument der Alterssicherung
zukünftig verstärkt genutzt werden wird. Nach der Gliederung des Sozialbudgets sind Leistun-
gen aus der betrieblichen Altersvorsorge und deren Finanzierung nicht im Bereich der privaten
Altersvorsorge, sondern, wie bisher, in der betrieblichen Altersversorgung zu buchen. Dieser
Bereich wird daher dann nicht nur Arbeitgeber-, sondern auch Arbeitnehmerleistungen als Ei-
genbeiträge oder in Form von Entgeltumwandlungen umfassen.

                                               
13 Vorbehaltlich der beabsichtigten, aber noch nicht abgeschlossenen tariflichen Regelungen für Arbeiter
und Angestellte im öffentlichen Dienst.



- 422 -

- 423 -

77. Da im Jahr 2002 mit der Beitragszahlung zur privaten Altersvorsorge begonnen wird, lie-
gen statistische Informationen weder zur Beitragszahlung und erst recht nicht zu den Leistun-
gen vor. Mangels entsprechender Statistikdaten wird daher auch auf eine Schätzung der Ent-
wicklung bis 2005 hier verzichtet.

Die voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen der Förderung werden (unter Einbeziehung der
Beitragszahler im öffentlichen Dienst und der Beamten) auf 12,7  Mrd. Euro für das Ent-
stehungsjahr 2008 beziffert. An der Finanzierung dieses Fördervolumens werden sich Bund,
Länder und Gemeinden gemäß ihrem Anteil an den Einnahmen aus der Einkommensteuer be-
teiligen. Gesicherte Aussagen über den Aufbau der Förderung im Berichtszeitraum des So-
zialbudgets sind ebenso wenig wie Aussagen über den Aufbau des Beitragsvolumens möglich.

Krankenversicherung

78. Im System der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland ist die gesetzliche
Krankenversicherung nach der gesetzlichen Rentenversicherung der bedeutendste Zweig.
Knapp 90 % der Bevölkerung werden durch sie bei Krankheit geschützt. Im Jahre 2000 wurden
hierfür 259,8 Mrd. DM (darunter neue Länder: 43,2 Mrd. DM) aufgebracht, das sind 6,6 %
(neue Länder: 9,1 %) des Bruttoinlandsprodukts (Übersicht 20).
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Ü b e r  s i c h  t  20
K rankenversicherung 1)

Leistungen  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001s 2001s 2005s

Ärztliche Behandlung 38.5    39.3    40.1    40.6    41.4    42.1    42.8    21.9    24.6    
Zahnärztl. Behandlung und Zahnersatz 21.2    23.0    23.3    21.2    21.4    22.0    22.7    11.6    12.9    
Krankenhaus 79.7    80.9    82.8    85.2    85.5    87.1    87.9    44.9    50.1    
Krankengeld 18.4    18.2    14.4    13.8    14.0    13.8    15.2    7.8    8.7    
Arzneim ittel 32.0    34.1    32.9    34.7    37.6    39.4    42.4    21.7    22.9    
sonstige Leistungen  2) 39.0    40.8    37.8    39.3    40.6    42.0    43.3    22.2    25.7    
Nettoverwaltungskosten  3) 12.0    12.8    12.6    14.9    13.9    14.3    14.7    7.5    8.5    
Sonstige Ausgaben  4) 1.1    0.3    0.4    0.4    0.4    0.7    1.4    0.7    0.9    
abzüglich  5) 1.9    1.0    1.1    1.1    1.1    1.5    0.6    0.3    0.5    

Leistungen Sozialbudget 4) 240.0    248.4    243.2    248.9    253.8    259.8    269.6    137.9    153.7    

 A lte Länder 6) 199.3    205.9    201.8    207.2    212.5    219.3    228.8    117.0    131.4    
   Einkom m ensleistungen 13.9    13.5    10.6    10.1    10.3    10.4    11.4    5.8    6.5    
   Barerstattungen 5.3    4.7    4.7    4.7    4.4    4.4    4.6    2.4    2.6    
   W aren  und Dienstleistungen 169.8    176.7    175.4    179.5    184.3    188.7    195.5    100.0    112.0    
   Allgem eine Dienste  und Leistungen 9.2    9.8    9.9    11.5    11.0    11.6    11.8    6.0    6.9    
   Verrechnungen 6) 1.1    1.2    1.2    1.4    2.4    4.2    5.5    2.8    3.4    

 Neue Länder 40.7    42.4    41.4    41.8    42.5    43.2    44.9    23.0    25.0    
   Einkom m ensleistungen 2.7    2.8    2.3    2.1    2.0    1.9    2.1    1.1    1.1    
   Barerstattungen 1.1    1.0    0.9    0.9    0.8    0.8    0.8    0.4    0.4    
   W aren  und Dienstleistungen 34.4    36.0    35.7    35.9    37.0    37.9    39.3    20.1    21.8    
   Allgem eine Dienste und Leistungen 2.4    2.6    2.4    2.8    2.6    2.6    2.7    1.4    1.5    
   Verrechnungen 0.0    0.0    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    
D ifferenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
1) Einschließlich Leistungen des Bundes nach dem Mutterschu tzgesetz.
2) u .a. Heil- und Hilfsmittel, Rehabilitation, M utterschaft, Sterbegeld und Fahrkosten
3) Verwaltungskosten abzüglich -erstattungen, Personalkosten der Betriebskrankenkassen nicht vollständig erfasst.
4) Ohne Risikostruk turausgleich (RSA), einschließlich Verrechnungsausgaben an andere Institutionen des Sozialbudgets.
5) D ifferenz zum Sozialbudget ergibt sich u .a. durch Abzug der Erstattungen aus Ersatzansprüchen und Nettoverbuchung von Vermögensaufwendungen.
6) Einschließlich W est-O st-T ransfer des RSA (ab 1999). Das T ransfervolumen aus dem GKV-Finanzkraftausgleich lässt sich aufgrund der Einführung eines gesamt-
   deutschen RSA ab 2001 (mit Prüfklausel in 2003) nur bis zum Jahr 2002 schätzen. Das für 2005  ausgewiesene T ransfervolumen bezieht sich deshalb auf das aktuell 
   geschätzte Volumen fü r 2002.

in  M illiarden DM in  M illiarden Euro

79. Von 1995 bis 2000 hat sich die Zahl der Mitglieder insgesamt um gut 334.000 erhöht
(Übersicht 21). Dabei haben die in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Rentner
und freiwillig Versicherten stetig zugenommen, während die Zahl der Pflichtmitglieder leicht
rückläufig war.

Ü b e r s i c h t  21
K rankenversicherung

Mitglieder (Jahresdurchschnitt in  Tausend)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001s 2005s

M itglieder insgesamt  50 702    50 824   50 847   50 686   50 927   51 036    51 031   51 312   
   darunter:
   Neue Länder1)  10 211    10 141    10 096    9 988    9 948    9 828    9 731    9 372   

Pflichtmitglieder  30 146    29 792    29 580    29 269    29 342    29 206    29 177    29 265   
   darunter:
   Neue Länder1)  6 392    6 194    6 098    5 940    5 865    5 693    5 589    5 155   
Rentner  14 884    15 050    15 155    15 215    15 259    15 302    15 332    16 312   
   darunter:
   Neue Länder1)  3 175    3 286    3 349    3 391    3 420    3 450    3 471    3 662   

Freiwillige M itglieder  5 672    5 982    6 113    6 202    6 326    6 528    6 522    5 736   
   darunter:
   Neue Länder1)   643     661     649     658     663     684     672     555   
1) ohne Berlin-Ost

Für die neuen Länder ist zu beachten, dass in der Statistik der gesetzlichen Krankenversiche-
rung die Mitglieder (sowie die in den Übersichten 20 und 22 dargestellten Einnahmen und Aus-
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gaben) in Berlin nicht mehr getrennt nach West und Ost erfasst, sondern gesamt den alten
Ländern hinzugerechnet werden. Die Zahl der Mitglieder insgesamt in den neuen Ländern ist
weiterhin rückläufig. Der Rentneranteil ist in den neuen Ländern deutlich höher, der Anteil der
freiwilligen Mitglieder deutlich niedriger als in den alten Ländern.

Ü b e r  s i c h  t  22
K rank enversicherung 1)

Fin an zierun g

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001s 2001s 2005s

Beiträge 226,6     234,6     239,4     243,1     249,4     254,4     259,1     132,5     151,1     
son tige E in nahm en  2) 8 ,3     7 ,9     6 ,9     6 ,4     6 ,4     6 ,8     6 ,9     3 ,5    3 ,8    
abzüglich  3) 1 ,8     1 ,1     1 ,2     1 ,2     1 ,1     1 ,2     0 ,8     0 ,4    0 ,2    

Finanzierung Soz ialbudget 4) 233,0     241,3     245,1     248,3     254,6     260,0     265,2     135,6     154,7     

 A lte  L änder 194,5     200,5     203,7     207,3     213,4     218,9     224,1     114,6     132,4     
   Beiträge 188,8     195,0     198,3     202,2     208,4     213,8     218,8     111,9     129,3     
   Zuweisun gen 2,0     2 ,0     2 ,4     2 ,4     2 ,4     2 ,4     2 ,4     1 ,3    1 ,4    
   Son stige E in n ah m en 1,6     1 ,4     1 ,1     1 ,2     1 ,3     1 ,4     1 ,4     0 ,7    0 ,8    
   V errechn un gen 2,0     2 ,0     1 ,8     1 ,5     1 ,3     1 ,4     1 ,4     0 ,7    0 ,8    

 N eue L änder  5) 38 ,6     40 ,8     41 ,4     41 ,0     42 ,4    43 ,9     45,2     23 ,1     25 ,0     
   Beiträge 37,6     39 ,4     40 ,5     40 ,4     40 ,7    40 ,4     40,3     20 ,6     21 ,8     
   Zuweisun gen 0,0     0 ,0     0 ,1     0 ,1     0 ,0     0 ,0     0 ,0     0 ,0    0 ,0    
   Son stige E in n ah m en 0,5     0 ,9     0 ,4     0 ,2     0 ,2     0 ,4     0 ,5     0 ,2    0 ,3    
   V errechn un gen  5) 0 ,5     0 ,5     0 ,5     0 ,4     1 ,5     3 ,1     4 ,4     2 ,3    2 ,8    
D ifferenzen in den Su m m en sind ru ndu ngsbedingt.
1 ) E inschließ lich Leistungen des B u ndes nach dem  M u tterschu tzgesetz.
2 ) Verm ögens- u nd sonstige Erträge, E rstattu ngen, Zu schü sse u nd sonstige E innahm en, ohne R isik ostru k tu rau sgleich
3 ) D ifferenz zu m  Sozia lbudget ergibt sich u .a . du rch Abzu g der E rsta ttu ngen au s Ersatzansprü chen u nd N ettoverbu chu ng von V erm ögenserträgen.
4 ) O hne R isik ostru k tu rau sgleich (R SA), einschließ lich V errechnu ngseinnahmen von anderen Institu tionen des Sozialbu dgets.
5 ) E inschließ lich W est-O st-T ransfer des R SA  (ab 1 99 9 )

in  M illia rden  D M in  M illiarden  E uro

80. Die Entwicklung der Leistungen (Übersicht 20) und ihrer Finanzierung (Übersicht 22)
wurde und wird in der Krankenversicherung durch gesetzliche Regelungen und Reformen, wirt-
schaftliche Einflüsse, Verhaltensweisen der Beteiligten, Maßnahmen der Sozialversicherungs-
träger, Vereinbarungen der Verbände, durch kurz- und langfristige Änderungen der Morbidität,
den medizinischen und medizinisch-technischen Fortschritt und durch Änderungen der Zahlen
der geschützten Personen und der Leistungserbringer beeinflusst.

81. Während das gesamtdeutsche Defizit in den Jahren 1995 und 1996 noch jeweils knapp
7 Mrd. DM betrug, wurden von 1997 bis 2000 wieder Überschüsse bzw. ausgeglichene Finanz-
ergebnisse verzeichnet. Für das Jahr 2001 ist allerdings wieder mit einem gesamtdeutschen
Defizit von gut 4 Mrd. DM zu rechnen. Nach der Erhöhung des jahresdurchschnittlichen Bei-
tragssatzes auf rund 13,6 % bis 1998 konnten die Beiträge bis zum Jahr 2001 nahezu konstant
gehalten werden. Zusätzliche Beitragseinnahmen von bis zu 3 Mrd. DM pro Jahr resultieren aus
den Beiträgen für ausschließlich geringfügig Beschäftigte und geringfügig Nebenbeschäftigte
seit dem 1. April 1999.

82. Mit einem Anteil von gut 87 % sind die Waren und Dienstleistungen die mit Abstand
größte Leistungsart. Rechnet man die Barerstattungen hinzu, so werden fast 90 % des Lei-
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stungsvolumens der Krankenversicherung in Form von Sachleistungen gewährt. Rund 5 %
entfallen auf Einkommensleistungen, der Rest auf individuell nicht zurechenbare Allgemeine
Dienste und Leistungen bzw. Verrechnungen. Gravierende Unterschiede zwischen den alten
und neuen Ländern zeigen sich in dieser Beziehung nicht.

83. Die Krankenversicherung wurde 2000 in den alten Ländern zu fast 98 % durch Beiträge
finanziert; in den neuen Ländern ist der Anteil mit 92,1 % deutlich geringer. Eine wichtige Fi-
nanzierungsquelle für den Osten ist seit 1999 der Finanztransfer aus dem Westen (West-Ost-
Transfer), der im Rahmen des „Finanzkraftausgleichs“ und der seit 2001 stufenweisen Einfüh-
rung des gesamtdeutschen Risikostrukturausgleichs von der GKV-West an die GKV-Ost ge-
zahlt wird. Nach einem in 1999 begrenzten Transfervolumen von 1,2 Mrd. DM ist für das Jahr
2001 voraussichtlich mit einem Transfervolumen von insgesamt rund 4 Mrd. DM zu rechnen.

Pflegeversicherung

84. Seit dem 1. Januar 1995 gibt es die Pflegeversicherung. Sie wird einerseits als soziale
Pflegeversicherung und somit als eigenständiger Zweig der Sozialversicherung und anderer-
seits als private Pflegepflichtversicherung durchgeführt. Dabei gilt der Grundsatz „Pflegeversi-
cherung folgt Krankenversicherung“. Dies bedeutet, dass die in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung versicherten Personen der sozialen Pflegeversicherung angehören. Wer in einer pri-
vaten Krankenversicherung mit Anspruch auf allgemeine Krankenhausleistungen versichert ist,
muss eine private Pflegeversicherung abschließen. Auch Beamte müssen eine private Pflege-
versicherung abschließen, wenn sie nicht der gesetzlichen Krankenversicherung angehören.
Insgesamt ist mit gut 80 Mio. Menschen fast die gesamte Bevölkerung gegen das Risiko der
Pflegebedürftigkeit abgesichert. Träger der sozialen Pflegeversicherung sind die Pflegekassen,
die bei jeder gesetzlichen Krankenkasse eingerichtet sind.

Die Pflegeversicherung trägt dazu bei, die finanziellen Folgen des Risikos der Pfle-
gebedürftigkeit abzusichern. Sie gewährt seit dem 1. April 1995 ambulante Leistungen, die
nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit gestaffelt sind (Pflegesachleistungen oder Geldleis-
tungen alternativ oder kombiniert Pflegevertretung, Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, Pflege-
hilfsmittel, technische Hilfe); darüber hinaus verbessert sie die soziale Sicherung der Pflege-
personen (Rentenversicherung, Unfallversicherung). Seit dem 1. Juli 1996 erbringt die Pflege-
versicherung auch stationäre Leistungen.

85. Im Jahr 2000 betrugen die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung 32,6 Mrd. DM. Sie
stiegen gegenüber 1997 (29,6 Mrd. DM) um 10,4 %, was jahresdurchschnittlichen 3,4 % ent-
spricht (Übersicht 23); Vergleiche sind wegen der sukzessiven Einführung der Leistungen erst
ab 1997 sinnvoll.
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Ü b e r s i c h t   23

1995 1997 1999 2000 2001s 2001s 2005s
- Milliarden DM - - Milliarden Euro - 

Ambulante Leistungen 8,48   12,98   13,72   13,92    13,9    7,1    7,7    
davon: Pflegegeld 6,00   8,43   8,20   8,15    8,0    4,1    3,9    
             Pflegesachleistung 1,63   3,55   4,21   4,46    4,5    2,3    3,1    
             Übrige  1) 0,85   1,00   1,31   1,31    1,4    0,7    0,8    
Soziale Sicherung der Pflegepersonen 0,74   2,29   2,21   2,09    2,0    1,0    1,1    
Stationäre Leistungen -      12,72   14,41   15,03    15,5    7,9    9,0    
Zusätzliche Leistungen für Demenzkranke -      -      -      -      -      -      0,3    
Medizinischer Dienst 0,44   0,45   0,46   0,48    0,5    0,2    0,3    
Verwaltungskosten 0,69   1,11   1,11   1,11    1,1    0,6    0,7    

Leistungen Sozialbudget 2) 10,35   29,55   31,93   32,63    33,0    16,9    19,1    

davon:
Alte Länder 8,53   24,26   26,18   26,73    27,0    13,8    15,6    
Neue Länder 1,82   5,29   5,75   5,90    6,0    3,1    3,5    

Leistungen nach Arten:
    Barerstattungen 9,22   27,98   30,35   31,04    31,4    16,0    18,1    
    Waren und Dienstleistungen 1,11   1,53   1,54   1,55    1,6    0,8    0,9    
    Verrechnungen 0,02   0,04   0,04   0,04    0,0    0,0    0,0    

Finanzierung Sozialbudget 17,60    31,05    31,92    32,25    32,9    16,8    19,1    

   Beiträge 17,36    30,72    31,59    31,83    32,5    16,6    18,9    
   Sonstige Einnahmen 0,23    0,33    0,33    0,42    0,4    0,2    0,2    
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
1) Pflegeurlaub, Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, Pflegehilfsmittel, technische Hilfen.
2) Einschließlich Verrechnungsausgaben an andere Institutionen des Sozialbudgets. 

Soziale Pflegeversicherung 
Leistungen

Das Rechnungswesen der sozialen Pflegeversicherung erfasst weder die Leistungen noch die
Finanzierung getrennt für die alten und neuen Länder. Die fürs Sozialbudget notwendige Auf-
teilung musste daher unter Verwendung von Ergebnissen der Bevölkerungsstatistik und unter
Berücksichtigung von Erkenntnissen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) ge-
schätzt werden. Nach dieser Schätzung entfallen gut vier Fünftel der Leistungen auf die alten
Länder.

Im Jahr 2000 betrug der Anteil der Leistungen der sozialen Pflegeversicherung an den Leistun-
gen des Sozialbudgets 2,4 %, bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt betrug ihr Gewicht 0,8 %.
Für 2001 wird mit einem leichten Anstieg der Leistungen auf 33,0 Mrd. DM gerechnet, für den
vor allem der Anstieg der stationären Leistungen maßgeblich ist. Für das Jahr 2005 werden
Leistungen der sozialen Pflegeversicherung in Höhe von 19,1 Mrd. Euro (37,3 Mrd. DM) ge-
schätzt, was, bezogen auf das Jahr 2000, einem Gesamtanstieg von 14 % oder jahresdurch-
schnittlichen 2,7 % entspricht.
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Übersicht 24 zeigt die Leistungsempfänger der sozialen Pflegeversicherung mit ihren wichtig-
sten Strukturmerkmalen in den Jahren 1999 und 2000.

Ü b e r s i c h t  24
Leistungsempfänger der sozialen Pflegeversicherung

1999 2000
Anzahl Anteil Anzahl Anteil
in 1000 in v.H. in 1000 in v.H.

Pflegebedürftige 
am Jahresende 1,826 100 1,822 100

- Männer 581 32 579 32
- Frauen 1,246 68 1,243 68

davon ambulant 1,280 100 1,261 100
- Pflegestufe I 668 52 682 54
- Pflegestufe II 472 37 448 36
- Pflegestufe III 140 11 131 10

davon stationär 546 100 561 100
- Pflegestufe I 204 37 211 38
- Pflegestufe II 227 42 235 42
- Pflegestufe III 115 21 116 21

Pflegebedürftige 
im Jahresdurchschnitt
insgesamt 1,889 100 1,882 100
davon mit

- Pflegegeld 983 52 955 51
- Pflegesachleistung 153 8 160 8
- Kombinationsleistung 193 10 193 10
- vollstationärer Pflege 539 29 550 29
- Kurzzeitpflege, Urlaubspflege, 22 1 24 1

sowie Tages- und Nachtpflege
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.

Gut zwei Drittel der Leistungsempfänger sind Frauen, was durch die höhere Lebenserwartung
bedingt ist. Bei den stationären Leistungen sind die Pflegestufen II und III relativ stärker ver-
treten als bei den ambulanten Leistungen. Von den Leistungsarten wird am häufigsten das
Pflegegeld gewählt.

86. Die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung werden fast ausschließlich durch Beiträ-
ge finanziert (knapp 99 %). Die tatsächlichen Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ma-
chen etwa 73 % aus. Die Beiträge des Staates für die Empfänger sozialer Leistungen und die
Eigenbeiträge der Leistungsempfänger machen etwa 24 % der Finanzierung aus. Der restliche
Finanzierungsanteil entfällt auf die Beiträge der Selbständigen, aus Arbeitseinkommen und der
sonstigen Personen sowie auf die sonstigen Einnahmen.
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Unfallversicherung

87. Die gesetzliche Unfallversicherung hat die Aufgabe, einerseits Arbeitsunfälle, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten, andererseits nach Eintritt
von Versicherungsfällen gesundheitliche Schäden und deren wirtschaftliche Folgen zu beheben
oder zu mildern. Träger der Unfallversicherung sind die gewerblichen und landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften sowie die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand.

Das Recht der gesetzlichen Unfallversicherung ist zum 1.1.1997 in das Sozialgesetzbuch als
neues Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) eingeordnet worden. Wegen der kontinuierli-
chen Weiterentwicklung dieses Sozialversicherungszweiges musste die Einordnung nicht mit
einer grundlegenden Reform verbunden werden.

88. Die genaue Zahl der durch die Unfallversicherung geschützten Personen ist schwer zu
ermitteln. Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Wesentlichen auf Arbeitnehmer, landwirt-
schaftliche Unternehmer und deren mitarbeitende Ehegatten, Personen bei Tätigkeiten im öf-
fentlichen Interesse (z. B. Wahrnehmung von Ehrenämtern bei öffentlich-rechtlichen Körper-
schaften, Nothelfer) sowie auf noch nicht berufstätige Personen (z. B. Studenten, Schüler und
Kinder in Tagesstätten). Hinterbliebene der direkt Geschützten haben eigene Ansprüche. Die
größten Gruppen der Versicherten bilden einerseits die abhängig Beschäftigten mit etwa 35
Millionen Personen und andererseits Kinder in Tagesstätten, Schüler und Studenten mit etwa
17 Millionen Personen.

Ebenfalls schwierig ist die Feststellung der Leistungsempfänger, da die Leistungen von ärztli-
cher Behandlung über Berufshilfe bis hin zur Rentenzahlung reichen. Eine ungefähre Vorstel-
lung vermittelt die Zahl der meldepflichtigen Unfälle (Übersicht 25). Sie sank von 2,08 Millionen
im Jahre 1995 auf 1,75 Millionen im Jahre 2000. Verbesserungen der Prävention führen in der
Tendenz zu einem Rückgang der angezeigten Unfälle und der Berufskrankheiten. Die Zahl der
gemeldeten Unfälle in der Schülerunfallversicherung liegt in diesem Zeitraum relativ konstant
bei im Durchschnitt 1,6 Millionen Fällen.
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Ü b e r s i c h t  25
Unfallversicherung

Unfälle und Leistungsfälle in 1000
1995 1996 1997 1998 1999 2000p

Unfälle
Meldepflichtige Unfälle im  Zusam m enhang mit der Arbeit 2083 1918 1839 1835 1808 1749 
davon:  Arbeitsunfälle 1814 1658 1599 1585 1560 1514 
            Wegeunfälle 269 260 240 249 248 235 
Schülerunfälle (m eldepflichtige Unfälle) 1474 1511 1588 1633 1663 1604 
B erufskrankheiten
Verdacht einer Berufskrankheit 92 94 89 86 84 82 
anerkannte Berufskrankheiten 24 24 23 21 19 19 
(im  jeweiligen Jahr entschiedene Fälle)
Renten
Renten  1) an Verletzte 1026 1024 1018 1008 1005 998 
   darunter: Schülerunfallversicherung 11 12 12 12 13 13 
Renten  1) an Hinterbliebene 169 167 165 162 160 158 
   darunter: Schülerunfallversicherung 0 0 0 0 0 0 
1) Bestand am Jahresende.

89. Der Anteil der Unfallversicherung am Leistungsvolumen des Sozialbudgets liegt seit 1995
bei nahezu konstant 1,7 % bzw. ab 1999 bei 1,6 %. Seit 1995 sind die Ausgaben der Unfallver-
sicherung mit einer Ausnahme jedes Jahr geringer angestiegen als das Sozialbudget insge-
samt. Die Relation zum Bruttoinlandsprodukt beträgt zwischen 0,6 % und seit 1999 nur noch
0,5 %. Auch hier zeigt sich das unterdurchschnittliche Wachstum der Ausgaben als Folge der
zurückgegangenen Unfälle und Berufskrankheiten.

In den neuen Ländern liegt der Wert mit etwa 0,8 % etwas höher. Dies ist u.a. darauf zurück-
zuführen, dass das Bruttoinlandsprodukt in den neuen Ländern relativ niedrig ist, der (ge-
schätzte) Leistungsumfang aber bereits annähernd das Niveau der alten Länder erreicht hat.

Der Anteil der Schülerunfallversicherung an den Gesamtausgaben beträgt etwas mehr als 3 %.
Dieser im Verhältnis zur Unfallhäufigkeit niedrige Wert beruht darauf, dass bei Unfällen von
Schülern kein Verletzten-, kein Übergangsgeld und in der Regel geringere Renten gezahlt wer-
den. Die Einkommensleistungen betragen in der Unfallversicherung 2000 etwas mehr als 57 %
der Ausgaben, auf Waren und Dienstleistungen sowie auf Allgemeine Dienste und Leistungen
entfallen 20 bzw. 18 % (Übersicht 26).

90. Die Unfallversicherung wird nach einem anderen Verfahren als die übrigen Sozialversi-
cherungsträger finanziert. Die Ausgaben, zuzüglich im Gesetz vorgeschriebener zweckbe-
stimmter Beträge, werden nach Ablauf eines Jahres auf die Mitgliedsunternehmen umgelegt,
wobei bestimmte betriebliche Kenngrößen (in der Regel Lohnsumme und Gefahrtarif) als Um-
lageschlüssel herangezogen werden. Die Umlagen (einschließlich des Finanzbedarfs der Un-
fallversicherungen der Gebietskörperschaften) werden in Übereinstimmung mit den volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen als Arbeitgeberbeiträge und Beiträge der Selbständigen aus-
gewiesen. Sie machen rund 92 % aller Einnahmen aus. Die übrigen Einnahmen sind insbeson-
dere Vermögenserträge und (in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung) Zuweisungen des
Bundes.
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Ü b e r s i c h t  26
Unfallversicherung

Leistungen
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001s 2001s 2005s

Ambulante Heilbehandlung 1,51   1,55   1,63   1,67   1,73   1,80   1,84   0,94   1,01   
Zahnersatz 0,03   0,03   0,04   0,04   0,04   0,04   0,04   0,02   0,02   
Heilanstaltspflege, sonstige Kosten
   bei Heilbehandlung 3,89   3,84   3,87   3,93   3,96   4,01   4,05   2,07   2,16   
Berufshilfe und ergänzende Leistungen 0,61   0,62   0,64   0,60   0,55   0,53   0,54   0,28   0,29   
Renten 10,32   10,45   10,57   10,57   10,44   10,62   10,67   5,45   5,67   
Beihilfen/Abfindungen 0,20   0,25   0,32   0,34   0,31   0,31   0,30   0,16   0,15   
Sterbegeld 0,02   0,02   0,03   0,03   0,04   0,04   0,04   0,02   0,02   
Unfallverhütung/Erste Hilfe 1,26   1,31   1,34   1,37   1,42   1,49   1,50   0,77   0,80   
Sonstige Leistungen 1) 0,03   0,03   0,03   0,03   0,03   0,03   0,03   0,01   0,01   
Vermögensaufwendungen und sonstige Ausgaben 0,17   0,16   0,16   0,13   0,14   0,14   0,15   0,08   0,09   
Verwaltungs- und Verfahrenskosten 2,34   2,39   2,42   2,44   2,48   2,56   2,60   1,33   1,41   

Leistungen Sozialbudget 2) 20,39   20,65   21,05   21,15   21,12   21,56   21,74   11,12   11,65   

  Alte Länder 17,02   17,21   17,42   17,56   17,55   17,96   18,19   9,30   9,74   
  Einkommensleistungen 10,02   10,17   10,29   10,30   10,14   10,32   10,38   5,31   5,51   
  Barerstattungen 0,56   0,59   0,60   0,60   0,59   0,60   0,61   0,31   0,33   
  Waren und Dienstleistungen 3,10   3,07   3,25   3,35   3,42   3,51   3,60   1,84   1,97   
  Allg.Dienste  und Leistungen 3,00   3,04   2,99   3,01   3,10   3,18   3,24   1,65   1,74   
  Verrechnungen 0,34   0,34   0,29   0,29   0,30   0,36   0,37   0,19   0,20   

  Neue Länder 3,38   3,44   3,62   3,59   3,57   3,59   3,56   1,82   1,91   
   Einkommensleistungen 1,93   1,97   2,02   2,01   2,00   2,00   1,99   1,02   1,06   
   Barerstattungen 0,10   0,11   0,13   0,12   0,12   0,12   0,12   0,06   0,06   
   Waren und Dienstleistungen 0,80   0,79   0,83   0,82   0,82   0,83   0,81   0,41   0,44   
   Allg.Dienste und Leistungen 0,52   0,55   0,64   0,64   0,63   0,64   0,63   0,32   0,34   
   Verrechnungen 0,02   0,02   0,00   0,01   0,01   0,01   0,01   0,00   0,00   
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
1) Unterbringung in Alters- und Pflegeheimen, Erstattungen und Mehrleistungen.
2) Einschließlich Verrechnungsausgaben an andere Institutionen des Sozialbudgets. 

in Milliarden DM in Milliarden Euro

Arbeitsförderung

91. Die Institution Arbeitsförderung umfasst neben den Aufwendungen der Bundesanstalt für
Arbeit - sie machen gegenwärtig rund drei Viertel der Gesamtleistungen der Institution aus -
auch die Auftragsleistungen der Bundesanstalt für Arbeit für Bund und Länder (vor allem die
Arbeitslosenhilfe) sowie besondere arbeitsmarktpolitische Hilfen und Sonderprogramme des
Bundes zur Beschäftigungsförderung.

Die Leistungen der Institution Arbeitsförderung können je nach Art der Leistung von unter-
schiedlichen Personengruppen in Anspruch genommen werden: Die Arbeitsvermittlung, Be-
rufsberatung und Ausbildungsvermittlung stehen der gesamten Bevölkerung zur Verfügung.
Geldleistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch kom-
men vor allem beitragspflichtigen, arbeitslosen Arbeitnehmern zugute. Aber auch Arbeitgeber
erhalten Zuschüsse und Darlehen (zum Beispiel für die Einarbeitung und Eingliederung von Ar-
beitslosen). Die Entwicklung der Empfängerzahlen der wichtigsten arbeitsmarktpolitischen Lei-
stungen sind für die Jahre 1996 bis 2000 der Übersicht 27 zu entnehmen.
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Ü b e r s i c h t  27
Arbeitsförderung

Leistungsempfänger  ( in 1000 )  1)

1996
West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost

Berufliche Bildung
 -  Teilnehmer an beruflichen
       Bildungsmaßnahmen (JE)                                   280  243  231  149  210  159  195  129  219  140  
 -  Eintritte in berufliche  Bil-
      dungsmaßnahmen (JS) 378  269  275  166  372  236  307  183  338  214  
 -  Empfänger von  Unterhaltsgeld (JD)                     
     bzw. Eingliederungshilfe 205  208  172  157  187  145  203  140  193  132  
 -  Empfänger von Berufausbildungsbeihilfe (JD) 50  15  53  18  47  24  49  38  56  49  
Strukturanpassungsmaßnahmen 12  162  15  180  12  98  
Rehabilitation
 -  Empfänger von Ausbildungsgeld (JD) 38  22  40  27  37  23  36  20  41  19  
 -  Empfänger von Übergangsgeld (JD) 2) 16  2  14  3  13  3  14  4  14  4  
Empfänger von Kurzarbeitergeld (JD) 206  71  133  49  81  34  92  27  62  24  
Arbeitnehmer in Maßnahmen zur
     Arbeitsbeschaffung (JD) 70  191  59  154  59  151  66  168  58  146  
Empfänger von Altersübergangsgeld (JD) 32  155  1  58  0  2  0  1  0  0  
Absicherung bei Arbeitslosigkeit
 -  Empfänger von Arbeitslosengeld (JD) 1 304  684  1 340  814  1 238  749  1 221  724  1 048  647  
 -  Empfänger von Arbeitslosenhilfe (JD) 750  354  891  463  955  549  981  585  850  606  
 -  Empfänger von Eingliederungshilfe/ 32  8  27  8  18  5  16  4  18  5  
    Eingliederungsgeld (JD)
Quelle.  Statistisches Taschenbuch der Bundesanstalt für Arbeit (Jahreszahlen)
1) Verwendete Abkürzungen:  ( JE )= Jahresende, (  JS )= Jahressumme, ( JD )= Jahresdurchschnitt.
2) Einschließlich Eingliederungsgeld.

1997 1998 1999 2000

92. Die gesamtdeutschen Leistungen der Arbeitsförderung sind von rund 129 Mrd. DM im
Jahre 1995 um 1,5 Prozent auf rund 127 Mrd. DM im Jahre 2000 gesunken (vgl. Übersicht 28),
ihr Anteil am Sozialbudget ging von 11,0 % auf 9,5 % zurück. Dies ist insbesondere Folge der
gesunkenen Arbeitslosenzahlen. Bis zum Jahr 2005 kann bei einer mittelfristig positiven Ent-
wicklung auf dem Arbeitsmarkt mit weithin konstanten Ausgaben von rund 65 Mrd. Euro (127
Mrd. DM) gerechnet werden. Das bedeutet, dass sich der Anteil dieser Institution im Verhältnis
zum Bruttoinlandsprodukt erheblich verringert, und zwar von 3,7 % (1995) über 3,9 % (1996)
und 3,2 % (2000) auf 2,7 % im Jahr 2005.

93. In den alten Ländern stiegen die Leistungen der Institution Arbeitsförderung (ohne Ver-
rechnungen und West-Ost-Transfer) nur leicht von 77,1 Mrd. DM im Jahr 1995 auf rund 77,6
Mrd. DM im Jahr 2000. Der Anteil der Leistungen am westdeutschen Sozialbudget verringerte
sich von 8,1 % in 1995 auf 7,2 % in 2000 und 6,9 % in 2001. Für das Jahr 2005 wird er - mit
rund 40 Mrd. Euro (79 Mrd. DM) an Gesamtaufwendungen - voraussichtlich nur noch 6,5 %
betragen.

Die Entwicklung in den neuen Ländern war seit der Wiedervereinigung bis zum Ende der 90er
Jahre durch die Notwendigkeit hoher arbeitsmarktpolitischer Hilfen gekennzeichnet, um den -
vor allem anfangs - großen strukturellen Arbeitsmarktproblemen zu begegnen. 1995 beliefen
sich die Ausgaben auf insgesamt rund 51,6 Mrd. DM oder knapp ein Viertel (23,7 %) des ost-
deutschen Sozialbudgets. Im Jahr 2000 gingen die Ausgaben auf 49 Mrd. DM zurück. Der An-
teil am ostdeutschen Sozialbudget sank damit auf 19,7 %. Für das Jahr 2005 wird - auch hier
als Folge der erwarteten, leichten Entspannung der Arbeitsmarktlage - mit Ausgaben von rund
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24,5 Mrd. Euro (48 Mrd. DM) gerechnet. Der Anteil am ostdeutschen Sozialbudget würde damit
auf 17,2 % zurückgehen.

Ü b e r  s i c h  t   28
Arbeitsförderung

Leistungen
1995 1999 2000 2001s 2001s 2005s  

B undesanstalt für Arbeit (B A)   
  E ingliederungstitel 1)  26,9    27,3    27,3    27,8    14,2    14,2    
  Sonstige Leistungen  aktiver Arbeitsm arktpolitik 2,5    0,0    0,0    0,9    0,5    0,1    
  Berufsausbildungsbeihilfe 0,8    1,3    1,4    1,6    0,8    0,9    
  Berufliche Rehabilitation 3,4    3,6    3,8    3,9    2,0    2,3    
  Kurzarbeitergeld 1,0    0,6    0,7    0,6    0,3    0,3    
  W in terbauförderung 1,6    0,5    0,6    0,7    0,3    0,3    
  Altersteilzeit AN + AG 0,0    0,2    0,5    0,7    0,4    0,7    
  Förderung selbst. Tätigkeit 0,8    1,5    1,5    1,6    0,8    0,9    
  JuSoPro 0,0    1,9    1,9    2,0    1,0    1,1    
  Strukturanpassungsm aßnahm en 1,5    3,2    2,7    3,0    1,5    1,2    
  Europäischer Sozialfonds (ESF) 0,3    0,6    0,5    0,7    0,3    0,6    
  Ansch lussun terhaltsgeld 0,0    0,8    0,7    0,7    0,4    0,5    
  Arbeitslosengeld 48,2    48,6    46,2    45,3    23,2    21,7    
  Insolvenzgeld 1,7    2,1    2,0    2,1    1,1    1,4    
  Verwaltung 2) 7,0    8,2    8,3    8,7    4,5    4,9    

Ausgaben der B A (nach Sozialbudget) 95,7   100,4   97,9   100,3   51,3   50,9   
zuzüglich  3) 1,5    0,7    0,8    1,0    0,5    0,6   
Ausgaben der  BA insgesam t 97,1    101,1    98,7    101,2    51,8    51,4   

Auftragsleistungen der B A  4) 33,5   35,6   29,4   27,0   13,8   14,4   
darun ter:
  Arbeitslosenh ilfe 20,5   24,2   25,7   25,0   12,8   11,6   

Leistungen Sozialbudget 5) 129,2   136,0   127,3   127,5   65,2   65,3   

 Alte Länder 6) 100,6   110,4   104,0   102,8   52,6   52,0   
    Einkom m ensleistungen 37,2   36,9   35,5   35,0   17,9   18,7   
    Barerstattungen 29,7   32,5   28,4   27,9   14,3   14,7   
    W aren  und Dienstleistungen 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
    Allgem eine D ienste und Leistungen 10,1   13,5   13,7   13,2   6,7   7,0   
    Verrechnungen  6) 23,6   26,2   26,4   26,8   13,7   11,7   

  Neue Länder 51,7   52,6   49,1   50,8   26,0   24,5   
    Einkom m ensleistungen 22,4   20,0   20,6   20,7   10,6   10,0   
    Barerstattungen 16,8   17,7   16,1   16,3   8,4   7,9   
    W aren  und Dienstleistungen 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
    Allgem eine D ienste und Leistungen 12,4   15,0   12,3   13,7   7,0   6,6   
    Verrechnungen 0,0   0,0   0,1   0,1   0,0   0,0   
D ifferenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
1) D as M ittelvolumen unterliegt der arbeitsmarktpolitischen G estaltung der BA; für 2005 ist daher als "H ilfsgröße" das Soll 2002 eingesetzt.
2) In Abgrenzung des Sozialbudgets; einschließlich sonstiger Verwaltungsausgaben und abzüglich Verrechnungen.
3) D ifferenzen zum Sozialbudget ergeben sich aus dem Abzug von Verrechnungen, D arlehen und Erstattungen Privater.
4) Auftragsleistungen der Bundesanstalt für Arbeit für Bund und Länder, die teilweise von der Europäischen

    Union mitfinanziert werden, sowie arbeitsmarktpolitische Hilfen und Sonderprogramme des Bundes.
5) Einschließlich Verrechnungsausgaben an andere Institu tionen des Sozialbudgets. 
6) Einschließlich W est-O st-Transfer (Finanztransfer mit Bundeszuschuss =  Überschuss W est +  Bundeszuschuss =  Defizit Ost).

 in  M illiarden  DM  in  M illiarden  Euro

94. Die Anstrengungen der Bundesregierung auf dem Gebiet der aktiven Arbeitsmarktpolitik
werden an den Ausgaben der Bundesanstalt für Arbeit für die berufliche Bildung deutlich. Ihr
Anteil an den Gesamtausgaben der Institution Arbeitsförderung erhöhte sich zwischen 1998
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und 2000 deutlich von 16,4 % auf 21,3 %. Für das Jahr 2005 wird durch die erwartete Besse-
rung auf dem Arbeitsmarkt sowie verstärkte Orientierung der aktiven Arbeitsmarktinstrumente
des SGB III auf Qualifikation durch das Job-AQTIV-Gesetz ein weiterer Anstieg der Funktion
„Berufliche Bildung“ auf einen Anteil von 23,4 % prognostiziert. Demgegenüber sank der Anteil
der Leistungen für Arbeitslosigkeit erheblich. Während 1998 die Ausgaben für Arbeitslosen-
geld, -hilfe und Konkursausfallgeld, u. ä. noch 68,4 % an der Institution „Arbeitsförderung“
ausmachten, liegt dieser Anteil mittlerweile bei 62,9 % und wird bis zum Jahr 2005 bis auf
61,6 % sinken.

Ü b e r s i c h t  29
Arbeitsförderung

Finanzierung
1995 1999 2000 2001s 2001s 2005s  

Bundesanstalt für Arbeit (BA)
   Beitragseinnahmen 1) 84,4  88,3  90,7  93,5  47,8  54,0  
   Sonstige Einnahmen 1,2  5,5  6,3  6,5  3,3  3,4  
Einnahmen insgesamt 2) 90,2  93,8  97,0  100,0  51,2  57,4  
Ab- bzw. Zusetzungen  3) 6,3  6,7  2,7  0,7  0,4  -0,3  
Einnahmen BA (Sozialbudget) 96,5  100,5  99,7  100,8  51,5  57,2  
Auftragsleistungen der Bundesanstalt für Arbeit 4)   

Aufwendungen von Bund, Ländern 5) 33,5  35,6  29,4  27,1  13,9  14,4  

Finanzierung Sozialbudget 6) 130,0  136,1  129,1  127,9  65,4  71,5  

  Alte Länder 100,8  108,3  102,9  103,2  52,8  58,6  
    Beiträge  7) 74,9  76,8  79,8  82,8  42,3  48,1  
    Zuweisungen 24,9  29,9  21,9  19,6  10,0  10,2  
    Sonstige Einnahmen 0,9  1,6  1,3  0,8  0,4  0,3  
    Verrechnungen 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

  Neue Länder 8) 52,4  54,9  51,9  50,9  26,0  24,3  
    Beiträge  7) 13,2  14,3  15,1  13,4  6,8  7,5  
    Zuweisungen 16,0  13,5  11,0  11,3  5,8  5,3  
    Sonstige Einnahmen 0,0  0,1  0,0  0,1  0,1  0,0  
    Verrechnungen 8) 23,1  27,0  25,8  26,1  13,4  11,3  

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
1) In haushaltsmäßiger Ist-Abgrenzung.
2) Ohne Bundeszuschuß nach § 365 SGB III, Betriebsmitteldarlehen des Bundes und Entnahme aus der Rücklage.
3) Differenz zwischen Ist-Beiträgen und Soll-Beiträgen (VGR) in den Jahren 1995 bis 2000, abzüglich

    Tilgung von Darlehen, Erstattungen  Privater sowie Erstattungen von Verwaltungskosten; zuzüglich Bundeszuschuß nach § 365 SGB III.
4) Auftragsleistungen der Bundesanstalt für  Bund und  Länder sowie arbeitsmarktpolitische Hilfen und Sonderprogramme des Bundes.
5) Zum Teil werden die Leistungen von der Europäischen Union mitfinanziert.
6) Einschließlich Verrechnungseinnahmen von anderen Institutionen des Sozialbudgets. 
7) Bis 2000 in der Soll-Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
8) Einschließlich West-Ost-Transfer (= Finanztransfer mit Bundeszuschuß = Überschuß West + Bundeszuschuß = Defizit Ost).

 in Milliarden DM in Milliarden Euro

95. Seit 1998 hat sich auch die Finanzsituation der Bundesanstalt für Arbeit zunehmend ver-
bessert. Wurde in 1997 bei der Bundesanstalt noch ein Defizit von 9,6 Mrd. DM verzeichnet, lag
das Defizit im Jahr 2000 bei rund 1,7 Mrd. DM. Der Beitragssatz der Bundesanstalt für Arbeit



- 434 -

- 435 -

wurde trotzdem bei 6,5 % konstant gehalten. Für 2001 wird von einem Defizit von 3,8 Mrd. DM
ausgegangen. Mittelfristig wird für das Jahr 2005 aber wieder mit einem erheblichen Über-
schuss der Bundesanstalt für Arbeit gerechnet. In den neuen Ländern dagegen ist der West-
Ost-Transfer immer noch die wichtigste Finanzierungsquelle (in 2000 und 2001 jeweils rund 26
Mrd. DM), auch wenn er im Jahre 2005 auf rund 11 Mrd. Euro (22 Mrd. DM) gesenkt werden
kann.

Die Finanzierungsstruktur der Arbeitsförderung im Jahre 2000 zeigt, dass die Einnahmen von
insgesamt rund 129 Mrd. DM zunehmend durch Beiträge (73,5 % gegenüber 67,8 % in 1995)
und immer weniger durch öffentliche Mittel (25,5 % gegenüber 31,5 % im Jahr 1995) finanziert
wurden (Übersicht 29). Die sonstigen Einnahmen bleiben mit rund 1 % konstant. Hier zeigt sich
die erheblich verbesserte Finanzsituation der Bundesanstalt für Arbeit. Die Beiträge decken
immer mehr die Ausgaben, so dass die öffentlichen Zuweisungen zurückgehen konnten. Wäh-
rend jedoch in den alten Ländern die Beiträge mehr als drei Viertel (77,5 %) der Gesamtein-
nahmen ausmachten, beträgt ihr Anteil in den neuen Ländern nur knapp 30 Prozent. Entspre-
chend hoch war dort der Anteil des West-Ost-Transfers an den Gesamteinnahmen mit fast der
Hälfte (49,7 %).

Alterssicherung der Landwirte

96. Bei der Alterssicherung der Landwirte (AdL) handelt es sich um ein eigenständiges Siche-
rungssystem für landwirtschaftliche Unternehmer, ihre Ehegatten und mitarbeitende Familien-
angehörige. Bei der Ausgestaltung der Beiträge und Leistungen werden die besonderen Le-
bens- und Einkommensverhältnisse der bäuerlichen Familien berücksichtigt. Die Renten der
AdL stellen eine Teilsicherung im Alter, bei Eintritt von Erwerbsminderung und bei Tod eines
Versicherten dar. Ferner werden Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sowie Betriebs-
und Haushaltshilfe erbracht. In Abhängigkeit vom Einkommen werden außerdem Zuschüsse
zum Beitrag gezahlt.

Durch die Koppelung von Rentenzahlungen an die Abgabe des landwirtschaftlichen Unterneh-
mens werden mit der Alterssicherung der Landwirte auch agrarstrukturpolitische Ziele verfolgt.

97. Im Zeitraum 1996 bis 2001 ist der Bestand an Versicherten in der Alterssicherung der
Landwirte um mehr als 25 % auf 371 000 Versicherte am Stichtag 30.06.2001 gesunken. Dies
ist zum einen auf die anhaltenden strukturellen Veränderungen in der Landwirtschaft zurück-
zuführen. Gleichzeitig wird in der AdL zunehmend vom Recht auf Befreiung von der Versiche-
rungspflicht Gebrauch gemacht. Der monatliche Einheitsbeitrag zur AdL belief sich 2001 auf
346 DM in den alten und 290 DM in den neuen Ländern. Einkommensschwächere Betriebe er-
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halten hierzu seit 1986 einen nach der Einkommenssituation gestaffelten Zuschuss. Zum
Stichtag 30.06.2001 waren dies rund 175.000 Personen und somit 47 % der Versicherten.

Im gesamten Bundesgebiet wurden zum 30.06.2001 etwa 582.000 Renten ausgezahlt. Das
entspricht einer Steigerung gegenüber dem 30.06.1996 um rund 5 %. Nur ein geringer Anteil
der Rentenzahlungen wird an Landwirte in den neuen Ländern geleistet (insgesamt 583 Ren-
tenzahlfälle), da aufgrund der Übergangsregelung bei der Einführung der AdL im Beitrittsgebiet
im Jahre 1995 der Großteil der ehemaligen Landwirte in den neuen Ländern Renten aus der
GRV erhält.

Ü b e r s i c h t  30

Alterssicherung der Landwirte

1995 1999 2000 2001s 2001s 2005s  

L e i s t u n g e n
Rehabilitation, Betriebs- und Haushaltshilfe,
Überbrückungsgeld, Übergangshilfe 0,16   0,08   0,08   0,08   0,04   0,04   
Renten 4,77   5,18   5,26   5,35   2,74   2,94   
Beitragszuschuß, Sonstige Aufwendungen 0,60   0,57   0,31   0,35   0,18   0,16   
Verwaltung, Verfahren 0,19   0,19   0,18   0,18   0,09   0,08   
Leistungen Sozialbudget 1) 5,71   6,03   5,82   5,96   3,05   3,22   
  Alte Länder 5,70   6,00   5,80   5,94   3,03   3,20   
  Neue Länder 0,01   0,03   0,02   0,03   0,01   0,02   
davon:
Einkommensleistungen 4,78   5,18   5,26   5,36   2,74   2,94   
Barerstattungen 0,59   0,57   0,31   0,35   0,18   0,16   
Waren und Dienstleistungen 0,16   0,08   0,08   0,08   0,04   0,04   
Allgemeine Dienste und Leistungen 0,18   0,18   0,16   0,16   0,08   0,07   
Verrechnungen 0,01   0,02   0,02   0,02   0,01   0,01   

Beiträge 1,98   1,64   1,57   1,47   0,75   0,73   
Bundeszuschüsse 3,85   4,37   4,24   4,48   2,29   2,48   
Übrige Einnahmen 0,01   0,01   0,00   0,01   0,00   0,00   
Finanzierung Sozialbudget 5,84   6,01   5,81   5,96   3,05   3,22   
  Alte Länder 5,80   5,96   5,77   5,90   3,02   3,18   
  Neue Länder 0,04   0,05   0,04   0,06   0,03   0,04   

L e i s t u n g e n
Landabgaberente 0,24   0,19   0,18   0,17   0,09   0,07   
Produktionsaufgaberente und
   Ausgleichsgeld 0,25   0,42   0,39   0,36   0,18   0,04   
Verwaltung 0,02   0,02   0,02   0,01   0,01   0,00   
Leistungen Sozialbudget 0,51   0,63   0,59   0,54   0,28   0,12   
  Alte Länder 0,43   0,35   0,32   0,28   0,14   0,09   
  Neue Länder 0,08   0,28   0,27   0,26   0,13   0,02   

F i n a n z i e r u n g
Bundeszuschüsse 0,51   0,62   0,58   0,54   0,27   0,11   
Landesmittel 0,01   0,01   0,01   0,01   0,00   0,00   
Finanzierung Sozialbudget 0,51   0,63   0,59   0,54   0,28   0,12   
  Alte Länder 0,43   0,35   0,32   0,28   0,14   0,09   
  Neue Länder 0,08   0,28   0,27   0,26   0,13   0,02   
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
1) Einschließlich Verrechnungsausgaben an andere Institutionen des Sozialbudgets. 

in Milliarden DM in Milliarden Euro
1. Leistungen und Finanzierung der Alterssicherung

2. Leistungen und Finanzierung der sozialen Maßnahmen zur Strukturverbesserung in der 
Landwirtschaft

F i n a n z i e r u n g 

98. Neben der Alterssicherung werden in dieser Institution des Sozialbudgets auch soziale
Maßnahmen zur Strukturverbesserung in der Landwirtschaft (im folgenden Strukturhilfen) er-
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fasst. Diese umfassen im Einzelnen Landabgaberenten (für Neufälle Ende 1983 ausgelaufen)
sowie Produktionsaufgaberenten und Ausgleichsgelder nach dem Gesetz zu Förderung der
Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (für Neufälle Ende 1996 ausgelaufen).

99. Die Leistungen der AdL einschließlich der Strukturhilfen nahmen von 6,2 Mrd. DM im Jah-
re 1995 auf rund 6,4 Mrd. DM im Jahr 2000 zu (Übersicht 30). Etwa 82 % der Ausgaben ent-
fallen auf Renten der Alterssicherung, die wie die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung
angepasst werden.

100. Die Leistungen der AdL (einschließlich Strukturhilfen) werden überwiegend durch Bun-
desmittel finanziert. 1995 betrug der Bundesanteil an der Finanzierung dieser Leistungen des
Sozialbudgets etwa 69 %, 2000 etwa 75 %. Der Bund wendete für diesen Bereich im Jahr 2000
knapp 4,8 Mrd. DM auf.

Die Leistungen der Institution Alterssicherung der Landwirte (einschließlich Strukturhilfen) be-
trugen 2001 voraussichtlich knapp 6,5 Mrd. DM. Bis 2005 wird diese Summe in etwa konstant
bleiben. Während die Ausgaben der Alterssicherung von 2001 bis 2005 um 0,3 Mrd. DM (0,15
Mrd. Euro) bzw. knapp 1,1 % im Jahresdurchschnitt zunehmen werden, gehen die Strukturhil-
fen zurück. Dies liegt vor allem daran, dass die Bestände der Anspruchsberechtigten dieser
Leistungen geschlossen sind.

Von den Leistungen der Alterssicherung (einschließlich Strukturhilfen) entfallen 2001 etwa
0,3 Mrd. DM (0,15 Mrd. Euro) auf die neuen Länder. Bis 2005 gehen die Leistungen dort auf
gut 0,08 Mrd. DM (0,04 Mrd. Euro) zurück. Bei den Leistungsausgaben in den neuen Ländern
handelt es sich derzeit überwiegend um Ausgleichsgelder nach dem FELEG (nur noch Be-
standsfälle, für Neufälle Ende 1996 ausgelaufen). Mit Erreichen der Altersgrenze für eine Re-
gelaltersrente fallen diese Leistungen weg; dies ist bis 2005 aufgrund der Altersstruktur der
Ausgleichsgeldbezieher bei einer Vielzahl von Berechtigten der Fall.

101. Der Anteil dieser Institution am Sozialbudget ist mit knapp 0,5 % seit Jahren relativ ge-
ring; entsprechend niedrig liegt die Relation zum Bruttoinlandsprodukt mit 0,2 %. Diese Werte
gehen in der mittelfristigen Vorausschau auf 0,4 % Anteil am Sozialbudget zurück und der An-
teil am Bruttoinlandsprodukt verringert sich auf 0,1 %.

Versorgungswerke

102. Versorgungswerke sind Einrichtungen für die Angehörigen der in Kammern zusammen-
geschlossenen freien Berufe. Sie sind ausschließlich durch Landesrecht geregelt und gewäh-
ren Leistungen zur Teilhabe, bei Berufsunfähigkeit, bei Alter und zugunsten von Hinterbliebe-
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nen. Ihr Anteil am Sozialbudget ist mit derzeit knapp 4 Mrd. DM oder etwa 0,3 % relativ klein
(Übersicht 31). Für Angestellte, die einen freien Beruf anstreben, tritt wegen der Befreiungs-
möglichkeit in der gesetzlichen Rentenversicherung die Versicherung im Versorgungswerk
grundsätzlich an die Stelle der Pflichtversicherung in der Angestelltenversicherung.

103. Die Leistungen werden aus Beiträgen und Vermögenserträgen finanziert. Einnahmen-
überschüsse entstehen, weil die Versorgungswerke in der Regel Kapitaldeckungsverfahren
anwenden und versicherungsmathematische Rückstellungen bilden.

104. Auch in den Ländern sind inzwischen Versorgungswerke errichtet worden. Da sich diese
Systeme im finanztechnischen Sinne überwiegend erst im Entstehungsstadium befinden, dürf-
ten die Einnahmen z. Z. und bis auf weiteres deutlich höher liegen als die Ausgaben.

Ü b e r s i c h t  31
Versorgungswerke

Leistungen und Finanzierung

1995 1999 2000p 2001s 2001s 2005s
Leistungen

in Mrd. DM in Mrd. Euro
Gesundheitsmaßnahmen 0,04      0,04      0,04      0,0   0,0   0,0   
Renten 2,55      3,25      3,46      3,7   1,9   2,4   
davon:
   Berufs-/Erwerbsunfähigkeit 0,21      0,32      0,35      0,4   0,2   0,3   
   Alter 1,66      2,09      2,21      2,3   1,2   1,5   
   Witwen/Witwer 0,61      0,76      0,80      0,8   0,4   0,5   
   Waisen 0,04      0,05      0,06      0,1   0,0   0,0   
   Abfindungen/Kinderzuschuß 0,03      0,03      0,03      0,0   0,0   0,0   
Sterbegeld 0,01      0,01      0,01      0,0   0,0   0,0   
Beitragserstattungen 0,03      0,04      0,04      0,0   0,0   0,0   
Verwaltung/Verfahren 0,18      0,25      0,25      0,2   0,1   0,1   
Leistungen Sozialbudget 2,80      3,59      3,80      4,0   2,1   2,6   
  Alte Länder 2,79      3,55      3,76      4,0   2,0   2,6   
  Neue Länder 0,02      0,04      0,04      0,0   0,0   0,0   
davon:
   Einkommensleistungen 2,61      3,33      3,54      3,8   1,9   2,5   
   Barerstattungen 0,01      0,01      0,01      0,0   0,0   0,0   
   Allgemeine Dienste und Leistungen 0,18      0,25      0,25      0,2   0,1   0,1   

Finanzierung
in Mrd. DM in Mrd. Euro

Beiträge 6,49      8,35      8,84      9,4   4,8   5,9   
Vermögenserträge 5,33      8,58      8,76      8,9   4,6   5,0   
Übrige Einnahmen 0,02      0,08      0,07      0,1   0,0   0,0   
Finanzierung Sozialbudget 11,83      17,01      17,67      18,4   9,4   10,9   
  Alte Länder 11,25      15,99      16,62      17,3   8,8   10,2   
  Neue Länder 0,58      1,02      1,06      1,1   0,6   0,7   
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
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Leistungssysteme des öffentlichen Dienstes

105. Das Sozialbudget umfasst auch Leistungen des Staates in seiner Funktion als Arbeitge-
ber nach den Beamtengesetzen. Besoldung, Versorgung und Beihilfe in Krankheits-, Pflege-,
Geburts- und Todesfällen für Beamte, Richter und Berufssoldaten sowie deren Angehörige sind
Teile eines in sich geschlossenen, eigenständigen Sicherungssystems. Aus dem verfassungs-
rechtlichen Charakter des grundsätzlich auf Lebenszeit angelegten Berufsbeamtentums als ge-
genseitiges öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis folgt die Pflicht des Dienstherrn,
den Beamten und seine Familie angemessen zu unterhalten und zu versorgen (Alimentation,
Art. 33 Abs. 5 GG). Die Leistungen des beamten- und tarifrechtlichen Sicherungssystems ent-
halten daher auch soziale Bestandteile, z. B. wird die Größe der Familie berücksichtigt.

Im Sozialbudget werden Leistungen der Alters- und Hinterbliebenenversorgung (Pensionen),
familienbezogene Bestandteile der Dienst- und Versorgungsbezüge (sog. Kinderzuschläge bis
1975, erhöhter Ortszuschlag - heute Familienzuschlag - für Verheiratete und Kinder), Beihilfen
zu den Kosten in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen und Leistungen bei Dienstun-
fällen ausgewiesen.

106. Anspruch auf Leistungen der Alters- und Hinterbliebenenversorgung haben Beamte und
Richter des Bundes, Berufssoldaten, Beamte bei den privatisierten Großunternehmen Bahn
und Post, Beamte und Richter der Länder, Beamte der Gemeinden, Gemeindeverbände und
kommunalen Zweckverbände, Beamte sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften sowie de-
ren Hinterbliebene. Erfasst werden auch die Beschäftigten der Sozialversicherungsträger (Bun-
desanstalt für Arbeit, Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, der gesetzlichen Kranken-
und Unfallversicherung sowie der Alterssicherung der Landwirte) und sonstige Personen mit
Ansprüchen auf eine „beamtenähnliche“ Versorgung (Angestellte nach besonderen Dienst- und
Ruhelohnordnungen). Schließlich zählen zu den anspruchsberechtigten Personen auch die
Empfänger einer Versorgung nach dem G131.

107. Dem gleichen Personenkreis stehen auch die familienbezogenen Leistungen zu. Zusätz-
lich anspruchsberechtigt sind aufgrund eigenständiger Tarifregelungen außerdem die Arbeit-
nehmer des öffentlichen Dienstes.

Beihilfeberechtigt sind grundsätzlich alle Beamten, Richter, Versorgungsempfänger und Arbeit-
nehmer des öffentlichen Dienstes. Arbeitnehmer des Bundes, die nach dem 31. Juli 1998 ein-
gestellt wurden, erhalten jedoch keine Beihilfe. Auch in einigen Ländern wurde die Gewährung
von Beihilfen bei Neueinstellungen abgeschafft. Arbeitnehmer in den Ländern wurden von An-
fang an keine Beihilfen gewährt. Für alle übrigen gilt die Einschränkung, dass der Beihilfean-
spruch ruht, soweit der Arbeitnehmer als Pflichtversicherter der gesetzlichen Krankenversiche-
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rung Anspruch auf Sachleistungen hat. Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber einen Zuschuss zum
Krankenversicherungsbeitrag zu zahlen hat, erhalten Beihilfeleistungen nur zu solchen Krank-
heitskosten, die durch Krankenversicherungsleistungen nicht gedeckt sind.

108. Die Entwicklung der Versorgungsbezüge entwickelt sich parallel zu den Einkommen im
öffentlichen Dienst. Nach der Versorgungsempfängerstatistik erhielten im Jahr 2000
1,38 Millionen Personen im öffentlichen Dienst eine Versorgung nach dem Beamten- und Sol-
datenversorgungsgesetz sowie dem Kap. 1 G131. Dies entspricht einem Anstieg von 8,3 % seit
1995. Die Anzahl der Leistungsbezieher in den neuen Ländern mit rund 3500 Personen ist im
Vergleich zu den alten Ländern noch gering.

Soweit die im Sozialbudget verwendeten Zahlen von den Angaben im Versorgungsbericht der
Bundesregierung abweichen, muss auf die unterschiedlichen Abgrenzungen sowohl hinsichtlich
der Personengruppen, der Beschäftigungsbereiche als auch der einzelnen Leistungen hin-
gewiesen werden. Einerseits geht der Begriff „Pensionen“ in der Definition des Sozialbudgets
wieter; insbesondere werden ehemalige Arbeitnehmer als Empfänger einer „beamtenrechts-
ähnlichen“ Versorgung sowie ausgeschiedene Zeitsoldaten der Bundeswehr, die befristete Ver-
sorgungsleistungen - Übergangsgeld, Übergangsbeihilfe - erhalten, mit erfasst. Andererseits
werden auch Verwaltungskosten in Ansatz gebracht.

109. Die Ausgaben für familienbezogene Leistungen verändern sich entsprechend der Tarif-
abschlüsse für die Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes (für Beamte und Pensionäre durch
gesetzliche Anpassung der Bezüge). Beeinflusst werden die Ausgaben auch durch Verände-
rungen im Bestand der Leistungsberechtigten (Aktivpersonal, Pensionäre, Familienangehöri-
ge). In den neuen Ländern erhalten die Bediensteten seit dem 1. Januar 2001 88,5 % des ent-
sprechenden Familienzuschlags in den alten Ländern. Zum 1. Januar 2002 wird die Anglei-
chung auf 90 % des Westniveaus angehoben.

110. Die Ausgaben für Beihilfen (einschließlich Verwaltungskosten) betrugen 1995 13,92 Mrd.
DM. Bis 2000 stiegen sie um 25 % auf 17,49 Mrd. DM (Übersicht 32). Die Pensionen stiegen im
selben Zeitraum um 18 % von 55,26 Mrd. DM im Jahr 1995 auf 65,3 Mrd. DM im Jahr 2000.
Der stetige Anstieg der Beihilfeausgaben könnte mit der allgemeinen Kostenentwicklung im
Gesundheitswesen sowie der größeren Anzahl von Versorgungsempfängern mit höherer Le-
benserwartung begründbar sein. Der geringere Anstieg der Beihilfeausgaben im Berichtszeit-
raum gegenüber der ersten Hälfte der 90er Jahre dürfte im Wesentlichen auf den zahlreichen
Änderungen der Beihilfevorschriften in den 90er Jahren beruhen. Hervorzuheben sind in die-
sem Zusammenhang beim Bund die Änderungen der Beihilfevorschriften zum 01.07.1993,
01.07.1996, 01.01.1997 und 01.07.1997. Hier wurden die Einschränkungen des Leistungs-
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rechts aus der gesetzlichen Krankenversicherung sowie die gesetzlichen Regelungen im Be-
reich der Pflegeversicherung auf das Beihilferecht übertragen.

Ü b e r s i c h t  32
Leistungssysteme des öffentlichen Dienstes

Leistungen
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001s 2001s 2005s

Pensionen 55,26   56,96   58,72   60,86   62,72   65,30   67,69   34,61   39,87   
Familienzuschläge 12,60   12,67   12,54   13,60   13,76   13,75   13,98   7,15   7,22   
Beihilfen 1) 13,92   14,62   16,12   16,54   16,92   17,49   17,82   9,11   9,83   

Leistungen Sozialbudget 81,79   84,25   87,38   90,99   93,41   96,55   99,49   50,87   56,92   

  Alte Länder 80,26   82,70   85,81   88,34   90,72   93,88   96,69   49,44   55,36   
    Einkommensleistungen 65,56   67,29   68,90   70,99   72,99   75,54   78,02   39,89   45,08   
    Barerstattungen 14,01   14,70   16,19   16,62   17,01   17,59   17,92   9,16   9,90   
    Allgemeine Dienste und Leistungen 0,70   0,71   0,72   0,72   0,73   0,75   0,75   0,39   0,39   
  Neue Länder 1,52   1,55   1,57   2,66   2,68   2,67   2,80   1,43   1,56   
    Einkommensleistungen 1,37   1,40   1,40   2,48   2,50   2,49   2,61   1,33   1,44   
    Barerstattungen 0,14   0,14   0,15   0,15   0,15   0,16   0,17   0,08   0,10   
    Allgemeine Dienste und Leistungen 0,01   0,01   0,02   0,03   0,03   0,03   0,03   0,01   0,01   
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
1) Einschließlich Fürsorgemaßnahmen und einmalige Unterstützungen.

in Milliarden DM in Milliarden Euro

111. Die Leistungen sind Teil der Personalkosten und werden aus dem laufenden Haushalt
des jeweiligen Dienstherrn, d.h. der Anstellungskörperschaft, erbracht. Die Auszahlung erfolgt
in der Regel unmittelbar, d.h. ohne Einschaltung eines besonderen Verwaltungsträgers.

Wie in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen wird, um einen Vergleich mit der Sozial-
versicherung (Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung) zu ermöglichen, die Finanzierung in
"Unterstellte Beiträge der Arbeitgeber" und "Zuweisungen" aufgeteilt.

Auch andere Institutionen des Sozialbudgets, vor allem Träger der Sozialversicherung, zahlen
ihren Bediensteten und ehemaligen Bediensteten Pensionen, Familienzuschläge und Beihilfen.
Um die Leistungen vollständig darzustellen, werden die von diesen Institutionen gezahlten Be-
träge in die Leistungssysteme des öffentlichen Dienstes als Verrechnungen übertragen und
hier nachgewiesen.

Seit 1999 beteiligen sich auch die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger über eine
Versorgungsrücklage an der zukünftigen Finanzierung der Pensionen. Die Versorgungsrückla-
gen nach § 14a BBesG werden gebildet, indem die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen
um durchschnittlich 0,2 Prozentpunkte vermindert und die jeweiligen Unterschiedsbeträge zur
unverminderten Anpassung den Versorgungsrücklagen pauschal zugeführt werden (Versor-
gungsreformgesetz 1998). Das so angesparte Sondervermögen soll dann später über einen
Zeitraum von 15 Jahren entnommen werden, um die öffentlichen Haushalte zu entlasten.

Mit dem am 01. Januar 2002 in Kraft getretenen Versorgungsänderungsgesetz sind die Re-
formmaßnahmen der Rentenversicherung wirkungsgleich und systemgerecht auf die Beamten-
und Soldatenversorgung übertragen worden. Danach wird für die Versorgungsempfänger bei
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den acht ab dem Jahre 2013 folgenden Versorgungsanpassungen die Erhöhung der Ver-
sorgungsbezüge in gleichen Schritten abgeflacht. Zusammen mit der zwischen 1999 und 2001
erbrachten Zuführung zur Versorgungsrücklage in Höhe von 0,6 % ergibt sich eine rentenglei-
che Niveauabflachung von insgesamt ca. 5 %. Die Hälfte der so erzielten Einsparungen wird
der Versorgungsrücklage zugeführt. Während der schrittweisen Abflachung des Anstiegs der
Versorgungsbezüge wird der weitere Ausbau der Versorgungsrücklage ausgesetzt. Durch den
geringeren Anstieg der Versorgungsbezüge wird der Höchstversorgungssatz von derzeit 75 %
auf 71,75 % absinken. Entsprechend sinkt der jährliche Steigerungssatz. Die aktiven Beamten
erhalten die Möglichkeit, private Vorsorge zu betreiben und werden, ebenso wie es bei den
rentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmern der Fall ist, in die gesetzliche Förderung einer
privaten zusätzlichen Vorsorge ab 2002 einbezogen. Nach Abschluss der ersten Übertra-
gungsstufe wird der weitere Aufbau der Versorgungsrücklage durch verminderte Besoldungs-
und Versorgungsanpassungen von jeweils 0,2 Prozentpunkten bis 2017 fortgeführt.

Leistungssysteme der Arbeitgeber

112. Als Leistungssysteme der Arbeitgeber werden im Sozialbudget die Positionen Entgeltfort-
zahlung, Betriebliche Altersversorgung einschließlich Zusatzversorgung des öffentlichen Dien-
stes sowie sonstige Arbeitgeberleistungen dargestellt. Sie repräsentierten 2000 mit 106 Mrd.
DM rund 8,0 % aller im Sozialbudget zusammengestellten Leistungen (Übersicht 33). Gemes-
sen am Bruttoinlandsprodukt betrug ihr Anteil 2,7 %. Bis 2005 könnten die Arbeitgeber-
leistungen auf rd. 62 Mrd. Euro (rd. 122 Mrd. DM) ansteigen. Ihr Anteil am Sozialbudget würde
dann leicht auf 8,1 % steigen, derjenige am Inlandsprodukt hingegen leicht auf 2,6 % sinken.
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Ü b e r s i c h t  33
Leistungssysteme der Arbeitgeber

1995 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s

Entgeltfortzahlung
  bei Krankheit und Heilverfahren 52,60   42,72   43,92   44,89   22,95   26,23   
  bei Mutterschaft 1) 2,75   2,76   2,89   2,89   1,48   1,65   
Deutschland 55,35   50,00   51,39   52,45   26,82   30,54   
  Alte Länder 48,76   44,02   45,62   46,56   23,81   27,03   
  Neue Länder 6,59   5,97   5,77   5,89   3,01   3,51   

Betriebliche Altersversorgung
  Pensionskassen 4,48   4,83   5,07   5,20   2,66   2,99   
  Betriebsrenten  2) 21,35   21,93   21,93   22,05   11,27   11,53   
  Direktversicherung 0,74   0,75   0,79   0,80   0,41   0,44   
Deutschland 26,57   27,51   27,79   28,05   14,34   14,97   
  Alte Länder 26,20   26,82   27,00   27,20   13,90   14,41   
  Neue Länder 0,37   0,69   0,79   0,85   0,44   0,56   

Zusatzversorgung
Deutschland 12,94   15,50   15,53   16,81   8,60   10,66   
  Alte Länder 12,49   15,31   15,35   16,55   8,46   10,13   
  Neue Länder 0,44   0,19   0,18   0,26   0,13   0,53   

Sonstige Arbeitgeberleistungen
Deutschland 11,69   11,16   11,30   11,38   5,82   6,01   
  Alte Länder 10,76   10,23   10,32   10,37   5,30   5,43   
  Neue Länder 0,93   0,93   0,98   1,01   0,52   0,58   

Arbeitgeberleistungen insgesamt 106,55   104,17   106,01   108,70   55,58   62,18   
  Alte Länder 98,22   96,38   98,29   100,69   51,48   57,01   
  Neue Länder 8,33   7,79   7,72   8,01   4,10   5,18   
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
1) Zuschuß des Arbeitgebers zum Mutterschaftsgeld nach § 14 Mutterschutzgesetz
2) Aus Direktzusagen und Unterstützungskassen.

Milliarden DM Milliarden Euro

113. Von allen Arbeitgeberleistungen entfielen 2000 98 Mrd. DM oder 93 % auf die alten und
8 Mrd. DM bzw. rund 7 % auf die neuen Länder. Da diese Leistungen in den neuen Ländern
mittelfristig schneller steigen werden als in den alten, wird dieser Anteil 2005 auf 8,8 % steigen.
Von den Gesamtleistungen der Arbeitgeber entfallen dann fast 58 Mrd. Euro (113 Mrd. DM) auf
die alten und knapp 6 Mrd. Euro (11 Mrd. DM) auf die neuen Länder.

114. Die finanzstatistische Datenlage bei den Arbeitgeberleistungen ist unvollständig und muss
daher durch Schätzungen ergänzt werden; neben Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnungen werden vor allem Daten aus den Arbeitskostenerhebungen des Statistischen
Bundesamtes und Strukturdaten aus der Krankenkassenstatistik (für die Entgeltfortzahlung) für
die Schätzungen der Gesamtgrößen zugrundegelegt. Wegen der unzureichenden Datenlage
können keine Fehlerschätzungen vorgenommen werden, so dass die Unsicherheit der ge-
schätzten Ergebnisse nicht messbar ist. Diese Aussagen gelten besonders für die Ent-
geltfortzahlung bei Mutterschaft (Zuschuss der Arbeitgeber zum Mutterschaftsgeld nach § 14
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Mutterschutzgesetz), die Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Heilverfahren sowie die sonsti-
gen Arbeitgeberleistungen.

Entgeltfortzahlung

115. Die Institution Entgeltfortzahlung enthält Geldleistungen, die von den öffentlichen und pri-
vaten Arbeitgebern aufgrund rechtlicher Verpflichtungen bei Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit,
bei Mutterschaft und Heilverfahren gezahlt werden. Das sind die Fortzahlung der Bruttolöhne
an Arbeiter und der Bruttogehälter an Angestellte sowie der Dienstbezüge an Beamte. Die ge-
setzlichen Lohnabzüge der Arbeitnehmer sind in diesen Zahlungen enthalten, nicht dagegen
die auf sie entfallenden Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Letztere sind im Sozial-
budget auf der Finanzierungsseite in den Arbeitgeberbeiträgen enthalten.

116. Die Höhe der Ausgaben für die Entgeltfortzahlung hängt im Wesentlichen von der ge-
samtwirtschaftlichen Effektivlohnentwicklung, von der Zahl der abhängig Beschäftigten und
vom Krankenstand bzw. von der Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage, die in einen Zeitraum von 6
Wochen nach Beginn der Krankheit fallen, ab. Für die Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft ist
neben der Entwicklung des Nettoentgelts die Geburtenentwicklung bzw. die Zahl der Mutter-
schaftsfälle von Bedeutung. In Deutschland betrug die Entgeltfortzahlung 2000 51 Mrd. DM. Sie
ging gegenüber 1995 um rd. 4 Mrd. DM zurück.

Der Anteil der neuen Länder an der Entgeltfortzahlung ist für den gesamten Berichtszeitraum
mit Werten zwischen 11 und 12 % einigermaßen konstant. Dies spiegelt die annähernd glei-
chen Krankenstände in den alten und neuen Ländern wider.

Der Anteil der Entgeltfortzahlung am Sozialbudget betrug 2000 3,9 %, am Inlandsprodukt
1,3 %.

117. Für das Jahr 2001 wird ein Anstieg der Entgeltfortzahlung um 1 Mrd. DM geschätzt; dies
ist hauptsächlich durch die Entwicklung der Entgelte bedingt. Mittelfristig wird angenommen,
dass die Ausgaben dieser Institution um 3 % pro Jahr zunehmen. Ursache hierfür sind in erster
Linie die dem Sozialbudget zugrunde liegenden gesamtwirtschaftlichen Annahmen. Unter die-
sen Annahmen wird der Gesamtbetrag der Entgeltfortzahlung in Deutschland 2005 bei schät-
zungsweise 31 Mrd. Euro (knapp 60 Mrd. DM) liegen, dies entspräche einem Anteil von 4 % am
Sozialbudget und von 1,2 % am Inlandsprodukt.

118. Die Entgeltfortzahlung wird durch die Arbeitgeber unmittelbar finanziert; im Sozialbudget
wird das durch unterstellte Beiträge berücksichtigt. Dass für kleinere Betriebe ein Ausgleich
durch Umlagen der Lohnfortzahlungskasse erfolgt, findet im Sozialbudget keinen Niederschlag.
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Betriebliche Altersversorgung und Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes

119. Der Gesamtanteil dieser Institution am Sozialbudget betrug 2000 rund 3,3 %, der Anteil
am Inlandsprodukt etwa 1,1 %. Der Großteil der Leistungen (einschließlich der nicht in die ge-
setzliche Rentenversicherung überführte Leistungen nach dem AAÜG) fällt dabei in den alten
Ländern an. In den neuen Bundesländern haben diese Institutionen zusammen einen Anteil von
0,4 % am Sozialbudget.

120. Bei den Leistungen für die betriebliche Altersversorgung handelt es sich um Betriebsren-
ten aus Direktzusagen und Unterstützungskassen, Zahlungen der Pensionskassen und Leis-
tungen aus Direktversicherungen bei Versicherungsunternehmen. Die Leistungen werden zu
einem kleineren Teil durch tatsächliche Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge, zum größeren
Teil durch unterstellte Beiträge der Arbeitgeber als Gegenbuchung für die Betriebsrenten aus
Direktzusagen finanziert. Rückwirkungen des AVmG sind hier nicht berücksichtigt. Die Aus-
wirkungen der Rentenreform sind an dieser Stelle nicht berücksichtigt (vgl. Ziffern 74 und 75).

121. Die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes ist im Wesentlichen tarifvertraglich gere-
gelt. Sie unterliegt ebenfalls dem Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung.
Durch tarifliche Vereinbarungen werden seit dem 1.1.1997 auch in den neuen Bundesländern
die Arbeiter und Angestellten des öffentlichen Dienstes, der Kirchen sowie einiger Unterneh-
men, die das Tarifrecht des öffentlichen Dienstes oder ein entsprechendes Tarifrecht anwen-
den, in der Zusatzversorgung versichert. Aufgrund der zwangsläufig noch geringen Versiche-
rungszeiten in der Zusatzversorgung fallen die Leistungen an diese Versicherten bis 2005 al-
lerdings kaum ins Gewicht.

Die für die neuen Bundesländer ausgewiesenen Leistungen beruhen bis zum Jahr 2000 über-
wiegend auf bestimmten Rentenleistungen aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen der
ehemaligen DDR nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG), die
abweichend vom Grundsatz des AAÜG nicht in die gesetzliche Rentenversicherung überführt
wurden, sondern direkt von den Trägern der Leistungen ausgezahlt werden. Diese Leistungen
unterliegen nicht dem Betriebsrentengesetz; es handelt sich hierbei auch nicht um eine Zusatz-
versorgung des öffentlichen Dienstes.

122. Die Ausgaben der Zusatzversorgung sind in der Vergangenheit kontinuierlich angestie-
gen. Die Ursachen sind vielfältig. Hierzu zählen – ähnlich wie bei anderen Alterssicherungs-
systemen – einerseits demographische Faktoren. Neben verlängerter Lebenserwartung, frü-
hem Renteneintrittsalter und verstärktem Anstieg der Rentenzahlen – verbunden mit teilweise
rückläufigen Zahlen bei den Pflichtversicherten – ergaben sich erhebliche zusätzliche Ausga-
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bensteigerungen auf Grund der Schwächen des Gesamtversorgungssystems. Dazu gehörte
insbesondere die Abhängigkeit von externen Bezugsgrößen, wie der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und der Beamtenversorgung. In der Tarifrunde 2000 hatten sich die Tarifvertrags-
parteien des öffentlichen Dienstes deshalb verpflichtet, im Verhandlungswege die dauerhafte
Finanzierbarkeit der Zusatzversorgung sicherzustellen. Auch vor dem Hintergrund der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 22. März 2000 war eine Reform der Zusatz-
versorgung geboten.

123. Die Tarifvertragsparteien haben sich am 13. November 2001 über eine grundlegende
Neugestaltung der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes geeinigt (Altersvorsorgeplan
2001). Um die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes zukunftssicher zu gestalten, haben
die Tarifparteien in dem Tarifvertrag (Laufzeit bis 31.12.2007) einen Systemwechsel in der Zu-
satzversorgung vereinbart, der rückwirkend zum 01. Januar 2001 in Kraft getreten ist. Haupt-
merkmal dieses Systemwechsels ist ein übliches Betriebsrentensystem, und zwar ein versiche-
rungsmathematisches Punktemodell, welches das bisherige Gesamtversorgungssystem er-
setzt. Durch den Systemwechsel erhalten die von dem Tarifvertrag erfassten Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer die Möglichkeit, eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersversorgung durch
eigene Beiträge unter Inanspruchnahme der steuerlichen Förderung aufzubauen.

124. Bei der Zusatzversorgung regelt jede Versorgungskasse die Finanzierung eigenständig.
Die Leistungen der Zusatzversorgung werden hauptsächlich aus Umlagen der Arbeitgeber und
teilweise auch aus Beiträgen der Arbeitnehmer zur Umlage finanziert. Die Umlagesätze diffe-
rieren je nach Zusatzversorgungskasse, wobei der Tarifvertrag vom 13. November 2001 zur
Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes Maßgaben enthält. Die Umlagefinanzierung wird
auch nach dem Systemwechsel beibehalten. Sie kann schrittweise nach den Möglichkeiten der
einzelnen Zusatzversorgungskassen durch Kapitaldeckung abgelöst werden. Größte Zusatz-
versorgungseinrichtung des öffentlichen Dienstes ist die Versorgungsanstalt des Bundes und
der Länder (VBL). Bei der VBL im Abrechnungsverband West beträgt die Umlage nach der Ta-
rifeinigung ab 1. Januar 2002 insgesamt 7,86 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Der
Beitrag der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Umlage erhöht sich zwar um 0,16 %-
Punkte auf 1,41 %. Zu deren Entlastung wird aber zugleich der pauschal nach § 40 b EStG
vom Arbeitgeber zu versteuernde Betrag der Arbeitgeberumlage zur VBL (Abrechnungs-
verband West) tarifvertraglich von derzeit 175 DM auf 180 DM (92,03 Euro) im Monat angeho-
ben. Neben der Umlage von 6,45 % zahlen die Arbeitgeber zusätzlich Sanierungsgelder zur
Deckung finanzieller Fehlbeträge, die sich mit der Schließung des alten Versorgungssystems
ergeben. Für den Abrechnungsverband Ost der VBL bleibt es unverändert bei einer Arbeitge-
berumlage von 1 %, die bis 175 DM im Monat pauschal versteuert wird. Sanierungsgelder sind
nicht zu zahlen.
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125. Abweichungen von den Zahlen des Zweiten Versorgungsberichts der Bundesregierung
vom 18. September 2001 ergeben sich aus unterschiedlichen Erhebungsinhalten. Während im
Zweiten Versorgungsbericht nur Ausgaben für Versorgungsleistungen aus Kassen der öffentli-
chen Hand erfasst wurden, werden an dieser Stelle alle für das Sozialbudget relevanten Aus-
gaben einschließlich der Verwaltungsaufwendungen einbezogen.

Sonstige Arbeitgeberleistungen

126. Bei den sonstigen Arbeitgeberleistungen handelt es sich um Leistungen zur Vermögens-
bildung der Arbeitnehmer nach dem Vermögensbildungsgesetz und § 19a EstG, um Aufwen-
dungen für Werks- und Dienstwohnungen sowie Miet- und Baukostenzuschüsse für Wohnun-
gen von Arbeitnehmern, um von privaten Arbeitgebern zugewendeten Beihilfen im Krank-
heitsfalle und Familienzulagen und um Vorruhestandsleistungen nach dem Vorruhestandsge-
setz vom 13. April 1984.

Die Leistungen dieser Institution werden durch die Vermögensbildung dominiert, die etwa 80 %
der Leistungen umfasst. Diese Vermögensbildung besteht aus vermögenswirksamen Leistun-
gen sowie Vermögens- und Kapitalbeteiligungen der Arbeitnehmer.

Tarifvertraglich Vereinbarungen über vermögenswirksame Leistungen der Arbeitgeber galten
Ende 2000 für 94 % der durch Tarifverträge erfassten westdeutschen Arbeitnehmer, darunter
48 % mit 624 DM und für 13 % mit mehr als 624 DM. In den neuen Ländern galten solche Ta-
rifverträge Ende 2000 für 63 % der tarifvertraglich erfassten Arbeitnehmer, darunter 34 % mit
156 DM und für 18 % mit 312 DM.

Die Förderung der Überlassung von Vermögensbeteiligungen an Arbeitnehmer durch Steuer-
und Beitragsfreiheit nach § 19 a Einkommensteuergesetz, die sich im Jahr 2000 auf rd. 0,2
Mrd. DM belief, hat zu mehr Beteiligung der Arbeitnehmer am arbeitgebenden Unternehmen
beigetragen. Im Jahr 2000 haben etwa 1 Million Arbeitnehmer Kapitalbeteiligungen im Wert von
rd. ¾ Mrd. DM ( 1983: rd. ¼ Mrd. DM) vom Arbeitgeber erworben. Einschließlich des früheren
Beteiligungserwerbs waren etwa 2 Millionen Mitarbeiter, d.h. rd. 6 % aller Arbeitnehmer in der
Gesamtwirtschaft, in rd. 2000 Unternehmen am Kapital beteiligt.

127. Die statistischen Unterlagen zu den anderen sonstigen Arbeitgeberleistungen sind sehr
lückenhaft. Die ausgewiesenen Ergebnisse beruhen großenteils auf den Arbeitskostenerhe-
bungen des Statistischen Bundesamtes. Bei der Fortschreibung wurde die konjunkturelle Ent-
wicklung berücksichtigt. Für den Vorruhestand gezahlte Zuschüsse der Bundesanstalt für Ar-
beit in den alten Ländern fallen seit 1994 faktisch nicht mehr an. Die in den neuen Ländern an-
gefallenen Vorruhestandszahlungen werden unter der Institution Arbeitsförderung gebucht, da
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es sich dort - anders als in den alten Ländern - nicht um Arbeitgeberleistungen (die über öffent-
liche Zuweisungen teilweise refinanziert werden) handelt, sondern um Direktzahlungen der
Bundesanstalt für Arbeit und des Bundes.

128. Zum größten Teil werden die sonstigen Arbeitgeberleistungen durch die gesetzlichen Be-
stimmungen zur Vermögensbildung geregelt, hinzu treten tarifvertragliche oder freiwillige Lei-
stungen.

Soziale Entschädigung

129. Wer durch militärische oder militärähnliche Ereignisse eine Schädigung erlitten hat, wird
für deren gesundheitliche oder wirtschaftliche Folgen nach dem Bundesversorgungsgesetz
(BVG) entschädigt. Das gilt auch für Dienstpflichtige der Bundeswehr und des Zivildienstes so-
wie für bestimmte Dienstleistende des Bundesgrenzschutzes. Auf das BVG verweisende Ge-
setze regeln entsprechende Leistungen für politische Häftlinge und ehemalige Kriegsgefangene
sowie deren Angehörige, für Impfgeschädigte, Opfer von Gewalttaten und Opfer von SED-
Unrecht. Sie werden von den Verwaltungsbehörden der Kriegsopferversorgung (Versorgungs-
ämter, Landesversorgungsämter) und von den Trägern der Kriegsopferfürsorge als Geldlei-
stungen (insbesondere als Versorgungsbezüge), als Sachleistungen (z. B. als Heilbehandlung)
oder als persönliche Hilfen zur Verfügung gestellt.

Ü  b  e  r  s  i  c  h  t   3 4
S o z ia le  E n ts c h ä d ig u n g  (K r ie g s o p fe r v e r s o r g u n g )

V e r s o r g u n g s b e r e c h t ig te  n a c h  d e m  B u n d e s v e r s o r g u n g s g e s e tz
 J a n u a r  2 0 0 1

A l te
L ä n d e r

N e u e
L ä n d e r

B e s c h ä d ig te  m i t  e in e r  M in d e r u n g  d e r  E r w e r b s fä h ig k e i t  u m
3 0 %            1 2 0  7 0 5       1 9  9 2 7      
4 0 %            5 0  0 6 2       8  8 7 3      
5 0 %            5 2  0 0 7       8  7 4 5      
6 0 %            2 6  5 0 5       5  3 6 1      
7 0 %            2 2  8 8 0       3  9 8 1      
8 0 %            1 8  7 4 1       3  2 8 0      
9 0 %            1 0  0 4 0       1  5 0 3      

1 0 0 %            1 9  7 8 9       1  7 1 2      
Z u s a m m e n 3 2 0  7 2 9       5 3  3 8 2      
W itw e n /W itw e r  3 4 8  6 3 7       8 7  9 7 2      
H a lb w a is e n  4  7 6 3        3 6 7      
V o l lw a is e n  6  9 7 5        2 7 1      
E l te r n te i le  1  2 9 4        7 4      
E l te r n p a a r e (K o p fz a h l )   7 4        4      
Z u s a m m e n 3 6 1  7 4 3       8 8  6 8 8      
V e r s o r g u n g s b e r e c h t ig te  in s g e s a m t 6 8 2  4 7 2       1 4 2  0 7 0      
n a c h r ic h t l ic h :

 1 .  J a n u a r  2 0 0 0  7 3 5  3 4 6       1 5 4  3 1 8      
 1 .  J a n u a r  1 9 9 0 1  3 6 4  0 1 8      
 1 .  J a n u a r  1 9 8 0 2  0 1 5  3 3 9      
 1 .  J a n u a r  1 9 7 0 2  6 2 0  3 9 6      
 1 .  J a n u a r  1 9 6 0 3  4 1 6  2 5 6      
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130. Der weit überwiegende Teil der Leistungsempfänger sind Versorgungsberechtigte nach
dem Bundesversorgungsgesetz, die restlichen überwiegend nach dem Soldatenversorgungs-,
dem Häftlingshilfe-, dem Bundesseuchen-, dem Opferentschädigungsgesetz und den SED-
Unrechtsbereinigungsgesetzen. Die Zahl der anerkannten Versorgungsberechtigten nach dem
BVG geht in den alten Ländern mit dem zunehmenden Abstand vom Zweiten Weltkrieg zurück.
Zum 1. Januar 2001 gab es in den alten Ländern gut 7 % und in den neuen Ländern knapp 8 %
weniger Versorgungsberechtigte als zum 1. Januar 2000 (Übersicht 34).

131. Die Leistungen (Übersicht 35) betrugen im Jahr 2000 mit gut 10 Mrd. DM etwa 0,8 % des
Sozialbudgets. Trotz der jährlichen Rentenanpassungen wird der Anteil in den kommenden
Jahren wie schon in der Vergangenheit weiter langsam zurückgehen. 67,3 Prozent der Leistun-
gen waren 2000 in den alten Ländern Einkommensleistungen, in den neuen Ländern lag der
Anteil um gut 11 Prozentpunkte höher.
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Ü b e r s i c h t  35
Soziale Entschädigung (Kriegsopferversorgung)

Leistungen 
1995 1999 2000p 2001s 2001s 2005s

in Mrd. DM in Mrd. Euro
Bundesversorgungsgesetz 12,66   9,25   8,73   7,9   4,0   3,2   
  Versorgungsbezüge 9,34   7,27   6,80   6,0   3,1   2,4   
    davon:
    Beschädigte 3,93   3,10   2,94   2,5   1,3   1,0   
    Witwen/Witwer 5,31   4,09   3,78   3,4   1,7   1,4   
    Waisen 0,08   0,07   0,07   0,1   0,0   0,0   
    Eltern 0,02   0,01   0,01   0,0   0,0   0,0   
  Heilbehandlung 1,16   0,92   0,88   0,9   0,5   0,3   
  Übrige Leistungen 0,03   0,02   0,02   0,0   0,0   0,0   
  Kriegsopferfürsorge 1) 1,92   0,85   0,83   0,8   0,4   0,4   
  Sonstige Gesetze 2) 0,21   0,19   0,19   0,2   0,1   0,1   
Schwerbehindertengesetz 3) 0,90   0,96   0,95   1,0   0,5   0,5   
Verwaltung 0,76   0,76   0,76   0,8   0,4   0,4   
Leistungen Sozialbudget 4) 14,41   10,94   10,41   9,6   4,9   4,1   
   Alte Länder 13,13   9,89   9,36   8,6   4,4   3,7   
    Einkommensleistungen 8,79   6,70   6,23   5,5    2,8    2,2    
    Barerstattungen 1,64   0,79   0,78   0,7    0,4    0,4    
    Waren und Dienstleistungen 0,72   0,55   0,51   0,5    0,3    0,1    
    Allgemeine Dienste und Leistungen 1,59   1,60   1,57   1,6    0,8    0,8    
    Verrechnungen 0,40   0,25   0,27   0,3    0,1    0,2    
   Neue Länder 1,29   1,05   1,05   1,0    0,5    0,4    
    Einkommensleistungen 0,96   0,82   0,82   0,8    0,4    0,3    
    Barerstattungen 0,14   0,03   0,04   0,0    0,0    0,0    
    Waren und Dienstleistungen 0,02   0,02   0,02   0,0    0,0    0,0    
    Allgemeine Dienste und Leistungen 0,09   0,11   0,12   0,1    0,1    0,1    
    Verrechnungen 0,07   0,07   0,06   0,1    0,0    0,0    
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
1) Nach Abzug der Erstattungen, ohne Darlehen.
2) Soldatenversorgungsgesetz, Zivildienstgesetz, Häftlingshilfegesetz, Opferentschädigungsgesetz,
    Unterhaltsbeihilfegesetz für Angehörige von Kriegsgefangenen
3) Erstattungen von Fahrgeldausfällen.
4) Einschließlich Verrechnungsausgaben an andere Institutionen des Sozialbudgets. 

132. Die Institution Soziale Entschädigung wird vorwiegend aus Haushaltsmitteln des Bundes
finanziert. Die Länder tragen die Versorgung der Impfgeschädigten, einen Teil der Leistungen
der Kriegsopferfürsorge, der Versorgung der Opfer von Gewalttaten, der Versorgung der Opfer
von SED-Unrecht sowie die Verwaltungskosten. Die kommunalen Gebietskörperschaften tra-
gen einen Teil der Kriegsopferfürsorge.

Lastenausgleich

133. In dieser Institution sind die im Lastenausgleichsgesetz beschriebenen konsumtiven Lei-
stungen, vor allem die Unterhaltshilfe, erfasst, außerdem gleichartige Leistungen nach dem
Flüchtlingshilfe- und Reparationsschädengesetz (Übersicht 36). Anspruchsberechtigt sind Per-
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sonen in den alten Ländern, die durch Vertreibung in der Kriegs- und Nachkriegszeit Schäden
und Verluste erlitten haben. Die Leistungen sollen dazu beitragen, im Alter oder bei Erwerbs-
unfähigkeit den Lebensunterhalt zu sichern. Zuständig dafür sind die Ausgleichsämter in den
Stadt- und Landkreisen.

 

Ü b e r s i c h t  36
Lastenausgleich

Leistungen
1995 1999 2000 2001s 2001s 2005s

in Mrd. DM in Mrd. Euro

Ausgaben Lastenausgleichgesetz 0,52   0,29   0,25   0,2   0,1   0,1   
darunter:
   Unterhaltshilfe 0,43   0,24   0,21   0,2   0,1   0,1   
Sonstige Ausgaben 1) 0,04   0,03   0,03   0,0   0,0   0,0   
Leistungen Sozialbudget 2) 0,56   0,31   0,27   0,2   0,1   0,1   
   Einkommensleistungen 0,46   0,26   0,23   0,2   0,1   0,1   
   Barerstattungen 0,05   0,02   0,01   0,0   0,0   0,0   
   Allgemeine Dienste und Leistungen 0,04   0,03   0,02   0,0   0,0   0,0   
   Verrechnungen 0,02   0,01   0,01   0,0   0,0   0,0   

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
1) Verwaltungsausgaben, Leistungen nach Flüchtlingshilfegesetz und Reparationsschädengesetz.
2) Einschließlich Verrechnungsausgaben an andere Institutionen des Sozialbudgets. 

134. Die Unterhaltshilfe wird laufend der wirtschaftlichen Entwicklung angepasst. Die stark
rückläufige Empfängerzahl bewirkt einen ständigen Rückgang des Leistungsvolumens. Die Lei-
stungen aus dem Lastenausgleich kommen vornehmlich älteren Menschen zugute, und zwar
überwiegend als Einkommensleistungen.

135. Zur Unterhaltshilfe leisten Bund und alte Länder Zuschüsse, die Verwaltung wird von den
Gebietskörperschaften in den alten Ländern finanziert. Das hiernach nicht gedeckte Leistungs-
aufkommen wird seit 1980 vom Bund getragen.

Wiedergutmachung

136. Die Institution Wiedergutmachung enthält vor allem die Leistungen nach dem Bundesent-
schädigungsgesetz (BEG) und die darauf basierenden Regelungen für Opfer der nationalsozia-
listischen Verfolgung. Im Einzelnen sind das Schäden, welche die Verfolgten sowie mitbetroffe-
ne Personen an Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit oder im beruflichen und wirtschaftlichen
Fortkommen erlitten haben. Die BEG-Leistungen, deren größter Teil ins Ausland fließt, werden
in Form von Kapitalentschädigungen und/oder Renten gewährt. Leistungen für Vermögens-
schäden sind entsprechend der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nicht
im Sozialbudget enthalten. Bei den Entschädigungsleistungen der neuen Länder handelt es
sich vor allem um Zahlungen nach dem Gesetz über Entschädigungen für Opfer des National-
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sozialismus, dem strafrechtlichen und beruflichen Rehabilitierungsgesetz sowie dem Vertriebe-
nenzuwendungsgesetz. Weitere Wiedergutmachungsleistungen nach dem Allgemeinen
Kriegsfolgegesetz sind in der Institution Sonstige Entschädigungen enthalten.

137. Die Gesamtleistungen der Institution Wiedergutmachung gingen von rund 3,1 Mrd. DM im
Jahr 1995 um etwa ein Viertel auf gut 2,3 Mrd. DM im Jahr 2000 zurück. Das ist vor allem Folge
der - mit wachsendem Abstand vom 2. Weltkrieg - abnehmenden Empfängerzahlen bei den
Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz. Dieser langfristige Trend wird in einzelnen
Jahren nur unterbrochen, wenn andere Entschädigungsleistungen - z. B. 1998 und 1999 die
Einmalzahlungen nach dem Vertriebenenzuwendungsgesetz - stärker ansteigen. Für 2001 wird
mit Entschädigungsleistungen von insgesamt rund 2,1 Mrd. DM, mittelfristig für das Jahr 2005
von rund 0,8 Mrd. Euro (1,7 Mrd. DM) gerechnet.

138. Der Finanzierungsanteil des Bundes an den Aufwendungen der alten Länder nach dem
Bundesentschädigungsgesetz beträgt 50 %, beim Land Berlin (West) 60 %. Die Wiedergutma-
chungsleistungen in den neuen Ländern werden vom Bund finanziert. Bei der Finanzierung der
Leistungen nach dem strafrechtlichen und beruflichen Rehabilitierungsgesetz sind die Länder
mit 65 bzw. 60 % beteiligt.

Sonstige Entschädigungen

139. Die Institution Sonstige Entschädigungen umfasst Leistungen nach dem Unterhaltssiche-
rungsgesetz (Wehrdienst- und Zivildienstleistende und deren Angehörige), Häftlingshilfegesetz
(Entschädigungsleistungen hier auch für Vertriebene, Flüchtlinge, Kriegsgeschädigte und Aus-
siedler), Kriegsgefangenentschädigungsgesetz und Allgemeinen Kriegsfolgengesetz.

140. Die Gesamtleistungen dieser Institution sind von rd. 0,5 Mrd. im Jahre 1995 auf gut
0,2 Mrd. DM im Jahr 2000 zurückgegangen. Davon fielen knapp ein Fünftel (18,5 %) der Ent-
schädigungsleistungen auf die neuen Länder. Das - im Vergleich zu den 80er Jahren - relativ
hohe Niveau der Leistungen zu Beginn der 90er Jahre (1990: 0,9 Mrd. DM) war vor allem Folge
von Eingliederungshilfen für politische Häftlinge sowie Unterstützungen und Zinsverbilligungen
für Aus- und Übersiedler. Da es sich bei diesen Entschädigungsleistungen vor allem um einma-
lige Soforthilfen gehandelt hatte, waren die Gesamtleistungen in den 90er Jahren kontinuierlich
zurückgegangen. Bis 2001 und auch mittelfristig bis 2005 werden sich die Entschädigungslei-
stungen voraussichtlich auf dem gegenwärtigen Niveau von rd. 0,1 Mrd. Euro (0,2 Mrd. DM)
halten.

141. Finanziert werden die Sonstigen Entschädigungen vom Bund. Die Durchführung der Ent-
schädigungsgesetze obliegt den Ländern und Gemeinden.
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Sozialhilfe

142. Die Institution Sozialhilfe des Sozialbudgets umfasst vor allem die Sozialhilfe nach dem
Bundessozialhilfegesetz und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; diese
werden seit 1994 getrennt nachgewiesen. Darüber hinaus schließt die Institution weitere soziale
Leistungen des Bundes und der Länder ein, wie beispielsweise die Sozialbeiträge für Strafge-
fangene und Landesblinden- und Landespflegegelder. Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfe-
gesetz wird von den örtlichen und überörtlichen Trägern der Sozialhilfe geleistet. Sie umfasst
die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Hilfen in besonderen Lebenslagen. Bei dem bis 1996 in
den neuen Ländern zu bestimmten niedrigen Renten gezahlten Sozialzuschlag handelte es sich
um eine pauschalierte Sozialhilfeleistung. Er wurde zwar aus organisatorischen Gründen von
den Rentenversicherungsträgern ausgezahlt, ist aber im Rahmen des Sozialbudgets bei der In-
stitution Sozialhilfe verbucht.

Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem Empfänger der Hilfe die Führung eines menschenwürdigen
Lebens zu ermöglichen. Die Hilfe soll ihn soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu
leben. Anspruch auf Sozialhilfe hat jeder, der - verschuldet oder unverschuldet - in eine Notlage
gerät, die er nicht aus eigenen Kräften und Mitteln bewältigen kann, und der die erforderliche
Hilfe nicht von anderen, besonders von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistun-
gen erhält.

143. Örtliche Träger der Sozialhilfe sind die kreisfreien Städte und die Kreise. Die überörtli-
chen Träger werden von den Ländern in den Ausführungsgesetzen bestimmt. Es handelt sich
dabei um höhere Kommunalverbände oder Landesbehörden, denen überregionale Aufgaben
der Hilfeleistung zur eigenen Entscheidung zugewiesen sind.

144. Im Sozialbudget werden als Sozialleistungen der Sozialhilfe die reinen Ausgaben, also die
Bruttoausgaben nach Abzug der Erstattungen, erfasst (Übersicht 37). Die Nettoleistungen der
Institution Sozialhilfe betrugen 50,3 Mrd. DM im Jahr 2000. Hiervon entfielen rund 43,6 Mrd. DM
oder 87 % auf die alten und 6,8 Mrd. DM oder 13 % auf die neuen Länder. Von allen Leistun-
gen des Sozialbudgets entfielen 2000 auf die Sozialhilfe 3,8 %, wobei dieser Anteil in den alten
Ländern mit 4,0 % deutlich höher lag als in den neuen (2,7 %). In Relation zum Bruttoinlands-
produkt hatte die Sozialhilfe in den neuen Ländern 2000 mit gut 1,4 % dagegen einen etwas
höheren Anteil als in den alten Ländern (1,2 %).
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Übersicht 37
Sozialhilfe
Leistungen

1995 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s
in Mrd. DM in Mrd. Euro

Hilfe zum Lebensunterhalt 18,79    19,65    19,12    19,0   9,7   8,0   
Hilfe in besonderen Lebenslagen 33,38    25,30    26,49    27,7   14,2   17,1   
darunter:
   Krankenhilfe 2,05    2,36    2,41    2,5   1,3   1,5   
   Eingliederung Behinderter 13,19    16,67    17,82    18,7   9,6   11,6   
   Hilfe zur Pflege 17,47    5,67    5,63    5,9   3,0   3,7   

Grundsicherung 2,3   

Sonstige soziale Hilfen 1) 3,17    3,41    3,43    3,5   1,8   1,9   

Asylbewerberleistungsgesetz 5,48    4,14    3,80    3,8   1,9   1,8   

Ausgaben insgesamt 60,81    52,48    52,84    54,0   27,6   31,1   
abzüglich:
   Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz 2) 9,54    4,95    5,01    5,1   2,6   2,9   
zuzüglich:
   Verwaltung 2,88    2,45    2,47    2,5   1,3   1,4   
Leistungen Sozialbudget 3) 54,16    49,99    50,31    51,4   26,3   29,6   
  Alte Länder 47,65    43,36    43,53    44,4   22,7   25,4   
  Neue Länder 4) 6,51    6,63    6,77    7,0   3,6   4,2   
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
1) V.a. Landesblinden- und Pflegegelder, Hilfen für Strafgefangene.
2) V.a. Erstattungen anderer Sozialleistungs- und Kostenträger, Ersatzleistungen Unterhaltspflichtiger und anderer. Ebenso enthalten sind

   die Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG, die nach der Methodik des Sozialbudgets nicht zu den Sozialleistungen gerechnet werden.
3) Reine Ausgaben.
4) 1995 einschließlich Sozialzuschläge der Rentenversicherung.

145. Von 1995 bis 2000 sind die Sozialhilfeausgaben nach dem Sozialbudget um etwa 4 Mrd.
DM gesunken. Dies ist in erster Linie auf den Rückgang bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege
zurückzuführen, die von (brutto) 17,5 Mrd. DM 1995 auf 5,6 Mrd. DM 2000 (netto von 12,3
Mrd. DM 1995 auf 4,5 Mrd. DM 2000) fielen. Ursache dafür ist die Einführung der Pflegeversi-
cherung, die seit dem 1. April 1995 Leistungen zur ambulanten Pflege und seit dem 1.7.1996
Leistungen bei stationärer Pflege gewährt.

Darüber hinaus gingen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz deutlich zurück.
Dies ist zum einen durch einen Rückgang der Empfängerzahlen bedingt. Zum anderen erhalten
alle Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz seit 1997 drei Jahre
lang statt zuvor ein Jahr lang nur abgesenkte Leistungen.

Hingegen ist bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen im Zeitraum von 1995 bis
2000 ein deutliches Wachstum sowohl bei den Empfängerzahlen als auch bei den Ausgaben zu
verzeichnen.
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Der Rückgang der Gesamtausgaben der Institution Sozialhilfe von 1995 bis 2000 beschränkte
sich auf die alten Länder, in den neuen Ländern nahmen die Ausgaben in diesem Zeitraum so-
gar leicht zu.

Nach der Sozialhilfestatistik betrugen im Jahr 2000 die reinen Leistungen der Sozialhilfe pro
Kopf der Bevölkerung im Westen 531 DM, im Osten 351 DM.

146. Für 2001 wird mit einem Anstieg der Leistungen von 50,3 Mrd. DM um 1,1 Mrd. DM bzw.
2,2 % auf 51,4 Mrd. DM gerechnet. Den größten Anteil an dieser Steigerung hat die Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen.

Diese Hilfe wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum weiter ansteigen und im Jahr 2005
11,6 Mrd. Euro (22,8 Mrd. DM) umfassen.

147. Die Ausgaben für die Hilfe zur Pflege steigen im Vergleich zu den Leistungen der Pflege-
versicherung im Prognosezeitraum etwas stärker, weil bei konstanten Leistungssätzen der
Pflegeversicherung steigende Pflegesätze der Leistungserbringer aus dem Einkommen der
Pflegebedürftigen und - soweit dies nicht ausreicht - im Rahmen der im BSHG gegebenen
Möglichkeiten und Grenzen von der Sozialhilfe zu tragen sind.

148.  Zum 1. Januar 2003 tritt das im Rahmen der Rentenreform eingeführte Gesetz über eine
bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Kraft. Hierdurch wird
die Lebenssituation älterer sowie dauerhaft voll erwerbsgeminderter Menschen erheblich ver-
bessert. Die Bruttoleistungen im Rahmen der Grundsicherung werden im Jahr 2003 voraus-
sichtlich max. ca. 2,3 Mrd. Euro (4,5 Mrd. DM) betragen. Hierin enthalten sind die für den Per-
sonenkreis der Grundsicherung bereits heute im Rahmen der Sozialhilfe anfallenden Ausgaben
einschließlich der Ausgaben wegen der Aufdeckung der Dunkelziffer und der vom Bund zu er-
stattenden grundsicherungsspezifischen Mehrausgaben in Höhe von zunächst jährlich 409 Mio.
Euro (800 Mio. DM). Der Erstattungsbetrag ist in jeweils 2-jährlichen Abständen an die tatsäch-
liche Mehrausgaben-Entwicklung anzupassen. Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt wird es durch
die Grundsicherung zu Ausgabenrückgängen kommen.

149. Die sonstigen sozialen Hilfen (v.a. Sozialbeiträge für Beschäftigte in Werkstätten für Be-
hinderte, Landesblinden- und Pflegegelder) werden im Prognosezeitraum, wie in den Jahren
1995 bis 2000, voraussichtlich weiter leicht zunehmen.

150. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gehen nach den Annahmen des
Sozialbudgets im Jahr 2001 und den Folgejahren leicht zurück.
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151. Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen wird im Sozialbudget davon ausgegangen,
dass die Leistungen der Sozialhilfe von 2000 bis 2005 um gut 15 %, jahresdurchschnittlich um
2,9 %, zunehmen.

152. Die Finanzierung der Leistungen fällt überwiegend den kommunalen Gebietskörper-
schaften zu. Durch den Finanzausgleich zwischen Ländern und Gemeinden werden auch die
Länder an der Finanzierung beteiligt. Darüber hinaus finanzieren die Länder ihre besonderen
Leistungen, v.a. die Landesblinden- und Pflegegelder. Bei einzelnen Leistungen finanziert auch
der Bund Teile der Sozialhilfeausgaben (beispielsweise Sozialbeiträge für Behinderte in Werk-
stätten und Grundsicherung), ferner trägt er die im Rahmen der Grundsicherung anfallenden
Mehrausgaben.

Jugendhilfe

153. Die Institution Jugendhilfe des Sozialbudgets beinhaltet die Unterinstitutionen Kinder- und
Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie die Leistungen nach dem Unter-
haltsvorschussgesetz (UVG). Die Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe umfassen ein weites
Spektrum pädagogischer Leistungen für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern sowie für junge
Volljährige. Die Aufgaben werden von den örtlichen Trägern durch die Jugendämter, den über-
örtlichen Trägern durch die Landesjugendämter, den Ländern durch die Obersten Landesbe-
hörden sowie dem Bund durch die Oberste Bundesbehörde (im Rahmen des Bundesjugend-
plans) wahrgenommen. Das Sozialbudget erfasst neben den Leistungen, die von den Einrich-
tungen und Diensten der öffentlichen Jugendhilfe erbracht werden, auch die Förderung der
Träger der freien Jugendhilfe. Ausgewiesen werden die laufenden Ausgaben ohne Investitionen
nach Abzug der Einnahmen (z. B. Gebühren, Entgelte), die von der öffentlichen Hand zu finan-
zieren sind. Die Angaben stützen sich auf Erhebungen der Finanzstatistik des Statistischen
Bundesamtes, die für 1999 bis 2001 und 2005 fortgeschrieben wurden; Haushalts-
Istergebnisse und Haushaltsansätze wurden berücksichtigt, soweit sie vorlagen.

154. Die Gesamtausgaben der Institution Jugendhilfe betrugen 2000 rund 32,8 Mrd. DM
(Übersicht 38). Davon entfielen 27 Mrd. DM oder 82 % auf die alten Länder, der andere Teil auf
die Neuen. Der Anteil dieser Leistungen am Sozialbudget betrug in den alten 2,5 % und in den
neuen Ländern 2,3 %. Im Verhältnis zum Inlandsprodukt zeigen sich deutliche Unterschiede:
Die entsprechende Relation betrug in den alten Ländern 0,8 %, in den neuen Ländern hingegen
1,2 %.

Die Leistungen dieser Institution sind von 1995 bis 2000 um 12 % gestiegen; in den alten Län-
dern sogar um 20 %, im Jahresdurchschnitt sind dies 3,7 %. In den neuen Ländern dagegen
haben sich die entsprechenden Ausgaben von 1995 bis 2000 um 13 %, entsprechend 2,8 % im
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Jahresdurchschnitt, vermindert. Maßgeblich für diese gegenläufige Entwicklung waren die Aus-
gabenentwicklungen im Bereich der Kindergärten.

Übersicht 38

Jugendhilfe
Leistungen

1995 1999p 2000p 2001s 2001 s 2005s
in Milliarden DM in Milliarden Euro

Bund 0,52 0,42 0,42 0,5 0,2 0,3

Länder 4,98 5,57 5,60 5,6 2,9 2,9
    Kindergärten 1,21 1,24 1,24 1,2 0,6 0,6
    Jugendhilfeleistungen 0,77 1,10 1,11 1,1 0,6 0,6
    Einrichtungen 2,15 2,18 2,20 2,2 1,1 1,2
    Förderung der freien Jugendhilfe 0,85 1,05 1,05 1,0 0,5 0,5

Gemeinden 20,27 23,07 23,43 23,9 12,2 12,9
    Kindergärten 11,69 13,15 13,43 13,8 7,1 7,5
    Jugendhilfeleistungen 6,42 7,73 7,79 7,9 4,0 4,2
    Einrichtungen 2,16 2,19 2,21 2,2 1,1 1,2

Verwaltungskosten 2,10 2,20 2,21 2,2  1,1  1,2  
Unterhaltvorschussgesetz 1) 1,37 1,27 1,16 1,3  0,7  0,6  

Leistungen Sozialbudget 29,24 32,53 32,82 33,5  17,1  18,0  
Alte Länder 22,56 26,79 27,02 27,4  14,0  14,5  
Neue Länder 6,68 5,74 5,79 6,1  3,1  3,5  

davon:
Waren und Dienstleistungen 25,97 29,04 29,31 29,95 15,32 16,12
Allgemeine Dienste und Leistungen 3,27 3,49 3,51 3,55 1,82 1,86

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
1) Nettoaufwendungen: Zahlungen an Kinder abzüglich Rückgriff bei zahlungspflichtigen Eltern.

Die Leistungen nach dem UVG gingen von 1995 bis 2000 um gut 200 Mio. DM auf knapp
1,2 Mrd. DM zurück.

155. Die Projektion der Jugendhilfeausgaben berücksichtigt - neben der Entgeltentwicklung -
im Bereich Kindergärten die Entwicklung der Anzahl der über 3- bis unter 7-jährigen und bei
den übrigen Leistungen die Anzahl der unter 21-jährigen. Es wird davon ausgegangen, dass
die insgesamt rückläufigen Zahlen der Kinder und Jugendlichen die Ausgabendynamik brem-
sen werden. Demnach werden die Leistungen dieser Institution des Sozialbudgets zwischen
2000 und 2005 mit insgesamt 7 % schwächer steigen als im vorher gehenden Fünf-Jahres-
Zeitraum. Das Ausgabenvolumen im Jahr 2005 wird gut 18 Mrd. Euro (35,2 Mrd. DM) DM errei-
chen. Betrachtet man „nur“ die neuen Länder, zeigt sich eine andere Entwicklung, da hier die
Zahl der über 3- bis unter 7-jährigen wieder zunimmt. Daher nehmen auch die Leistungen die-
ser Institution in den neuen Ländern mit 18 % für den Zeitraum 2000 bis 2005 überdurch-
schnittlich zu.
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156. Die Finanzierung der Kinder- und Jugendhilfe obliegt gegenwärtig zu knapp 80 % den
kommunalen Gebietskörperschaften; knapp 19 % tragen die Länder und gut 1 % der Bund. Die
Finanzierung der Leistungen nach dem UVG wurde bis 1999 je zur Hälfte vom Bund und von
den Ländern getragen, seit dem Jahr 2000 tragen die Länder 2/3 der Ausgaben.

Kindergeld

157. Die Institution Kindergeld wurde aus den allgemeinen Systemen herausgenommen und in
die Gruppe „Förder- und Fürsorgesystem integriert. Mit der Einführung des Familienleistungs-
ausgleichs (FLA) 1996 wird das Kindergeld als Steuervergütung monatlich ausgezahlt. Reicht
das Kindergeld nicht zu der verfassungsrechtlich gebotenen Steuerfreistellung aus, werden im
Rahmen der Einkommensteuerveranlagung die Freibeträge abgezogen und das Kindergeld mit
deren steuerlichen Wirkung verrechnet. Da das Kindergeld Teil des steuerlichen Familienlei-
stungsausgleichs ist, weist das Sozialbudget den Großteil des Kindergeldvolumens auch dort
nach. Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz wird seit dem 1. Januar 1996 durch die
Familienkassen der Bundesanstalt für Arbeit nur noch an Vollwaisen und Berechtigte gezahlt,
die in Deutschland keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, aber in einer Weise
mit dem deutschen Arbeits-, Dienst- und Sozialsystem verbunden sind, die eine Kindergeld-
zahlung erfordert oder angemessen scheinen lässt. Im Jahresdurchschnitt 2000 gab es rund
57.300 Kinder, die nach dem Bundeskindergeldgesetz Berücksichtigung fanden. Die Leistun-
gen nach dem Bundeskindergeldgesetz gingen von rd. 870 Mio. DM im Jahr 1996 auf 220 Mil-
lionen DM im Jahr 2000 zurück (vgl. Übersicht 39).

Ü b e r s i c h t  39
Kindergeld
Leistungen 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001s 2001s 2005s

Kindergeld 20,56   0,78   0,24   0,13   0,17   0,20   0,20   0,10   0,13   

Zahlungen an Rentenversicherung 1) 0,03   0,04   0,03   0,03   0,02   0,01   0,02   0,01   0,00   
Verwaltung 0,71   0,05   0,01   0,01   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
Leistungen Sozialbudget 2) 21,30   0,87   0,28   0,16   0,19   0,22   0,22   0,11   0,13   
davon:
 Alte Länder 17,02   0,84   0,28   0,16   0,19   0,22   0,22   0,11   0,13   
 Neue Länder 4,28   0,02   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
1) Erstattung des Bundes für Kindergeldzuschüsse zu den Versichertenrenten in Höhe des Betrages, der nach dem Bundeskindergeldgesetz zu zahlen wäre.
2) Einschließlich Verrechnungsausgaben an andere Institutionen des Sozialbudgets. 

 

in Milliarden DM in Milliarden Euro

158. Die Mittel für die Finanzierung werden vom Bund bereitgestellt und nach der Systematik
des Sozialbudgets auf der Finanzierungsseite des Sozialbudgets als Zuweisungen aus öffentli-
chen Mitteln gebucht.
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Erziehungsgeld

159. Durch die Modifizierung der Gliederung der Institutionen wurde die Institution „Erzie-
hungsgeld“ in die Gruppe „Förder- und Fürsorgesysteme“ eingeordnet. Aus diesem Grund
konnte nun auch das von den Länder gezahlte Landeserziehungsgeld, das bisher bei der Sozi-
alhilfe verbucht wurde, in der Institution Erziehungsgeld erfasst werden. Landeserziehungsgeld
wird von den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und
Thüringen gezahlt. Jedes dieser Länder hat eigene Anspruchsvoraussetzungen und auch die
Höhe und die Dauer des Bezugs unterscheiden sich je nach Land.

160. Weiterhin umfasst die Institution Erziehungsgeld die Leistungen nach dem Bundeserzie-
hungsgeldgesetz (Übersicht 40). Den Eltern wird es hierdurch erleichtert, dass sich ein Eltern-
teil in der ersten Lebensphase des Kindes überwiegend der Betreuung und Erziehung widmen
kann. Mütter und Väter haben dadurch eine größere Wahlfreiheit zwischen der Tätigkeit in der
Familie und einer außerhäuslichen Erwerbstätigkeit.

Ü b e r s i c h t  40
Erziehungsgeld

Leistungen
1995 1996 1997 1998 1999 2000p 2001s 2001s 2005s

in Milliarden Euro
Erziehungsgeld 7,23  6,95  7,12  7,14  6,88  6,66  6,92  3,54  3,45  
Landeserziehungsgeld 0,33  0,45  0,51  0,61  0,63  0,65  0,62  0,32  0,30  
Verwaltung 0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  
Leistungen Sozialbudget 7,57  7,41  7,64  7,76  7,52  7,32  7,56  3,87  3,76  
 Alte Länder 6,63  6,37  6,49  6,53  6,26  6,00  6,37  3,26  3,17  
 Neue Länder 0,95  1,03  1,14  1,23  1,26  1,32  1,19  0,61  0,58  
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.

in Milliarden DM

Das Bundeserziehungsgeldgesetz wurde zum 1.Januar 2001 grundlegend reformiert. Durch
Anhebung der seit 1986 unveränderten Einkommensgrenzen für das ungekürzte Erziehungs-
geld ab dem siebten Lebensmonat des Kindes können wieder mehr junge Familien Erzie-
hungsgeld oder ein erhöhtes Erziehungsgeld erhalten. Diese Verbesserungen gelten für Kinder
ab dem Geburtsjahrgang 2001. Die Einkommensgrenze für Eltern mit einem Kind erhöhte sich
um 9,5 % von 29.400 DM auf 32.200 DM und für Alleinerziehende mit einem Kind um 11,4 %
von 23.700 DM auf 26.400 DM. Der Kinderzuschlag für jedes weitere Kind in der Familie ver-
besserte sich von 4.200 DM auf 4.800 DM (er steigt in den Jahren 2002 und 2003 weiter an).

161. Nach dem neuen Bundeserziehungsgeldgesetz können die Eltern wählen zwischen dem
Erziehungsgeld in den ersten beiden Lebensjahren des Kindes von monatlich bis zu 600 DM
und dem Budget nur im ersten Lebensjahr von bis zu 900 DM monatlich.

162. In den letzten Jahren erhielten jeweils rd. 700.000 Eltern (in über 97 % der Fälle waren es
die Mütter) im ersten Lebensjahr des Kindes Erziehungsgeld, wegen der sinkenden Geburten-
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zahlen gehen auch die Empfängerzahlen zurück. Das Erziehungsgeld nach dem Bundeserzie-
hungsgeldgesetzt wird vollständig aus Mitteln des Bundes finanziert, während das Landeser-
ziehungsgeld von den Ländern finanziert wird. Im Sozialbudget werden diese Mittel bei den
Zuweisungen aus öffentlichen Mitteln erfasst. Im Verhältnis zu den Ausgaben des Bundes für
Erziehungsgeld betragen die Ausgaben für Landeserziehungsgeld nur knapp 10 %.

Ausbildungsförderung

163. Durch die einkommensabhängig ausgestaltete Ausbildungsförderung werden Schüler und
Studenten nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) unterstützt. Dadurch soll
Kindern aus wirtschaftlich sowie sozial schlechter gestellten Familien eine ihrer Neigung, Eig-
nung und Leistung entsprechende Ausbildung ermöglicht werden. Nach anfänglichen Über-
gangsregelungen wurden die Förderungsbedingungen in den neuen Ländern weitgehend de-
nen in den alten angeglichen. Zum 1. April 2001 ist das Ausbildungsförderungsreformgesetz
(AföRG) in Kraft getreten, durch das vor allem Kindern aus einkommensschwachen Familien
wieder verstärkt der Zugang zum Studium ermöglicht werden soll. Dabei wurde zugleich die
Förderung in den alten und neuen Ländern vereinheitlicht. In der Institution Ausbildungsförde-
rung sind darüber hinaus seit 1996 die Leistungen des Aufstiegsfortbildungsförderungsgeset-
zes (AFBG) enthalten, das die berufliche Fortbildung zum Meister, Techniker oder zu ver-
gleichbaren Abschlüssen fördert und damit der Gleichstellung der Förderbedingungen in allge-
meiner und beruflicher Bildung dient.

164. Die Gesamtleistungen der Institution Ausbildungsförderung (ohne Darlehen; einschließ-
lich Verwaltungskosten) waren in den 90er Jahren kontinuierlich zurückgegangen und erreich-
ten 1998 mit rund 1,6 Mrd. DM (1991: rund 2,6 Mrd. DM) einen Tiefstand. Ab 1999 stiegen die
Gesamtleistungen wieder an und betrugen  im Jahr 2000 rund 1,8 Mrd. DM. Davon wurden
88 Mio. DM nach dem AFBG geleistet. In die neuen Länder gingen im Jahr 2000 ein Viertel
oder rund 0,7 Mrd. DM.

Für 2001 wird mit einem starken Anstieg der Gesamtleistungen um 42 % auf insgesamt rund
2,5 Mrd. DM gerechnet. Das ist vor allem auf das Ausbildungsförderungsreformgesetzes
(AföRG) zurückzuführen, mit dem die Bedarfssätze, die Freibeträge und der monatliche
Höchstsatz (von bisher 1030 auf 1140 DM) angehoben wurden sowie die Anrechnung des Kin-
dergeldes abgeschafft wurde. Aber auch die Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetz werden im Jahr 2001 um 16 % auf 102 Mio. DM kräftig zunehmen. Hierin sind be-
reits - wie auch in der mittelfristigen Rechnung - die Auswirkungen des Gesetzes zur Änderung
des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG-ÄndG), das am 1. Januar 2002 in Kraft
getreten ist, berücksichtigt.
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Mittelfristig wird für das Jahr 2005 mit Gesamtleistungen in Höhe von rund 1,4 Mrd. Euro (2,7
Mrd. DM) gerechnet. Die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz werden
dann voraussichtlich 1,2 Mrd. Euro (2,4 Mrd. DM), die nach dem Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetz 113 Mio. Euro (222 Mio. DM) betragen.

165. Finanziert werden die in der Institution Ausbildungsförderung enthaltenen Leistungen
nach dem BAföG zu 65 % vom Bund und zu 35 % von den Ländern. Die ab dem Jahr 2000
geleisteten Zinszuschüsse und Erstattung von Darlehensausfällen an die Deutsche Aus-
gleichsbank trägt der Bund allein. Die Förderung nach dem AFBG erfolgt zu 78 % durch den
Bund und zu 22 % durch die Länder. Die Verwaltungskosten werden von den Ländern über-
nommen.

Wohngeld

166. Die Institution Wohngeld umfasst in den Jahren 2000 und 2001 auch den einmaligen
Heizkostenzuschuss. Wohngeld hat die wichtige sozialpolitische Aufgabe, als staatliche Lei-
stung zur sozialen Abfederung der Wohnkostenbelastung einkommensschwächerer Haushalte,
insbesondere von Familien, beizutragen. Auf Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, das in den
alten Ländern seit 1965 gewährt wird, besteht - in Form des staatlichen Zuschusses zur Miete
oder Belastung (selbstgenutzten Wohneigentums) - ein individueller Rechtsanspruch. Maßgeb-
lich für Leistung und Höhe des Wohngeldes sind die Zahl der zum Haushalt rechnenden Fami-
lienmitglieder, deren Gesamteinkommen und die zuschussfähige Miete oder Belastung. Für
Empfänger von Sozialhilfe oder Kriegsopferfürsorge wird das Wohngeld entsprechend auf der
Grundlage eines vereinfachten Verfahrens gewährt.

167. Ende 1999 erhielten gut 2,8 Millionen Haushalte (alte Länder: 2,1 Millionen; neue Länder
einschl. Berlin Ost: 0,7 Millionen) Wohngeld, das in Form des Tabellenwohngeldes oder für
Haushalte, die Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfege-
setz oder Bundesversorgungsgesetz sind, als pauschaliertes Wohngeld gezahlt wurde.

168. Die Leistungen (einschließlich Verwaltungskosten) der Institution Wohngeld sind von
6,2 Mrd. DM in 1995 auf 8,4 Mrd. DM im Jahr 2000 gestiegen. Der Betrag des Jahres 2000
beinhaltet dabei 1,1 Mrd. DM für den Heizkostenzuschuss, den die Bundesregierung einmalig
an Wohngeldempfänger und andere Geringverdiener zahlte, um soziale Härten als Folge ge-
stiegener Energiepreise abzumildern. Von den 8,4 Mrd. DM, die 0,6 % des Sozialbudgets aus-
machten, entfielen mit rund 6,3 Mrd. DM (davon knapp 0,9 Mrd. DM an Heizkostenzu-schuss)
rund drei Viertel auf die alten, rund ein Viertel oder 2,1 Mrd. DM (davon gut 0,2 Mrd. DM an
Heizkostenzuschuss) auf die neuen Länder.
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Für 2001 wird mit einem weiteren Anstieg der Gesamtleistungen der Institution Wohngeld um
3,6 % auf rund 8,7 Mrd. DM gerechnet (alte Länder: rund 6,8 Mrd. DM, neue Länder: rd.
1,9 Mrd. DM, jeweils einschließlich „Restzahlungen“ für Heizkostenzuschuss). Der Anstieg der
Wohngeldleistungen allein - hier wirkt sich nicht der Rückgang der Aufwendungen des Bundes
für den Heizkostenzuschuss im Jahr 2001 dämpfend aus - beträgt rund 15 %.

Die kräftige Zunahme ist auf die zum 1. Januar 2001 in Kraft getretene Wohngeldreform zu-
rückzuführen. Durch Leistungsverbesserungen von rd. 1,4 Mrd. DM ist das Wohngeld – unter
Berücksichtigung der seit der letzten Leistungsnovelle im Jahr 1990 eingetretenen Miet- und
Einkommensentwicklung - nachhaltig gestärkt worden. Empfänger allgemeinen Wohngeldes
(bisher: Tabellenwohngeld) in den alten Ländern erhalten im Durchschnitt monatlich gut 80 DM
– und damit über 50 % - mehr Wohngeld als bisher; große Familien profitieren mit durchschnitt-
lichen Verbesserungen von fast 120 DM sogar noch deutlicher. Außerdem steigt durch die Re-
form die Zahl der Wohngeldempfänger in West und Ost. Darüber hinaus wurde das Wohngeld
Ost und West abschließend zusammengeführt und das Gleichgewicht zwischen dem bisheri-
gen Pauschalwohngeld (jetzt: besonderer Mietzuschuss für Sozialhilfeempfänger) und dem all-
gemeinen Tabellenwohngeld wieder hergestellt.

Mittelfristig bis 2005 werden sich die Wohngeldleistungen in etwa auf dem gegenwärtigen Ni-
veau halten und voraussichtlich rund 4,4 Mrd. Euro (8,6 Mrd. DM) betragen.

169. Die Finanzierung des Wohngeldes erfolgt grundsätzlich je zur Hälfte von Bund und Län-
dern. Der Bund erstattete zudem von 1985 bis 1999 über seinen hälftigen Anteil hinaus zur Ab-
sicherung der finanzneutralen Übertragung der Krankenhausfinanzierung den Ländern einen
Betrag von jährlich 282 Mio. DM.

Ab dem Jahr 2003 übernimmt der Bund als Ausgleich für Mehrbelastungen der Länder im
Rahmen des Gesetzes über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung jährlich 409 Mio. Euro (800 Mio. DM) über einen Transfermechanismus im Rahmen
des Wohngeldgesetzes. Der Erstattungsbetrag ist in jeweils 2-jährlichen Abständen an die tat-
sächliche Mehrausgaben-Entwicklung anzupassen. Die Ausgaben des Bundes erhöhen sich
deshalb mit dem Jahr 2003 um diesen Betrag.

Der in den Jahren 2000/2001 einmalig gezahlte Heizkostenzuschuss wurde vom Bund allein fi-
nanziert. Die Verwaltungskosten werden von den Ländern und Gemeinden übernommen.
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Förderung der Vermögensbildung

170. In dieser Institution werden die staatlichen Leistungen nach dem Fünften Vermögensbil-
dungsgesetz und dem Wohnungsbau-Prämiengesetz dargestellt. Die bisher hier ausgewiese-
nen Arbeitgeberleistungen, die wegen der staatlichen Förderung nach Vermögensbildungsge-
setz und § 19a EStG aufgebracht werden, sind ab dem Sozialbudget 1999 in die Institution
„Sonstige Arbeitgeberleistungen“ umgebucht worden. Auch die Institution „Steuerliche Maß-
nahmen“ enthält weitere staatliche Leistungen zur Förderung der Vermögensbildung.

171. Die staatlichen Förderleistungen zur Vermögensbildung nahmen in den alten und neuen
Ländern zusammen zwischen 1995 und 2000 von 1,1 Mrd. DM um rd. 114 % auf 2,3 Mrd. DM
zu (Übersicht 41). Zu dieser Entwicklung haben sowohl die Wohnungsbau-Prämien als auch
die Arbeitnehmer-Sparzulage beigetragen. Bis zum Jahr 2005 wird mit einem weiteren Anstieg
der Gesamtsumme auf 1,5 Mrd. Euro (3 Mrd. DM) gerechnet.

Ü b e r s i c h t  41

1995 1999 2000p 2001s 2001s 2005

                       Milliarden DM      Milliarden Euro

Prämiensparen   1)

 -  Wohnungsbau-Prämien  2)                     0,39   0,83   0,88   1,0   0,5   0,6

Vermögensbildungsgesetz  3)

 -  Arbeitnehmer-Sparzulage  4)                     0,70   1,31   1,45   1,6   0,8   0,9

Leistungen Sozialbudget 1,09   2,14   2,33   2,6   1,3   1,5
 Alte Länder 0,90   1,73   1,88   2,1   1,1   1,2
 Neue Länder 0,19   0,41   0,45   0,5   0,2   0,3

nachrichtlich:
Staatliche Förderung durch Steuer- und Beitrags-
freiheit bei Überlassungen von Beteiligungen  5) 0,16   0,19   0,20   0,2   0,1   0,1
Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.

1)  Im Jahr der haushaltsmäßigen Auswirkung.
2)  Nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz; im Jahr 2005 wird sich der Wert nach neueren Schätzungen
     der Bundesregierung nur auf  0,5 Mrd. Euro belaufen.
3)  Fünftes Vermögensbildungsgesetz.
4)  Im Jahr der Entstehung des Anspruchs (Ablauf des Jahres der Sparleistung).
5)  Nach § 19a EStG.  Ersparnis von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen abzüglich Gewinnsteuern 
     auf ersparte Arbeitgeberbeiträge. 

Förderung der Vermögensbildung
Leistungen

In den neuen Ländern allein sind die Vermögensbildungsleistungen von rund 190 Mio. DM im
Jahre 1995 um 137 % auf 450 Mio. DM im Jahre 2000 gestiegen. Bis 2005 wird mit einem
weiteren Zuwachs auf 300 Mio. Euro (600 Mio. DM) gerechnet. Das ist ein Fünftel der im Jahre
2005 in den alten und neuen Ländern insgesamt erwarteten staatlichen Vermögensbildungslei-
stungen.
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Die Entwicklung der Arbeitnehmer-Sparzulage ist beeinflusst durch das Dritte Vermögensbetei-
ligungsgesetz, das am 1.Januar 1999 in Kraft trat. Neben einer Anhebung der Einkommens-
grenzen ist dort auch ein besonderer Förderbereich für Beteiligungen am Produktivvermögen
mit einer erhöhten Sparzulage geschaffen worden, wodurch eine Ausweitung der Anlagen in
Beteiligungen ohne Einbruch beim Bausparen erreicht wurde. Dass die Auszahlung der Spar-
zulage für vermögenswirksame Leistungen ab 1994 auf den Ablauf der Festlegungsfristen ver-
schoben wurde, spiegelt sich im Sozialbudget nicht wider, weil diese Zulage entsprechend der
Entstehung des Anspruchs für das Jahr der Sparleistung dargestellt ist.

Die dargestellte Entwicklung der ausgezahlten Wohnungsbau-Prämien ist dagegen entschei-
dend dadurch beeinflusst, dass die Auszahlung der Wohnungsbau-Prämie für ab 1992 abge-
schlossene Bausparverträge auf den Zeitpunkt der Zuteilung bzw. den Ablauf der Festlegungs-
frist von 7 Jahren verschoben wurde. Deshalb gingen die Auszahlungen vorübergehend zurück,
und die Anhebung der Einkommensgrenzen sowie der geförderten Höchstbeträge, welche die
Ansprüche auf Wohnungsbau-Prämie für Sparleistungen ab 1996 erhöht hat, wirkt sich bei den
Auszahlungen erst mit Verzögerung aus.

172. Die Finanzierung der Vermögensbildungsleistungen ist je nach Leistung unterschiedlich.
Die Wohnungsbau-Prämie wird allein vom Bund getragen. Die Arbeitnehmer-Sparzulage wird
zu Lasten des Lohnsteuer-Aufkommens gezahlt und von Bund, Ländern und Gemeinden ent-
sprechend ihrem Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer finanziert.

Steuerliche Maßnahmen

173. In dieser Institution sind drei unterschiedliche Arten von steuerlichen Maßnahmen zu-
sammengefasst:
- Sozialpolitisch begründete Maßnahmen: Sie verfolgen Subventions-, Anreiz- oder Förde-

rungsziele.

- Maßnahmen wegen geminderter Leistungsfähigkeit: Sie tragen dem Grundsatz der finanzi-

ellen Leistungsfähigkeit Rechnung.

- Splitting-Verfahren für Ehegatten: Es orientiert sich am Schutzgebot des Grundgesetzes;

eine Entlastung tritt nur ein, wenn die Ehegatten unterschiedlich hohe Einkünfte haben.

174. Die Leistungen der Steuerlichen Maßnahmen sind von 70,2 Mrd. DM im Jahre 1995 um
knapp ein Zehntel (+ 9,4 %) auf 76,8 Mrd. DM im Jahre 2000 gestiegen (vgl. Übersicht 42). Die
Entwicklung in der zweiten Hälfte der 90er Jahre ist nicht zuletzt auch durch das Steuerände-
rungsgesetz 1992 beeinflusst worden, das zu einer Anhebung des Kinderfreibetrages und der
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Höchstbeträge für außergewöhnliche Belastungen führte. Der im Vergleich zur ersten Hälfte
der 90er Jahre (dort Zunahme von rund einem Drittel) jedoch geringere Anstieg ist vor allem
darauf zurückzuführen, dass die bisher bei den steuerlichen Maßnahmen ausgewiesenen Kin-
derfreibeträge (1995: 17,4 Mrd. DM) ab 1996 im Rahmen der im Sozialbudget neu geschaffe-
nen Institution Familienleistungsausgleich dargestellt werden.

Im Jahr 2000 entfielen von den insgesamt 76,8 Mrd. DM - das waren 5,8 % des Sozialbudgets -
67,9 Mrd. DM auf die alten und 8,9 Mrd. DM auf die neuen Länder. Für 2001 wird mit einem
weiteren Anstieg der gesamtdeutschen Leistungen auf 78,5 Mrd. DM gerechnet. Mittelfristig bis
2005 wird das Volumen der Steuerlichen Maßnahmen auf rd. 43 Mrd. Euro (85 Mrd. DM) ge-
schätzt, davon rd. 5 Mrd. Euro (10 Mrd. DM) für die neuen Länder.

175. Die Steuerlichen Maßnahmen stellen Steuermindereinnahmen der öffentlichen Haushalte
dar, die entsprechend dem Verteilungsschlüssel der jeweiligen Steuer zu Lasten des Bundes,
der Länder und Gemeinden gehen.
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Ü b e r s i c h t  42
Indirekte Leistungen  1)

1995 1999 2000p 2001s 2001s 2005s

Milliarden DM Milliarden Euro
Steuerliche Maßnahmen 
      (ohne Familienleistungsausgleich)

A.Sozialpolitisch begründete Maßnahmen 17,66   24,29   25,63   26,3   13,5   16,5   
    Staatliche Vergünstigungen für Wohngebäude  2) 10,44   18,23   19,52   20,3   10,4   13,3   
    Steuerbegünstigtes Bausparen  3) 0,28   0,00   0,00   0,0   0,0   0,0   
     Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit 3,30   3,60   3,75   3,8   1,9   2,1   
    Zukunftssicherungsleistungen  4) 2,02   1,88   1,88   1,8   0,9   0,9   
    Grundsteuerermäßigung 0,44   0,09   0,00   0,0   0,0   0,0   
    Sonstige Steuermaßnahmen  5) 1,18   0,49   0,48   0,5   0,2   0,3   
B.Maßnahmen wegen geminderter 
     steuerlicher Leistungsfähigkeit 25,41   8,32   8,11   7,7   4,0   2,9   
    Kinderfreibeträge 17,40   0,00   0,00   0,0   0,0   0,0   
    Haushaltsfreibetrag  6) 1,65   1,85   1,85   1,7   0,9   0,0   
    Außergewöhnliche Belastungen  7) 3,13   3,70   3,70   3,5   1,8   1,4   
    Pauschbeträge für Körperbehinderte u.a. 1,38   1,65   1,64   1,6   0,8   0,8   
    Sonstige Steuermaßnahmen  8) 1,85   1,12   0,92   0,9   0,5   0,7   
C.Splitting-Verfahren für Ehegatten  9) 27,10   40,00   43,10   44,4   22,7   23,9   

Steuerliche Maßnahmen zusammen
      (ohne Familienleistungsausgleich) 70,16   72,61   76,84   78,5   40,1   43,3   
 Alte Länder 62,31   63,99   67,93   69,2   35,4   38,0   
 Neue Länder 7,85   8,62   8,91   9,2   4,7   5,3   

Familienleistungsausgleich  10)

A.Sicherstellung verfassungsgemäßer Besteuerung 
    durch das Kindergeld 29,40   40,30   38,3   19,6   22,4   
B.Förderanteil am Kindergeld 28,30   21,60   24,1   12,3   13,0   
Familienleistungsausgleich zusammen 57,70   61,90   62,4   31,9   35,4   
 Alte Länder 47,40   51,00   51,6   26,4   29,3   
 Neue Länder 10,30   10,90   10,8   5,5   6,1   

Indirekte Leistungen  zusammen 70,16   130,31   138,74   140,9   72,0   78,7   
 Alte Länder 62,31   111,39   118,93   120,8   61,8   67,2   
 Neue Länder 7,85   18,92   19,81   20,0   10,2   11,5   

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.
  1)   Beträge nach Entstehungsjahren; die Beträge aus den Subventionsberichten entsprechen den Rechnungsjahren.      
  2)   Nach §§ 7b, 10e EStG, Eigenheimzulagengesetz (einschl. Kinderkomponente); sehr grobe Schätzung bei den Baumaßnahmen. 
        Nach neueren Schätzungen der Bundesregierung werden sich die Vergünstigungen im Jahr 2005 nur auf rund 10,8 Mrd. Euro belaufen.
  3)   Nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG.
  4)   Pauschalierung der Lohnsteuer bei Zukunftssicherungsleistungen (§ 40b EStG).
  5)   Beteiligungssparen nach § 19a EStG ( Gewinnsteuerersparnisse), Aufwendungen für Berufsausbildung, erweiterter Schuldzinsenabzug
        für bis 1986 neugebaute selbstgenutzte Häuser und Eigentumswohnungen, Altersfreibetrag im Rahmen der bis Veranlagungszeitraum
        1996 erhobenen Vermögensteuer sowie Kfz-Steuerbefreiung für körperbehinderte Menschen.
  6)   Der Haushaltsfreibetrag wird für Alleinstehende mit Kind gewährt; ab 2002 wird der Haushaltsfreibetrag in drei Stufen abgebaut.
  7)   Einschließlich außergewöhnliche Belastungen in besonderen Fällen.
  8)   Pflegepauschbetrag, Kinderbetreuungskosten (ab 2002: § 33c - neu), Freibeträge für Flüchtlinge und ihnen gleichgestellte Personen,  
       Realsplitting (für dauernd getrennt lebende oder geschiedene Ehegatten) sowie Ehegatten- und Kinderfreibetrag bei der bis  
       Veranlagungszeitraum 1996 erhobenen Vermögensteuer.
  9)  Neuberechnung aufgrund vorliegender Echtdaten (= Einzeldaten aus der Finanzverwaltung).
10)  Seit 1996 wird das steuerliche Existenzminimum alternativ durch Kindergeld oder Kinderfreibetrag freigestellt, seit 2000 einschließlich Betreuungs-
       freibetrag, seit 2002 einschließlich Freibetrag für Erziehung oder Ausbildung.
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Familienleistungsausgleich

176. In dieser Institution des Sozialbudgets - sie ist Folge der mit dem Jahressteuergesetz
1996 vorgenommenen Weiterentwicklung des früheren Familienlastenausgleichs zu einem
Familienleistungsausgleich - werden ab 1996 die insgesamt durch Kinderfreibeträge oder Kin-
dergeld bewirkte steuerliche Entlastung und gewährte Familienförderung unter den indirekten
Leistungen (Übersicht 42) dargestellt. Das sozialrechtliche Kindergeld wird als direkte Leistung
unter den Förder- und Fürsorgesystemen in der Institution Kindergeld ausgewiesen. Die Kin-
derfreibeträge waren bis 1995 in der Institution Steuerliche Maßnahmen enthalten.

177. Durch die Einführung des Familienleistungsausgleichs 1996 sollte vor allem die verfas-
sungsrechtlich gebotene Steuerfreistellung von Einkommen in Höhe des Existenzminimums ei-
nes Kindes allein durch den Kinderfreibetrag sichergestellt und durch Kindergeld - einkom-
mensabhängig - Familien stärker gefördert werden. Zu diesem Zweck wurde ab 1996 der Kin-
derfreibetrag auf 522 DM - ab 1997 auf 576 DM - und das Kindergeld auf 200 DM / 300 DM /
350 DM (fürs erste und zweite / dritte / vierte und weitere Kinder) - ab 1997 für erste und zweite
Kinder weiter auf 220 DM - monatlich angehoben. Zum 1. Januar 1999 erfolgte dann eine wei-
tere Erhöhung des Kindergeldes für die ersten beiden Kinder auf 250 DM, zum 1. Januar 2000
durch das Erste Gesetz zur Familienförderung auf 270 DM pro Monat. Zugleich wurde mit dem
Ersten Gesetz zur Familienförderung ein Betreuungsfreibetrag von 3024 DM für Kinder bis 16
Jahre eingeführt, zusätzlich zum bisherigen Kinderfreibetrag von 6912 DM.

178. Insgesamt beliefen sich im Jahr 2000 die haushaltsmäßigen Auswirkungen für den Fami-
lienleistungsausgleich (ohne Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz) auf 61,9 Mrd. DM,
das waren 4,6 % des Sozialbudgets. Gegenüber 1996 ist das ein Anstieg der Leistungen um
43 %. Für 2001 wird eine weitere Zunahme auf 62,4 Mrd. DM (+0,8 %) erwartet. Mittelfristig bis
2005 wird sich das Volumen des Familienleistungsausgleichs voraussichtlich auf gut 35 Mrd.
Euro (69 Mrd. DM) belaufen. Dieser weitere Anstieg um rund ein Zehntel (+11 %) gegenüber
2001 ist vor allem auf das Zweite Gesetz zur Familienförderung zurückzuführen, mit dem ab
2002 das Kindergeld für das erste und zweite Kind noch einmal um rd. 30 DM auf 154 Euro (
rd. 300 DM) sowie der Kinderfreibetrag von 6912 DM auf 3648 Euro (7134 DM) erhöht wird.
Der bisherige Betreuungsfreibetrag wird ab 2002 zu einem Freibetrag für Betreuung und Er-
ziehung oder Ausbildung in Höhe von 2160 Euro (4224 DM) ausgebaut.

In den alten Ländern machten die haushaltsmäßigen Auswirkungen des Familienleistungsaus-
gleichs im Jahr 2000 51 Mrd. DM, in den neuen 10,9 Mrd. DM aus. Für 2001 wird für die alten
Länder ein Volumen von 51,6 Mrd. DM erwartet, für die neuen Länder von 10,8 Mrd. DM. Mit-
telfristig werden sich die haushaltsmäßigen Auswirkungen des Familienleistungsausgleichs im
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Jahr 2005 voraussichtlich in Westdeutschland auf rund 29 Mrd. Euro (57 Mrd. DM), in den neu-
en Länder auf rund 6 Mrd. Euro (12 Mrd. DM) belaufen.

179. Die mit dem Familienleistungsausgleich verbundenen Steuermindereinnahmen der öf-
fentlichen Haushalte entfallen auf Bund, Länder und Gemeinden entsprechend dem Vertei-
lungsschlüssel der Einkommensteuer. Im Sozialbudget wird diese Auswirkung bei den öffentli-
chen Zuweisungen gebucht. Im §1 des Finanzausgleichsgesetzes ist geregelt, dass der Bund
den Ländern zur Kompensation ihrer Belastung aus dem Familienleistungsausgleich unter Be-
rücksichtigung des allgemeinen Deckungsquotenausgleichs 6,4 Umsatzsteuer-Punkte über-
tragen hat.

7. Finanzierung

180. Die Finanzierungsrechnung des Sozialbudgets unterscheidet zwischen Finanzierungs-
arten (dem Sozialbudget zufließende Einnahmearten, vor allem Beiträge und Zuweisungen)
und Finanzierungsquellen (volkswirtschaftliche Sektoren, denen die Einnahmen entstammen).
In beiden Darstellungsformen wirkt sich die Konsolidierung der Beiträge der Beiträge des
Staates (vgl. Ziffer 21) aus. Bei der Gesamtbetrachtung bedeutet dies, dass die Beiträge (Ein-
nahmeart) und die Finanzierung durch private Haushalte (Einnahmequelle) niedriger ausfallen
als nach der früheren Darstellung ohne die Konsolidierung um die Beiträge des Staates. Die
Konsolidierung erfolgt in der Darstellung nach Quellen bei den Privaten Haushalten, da (wie in
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung) davon ausgegangen wird, dass die Beiträge des
Staates zunächst den Privaten Haushalten zufließen und von dort an die empfangenen Insti-
tutionen weiter gegeben werden.

Die folgende Beschreibung und Erklärung beschränkt sich auf einige wichtige Gesichtspunkte
der Strukturen und ihrer Entwicklung. Für weitergehende Analysen stellt der Materialband tief
gegliederte Informationen zur Verfügung.
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Übersicht 43
Einnahmen des Sozialbudgets nach Finanzierungsarten

Deutschland
1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s

in Mrd. DM in Mrd. Euro
Sozialbeiträge 715,05 728,24 742,22 754,08 770,96 785,85 797,7 407,9 458,4 
   der Versicherten 298,02 314,23 322,86 327,74 332,82 340,25 344,9 176,3 200,9 
   - Arbeitnehmer 243,82 254,64 264,23 268,22 272,91 278,52 281,9 144,1 164,2 
   - Selbständigen 12,91 13,05 13,72 13,94 13,99 14,47 14,9 7,6 8,7 
   - Leistungsempfänger 24,07 26,67 27,06 28,02 28,93 29,26 29,8 15,2 17,2 
   - sonstigen Personen 17,21 19,87 17,86 17,57 16,98 18,00 18,4 9,4 10,8 
  der Arbeitgeber 417,03 414,01 419,36 426,34 438,14 445,59 452,9 231,6 257,5 
   - Tatsächliche Beiträge 284,21 293,34 301,84 305,13 312,06 318,48 324,2 165,7 187,5 
   - Unterstellte Beiträge 132,82 120,67 117,52 121,21 126,08 127,11 128,7 65,8 70,1 
Zuweisungen 388,30 416,36 422,50 445,68 479,23 488,72 503,1 257,2 285,3 
   aus öffentlichen Mitteln 369,65 397,35 401,56 426,26 464,60 473,98 487,8 249,4 277,9 
   Sonstige Zuweisungen 18,65 19,01 20,94 19,42 14,63 14,74 15,4 7,9 7,4 
Sonstige Einnahmen 16,46 18,78 18,25 17,91 18,91 20,54 21,9 11,2 11,2 
Einnahmen insgesamt 1119,81 1163,39 1182,97 1217,68 1269,11 1295,10 1322,8 676,3 754,9 
   Alte Länder 959,02 996,05 1014,52 1040,71 1082,13 1109,35 1136,8 581,2 649,9 
   Neue Länder 200,60 212,33 212,99 222,71 232,13 236,29 240,6 123,0 133,2 
   Eigenes Finanzaufkommen 160,79 167,34 168,45 176,97 186,98 185,75 186,0 95,1 105,0 
   West-Ost-Transfer 39,81 44,99 44,53 45,74 45,15 50,54 54,6 27,9 28,1 

Finanzierungsarten

181. Die Finanzierungsartenrechnung kennt Beiträge, Zuweisungen aus öffentlichen und son-
stigen Mitteln sowie übrige Einnahmen; für die neuen Länder kommen die Einnahmen aus dem
West-Ost-Transfer hinzu. Ihre vergangene und erwartete künftige Entwicklung ergeben sich
aus Übersicht 43 und Grafik 5.

Grafik 5: Finanzierungsanteile nach Arten - 
Veränderungen zwischen 1995 und 2000 in Prozentpunkten
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Beiträge

182. Die mit Abstand bedeutendste Finanzierungsart des Sozialbudgets sind die Beiträge. Die
Leistungen des Sozialbudgets werden im Berichtszeitraum zu etwa 60 % bis 64 % durch tat-
sächliche und unterstellte Beiträge finanziert (Übersicht 44). Von 1995 bis 2000 ging der Anteil
der Sozialbeiträge an der Finanzierung des Sozialbudgets von 63,9 % um 3,2 Prozentpunkte
auf 60,7 % zurück; dies ist im Besonderen auf den gestiegenen Zuschuss des Bundes zur
Rentenversicherung zurückzuführen. Der langfristig zu beobachtende Trend einer zunehmen-
den Finanzierung des Sozialbudgets über Sozialbeiträge wurde damit unterbrochen. 1975 hatte
der Finanzierungsanteil der Sozialbeiträge noch bei 56,9 %, im Jahr 1991 bei 66 %, gelegen.
Im Jahr 2005 wird der Anteil der Sozialbeiträge voraussichtlich - wie im Jahr 2000 - bei 60,7 %
liegen.

Übersicht 44
Einnahmenstruktur des Sozialbudgets nach Finanzierungsarten

Deutschland
1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2005s

Anteile in % 1)

Sozialbeiträge 63,9 62,6 62,7 61,9 60,7 60,7 60,3 60,7 
   der Versicherten 26,6 27,0 27,3 26,9 26,2 26,3 26,1 26,6 
   - Arbeitnehmer 21,8 21,9 22,3 22,0 21,5 21,5 21,3 21,8 
   - Selbständigen 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
   - Leistungsempfänger 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
   - sonstigen Personen 1,5 1,7 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 
  der Arbeitgeber 37,2 35,6 35,4 35,0 34,5 34,4 34,2 34,1 
   - Tatsächliche Beiträge 25,4 25,2 25,5 25,1 24,6 24,6 24,5 24,8 
   - Unterstellte Beiträge 11,9 10,4 9,9 10,0 9,9 9,8 9,7 9,3 
Zuweisungen 34,7 35,8 35,7 36,6 37,8 37,7 38,0 37,8 
   aus öffentlichen Mitteln 33,0 34,2 33,9 35,0 36,6 36,6 36,9 36,8 
   Sonstige Zuweisungen 1,7 1,6 1,8 1,6 1,2 1,1 1,2 1,0 
Sonstige Einnahmen 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,5 
Einnahmen insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
   Alte Länder 85,6 85,6 85,8 85,5 85,3 85,7 85,9 86,1 
   Neue Länder2) 14,4 14,4 14,2 14,5 14,7 14,3 14,1 13,9 
1) Anteile an der Finanzierung des Sozialbudgets.
2)  Nur eigenes Finanzaufkommen.

Die Sozialbeiträge machten in den neuen Ländern 2000 42,3 % der dortigen Gesamteinnah-
men aus. Dieser im Vergleich zu Gesamtdeutschland niedrigere Wert ist maßgeblich auf die
geringere Wirtschaftskraft der neuen Länder zurückzuführen. Die dadurch nötige Finanzie-
rungshilfe aus den alten Ländern (West-Ost-Transfer) hat in der Finanzierungsstruktur der
neuen Länder ein hohes Gewicht (2000 21,4 %), so dass die Anteile aller anderen Finanzie-
rungsarten durchgängig niedriger als für Gesamtdeutschland ausfallen. Lediglich der Anteil der
Beiträge der Leistungsempfänger ist hier höher. Dazu gehören in erster Linie die Beiträge der
Rentner zur Kranken- und Pflegeversicherung; das relativ hohe Gewicht der Rentenversiche-
rung an den Leistungen in den neuen Ländern findet sich an dieser Stelle auch auf der Finan-
zierungsseite des Sozialbudgets wieder.
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Übersicht 45
Einnahmenstruktur des Sozialbudgets (Finanzierungsarten) 

Neue Länder
1995 1996 1997 1998 1999p 2000s 2001s 2005s

Anteile in % 1)

Sozialbeiträge 46,2 45,7 46,3 44,5 43,5 42,3 39,9 40,7 
   der Versicherten 21,0 21,2 21,7 20,7 19,9 19,6 18,3 18,5 
   - Arbeitnehm er 17,1 17,3 17,5 16,7 16,0 15,6 14,5 14,7 
   - Selbständigen 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
   - Leistungsem pfänger 2,5 2,6 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 
   - sonstigen Personen 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
  der Arbeitgeber 25,3 24,4 24,6 23,8 23,6 22,8 21,6 22,2 
   - Tatsächliche Beiträge 21,4 21,0 21,6 20,8 20,4 19,7 18,5 18,8 
   - Unterstellte Beiträge 3,9 3,4 3,1 2,9 3,2 3,1 3,1 3,4 
Zuweisungen 33,5 32,5 32,4 34,7 36,7 35,8 36,8 37,5 
   aus öffentlichen Mitteln 33,1 32,2 32,0 34,4 36,5 35,5 36,3 36,9 
   Sonstige Zuweisungen 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5 0,5 
Sonstige E innahm en 0,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
W est-Ost-Transfer 19,8 21,2 20,9 20,5 19,5 21,4 22,7 21,1 
Einnahmen insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1) Anteile an der Finanzierung des Sozialbudgets.

Der Anteil der Sozialbeiträge an der Finanzierung des Sozialbudgets in den neuen Bundeslän-
dern wird entsprechend der Projektion bis 2005 auf 40,7 % sinken (Übersicht 45).

183. Die Einnahmenquote der Sozialbeiträge (der Umfang der Sozialbeiträge bezogen auf das
Bruttoinlandsprodukt) ist von 20,3 % 1995 bis 2000 um 0,5 Prozentpunkte auf 19,8 % gesun-
ken. In der mittelfristigen Projektion bis 2005 wird die Quote der Sozialbeiträge um weitere 0,8
Prozentpunkte auf dann 19,0 % zurückgehen

184. In den neuen Ländern liegen die Einnahmequoten der Sozialbeiträge bis zum Jahr 2000
höher als in Gesamtdeutschland; in erster Linie reflektiert dies das höhere Gewicht der Sozial-
leistungen in den neuen Ländern. Im Jahr 2001 sind die ostdeutschen und gesamtdeutschen
Quoten für die Sozialbeiträge allerdings fast auf gleicher Höhe; im Jahr 2005 liegt die ostdeut-
sche voraussichtlich niedriger. Dies liegt zum einen an dem voraussichtlichen Rückgang der
Sozialleistungsquote; zum anderen kommt nunmehr zum Tragen, dass die überwiegend über
unterstellte Beiträge der Arbeitgeber finanzierten Leistungen (vor allem Leistungen der Arbeit-
geber und des öffentlichen Dienstes) in den neuen Ländern ein vergleichsweise geringes Ge-
wicht aufweisen.

Die Quote der Sozialbeiträge in den neuen Ländern ist von 1995 bis 2000 um 0,3 Prozent-
punkte auf 21,2 % zurückgegangen. Dieser Rückgang wird sich bis 2005 voraussichtlich ver-
stärken; diese Quote liegt dann bei 18,2 %.

Zuweisungen

185. Die Zuweisungen (insbesondere in der Gesetzlichen Rentenversicherung) bilden die
zweite wichtige Finanzierungsart des Sozialbudgets. Sie stammen zum weit überwiegenden
Teil aus öffentlichen Mitteln, das heißt letztlich aus Steuern. Im Gegensatz zum langfristigen
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Trend ist der Anteil der Zuweisungen an der Finanzierung des Sozialbudgets von 1995 bis 2000
um rd. 3,1 Prozentpunkte auf 37,7 % gestiegen. Es handelt sich hier um die spiegelbildliche
Entwicklung zum beitragsfinanzierten Anteil (Ziffer 181). Der Anteil der Zuweisungen in den
neuen Ländern liegt aus dem unter Ziffer 181 genannten Grund unter dem Wert für Gesamt-
deutschland.

186. Die Zuweisungsquote (Relation zum Bruttoinlandsprodukt) stieg 11,0 % in 1995 auf
12,3 % im Jahr 2000, weil sich vor allem der Bund stärker an der Finanzierung der Soziallei-
stungen beteiligte. Sie wird mittelfristig wegen des erwarteten Rückgangs des Gewichts des
Sozialbudgets leicht auf 11,8 % zurück gehen. In den neuen Ländern liegt die Zuweisungs-
quote wegen des stärkeren volkswirtschaftlichen Gewichts des ostdeutschen Sozialbudgets
deutlich höher: 2000 betrug sie 17,9 %; bis 2005 wird sie auf 16,8 % zurückgehen (Übersichten
46 und 47).

Übersicht 46
Einnahmenquoten des Sozialbudgets nach Finanzierungsarten

Deutschland
1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2005s

Einnahmequoten in %1)

Sozialbeiträge 20,3 20,3 20,3 20,0 20,0 19,8 19,7 19,0 
   der Versicherten 8,5 8,8 8,8 8,7 8,6 8,6 8,5 8,3 
   - Arbeitnehmer 6,9 7,1 7,2 7,1 7,1 7,0 7,0 6,8 
   - Selbständigen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
   - Leistungsempfänger 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
   - sonstigen Personen 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 
  der Arbeitgeber 11,8 11,5 11,5 11,3 11,3 11,2 11,2 10,7 
   - Tatsächliche Beiträge 8,1 8,2 8,2 8,1 8,1 8,0 8,0 7,8 
   - Unterstellte Beiträge 3,8 3,4 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 2,9 
Zuweisungen 11,0 11,6 11,5 11,8 12,4 12,3 12,4 11,8 
   aus öffentlichen Mitteln 10,5 11,1 11,0 11,3 12,0 12,0 12,05 11,5 
   Sonstige Zuweisungen 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 
Sonstige Einnahmen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Einnahmen insgesamt 31,8 32,4 32,3 32,3 32,9 32,7 32,7 31,3 
1) Finanzierungseinnahmen bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt.
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Übersicht 47
Einnahmenquoten des Sozialbudgets (Finanzierungsarten)

Neue Länder
1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2005s

Einnahmequoten in %1)

Sozialbeiträge 21,5 21,7 21,7 21,5 21,5 21,2 19,7 18,2 
   der Versicherten 9,8 10,1 10,2 10,0 9,8 9,8 9,1 8,3 
   - Arbeitnehmer 8,0 8,2 8,2 8,1 7,9 7,8 7,1 6,6 
   - Selbständigen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
   - Leistungsempfänger 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2 
   - sonstigen Personen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
  der Arbeitgeber 11,8 11,6 11,6 11,5 11,6 11,4 10,7 9,9 
   - Tatsächliche Beiträge 10,0 10,0 10,1 10,0 10,1 9,9 9,1 8,4 
   - Unterstellte Beiträge 1,8 1,6 1,4 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 
Zuweisungen 15,6 15,5 15,2 16,7 18,1 17,9 18,2 16,8 
   aus öffentlichen Mitteln 15,4 15,3 15,0 16,6 18,0 17,8 17,9 16,5 
   Sonstige Zuweisungen 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 
Sonstige Einnahmen 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 
West-Ost-Transfer 9,2 10,1 9,8 9,9 9,6 10,7 11,2 9,5 
Einnahmen insgesamt 46,5 47,5 47,0 48,3 49,4 50,0 49,4 44,7 
1) Finanzierungseinnahmen bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt.

Sonstige Einnahmen

187. Die sonstigen Einnahmen - hierbei handelt es sich um Vermögenserträge, Gebühren,
Strafgelder u. ä. - spielen für die Finanzierung des Sozialbudgets nur eine untergeordnete Rol-
le. Ihr Anteil am gesamten Finanzaufkommen liegt durchgängig unter 2 %, die Relation zum
Bruttoinlandsprodukt beträgt 0,5 %.

Finanzierungsquellen

188. Die Finanzierungsquellenrechnung unterscheidet die folgenden volkswirtschaftlichen
Sektoren: Unternehmen, Staat (Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherungsträger), private
Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck und Übrige Welt; für die neuen
Länder kommen die Einnahmen aus dem West-Ost-Transfer hinzu. Sie stellt dar, in welchem
Umfang die Finanzierungsmittel des Sozialbudgets - unabhängig von ihrer Art - einem dieser
Sektoren entstammen. Ihre vergangene und erwartete künftige Entwicklung ergibt sich aus den
Übersichten 48 bis 50 sowie der Grafik 6.
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Übersicht 48
Einnahmen des Sozialbudgets nach Finanzierungsquellen

Deutschland
1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s

Milliarden DM
Unternehmen 342,14 339,23 343,11 348,16 352,60 360,09 367,27 187,8 207,6 
Staat 457,71 487,10 492,82 517,29 558,22 568,53 583,18 298,2 330,8 
   Bund 233,39 240,32 242,23 261,18 289,60 290,28 297,28 152,0 168,0 
   Länder 111,95 128,78 132,92 136,60 144,04 150,89 156,21 79,9 89,6 
   Gemeinden 108,24 113,53 113,42 115,33 120,10 122,73 125,17 64,0 70,5 
   Sozialversicherung 4,14 4,47 4,25 4,18 4,48 4,63 4,52 2,3 2,6 
Private Haushalte 302,26 318,55 327,86 333,24 338,54 346,00 350,77 179,3 204,2 
Private Organisationen 17,10 17,95 18,42 18,53 19,25 19,60 19,97 10,2 11,6 
Übrige Welt 0,60 0,56 0,75 0,45 0,50 0,88 1,59 0,8 0,8 
Einnahmen insgesamt 1119,81 1163,39 1182,97 1217,68 1269,11 1295,10 1322,79 676,3 754,9 

Übersicht 49
Einnahmen des Sozialbudgets nach Finanzierungsquellen

Deutschland
1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2005s

Anteile in %1)

Unternehmen 30,6 29,2 29,0 28,6 27,8 27,8 27,8 27,5 
Staat 40,9 41,9 41,7 42,5 44,0 43,9 44,1 43,8 
   Bund 20,8 20,7 20,5 21,4 22,8 22,4 22,5 22,3 
   Länder 10,0 11,1 11,2 11,2 11,3 11,7 11,8 11,9 
   Gemeinden 9,7 9,8 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,3 
   Sozialversicherung 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 
Private Haushalte 27,0 27,4 27,7 27,4 26,7 26,7 26,5 27,1 
Private Organisationen 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Übrige Welt 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
Einnahmen insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1) Anteile an der Finanzierung des Sozialbudgets.

Übersicht 50
Einnahmen des Sozialbudgets nach Finanzierungsquellen

Neue Länder
1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2005s

Anteile in %1)

Unternehmen 19,8 19,3 19,2 18,4 18,3 17,8 17,0 17,5 
Staat 38,3 37,2 37,1 39,1 41,2 40,1 40,7 41,5 
   Bund 22,3 20,4 19,9 21,9 23,6 22,4 22,6 22,6 
   Länder 7,3 8,3 8,9 9,2 9,4 9,6 10,0 10,4 
   Gemeinden 8,4 8,1 7,9 7,7 7,8 7,8 7,8 8,1 
   Sozialversicherung 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 
Private Haushalte 21,0 21,3 21,8 20,9 20,0 19,7 18,5 18,7 
Private Organisationen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 
Übrige Welt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 
West-Ost-Transfer 19,8 21,2 20,9 20,5 19,5 21,4 22,7 21,1 
Einnahmen insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1) Anteile an der Finanzierung des Sozialbudgets.
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Grafik 6: Finanzierungsanteile nach Quellen - 
Veränderungen zwischen 1995 und 2000 in Prozentpunkten
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Staatssektor

189. Der größte Anteil des Sozialbudgets wird traditionell vom Staatssektor finanziert. Zum
besseren Verständnis wird darauf hingewiesen, dass in den Zahlungen des Staatssektors nicht
nur Zuweisungen enthalten sind, sondern auch Sozialbeiträge des Staates für die bei ihm be-
schäftigten Personen (nur Arbeitgeberanteil). Der Finanzierungsbeitrag des Staatssektors wird
insofern nicht nur von der Höhe der für sozialpolitische Zwecke im engeren Sinne bereit-
zustellenden öffentlichen Mittel (etwa Bundeszuschuss zur Rentenversicherung, Defizithaftung
bei der Bundesanstalt für Arbeit, Kinder- und Erziehungsgeld, Sozialhilfe u.a.m.), sondern auch
von der Lohnentwicklung im staatlichen Bereich und von den Beitragssätzen bestimmt.

Der Beitrag des Staatssektors lag 2000 bei 569 Mrd. DM entsprechend einem Anteil an der Fi-
nanzierung des Sozialbudgets von 43,9 %. Der Betrag wird mittelfristig bis 2005 auf 331 Mrd.
Euro (647 Mrd. DM) steigen, der Finanzierungsanteil bleibt mit 43,8 % in 2005 etwa konstant.

190. Der Finanzierungsanteil des Bundes in Deutschland war 2000 im Vergleich zu 1995 mit
22,4 % um 1,6 Prozentpunkte höher; bis 2005 wird er in dieser Größenordnung (22,3 %) stabil
bleiben.

191. Hervorzuheben ist, dass der Bund sein finanzielles Engagement in der Rentenversiche-
rung seit 1998 durch höhere Bundeszuschüsse verstärkt und so eine Lastenverschiebung zu-
gunsten der Beitragszahler bewirkt.
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Die günstige Arbeitsmarktentwicklung in den Jahren 1999 und 2000 mit stark rückläufiger Ar-
beitslosigkeit hat zu einem kräftigen Rückgang des Bundeszuschusses zur BA geführt. Nach
einem Zuschuss von 6,9 Mrd. DM 1995 und 1996 sogar 13,8 Mrd. DM betrug dieser im Jahr
2000 noch 1,7 Mrd. DM. Unter den gesamtwirtschaftlichen Annahmen, die dem Sozialbudget
zugrunde liegen, wird im Jahr 2005 kein Bundeszuschuss mehr erforderlich sein. Darüber hin-
aus wird der Bund noch bei der Arbeitslosenhilfe entlastet, deren Ausgaben von 25,7 Mrd. DM
im Jahr 2000 bis zum Jahr 2005 voraussichtlich um 1,6 Mrd. Euro (3 Mrd. DM) zurückgehen
werden.

192. Die Einführung des Familienleistungsausgleichs in 1996 bewirkte (für sich genommen)
eine Erhöhung der Finanzierungsanteile der Länder und Gemeinden, weil der Familienlei-
stungsausgleich nicht nur vom Bund, sondern auch von Ländern und Gemeinden gemäß ihren
Anteilen am Einkommensteueraufkommen mitfinanziert wird, während das Kindergeld nach
dem Bundeskindergeldgesetz bis 1995 allein vom Bund finanziert wurde. Dieser Effekt wird
durch die in Ziffer 176 und 177 genannten Maßnahmen verstärkt. Im Rahmen der Finanzbezie-
hungen zwischen den Gebietskörperschaften wird aber die Veränderung der Belastung von
Bund und Ländern aus dieser Systemumstellung im bundesstaatlichen Finanzausgleich be-
rücksichtigt, was sich im Sozialbudget nicht niederschlägt (vgl. Ziffer 179).

193. In den neuen Ländern liegt der Finanzierungsanteil des Staatssektors - wie auch der der
anderen Sektoren - wegen des hohen West-Ost-Transfers, der als eigenständige Finanzie-
rungsquelle betrachtet wird, niedriger als in Gesamtdeutschland; der Anteil des Bundes an der
Finanzierung des ostdeutschen Sozialbudgets liegt in den meisten Jahren des Berichtszeitrau-
mes jedoch höher als der gesamtdeutsche Anteil. 2000 finanzierte der Staatssektor knapp
95 Mrd. DM oder 40,1 %. Dieser Anteil dürfte mittelfristig steigen und 2005 einen Wert von
41,5 % erreichen (vgl. Übersicht 50).

Unternehmenssektor

194. Der Unternehmenssektor gehört neben Staat und privaten Haushalten zu den drei größ-
ten Finanziers des Sozialbudgets. Auch hier gilt, dass in dieser Betrachtungsweise nicht nur die
Finanzierung der sozialen Leistungen der Unternehmen im engeren Sinne (z. B. betriebliche
Altersversorgung) enthalten ist, sondern vor allem die Arbeitgeberbeiträge für die im Unter-
nehmenssektor abhängig Beschäftigten. Bei der Beurteilung des Finanzierungsanteils der Un-
ternehmen ist zu berücksichtigen, dass deren Belastung mit Arbeitgeberbeiträgen zur Pflege-
versicherung kompensiert wird, was im Sozialbudget keinen Niederschlag findet.
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2000 betrug der Finanzbeitrag dieses Sektors 360 Mrd. DM oder 27,8 % aller Einnahmen des
Sozialbudgets. Er steigt in der Projektion bis 2005 auf 208 Mrd. Euro (406 Mrd. DM) an; der
Anteil am gesamten Finanzierungsaufkommen geht leicht auf 27,5 % zurück.

195. Der Beitrag des Unternehmenssektors lag 2000 in den neuen Ländern bei rund 42 Mrd.
DM bzw. 17,8 %, also deutlich niedriger als in Gesamtdeutschland. Dies ist neben dem struktu-
rellen Effekt des West-Ost-Transfers darauf zurückzuführen, dass die Leistungen der Arbeitge-
ber in den neuen Ländern noch im Aufbau begriffen sind. Bis 2005 dürfte der Finanzierungs-
anteil der Unternehmen auf 17,5 % aller Einnahmen des ostdeutschen Sozialbudgets zurück-
gehen, was ein Reflex auf den steigenden Anteil des Staatssektors ist.

Private Haushalte und Private Organisationen

196. Dem Sektor Private Haushalte (hier zusammen betrachtet mit dem Sektor Private Orga-
nisationen) werden besonders die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung zugeordnet,
aber auch die Sozialbeiträge sonstiger Personengruppen, beispielsweise die Sozialbeiträge der
bei den privaten Organisationen und in den privaten Haushalten abhängig Beschäftigten sowie
die Beiträge der Leistungsempfänger.

2000 betrug der Finanzierungsbeitrag der privaten Haushalte und der privaten Organisationen
366 Mrd. DM oder 28,2 % aller Einnahmen des Sozialbudgets. In der Projektion steigt dieser
Beitrag auf knapp 216 Mrd. Euro (422 Mrd. DM) oder 28,6 % aller Einnahmen.

197. In den neuen Ländern lag der Beitrag der privaten Haushalte und privaten Organisationen
1995 und 1996 bei 20,7 % aller Einnahmen, also ebenfalls niedriger als in Deutschland insge-
samt. Auch hier handelt es sich im Wesentlichen um einen Reflex auf die erheblichen Finanzie-
rungsbeiträge aus Westdeutschland. Das noch relativ geringe Gewicht der Leistungen der Ar-
beitgeber zusammen mit dem relativ hohen der Eigenbeiträge der Leistungsempfänger, welche
den privaten Haushalten zugerechnet werden, ist ausschlaggebend dafür, dass die privaten
Haushalte bei der Finanzierung der Sozialleistungen in den neuen Ländern über den gesamten
Berichtszeitraum hinter dem Staat an zweiter Stelle vor den Unternehmen stehen.

Übrige Welt

198. Die übrige Welt spielt bei der Finanzierung des Sozialbudgets eine vernachlässigbar ge-
ringe Rolle. Die Zahlungen der übrigen Welt, in erster Linie sind dies Mittel aus dem Europäi-
schen Sozialfonds, liegen im Berichtszeitraum bei 0,6 bis 1,6 Mrd. DM.
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West-Ost-Transfer

199. Der Anteil des West-Ost-Transfers an der Finanzierung sozialer Leistungen in den neuen
Ländern ist nach einem Höchststand von 26,8 % 1993 auf 21,4 % im Jahr 2000 zurückgegan-
gen; für das Jahr 2005 wird mit einem Anteil von 21,1 % gerechnet.

Finanzierungssaldo

200. Der Finanzierungssaldo des Sozialbudgets ergibt sich als Differenz der Einnahmen und
Ausgaben. Einen Überblick über seine langfristige Entwicklung erhält man aus Übersicht 51.

Ü b e r s i c h t  51
Einnahmen, Ausgaben und Finanzierungssaldo des Sozialbudgets

davon:

Jahr Einnahmen Ausgaben
Finanzierungs-  

saldo Alte1) Neue 2) Jahr

Länder
in Mrd. DM

1960    69,17   63,73   5,44   - 1960    
1970    179,56   169,23   10,32   - 1970    
1980    469,67   449,91   19,76   - 1980    
1990    714,65   673,78   40,87   - 1990    
1991    880,50   835,84   44,65   64,50   -19,8 1991    
1992    970,28   946,61   23,67   64,99   -41,3 1992    
1993    1024,59   996,20   28,39   72,25   -43,9 1993    
1994    1071,28   1040,28   30,99   68,47   -37,5 1994    
1995    1119,81   1099,88   19,93   57,05   -37,1 1995    
1996    1163,39   1149,49   13,90   55,29   -41,4 1996    
1997    1182,97   1156,01   26,96   66,94   -40,0 1997    
1998    1217,68   1187,01   30,67   71,89   -41,2 1998    

1999p   1269,11   1230,87   38,24   77,43   -39,2 1999p   
2000p   1295,10   1262,76   32,35   76,02   -43,7 2000p   
2001s   1322,79   1298,11   24,68   76,33   -51,7 2001s   

in Mrd. Euro
2001s   676,33   663,72   12,62   39,03   -26,4 2001s   
2005s   754,89   731,94   22,95   50,20   -27,25   2005s   

1) 1991 bis 2001 ohne Ausgaben für den West-Ost-Transfer.
2) 1991 bis 2001 ohne Einnahmen aus dem West-Ost-Transfer.

201. Die Übersicht, in der die west- und ostdeutschen Finanzierungssalden ab 1991 vor Ein-
beziehung der West-Ost-Transfers gegenüber gestellt werden, verdeutlicht insbesondere das
nach der Wiedervereinigung in den neuen Ländern entstandene Defizit. Zu seiner Finanzierung
war es notwendig, entsprechende Überschüsse im westdeutschen Sozialbudget zu erzielen
bzw. auszuweiten und die zusätzlichen Finanzmittel in Form von West-Ost-Transfers einzuset-
zen. Durch die Überschussbildung in den alten Ländern konnte vermieden werden, dass das
gesamtdeutsche Sozialbudget ins Defizit gerät. Im Rahmen der Projektion wird erwartet, dass
der Überschuss des Sozialbudgets, der sich nach 1991 (vor allem in den Jahren 1995 und
1996) erheblich zurückgebildet hat, bis 2005 wieder erheblich erhöhen wird .
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III. Das Europäische Sozialbudget

202. Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften (EUROSTAT) erfasst - seit 1996
nach einer überarbeiteten Methodik - die Sozialleistungen der Mitgliedsstaaten in einem Euro-
päischen System der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS).

Anders als das nationale Sozialbudget, dessen heutiger Umfang auch das Ergebnis einer histo-
risch-pragmatischen Entwicklung ist, muss der in ESSOSS erfasste Umfang des Sozialschut-
zes streng definiert werden, damit eine Vergleichbarkeit zwischen den Mitgliedstaaten gewähr-
leistet werden kann. Nicht alle im nationalen Budget enthaltenen Sozialleistungen gehen des-
halb in ESSOSS ein; der Leistungsumfang und die Sozialleistungsquote nach ESSOSS sind
daher niedriger (Grafik 7). Nicht erfasst werden steuerliche Maßnahmen (mit Ausnahme des
Familienleistungsausgleichs), Leistungen zur Vermögensbildung, Bildungsausgaben (Ausbil-
dungsförderung) und bestimmte Arbeitgeberleistungen, die als Arbeitsentgelt angesehen wer-
den.

                                          G rafik 7: Sozia lleistu n gsq u oten  1991  u n d  1999  fü r d ie  15  M itg lied sstaaten  d er E U
                                           -  S ozia lsch u tzau sgab en  in  v .H . d es B rutto in land sp rodu ktes -
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Man spricht deshalb auch vom ESSOSS-Kernsystem. Dieses Kernsystem soll schrittweise um
Module erweitert werden, die das Kernsystem ergänzen und/oder einzelne Bereiche der sozia-
len Sicherung genauer dokumentieren. Auf diese Weise nähert sich auch ESSOSS dem natio-
nalen Sozialbudget an (eine Annäherung des Sozialbudgets an ESSOSS stellen die methodi-
schen Änderungen im Sozialbudget 1999 und 2000 dar). So werden in naher Zukunft sowohl
Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik als auch steuerliche Vergünstigungen sowie Bil-
dungsausgaben als ein Modul von ESSOSS erfasst werden können.
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Wie das nationale Sozialbudget gliedert ESSOSS die Leistungen nach Institutionen, Arten und
Funktionen. Es enthält aber nur 8 Funktionen (Krankheit, Invalidität, Alter, Hinterbliebene, Fa-
milie, Arbeitslosigkeit, Wohnen und Leistungen, die keiner der anderen Funktion zugeordnet
werden können). Nicht funktional zugeordnet werden die Verwaltungskosten und die sonstigen
laufenden Ausgaben, da diese definitionsgemäß keine Sozialleistungen im Sinne von ESSOSS
sind. Die Methodik hinsichtlich der Finanzierung entspricht weitgehend der deutschen.

203. Die Ergebnisse der Sozialschutzstatistik werden von EUROSTAT aufgrund des von den
Mitgliedstaaten nach der vorgeschriebenen Methodik erfassten und aufbereiteten Zahlenmate-
rials erstellt und jährlich in Form von Standardtabellen und Zeitreihen veröffentlicht. Daneben
werden auch Sonderauswertungen veröffentlicht, z. B. Analysen der Ausgaben für Alterslei-
stungen und Analysen bei denen Institutionen (Systeme) zu Gruppen zusammengefasst wer-
den (u.a. beitragsfreie versus beitragspflichtige Systeme). In unregelmäßigen Abständen wer-
den auch Analysen der einzelnen Funktionen veröffentlicht.

Übersicht 52

1990 1993 1996 1997 1998 1999

EU-15 1) 25.5 28.8 28.5 28.0 27.6 27.6
B 26.4 29.5 28.7 28.1 28.2 28.2
DK 28.7 31.9 31.4 30.4 29.9 29.4
D 25.4 28.4 30.0 29.5 29.3 29.6
EL 22.9 22.0 22.9 23.3 24.3 25.5
E 19.9 24.0 21.8 21.1 20.6 20.0
F 27.9 30.7 31.0 30.8 30.5 30.3
IRL 18.4 20.2 17.8 16.7 15.5 14.7
I 24.7 26.4 24.8 25.5 25.0 25.3
L 22.1 23.9 24.0 22.9 22.4 21.9
NL 32.5 33.6 30.1 29.4 28.5 28.1
A 26.7 28.9 29.6 28.8 28.3 28.6
P 15.2 20.7 21.3 21.6 22.4 22.9
FIN 25.1 34.6 31.6 29.3 27.3 26.7
S 33.1 38.6 34.5 33.6 33.2 32.9
UK 23.0 29.1 28.3 27.7 27.2 26.9

IS 16.9 18.8 18.8 18.5 18.6 19.1
NO 26.3 28.4 26.2 25.6 27.5 27.9
CH 19.9 24.8 26.9 28.0 28.0 28.3

1) Die Europäischen Union (EU-15) umfasst Belgien (B),
Dänemark (DK), Deutschland (D), Griechenland (EL), Spanien (E),
Frankreich (F), Irland (IRL), Italien (I), Luxemburg (L),
die Niederlande (NL), Österreich (A), Portugal (P), Finnland (FIN),
Schweden (S) und das Vereinigte Königreich (UK).
2) Der europäische W irtschaftraum umfasst neben den Ländern der EU 
auch Island (IS), Norwegen (NO) und Lichtenstein. Für Lichtenstein
liegen keine Angaben vor. Ergänzend wird auch die Schweiz (CH)
nachrichtlich aufgeführt.

(in % des BIP)
Sozialschutzausgaben

Quelle:  Eurostat-ESSOSS.

nachrichtlich:2)
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204. Die Sozialleistungen und ihre Finanzierung können noch nicht für alle Mitgliedstaaten in
jeder Aggregation nachgewiesen werden; dies gilt z. B. für das 1995 beigetretene Schweden.
Grafik 7 und Übersicht 52 zeigen, dass im Jahre 1999 die Sozialleistungsquote Deutschlands
(D) an dritter Stelle (hinter Schweden und Frankreich) lag. Zur Beurteilung des sozialen Siche-
rungsniveaus in den einzelnen Mitgliedsstaaten ist die Sozialleistungsquote allein freilich nur
beschränkt tauglich; vielmehr müssen insbesondere unterschiedliche Lohn- und Preisniveaus
und unterschiedliche Beanspruchungen der sozialen Sicherungssysteme berücksichtigt wer-
den. Aus diesem Grund errechnet Eurostat Kaufkraftstandards für jedes Land und bewertet mit
diesen die Summe der Sozialleistungen pro Kopf. Grafik 8 zeigt, dass Deutschland 1999 bei
den Sozialleistungen pro Kopf der Bevölkerung in Kaufkraftstandard an achter Stelle liegt. In
den Jahren 1997 und 1998 hatte Deutschland hier an fünfter bzw. sechster Stelle gelegen. Bei
dieser Betrachtungsweise hat auch der Wohlstand eines Landes einen Einfluss auf die Rang-
folge, d.h. tendenziell liegen in wohlstandsärmeren Länder die Ausgaben gemessen an einem
Kaufkraftstandard niedriger als in reichen Ländern.
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Grafik 8: Sozialschutzausgaben pro K opf der Bevölkerung in K aufkraftstandards (1999)

Länderabkürzungen siehe Übersicht 52

Der längerfristige Vergleich der Entwicklung der Sozialleistungsquoten zeigt, dass zwischen
den verschiedenen Mitgliedsstaaten augenscheinlich kaum Parallelen zu verzeichnen sind. Es
können aber unterschiedliche Phasen identifiziert werden. So z. B. der Anstieg der Quoten von
1990 bis 1993, der sich für Deutschland durch die Wiedervereinigung erklärt. Dagegen ist zwi-
schen 1993 und 1998 tendenziell ein Rückgang zu verzeichnen, was für Deutschland, bedingt
durch die Wiedervereinigung, allerdings erst für den Zeitraum 1996 bis 1998 zutrifft. Im Jahr
1999 ist wieder ein leichter Anstieg, auch in Deutschland, zu verzeichnen.
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205. Grafik 9 zeigt die funktionale Struktur der Sozialleistungen im Jahre 1999; dabei sind die
acht Funktionen zu fünf Funktionsgruppen zusammengefasst; bei allen Unterschieden im Detail
gilt für alle Mitgliedstaaten, dass die Leistungen für die Funktionsgruppen Krank-
heit/Invalidität/Arbeitsunfall und Alter/Hinterbliebene zusammen den weitaus größten Anteil an
den erfassten Sozialleistungen haben, nämlich zwischen etwa 69,7 % in Dänemark und 94 % in
Italien. Die Leistungen der Funktionsgruppe Arbeitslosigkeit/Beschäftigungsförderung schwan-
ken zwischen gut 2,2 (2,5) Prozent in Luxemburg und Italien und fast 13 % in Spanien.

Grafik 9: Sozialschutzleistungen nach Funktionsgruppen in % des Gesamtbetrags 1999
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206. Die Sozialausgaben bzw. die Sozialleistungsquote sagen nur wenig über die Bela-
stung der volkswirtschaftlichen Sektoren (z. B. Staat, Unternehmen, private Haushalte) durch
die Finanzierung der Ausgaben für den Sozialschutz aus. Dass es in der Finanzierungsstruktur
zwischen den betrachteten Ländern erhebliche Unterschiede gibt, zeigen die Grafiken 10 und
Übersicht 53. In Übersicht 53 ist dargestellt, welcher Finanzierungsanteil auf einzelne Finanzie-
rungsarten (insbesondere Sozialbeiträge der Arbeitgeber und der Versicherten und staatliche
Zuweisungen) entfällt. Grafik 10 gibt die Struktur der Finanzierung nach Quellen an; sie sagt
aus, in welchem Umfang die einzelnen volkswirtschaftlichen Sektoren (Quellen) zu der Ge-
samtfinanzierung der Sozialschutzleistungen beitragen.
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Grafik 10: Finanzierung nach Quellen (Struktur in % ) 1999
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Übersicht 53

1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999
EU-15 28.8 35.7 67.1 60.6 42.5 37.9 24.6 22.7 4.1 3.7
B 23.8 25.7 67.0 71.8 41.5 49.4 25.5 22.4 9.2 2.5
DK 80.1 65.2 13.1 28.5 7.8 9.2 5.3 19.2 6.8 6.4
D 25.2 32.8 72.1 65.0 43.7 36.9 28.4 28.1 2.7 2.3
EL 33.0 28.6 59.0 61.1 39.4 37.7 19.6 23.4 8.0 10.3
E 26.2 26.8 71.3 69.2 54.4 52.2 16.9 17.0 2.5 4.0
F 17.0 30.4 79.5 66.8 51.0 46.5 28.5 20.3 3.5 2.8
IRL 58.9 59.8 40.0 39.0 24.5 24.2 15.6 14.8 1.0 1.2
I 27.2 38.9 70.3 58.0 54.9 43.6 15.5 14.4 2.5 3.1
L 41.5 46.9 50.5 49.1 29.5 24.7 21.0 24.4 8.1 4.0
NL 25.0 15.3 59.0 65.8 20.0 28.4 39.1 37.4 15.9 18.9
A 35.9 35.0 63.1 64.3 38.1 37.4 25.1 26.9 0.9 0.7
P 33.8 40.9 57.0 44.4 36.9 27.6 20.1 16.8 9.2 14.7
FIN 40.6 43.4 52.1 50.0 44.1 37.2 8.0 12.8 7.3 6.6
S : 48.9 : 45.9 : 36.3 : 9.6 : 5.2
UK 42.6 47.3 55.0 51.8 28.1 27.7 26.9 24.0 2.4 0.9

IS 67.8 50.2 32.2 49.8 24.9 41.3 7.3 8.5 0.0 0.0
NO 63.1 59.8 36.4 38.8 24.0 24.6 12.5 14.2 0.5 1.4
CH 19.3 21.0 64.1 58.7 32.6 28.4 31.6 30.3 16.5 20.3
Quelle:  Eurostat-ESSOSS.
1) Arbeitnehmer, Selbständige, Rentner und andere Personen.
Länderabkürzungen siehe Übersicht 52.

nachrichtlich:

Einnahmen des Sozialschutzes (in % des Gesamtbetrags)

Staatliche 
Zuweisungen

Sonstige 
Einnahmen

Sozialbeiträge 

Insgesamt Arbeitgeber
Geschützte 
Personen 1)

Bei einem Vergleich beider Finanzierungsstrukturen ist zu berücksichtigen, dass sich die dar-
gestellten Aggregate teilweise überschneiden. So umfasst z. B. die Quelle „Gebietskörper-
schaften“ zwar überwiegend Zuweisungen, aber auch die tatsächlichen und unterstellten Ar-
beitgeberbeiträge der Gebietskörperschaften. Bedeutendste Finanzierungsart bei der Quelle
„Private Haushalte“ sind Arbeitnehmerbeiträge, zu der auch die Eigenbeiträge der Versicherten
und die Beiträge der Selbständigen und Hausfrauen zählen.
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207. Bei der Finanzierungsstruktur nach Quellen ist allen Mitgliedstaaten gemeinsam, dass
Staat, Unternehmen und private Haushalte fast ausschließlich die soziale Sicherheit finanzie-
ren. Die sonstigen Herkunftssektoren (Sozialversicherung, private Organisationen ohne Er-
werbszweck und übrige Welt) sind mit maximal 6,4 % (Dänemark) an der Finanzierung betei-
ligt.

In fast allen Mitgliedstaaten ist der Staat (genauer: die Gebietskörperschaften) der Hauptfinan-
zier der sozialen Sicherheit. In Dänemark und Irland mit jeweils 68,7 % liegt sein Finanzie-
rungsanteil besonders hoch. Am niedrigsten ist der Anteil des Staates mit 35,3 % in Belgien,
wo die Hauptlast (41 %) der Finanzierung von den Unternehmen getragen wird, während die
privaten Haushalte 23,3 % zur Finanzierung beitragen. Am geringsten ist der Finanzierungs-
anteil der Unternehmen in Dänemark (5,8 %) und Irland (16,3 %). In Deutschland tragen die
Unternehmen knapp 29 % zur Finanzierung der Sozialsysteme bei.

208. Unter Beachtung der oben dargelegten Unterschiede bzw. Überschneidungen zwischen
Finanzierungsquellen und -arten, lassen sich die für die Quellenstruktur gemachten Aussagen
im Wesentlichen grob auf die Finanzierungsartenstruktur übertragen (Übersicht 53). Die son-
stigen laufenden Einnahmen (in erster Linie Kapitalerträge) spielen nur in Griechenland, den
Niederlanden und Portugal eine wichtige Rolle.

Die Unterscheidung zwischen Sozialbeiträgen und Zuweisungen differenziert nicht nach dem
Staat in seiner Funktion als Arbeitgeber, dessen tatsächliche und unterstellten Beiträge bei den
Arbeitgeberbeiträgen gebucht wird.

Das Verhältnis von Sozialbeiträgen und Zuweisungen unterscheidet sich je nach Mitgliedsstaat
erheblich. In der Regel wird der Hauptteil der Finanzierung durch Sozialbeiträge bestritten. Ab-
weichend davon stellen in Dänemark (mit 65,2 %) und Irland (mit 59,8 %) die Zuweisungen die
quantitativ bedeutsamste Finanzierungsposition dar.
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IV. Definitionen und Rechtsgrundlagen

1. Definitionen

Die im Sozialbudget verwendeten Begriffe haben folgenden Inhalt:
- Allgemeine Dienste und Leistungen:
Leistungen allgemeiner Art, die nicht unmittelbar bestimmten Personen zugerechnet werden
können. Sie sind in Zuschüsse, Maßnahmen und inneren Dienst untergliedert.

- Barerstattungen:
Von Anspruchsberechtigten gekaufte Waren und Dienstleistungen, deren Kosten vollständig
oder zum Teil erstattet werden, soweit diese Leistungen in den Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen als Sozialleistungen gelten, z. B. Sterbegeld der Krankenkassen; ferner die Bei-
tragserstattungen, die Leistungsempfängern der Sozialversicherung zur Deckung ihrer Bei-
tragsverpflichtungen gezahlt werden, z. B. für die Krankenversicherung der Rentner.

In Übereinstimmung mit den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen wird dabei unterstellt,
dass diese Beträge als Bestandteil der Geldleistungen an die privaten Haushalte gehen und
von dort als eigener individueller Versicherungsbeitrag der Sozialversicherung wieder zufließen.

- Einkommensleistungen:
Geldleistungen (Barleistungen) mit Lohnersatzfunktion; steuerliche Maßnahmen, Zinsermäßi-
gungen. Einkommensleistungen und Barerstattungen entsprechen den "Sozialleistungen" der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

- Finanzierung:
Unter Finanzierung werden die tatsächlichen und die kalkulatorischen Einnahmen der Institu-
tionen verstanden. In der Regel handelt es sich um Zahlungsströme (z. B. aus Beiträgen und
Staatszuschüssen), die wegen der Sollrechnung des Sozialbudgets zeitgerecht zugerechnet
werden; zum Teil sind aber auch fiktive Beträge eingesetzt, welche die Finanzierung direkter
Leistungen der Arbeitgeber und der Gebietskörperschaften widerspiegeln, z. B. der Entgeltfort-
zahlung. Bei den indirekten Leistungen (Steuerliche Maßnahmen) gelten Einnahmeausfälle des
Staates als Finanzierung.

- Finanzierungsarten
1. Beiträge:
Tatsächliche Beiträge, die Versicherte und Arbeitgeber an Institutionen der sozialen Sicherung
zahlen, um Ansprüche auf Sozialleistungen zu erwerben oder zu erhalten (Beiträge der Arbeit-
nehmer, Arbeitgeber und Selbständigen); zu den Beiträgen der Versicherten zählen auch die



- 485 -

- 486 -

Beiträge der Leistungsempfänger, sonstiger Personen (z. B. freiwilliger Mitglieder der Kranken-
und Rentenversicherung, Hausfrauen, Studenten, Praktikanten und Dienstleistender) und der
Sozialversicherungsträger.

Unterstellte Beiträge als Gegenwert für die Leistungen, die Arbeitnehmer oder sonstige Be-
rechtigte von den Arbeitgebern direkt erhalten, wenn für gleichartige Leistungen ein beitrags-
orientiertes System besteht. Die Finanzierung der Direktleistungen der Arbeitgeber erfolgt
grundsätzlich aus unterstellten Beiträgen der Arbeitgeber. Die Darstellung der Finanzierung der
Leistungssysteme des öffentlichen Dienstes folgt der Vorgehensweise in den Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnungen (unterstellte Beiträge und Zuweisungen).

2. Zuweisungen:
Transfers an Institutionen des Sozialbudgets aus öffentlichen Mitteln (Mittel der Gebietskörper-
schaften), wozu auch Einnahmeausfälle bei indirekten Leistungen gehören. Zuweisungen aus
sonstigen Mitteln werden von Unternehmen geleistet.

3. Übrige Einnahmen:
Kapitalerträge, Gebühren, Strafen u. ä.

4. Verrechnungen:
Tatsächliche und unterstellte Übertragungen der Institutionen des Sozialbudgets untereinander,
das sind tatsächliche und unterstellte Verrechnungen, von den Sozialversicherungsträgern be-
zahlte Pensionen, Beihilfen und Familienzuschläge, die den entsprechenden Institutionen, z. B.
Pensionen, zugewiesen werden.

- Finanzierungsquellen
Aufteilung der Finanzierung des Sozialbudgets nach den volkswirtschaftlichen Sektoren, von
denen die Einnahmen bereitgestellt werden: Unternehmen, Bund, Länder, Gemeinden, Sozial-
versicherung, private Organisationen ohne Erwerbscharakter, private Haushalte sowie übrige
Welt (Ausland). Zu den Unternehmen zählen auch die Wirtschaftsunternehmen der Gebiets-
körperschaften.

- Finanzierungstyp
Kleinste Kategorie, zu der im Sozialbudget gleichartige Formen der Finanzierung zusammen-
gefasst werden. Auf der Ebene des Finanzierungstyps erfolgt die Dateneingabe und -
fortschreibung. Folgende Finanzierungstypen werden im Sozialbudget verwendet:
� Beiträge der abhängig Beschäftigten
� Beiträge der Selbständigen
� Eigenbeiträge der Empfänger sozialer Leistungen
� Beiträge sonstiger Personen
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� Beiträge (des Staates) für Empfänger sozialer Leistungen
� Tatsächliche Beiträge der Arbeitgeber
� Unterstellte Beiträge für Direktleistungen
� Unterstellte Beiträge für Rückstellungen
� Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung
� Bundeszuschuss zur Bundesanstalt für Arbeit
� Erstattungen aus EG/EU-Fonds
� Finanzierung der indirekten Leistungen
� Andere Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln
� Andere Zuweisungen
� Vermögenserträge
� Überschuss der Eigenbetriebe
� Andere Einnahmen
� Tatsächliche Verrechnungen nach Institutionen
� Unterstellte Verrechnungen nach Institutionen
� Gebietsverrechnungen (West-Ost-Transfer)

- Funktionen
Soziale Tatbestände, Risiken oder Bedürfnisse, deren Eintritt oder Vorhandensein die An-
spruchsberechtigung auf Sozialleistungen auslöst. Für die funktionale Zuordnung ist es be-
deutungslos, welche Institution diese Leistungen ermittelt. Das Sozialbudget kennt 16 Funktio-
nen, die wieder zu Gruppen zusammengefasst sind:

1. Funktionsgruppe Ehe und Familie
Zusammengefasste Ergebnisse der Leistungen für Kinder und Jugendliche, an Ehegatten und
bei Mutterschaft; auch entsprechende Leistungen aus dem eigenständigen Sicherungssystems
des Beamtenrechts und aus dem Tarifvertragsrecht des öffentlichen Dienstes, die ihrer
Rechtsqualität nach keine Sozialleistungen sind, wohl aber soziale Wirkungen haben (vgl. auch
Sozialleistungen).

� Kinder, Jugendliche:
Leistungen (einschließlich Familienzuschläge zu Einkommensleistungen), die für den Unterhalt
von Kindern gezahlt werden (einschl. Waisenrenten); Leistungen der Jugendhilfe; Erziehungs-
geld; Kindergeld; Familienleistungsausgleich; (sonstige) indirekte Leistungen.
� Ehegatten:
Leistungen (einschließlich Familienzuschläge zu Einkommensleistungen), die für den Unterhalt
von Ehegatten gezahlt werden; beim Splittingverfahren für Ehegatten des Einkommensteuer-
rechts die rechnerische Differenz des Normaltarifs zum Splittingtarif.
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� Mutterschaft:
Leistungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Entbindung einschl. Leistungen für
Mutter und Kind während der ersten Tage nach der Entbindung und während der Schutzfristen
sowie Mutterschaftsgeld, Arbeitgeberleistungen und Mutterschaftsvorsorgeleistungen.

2. Funktionsgruppe Gesundheit
Zusammengefasste Ergebnisse der Leistungen zur Vorbeugung bei Krankheit, bei Arbeitsun-
fall/Berufskrankheit und bei Invalidität (allgemein), außer im Fall der Mutterschaft.
� Vorbeugung
Leistungen zur Verhütung von Krankheiten von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, von Be-
rufs- und Erwerbsunfähigkeit.
� Krankheit
Bei Beeinträchtigung der Gesundheit (außer bei Arbeitsunfall/Berufskrankheit) die Leistungen,
die der Linderung oder Wiederherstellung dienen, einschl. der Geldleistungen bei Arbeitsunfä-
higkeit.
� Arbeitsunfall/Berufskrankheit
Leistungen zur Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten für die Wiederher-
stellung der Erwerbsfähigkeit zur Arbeits- und Berufsförderung (Berufshilfe) und zur Erleichte-
rung der Verletzungs- und Krankheitsfolgen.
� Invalidität
Dauernde, mit Einschränkung oder Verlust der Berufs- oder Erwerbsfähigkeit verbundene Be-
einträchtigung der Gesundheit, physische Gebrechen; Behinderung (außer als Folge von Ar-
beitsunfällen und Berufskrankheiten oder von politischen Ereignissen) und Pflegebedürftigkeit.

3. Funktionsgruppe Beschäftigung
Zusammengefasste Ergebnisse der Leistungen für berufliche Bildung, für Mobilität und für Ar-
beitslosigkeit.
� Berufliche Bildung
Leistungen zur Ausbildung, Fortbildung und Berufsberatung im Rahmen des Sozialgesetzbu-
ches, des Bundesversorgungs-, Lastenausgleichs-, Bundessozialhilfe-, Jugendwohlfahrts-, Ju-
gendhilfe-, Bundesausbildungsförderungs- und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes.
� Mobilität
Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsaufnahme, des Arbeitsplatzwechsels und der Schaffung
von Arbeitsplätzen, Maßnahmen zur ganzjährigen Beschäftigung in der Bauwirtschaft (einschl.
Schlechtwetter- und Wintergeld); Berufsberatung und Arbeitsvermittlung.
� Arbeitslosigkeit
Leistungen bei vorübergehender unfreiwilliger Nichtteilnahme am Erwerbsleben (Arbeitslosen-
geld, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosenhilfe, Leistungen nach dem Vorruhestands- und Altersteil-
zeitgesetz, Altersübergangsgeld).
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4. Funktionsgruppe Alter und Hinterbliebene:
Zusammengefasste Ergebnisse der Leistungen bei Alter und an Hinterbliebene.
� Alter
Altersrente (unter Berücksichtigung der flexiblen Altersgrenze); ferner Renten und rentenähnli-
che Leistungen, die nicht Altersrenten sind, an Personen jenseits der für die Altersrente gelten-
den Altersgrenze, unabhängig davon, aus welchem Anlass die Leistungen ursprünglich zugebil-
ligt wurden.
� Hinterbliebene
Leistungen an Witwen (Witwer) unter 60 (65) Jahren sowie Leistungen beim Tod von Begün-
stigten und Familienangehörigen (Sterbegeld).

5. Übrige Funktionen
� Folgen politischer Ereignisse
Konsumtive Leistungen, die als Entschädigung für Folgen politischer Ereignisse, insbesondere
Kriegsfolgeschäden bezahlt werden. Auch die Belastung der Rentenversicherungsträger durch
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten, soweit sie auf Kriegsfolgen zurückgehen, wird pau-
schaliert diesen Leistungen zugeordnet. Entschädigungen für Vermögensverluste sind nicht
enthalten. Seit 1994 werden die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in dieser
Funktion aufgenommen.
� Wohnen
Leistungen zur Verbesserung der Wohnungsversorgung, insbesondere Wohngeld
� Sparen und Vermögensbildung
Leistungen des Staates und der Arbeitgeber dem Wohnungsbau-Prämiengesetz, dem Vermö-
gensbildungsgesetz sowie dem Einkommensteuergesetz.
� Allgemeine Lebenshilfen
Leistungen, die bei Vorliegen besonderer wirtschaftlicher oder sozialer Notlagen zugewendet
werden, z. B. für Resozialisierung, Familienberatung, Empfängnisregelung.
� Innerer Dienst
Alle Ausgaben, die zur Durchführung der Aufgaben der einzelnen Institutionen notwendig sind.
Der Leistungscharakter wird darin gesehen, dass der Innere Dienst die Institution repräsentiert
und somit die Leistungen der Allgemeinheit oder bestimmten Gruppen zur Verfügung stellt.
� Institution
Berichtseinheit, die Leistungen verwaltet bzw. der einzelne Leistungen zugerechnete werden,
meist ist es ein durch ein bestimmtes Gesetz zusammengefasster Leistungskatalog. Berichts-
einheit kann eine einzige Einrichtung sein, z. B. Bundesanstalt für Arbeit, aber auch ein Ge-
schäftsbereich der Gebietskörperschaften, z. B. die Sozialhilfe. Als Institutionen kennt das So-
zialbudget weiterhin abstrakte Einheiten bestimmter Tätigkeiten, z. B. Entgeltfortzahlung, ver-
tragliche und freiwillige Arbeitgeberleistungen, indirekte Leistungen, ferner die Leistungssyste-
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me des öffentlichen Dienstes als Teil des verfassungsrechtlichen Gesamtsicherungssystems
der Beamten, Richter und Soldaten nach Artikel 33 Absatz 5 GG (Alimentation), mit der Unter-
teilung in Pensionen, Familienzuschläge (einschl. Arbeiter und Angestellte des öffentlichen
Dienstes) und Beihilfen.

Für die Institutionen gilt im Sozialbudget folgende Reihenfolge und Zusammenfassung:

Allgemeine Systeme
Rentenversicherung
Rentenversicherung der Arbeiter
Rentenversicherung der Angestellten
Knappschaftliche Rentenversicherung
Private Altersvorsorge
Krankenversicherung
Pflegeversicherung
Unfallversicherung
Arbeitsförderung

Sondersysteme
Alterssicherung der Landwirte
Versorgungswerke

Leistungssysteme des öffentlichen Dienstes
Pensionen
Familienzuschläge
Beihilfen

Leistungssysteme der Arbeitgeber
Entgeltfortzahlung
Betriebliche Altersversorgung
Zusatzversorgung
Sonstige Arbeitgeberleistungen (einschließlich Leistungen zur Vermögensbildung)

Entschädigungssysteme
Soziale Entschädigung
Lastenausgleich
Wiedergutmachung
Sonstige Entschädigungen

Förder- und Fürsorgesysteme
Sozialhilfe
Jugendhilfe
Kindergeld
Erziehungsgeld
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Ausbildungsförderung
Wohngeld
Förderung der Vermögensbildung

Direkte Leistungen insgesamt
Indirekte Leistungen

Steuerliche Maßnahmen (ohne Familienleistungsausgleich)
Familienleistungsausgleich

- Leistungen
Gesamtheit der direkten und indirekten Sozialleistungen einschließlich der Allgemeinen Dienste
und Leistungen sowie der Verrechnungen. Die Leistungen sind nach Leistungsarten und Funk-
tionen (in dieser Gliederung ohne Verrechnungen) gegliedert.

- Leistungsarten
Gliederung der Sozialleistungen und Einkommensleistungen, Barerstattungen, Waren- und
Dienstleistungen, Allgemeine Dienste und Leistungen (Zuschüsse, Maßnahmen, Innerer
Dienst) sowie Verrechnungen mit anderen Institutionen (tatsächliche und unterstellte Verrech-
nungen). Durch die einzelnen Leistungsarten kommen die im Sozialbudget repräsentierten
Handlungsmöglichkeiten sozialer Tätigkeit zum Ausdruck, nämlich
a) Einkommen zu übertragen
b) besondere Belastungen ganz oder teilweise in Geld oder Geldwert zu entschädigen,
c) durch Maßnahmen, Dienstleistungen, Güterübertragungen oder Zuschüsse in besonde-

ren Situationen einzugreifen oder
d) durch Allgemeine Dienste und Leistungen das System der sozialen Sicherung zu erhalten

oder zu verbessern.

- Leistungstyp
Kleinste Kategorie, zu der im Sozialbudget gleichartige Leistungen zusammengefasst werden.
Auf der Ebene des Leistungstyps erfolgt die Dateneingabe und -fortschreibung. Das Sozialbud-
get kennt folgende Leistungstypen:
Versichertenrenten, Pensionen
Witwenrenten
Waisenrenten
Sonstige Renten
Ersatz für Einkommensminderungen
Unterhaltssicherung
Vorruhestandsgeld und andere langfristige Einkommensleistungen
Lfd. langfristige Einkommensleistungen an Gebietsfremde (EU-Staaten)
Lfd. langfristige Einkommensleistungen an Gebietsfremde (Nicht-EU-Staaten)
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Entgeltfortzahlung
Übergangsgeld bei Gesundheitsmaßnahmen
Übergangsgeld bei beruflicher Bildung
Übergangsgeld bei Arbeitslosigkeit
Ersatz für Einkommensminderungen
Andere kurzfristige Einkommensleistungen
Lfd. kurzfristige Einkommensleistungen an Gebietsfremde (EU-Staaten)
Lfd. kurzfristige Einkommensleistungen an Gebietsfremde (Nicht-EU-Staaten)
Abfindungen für Hinterbliebenenrenten
Pauschbeträge für Einkommensleistungen
Abfindungen für sonstige Renten
Andere einmalige Einkommensersatzleistungen
Einmalige Einkommensleistungen an Gebietsfremde (EU-Staaten)
Einmalige Einkommensleistungen an Gebietsfremde (Nicht-EU-Staaten)
Kindergeld, Erziehungsgeld
Familienzuschläge (Sozialversicherung)
Erhöhung des Ortszuschlages
Andere laufende langfristige Ausgleichsleistungen
Lfd. langfr. Ausgleichsleistungen an Gebietsfremde (EU-Staaten)
Lfd. langfr. Ausgleichsleistungen an Gebietsfremde (Nicht-EU-Staaten)
Wintergeld
Andere laufende kurzfristige Ausgleichsleistungen
Pauschbeträge für Ausgleichsleistungen
Andere einmalige Ausgleichsleistungen
Sparprämien, Bausparprämien
Andere sonst. lfd. langfr. Einkommensleistungen
Andere sonst. lfd. kurzfr. Einkommensleistungen
Andere sonst. einmalige Einkommensleistungen
Andere sonst. einmalige Einkommensleistungen an Gebietsfremde (Nicht-EU-Staaten)
Steuerermäßigungen
Erstattungen für medizinische Versorgung
Pflegegeld (Barerstattung für Pflege)
Erstattungen für soziale Maßnahmen
Sterbegeld
Wohngeld
Ersatz für besondere Aufwendungen
Sozialversicherungsbeiträge
Eigenbeiträge von Empfängern sozialer Leistungen, Ausgabenseite
Andere Erstattungen anstelle von Waren/Dienstleistungen
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Barerstattungen, sonst. Sachleistungen, an Gebietsfremde (EU-Staaten)
Barerstattungen, sonst. Sachleistungen, an Gebietsfremde (Nicht-EU-Staaten)
Ärztliche ambulante Behandlung
Zahnärztliche Behandlung
Arzneien usw. aus Apotheken
Arzneien usw. von anderen Stellen
Zahnersatz
Stationäre Behandlung
Andere medizinische Maßnahmen
Defizit von Eigenbetrieben
Häusliche Krankenpflege
Sonstige Waren und Dienste für soziale Maßnahmen
Sonstige Waren und Dienste
Erstattungen für berufsfördernde Maßnahmen
Sozialmedizinischer Dienst, direkte Leistungen
Andere soziale Maßnahmen, direkte Leistungen
Sonstige direkte Leistungen
Löhne und Gehälter
Verwaltungsbedarf
Selbstverwaltung
Zuschüsse an Arbeitgeber
Zuschüsse an soziale Einrichtungen
Tatsächliche Verrechnungen nach Institutionen
Unterstellte Verrechnungen nach Institutionen
Gebietsverrechnungen (West-Ost-Transfer)

- Maßnahmen
Beratende, beaufsichtigende und betreuende Leistungen, die einzelnen Personen nicht unmit-
telbar zugeordnet werden können.

- Sozialbudget
Bericht der Bundesregierung, der in einem bestimmten Zeitraum die in der Bundesrepublik
Deutschland erbrachten Sozialleistungen und ihre Finanzierung, verbunden mit einer Voraus-
schau auf die vorhersehbare Weiterentwicklung darstellt. Der Begriff dient gelegentlich als
Kurzbezeichnung für die Summe der im Sozialbudget dargestellten Leistungen.

- Sozialleistungen
Einkommensleistungen als Ersatz für den vorübergehenden oder dauernden Verlust des Ar-
beitseinkommens einschließlich Steuer- und Zinsermäßigungen aus sozialen Gründen, zweck-
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bestimmte Geldleistungen (Barerstattungen), Waren, Dienste und Maßnahmen, die als vorbeu-
gende, lindernde oder wiederherstellende Leistungen oder zum Ausgleich besonderer Bela-
stungen den Anspruchsberechtigten von besonderen Einrichtungen, von Gebietskörperschaf-
ten oder von Betrieben bei bestimmten Tatbeständen (Risiken) freiwillig oder aufgrund von ge-
setzlichen, satzungsmäßigen oder tarifvertraglichen Regelungen zugewendet werden, sofern
diese weder eine Vereinbarung auf Gegenseitigkeit erfordern noch im Rahmen individueller
Vereinbarungen erfolgen. Wie in den übernationalen Sozialstatistiken der Europäischen Union
und der Internationalen Arbeitsorganisation werden auch die Leistungen mit sozialer Wirkung
des eigenständigen, beamtenrechtlichen Systems (Alimentation) den Begriff "Sozialleistungen"
zugeordnet. Darlehen werden den Sozialleistungen nicht zugerechnet.

Für Beamte, Richter und Soldaten ist der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 30.
März 1977 (BVerfGE 44, 249) bindend: Das Sicherungssystem des Beamtenrechts bildet eine
Einheit und ist nicht teilbar. Dessen Leistungen können nicht in Leistungen anderer Rechtsqua-
lität gewährt werden. Zu einem eigenen System gehören auch die nach beamtenrechtlichem
Vorbild für Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes tarifvertraglich gewährten Leistungen mit
sozialer Wirkung.

- Sozialleistungsquote
Rechnerisches, in Prozent ausgedrücktes Verhältnis der Summe der Sozialleistungen, wie sie
im Sozialbudget abgegrenzt werden, zum Bruttoinlandsprodukt.

- Verrechnungen
Tatsächliche und unterstellte Übertragungen der Institutionen untereinander, die bei der zah-
lenden Institution als Verrechnungsausgabe und bei der empfangenden Institution als Verrech-
nungseinnahme erscheinen. Die tatsächlichen Verrechnungen sind - etwa dem Finanzausgleich
dienende - Zahlungsströme zwischen den Institutionen; unterstellte Verrechnungen sind von
den Sozialversicherungsträgern gezahlte Pensionen, Beihilfen und Familienzuschläge, die in
die entsprechenden Institutionen, z. B. "Pensionen", umgebucht werden. Bei Summierungen
werden die Verrechnungen innerhalb der betrachteten Institutionen bzw. Institutionsgruppen
konsolidiert. Entsprechend der Methodik der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen gelten
bei Inkonsistenz der Basisstatistiken die Verrechnungsausgaben.

Ab 1991 ist in den Verrechnungseinnahmen (-ausgaben) der ostdeutschen (westdeutschen) In-
stitutionen der Finanztransfer zwischen den alten und den neuen Ländern enthalten (Finanz-
transfer West/Ost der Rentenversicherung, der Arbeitsförderung und der Krankenversiche-
rung). Diese Gebietsverrechnungen werden auf gesamtdeutscher Ebene konsolidiert.
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Die Verrechnungen werden in die Darstellung einzelner Institutionen des Sozialbudgets einbe-
zogen, um Einnahmen und Ausgaben vollständig nachzuweisen und institutionenbezogene Fi-
nanzierungssalden berechnen zu können.

Der Finanztransfer zwischen West- und Ostdeutschland wird aus Gründen der Anschaulichkeit
bei der Darstellung nach Finanzierungsquellen im Sozialbudget Ostdeutschlands als eigen-
ständige Quelle ausgewiesen.

- Waren und Dienstleistungen
Wert der Waren und Dienste, die von Leistungsträgern (Institutionen) direkt oder von Dritten
(Ärzten, Apotheken) den Anspruchsberechtigten zur Verfügung gestellt werden.

- Zuschüsse
Leistungen der Institutionen an Dritte außerhalb des Sozialbudgets, z. B. an freie Träger der
Sozial- und Jugendhilfe für deren Aufgaben.

2. Rechtsgrundlagen

Rentenversicherung

Sechstes Buch Sozialgesetzbuch - Rentenversicherung - (SGB VI)
Übergangsrecht für Renten nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets - Artikel 2 RÜG
Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (in der Fassung des 2. AAÜG- Änderungs-
gesetzes - 2. AAÜG-ÄndG)
Gesetz über das Ruhen von Ansprüchen aus Sonder- und Zusatzversorgungssystemen (Ver-
sorgungsruhensgesetz)
Gesetz zur Gleichstellung mit Zusatzversorgungssystemen des Beitrittsgebiets (Zusatzversor-
gungssystem-Gleichstellungsgesetz - ZVsG)
Fremdrentengesetz (FRG)
Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neuregelungsgesetz (FANG)
Gesetz zur Überleitung des Versorgungsausgleichs auf das Beitrittsgebiet (Versorgungsaus-
gleichs-Überleitungsgesetz - VAÜG)

Private Altersvorsorge
Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines kapitalge-
deckten Altersvorsorgevermögens (Altersvermögensgesetz - AVmG)

Krankenversicherung
Fünftes Buch Sozialgesetzbuch - Krankenversicherung - (SGB V)
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Zweites Buch der Reichsversicherungsordnung
Gesetz zur Weiterentwicklung des Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung der Landwirte
(KVLG)
Zweites Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte (KVLG 1989)

Pflegeversicherung
Elftes Buch Sozialgesetzbuch - Pflegeversicherung - (SGB XI)

Unfallversicherung
Siebtes Buch Sozialgesetzbuch - Unfallversicherung - (SGB VII)

Arbeitsförderung
Drittes Buch Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung - (SGB III)

Alterssicherung der Landwirte
Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (ALG)
Gesetz zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (FELEG)

Leistungssysteme des öffentlichen Dienstes

a) für die Alters- und Hinterbliebenenversorgung
Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern (Beamtenversor-
gungsgesetz - BeamtVG)
Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallen-
den Personen
Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterblie-
benen (Soldatenversorgungsgesetz - SVG)

b) für die familienbezogenen Teile der Dienstbezüge
Bundesbesoldungsgesetz
Gesetz über die Nichtanpassung von Amtsgehalt und Ortszuschlag der Mitglieder der Bundes-
regierung und der Parlamentarischen Staatssekretäre in den Jahren 1992 und 1993

c) für die Fürsorgemaßnahmen (Beihilfen usw.) des Dienstherrn
§ 79 des Bundesbeamtengesetzes, § 48 des Beamtenrechtsrahmengesetzes und entspre-
chendes Landesrecht

d) für die gleichartigen Leistungen
Autonomes Recht der sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften
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Zusatzversorgung, Betriebliche Altersversorgung und Versorgungswerke
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG)
Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines kapitalge-
deckten Altersvorsorgevermögens (Altersvermögensgesetz - AVmG)
Gesetz zur Neuordnung der Pensionskasse Deutscher Eisenbahnen und Straßenbahnen
Gesetz zur Neuregelung der Hüttenknappschaftlichen Pensionsversicherung im Saarland
Gesetz über das Schornsteinfegerwesen
Gesetz über die Errichtung einer Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer in der Land- und
Forstwirtschaft
Gesetz zur Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus Sonder- und Zusatzversor-
gungssystemen des Beitrittsgebiets (Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz - AA-
ÜG)
Landesrechtliche Regelungen, tarifvertragliche Vereinbarungen sowie Betriebsvereinbarungen

Übrige Arbeitgeberleistungen
Gesetz über die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfalle
Fünftes Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung ( Fünftes Vermögensbildungsgesetz - 5.
VermBG)
Wohnungsbau-Prämiengesetz (WoPG 1996)
Bürgerliches Gesetzbuch (§ 616), Handelsgesetzbuch (§ 63), Arbeitsgesetzbuch der DDR (§§
115a ff.), Gewerbeordnung, Seemannsgesetz
Tarifvertragliche Vereinbarungen, Betriebsvereinbarungen und einzelvertragliche Vereinbarun-
gen

Entschädigungen

a) für den Bereich soziale Entschädigung (Kriegsopferversorgung)
Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz - BVG)
Bundesgesetz zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der Kriegsopferver-
sorgung für Berechtigte im Ausland
Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterblie-
benen (Soldatenversorgungsgesetz - SVG)
Gesetz über den Bundesgrenzschutz (BGSG)
Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer
Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (Häftlingshilfegesetz - HHG)
Gesetz über die Unterhaltsbeihilfe für Angehörige von Kriegsgefangenen (UBG)
Gesetz über die Entschädigung der Opfer von Gewalttaten (OEG)
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Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektions-
schutzgesetz)
Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafver-
folgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz)
Gesetz über die Aufhebung rechtsstaatswidriger Verwaltungsentscheidungen im Beitrittsgebiet
und die daran anknüpfenden Folgeansprüche (Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz)

b) für den Bereich Lastenausgleich
Gesetz über den Lastenausgleich (Lastenausgleichgesetz - LAG)
Flüchtlingshilfegesetz
Gesetz zur Abgeltung von Reparations-, Restitutions-, Zerstörungs- und Rückerstattungsschä-
den
Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz
- BVFG)
Gesetz über die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenver-
kehr

c) für den Bereich Wiedergutmachung
Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (Bundesent-
schädigungsgesetz - BEG)
Gesetz über Entschädigungen für Opfer des Nationalsozialismus im Beitrittsgebiet (Entschädi-
gungsrentengesetz - ERG)
Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)
Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)
Vertriebenenzuwendungsgesetz (VertrZuwG)

d) für den Bereich Sonstige Entschädigungen
Gesetz über die Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen
und ihrer Angehörigen (Unterhaltssicherungsgesetz - USG)
Gesetz über die Entschädigung ehemaliger deutscher Kriegsgefangener (Kriegsgefangenen-
entschädigungsgesetz - KgfEG)
Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (Häftlingshilfegesetz - HHG)
Gesetz zur allgemeinen Regelung durch den Krieg und den Zusammenbruch des Deutschen
Reiches entstandener Schäden (Allgemeines Kriegsfolgengesetz - AKG)
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Förder- und Fürsorgesysteme

a) Sozialhilfe
Bundessozialhilfegesetz (BSHG)
Gesetz zur Neuregelung der Leistungen an Asylbewerber (Asylbewerberleistungsgesetz -
AsylbLG)
Gesetz zur Neuregelung des Asylverfahrens (Asylverfahrensgesetz - AsylVfG)
Gesetz zur Zahlung eines Sozialzuschlags für Renten im Beitrittsgebiet

b) Jugendhilfe
Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII)
Gesetz über die Errichtung einer Stiftung "Hilfswerk für behinderte Kinder"
Gesetz zur Errichtung einer Stiftung "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens"
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Un-
terhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen

c) Kindergeld
Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

d) Erziehungsgeld
Gesetz zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit (Bundeserziehungsgeldgesetz - BErzGG)

e) Ausbildungsförderung
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

f) Wohngeld
Wohngeldgesetz (WoGG)

g) Leistungen zur Vermögensbildung
Fünftes Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung ( Fünftes Vermögensbildungsgesetz - 5.
VermBG)
Wohnungsbau-Prämiengesetz (WoPG 1996)

Indirekte Leistungen (Steuerliche Maßnahmen, Familienleistungsausgleich)
Einkommensteuergesetz (EStG)
Vermögensteuergesetz (VStG)
Kraftfahrzeugsteuergesetz
Solidaritätsgesetz
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Zinsabschlagsgesetz
Jahressteuergesetz 1996
Richtlinien der öffentlichen Arbeitgeber
Gesetz zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung
Erstes Gesetz zur Familienförderung
Zweites Gesetz zur Familienförderung

Übergreifende Gesetze
Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I)
Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III)
Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV)
Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V)
Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI)
Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII)
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII)
Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - Eingliederung behinderter Menschen - (SGB IX)
Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)
Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI)
Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz - MuschG)
Gesetz über die Sozialversicherung der selbständigen Künstler und Publizisten
Gesetz zu dem Vertrag vom 18. Mai 1990 über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts-
und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokrati-
schen Republik
Gesetz zu dem Vertrag vom 31. August 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands - Eini-
gungsvertrag -
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V. Anhang - Auszug aus dem Materialband

Tabelle I-1
Kennziffern des Sozialbudgets

Deutschland

nachrichtlich

Insgesamt Darunter: Direkte Leistungen Bruttoinlandsprodukt Beiträge des 
Staates

Sozialleistungen ohne 
Konsolidierung der Beiträge 

des Staates
Jahr

1960     63.7 . 21.1 1150 56.1 . 18.5 1013 302.7 . 1.5 65.2 21.5
1961     70.8 11.1 21.4 1261 62.6 11.5 18.9 1114 331.7 9.6 1.7 72.5 21.9
1962     78.1 10.3 21.7 1375 68.6 9.5 19.0 1206 360.8 8.8 2.0 80.1 22.2
1963     84.1 7.7 22.0 1466 73.4 7.1 19.2 1279 382.4 6.0 2.3 86.4 22.6
1964     92.7 10.2 22.1 1599 80.3 9.5 19.1 1386 420.2 9.9 2.4 95.1 22.6

1965     103.3 11.4 22.5 1762 90.9 13.2 19.8 1551 459.2 9.3 2.6 105.8 23.1
1966     113.9 10.3 23.3 1925 100.5 10.6 20.6 1699 488.2 6.3 3.0 116.8 23.9
1967     123.1 8.1 24.9 2077 108.7 8.2 22.0 1834 494.4 1.3 3.8 127.0 25.7
1968     132.7 7.7 24.9 2230 116.9 7.5 21.9 1964 533.3 7.9 4.0 136.7 25.6
1969     147.1 10.9 24.6 2449 128.6 10.0 21.5 2141 597.0 11.9 4.4 151.4 25.4

1970     169.2 15.1 25.1 2790 147.6 14.8 21.9 2434 675.1 13.1 5.5 174.7 25.9
1971     193.2 14.1 25.8 3152 170.4 15.5 22.7 2781 749.5 11.0 6.8 200.0 26.7
1972     217.7 12.7 26.5 3530 193.7 13.6 23.5 3140 823.1 9.8 9.4 227.1 27.6
1973     247.4 13.6 27.0 3992 221.6 14.4 24.2 3576 917.3 11.4 9.6 257.0 28.0
1974     283.8 14.7 28.8 4573 255.5 15.3 26.0 4118 983.8 7.3 12.5 296.3 30.1

1975     324.2 14.3 31.6 5244 298.0 16.6 29.0 4819 1026.0 4.3 17.0 341.2 33.3
1976     346.8 7.0 31.0 5636 319.8 7.3 28.5 5197 1120.3 9.2 19.5 366.3 32.7
1977     370.9 6.9 31.0 6040 341.2 6.7 28.6 5558 1195.0 6.7 18.5 389.4 32.6
1978     392.2 5.7 30.6 6395 360.5 5.6 28.1 5878 1283.4 7.4 17.8 410.0 32.0
1979     415.6 6.0 29.9 6773 381.3 5.8 27.5 6214 1388.4 8.2 19.7 435.3 31.3

1980     449.9 8.3 30.6 7308 410.8 7.7 27.9 6672 1471.5 6.0 21.1 471.0 32.0
1981     478.6 6.4 31.2 7759 438.0 6.6 28.5 7101 1534.8 4.3 25.3 503.9 32.8
1982     491.5 2.7 30.9 7974 450.2 2.8 28.3 7304 1588.1 3.5 29.6 521.1 32.8
1983     504.3 2.6 30.2 8211 461.8 2.6 27.7 7518 1668.5 5.1 25.9 530.2 31.8
1984     523.9 3.9 29.9 8564 479.2 3.8 27.4 7833 1750.9 4.9 24.6 548.5 31.3

1985     546.9 4.4 30.0 8963 498.7 4.1 27.4 8173 1823.2 4.1 22.8 569.7 31.2
1986     575.5 5.2 29.9 9425 523.7 5.0 27.2 8576 1925.3 5.6 21.9 597.4 31.0
1987     601.5 4.5 30.2 9848 549.5 4.9 27.6 8997 1990.5 3.4 22.0 623.5 31.3
1988     628.1 4.4 30.0 10221 576.9 5.0 27.5 9389 2096.0 5.3 22.6 650.7 31.0
1989     644.5 2.6 29.0 10385 591.9 2.6 26.6 9538 2224.4 6.1 24.0 668.5 30.1

1990     673.8 4.5 27.8 10856 627.9 6.1 25.9 10116 2426.0 9.1 25.3 699.1 28.8
1991     835.8 . 28.4 10450 782.6 . 26.6 9784 2938.0 . 37.2 873.0 29.7
1992     946.6 13.3 30.0 11745 886.4 13.3 28.1 10998 3155.2 7.4 41.8 988.4 31.3
1993     996.2 5.2 30.8 12272 933.0 5.3 28.8 11493 3235.4 2.5 51.2 1047.4 32.4
1994     1040.3 4.4 30.6 12776 974.7 4.5 28.7 11971 3394.4 4.9 55.8 1096.1 32.3

1995     1099.9 5.7 31.2 13469 1029.7 5.6 29.2 12610 3523.0 3.8 66.4 1166.3 33.1
1996     1149.5 4.5 32.1 14036 1043.1 1.3 29.1 12737 3586.5 1.8 72.8 1222.3 34.1
1997     1156.0 0.6 31.6 14089 1042.8 0.0 28.5 12709 3660.6 2.1 78.2 1234.2 33.7
1998     1187.0 2.7 31.5 14471 1069.7 2.6 28.3 13040 3773.6 3.1 76.3 1263.3 33.5
1999p   1230.9 3.7 31.9 14995 1100.6 2.9 28.5 13407 3861.2 2.3 74.4 1305.3 33.8

2000p   1262.8 2.6 31.9 15364 1124.0 2.1 28.4 13676 3961.6 2.6 68.8 1331.6 33.6
2001s   1298.1 2.8 32.1 15782 1157.3 3.0 28.6 14069 4049.3 2.2 69.4 1367.5 33.8

2001s   663.7 2.8 32.1 8069 591.7 3.0 28.6 7194 2070.3 2.2 35.5 699.2 33.8
2005s   731.9 2.5 30.4 8878 653.2 2.5 27.1 7923 2410.6 3.9 37.9 769.8 31.9

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr in %

Milliarden 
Euro

Milliarden 
Euro in % des BIPMilliarden Euro

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr in %

Sozialleis-
tungsquote in 

%

Euro pro 
Einwohner

Milliarden 
Euro

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr in %

Sozialleis-
tungsquote in 

%

Euro pro 
Einwohner

Milliarden 
Euro

Milliarden 
DM

Milliarden 
DM in % des BIP

Sozialleis-
tungsquote in 

%

DM pro 
Einwohner

Milliarden 
DM

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr in %

Sozialbudget

p: vorläufig; s: geschätzt

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr in %

Sozialleis-
tungsquote in 

%
Milliarden DM DM pro 

Einwohner

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr in %

Milliarden 
DM
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noch Tabelle I-1

Alte Länder

Sozialbudget nachrichtlich

Insgesamt Darunter: Direkte Leistungen Bruttoinlandsprodukt Beiträge des 
Staates

Sozialleistungen ohne 
Konsolidierung der Beiträge 

des Staates
Jahr

1991     725.2 . 26.7 11317 675.2 . 24.9 10536 2713.3 . 25.1 750.3 27.7
1992     786.2 8.4 27.4 12121 730.9 8.3 25.5 11268 2865.9 5.6 27.7 813.9 28.4
1993     820.0 4.3 28.4 12513 762.3 4.3 26.4 11633 2882.4 0.6 34.3 854.3 29.6
1994     855.9 4.4 28.6 12996 796.6 4.5 26.6 12095 2989.7 3.7 38.0 894.0 29.9

1995     902.0 5.4 29.2 13633 839.7 5.4 27.2 12691 3091.8 3.4 46.7 948.7 30.7
1996     940.8 4.3 30.0 14158 848.5 1.1 27.0 12769 3139.5 1.5 51.8 992.6 31.6
1997     947.6 0.7 29.5 14217 850.1 0.2 26.5 12755 3207.1 2.2 55.4 1002.9 31.3
1998     968.8 2.2 29.3 14524 868.0 2.1 26.2 13012 3312.2 3.3 54.1 1023.0 30.9
1999p   1004.7 3.7 29.6 15032 893.3 2.9 26.3 13366 3391.1 2.4 53.0 1057.7 31.2

2000p   1033.3 2.8 29.6 15427 914.4 2.4 26.2 13651 3488.9 2.9 49.0 1082.3 31.0
2001s   1060.5 2.6 29.8 15813 939.6 2.8 26.4 14012 3562.5 2.1 49.4 1109.8 31.2

2001s   542.2 2.6 29.8 8085 480.4 2.8 26.4 7164 1821.5 2.1 25.2 567.5 31.2
2005s   599.7 2.6 28.4 8918 532.4 2.6 25.2 7918 2112.8 3.8 27.7 627.4 29.7

Neue Länder

Sozialbudget nachrichtlich

Insgesamt Darunter: Direkte Leistungen Bruttoinlandsprodukt Beiträge des 
Staates

Sozialleistungen ohne 
Konsolidierung der Beiträge 

des Staates
Jahr

1991     110.6 . 49.2 6956 107.4 . 47.8 6755 224.7 . 12.1 122.7 54.6
1992     160.4 45.0 55.5 10199 155.5 44.8 53.8 9886 289.3 28.8 14.1 174.6 60.3
1993     176.2 9.8 49.9 11263 170.7 9.7 48.3 10907 353.0 22.0 16.9 193.1 54.7
1994     184.3 4.6 45.5 11845 178.2 4.4 44.0 11449 404.7 14.6 17.8 202.1 49.9

1995     197.9 7.4 45.9 12768 190.1 6.7 44.1 12262 431.2 6.5 19.7 217.6
1996     208.7 5.5 46.7 13512 194.6 2.4 43.5 12599 447.0 3.7 21.0 229.8 51.4
1997     208.4 -0.1 46.0 13533 192.7 -1.0 42.5 12511 453.5 1.5 22.9 231.3 51.0
1998     218.2 4.7 47.3 14237 201.7 4.7 43.7 13162 461.4 1.7 22.2 240.3 52.1
1999p   226.2 3.7 48.1 14830 207.2 2.7 44.1 13589 470.1 1.9 21.4 247.6 52.7

2000p   229.4 1.4 48.5 15086 209.6 1.1 44.3 13783 472.7 0.6 19.9 249.3 52.7
2001s   237.7 3.6 48.8 15642 217.6 3.8 44.7 14325 486.7 3.0 20.0 257.6 52.9

2001s   121.5 3.6 48.8 7998 111.3 3.8 44.7 7324 248.9 3.0 10.2 131.7 52.9
2005s   132.3 2.1 44.4 8702 120.8 2.1 40.6 7946 297.8 4.6 10.1 142.4 47.8

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr in %

Milliarden 
Euro

Milliarden 
Euro in % des BIP

in % des BIP

Milliarden Euro
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr in %

Sozialleis-
tungsquote in 

%

Euro pro 
Einwohner

Milliarden 
Euro

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr in %

Sozialleis-
tungsquote in 

%

Euro pro 
Einwohner

Milliarden 
Euro

Milliarden 
Euro

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr in %

Milliarden 
Euro

Milliarden 
Euro

Milliarden 
Euro

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr in %

Sozialleis-
tungsquote in 

%

Euro pro 
EinwohnerMilliarden Euro

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr in %

Sozialleis-
tungsquote in 

%

Euro pro 
Einwohner

in % des BIPMilliarden 
DM

Veränderung 
gegenüber 
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Tabelle I-2

Grunddaten des Sozialbudgets - Deutschland

1995 1996 1997 1998 1999 p 2000 p 2001s 1) 2001s 1) 2005s 2)

Bruttoinlandsprodukt
   Milli. DM bis 2001, ab 2001 Mill. Euro............. 3 523.0 3 586.5 3 660.6 3 773.6 3 861.2 3 961.6 4 049.2 2 070.4 2 410.6
   Veränderung in Prozent .............................. 1.8 2.1 3.1 2.3 2.6 2.2 2.2 3.9

Bruttolöhne- und -gehälter
   Milli. DM bis 2001, ab 2001 Mill. Euro............. 1 577.1 1 594.0 1 591.3 1 624.0 1 671.4 1 726.8 1 764.6  902.2 1 028.7
   Veränderung in Prozent .............................. 1.1 -0.2 2.1 2.9 3.3 2.2 2.2 3.3

Bruttolöhne- und -gehälter
je Arbeitnehmer
   DM monatlich bis 2001, ab 2001 in Euro........... 3 920 3 976 3 987 4 027 4 084 4 148 4 231 2 163 2 402
   Veränderung in Prozent .............................. 1.4 0.3 1.0 1.4 1.6 2.0 2.0 2.6

Preise Bruttoinlandsprodukt
   Veränderung in Prozent .............................. 2.0 1.0 0.7 1.1 0.5 -0.4 1.5 1.5 1.7

Preise privater Verbrauch
   Veränderung in Prozent .............................. 1.9 1.7 2.0 1.1 0.4 1.4 2.0 2.0 1.7

Wohnbevölkerung  
   Tausend....................................................... 81 661 81 896 82 053 82 029 82 087 82 191 82 253 82 253 82 447

Erwerbstätige  3)

   Tausend....................................................... 40 524 40 692 41 027 41 233 41 431 41 769 41 761 41 761 42 333

Arbeitslosenquote  4)

   Prozent der Erwerbspersonen ................... 9.4 10.4 11.4 11.1 10.5 9.7 9.5 9.5 8.3

1) 2001: Stand Oktober 2001.
2) Eckwerte Oktober 2001, mittelfristige Projektion vom Frühjahr 2001 daran angepaßt. 
3) Bezogen auf die Erwerbspersonen.
4) Inlandskonzept.
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Tabelle I-3.1
Leistungen nach Funktionen - Deutschland -

1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s
Milliarden Euro

Sozialbudget 1099.88   1149.49   1156.01   1187.01   1230.87   1262.76   1298.11   663.7   731.9   
Ehe und Familie 141.18   158.18   165.40   169.75   181.55   189.47   193.07   98.7   105.2   

Kinder und Jugendliche 96.12   103.36   111.14   113.77   122.75   127.36   129.54   66.2   70.7   
Ehegatten 37.62   46.60   45.74   47.40   50.23   53.37   54.84   28.0   29.5   
Mutterschaft 7.44   8.23   8.52   8.58   8.57   8.75   8.70   4.4   5.0   

Gesundheit 392.65   404.02   397.51   406.30   419.62   430.63   445.07   227.6   253.9   
Vorbeugung und Rehabilitation 24.31   25.44   20.18   20.66   21.76   23.22   24.09   12.3   13.9   
Krankheit 271.02   273.98   268.83   274.50   283.57   290.69   301.18   154.0   171.7   
Arbeitsunfall und Berufskrankheit 24.20   23.97   23.94   24.22   24.92   25.42   25.93   13.3   14.4   
Invalidität 73.11   80.63   84.56   86.92   89.37   91.29   93.87   48.0   53.9   

Beschäftigung 110.51   118.94   115.61   117.29   122.07   120.96   120.13   61.4   62.3   
Berufliche Bildung 22.35   24.40   21.44   21.45   25.89   26.46   27.83   14.2   15.3   
Mobilität 22.32   21.84   19.01   23.37   25.78   23.61   23.94   12.2   11.8   
Arbeitslosigkeit 65.85   72.70   75.16   72.47   70.39   70.90   68.37   35.0   35.2   

Alter und Hinterbliebene 409.73   422.34   432.39   446.59   459.35   472.55   489.89   250.5   283.3   
Alter 393.54   406.08   415.93   430.21   443.22   456.30   473.19   241.9   273.8   
Hinterbliebene 16.18   16.26   16.46   16.38   16.12   16.25   16.70   8.5   9.5   

Übrige Funktionen 45.81   46.01   45.10   47.08   48.29   49.14   49.95   25.5   27.2   
Folgen politischer Ereignisse 9.86   9.44   7.75   7.61   6.70   6.07   5.89   3.0   2.7   
Wohnen 12.44   12.76   13.11   13.57   13.25   13.95   14.21   7.3   7.3   
Sparen und Vermögensbildung 18.86   19.29   20.37   21.83   24.46   25.39   26.00   13.3   15.3   
Allgemeine Lebenshilfen 4.65   4.52   3.87   4.07   3.88   3.73   3.86   2.0   1.9   

Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt in Prozent
Sozialbudget 31.2   32.1   31.6   31.5   31.9   31.9   32.1   32.1   30.4   
Ehe und Familie 4.0   4.4   4.5   4.5   4.7   4.8   4.8   4.8   4.4   

Kinder und Jugendliche 2.7   2.9   3.0   3.0   3.2   3.2   3.2   3.2   2.9   
Ehegatten 1.1   1.3   1.2   1.3   1.3   1.3   1.4   1.4   1.2   
Mutterschaft 0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   

Gesundheit 11.1   11.3   10.9   10.8   10.9   10.9   11.0   11.0   10.5   
Vorbeugung und Rehabilitation 0.7   0.7   0.6   0.5   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   
Krankheit 7.7   7.6   7.3   7.3   7.3   7.3   7.4   7.4   7.1   
Arbeitsunfall und Berufskrankheit 0.7   0.7   0.7   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   
Invalidität 2.1   2.2   2.3   2.3   2.3   2.3   2.3   2.3   2.2   

Beschäftigung 3.1   3.3   3.2   3.1   3.2   3.1   3.0   3.0   2.6   
Berufliche Bildung 0.6   0.7   0.6   0.6   0.7   0.7   0.7   0.7   0.6   
Mobilität 0.6   0.6   0.5   0.6   0.7   0.6   0.6   0.6   0.5   
Arbeitslosigkeit 1.9   2.0   2.1   1.9   1.8   1.8   1.7   1.7   1.5   

Alter und Hinterbliebene 11.6   11.8   11.8   11.8   11.9   11.9   12.1   12.1   11.8   
Alter 11.2   11.3   11.4   11.4   11.5   11.5   11.7   11.7   11.4   
Hinterbliebene 0.5   0.5   0.4   0.4   0.4   0.4   0.4   0.4   0.4   

Übrige Funktionen 1.3   1.3   1.2   1.2   1.3   1.2   1.2   1.2   1.1   
Folgen politischer Ereignisse 0.3   0.3   0.2   0.2   0.2   0.2   0.1   0.1   0.1   
Wohnen 0.4   0.4   0.4   0.4   0.3   0.4   0.4   0.4   0.3   
Sparen und Vermögensbildung 0.5   0.5   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   
Allgemeine Lebenshilfen 0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   

 Milliarden DM
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Tabelle I-3.2

1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s

Sozialbudget 901.97   940.75   947.58   968.82   1004.70   1033.33   1060.45   542.2   599.7   
Ehe und Familie 119.38   134.81   141.01   144.09   153.97   160.99   164.17   83.9   89.0   

Kinder und Jugendliche 78.36   85.20   92.07   93.69   100.99   104.87   106.72   54.6   58.0   
Ehegatten 34.44   42.27   41.41   42.85   45.46   48.49   49.88   25.5   26.7   
Mutterschaft 6.59   7.34   7.53   7.55   7.52   7.64   7.57   3.9   4.3   

Gesundheit 330.46   338.99   333.69   341.79   353.36   363.30   375.49   192.0   214.9   
Vorbeugung und Rehabilitation 20.83   21.49   16.87   17.10   18.14   19.34   20.05   10.3   11.6   
Krankheit 229.53   231.02   227.05   232.47   240.30   246.92   255.85   130.8   146.3   
Arbeitsunfall und Berufskrankheit 20.28   20.07   20.05   20.37   21.02   21.51   22.00   11.2   12.2   
Invalidität 59.82   66.41   69.72   71.85   73.91   75.53   77.59   39.7   44.7   

Beschäftigung 68.03   74.65   73.59   72.80   75.80   76.33   74.26   38.0   39.6   
Berufliche Bildung 14.39   15.91   14.02   14.11   17.12   17.41   18.03   9.2   9.9   
Mobilität 10.50   10.37   9.33   10.43   11.62   12.12   11.72   6.0   6.0   
Arbeitslosigkeit 43.14   48.37   50.24   48.26   47.06   46.80   44.51   22.8   23.6   

Alter und Hinterbliebene 343.44   351.72   359.67   370.15   380.65   391.11   404.24   206.7   233.3   
Alter 329.28   337.81   345.63   356.24   366.94   377.32   390.07   199.4   225.2   
Hinterbliebene 14.16   13.91   14.04   13.91   13.70   13.79   14.17   7.2   8.1   

Übrige Funktionen 40.66   40.58   39.61   40.00   40.92   41.60   42.29   21.6   22.9   
Folgen politischer Ereignisse 8.36   8.03   6.85   5.94   5.57   5.24   5.09   2.6   2.4   
Wohnen 10.59   10.87   11.10   11.29   10.84   11.24   11.69   6.0   6.0   
Sparen und Vermögensbildung 17.43   17.54   18.13   19.06   20.99   21.73   22.02   11.3   12.8   
Allgemeine Lebenshilfen 4.29   4.14   3.54   3.71   3.51   3.38   3.49   1.8   1.7   

Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt in Prozent
Sozialbudget 29.2   30.0   29.5   29.3   29.6   29.6   29.8   29.8   28.4   
Ehe und Familie 3.9   4.3   4.4   4.4   4.5   4.6   4.6   4.6   4.2   

Kinder und Jugendliche 2.5   2.7   2.9   2.8   3.0   3.0   3.0   3.0   2.7   
Ehegatten 1.1   1.3   1.3   1.3   1.3   1.4   1.4   1.4   1.3   
Mutterschaft 0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   

Gesundheit 10.7   10.8   10.4   10.3   10.4   10.4   10.5   10.5   10.2   
Vorbeugung und Rehabilitation 0.7   0.7   0.5   0.5   0.5   0.6   0.6   0.6   0.5   
Krankheit 7.4   7.4   7.1   7.0   7.1   7.1   7.2   7.2   6.9   
Arbeitsunfall und Berufskrankheit 0.7   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   
Invalidität 1.9   2.1   2.2   2.2   2.2   2.2   2.2   2.2   2.1   

Beschäftigung 2.2   2.4   2.3   2.2   2.2   2.2   2.1   2.1   1.9   
Berufliche Bildung 0.5   0.5   0.4   0.4   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   
Mobilität 0.3   0.3   0.3   0.3   0.3   0.3   0.3   0.3   0.3   
Arbeitslosigkeit 1.4   1.5   1.6   1.5   1.4   1.3   1.2   1.2   1.1   

Alter und Hinterbliebene 11.1   11.2   11.2   11.2   11.2   11.2   11.3   11.3   11.0   
Alter 10.7   10.8   10.8   10.8   10.8   10.8   10.9   10.9   10.7   
Hinterbliebene 0.5   0.4   0.4   0.4   0.4   0.4   0.4   0.4   0.4   

Übrige Funktionen 1.3   1.3   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2   1.1   
Folgen politischer Ereignisse 0.3   0.3   0.2   0.2   0.2   0.2   0.1   0.1   0.1   
Wohnen 0.3   0.3   0.3   0.3   0.3   0.3   0.3   0.3   0.3   
Sparen und Vermögensbildung 0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   
Allgemeine Lebenshilfen 0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   

1) Ohne Transfers in die neuen Länder.

 Milliarden DM Milliarden Euro

Leistungen nach Funktionen in den alten Ländern 1)
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Tabelle 1-3.3
Leistungen nach Funktionen in den neuen Ländern

1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s
Milliarden Euro

Sozialbudget 197.91   208.74   208.44   218.19   226.17   229.42   237.66   121.5   132.3   
Ehe und Familie 21.80   23.37   24.39   25.66   27.58   28.48   28.91   14.8   16.2   

Kinder und Jugendliche 17.76   18.16   19.07   20.08   21.76   22.49   22.82   11.7   12.6   
Ehegatten 3.19   4.32   4.34   4.55   4.77   4.88   4.96   2.5   2.8   
Mutterschaft 0.85   0.89   0.99   1.03   1.05   1.11   1.13   0.6   0.7   

Gesundheit 62.19   65.02   63.82   64.51   66.26   67.33   69.58   35.6   39.0   
Vorbeugung und Rehabilitation 3.48   3.95   3.30   3.56   3.62   3.88   4.04   2.1   2.3   
Krankheit 41.49   42.96   41.79   42.03   43.28   43.77   45.33   23.2   25.3   
Arbeitsunfall und Berufskrankheit 3.93   3.90   3.89   3.85   3.90   3.91   3.93   2.0   2.2   
Invalidität 13.30   14.22   14.84   15.07   15.46   15.77   16.27   8.3   9.2   

Beschäftigung 42.48   44.29   42.02   44.49   46.27   44.63   45.87   23.5   22.8   
Berufliche Bildung 7.96   8.49   7.43   7.33   8.78   9.04   9.80   5.0   5.4   
Mobilität 11.82   11.47   9.68   12.94   14.16   11.48   12.21   6.2   5.8   
Arbeitslosigkeit 22.71   24.34   24.91   24.21   23.33   24.10   23.86   12.2   11.6   

Alter und Hinterbliebene 66.28   70.62   72.72   76.44   78.70   81.45   85.65   43.8   50.0   
Alter 64.26   68.26   70.30   73.98   76.28   78.99   83.12   42.5   48.6   
Hinterbliebene 2.02   2.36   2.42   2.47   2.42   2.46   2.53   1.3   1.4   

Übrige Funktionen 5.15   5.43   5.49   7.08   7.37   7.55   7.66   3.9   4.3   
Folgen politischer Ereignisse 1.49   1.41   0.90   1.67   1.12   0.83   0.79   0.4   0.4   
Wohnen 1.86   1.89   2.02   2.28   2.41   2.70   2.52   1.3   1.2   
Sparen und Vermögensbildung 1.43   1.75   2.24   2.78   3.47   3.66   3.97   2.0   2.5   
Allgemeine Lebenshilfen 0.36   0.38   0.34   0.35   0.37   0.36   0.37   0.2   0.2   

Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt in Prozent
Sozialbudget 45.9   46.7   46.0   47.3   48.1   48.5   48.8   48.8   44.4   
Ehe und Familie 5.1   5.2   5.4   5.6   5.9   6.0   5.9   5.9   5.4   

Kinder und Jugendliche 4.1   4.1   4.2   4.4   4.6   4.8   4.7   4.7   4.2   
Ehegatten 0.7   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   0.9   
Mutterschaft 0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   

Gesundheit 14.4   14.5   14.1   14.0   14.1   14.2   14.3   14.3   13.1   
Vorbeugung und Rehabilitation 0.8   0.9   0.7   0.8   0.8   0.8   0.8   0.8   0.8   
Krankheit 9.6   9.6   9.2   9.1   9.2   9.3   9.3   9.3   8.5   
Arbeitsunfall und Berufskrankheit 0.9   0.9   0.9   0.8   0.8   0.8   0.8   0.8   0.7   
Invalidität 3.1   3.2   3.3   3.3   3.3   3.3   3.3   3.3   3.1   

Beschäftigung 9.9   9.9   9.3   9.6   9.8   9.4   9.4   9.4   7.7   
Berufliche Bildung 1.8   1.9   1.6   1.6   1.9   1.9   2.0   2.0   1.8   
Mobilität 2.7   2.6   2.1   2.8   3.0   2.4   2.5   2.5   1.9   
Arbeitslosigkeit 5.3   5.4   5.5   5.2   5.0   5.1   4.9   4.9   3.9   

Alter und Hinterbliebene 15.4   15.8   16.0   16.6   16.7   17.2   17.6   17.6   16.8   
Alter 14.9   15.3   15.5   16.0   16.2   16.7   17.1   17.1   16.3   
Hinterbliebene 0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   

Übrige Funktionen 1.2   1.2   1.2   1.5   1.6   1.6   1.6   1.6   1.5   
Folgen politischer Ereignisse 0.3   0.3   0.2   0.4   0.2   0.2   0.2   0.2   0.1   
Wohnen 0.4   0.4   0.4   0.5   0.5   0.6   0.5   0.5   0.4   
Sparen und Vermögensbildung 0.3   0.4   0.5   0.6   0.7   0.8   0.8   0.8   0.8   
Allgemeine Lebenshilfen 0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   

 Milliarden DM
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Tabelle I-4

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Sozialbudget insgesamt............................................. 63729 103259 169231 324243 449910 546940 673776
Sozialbudget incl. Beiträge des Staates............................. 65221 105842 174713 341194 470983 569702 699074

Allgemeine Systeme................................................... 30329 48957 79004 168202 241649 314372 391048
Allgemeine Systeme incl. Beiträge des Staates...................... 31821 51540 84476 185132 262468 336775 415754
Rentenversicherung...................................................... 19510 31326 51787 100426 141528 173920 213995
-  Rentenversicherung der Arbeiter.............................. 11324 17779 29796 58506 77369 92436 110869
-  Rentenversicherung der Angestellten....................... 5600 9603 16053 32450 51252 67255 86430
-  Knappschaftl. Rentenversicherung........................... 2586 3944 5938 9469 12907 14229 16697
Private Altersvorsorge ................................................. - - - - - - -
Krankenversicherung................................................... 9466 15662 25139 60173 88755 112857 140090
Pflegeversicherung....................................................... - - - - - - -
Unfallversicherung....................................................... 1670 3030 3956 6673 9366 10983 12815
Arbeitsförderung.......................................................... 1175 1522 3594 17860 22820 39015 48853

Sondersysteme............................................................ 224 566 1097 2430 3674 4722 6443
Alterssicherung der Landwirte..................................... 179 485 894 1870 2754 3313 4414
Versorgungswerke....................................................... 45 81 203 560 920 1409 2029

Leistungssysteme des öff. Dienstes.......................... 9606 16208 24028 37045 46328 52225 64068
Pensionen..................................................................... 6781 10678 15826 26018 32944 36960 44134
Familienzuschläge........................................................ 2173 4336 6219 7047 7617 8204 9769
Beihilfen....................................................................... 652 1194 1983 3980 5767 7061 10165

Leistungssysteme der Arbeitgeber.......................... 4783 7620 19131 34277 52069 60198 82606
Entgeltfortzahlung........................................................ 3000 4500 12660 18480 28577 28550 39487
Betriebliche Altersversorgung..................................... 1190 1980 3050 5570 8690 13130 19550
Zusatzversorgung......................................................... 340 729 1726 3436 5859 8413 11103
Sonstige Arbeitgeberleistungen................................... 253 411 1696 6792 8944 10105 12465

Entschädigungssysteme............................................ 8089 9975 11697 15671 17500 16783 16473
Soziale Entschädigung................................................. 3893 5723 7347 10922 13253 13225 12767
Lastenausgleich............................................................ 2003 1991 1753 1809 1677 1267 1008
Wiedergutmachung...................................................... 2114 1805 2283 2398 2158 1973 1761
Sonstige Entschädigungen........................................... 79 456 314 542 412 318 937

Förder- und Fürsorgesysteme................................. 3096 7586 12667 40375 49813 50797 67812
Sozialhilfe.................................................................... 1149 2040 3252 8370 13275 19971 28889
Jugendhilfe................................................................... 496 933 1855 5619 8360 9862 13375
Kindergeld.................................................................... 916 2884 2891 14638 17179 14181 14501
Erziehungsgeld............................................................. - - - - - - 4822
Ausbildungsförderung.................................................. 86 171 629 2310 3147 468 813
Wohngeld..................................................................... 2 178 660 1797 2009 2714 3923
Förderung der Vermögensbildung (Staat)................... 448 1380 3380 7641 5843 3601 1488

Direkte Leistungen insgesamt.................................. 56127 90912 147615 297979 410780 498738 627856
Direkte Leistungen incl. Beiträge des Staates....................... 57619 93495 153097 314930 431853 521500 653154

Indirekte Leistungen................................................. 7602 12347 21616 26264 39130 48202 45920
Steuerliche Maßnahmen (ohne FLA).......................... 7602 12347 21616 26264 39130 48202 45920
Familienleistungsausgleich (FLA)............................... - - - - - - -
1) Leistungen ohne Verrechnungsausgaben.

Millionen DM 

Alte Länder

Leistungen nach Institutionen 1)



- 507 -

- 508 -

Tabelle I-4

1991 1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s

Sozialbudget insgesamt............................................. 725220 901972 940752 947576 968817 1004702 1033333 1060454 542201 599662
Sozialbudget incl. Beiträge des Staates............................. 750336 948650 992559 1002937 1022965 1057725 1082315 1109838 567451 627393

Allgemeine Systeme................................................... 422711 536662 564609 569511 583433 600452 615902 633631 323970 361505
Allgemeine Systeme incl. Beiträge des Staates...................... 447178 582271 615304 623632 636271 652071 663523 681637 348516 388434
Rentenversicherung...................................................... 226820 281857 290197 296986 306316 315788 326453 337441 172531 194817
-  Rentenversicherung der Arbeiter.............................. 117304 145759 149817 152666 156734 160691 165168 169630 86730 96388
-  Rentenversicherung der Angestellten....................... 92090 115789 119953 123870 129038 134508 140712 147218 75271 87544
-  Knappschaftl. Rentenversicherung........................... 17426 20308 20427 20450 20544 20590 20573 20594 10529 10884
Private Altersvorsorge 2).............................................. - - - - - - - - - -
Krankenversicherung................................................... 158103 198178 204703 200561 205757 210066 215147 223308 114175 127944
Pflegeversicherung....................................................... - 8507 17526 24230 25141 26151 26695 26991 13800 15610
Unfallversicherung....................................................... 13470 16678 16868 17134 17272 17254 17604 17823 9113 9541
Arbeitsförderung.......................................................... 48785 77051 86010 84720 81784 82812 77625 76074 38896 40522

Sondersysteme............................................................ 6979 8914 9272 9556 9666 9881 9860 10178 5204 5889
Alterssicherung der Landwirte..................................... 4806 6129 6363 6465 6364 6330 6103 6199 3169 3287
Versorgungswerke....................................................... 2173 2785 2909 3091 3302 3551 3756 3980 2035 2602

Leistungssysteme des öff. Dienstes.......................... 66262 80265 82698 85808 88338 90725 93876 96689 49436 55363
Pensionen..................................................................... 45333 55224 56911 58648 60726 62574 65131 67491 34508 39684
Familienzuschläge........................................................ 10304 11256 11309 11191 11217 11380 11411 11543 5902 5948
Beihilfen....................................................................... 10625 13786 14477 15969 16394 16771 17334 17655 9027 9731

Leistungssysteme der Arbeitgeber.......................... 86741 98220 93317 89543 90743 96380 98285 100687 51481 57007
Entgeltfortzahlung........................................................ 41382 48764 43727 39266 39469 44021 45616 46565 23808 27030
Betriebliche Altersversorgung..................................... 21130 26200 26179 26182 26748 26822 27000 27196 13905 14414
Zusatzversorgung......................................................... 11656 12492 12963 13856 14366 15309 15352 16554 8464 10132
Sonstige Arbeitgeberleistungen................................... 12573 10763 10447 10239 10159 10227 10317 10373 5304 5431

Entschädigungssysteme............................................ 16484 15584 14636 13301 12557 12017 11542 10619 5429 4478
Soziale Entschädigung................................................. 13067 12727 11897 10779 10196 9645 9091 8284 4235 3543
Lastenausgleich............................................................ 932 544 442 387 339 299 261 232 119 68
Wiedergutmachung...................................................... 1736 1821 1824 1838 1757 1852 2005 1938 991 788
Sonstige Entschädigungen........................................... 748 492 472 297 264 221 185 165 84 79

Förder- und Fürsorgesysteme................................. 76640 101090 85074 83630 84526 85270 86303 89190 45602 49003
Sozialhilfe.................................................................... 31407 47648 46469 43509 43656 43356 43534 44411 22707 25409
Jugendhilfe................................................................... 16525 22556 23911 25407 26021 26787 27025 27420 14020 14495
Kindergeld.................................................................... 15226 16991 799 246 137 169 207 202 103 132
Erziehungsgeld............................................................. 6002 6628 6374 6492 6530 6263 6003 6367 3256 3165
Ausbildungsförderung.................................................. 2005 1565 1489 1352 1270 1252 1316 1885 964 1051
Wohngeld..................................................................... 4138 4804 5194 5666 5837 5712 6336 6825 3489 3517
Förderung der Vermögensbildung (Staat)................... 1337 898 838 958 1075 1731 1881 2080 1063 1233

Direkte Leistungen insgesamt.................................. 675167 839666 848493 850109 867951 893320 914407 939616 480418 532444
Direkte Leistungen incl. Beiträge des Staates....................... 700283 886344 900300 905470 922099 946343 963389 989000 505668 560175

Indirekte Leistungen................................................. 50053 62306 92259 97467 100866 111382 118926 120838 61783 67218
Steuerliche Maßnahmen (ohne FLA).......................... 50053 62306 56755 56503 59636 63982 67926 69238 35401 37947
Familienleistungsausgleich (FLA)............................... - - 35504 40964 41230 47400 51000 51600 26383 29271
1) Leistungen ohne Verrechnungsausgaben.
2) Leistungen in 2005 nicht quantifizierbar.

Millionen DM

Leistungen nach Institutionen 1)

Alte Länder

Millionen Euro



- 508 -

- 509 -

Tabelle I-4

1991 1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s

Sozialbudget insgesamt............................................. 110623 197908 208739 208437 218191 226171 229423 237661 121514 132276
Sozialbudget incl. Beiträge des Staates............................. 122682 217612 229768 231308 240349 247568 249279 257637 131728 142426

Allgemeine Systeme................................................... 85079 157459 167069 167364 173115 178319 180913 188304 96278 103901
Allgemeine Systeme incl. Beiträge des Staates...................... 97130 176975 187844 189929 194945 199452 200452 207949 106323 113867
Rentenversicherung...................................................... 33974 79485 85722 89028 92830 95179 98805 102875 52599 59099
-  Rentenversicherung der Arbeiter.............................. 16924 36747 39588 41340 43070 44121 45451 46479 23764 26261
-  Rentenversicherung der Angestellten....................... 14620 37330 40140 41488 43356 44483 46649 49625 25373 29125
-  Knappschaftl. Rentenversicherung........................... 2430 5409 5995 6200 6403 6575 6705 6772 3462 3713
Private Altersvorsorge 2).............................................. - - - - - - - - - -
Krankenversicherung................................................... 23152 40697 42374 41392 41700 42401 43114 44781 22896 24904
Pflegeversicherung....................................................... - 1817 3821 5282 5518 5739 5898 5964 3049 3449
Unfallversicherung....................................................... 1472 3356 3428 3620 3584 3562 3588 3550 1815 1906
Arbeitsförderung.......................................................... 38531 51619 52500 50608 51313 52571 49048 50780 25963 24509

Sondersysteme............................................................ - 102 251 343 348 345 335 340 174 83
Alterssicherung der Landwirte..................................... - 86 231 318 317 307 294 292 149 39
Versorgungswerke....................................................... - 15 20 25 31 37 42 48 25 44

Leistungssysteme des öff. Dienstes.......................... 1198 1520 1554 1568 2657 2682 2674 2802 1433 1561
Pensionen..................................................................... 9 35 48 75 130 150 172 196 100 187
Familienzuschläge........................................................ 1168 1347 1364 1345 2379 2379 2343 2440 1247 1270
Beihilfen....................................................................... 21 138 142 148 148 153 159 166 85 103

Leistungssysteme der Arbeitgeber.......................... 4710 8329 7929 7099 6964 7787 7725 8010 4096 5175
Entgeltfortzahlung........................................................ 4436 6587 6176 5425 5255 5975 5774 5888 3011 3511
Betriebliche Altersversorgung..................................... - 370 461 528 612 688 790 852 436 558
Zusatzversorgung......................................................... - 443 378 233 195 191 180 259 133 528
Sonstige Arbeitgeberleistungen................................... 275 929 915 913 903 933 980 1011 517 578

Entschädigungssysteme............................................ 603 2527 2325 1415 3257 2040 1376 1153 589 464
Soziale Entschädigung................................................. 360 1214 1212 1160 1057 976 990 948 485 391
Lastenausgleich............................................................ - - - - - - - - - -
Wiedergutmachung...................................................... 167 1263 1059 207 2154 1015 344 166 85 55
Sonstige Entschädigungen........................................... 76 50 54 48 46 49 42 38 20 19

Förder- und Fürsorgesysteme................................. 15849 20311 15764 15210 15711 16339 16899 17361 8877 9789
Sozialhilfe.................................................................... 4001 6508 6280 6010 6297 6630 6771 7024 3591 4193
Jugendhilfe................................................................... 4794 6685 6533 6004 5832 5740 5791 6089 3113 3488
Kindergeld.................................................................... 5184 4282 23 2 - - - - - -
Erziehungsgeld............................................................. 313 946 1035 1145 1235 1258 1318 1189 608 581
Ausbildungsförderung.................................................. 588 292 306 319 377 473 477 657 336 346
Wohngeld..................................................................... 804 1406 1420 1512 1712 1830 2092 1902 973 896
Förderung der Vermögensbildung (Staat)................... 165 192 167 219 258 407 450 500 256 285

Direkte Leistungen insgesamt.................................. 107431 190059 194638 192693 201723 207247 209605 217639 111277 120789
Direkte Leistungen incl. Beiträge des Staates....................... 119490 209763 215667 215564 223881 228644 229461 237615 121491 130939

Indirekte Leistungen................................................. 3192 7849 14101 15744 16468 18924 19818 20022 10237 11488
Steuerliche Maßnahmen (ohne FLA).......................... 3192 7849 6301 6944 7718 8624 8918 9222 4715 5352
Familienleistungsausgleich (FLA)............................... - - 7800 8800 8750 10300 10900 10800 5522 6136
1) Leistungen ohne Verrechnungsausgaben.
2) Leistungen in 2005 nicht quantifizierbar.

Neue Länder

Leistungen nach Institutionen 1)

Millionen DM Millionen Euro



- 509 -

- 510 -

Tabelle I-4

1991 1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s

Sozialbudget insgesamt............................................. 835843 1099880 1149491 1156012 1187008 1230873 1262756 1298115 663716 731939
Sozialbudget incl. Beiträge des Staates............................. 873018 1166262 1222327 1234244 1263315 1305293 1331594 1367475 699179 769820

Allgemeine Systeme................................................... 507790 694120 731677 736875 756549 778771 796815 821935 420249 465407
Allgemeine Systeme incl. Beiträge des Staates...................... 544307 759246 803148 813561 831215 851523 863975 889587 454838 502300
Rentenversicherung...................................................... 260794 361342 375919 386014 399146 410968 425257 440317 225130 253916
-  Rentenversicherung der Arbeiter.............................. 134228 182506 189404 194006 199804 204811 210619 216108 110494 122650
-  Rentenversicherung der Angestellten....................... 106710 153119 160093 165358 172394 178991 187361 196843 100644 116669
-  Knappschaftl. Rentenversicherung........................... 19856 25717 26422 26650 26947 27165 27277 27366 13992 14598
Private Altersvorsorge 2).............................................. - - - - - - - - - -
Krankenversicherung................................................... 181255 238875 247077 241952 247457 252467 258260 268089 137072 152848
Pflegeversicherung....................................................... - 10324 21347 29512 30659 31890 32593 32955 16849 19059
Unfallversicherung....................................................... 14942 20034 20296 20754 20856 20815 21192 21373 10928 11446
Arbeitsförderung.......................................................... 87316 128670 138510 135329 133097 135383 126672 126854 64859 65031

Sondersysteme............................................................ 6979 9016 9523 9899 10014 10225 10195 10518 5378 5972
Alterssicherung der Landwirte..................................... 4806 6215 6594 6783 6681 6637 6397 6490 3318 3326
Versorgungswerke....................................................... 2173 2801 2929 3116 3333 3588 3798 4028 2060 2646

Leistungssysteme des öff. Dienstes.......................... 67460 81785 84252 87376 90995 93407 96550 99491 50869 56924
Pensionen..................................................................... 45343 55259 56959 58723 60857 62724 65303 67688 34608 39871
Familienzuschläge........................................................ 11472 12603 12673 12536 13596 13760 13753 13982 7149 7218
Beihilfen....................................................................... 10646 13923 14619 16117 16542 16923 17493 17821 9112 9835

Leistungssysteme der Arbeitgeber.......................... 91451 106548 101245 96642 97707 104166 106010 108697 55576 62183
Entgeltfortzahlung........................................................ 45818 55352 49902 44691 44724 49996 51391 52453 26819 30541
Betriebliche Altersversorgung..................................... 21130 26570 26640 26710 27360 27510 27790 28048 14340 14972
Zusatzversorgung......................................................... 11656 12935 13341 14089 14561 15500 15532 16813 8596 10661
Sonstige Arbeitgeberleistungen................................... 12847 11691 11362 11152 11062 11160 11298 11384 5821 6009

Entschädigungssysteme............................................ 17087 18111 16961 14716 15813 14057 12918 11771 6019 4943
Soziale Entschädigung................................................. 13427 13941 13110 11939 11253 10621 10081 9232 4720 3934
Lastenausgleich............................................................ 932 544 442 387 339 299 261 232 119 68
Wiedergutmachung...................................................... 1904 3084 2883 2045 3911 2867 2349 2104 1076 843
Sonstige Entschädigungen........................................... 824 542 526 345 310 270 227 204 104 97

Förder- und Fürsorgesysteme................................. 92489 121401 100838 98839 100237 101609 103202 106551 54479 58792
Sozialhilfe.................................................................... 35407 54156 52749 49519 49953 49986 50305 51434 26298 29602
Jugendhilfe................................................................... 21319 29241 30444 31411 31853 32527 32816 33509 17133 17983
Kindergeld.................................................................... 20410 21273 822 248 137 169 207 202 103 132
Erziehungsgeld............................................................. 6315 7574 7409 7637 7765 7521 7321 7556 3863 3747
Ausbildungsförderung.................................................. 2593 1858 1795 1671 1647 1725 1793 2542 1300 1397
Wohngeld..................................................................... 4942 6209 6614 7177 7549 7542 8428 8727 4462 4413
Förderung der Vermögensbildung (Staat)................... 1502 1090 1005 1177 1333 2138 2331 2580 1319 1519

Direkte Leistungen insgesamt.................................. 782598 1029725 1043131 1042801 1069674 1100567 1124012 1157255 591695 653233
Direkte Leistungen incl. Beiträge des Staates....................... 819773 1096107 1115967 1121033 1145981 1174987 1192850 1226615 627159 691114

Indirekte Leistungen................................................. 53245 70155 106360 113211 117334 130306 138744 140860 72021 78706
Steuerliche Maßnahmen (ohne FLA).......................... 53245 70155 63056 63447 67354 72606 76844 78460 40116 43299
Familienleistungsausgleich (FLA)............................... - - 43304 49764 49980 57700 61900 62400 31905 35407
1) Leistungen ohne Verrechnungsausgaben.
2) Leistungen in 2005 nicht quantifizierbar.

Deutschland

Leistungen nach Institutionen 1)

Millionen DM Millionen Euro



- 510 -

- 511 -

Tabelle I-4

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Sozialbudget insgesamt............................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Allgemeine Systeme................................................... 48.8 48.7 48.4 54.3 55.7 59.1 59.5
Rentenversicherung...................................................... 29.9 29.6 29.6 29.4 30.0 30.5 30.6
-  Rentenversicherung der Arbeiter.............................. 17.4 16.8 17.1 17.1 16.4 16.2 15.9
-  Rentenversicherung der Angestellten....................... 8.6 9.1 9.2 9.5 10.9 11.8 12.4
-  Knappschaftl. Rentenversicherung........................... 4.0 3.7 3.4 2.8 2.7 2.5 2.4
Private Altersvorsorge ................................................. - - - - - - -
Krankenversicherung................................................... 14.5 14.8 14.4 17.6 18.8 19.8 20.0
Pflegeversicherung....................................................... - - - - - - -
Unfallversicherung....................................................... 2.6 2.9 2.3 2.0 2.0 1.9 1.8
Arbeitsförderung.......................................................... 1.8 1.4 2.1 5.2 4.8 6.8 7.0

Sondersysteme............................................................ 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9
Alterssicherung der Landwirte..................................... 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
Versorgungswerke....................................................... 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3

Leistungssysteme des öff. Dienstes.......................... 14.7 15.3 13.8 10.9 9.8 9.2 9.2
Pensionen..................................................................... 10.4 10.1 9.1 7.6 7.0 6.5 6.3
Familienzuschläge........................................................ 3.3 4.1 3.6 2.1 1.6 1.4 1.4
Beihilfen....................................................................... 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.5

Leistungssysteme der Arbeitgeber.......................... 7.3 7.2 11.0 10.0 11.1 10.6 11.8
Entgeltfortzahlung........................................................ 4.6 4.3 7.2 5.4 6.1 5.0 5.6
Betriebliche Altersversorgung..................................... 1.8 1.9 1.7 1.6 1.8 2.3 2.8
Zusatzversorgung......................................................... 0.5 0.7 1.0 1.0 1.2 1.5 1.6
Sonstige Arbeitgeberleistungen................................... 0.4 0.4 1.0 2.0 1.9 1.8 1.8

Entschädigungssysteme............................................ 12.4 9.4 6.7 4.6 3.7 2.9 2.4
Soziale Entschädigung................................................. 6.0 5.4 4.2 3.2 2.8 2.3 1.8
Lastenausgleich............................................................ 3.1 1.9 1.0 0.5 0.4 0.2 0.1
Wiedergutmachung...................................................... 3.2 1.7 1.3 0.7 0.5 0.3 0.3
Sonstige Entschädigungen........................................... 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

Förder- und Fürsorgesysteme................................. 4.7 7.2 7.3 11.8 10.6 8.9 9.7
Sozialhilfe.................................................................... 1.8 1.9 1.9 2.5 2.8 3.5 4.1
Jugendhilfe................................................................... 0.8 0.9 1.1 1.6 1.8 1.7 1.9
Kindergeld.................................................................... 1.4 2.7 1.7 4.3 3.6 2.5 2.1
Erziehungsgeld............................................................. - - - - - - 0.7
Ausbildungsförderung.................................................. 0.1 0.2 0.4 0.7 0.7 0.1 0.1
Wohngeld..................................................................... 0.0 0.2 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6
Förderung der Vermögensbildung (Staat)................... 0.7 1.3 1.9 2.2 1.2 0.6 0.2

Direkte Leistungen insgesamt.................................. 88.3 88.3 87.6 92.3 91.7 91.5 93.4

Indirekte Leistungen................................................. 11.7 11.7 12.4 7.7 8.3 8.5 6.6
Steuerliche Maßnahmen (ohne FLA).......................... 11.7 11.7 12.4 7.7 8.3 8.5 6.6
Familienleistungsausgleich (FLA)............................... - - - - - - -
1) Leistungen ohne Verrechnungsausgaben.
3) Die Werte beziehen sich auf das Sozialbudget insge insgesamt einschließlich der Beiträge des Staates.

Alte Länder

Leistungen nach Institutionen 1)

Struktur in % 3)
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- 512 -

Tabelle I-4

1991 1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2005s

Sozialbudget insgesamt............................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Allgemeine Systeme................................................... 59.6 61.4 62.0 62.2 62.2 61.6 61.3 61.4 61.9
Rentenversicherung...................................................... 30.2 29.7 29.2 29.6 29.9 29.9 30.2 30.4 31.1
-  Rentenversicherung der Arbeiter.............................. 15.6 15.4 15.1 15.2 15.3 15.2 15.3 15.3 15.4
-  Rentenversicherung der Angestellten....................... 12.3 12.2 12.1 12.4 12.6 12.7 13.0 13.3 14.0
-  Knappschaftl. Rentenversicherung........................... 2.3 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.7
Private Altersvorsorge 2).............................................. - - - - - - - - -
Krankenversicherung................................................... 21.1 20.9 20.6 20.0 20.1 19.9 19.9 20.1 20.4
Pflegeversicherung....................................................... - 0.9 1.8 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5
Unfallversicherung....................................................... 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5
Arbeitsförderung.......................................................... 6.5 8.1 8.7 8.4 8.0 7.8 7.2 6.9 6.5

Sondersysteme............................................................ 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Alterssicherung der Landwirte..................................... 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Versorgungswerke....................................................... 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4

Leistungssysteme des öff. Dienstes.......................... 8.8 8.5 8.3 8.6 8.6 8.6 8.7 8.7 8.8
Pensionen..................................................................... 6.0 5.8 5.7 5.8 5.9 5.9 6.0 6.1 6.3
Familienzuschläge........................................................ 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9
Beihilfen....................................................................... 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Leistungssysteme der Arbeitgeber.......................... 11.6 10.4 9.4 8.9 8.9 9.1 9.1 9.1 9.1
Entgeltfortzahlung........................................................ 5.5 5.1 4.4 3.9 3.9 4.2 4.2 4.2 4.3
Betriebliche Altersversorgung..................................... 2.8 2.8 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.3
Zusatzversorgung......................................................... 1.6 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6
Sonstige Arbeitgeberleistungen................................... 1.7 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9

Entschädigungssysteme............................................ 2.2 1.6 1.5 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0 0.7
Soziale Entschädigung................................................. 1.7 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6
Lastenausgleich............................................................ 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wiedergutmachung...................................................... 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Sonstige Entschädigungen........................................... 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Förder- und Fürsorgesysteme................................. 10.2 10.7 8.6 8.3 8.3 8.1 8.0 8.0 7.8
Sozialhilfe.................................................................... 4.2 5.0 4.7 4.3 4.3 4.1 4.0 4.0 4.0
Jugendhilfe................................................................... 2.2 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3
Kindergeld.................................................................... 2.0 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Erziehungsgeld............................................................. 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Ausbildungsförderung.................................................. 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Wohngeld..................................................................... 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6
Förderung der Vermögensbildung (Staat)................... 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

Direkte Leistungen insgesamt.................................. 93.3 93.4 90.7 90.3 90.1 89.5 89.0 89.1 89.3

Indirekte Leistungen................................................. 6.7 6.6 9.3 9.7 9.9 10.5 11.0 10.9 10.7
Steuerliche Maßnahmen (ohne FLA).......................... 6.7 6.6 5.7 5.6 5.8 6.0 6.3 6.2 6.0
Familienleistungsausgleich (FLA)............................... - - 3.6 4.1 4.0 4.5 4.7 4.6 4.7
1) Leistungen ohne Verrechnungsausgaben.
2) Leistungen in 2005 nicht quantifizierbar.
3) Die Werte beziehen sich auf das Sozialbudget insge insgesamt einschließlich der Beiträge des Staates.

Struktur in % 3)

Alte Länder

Leistungen nach Institutionen 1)



- 512 -

- 513 -

Tabelle I-4

1991 1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2005s

Sozialbudget insgesamt............................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Allgemeine Systeme................................................... 79.2 81.3 81.8 82.1 81.1 80.6 80.4 80.7 79.9
Rentenversicherung...................................................... 27.7 36.5 37.3 38.5 38.6 38.4 39.6 39.9 41.5
-  Rentenversicherung der Arbeiter.............................. 13.8 16.9 17.2 17.9 17.9 17.8 18.2 18.0 18.4
-  Rentenversicherung der Angestellten....................... 11.9 17.2 17.5 17.9 18.0 18.0 18.7 19.3 20.4
-  Knappschaftl. Rentenversicherung........................... 2.0 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6
Private Altersvorsorge 2).............................................. - - - - - - - - -
Krankenversicherung................................................... 18.9 18.7 18.4 17.9 17.3 17.1 17.3 17.4 17.5
Pflegeversicherung....................................................... - 0.8 1.7 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 2.4
Unfallversicherung....................................................... 1.2 1.5 1.5 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3
Arbeitsförderung.......................................................... 31.4 23.7 22.8 21.9 21.3 21.2 19.7 19.7 17.2

Sondersysteme............................................................ - 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Alterssicherung der Landwirte..................................... - 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Versorgungswerke....................................................... - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Leistungssysteme des öff. Dienstes.......................... 1.0 0.7 0.7 0.7 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Pensionen..................................................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Familienzuschläge........................................................ 1.0 0.6 0.6 0.6 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9
Beihilfen....................................................................... 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Leistungssysteme der Arbeitgeber.......................... 3.8 3.8 3.5 3.1 2.9 3.1 3.1 3.1 3.6
Entgeltfortzahlung........................................................ 3.6 3.0 2.7 2.3 2.2 2.4 2.3 2.3 2.5
Betriebliche Altersversorgung..................................... - 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Zusatzversorgung......................................................... - 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4
Sonstige Arbeitgeberleistungen................................... 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Entschädigungssysteme............................................ 0.5 1.2 1.0 0.6 1.4 0.8 0.6 0.4 0.3
Soziale Entschädigung................................................. 0.3 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Lastenausgleich............................................................ - - - - - - - - -
Wiedergutmachung...................................................... 0.1 0.6 0.5 0.1 0.9 0.4 0.1 0.1 0.0
Sonstige Entschädigungen........................................... 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Förder- und Fürsorgesysteme................................. 12.9 9.3 6.9 6.6 6.5 6.6 6.8 6.7 6.9
Sozialhilfe.................................................................... 3.3 3.0 2.7 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.9
Jugendhilfe................................................................... 3.9 3.1 2.8 2.6 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4
Kindergeld.................................................................... 4.2 2.0 0.0 0.0 - - - - -
Erziehungsgeld............................................................. 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Ausbildungsförderung.................................................. 0.5 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Wohngeld..................................................................... 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6
Förderung der Vermögensbildung (Staat)................... 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

Direkte Leistungen insgesamt.................................. 97.4 96.4 93.9 93.2 93.1 92.4 92.0 92.2 91.9

Indirekte Leistungen................................................. 2.6 3.6 6.1 6.8 6.9 7.6 8.0 7.8 8.1
Steuerliche Maßnahmen (ohne FLA).......................... 2.6 3.6 2.7 3.0 3.2 3.5 3.6 3.6 3.8
Familienleistungsausgleich (FLA)............................... - - 3.4 3.8 3.6 4.2 4.4 4.2 4.3
1) Leistungen ohne Verrechnungsausgaben.
2) Leistungen in 2005 nicht quantifizierbar.
3) Die Werte beziehen sich auf das Sozialbudget insge insgesamt einschließlich der Beiträge des Staates.

Neue Länder

Leistungen nach Institutionen 1)

Struktur in % 3)
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Tabelle I-4

1991 1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2005s

Sozialbudget insgesamt............................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Allgemeine Systeme................................................... 62.3 65.1 65.7 65.9 65.8 65.2 64.9 65.1 65.2
Rentenversicherung...................................................... 29.9 31.0 30.8 31.3 31.6 31.5 31.9 32.2 33.0
-  Rentenversicherung der Arbeiter.............................. 15.4 15.6 15.5 15.7 15.8 15.7 15.8 15.8 15.9
-  Rentenversicherung der Angestellten....................... 12.2 13.1 13.1 13.4 13.6 13.7 14.1 14.4 15.2
-  Knappschaftl. Rentenversicherung........................... 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9
Private Altersvorsorge 2).............................................. - - - - - - - - -
Krankenversicherung................................................... 20.8 20.5 20.2 19.6 19.6 19.3 19.4 19.6 19.9
Pflegeversicherung....................................................... - 0.9 1.7 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5
Unfallversicherung....................................................... 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5
Arbeitsförderung.......................................................... 10.0 11.0 11.3 11.0 10.5 10.4 9.5 9.3 8.4

Sondersysteme............................................................ 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Alterssicherung der Landwirte..................................... 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Versorgungswerke....................................................... 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Leistungssysteme des öff. Dienstes.......................... 7.7 7.0 6.9 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3 7.4
Pensionen..................................................................... 5.2 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 5.2
Familienzuschläge........................................................ 1.3 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9
Beihilfen....................................................................... 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Leistungssysteme der Arbeitgeber.......................... 10.5 9.1 8.3 7.8 7.7 8.0 8.0 7.9 8.1
Entgeltfortzahlung........................................................ 5.2 4.7 4.1 3.6 3.5 3.8 3.9 3.8 4.0
Betriebliche Altersversorgung..................................... 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 1.9
Zusatzversorgung......................................................... 1.3 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4
Sonstige Arbeitgeberleistungen................................... 1.5 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8

Entschädigungssysteme............................................ 2.0 1.6 1.4 1.2 1.3 1.1 1.0 0.9 0.6
Soziale Entschädigung................................................. 1.5 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.5
Lastenausgleich............................................................ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wiedergutmachung...................................................... 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1
Sonstige Entschädigungen........................................... 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Förder- und Fürsorgesysteme................................. 10.6 10.4 8.2 8.0 7.9 7.8 7.8 7.8 7.6
Sozialhilfe.................................................................... 4.1 4.6 4.3 4.0 4.0 3.8 3.8 3.8 3.8
Jugendhilfe................................................................... 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3
Kindergeld.................................................................... 2.3 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Erziehungsgeld............................................................. 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5
Ausbildungsförderung.................................................. 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Wohngeld..................................................................... 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Förderung der Vermögensbildung (Staat)................... 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

Direkte Leistungen insgesamt.................................. 93.9 94.0 91.3 90.8 90.7 90.0 89.6 89.7 89.8

Indirekte Leistungen................................................. 6.1 6.0 8.7 9.2 9.3 10.0 10.4 10.3 10.2
Steuerliche Maßnahmen (ohne FLA).......................... 6.1 6.0 5.2 5.1 5.3 5.6 5.8 5.7 5.6
Familienleistungsausgleich (FLA)............................... - - 3.5 4.0 4.0 4.4 4.6 4.6 4.6
1) Leistungen ohne Verrechnungsausgaben.
2) Leistungen in 2005 nicht quantifizierbar.
3) Die Werte beziehen sich auf das Sozialbudget insge insgesamt einschließlich der Beiträge des Staates.

Struktur in % 3)

Deutschland

Leistungen nach Institutionen 1)
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Tabelle I-4

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Sozialbudget insgesamt............................................. - 10.1 10.4 13.9 6.8 4.0 4.3
Sozialbudget incl. Beiträge des Staates............................. - 10.2 10.5 14.3 6.7 3.9 4.2

Allgemeine Systeme................................................... - 10.1 10.0 16.3 7.5 5.4 4.5
Allgemeine Systeme incl. Beiträge des Staates...................... - 10.1 10.4 17.0 7.2 5.1 4.3
Rentenversicherung...................................................... - 9.9 10.6 14.2 7.1 4.2 4.2
-  Rentenversicherung der Arbeiter.............................. - 9.4 10.9 14.4 5.7 3.6 3.7
-  Rentenversicherung der Angestellten....................... - 11.4 10.8 15.1 9.6 5.6 5.1
-  Knappschaftl. Rentenversicherung........................... - 8.8 8.5 9.8 6.4 2.0 3.3
Private Altersvorsorge ................................................. - - - - - - -
Krankenversicherung................................................... - 10.6 9.9 19.1 8.1 4.9 4.4
Pflegeversicherung....................................................... - - - - - - -
Unfallversicherung....................................................... - 12.7 5.5 11.0 7.0 3.2 3.1
Arbeitsförderung.......................................................... - 5.3 18.7 37.8 5.0 11.3 4.6

Sondersysteme............................................................ - 20.3 14.2 17.2 8.6 5.1 6.4
Alterssicherung der Landwirte..................................... - 22.0 13.0 15.9 8.1 3.8 5.9
Versorgungswerke....................................................... - 12.5 20.2 22.5 10.4 8.9 7.6

Leistungssysteme des öff. Dienstes.......................... - 11.0 8.2 9.0 4.6 2.4 4.2
Pensionen..................................................................... - 9.5 8.2 10.5 4.8 2.3 3.6
Familienzuschläge........................................................ - 14.8 7.5 2.5 1.6 1.5 3.6
Beihilfen....................................................................... - 12.9 10.7 15.0 7.7 4.1 7.6

Leistungssysteme der Arbeitgeber.......................... - 9.8 20.2 12.4 8.7 2.9 6.5
Entgeltfortzahlung........................................................ - 8.4 23.0 7.9 9.1 -0.0 6.7
Betriebliche Altersversorgung..................................... - 10.7 9.0 12.8 9.3 8.6 8.3
Zusatzversorgung......................................................... - 16.5 18.8 14.8 11.3 7.5 5.7
Sonstige Arbeitgeberleistungen................................... - 10.2 32.8 32.0 5.7 2.5 4.3

Entschädigungssysteme............................................ - 4.3 3.2 6.0 2.2 -0.8 -0.4
Soziale Entschädigung................................................. - 8.0 5.1 8.3 3.9 -0.0 -0.7
Lastenausgleich............................................................ - -0.1 -2.5 0.6 -1.5 -5.5 -4.5
Wiedergutmachung...................................................... - -3.1 4.8 1.0 -2.1 -1.8 -2.2
Sonstige Entschädigungen........................................... - 42.0 -7.2 11.5 -5.3 -5.0 24.1

Förder- und Fürsorgesysteme................................. - 19.6 10.8 26.1 4.3 0.4 5.9
Sozialhilfe.................................................................... - 12.2 9.8 20.8 9.7 8.5 7.7
Jugendhilfe................................................................... - 13.5 14.7 24.8 8.3 3.4 6.3
Kindergeld.................................................................... - 25.8 0.0 38.3 3.3 -3.8 0.4
Erziehungsgeld............................................................. - - - - - - -
Ausbildungsförderung.................................................. - 14.7 29.8 29.7 6.4 -31.7 11.7
Wohngeld..................................................................... - 145.4 30.0 22.2 2.3 6.2 7.6
Förderung der Vermögensbildung (Staat)................... - 25.2 19.6 17.7 -5.2 -9.2 -16.2

Direkte Leistungen insgesamt.................................. - 10.1 10.2 15.1 6.6 4.0 4.7
Direkte Leistungen incl. Beiträge des Staates....................... - 10.2 10.4 15.5 6.5 3.8 4.6

Indirekte Leistungen................................................. - 10.2 11.9 4.0 8.3 4.3 -1.0
Steuerliche Maßnahmen (ohne FLA).......................... - 10.2 11.9 4.0 8.3 4.3 -1.0
Familienleistungsausgleich (FLA)............................... - - - - - - -
1) Leistungen ohne Verrechnungsausgaben.

Leistungen nach Institutionen 1)

Alte Länder

Durchschnittliche jährliche Veränderung in %
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Tabelle I-4

1991 1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2005s

Sozialbudget insgesamt............................................. 7.6 5.6 4.3 0.7 2.2 3.7 2.8 2.6 2.6
Sozialbudget incl. Beiträge des Staates............................. 7.3 6.0 4.6 1.0 2.0 3.4 2.3 2.5 2.5

Allgemeine Systeme................................................... 8.1 6.1 5.2 0.9 2.4 2.9 2.6 2.9 2.8
Allgemeine Systeme incl. Beiträge des Staates...................... 7.6 6.8 5.7 1.4 2.0 2.5 1.8 2.7 2.7
Rentenversicherung...................................................... 6.0 5.6 3.0 2.3 3.1 3.1 3.4 3.4 3.1
-  Rentenversicherung der Arbeiter.............................. 5.8 5.6 2.8 1.9 2.7 2.5 2.8 2.7 2.7
-  Rentenversicherung der Angestellten....................... 6.5 5.9 3.6 3.3 4.2 4.2 4.6 4.6 3.8
-  Knappschaftl. Rentenversicherung........................... 4.4 3.9 0.6 0.1 0.5 0.2 -0.1 0.1 0.8
Private Altersvorsorge 2).............................................. - - - - - - - - -
Krankenversicherung................................................... 12.9 5.8 3.3 -2.0 2.6 2.1 2.4 3.8 2.9
Pflegeversicherung....................................................... - - 106.0 38.3 3.8 4.0 2.1 1.1 3.1
Unfallversicherung....................................................... 5.1 5.5 1.1 1.6 0.8 -0.1 2.0 1.2 1.2
Arbeitsförderung.......................................................... -0.1 12.1 11.6 -1.5 -3.5 1.3 -6.3 -2.0 1.0

Sondersysteme............................................................ 8.3 6.3 4.0 3.1 1.2 2.2 -0.2 3.2 3.1
Alterssicherung der Landwirte..................................... 8.9 6.3 3.8 1.6 -1.6 -0.5 -3.6 1.6 0.9
Versorgungswerke....................................................... 7.1 6.4 4.4 6.2 6.8 7.5 5.8 5.9 6.3

Leistungssysteme des öff. Dienstes.......................... 3.4 4.9 3.0 3.8 2.9 2.7 3.5 3.0 2.9
Pensionen..................................................................... 2.7 5.1 3.1 3.1 3.5 3.0 4.1 3.6 3.6
Familienzuschläge........................................................ 5.5 2.2 0.5 -1.1 0.2 1.5 0.3 1.2 0.2
Beihilfen....................................................................... 4.5 6.7 5.0 10.3 2.7 2.3 3.4 1.9 1.9

Leistungssysteme der Arbeitgeber.......................... 5.0 3.2 -5.0 -4.0 1.3 6.2 2.0 2.4 2.6
Entgeltfortzahlung........................................................ 4.8 4.2 -10.3 -10.2 0.5 11.5 3.6 2.1 3.2
Betriebliche Altersversorgung..................................... 8.1 5.5 -0.1 0.0 2.2 0.3 0.7 0.7 0.9
Zusatzversorgung......................................................... 5.0 1.7 3.8 6.9 3.7 6.6 0.3 7.8 4.6
Sonstige Arbeitgeberleistungen................................... 0.9 -3.8 -2.9 -2.0 -0.8 0.7 0.9 0.5 0.6

Entschädigungssysteme............................................ 0.1 -1.4 -6.1 -9.1 -5.6 -4.3 -3.9 -8.0 -4.7
Soziale Entschädigung................................................. 2.4 -0.7 -6.5 -9.4 -5.4 -5.4 -5.7 -8.9 -4.4
Lastenausgleich............................................................ -7.5 -12.6 -18.8 -12.4 -12.4 -11.8 -12.7 -11.1 -12.9
Wiedergutmachung...................................................... -1.4 1.2 0.2 0.8 -4.4 5.4 8.3 -3.3 -5.6
Sonstige Entschädigungen........................................... -20.2 -9.9 -4.1 -37.1 -11.0 -16.4 -16.1 -10.8 -1.7

Förder- und Fürsorgesysteme................................. 13.0 7.2 -15.8 -1.7 1.1 0.9 1.2 3.3 1.8
Sozialhilfe.................................................................... 8.7 11.0 -2.5 -6.4 0.3 -0.7 0.4 2.0 2.9
Jugendhilfe................................................................... 23.6 8.1 6.0 6.3 2.4 2.9 0.9 1.5 0.8
Kindergeld.................................................................... 5.0 2.8 -95.3 -69.2 -44.5 24.0 22.6 -2.6 6.3
Erziehungsgeld............................................................. 24.5 2.5 -3.8 1.9 0.6 -4.1 -4.1 6.1 -0.7
Ausbildungsförderung.................................................. 146.6 -6.0 -4.9 -9.2 -6.1 -1.5 5.1 43.2 2.2
Wohngeld..................................................................... 5.5 3.8 8.1 9.1 3.0 -2.2 10.9 7.7 0.2
Förderung der Vermögensbildung (Staat)................... -10.1 -9.5 -6.7 14.3 12.2 61.0 8.7 10.6 3.8

Direkte Leistungen insgesamt.................................. 7.5 5.6 1.1 0.2 2.1 2.9 2.4 2.8 2.6
Direkte Leistungen incl. Beiträge des Staates....................... 7.2 6.1 1.6 0.6 1.8 2.6 1.8 2.7 2.6

Indirekte Leistungen................................................. 9.0 5.6 48.1 5.6 3.5 10.4 6.8 1.6 2.1
Steuerliche Maßnahmen (ohne FLA).......................... 9.0 5.6 -8.9 -0.4 5.5 7.3 6.2 1.9 1.8
Familienleistungsausgleich (FLA)............................... - - - 15.4 0.6 15.0 7.6 1.2 2.6
1) Leistungen ohne Verrechnungsausgaben.
2) Leistungen in 2005 nicht quantifizierbar.

Leistungen nach Institutionen 1)

Durchschnittliche jährliche Veränderung in %

Alte Länder
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Tabelle I-4

1991 1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2005s

Sozialbudget insgesamt............................................. - 15.7 5.5 -0.1 4.7 3.7 1.4 3.6 2.1
Sozialbudget incl. Beiträge des Staates............................. - 15.4 5.6 0.7 3.9 3.0 0.7 3.4 2.0

Allgemeine Systeme................................................... - 16.6 6.1 0.2 3.4 3.0 1.5 4.1 1.9
Allgemeine Systeme incl. Beiträge des Staates...................... - 16.2 6.1 1.1 2.6 2.3 0.5 3.7 1.7
Rentenversicherung...................................................... - 23.7 7.8 3.9 4.3 2.5 3.8 4.1 3.0
-  Rentenversicherung der Arbeiter.............................. - 21.4 7.7 4.4 4.2 2.4 3.0 2.3 2.5
-  Rentenversicherung der Angestellten....................... - 26.4 7.5 3.4 4.5 2.6 4.9 6.4 3.5
-  Knappschaftl. Rentenversicherung........................... - 22.1 10.8 3.4 3.3 2.7 2.0 1.0 1.8
Private Altersvorsorge 2).............................................. - - - - - - - - -
Krankenversicherung................................................... - 15.1 4.1 -2.3 0.7 1.7 1.7 3.9 2.1
Pflegeversicherung....................................................... - - 110.3 38.2 4.5 4.0 2.8 1.1 3.1
Unfallversicherung....................................................... - 22.9 2.1 5.6 -1.0 -0.6 0.7 -1.1 1.2
Arbeitsförderung.......................................................... - 7.6 1.7 -3.6 1.4 2.5 -6.7 3.5 -1.4

Sondersysteme............................................................ - - 146.7 36.7 1.5 -1.0 -2.7 1.5 -17.0
Alterssicherung der Landwirte..................................... - - 168.0 37.6 -0.5 -3.0 -4.4 -0.6 -28.5
Versorgungswerke....................................................... - - 27.3 26.1 26.5 19.5 11.3 16.2 15.2

Leistungssysteme des öff. Dienstes.......................... - 6.1 2.2 0.9 69.4 0.9 -0.3 4.8 2.2
Pensionen..................................................................... - 39.4 36.9 55.9 73.2 14.8 14.8 14.3 16.9
Familienzuschläge........................................................ - 3.6 1.2 -1.4 76.9 0.0 -1.5 4.1 0.4
Beihilfen....................................................................... - 60.0 3.2 3.9 -0.0 3.4 4.5 4.0 5.1

Leistungssysteme der Arbeitgeber.......................... - 15.3 -4.8 -10.5 -1.9 11.8 -0.8 3.7 6.0
Entgeltfortzahlung........................................................ - 10.4 -6.3 -12.2 -3.1 13.7 -3.4 2.0 3.9
Betriebliche Altersversorgung..................................... - - 24.6 14.7 15.8 12.5 14.9 7.8 6.4
Zusatzversorgung......................................................... - - -14.8 -38.3 -16.2 -2.1 -6.0 44.4 41.3
Sonstige Arbeitgeberleistungen................................... - 35.6 -1.5 -0.2 -1.2 3.4 5.1 3.1 2.8

Entschädigungssysteme............................................ - 43.0 -8.0 -39.2 130.2 -37.4 -32.5 -16.2 -5.8
Soziale Entschädigung................................................. - 35.5 -0.2 -4.3 -8.9 -7.6 1.4 -4.2 -5.2
Lastenausgleich............................................................ - - - - - - - - -
Wiedergutmachung...................................................... - 65.7 -16.2 -80.5 940.6 -52.9 -66.1 -51.7 -10.3
Sonstige Entschädigungen........................................... - -9.9 8.3 -11.1 -4.8 6.2 -14.0 -8.2 -1.5

Förder- und Fürsorgesysteme................................. - 6.4 -22.4 -3.5 3.3 4.0 3.4 2.7 2.5
Sozialhilfe.................................................................... - 12.9 -3.5 -4.3 4.8 5.3 2.1 3.7 4.0
Jugendhilfe................................................................... - 8.7 -2.3 -8.1 -2.9 -1.6 0.9 5.1 2.9
Kindergeld.................................................................... - -4.7 -99.5 -91.0 -100.0 - - - -
Erziehungsgeld............................................................. - 31.9 9.4 10.6 7.9 1.9 4.8 -9.8 -1.1
Ausbildungsförderung.................................................. - -16.0 4.7 4.1 18.2 25.6 0.8 37.8 0.7
Wohngeld..................................................................... - 15.0 1.0 6.5 13.2 6.9 14.3 -9.1 -2.0
Förderung der Vermögensbildung (Staat)................... - 3.9 -13.0 31.1 17.8 57.8 10.6 11.1 2.8

Direkte Leistungen insgesamt.................................. - 15.3 2.4 -1.0 4.7 2.7 1.1 3.8 2.1
Direkte Leistungen incl. Beiträge des Staates....................... - 15.1 2.8 -0.0 3.9 2.1 0.4 3.6 1.9

Indirekte Leistungen................................................. - 25.2 79.7 11.7 4.6 14.9 4.7 1.0 2.9
Steuerliche Maßnahmen (ohne FLA).......................... - 25.2 -19.7 10.2 11.1 11.7 3.4 3.4 3.2
Familienleistungsausgleich (FLA)............................... - - - 12.8 -0.6 17.7 5.8 -0.9 2.7
1) Leistungen ohne Verrechnungsausgaben.
2) Leistungen in 2005 nicht quantifizierbar.

Durchschnittliche jährliche Veränderung in %

Neue Länder

Leistungen nach Institutionen 1)
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Tabelle I-4

1991 1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2005s

Sozialbudget insgesamt............................................. - 7.1 4.5 0.6 2.7 3.7 2.6 2.8 2.5
Sozialbudget incl. Beiträge des Staates............................. - 7.5 4.8 1.0 2.4 3.3 2.0 2.7 2.4

Allgemeine Systeme................................................... - 8.1 5.4 0.7 2.7 2.9 2.3 3.2 2.6
Allgemeine Systeme incl. Beiträge des Staates...................... - 8.7 5.8 1.3 2.2 2.4 1.5 3.0 2.5
Rentenversicherung...................................................... - 8.5 4.0 2.7 3.4 3.0 3.5 3.5 3.1
-  Rentenversicherung der Arbeiter.............................. - 8.0 3.8 2.4 3.0 2.5 2.8 2.6 2.6
-  Rentenversicherung der Angestellten....................... - 9.4 4.6 3.3 4.3 3.8 4.7 5.1 3.8
-  Knappschaftl. Rentenversicherung........................... - 6.7 2.7 0.9 1.1 0.8 0.4 0.3 1.1
Private Altersvorsorge 2).............................................. - - - - - - - - -
Krankenversicherung................................................... - 7.1 3.4 -2.1 2.3 2.0 2.3 3.8 2.8
Pflegeversicherung....................................................... - - 106.8 38.3 3.9 4.0 2.2 1.1 3.1
Unfallversicherung....................................................... - 7.6 1.3 2.3 0.5 -0.2 1.8 0.9 1.2
Arbeitsförderung.......................................................... - 10.2 7.6 -2.3 -1.6 1.7 -6.4 0.1 0.1

Sondersysteme............................................................ - 6.6 5.6 3.9 1.2 2.1 -0.3 3.2 2.7
Alterssicherung der Landwirte..................................... - 6.6 6.1 2.9 -1.5 -0.7 -3.6 1.5 0.1
Versorgungswerke....................................................... - 6.6 4.6 6.4 7.0 7.7 5.9 6.1 6.5

Leistungssysteme des öff. Dienstes.......................... - 4.9 3.0 3.7 4.1 2.7 3.4 3.0 2.9
Pensionen..................................................................... - 5.1 3.1 3.1 3.6 3.1 4.1 3.7 3.6
Familienzuschläge........................................................ - 2.4 0.6 -1.1 8.5 1.2 -0.0 1.7 0.2
Beihilfen....................................................................... - 6.9 5.0 10.2 2.6 2.3 3.4 1.9 1.9

Leistungssysteme der Arbeitgeber.......................... - 3.9 -5.0 -4.5 1.1 6.6 1.8 2.5 2.8
Entgeltfortzahlung........................................................ - 4.8 -9.8 -10.4 0.1 11.8 2.8 2.1 3.3
Betriebliche Altersversorgung..................................... - 5.9 0.3 0.3 2.4 0.5 1.0 0.9 1.1
Zusatzversorgung......................................................... - 2.6 3.1 5.6 3.3 6.5 0.2 8.3 5.5
Sonstige Arbeitgeberleistungen................................... - -2.3 -2.8 -1.8 -0.8 0.9 1.2 0.8 0.8

Entschädigungssysteme............................................ - 1.5 -6.4 -13.2 7.5 -11.1 -8.1 -8.9 -4.8
Soziale Entschädigung................................................. - 0.9 -6.0 -8.9 -5.7 -5.6 -5.1 -8.4 -4.5
Lastenausgleich............................................................ - -12.6 -18.8 -12.4 -12.4 -11.8 -12.7 -11.1 -12.9
Wiedergutmachung...................................................... - 12.8 -6.5 -29.1 91.3 -26.7 -18.1 -10.4 -5.9
Sonstige Entschädigungen........................................... - -9.9 -2.9 -34.5 -10.1 -13.0 -15.8 -10.4 -1.7

Förder- und Fürsorgesysteme................................. - 7.0 -16.9 -2.0 1.4 1.4 1.6 3.2 1.9
Sozialhilfe.................................................................... - 11.2 -2.6 -6.1 0.9 0.1 0.6 2.2 3.0
Jugendhilfe................................................................... - 8.2 4.1 3.2 1.4 2.1 0.9 2.1 1.2
Kindergeld.................................................................... - 1.0 -96.1 -69.8 -45.0 24.0 22.6 -2.6 6.3
Erziehungsgeld............................................................. - 4.6 -2.2 3.1 1.7 -3.1 -2.7 3.2 -0.8
Ausbildungsförderung.................................................. - -8.0 -3.4 -6.9 -1.4 4.7 4.0 41.8 1.8
Wohngeld..................................................................... - 5.9 6.5 8.5 5.2 -0.1 11.7 3.5 -0.3
Förderung der Vermögensbildung (Staat)................... - -7.7 -7.8 17.1 13.3 60.4 9.0 10.7 3.6

Direkte Leistungen insgesamt.................................. - 7.1 1.3 -0.0 2.6 2.9 2.1 3.0 2.5
Direkte Leistungen incl. Beiträge des Staates....................... - 7.5 1.8 0.5 2.2 2.5 1.5 2.8 2.5

Indirekte Leistungen................................................. - 7.1 51.6 6.4 3.6 11.1 6.5 1.5 2.2
Steuerliche Maßnahmen (ohne FLA).......................... - 7.1 -10.1 0.6 6.2 7.8 5.8 2.1 1.9
Familienleistungsausgleich (FLA)............................... - - - 14.9 0.4 15.4 7.3 0.8 2.6
1) Leistungen ohne Verrechnungsausgaben.
2) Leistungen in 2005 nicht quantifizierbar.

Deutschland

Leistungen nach Institutionen 1)

Durchschnittliche jährliche Veränderung in %
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Tabelle I-4

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Sozialbudget insgesamt............................................. 21.1 22.5 25.1 31.6 30.6 30.0 27.8
Sozialbudget incl. Beiträge des Staates............................. 21.5 23.1 25.9 33.3 32.0 31.2 28.8

Allgemeine Systeme................................................... 10.0 10.7 11.7 16.4 16.4 17.2 16.1
Allgemeine Systeme incl. Beiträge des Staates...................... 10.5 11.2 12.5 18.0 17.8 18.5 17.1
Rentenversicherung...................................................... 6.4 6.8 7.7 9.8 9.6 9.5 8.8
-  Rentenversicherung der Arbeiter.............................. 3.7 3.9 4.4 5.7 5.3 5.1 4.6
-  Rentenversicherung der Angestellten....................... 1.8 2.1 2.4 3.2 3.5 3.7 3.6
-  Knappschaftl. Rentenversicherung........................... 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7
Private Altersvorsorge ................................................. - - - - - - -
Krankenversicherung................................................... 3.1 3.4 3.7 5.9 6.0 6.2 5.8
Pflegeversicherung....................................................... - - - - - - -
Unfallversicherung....................................................... 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5
Arbeitsförderung.......................................................... 0.4 0.3 0.5 1.7 1.6 2.1 2.0

Sondersysteme............................................................ 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Alterssicherung der Landwirte..................................... 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Versorgungswerke....................................................... 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

Leistungssysteme des öff. Dienstes.......................... 3.2 3.5 3.6 3.6 3.1 2.9 2.6
Pensionen..................................................................... 2.2 2.3 2.3 2.5 2.2 2.0 1.8
Familienzuschläge........................................................ 0.7 0.9 0.9 0.7 0.5 0.4 0.4
Beihilfen....................................................................... 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4

Leistungssysteme der Arbeitgeber.......................... 1.6 1.7 2.8 3.3 3.5 3.3 3.4
Entgeltfortzahlung........................................................ 1.0 1.0 1.9 1.8 1.9 1.6 1.6
Betriebliche Altersversorgung..................................... 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8
Zusatzversorgung......................................................... 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5
Sonstige Arbeitgeberleistungen................................... 0.1 0.1 0.3 0.7 0.6 0.6 0.5

Entschädigungssysteme............................................ 2.7 2.2 1.7 1.5 1.2 0.9 0.7
Soziale Entschädigung................................................. 1.3 1.2 1.1 1.1 0.9 0.7 0.5
Lastenausgleich............................................................ 0.7 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0
Wiedergutmachung...................................................... 0.7 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
Sonstige Entschädigungen........................................... 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

Förder- und Fürsorgesysteme................................. 1.0 1.7 1.9 3.9 3.4 2.8 2.8
Sozialhilfe.................................................................... 0.4 0.4 0.5 0.8 0.9 1.1 1.2
Jugendhilfe................................................................... 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.5 0.6
Kindergeld.................................................................... 0.3 0.6 0.4 1.4 1.2 0.8 0.6
Erziehungsgeld............................................................. - - - - - - 0.2
Ausbildungsförderung.................................................. 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0
Wohngeld..................................................................... 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
Förderung der Vermögensbildung (Staat)................... 0.1 0.3 0.5 0.7 0.4 0.2 0.1

Direkte Leistungen insgesamt.................................. 18.5 19.8 21.9 29.0 27.9 27.4 25.9
Direkte Leistungen incl. Beiträge des Staates....................... 19.0 20.4 22.7 30.7 29.3 28.6 26.9

Indirekte Leistungen................................................. 2.5 2.7 3.2 2.6 2.7 2.6 1.9
Steuerliche Maßnahmen (ohne FLA).......................... 2.5 2.7 3.2 2.6 2.7 2.6 1.9
Familienleistungsausgleich (FLA)............................... - - - - - - -
1) Leistungen ohne Verrechnungsausgaben.

Anteile am Bruttoinlandsprodukt in %

Alte Länder

Leistungen nach Institutionen 1)
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Tabelle I-4

1991 1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2005s

Sozialbudget insgesamt............................................. 26.7 29.2 30.0 29.5 29.3 29.6 29.6 29.8 28.4
Sozialbudget incl. Beiträge des Staates............................. 27.7 30.7 31.6 31.3 30.9 31.2 31.0 31.2 29.7

Allgemeine Systeme................................................... 15.6 17.4 18.0 17.8 17.6 17.7 17.7 17.8 17.1
Allgemeine Systeme incl. Beiträge des Staates...................... 16.5 18.8 19.6 19.4 19.2 19.2 19.0 19.1 18.4
Rentenversicherung...................................................... 8.4 9.1 9.2 9.3 9.2 9.3 9.4 9.5 9.2
-  Rentenversicherung der Arbeiter.............................. 4.3 4.7 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8 4.6
-  Rentenversicherung der Angestellten....................... 3.4 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1
-  Knappschaftl. Rentenversicherung........................... 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Private Altersvorsorge 2).............................................. - - - - - - - - -
Krankenversicherung................................................... 5.8 6.4 6.5 6.3 6.2 6.2 6.2 6.3 6.1
Pflegeversicherung....................................................... - 0.3 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7
Unfallversicherung....................................................... 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Arbeitsförderung.......................................................... 1.8 2.5 2.7 2.6 2.5 2.4 2.2 2.1 1.9

Sondersysteme............................................................ 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Alterssicherung der Landwirte..................................... 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Versorgungswerke....................................................... 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Leistungssysteme des öff. Dienstes.......................... 2.4 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6
Pensionen..................................................................... 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9
Familienzuschläge........................................................ 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Beihilfen....................................................................... 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Leistungssysteme der Arbeitgeber.......................... 3.2 3.2 3.0 2.8 2.7 2.8 2.8 2.8 2.7
Entgeltfortzahlung........................................................ 1.5 1.6 1.4 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3
Betriebliche Altersversorgung..................................... 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7
Zusatzversorgung......................................................... 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5
Sonstige Arbeitgeberleistungen................................... 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Entschädigungssysteme............................................ 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
Soziale Entschädigung................................................. 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Lastenausgleich............................................................ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wiedergutmachung...................................................... 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Sonstige Entschädigungen........................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Förder- und Fürsorgesysteme................................. 2.8 3.3 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.3
Sozialhilfe.................................................................... 1.2 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
Jugendhilfe................................................................... 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7
Kindergeld.................................................................... 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Erziehungsgeld............................................................. 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Ausbildungsförderung.................................................. 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Wohngeld..................................................................... 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Förderung der Vermögensbildung (Staat)................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

Direkte Leistungen insgesamt.................................. 24.9 27.2 27.0 26.5 26.2 26.3 26.2 26.4 25.2
Direkte Leistungen incl. Beiträge des Staates....................... 25.8 28.7 28.7 28.2 27.8 27.9 27.6 27.8 26.5

Indirekte Leistungen................................................. 1.8 2.0 2.9 3.0 3.0 3.3 3.4 3.4 3.2
Steuerliche Maßnahmen (ohne FLA).......................... 1.8 2.0 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8
Familienleistungsausgleich (FLA)............................... - - 1.1 1.3 1.2 1.4 1.5 1.4 1.4
1) Leistungen ohne Verrechnungsausgaben.
2) Leistungen in 2005 nicht quantifizierbar.

Alte Länder

Leistungen nach Institutionen 1)

Anteile am Bruttoinlandsprodukt in %
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Tabelle I-4

1991 1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2005s

Sozialbudget insgesamt............................................. 49.2 45.9 46.7 46.0 47.3 48.1 48.5 48.8 44.4
Sozialbudget incl. Beiträge des Staates............................. 54.6 50.5 51.4 51.0 52.1 52.7 52.7 52.9 47.8

Allgemeine Systeme................................................... 37.9 36.5 37.4 36.9 37.5 37.9 38.3 38.7 34.9
Allgemeine Systeme incl. Beiträge des Staates...................... 43.2 41.0 42.0 41.9 42.2 42.4 42.4 42.7 38.2
Rentenversicherung...................................................... 15.1 18.4 19.2 19.6 20.1 20.2 20.9 21.1 19.8
-  Rentenversicherung der Arbeiter.............................. 7.5 8.5 8.9 9.1 9.3 9.4 9.6 9.5 8.8
-  Rentenversicherung der Angestellten....................... 6.5 8.7 9.0 9.1 9.4 9.5 9.9 10.2 9.8
-  Knappschaftl. Rentenversicherung........................... 1.1 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
Private Altersvorsorge 2).............................................. - - - - - - - -
Krankenversicherung................................................... 10.3 9.4 9.5 9.1 9.0 9.0 9.1 9.2 8.4
Pflegeversicherung....................................................... - 0.4 0.9 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Unfallversicherung....................................................... 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6
Arbeitsförderung.......................................................... 17.2 12.0 11.7 11.2 11.1 11.2 10.4 10.4 8.2

Sondersysteme............................................................ - 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Alterssicherung der Landwirte..................................... - 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Versorgungswerke....................................................... - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Leistungssysteme des öff. Dienstes.......................... 0.5 0.4 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Pensionen..................................................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Familienzuschläge........................................................ 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Beihilfen....................................................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Leistungssysteme der Arbeitgeber.......................... 2.1 1.9 1.8 1.6 1.5 1.7 1.6 1.6 1.7
Entgeltfortzahlung........................................................ 2.0 1.5 1.4 1.2 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2
Betriebliche Altersversorgung..................................... - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Zusatzversorgung......................................................... - 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
Sonstige Arbeitgeberleistungen................................... 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Entschädigungssysteme............................................ 0.3 0.6 0.5 0.3 0.7 0.4 0.3 0.2 0.2
Soziale Entschädigung................................................. 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Lastenausgleich............................................................ - - - - - - - - -
Wiedergutmachung...................................................... 0.1 0.3 0.2 0.0 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0
Sonstige Entschädigungen........................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Förder- und Fürsorgesysteme................................. 7.1 4.7 3.5 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.3
Sozialhilfe.................................................................... 1.8 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Jugendhilfe................................................................... 2.1 1.6 1.5 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2
Kindergeld.................................................................... 2.3 1.0 0.0 0.0 - - - - -
Erziehungsgeld............................................................. 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Ausbildungsförderung.................................................. 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Wohngeld..................................................................... 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Förderung der Vermögensbildung (Staat)................... 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Direkte Leistungen insgesamt.................................. 47.8 44.1 43.5 42.5 43.7 44.1 44.3 44.7 40.6
Direkte Leistungen incl. Beiträge des Staates....................... 53.2 48.6 48.2 47.5 48.5 48.6 48.5 48.8 44.0

Indirekte Leistungen................................................. 1.4 1.8 3.2 3.5 3.6 4.0 4.2 4.1 3.9
Steuerliche Maßnahmen (ohne FLA).......................... 1.4 1.8 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 1.9 1.8
Familienleistungsausgleich (FLA)............................... - - 1.7 1.9 1.9 2.2 2.3 2.2 2.1
1) Leistungen ohne Verrechnungsausgaben.
2) Leistungen in 2005 nicht quantifizierbar.

Neue Länder

Leistungen nach Institutionen 1)

Anteile am Bruttoinlandsprodukt in %
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Tabelle I-4

1991 1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001s 2005s

Sozialbudget insgesamt............................................. 28.4 31.2 32.1 31.6 31.5 31.9 31.9 32.1 30.4
Sozialbudget incl. Beiträge des Staates............................. 29.7 33.1 34.1 33.7 33.5 33.8 33.6 33.8 31.9

Allgemeine Systeme................................................... 17.3 19.7 20.4 20.1 20.0 20.2 20.1 20.3 19.3
Allgemeine Systeme incl. Beiträge des Staates...................... 18.5 21.6 22.4 22.2 22.0 22.1 21.8 22.0 20.8
Rentenversicherung...................................................... 8.9 10.3 10.5 10.5 10.6 10.6 10.7 10.9 10.5
-  Rentenversicherung der Arbeiter.............................. 4.6 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.1
-  Rentenversicherung der Angestellten....................... 3.6 4.3 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.9 4.8
-  Knappschaftl. Rentenversicherung........................... 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6
Private Altersvorsorge 2).............................................. - - - - - - - - -
Krankenversicherung................................................... 6.2 6.8 6.9 6.6 6.6 6.5 6.5 6.6 6.3
Pflegeversicherung....................................................... - 0.3 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Unfallversicherung....................................................... 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Arbeitsförderung.......................................................... 3.0 3.7 3.9 3.7 3.5 3.5 3.2 3.1 2.7

Sondersysteme............................................................ 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Alterssicherung der Landwirte..................................... 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Versorgungswerke....................................................... 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Leistungssysteme des öff. Dienstes.......................... 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.4
Pensionen..................................................................... 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7
Familienzuschläge........................................................ 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Beihilfen....................................................................... 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Leistungssysteme der Arbeitgeber.......................... 3.1 3.0 2.8 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6
Entgeltfortzahlung........................................................ 1.6 1.6 1.4 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3
Betriebliche Altersversorgung..................................... 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6
Zusatzversorgung......................................................... 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Sonstige Arbeitgeberleistungen................................... 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

Entschädigungssysteme............................................ 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
Soziale Entschädigung................................................. 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Lastenausgleich............................................................ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wiedergutmachung...................................................... 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Sonstige Entschädigungen........................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Förder- und Fürsorgesysteme................................. 3.1 3.4 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.4
Sozialhilfe.................................................................... 1.2 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
Jugendhilfe................................................................... 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7
Kindergeld.................................................................... 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Erziehungsgeld............................................................. 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Ausbildungsförderung.................................................. 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Wohngeld..................................................................... 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Förderung der Vermögensbildung (Staat)................... 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

Direkte Leistungen insgesamt.................................. 26.6 29.2 29.1 28.5 28.3 28.5 28.4 28.6 27.1
Direkte Leistungen incl. Beiträge des Staates....................... 27.9 31.1 31.1 30.6 30.4 30.4 30.1 30.3 28.7

Indirekte Leistungen................................................. 1.8 2.0 3.0 3.1 3.1 3.4 3.5 3.5 3.3
Steuerliche Maßnahmen (ohne FLA).......................... 1.8 2.0 1.8 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8
Familienleistungsausgleich (FLA)............................... - - 1.2 1.4 1.3 1.5 1.6 1.5 1.5
1) Leistungen ohne Verrechnungsausgaben.
2) Leistungen in 2005 nicht quantifizierbar.

Deutschland

Leistungen nach Institutionen 1)

Anteile am Bruttoinlandsprodukt in %
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Tabelle I-5

1960 1970 1980 1990 1995 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s

Sozialbeiträge........................................... 37572 102798 286970 474059 622281 670096 685779 701772 358810 404214
der Versicherten............................. 13238 36575 103410 186429 255953 286645 294030 300786 153789 176213
- Arbeitnehmer............................... 11925 32596 91256 152916 209474 235764 241622 247085 126332 144612
- Selbständigen............................... 367 1050 4964 8309 11694 12629 13103 13486 6895 7918
- Rentner........................................ 481 234 551 13180 19024 22673 22775 23304 11915 13716
- sonstigen Personen...................... 465 2695 6638 12024 15761 15579 16530 16911 8647 9967
- Sozialversicherungsträger........... - - - - - - - - - -
der Arbeitgeber.............................. 24335 66223 183560 287630 366329 383452 391749 400986 205021 228001
- tatsächliche Beiträge................... 15772 37596 109856 180455 241236 264717 271887 279735 143026 162468
- unterstellte Beiträge.................... 8563 28627 73704 107175 125093 118735 119862 121251 61995 65533

Zuweisungen............................................ 30031 73357 176280 228374 321174 394049 404211 414540 211951 235337
aus öffentlichen Mitteln................. 26742 68124 164495 215074 303271 379977 390057 400450 204747 228676
sonstige Zuweisungen.................... 3289 5233 11785 13300 17903 14073 14154 14090 7204 6662

Sonstige Einnahmen................................. 1563 3400 6423 12218 15567 17986 19363 20475 10469 10306
West-Ost-Transfer ................................... - - - - - - - - - -

insgesamt................................................. 69166 179555 469674 714651 959023 1082132 1109353 1136786 581230 649858

Finanzierungssaldo................................ 3945 4843 -1309 15576 -29436 -20743 -23502 -27658 -14142 -5679

Sozialbeiträge........................................... 54.3 57.3 61.1 66.3 64.9 61.9 61.8 61.7 61.7 62.2
der Versicherten............................. 19.1 20.4 22.0 26.1 26.7 26.5 26.5 26.5 26.5 27.1
- Arbeitnehmer............................... 17.2 18.2 19.4 21.4 21.8 21.8 21.8 21.7 21.7 22.3
- Selbständigen............................... 0.5 0.6 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
- Rentner........................................ 0.7 0.1 0.1 1.8 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1
- sonstigen Personen...................... 0.7 1.5 1.4 1.7 1.6 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
- Sozialversicherungsträger........... - - - - - - - - - -
der Arbeitgeber.............................. 35.2 36.9 39.1 40.2 38.2 35.4 35.3 35.3 35.3 35.1
- tatsächliche Beiträge................... 22.8 20.9 23.4 25.3 25.2 24.5 24.5 24.6 24.6 25.0
- unterstellte Beiträge.................... 12.4 15.9 15.7 15.0 13.0 11.0 10.8 10.7 10.7 10.1

Zuweisungen............................................ 43.4 40.9 37.5 32.0 33.5 36.4 36.4 36.5 36.5 36.2
aus öffentlichen Mitteln................. 38.7 37.9 35.0 30.1 31.6 35.1 35.2 35.2 35.2 35.2
sonstige Zuweisungen.................... 4.8 2.9 2.5 1.9 1.9 1.3 1.3 1.2 1.2 1.0

Sonstige Einnahmen................................. 2.3 1.9 1.4 1.7 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.6
West-Ost-Transfer ................................... - - - - - - - - - -

insgesamt................................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sozialbeiträge........................................... 12.4 15.2 19.5 19.5 20.1 19.8 19.7 19.7 19.7 19.1
der Versicherten............................. 4.4 5.4 7.0 7.7 8.3 8.5 8.4 8.4 8.4 8.3
- Arbeitnehmer............................... 3.9 4.8 6.2 6.3 6.8 7.0 6.9 6.9 6.9 6.8
- Selbständigen............................... 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
- Rentner........................................ 0.2 0.0 0.0 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6
- sonstigen Personen...................... 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
- Sozialversicherungsträger........... - - - - - - - - - -
der Arbeitgeber.............................. 8.0 9.8 12.5 11.9 11.8 11.3 11.2 11.3 11.3 10.8
- tatsächliche Beiträge................... 5.2 5.6 7.5 7.4 7.8 7.8 7.8 7.9 7.9 7.7
- unterstellte Beiträge.................... 2.8 4.2 5.0 4.4 4.0 3.5 3.4 3.4 3.4 3.1

Zuweisungen............................................ 9.9 10.9 12.0 9.4 10.4 11.6 11.6 11.6 11.6 11.1
aus öffentlichen Mitteln................. 8.8 10.1 11.2 8.9 9.8 11.2 11.2 11.2 11.2 10.8
sonstige Zuweisungen.................... 1.1 0.8 0.8 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3

Sonstige Einnahmen................................. 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5
West-Ost-Transfer ................................... - - - - - - - - - -

insgesamt................................................. 22.8 26.6 31.9 29.5 31.0 31.9 31.8 31.9 31.9 30.8

Millionen DM bis 2001, € ab 2001

Anteile am Bruttoinlandsprodukt in %

Struktur in %

Alte Länder

Finanzierung nach Arten
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Tabelle I-5 Neue Länder

Finanzierung nach Arten

1995 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s

Sozialbeiträge............................................... 92767 100868 100068 95977 49072 54226
der Versicherten........................ 42064 46176 46224 44077 22536 24704
- Arbeitnehmer.......................... 34350 37149 36902 34774 17780 19635
- Selbständigen......................... 1217 1366 1370 1380 705 756
- Rentner................................... 5048 6261 6485 6472 3309 3528
- sonstigen Personen................. 1448 1400 1468 1451 742 785
- Sozialversicherungsträger...... - - - - - -
der Arbeitgeber......................... 50703 54692 53844 51900 26536 29523
- tatsächliche Beiträge.............. 42975 47345 46595 44444 22724 25002
- unterstellte Beiträge............... 7728 7347 7248 7456 3812 4521

Zuweisungen................................................ 67127 85185 84509 88586 45293 49921
aus öffentlichen Mitteln............ 66384 84624 83919 87312 44642 49202
sonstige Zuweisungen.............. 743 561 590 1274 651 719

Sonstige Einnahmen..................................... 898 925 1174 1441 737 883
West-Ost-Transfer ....................................... 39808 45150 50540 54607 27920 28143

insgesamt..................................................... 200600 232128 236291 240611 123022 133174

Finanzierungssaldo.................................... -17012 -15440 -12988 -17026 -8706 -9253

Sozialbeiträge............................................... 46.2 43.5 42.3 39.9 39.9 40.7
der Versicherten........................ 21.0 19.9 19.6 18.3 18.3 18.5
- Arbeitnehmer.......................... 17.1 16.0 15.6 14.5 14.5 14.7
- Selbständigen......................... 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
- Rentner................................... 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6
- sonstigen Personen................. 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
- Sozialversicherungsträger...... - - - - - -
der Arbeitgeber......................... 25.3 23.6 22.8 21.6 21.6 22.2
- tatsächliche Beiträge.............. 21.4 20.4 19.7 18.5 18.5 18.8
- unterstellte Beiträge............... 3.9 3.2 3.1 3.1 3.1 3.4

Zuweisungen................................................ 33.5 36.7 35.8 36.8 36.8 37.5
aus öffentlichen Mitteln............ 33.1 36.5 35.5 36.3 36.3 36.9
sonstige Zuweisungen.............. 0.4 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5

Sonstige Einnahmen..................................... 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7
West-Ost-Transfer ....................................... 19.8 19.5 21.4 22.7 22.7 21.1

insgesamt..................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sozialbeiträge............................................... 21.5 21.5 21.2 19.7 19.7 18.2
der Versicherten........................ 9.8 9.8 9.8 9.1 9.1 8.3
- Arbeitnehmer.......................... 8.0 7.9 7.8 7.1 7.1 6.6
- Selbständigen......................... 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
- Rentner................................... 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2
- sonstigen Personen................. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
- Sozialversicherungsträger...... - - - - - -
der Arbeitgeber......................... 11.8 11.6 11.4 10.7 10.7 9.9
- tatsächliche Beiträge.............. 10.0 10.1 9.9 9.1 9.1 8.4
- unterstellte Beiträge............... 1.8 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5

Zuweisungen................................................ 15.6 18.1 17.9 18.2 18.2 16.8
aus öffentlichen Mitteln............ 15.4 18.0 17.8 17.9 17.9 16.5
sonstige Zuweisungen.............. 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2

Sonstige Einnahmen..................................... 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
West-Ost-Transfer ....................................... 9.2 9.6 10.7 11.2 11.2 9.5

insgesamt..................................................... 46.5 49.4 50.0 49.4 49.4 44.7

Millionen DM bis 2001, € ab 2001

Anteile am Bruttoinlandsprodukt in %

Struktur in %
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Tabelle I-5

1995 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s

Sozialbeiträge............................................... 715048 770965 785847 797748 407882 458441
der Versicherten......................... 298017 332821 340254 344862 176325 200917
- Arbeitnehmer........................... 243824 272913 278524 281859 144112 164247
- Selbständigen.......................... 12911 13994 14473 14865 7600 8674
- Rentner.................................... 24073 28934 29259 29776 15224 17243
- sonstigen Personen.................. 17209 16980 17998 18362 9388 10752
- Sozialversicherungsträger....... - - - - - -
der Arbeitgeber.......................... 417031 438144 445593 452886 231557 257524
- tatsächliche Beiträge............... 284210 312062 318483 324179 165750 187470
- unterstellte Beiträge................ 132821 126082 127111 128707 65807 70054

Zuweisungen................................................ 388301 479234 488720 503126 257244 285259
aus öffentlichen Mitteln............. 369655 464601 473975 487762 249389 277878
sonstige Zuweisungen............... 18646 14633 14744 15364 7856 7381

Sonstige Einnahmen..................................... 16465 18911 20537 21916 11205 11189
West-Ost-Transfer ....................................... - - - - - -

insgesamt..................................................... 1119814 1269110 1295104 1322790 676332 754888

Finanzierungssaldo.................................... -46448 -36183 -36491 -44685 -22847 -14932

Sozialbeiträge............................................... 63.9 60.7 60.7 60.3 60.3 60.7
der Versicherten......................... 26.6 26.2 26.3 26.1 26.1 26.6
- Arbeitnehmer........................... 21.8 21.5 21.5 21.3 21.3 21.8
- Selbständigen.......................... 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
- Rentner.................................... 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
- sonstigen Personen.................. 1.5 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4
- Sozialversicherungsträger....... - - - - - -
der Arbeitgeber.......................... 37.2 34.5 34.4 34.2 34.2 34.1
- tatsächliche Beiträge............... 25.4 24.6 24.6 24.5 24.5 24.8
- unterstellte Beiträge................ 11.9 9.9 9.8 9.7 9.7 9.3

Zuweisungen................................................ 34.7 37.8 37.7 38.0 38.0 37.8
aus öffentlichen Mitteln............. 33.0 36.6 36.6 36.9 36.9 36.8
sonstige Zuweisungen............... 1.7 1.2 1.1 1.2 1.2 1.0

Sonstige Einnahmen..................................... 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.5
West-Ost-Transfer ....................................... - - - - - -

insgesamt..................................................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sozialbeiträge............................................... 20.3 20.0 19.8 19.7 19.7 19.0
der Versicherten......................... 8.5 8.6 8.6 8.5 8.5 8.3
- Arbeitnehmer........................... 6.9 7.1 7.0 7.0 7.0 6.8
- Selbständigen.......................... 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
- Rentner.................................... 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
- sonstigen Personen.................. 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4
- Sozialversicherungsträger....... - - - - - -
der Arbeitgeber.......................... 11.8 11.3 11.2 11.2 11.2 10.7
- tatsächliche Beiträge............... 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0 7.8
- unterstellte Beiträge................ 3.8 3.3 3.2 3.2 3.2 2.9

Zuweisungen................................................ 11.0 12.4 12.3 12.4 12.4 11.8
aus öffentlichen Mitteln............. 10.5 12.0 12.0 12.0 12.0 11.5
sonstige Zuweisungen............... 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3

Sonstige Einnahmen..................................... 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
West-Ost-Transfer ....................................... - - - - - -

insgesamt..................................................... 31.8 32.9 32.7 32.7 32.7 31.3

Deutschland

Finanzierung nach Arten

Millionen DM bis 2001, € ab 2001

Anteile am Bruttoinlandsprodukt in %

Struktur in %
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Tabelle I-6

1960 1970 1980 1990 1995 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s

Unternehmen................................................. 23745 58699 156141 241597 302401 310068 317915 326351 166860 184239
Bund ............................................................. 17706 43629 109849 136447 188742 234743 237447 242957 124222 137973
Länder........................................................... 9560 25025 55056 73558 97290 122221 128178 132239 67613 75703
Gemeinden.................................................... 3498 12486 36535 60908 91436 101987 104309 106407 54405 59731
Sozialversicherung........................................ 166 471 1481 2348 3367 3631 3822 3740 1912 2179
Private Organisationen................................. 688 1591 5354 10084 15163 16926 17331 17794 9098 10334
Private Haushalte.......................................... 13804 37602 105135 189565 260057 292061 299466 306363 156641 179293
Übrige Welt.................................................. - 52 122 143 566 495 883 934 478 406
West-Ost-Transfer........................................ - - - - - - - - - -

insgesamt..................................................... 69166 179555 469674 714651 959023 1082132 1109353 1136786 581230 649858

Unternehmen................................................. - 9.5 10.3 4.5 4.6 0.6 2.5 2.7 2.7 2.5
Bund ............................................................. - 9.4 9.7 2.2 6.7 5.6 1.2 2.3 2.3 2.7
Länder........................................................... - 10.1 8.2 2.9 5.8 5.9 4.9 3.2 3.2 2.9
Gemeinden.................................................... - 13.6 11.3 5.2 8.5 2.8 2.3 2.0 2.0 2.4
Sozialversicherung........................................ - 11.0 12.1 4.7 7.5 1.9 5.3 -2.2 -2.2 3.3
Private Organisationen................................. - 8.7 12.9 6.5 8.5 2.8 2.4 2.7 2.7 3.2
Private Haushalte.......................................... - 10.5 10.8 6.1 6.5 2.9 2.5 2.3 2.3 3.4
Übrige Welt.................................................. - - 8.9 1.6 31.6 -3.3 78.3 5.8 5.8 -4.0
West-Ost-Transfer........................................ - - - - - - - - - -

insgesamt.............................................. - 10.0 10.1 4.3 6.1 3.1 2.5 2.5 -13.0 2.8

Unternehmen................................................. 34.3 32.7 33.2 33.8 31.5 28.7 28.7 28.7 28.7 28.4
Bund ............................................................. 25.6 24.3 23.4 19.1 19.7 21.7 21.4 21.4 21.4 21.2
Länder........................................................... 13.8 13.9 11.7 10.3 10.1 11.3 11.6 11.6 11.6 11.6
Gemeinden.................................................... 5.1 7.0 7.8 8.5 9.5 9.4 9.4 9.4 9.4 9.2
Sozialversicherung........................................ 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Private Organisationen................................. 1.0 0.9 1.1 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Private Haushalte.......................................... 20.0 20.9 22.4 26.5 27.1 27.0 27.0 26.9 26.9 27.6
Übrige Welt.................................................. - 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
West-Ost-Transfer........................................ - - - - - - - - - -

insgesamt.............................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Unternehmen................................................. 7.8 8.7 10.6 10.0 9.8 9.1 9.1 9.2 9.2 8.7
Bund ............................................................. 5.8 6.5 7.5 5.6 6.1 6.9 6.8 6.8 6.8 6.5
Länder........................................................... 3.2 3.7 3.7 3.0 3.1 3.6 3.7 3.7 3.7 3.6
Gemeinden.................................................... 1.2 1.8 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8
Sozialversicherung........................................ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Private Organisationen................................. 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Private Haushalte.......................................... 4.6 5.6 7.1 7.8 8.4 8.6 8.6 8.6 8.6 8.5
Übrige Welt.................................................. - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
West-Ost-Transfer........................................ - - - - - - - - - -

insgesamt.............................................. 22.8 26.6 31.9 29.5 31.0 31.9 31.8 31.9 31.9 30.8

Alte Länder

Finanzierung nach Quellen

Struktur in %

Millionen DM bis 2001, € ab 2001

Anteile am Bruttoinlandsprodukt in %

Durchschnittliche jährliche Veränderung in %
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Tabelle I-6

1995 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s

Unternehmen........................................... 39738 42533 42171 40920 20922 23324
Bund ....................................................... 44644 54862 52835 54319 27773 30039
Länder..................................................... 14656 21818 22715 23975 12258 13915
Gemeinden.............................................. 16805 18118 18416 18763 9593 10816
Sozialversicherung.................................. 772 845 811 778 398 439
Private Organisationen........................... 1934 2319 2269 2180 1115 1236
Private Haushalte.................................... 42205 46483 46534 44410 22707 24911
Übrige Welt............................................. 38 - - 659 337 350
West-Ost-Transfer................................... 39808 45150 50540 54607 27920 28143

insgesamt............................................... 200600 232128 236291 240611 123022 133174

Unternehmen............................................................. 1.7 -0.8 -3.0 -3.0 2.8
Bund ........................................................................ 5.3 -3.7 2.8 2.8 2.0
Länder....................................................................... 10.5 4.1 5.5 5.5 3.2
Gemeinden................................................................ 1.9 1.6 1.9 1.9 3.0
Sozialversicherung................................................... 2.3 -4.0 -4.1 -4.1 2.5
Private Organisationen............................................. 4.6 -2.2 -3.9 -3.9 2.6
Private Haushalte..................................................... 2.4 0.1 -4.6 -4.6 2.3
Übrige Welt.............................................................. -100.0 - - - 1.0
West-Ost-Transfer.................................................... 3.2 11.9 8.0 8.0 0.2

insgesamt.............................................. 3.7 1.8 1.8 -12.8 2.0

Unternehmen........................................... 19.8 18.3 17.8 17.0 17.0 17.5
Bund ....................................................... 22.3 23.6 22.4 22.6 22.6 22.6
Länder..................................................... 7.3 9.4 9.6 10.0 10.0 10.4
Gemeinden.............................................. 8.4 7.8 7.8 7.8 7.8 8.1
Sozialversicherung.................................. 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Private Organisationen........................... 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9
Private Haushalte.................................... 21.0 20.0 19.7 18.5 18.5 18.7
Übrige Welt............................................. 0.0 - - 0.3 0.3 0.3
West-Ost-Transfer................................... 19.8 19.5 21.4 22.7 22.7 21.1

insgesamt.............................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Unternehmen........................................... 9.2 9.0 8.9 8.4 8.4 7.8
Bund ....................................................... 10.4 11.7 11.2 11.2 11.2 10.1
Länder..................................................... 3.4 4.6 4.8 4.9 4.9 4.7
Gemeinden.............................................. 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.6
Sozialversicherung.................................. 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Private Organisationen........................... 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Private Haushalte.................................... 9.8 9.9 9.8 9.1 9.1 8.4
Übrige Welt............................................. 0.0 - - 0.1 0.1 0.1
West-Ost-Transfer................................... 9.2 9.6 10.7 11.2 11.2 9.5

insgesamt.............................................. 46.5 49.4 50.0 49.4 49.4 44.7

Millionen DM bis 2001, € ab 2001

Finanzierung nach Quellen

Neue Länder

Anteile am Bruttoinlandsprodukt in %

Durchschnittliche jährliche Veränderung in %

Struktur in %
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Tabelle I-6

1995 1999p 2000p 2001s 2001s 2005s

Unternehmen........................................... 342139 352601 360087 367270 187782 207563
Bund ...................................................... 233386 289604 290283 297276 151995 168012
Länder..................................................... 111946 144039 150893 156214 79871 89618
Gemeinden.............................................. 108241 120105 122725 125170 63999 70547
Sozialversicherung................................. 4139 4476 4634 4518 2310 2618
Private Organisationen........................... 17097 19245 19600 19974 10213 11570
Private Haushalte................................... 302262 338544 346000 350774 179348 204204
Übrige Welt............................................ 604 495 883 1593 815 756
West-Ost-Transfer....................................................................................................

insgesamt............................................... 1119814 1269110 1295104 1322790 676332 754888

Unternehmen............................................................ 0.8 2.1 2.0 2.0 2.5
Bund ........................................................................ 5.5 0.2 2.4 2.4 2.5
Länder...................................................................... 6.5 4.8 3.5 3.5 2.9
Gemeinden............................................................... 2.6 2.2 2.0 2.0 2.5
Sozialversicherung................................................... 2.0 3.5 -2.5 -2.5 3.2
Private Organisationen............................................. 3.0 1.8 1.9 1.9 3.2
Private Haushalte..................................................... 2.9 2.2 1.4 1.4 3.3
Übrige Welt.............................................................. -4.8 78.3 80.5 80.5 -1.8
West-Ost-Transfer.................................................... - - - - -

insgesamt.............................................. 3.2 2.0 2.1 -13.0 2.8

Unternehmen........................................... 30.6 27.8 27.8 27.8 27.8 27.5
Bund ...................................................... 20.8 22.8 22.4 22.5 22.5 22.3
Länder..................................................... 10.0 11.3 11.7 11.8 11.8 11.9
Gemeinden.............................................. 9.7 9.5 9.5 9.5 9.5 9.3
Sozialversicherung................................. 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Private Organisationen........................... 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Private Haushalte................................... 27.0 26.7 26.7 26.5 26.5 27.1
Übrige Welt............................................ 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
West-Ost-Transfer.................................. - - - - - -

insgesamt.............................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Unternehmen........................................... 9.7 9.1 9.1 9.1 9.1 8.6
Bund ...................................................... 6.6 7.5 7.3 7.3 7.3 7.0
Länder..................................................... 3.2 3.7 3.8 3.9 3.9 3.7
Gemeinden.............................................. 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9
Sozialversicherung................................. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Private Organisationen........................... 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Private Haushalte................................... 8.6 8.8 8.7 8.7 8.7 8.5
Übrige Welt............................................ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
West-Ost-Transfer.................................. - - - - - -

insgesamt.............................................. 31.8 32.9 32.7 32.7 32.7 31.3

Finanzierung nach Quellen

Deutschland

Anteile am Bruttoinlandsprodukt in %

Millionen DM bis 2001, € ab 2001

Durchschnittliche jährliche Veränderung in %

Struktur in %
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